
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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Vorrede

statt

der Einleitung.

> ]) viel Eheeebietuag man ach gé

gen die bùrgerlichen Geſeée bei"

ben muß-„ fo muß man doch gefie

- ' = hen, daß das Recht noch vereh

renswürdiger ist, als ſi'e, da es die Quelle der

 

feſbenist. Haben die Rechtsveeftändigendes '

alten Roms, deren weiſe Grundfäße dasFun

dament des erhabenen Ruhms gewej'en ſihd,

dec das Anſehen der rdmifchenGefeße' über die

Grenzen des weitläuftigen Reichs ausgebreitet

hat, für welches fi'e'gemaeht worpenſind, nicht

a(ſo gedacht, wenn fie zum Hauptgeunde-gele

ſſget haben, daß “man das Recht nichtadus

a 2 - €?



Vorrede

der Regel, ſondern die RegelausdemRech

te nehmen müſſe *) ? -

Der wegen ſeiner Geſetzgebung ſo berühm

te Kaiſer Juſtinian, beſtärket uns in dieſer Mey

nung, indem er des Celſus ſeine annimmt, wel

cher ſaget "): Daß dasRecht die Kunſt des

Guten und Richtigen und eine Art der

Gottheit ſey, deren Prieſter man ihn mit

Rechte nennen könne, weil er die Gerech

tigkeit liebe und ausübe, das Gute und

Richtige zu kennen ſich befleißige, das Ge

rechte von dem Ungerechten abſondere, das

Erlaubte von dem Unerlaubten Unterſchei

de, die Menſchen nicht allein durch die Furcht

der Strafen, ſondern auch durch dieAnrei

zung der Belohnungen fromm zu machen

wünſche, und endlich in allem, wenn er ſich

nicht irre, der wahren Philoſophie folge.

Allein

a) Non ex regulajus ſumatur, ſed ex jure, quod eſt,

regulafiat. Dig. lib. L. tit. XVII. de diverſis regu

lis juris antiqui. Leg. I.

b) Jus eſt ars boni et aequi. Cujus merito quis nos

ſacerdotes appellet. Iuſtitiam nempe colimus, etbo

ni et aequinotitiam profitemur, aequum ab iniquo

ſeparantes, licitum ab illicito diſcernentes, bonos

non ſolum metu poenarum, verum etiam praemio

rum quoque exhortatione efficere cupientes, veram,

niſifallor, Philoſophiam non ſimulatamadfe&tantes.

Dig. lib. I. tit. I. de Iuſt. et Iure L. I. §. 3.



[kate der Einleitung,

Allein wo find die Grundlagen diefes

Recht-3», welches der Hauptgegenfiand des Stu

dium;? der Menfthen feyn fonte, anders zu fin

den, ais, wie Cicero faget c), in demjenigen

hdediien Gelege, das älter, als irgend ein

geichriebenes Gefen, als irgend eine Stadt

und auch älter als die Welt ist; in demje

nigen d) richtigen Grunde, der aus derNa

tur der Sachen ſelbst gezogen ift; der uns

zu guten Thaten reizet und darauf abzie

let, uns vom Bdfen abzuwenden, unterdef

im aber ehrlichen Leuten nicht pergeblixh

gebiethet und verbiethet; aberzumUnglu

etc die Bdien durch feine Verordnungen '

nicht bewegen und durch feine Verbothe

nicht abhält; in demjenigen Gei'eßeendlich,

welchem etwas beozufügen nicht erlaubt ist,

welches man weder vermindern noch gänz

licl) abfchaffen kann, deffen Vollftreckung,

[aget Cicero weiter °), weder der Kaifer

' a 3 noch

:) Constîtuendì vero iuris ab illa ſumma lege capi-a

mus exordium, quae ſeculìs omnibus ante nata. est,

quam ſcrìpra lex ulla“, aut quam omnis cìuitas con

(iich, Cic. de Leg. lib. [. cap. Vl.

]) Brac enim ratio profeéîa a rerum natura, et ad teac

facìendum impellens, et :. deliéìo reuocans. Cic.

de Leg. lib. II. cap. IV. ' ſi

e) Est quidem vera lex, m&a ratio, natura congruens,

diffuſa in omnes, constans, ſempìtema, quae vece:

a



Doreede

noch das Volt aufheben kann, darüberman

keinen Ausleger ſuchen darf; welches zu

Rom und zu Athen nicht unterſchieden,

ſondern-fùr alle Menſchen und für alle Zei

ten gemacht ist, weil die ganze Welt allezeit

ebendenfelben Dberherrn, nämlich Gott.

dendUrhebet dießes bòchsten Gefetzes haben

wir . , “

* Wie wollen den Gefeßgebeen Gerechtigkeit

erweifen. Sie haben Wenigftens die Abficht

gehabt nach diefen großen Grundlehren zu ar

beiten, und einige darunter haben auch viel Ge

feße gemacht, die denſelben gemäß find. Was

wir in Anfehung der Gefeßgebung von Theo

dofius dem jüngern und vom Juftinian haben,

beglänbiget es, und der leßte von. diefen F'Yai

- em

ad officium ìubendo, veranda a fraude deterreat:

quae tamen neque probos frul‘tra ìubet aut vetac,

nec improbos iubendo, aut vecando. mouet. Huìc

Legi nec obrogari fas e\ì, neque decogari ex hac ali

quid licet, neque tota abrogzri potest. Nec vero,

aut per Senatum, aut per populum, ſolui hac Lege

poſſumus. Neque est quaerendus explanaror, aut:

interpres eius alius: nec'erit alia Romae,aliaAthe-ſi

nis, alia nunc, alia posthac-ſi ſed et omnes gentes, ec

omni tempore vna Lex ſempiterna, et immortali:

continebit; vnuſque erit communis quaſi Mogìster

et Imperator omnium Deus ille, Legis huius inuen

tor, diſcepratox, lator etc. Cic. de Rep. apud La

flanc. lib- VI. cap. VI]].



[fatt der [Yin-leitung.

fern hat in einer Menge von Fällen das zur

Uebung gebraeht- was er zu Anfange der Di

geften angekündiget hatte. Um übrigens in

Anfehung der Gefeße uns einzufchränken- wel

chen die Völker der verſchiedenen Länder von

des Königer? Gebiethe unterworfen find, ſo Edu:

nen “wir mit Wahrheit fagerh-daß'das gothi

We und burgundifche Gefeßbuch viel fehr wei-[

fe Gefeße enthalten; daß Carls des großen und

der Kaiſer, feiner nächften Nachfolger Capitu

loren, die unſere Borältern uns hinterlaffett

haben, mit bewundernöwürdigen- Verordnun

gen angefüllet find; und daß man endlich in den

Verordnungen und Befehlen der Köningek

che nach ihnen über Frankreich geherrfcht ha

ben, fafi durchgängig die allergrößten und wei-.

fefien Bewegungsgründe der Gefehgebung

und fehr oft gleich weife Verordnungen fiehet.

Allein diefe Gefeßgeber haben ihre Vorur

theile und Leidenfchaften gehabt. Vielleicht

haben fie auch über diefes von der wahren Ge

rechtigkeit und Billigkeit nicht weitlàuftige,

deutliche und richtige Erkenntniß genung ge

habt. Und darf man fich wohl darüber ver

wundern! Je weiter man in dem Studio des

Rechts fortgehet- iemehr erlennet man, daß es

nichts verwickelters giebetx und ie größer die

Venviekelung darinnen allezeit gewefen ist, n;}

a 4 o



ſſ Vorrede -

fo viel nöthiger wäre es gewefen, daß-dabei) die ; -

vor kurzer Zeit-bekannt gewordene gründliche

Lehrart tbohl, zu fchließem gekannt und in Ue

bung gebracht worden wäre- welche darinn ,

[MW)“, daß man Gründe leger, und Folgen

daraus ziehen dann von einer Folge zur andern

fortgehet und, beftändige Aufmerkfamkeit an

wenden daß die Folgen nicht recht richtig iindy

wenn fie andern Nedenfolgen , die richtig find

ganzlich oder zum Theil, Abbruch thun.

Da die Gefehgeber die Hülfe diefer fchäß

baren Methode nicht hattenx fo haben fie fich

nothtvendiger Weiſe oft verirren, und ie äl

ter fie find, um fo viel mehr haben fie fich von

ihrem wahrhaftigen Zwecke entfernen und Hin

[Berni-[fe in Weg legen mùffen, bis zudem Rech

te der Völker zurückzugehen und die Materien

zu entfcheiden , die einzig und allein davon ab

hängen.

Daher war diejenige Verwirrung gerom

men, woraus fich die allergrößten Rechtsgelehr-

ten mit fo großer Mühe haben helfen f'ònnen,

wenn es auf die Unterfuchnng folcher Angele

genheiten antani, die aus dem Bölkerrechte ent

[Yieden werden mußten. Allein Grotius er

] len. - -

. Diefer große Mann, der fo wohl wegen

feines großen Verſtandes, als wegen feineren

. en

P„„r



[fact der Einleitung.

fen und weitläuftigen Gelehrfamteitgleiche Be

wunderung verdienet , erkannte gar bald, daß

man diefen verwirrten Klumpen aus einander

zu wickeln die ersten Gründe des Rechts unter

ſuchen, Folgen daraus ziehen und ein ordentli

ches Lehrgedände aufführen müffe. Et that

es in demjenigen berühmten Tractate, von dem

Rechte des Friedens und Krieges , der 1625.

ans Licht trat.

Der Beyfall war allgemein. Dieler Tra

ctat wurde in ganz Europa, wenn man Nom

davon auönimmt, als ein Licht angeſehen, wel

ches die Unterthanen und Könige zu erleuch

ten und ihnen zum Wegweifer zu dienen fähig

war, und der große Guftav hatte ihn bej'tän

dig vor Lingen.

Gleichwohl war die Manier zu fchliejìen,

davon ich geredet habe, noch nicht entdecktwor

den. Der fchöne Witz des Grotius hatte die

felde zum Theil erſeht ; allein es iftzu glauben

dag, wenn er ſie gekannt hätte , er durch Aus

übung derſelben, die Fehler vermieden haben

wurde, darein er zu fallen fich nicht hat hüten

können. Er würde viel Sätze nicht behaup

tet haben , denen man mit Grunde widerüorx

chen hat—, und andre, denen man noch-wider;

ſprechen kann. Er würde nicht fo off, als wie

er gethan hat, das Natur-und Völkerrecht mit

a 5 einan- -



Vorrede

einanderoermenget haben. Er würde nicht fo

oft Entfcheidungen', die bloß aus dem bürger

lichen Rechte herkommen fònnen, für Grund

fäßedes Völkerrechts ausgegeben haben. Sei

.ne Gelehrſamlîeit würde ihm weniger gefcha

det-haben, als fie gethan hat-, und er würde

vielleicht, wenn er weniger Gelehrfamkeit ge

zeiget hàtte, ein größerer Philofoph zu fehlt

gefchienen haben.

' Ungeachtet dei“en, was man ihm vorwer

fen kann, hat ſein Tractat von dem Rechtedes

Friedens und Krieges einen fehr großen Ruhm"

, erhalten, den er anch wahrhaftig verdienet.

Brauchet es andere Beweifex als folgende? Es

haben fo viele berühmte Schriftfteller über die

fes Buch gearbeitet, oder es ausgelegetx daß

es fechs und fechzig Jahre-hernach da es zum

erstenmal-e im Drucke e-rfchienen war, mit No

ten verfchiedener Gelehrten wieder ans Licht

trat, welche Ehre lein einziges Buch iemals fo “

zeitig erhalten hatte». Außerdem hat die Wich

tigkeit der darinn abgehandelten Materie, und

die Art-, womit fie Grotius aus einander gefeht

hatte, Gelegenheit gegeben , aus dem Natur

und Vòlferrechte eine abfonderliche 'Wiffen

fchaft zu machen, zu deren Erklärung man in

vielen berühmten Uniderfitäten òffentliche Leh

rer zu bestellen für dienlich erachtet hat-. KOha!

u t
'i

“\



[Zart der Einleitung.

Kuhrfùrst von der Pfalz, Karl Eudewig, als

er einen Lehrftuhl von dieſer Art auf der Ho

- henichule zu Heidelberg ſiiſtete, wollte auch,

daß diefes Werk des Grotius zum Texte diente.

DerFreyherr von Pufendorfwar es, wel

chem dieler Furft die ersten Vorleſungen dar

über zu halten auftrug. Eine ſolche Amts

berrichtung vermochte ihn, des Grotius Buch

und die Materien ſd es ahhandelt, alle Tage

mehr und mehr zu erforſchen, und machte ihn

geſchicfter, als alle andre, ein weitlcîuſtiger Lehr-_

gebäude- als des Grotius ſeines, der es nur

bei) Gelegenheit gemacht hatte, wie er ſelhſt fa: ſſ

get, um dadurch das Recht des Friedens und

Krieges, welches ſein Hauptgegenftand war,

beſſer und deutlicher zu erilaren/über das Recht

der Natur und Völker vorzutragenZ wie er ge

than hat.

Puſendorſ hat dem Anſehen nach weniger

Geifix als Grotius gehabt , und aus dieſem

Grunde glaube ich, wie der berühmte Ueber

i'eßer f) dieſer zween Schriftſteller, daſi,

wenn Pufendorf eher als Grotius gelebt hät-.

te, und einer des andern Wert gemacht hatte,

- der Tractat von dem Rechte des Friedens und

Krieges viel unvollkommener, als er ist, und der

. . bon

f) Barbe-yeah Ptofeffor des Rechts zu Gröningen,



Vorrede '

von dem Rechte der Natur undVbll'er weit

vollkommener feyn würde. Ich bin auch ge

neigt zu-denten, daß Pufendorfs Buch, über

haupt von größer-n Nutzen, als]des Stetina

feines, feyn kann. Allein edehbretein- großer

Geift dazu ein allgemeines, auch unvollkom

menes "Lehrgebäude zu machen, und wenn ein

gefehiekter Kopf es nur entworfen findet, und

es nur ausführen und das, was er fehlerhaftes

darinn finden möchte, nur auszubeffern hat, fo

gehet er fehr weit.

Pufendorf hatte einen fchdnen Umriß vor

Augen. Man muß bekennen, daß, er nicht al

len Vortheil daraus gezogen hat, den er dar

aus hätte ziehen können. Gleichwohl ift er

weiterzurüctgegangen, als Grotius. Er, hat

die Materien weitläuftiger abgehandelt, als ]e

ner. Er hat fie in [ein größeres Lieht gefeß't,

und weit mehr Folgerungen daraus gezogen,

auch dem Grotius offenbar widerfprochen, wo

er es für nbthig gehalten hat. Allein er hat,

wie ich glaube, bei) der Verfertigung feines

Buches nicht fo viel geometrifche Gedanken

angebracht, als Grotius , und es ift ihm eben

das Ungliul, als dem Grotius begegnet. Sei

ne Gelehrfamteit ist ihm auch fehädlich gewefen.

Ein großer Rechtsgelehrter unfrer Zeit

Herr ,Varbehrac, hat diefe zween Schriftfieller

über

*tìM
|

in
(



[fatt der Einleitung.

iberießt und ausgeleget. Seine Beſcheiden:

heit hat ihn ſagen laſ“en , er habe hierinn für

zroeyerley Arten von Leuten gearbeitet, fur jun

ge Leute. die fich dem Studiren widmen, und

fiir unfiudirte Lente; allein man muß ihm Ge

rechtigkeit erweiſen und ſagen, daß er durchdie

[täglichen Verbeſſerungen, die er in ſeinen Ori

ginalen gemacht , und die Freyheit, die er fich

- genommen. ihnen in vielen Gelegenheiten mit

gutem Erfolge zu widerſprechen, auch für die

Gelehrten ſelbſt gearbeitet hat. Weil er einen

philofoohifchern Kopf. als ſie zu haben ſcheinet,

ſo deueht mie, es ware ſehr zu wùnſchen gewe

(en. daß, nachdem er den Grotius und Pufen

dorf mit ſeinen Noten ſehr verbeffert in unſrer

Sprache herausgegeben. er irgend ein Werf

zu machen unternommen hatte, das ihm haupt

fachlich zugehörtex und wormnen das Rechtder

Natur und Völker nach Gruudfäizen abgehan

delt ware, die auseinander fidßen. und naher

mit denen verglichen waren, mit welchen fie Ver

wandtſchaft haben und deren nothwendigfte

Folgen ſie find.

Wenn er es nicht thut. ſo wollen wir uns

ſchmeicheln, daß es irgend ein andrer thun wird,

der ein folches Project nach Würden auSzu

führen vermögend iſt. Sollte es einmal aus

geführet werden, ſo wie ich zu empfinden gl?

-
€;
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be, daß es zu wünfchen wärej fo werden große

Vortheile daraus entfpringen. 1) Werden

— Ungelehrte, in fo feen fie nur fähig find zu ur

theilen, ſich ſehr leicht von ihren Pflichten un

terrichten und fich gute Regeln ihrer Auffüh

rung machen fònnen, die in allen Umftänden

ihres Lebens anzuwenden find. 2) Werden

die jungen Lente, die fich dem Studiren wid

men, da fie alle Hauptgründe gründlich behau

ptet finden , einen viel fchnellern Fortgang in

der Wiffenfchaft des Rechts , der Moral und

der Staatswiffenfchaft machen. 3) Da der

Hauptgrundfaß der Gefeßgebnng ist, daß man

nach dem, was Rechtens ist, die Regel ma

chen muß fo ifi ieichtlich zu begreifem daß die

Fürftenx welche das Recht aus feiner Quelle

hergeleitet und Grund mit Gründen , die fich

aufeinander beziehen und folgenF begleitet fchen, *

wenn fie Gefehe machen wollen, viel Schwie

rigkeiten weniger finden werden. ſſ Ich glaube

auch, daß fie ohne eine folche Vorbereitung ver

geblich nach der Ehre ftreben würden/ ganzvoll

kommene Gefeßbücher zu machen, aber mitder

gleichen Hülfe ihren Zweck erlangen könnten.

Ohne Zweifel würden fie noch nicht allen Be

fchwerlichleiten abhelfen- wenigftens aber den

größten abhelfen und znvorfommen, und die

größten Vortheile verfchaffen- wenn fie in ih

ren

<f:)”.*;-…;

:.-:},..,[fs.
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ren Gefeßen die Folgerungen des Natur-und

Völkerrechts aufdie anftändigfte Arteinfchränt

ten, und aufdie Befchaffenheit ihrer Staaten,

und die oerfchiedenen Gemüthsarten ihrer Un

terthanen Acht hätten und auch ihre Gefeße

auf eine Art drehetenx daß das Gemüthe der

Unterthanen unvermertt zu dem Ziele geführet,

und, fo viel als nach der Biegfamleit der Gemü

ther moglich ware, mehr oder weniger genä

hert würden. Ungeachtet aller diefer Aufmerk

famfeiten, wùrde‘das, was das romifche Gefeß

enthält i‘), und deffen völlige Erklärung Herr

Barbehrac in zwoen wohlgefehten Reden gege

ben hat “), darinnen er zeiget, daß das, was

durch die Gefene ausdrücklich oder ftill- *

fchweigend erlaubt wird, nicht allezeit ge

recht und ehrbar ist, und daß ein ehrlicher .

Mann die Rechte und Freyheitem welche

die Gefeße geben, nicht allezeit zu feinem

Vorrheile gebrauchen kann, daß dieſes, fage

- ich

S) Non omne, quod lica-, kom-[Lum est. org-5a. lib“;

L. rit. XVIl. de diverſis. regulis jurìs antiqui Leg.

CLXXXVI.

\) _Es find die Reden/Welche er 17iz- und 1716. bey öffent- '

Mm Promotionen der Akademie zu Lauſanne gehalten

hat, wo er damals Rector war. Diefe Reden befin

del! fich lin Ende feiner Ueberfe [img von Pufendorfs

Pflichten des Menichen und B mei-'e, in der vierten

Ausgabe angedruclt. .. '
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ich, dennoch wahr bleiben würde-; "allein es

könnte geſchehen, daß es viel weniger Dinge

geben wùrde, als es derfelhen giebet, die zwar

durch die Gefeße erlaubetx aber doch nicht geſi

recht und ehrbar iind, und daß man weniger

von den Gefehen verwilligte Rechte und Frei)

heiten haben würde , deren fich ein ehrlicher"

Mann nicht bedienen kann. Dieß ist der un

glückliche Zustand der Menſchen, es kann nichts

ganz vollkommenes von ihnen kommen Zum

wenigften ſollen fie alle ihre Kräfte dran fire

cfen, der Vollkommenheit fo nahezu kommen,

als nur möglich ist. 4) I| es offenbar.-daß die

Unterfuchungen allerStreithündel eineSStaats

mit einem andern Staate. ungemein leichter

zu endigen ſeyn werden, als fie .ißo find, wenn

diefes Wert, welches ich gern gemacht [ehen

möchte. einmal fo gut, als es möglich ist , zum

Vorſcheine kömmt.

Dieſes Unternehmen ist der größten Gei

fter würdigt und ich würde mich glücklich fchä

hen, wenn das, was ich gefaget habe , ihnen

die Begierde dazu einblafen könnte. . -

_ Gott bewahre mich, daß ich mich iemals

dazu vermögend halten ſollte. Ich kenne mein

Unvermögen. Ich bekenne es, und bitte den

Leier instcîndig, auf den Titel des Werks Acht

zu haben, fo ich ans Licht gebe. Es ist nur

em
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ein Verſuch, denich über das, was ich wegen

der ersten Grundfäße des Rechts und der Mo

raldenie, heraus zugeben wage. Ich habe

die Abfichtgehabt bündig .zufchließen; allein hat

es mir auch darinn geglückt? Ich werde mich

deffen nicht überreden, ?als bis der òffentliche

Beyfall mich deffen ,verfichert, und ich mußnm

ſovielmehr daran zweifeln, “da ich mir die Frey

hcit genommen, vielDinge für Wahrheiten

anzugeben, die dem zuwider find, was Schrift

iieller, die ich hoch halte, behauptet-haben."

Ich habe ſie gefagt , weil ich fie für richti

ge Folgen des vorhergegangenen, “ und das ich

für wahr gehalten hatte, angefehen habe. Yl

[ein ich bin bereit meine Irrthümer- aufrichtig -

fahren zuſilaffen, wenn man-“ fich die Mühe neh

men-will mir “zu beweifen, daß ich darein ge

fallenbin. -- , - --
= Ich habe mir ben der-Arbeit diefes kleinen

Werks keinen Plan borgefchrieben; Ich habe-“

Gründe gefeßt , die mir gewiß zu feyn-gefchieé

nen haben. Ich bin-mach 'diefem dem-Wege)

gefolgt, wodurch michdie Folgerungen, welche

id) für “die nnmittelbarften gehalten , * geführet;

haben '). * Wenn man die Matei-ien wohl

verbunden findet, fo kömmt centurdaher, ent-*

:ſi, "" ſi" weder

î) Siehe die Vorermnerü-ng, fo guſ diefeVorrcdt folgen ,
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* weder" weil eine aus der andern natürlicher

Weiſe fließet , oder weil fie eine nothwendige

Verwandtfchaft unter einander haben. : Eine

ſolche Verbindung wie diefe ist, entsteht, ſo zu

ſagen, von ſich ſelhſt. Ich - habe keine Mühe

damit gehabt. Allenfalls darf man mir der

felben Verdienſt nicht zueignen..

Ohne daß ich gelehrt bin, wurde es mir

nicht ſchwer geworden ſeyn, es zu. fcheinen.

Grotius und Pufendorf, deren Anführungen

vom Barbehrac oerbeffert worden ſind, wür

den mir das Mittel dazu dargebothen haben,

und ich hätte aufs hòchſie nur einige andre_An

führungen herfelzen dòrfen, die ſie nicht…hahen,

und die ich in Büchern hätte finden fònnen,

die iedermann hat und folglich leſen kann. Ul

lein ich habe mir ein Geer gemacht, allen Schein

der Gelehrfamkeit zu verbannen. Was ein

oder etliche Menſchen gedacht haben, darf

nicht nothwendiger Weiſe alle Menſchen be

stimmen, eben fo zu denten, und die für eine

oder etliche Nationen gemachten Regeln , dur

fen nicht angeſehen werden, als wennifie die

‘ Kraft des Gefehes für alle die andern hätten.

Die einzige Vernunft hat Recht, alle Menſchen

und alle Nationen fich zu unterwerfen. Ich

habe alſo geglauht, daß es nur drauf anfcîme,

bundig zu ſchliefien, und wenigstens bin ich

Willens

\n.



ſtatt der Einleitung.

Willens geweſen, es zu thun. Ich habe kei

me Gründe von dem, was ich vorgegeben habe,

angeführet, wenn man nach meiner Meynung,

ganz leicht begreifen konnte, woraus es folgte.

Wenn ich hingegen geglaubt habe, daß die An

führung meiner Urſachen von einigen Nutzen

ſeyn könnte, ſo habe ich ſie geſaget.

Uebrigens wird es nicht unnützlich ſeyn,

wenn ich einige Betrachtungen herſetze, die

meinen erſten Gründen zur Einleitung dienen,

ſie erläutern und deutlicher machen können.

Die Hauptgegner, welche dieſe Grundſätze

beſtreiten, haben ſich ehmals in der Schule der

akademiſchen Philoſophen befunden. Der als

lerberühmteſte unter ihnen iſt außer Zweifel

Karneades von Cyrene, welches Mannes Bes

redſamkeit Ä daß Cicero von ihm

geſagt*): Er habe niemals etwasbehau

ptet, daß er es nicht bewieſen, und niemals

etwas beſtritten, das er nicht völlig umge

worfen hätte. Dieſer große Lobſpruch be

deutet weiter nichts, als daß er ein ungemein

gefährlicher Gegner in den Diſputationen ge

weſen, ſowohl wegen ſeines ſcharfſinnigen Ver

ºb2 - ſtandes,

) Natiºn in läsiºnsfonieren sind,

quam non probauerit, nullam oppugnauiequam nº

euerterit. Cic, de Orar, lib, 2. ... ºs

" . .
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ſtandes, als wegen ſeiner großen Gabe der Be

redſamkeit, diejenigen zu verführen, vor wel

chener redete. In eben dieſem Verſtande hat

derſelbe Cicero, in ſeinem erſten Buche vonden

Geſetzen“), von ihm geredet, wenn er geſagt:

Er habe bey der Schule des Arceſlas und

Karneades gebethen, wegen dieſer Materie

zu ſchweigen, welche er ſich zum Freunde

machen und nicht zum Streite aufbringen

wollen, damit die Gründe und Satze, wel

che ihm richtig und gegründet zu ſeyn ge

ſchienen, nicht allzuſtarke Angriffe leiden

ſollten. Denn im Grunde haben weder Ar

ceſlas noch Karneades dasjenige iemals um

ſtoßen können, was der Deutlichkeit einer De

monſtration fähig war, außer daß ſie es ſtär

ker angegriffen, als es vertheidiget worden iſt,

und alsdenn haben ſie nur den Vertheidigern

der Wahrheit Tortgethan, und nicht der Wahr

heit ſelbſt. . . . . . . .

Man weis, daß Karneades für die aller

offenbarſten Wahrheiten keine Ehrerbiethigkeit

- - - - - - - gehabt

*1) Perturbatricem autem harum omnium rerum Aca

demiam hanc ab Arcefila et Carneade recentem ex

oremus, vt ſileat. Nam ſi inuaſerit in has, quaeſa

tis ſcitenobis inſtruêtae et compoſitae videnturra

tiones, nimiasedetruinas, quam quidem ego placare

cupio, ſummouere non-audeo. - Cic.de Leg-lib. I.

:
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gehabt hat, weil er feine;-Spißfind;igfe.it wider

diefe Grundlehre geübet hat, zwo Sachemda

von iede eine): Dritten gleichifix find ein

ander felbft gleich, welche Wahrheit man nur “

mit allzu großer Verachtung des Verfiandes

deren-diefer behauptet» angreifen kann. ';. Man,

weis anch, daß er eines Tages eine Parteh be

hauptet und fich eine Ehre darausgemacht hat,

des andern Tages die-gerade entgegen. gefeßte

Partei) zu behaupten; unterdeffen-ift-es flat,

daß von zween widerfprechenden Süßen der

eine wahrx und der andre nothwendiger Weiſe

falfch fehn muß. Daraus folget, daßKarnea

des, da er diefe zween Sätze mit gleicher Ge

>wißheit behauptetx nur über die Schwäche des

Veritandes feiner Gegner hat ingen-können.

Wir erfahren„ daß er einenDag-für die

Gerechtigkeit , und den Tag-drauf fürdie Un

gerechtigkeit eine Rede gehalten hat,; follsda'w ‘

aus folgenx daß es zugleicher Zeit eine Gerech- ‘

tigkeit und keine giebet? Oder fol] daraus fol

gen, daß esweder Gerechtigkeit , noch Unge

rechtigkeit giebet? Rein, esniuß entweder ei

ne Gerechtigkeit ſeyn, oder esmuß keine feyn.

Wenn des Karnead'es zwo Reden die Gemü

ther wegen diefer Materie in Zweifel gelaffen

haben, fo ift der Fehler bey feinen Zuhörern;

wenn Cicero, welcher überzeuget war, daß es

. b 3 wirk
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wirklich eine Gerechtigkeit gab, die Rede nicht

hat widerlegen können, wodurch Karneades be

woifen wollen, daß es dergleichen nicht gäbe, fo

Yann man nur einen Beweis der Obermacht

"von des Karneades Verſtande , oderzvielmehr

des Sieges-feiner Spißfindigteit 'darauszie

hen; wenn es anders wahr ist, daß es eine Ge

rechtigl‘eit giehet; nun giebet .es eine ſolche,

und ich glaube, daß man es klärlich beweifen

kann, wenn man, wie es ſeyn muß, des Kar

cneades Schlüßen in ſeiner Nede wider d1eGe

rechtigten folget. -

Bayle erzahlet , nach dem Lactanz, den

Innhalt diefes Streits. Hier ifts was dieſer

Schriftsteller von einem fo großen und gerei

nigten Verftande, und der denen, welche auch

die Wahrheiten, fo faft durchgangig angenom

men find, in Zweifel ziehen, nicht verdächtig

“feyn kann, den Karneades ſagen läßt mit)

Wenn es eine Gerechtigkeit gabe, fo müßte

fie gegründet ſehn, ennveder auf das ge

fchriebene Recht, oder auf das natürliche

Recht. Nun ift fie weder auf das gefchrie

dene Recht, welches nach den Zeiten und

Oeriern veranderlich .ift, und von Édel?

. . o e

m) Anmerkung (G) in Baylens Wòrterhuſichc unter

_ Caran-idee.

......
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Volke nach feinen Abfichten und Nutzen

eingerichtet wird, noch auf das natürliche

Recht gegründet; denn diefes Recht ist an

ders nichts, als eine-Neigung, welche die *

Natur allen Arten von Thieren nach dem,

was ihnen nützlich ist-ſſ gegeben hat, und

man tanu es nicht nach diefer Neigung ein

richten, ohne tauſend Betrugereyen zu be

— gehen, woraus folget. daß es nicht der

Grund der Gerechtigkeit ſeyn kann. alfo

u. ſ. w. Vahle feht dazu, dal} Karneadez

durch viel Exempel bewieſen habe, es fei) der

Zustand der Menſchen fo befchaffen/daß. wenn

(ie gerecht ieyn wollen, fie unverftändig und

thöricht handeln. und ungerecht find, wenn fie

klüglich handeln wollen. Hieraus hat er ge

ſchloffen, daß es keine Gerechtigkeit gebe. weil

eine von der Thorheit unabtrennliche Tugend

nicht für gerecht gehalten werden könne. Ich

ſi füge hier dem, was Vahle ſaget, eine Stelle

des Lactantins bey fo , wie fie Grotins in ſei

ner Vorrede des Tractats von dem Rechte des

Friedens und Krieges anführet “), und bin

b 4 Bar

o) [jus (Cameadis) diſputationìs ſumma haec fuit:

iure. ſibi homines pro vtilicate ſanxiſſe, ſcilicet varia

pm moribus, et apud eosdem pro temporibus ſaepe

mutata; ius autem naturale eſſe nullum. Omneà

e: homines, ec elios animantes, ad Kilic-te: ſuas,

' natura
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* Barbeyracs Ueberfeßung gefolget. Die Men

ſchen, fagte Karneades, haben fich Gefetze ge

macht, nach dem es ihr befonderer Nutzen

erfordert; und daher fòmmts, daß ſie ver

fchieden find, nicht-allein wegen der Ver

fehiedenheit der Sitten, die den einer Na

‘ tion viel anders find, als den der andern,

fondern auch manchmal den ebendemfelben
ſi - Bolte,- nach den Zeiten. Was man alfo

natürliches Recht- nennet, ift ein bloßes

Hirngefpinli. Die Natur reizet alle Men

fchen, und überhaupt alle Thiere, ihren be

fondern Vortheil zu, fliehen, alfo giebet es

entweder keine Gerechtigkeit, oder ſie kann

nichts anders fern, wenn es ja eine giebet,

als die allergrößte Narr-heit, weil ſie uns

verbindet„ des andern Bettes zum Nach
theile unſeres Nutzenzu befordern. ſi

Unter den neuern Philoſophen finden—wir

den Hobbes, [welcher faget °): Das Rechtfey

ſi die Frehheit welches ein ieder hat, feinen?

4 tur i

natura docente, ferri. _Proinde aut nullam eſſe iu.

(eiii-„lm, àut ſi aliqua lit, ſummam eſſestultitiam, quo

niam ſibì nocer‘et, alienis commodis conſulens. AP

(extent. lnst. Diuin. Lib. V. Cap. XV]. Num. [.

* 0) De clue, Cap. 1 h, V". ' Ich brauche ebendiefelben

Worte ,‘ welche Varbenrae in feiner Uebel-fehlen;) des

Rechts der Natur und Völker im kB. ä'Cap. )' 9.

gebrauihct hat,
"..…
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türlichen Krafte der geſunden Bernunft

gemäß zu gebrauchen. Er ſaget an einem

andern Orte“), und dieß kann nichts anders

als eine Folge ſeiner Erklärung des Rechts

ſeyn; daß die Natur hierdurch ſelbſt, daß

ſie ſie nicht wegnimmt, Recht gebe, undein

ieder gleichſam von Natur über alles Recht

habe und auch über alle andre Menſchen,

vermöge eines eben ſo alten Titels, als die

Natur ſelbſt, zu herrſchen verlangen könne.

Dieſes dienet, nach ſeiner Meymung, zum

Beweiſe des von ihm behaupteten Satzes, daß

in der natürlichen Herrſchaft Gottes, das

Recht, welches dieſes höchſte Weſen habe,

zu herrſchen und die Uebertreter ſeiner Ge

ſetze zu ſtrafen; einzig und allein auf die

Macht gegründet ſey, welcher man nicht

widerſtehen kann. Eine ſolche Erklärung

und dergleichen Grundſätze, könnten dem Hob

bes ſehr nützlich ſeyn; ihn zu ſeinem Zwecke zU

führen. Allein ich will mich bemühen ſie um

zuſtoßen, und wenn ich darinn glücklich bin, ſo

werde ich vermöge einer natürlichen Folge,

auch die Folgerungen umſtoßen, die darausge

zºgen werden, und das, wasKarneades wider die

Gerechtigkeit geſaget hat, unterſtützen könnten.

- " " , ºb 5 Es

P) Deeiue, cap. XV. § v. . . . . .
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Es giebet andere Philofophen ,' welehe fa

gemuund welches bey nahe auf die Erklärung

hinaus läuft, welche Karneades von der Ge

rechtigkeit gegeben hat, das natürliche Recht

Pes Menfchen beftehe in dem Vermogen, alles

git; thuer,-was er zu. feinem perfonlichenBeften

,;für das zuträglichfte hält. Es ift leicht zu be

greifen was für erfchrecbliche Folgerungen aus '

einem folchen Grundfalge abgeleitet werden

könnten. , Ich will ihn auch angreifen, und

wenn ich es nicht mit gnugfamen Erfolgethue,

fo muß ich glauben, daß es Männern vorbe

halten ifi, welche mehr Verftand und Einficht

als ich haben werden.

Ich bin mit dem Karneades eins, daß die

Gerechtigkeit, wenn es dergleichen giebet,ent

weder auf das gefchriebene oder natürliche

Recht-gegründet fehn muß. Ich räume auch

ein „ daß. fie nicht auf das gefchriebene Recht

ſſ gegründet ift, welches fichnacl) den Zeiten und,

,Oertern verändert. Ich räume ferner ein,

daß,-wenn das natürliche Recht- nichts anders

ware) als eine Neigung, welche die Natur al

len Arten von Thieren gegen das, was ihnen

nützlich ift, gegeben hat, die Gerechtigkeit nicht

auf das natürliche Recht gegründet feyn wür

_de. Allein ich läugne platter Dinges, daßdie

fe Erklärung des natürlichen Rechtes Wtüg

\ .
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ifi. Ieh läugne auch, daß das natürliche Recht

ein Hirngefbinft ist, wie es Lactanz- den Kar

neades fagen läßt. , -. Ferner läugne ich , daß

das natürliche Recht die, Freyheit'iit, die ein

ieder Menfch hat, feine natürlichen Kräftenach

dem Lichte der, gefunden Vernunft zu 'gebrau- -

chen. Endlich läugne ich, daß das, natürliche

Rechtdes Menfchen in dem Vermögen befie

het, alles zu thun, was. er zu feinem perſonli.

chen Beſten für“ das vorträglichfte;hült„--_ und

ich fage, daß die Gerechtigkeit auf- das, natür

liche Recht gegründet iii, welches ich-erklären

will, wie ich glaube, daß es erfléretwerd'en

, Ich begreife gar wohl, daß man fagen

könnte, das Recht ſey MS,-was eine Neigung

bestimmen muß, allein i_chléann nicht begreifen, '

wie man mit Grunde vorgeben kannudaß die

Neigung das Recht"/fehl Wenn man daraus,

daß ein ieder Neigung hat, eine Chat zu thun,

fchließen will, ,folä-ugue ich die Folge, welche

niemand mit einem vorhergehenden Grunde

wird beweifen tonnen. Alfo ist das natürli

che Recht nicht die Neigung, welehe die ia

tur allen Arten von-Thieren gegen das, was *

ihnen nützlich ift, gegeben _hat. , , _ '

Gleichergeftalt begreife ich wohl-, daß man
fingen könnte, es müjfe das Rechtidie Frehheit

. eines

i
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eines vernünftigen Me'nſchen'hestimmen, und

diefes: ift wahr; allein ich begreife noch nicht,

und glaube. es auch nicht, daß; jemand-denken

könne) ;daßdas- was befkimmen ſoll, und das,

Cwas'befrimmetwerden muß-einerlei) fer). Alſo ſſ

fist dleFEr._klärurig-*des natürlichen Rechter wel

Lche Hobbes gegeben-had nicht beffer“, ,als die, fo

Karneadesigegeben hat; ſ Alfo erman'geln alle

die Sätze diefer beyden-Erklärungendes bedör

fenden- Beweifes. ' * : ;. _ “

Was den Karneades zu fagen oeranlaffet,

daß das, was man natürliches Recht nennet,

ein Hirngefpinft fei) , ift , daß die Natur alle

Menſchen und überhaupt alle Thiere reizet,

ihren befondern Vortheil zu fuchen , und folg

lich das, was man das natürliche-Recht nen=ſſ

net, fo das Wohl eines“ andern zumNachthei

le feiner eigenen Angelegenheiten zu befördern

verpflichtet„ die größte Thorheit feynwürde.

Allein man wird zugeftehen müffenx' daß diefer

?Schluß falfch ist, wenn-bewiefen' third; daß die

Natur, welcheallein‘d‘ie der Vernunft-entblö

ßten Thiere handeln läßtx- - ſie belehren andern

“ manchmal Vortheil mit ihrem eignem Nach

theile zu verfchaffen; Man fiehet es faft in al

len weiblichen Thierenx * welche Junge auszu

ſi brüten; zu;-fangen oder zu" füttern "haben." -

.. .* -_.-**.; „*) L'… "". ſſ Daß
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Daß Daènatt'irlicheſiRecht des Menſchen dar

iimbeftehe', alles zu thun, was er zu ſeinem

perſònlichen Nutzen für das vorträglichfte hält,

wird ali-, eine Unwahrheit wegfallen, da es of

fenbar ift-, daß der Menſch feiner Natur nach

befiimmet ift-, mit andern Menſchen zu leben,

und mitihnen in Gefellfchaft zu ſeyn. Sol

chergestalt ist er unumgänglich verpflichtet, das

Wohl der Geſellſchaft zu befördern, und folg-.

lich kann er das nicht thun, was er für fein

größtes Gut hält, wenn es dem Vortheile der

Gefellfchaft zuwider ist. Daß nun derMenfch

von Natur befrimmet ift mit andern Menſchen

in Gefellfchaft zu leben, beweife ich folgender

geßalt. ;- ;;»
fiſiſeherhaupt fchließet die Natur, die Gefell- ſſ

ſcha unter Thieren von gleicherArtnichtauS,

ſie führer vielmehr unter-allen Thieren von eia

uerleh Arten eine engere oder weitere„einedau

erhaftere ..oder vergänglichere Gefellfchaftceinr;

Alle Thiene-haben zum :natürlichtlxx-End

zwecke die Fortpflanzung. ihrer Artern,-ir“ Die

Natur feßet fie zur Erreichung diefes Zweckes,

wozu einige gefchwinder, die andern langfamer

gelangen, in Geſellſchaft- Die Gefellfchaft -

dauert in einer Art „länger "oder kürzer, ,als in

der andern. In einigen Arten hdret fie gleich

wieder auf, ſo bald die zur Fortpflanzung ab,

zielen
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ziele-ide That 'gefchehen ift. Beira-"ndern wird

fie fo lange fortgefelzet. bis die Frucht der Ver-*

einigung des Männchens und Weibchens ge

wifi ist-ſ Ì Beh noch andern dauert-éfie fin-lange.

bis diefe Frucht das Licht gefehen- hat;? und in

Stande ist, fich den nöthigen Unterhalt. zu ver

fchaffen. ſi Aus diefer-Gefellfchaft entstehet na

xtürlicher 'Weife-éeine andre. zwiſchen den Mitte

tei-'n'. (auch-"manchmalixden- Vätern“. “und d'en

Früchten-"ihrer *Vermifchnng. und man ſiehet,

fo-larige-diefe Gefellfchaften dauern.“ ganz deut-,

lich.- von diejenigen. welche fie auémachen, den

Nutzen der- Gefellfchaft- ihrem eigenem Nutzen -

vorziehen., ſſ >

Man hat die Aufführung der Thiere. "in.

welchen -man keine Vernunft erkennet. "gegen

einander noch nicht zur Gnüge erforfchet. daß

man die-ganze Mannichfalrigkeit und den gan-;

zen Umfang der Gefellfchaften. die fie unter ein

ander-machen. wahrgenommen hätte; wenig

nene hat man folche entdeckt. die fich weit über

den". Zweck. der Fortpflanzung erftrecken und“

fehr lange-dauern. - Der Aineifen und Bienen

, ihre find allen Phil'ofophen vorlängft bekannt.

Erft neulich hat man"-der Bieber ihre. und noch

neuerlicher der Wefpen ihre entdeck'et. die eben

fo bewundernswürdig. als der Bienen ihre. ob

man gleich die Wefpen beftändig nur für ſchàckîs

‘,… …li”; . “ e

|
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liche Thiere gehalten hat. Hieraus fahn’marf

mit Grunde fchließen, daß. es auch unter an:,

dern unoe'rnünftigen Thieren, gewiffe-Arten

von Gefellfchaften gebe , die wir nicht kennen.

Allein über dem ist eine fafi allgemeine unter

allen den Thieren von einerley Art eingeführt,

niimlich diejenige, welche ihre wechfelhafteBer

theidigung zum Zwecl'e hat ’ .

Es ist offenbar daß die" natürliche Gefell

fchaft unter den Menſchen keine Grenzen zu ha

ben fcheinei. In dem, was fich auf die Fort

pflanzung ihrer Art beziehen mag“, begnüget fe

["ch nicht mitder bloßen That, woraus die Fort

pflanzung erfolgen muß.' Der allerungelehr.

tefte Mann weis fehr wohl, daß ihn die Natur

reizet, in dieſem Stücke etwas überflüßiges zit

thun, und die Frau weis auch wohl daß \hr die

Natur vor diefem Ueberflnffe keinen Ekel era

wecker, wie den weiblichen Thieren, die leini-,

Vernunft haben Die-Natur fchränket die

Vorforge und Mühe nicht ein, welche die Vä.

ter und Mütter für ihre Kinder zu der Zeit an

wenden, da fe durchaus fich ohne fe nicht. ee

halten könnten. Ueberhaupt. fühlen dieBäter

und Mütter einen Trieb der Natur, ihrenKin

bem zu helfen, fie zuxfchülzenund ihrBeltes zu

befördern, und diefe Kinder, wenn ſiezdie .Na

tnr allein zii-Ratheiziehen und ihrſi gehorchen

dienen
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,dienenxihren Vätern und Müttern/obfiegleich;

zu dem Qllte'rnad derStärte gelanget ſind, daß».

fie ohnexediefelben leben konnten.. Allein wir;

wolleniauf- etwas anders kommenffftdas noch

weit allgemeiner nnd entfcheidender iſt, nnddie

zwo “in-diem Menfchen-bekannten natürlichen.

Kräften.-.die- Werkzeuge der Sprache und des

Gehörs betrachten. ,ſiſi Sie-find natürlicher Wei

fe fo eingerichtet-- daß. ein Menfch vermittelſt

der'ſelbengallenzandern *Menfchen feine Noth zu"

erkennen. geben, fie lim-die ndthige Hülfe bit

ten, ihnen Dienſte gegen Dieniie verſiorechen

und ſeine geheimften-Gedantenund feinften und

erhabensten Entdeckungenmittheilen kann. Al

les diefes-kann ausxkeiner andern Urfache alfoe

eingerichtet worden—‘ſeyn, als eine natürliche

Gefellfchaft unter den Menſ-Zhen wegen aller

dieſer Stücke zu "linken.-„ Alſo iſt dieſe natùrli.’

che Gefellfchaft da. . Die Natur zeige-t uns

daß nichts-; was biin-eiiiem weitläuftigen Ge

Branche, ohne.;?8o.rſa8 undſiſſAdſicht gemacht ist.

Ich ſage noch einmal, dah,- fo bald es eine

ſſ allgemeine, und,“ unumfchränite Gefellfchaft der

Menſchen unter ſich .giedetſſ,’ wozu fie von der

Natur rgereizt werden ,.“: ſie natürlicher Weile

verbiu'weu ſind‘, den Vortheil diefer Gefellfchaft

zu befördern-„ und nicht thun dürfen , was für

ihre Pei-fon dasBefte zu;-fehr ſcheinet, der Ge

— * 'f- felllchaft
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fellfchaft aber fchädlich ist. , Sie haben natür

licher Weiſe kein ander Recht , dasjenige zu

thun, was fie für ihr größtes Gut halten, als

wenn es der _Gefellfchaft nicht“ fchadet. So

fichetdas natürliche Recht“ aus, worauf die

Gerechtigkeit gegründet ist'. Diefes muß den

Menfchen befiintmen für fein wohl eingefehnes «

Glück zu arbeiten. Allein diefes wohleingee

richtete Glück kann nur aus" Thaten entfprin

gen, die zum Vortheile der Geſellſchaft Beytra:

gen, oder wenigfiens demfelben nicht zu wider

find. Alles was demfelben gemäß ift, das ift

gerecht, und alles,- was demfelbenzuwider ift,

das iii ungerecht; und die ganze Geſellſchaft

muß entfcheiden was ihr nützlich oder fchädlich

ifi, und fein thſiatmann,—es—warejdenn, dag

er die Vorurtheile ablegte, ‘die ihm fein Eigen

nutz hätte beybringen können , und ſich in

Stand feßte, eben fo zu .eiitfcheiden, als wie

die Gefellfchaft thun würde, wenn fie verfam

melt wäre. — Qllsdenn wird er finden, wenn er

feinen perfdnlichen Nutzen betrachtet, wie er

mit dem Nutzen der Geſellſchaft verwandt ift

daß diefer letzte Nahen ihn dahin führen wird,

ſich ein gründliches und dauerhaftes Glück zu

berfchaffen, und kein dergängi-iches Vergnügen,

dergleichen dasjenige fehr oft ſehn würde, das

er haben würde , wenn er fich nach dem Be

. C griffe
]
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griffe eines natürlichen Rechtes, alles “zu thun, »

was erfür fein größteßGut achtete,ohne die ge

ringfie Aufmerkfamteit auf den gemeinen Vor

theil zu haben,richtete iwelchesVergnügen nicht

allein höchßflüchtig, fondern auch, wenn er

bündig fchlöße, von dem aller'erfinnlichft größ

-ten-Uaglü>e una-btrennli-ch fehn würde ; das

heißt von der wohlgegründetenund immerwäh

renden Furcht, von iedem Menſchen beſtohlen

oder ermordet-zu “werden, der mit Verachtung

ſider Gefahr eines fchändlichen Todes dafür hal

ten würde., daß fein größtes Gut davon ab

hieuge, ihn entweder zu befiehlen, oder zu er

morden. Dieferwegen-hat Gott den Men

fchen , um ihn von dem größten Unglücke un

ter allen zu bewahren, feiner Natur nach mit

feines gleichen in 'Ge-fellfchaft gefeht, und die

Regeln diefer Geſellſchaft führen ihn zu feinem

größten Gute, und entfernen ihn von feinem

größten Uebel. .

- Fraget man mich, warum es gleichwohlge

.fchiehet, da das natürliche Recht den Menfchen

**ii;fl“

-

ſi_{Jſi('.-"==:X)è‘.‘ſi‘ſiſifjî’

verpflichten fol], feinen perfönlichen Nutz-en al

lezeit nach dem Nahen einer natürlich einge

führten Gefellfchaft zu betrachten, daß er den **

gemeinen Nui-zen zu vergeſſen ſche—inet, und le

diglich auf feinen eignenNußen dentet ; ſo ant

- worte

\
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worte ich, daß diefes aus einem Misbrauche

feiner Freyheit gefchiehet.

Der Menfch wird allen andern Menſchen

gleich gebohren , und ist in allen Stücken un.

abhanglich- außer in Anfehung der Gefellfchafts

Gefeße nicht. Die Unabhanglichkeit ift der

hochfte Theil feiner Freyheit- welche übrigens

in dem natürlichen Vermögenbeftehetz welches

ein nachdenkender Menſch, nach ſeinem Zeug

niffe, beftandig hat und empftndet, unter „weh

en Dingen zu wahlen, etwas zu thun oder nicht

zu thun, und ſch zu einer That oder zu einer

andern zu beflimmen. Es gehöret zu dem

Wefen dieſer Frehheit, in allem auf das Gute
und Böfezu fehen. * ſſſi Allein der Menſch mis

brauchet feine Freyheit, welche dem natürli

chen Rechte unterrhänig feyn ſoll, wenn er das, '

was ihm zuwider iſt, dem, was [hm gemäßift,

_dorziehet. Die Eeidenſchaften stellen dem

Menſchen das Vöfe mit verführeriichen Rei

zungen vor. Hingegen iſt ihm die Vernunft

gegeben worden, dasBöfe und Gute- das ihm

entgegen gefeht iſt, ſo'wie ſie ſind zuentdecken.

Die Leidenfchaftenfind nothwendige Uebel;

die Vernunft, wenn ſie erleuchtet genung'ifix

Biethet Mittel wider diefe Uebel dar. Die gu

te Erziehung dienet, ſie mehr und mehr zu er

leuchten , und die Religion, welche gewißlich
- ' c 2 am ſi
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am vollkonlmenßen ift,- wenn derfelben Regeln

dem natürlichen Rechte ain gemäßeften find.,

wird ſie noch beffer erleuchten. Die Menfchen

-'1nüffen fich nur befireben 'zu “verdienen?, daß

_ Gott befondern Beyftand dazu verleihet. . Hier

bleibe ich "|eh'en, weil ich "von dem Rechte und

der Moral nur in Abficht auf- das Recht reden

darf-, "und" mein Verfuch über die “Gründe des

Rechts und, der Moral aufdie Art befchaffen

fehn foil, daß er, in fo fern er es verdiente, von

allen Nationen “verfianden "und angenommen

"werden kann. _ . - …

Ich “befchließe mit einigen Beobachtungen.

, .:)“ J| hier einer von den Grundfäßen derMo

ral derjenigen Karneades, der, dem Scheine

nach-, ein fo großer Feind der Gerechtigkeit und

des Recht-5 gewefen q). Wenn man wüßte,

“daß eine Otter an!.irgend einem Orte ver

borgen läge, und ein Menfch,“ von deffen

Tode man große Vortheile haben würde,

“fich unvorfiehtiger Weiſe an dieſem Orte

niederfelzen wollte, man übel thun würde,

wenn

(1) Si ſcires, inquit Carneades, aſpidem occulte late

re vſpiam, et velle, ìmprudentem alìquem ſuper

cam affidere, cuius mors tibi emolumento futura

ſic, improbe fece’ris niſi monueris ne affideac, ſed

impune tamen id te constaret -feciſſe : quis enim

coaîguesc poffit. Cic. da finib. Lib. 2.

"*ÈSî-PÉÎ
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wenn man ihn nicht vor der Gefahr war- ..

nete. die ihm bevorstùnde, in io fern man

auch gleich nicht gefiraft werden könnte

wenn man gleich bey diefer Gelegenheit.

fiiiigefchwiegen hätte. . Der Streit eines

Philofophen kann ein Spiel feines Verftandes

feyn,“ allein feine Moral ist ſeine wahrhaftige

@Wffndung. Ulfo hatte Karneades im Grun

de ebendiefelbe .Meynung von der Gerechtig

keit. daraus ich mir eine Ehre mache. und.

mich glücklich fchätze. daß ich fie habe. 2) Der

Autor. welcher des Hobbes Hifiorie gefchriez

ben hat,- welche ich nur in des Bayle Wörter

buche gelefen zu haben bekenne. weil ich das

Buch felbfk nicht finden können. erzählet. Hob

bei! fen aufrichtig. höflich. mit dem was er ge,

wußt nicht neidiſeh, ein guter Freund. ein gu

ter Auverwandter. mildthätig gegen die Dir

men, ein firenger Beobachter der Billigkeit ge- ſi

wefen. und habe fich nicht bemühet. Vermögen

zufammen zu bringen. Alle diefe Eigenfchaf

. ten find fehr fchähbar und über diefes dem ua

tùrlichen Rechte fehr gemäß. fo wie ich es ver

stehe; gleichwohl find fie an fich felbfi fehr be

fchwerlich. Nun wird fich ein Philofoph fei

ne ganze Lebenszeit keine Befchwerlichkeit auf

bürden . ohne erkannt zu haben. daß er dazu

verpflichtet war., Alfo hat Hobbes geglaubt.

- - - c 3 . er
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erſey dazu verbunden und zwar vermöge des

natürlichen Rechts; denn das bürgerliche Recht

konnte ihm einer ſo vernünftigen Aufführung

nicht unterwerfen. -

3) Unter den Leuten, welche behaupten,

es beſtehe das natürliche Recht darinn, daß

man alles thun könne, was man für ſein größ

tes perſönliches Gut hält, folgen diejenigen,

welche den Namen und Ruhm der Philoſo

phen am meiſten verdienen, den Grundſätzen

der Billigkeit genau, welche dem natürlichen

Rechte, wie ich es erkläret habe, gemäß ſind,

und dieſes kann aus keiner andern Urſache ge

ſchehen, als weil ſie, nachdem ſie alles wohl

geprüfet haben, finden, daß das, was dem

Nutzen der Geſellſchaft zuwider iſt, nicht ihr

größtes Gut ſeyn kann. Dieſes thut vielzum

Vortheile meiner Grundſätze. Warum ſagen

ſie nicht, daß alle übrige Menſchen ſo denken

wie ſie ? Dieß kann aus keiner andern Urſache

geſchehen, als weil ſie ſich einbilden, daß das

natürliche Recht nichts von dem, was mög

lich iſt, ausſchließet. Allein wie iſt dieſes zu

begreifen, wenn man betrachtet, daß es eine

natürliche Geſellſchaft unter den Menſchen gie

bet, uud daß die Thiere ſo keine Vernunft ha,

ben, und nur nach dem Triebe der Natur han

deln, ſich deſſen, was ihnen möglich iſt, º
- - - - - (WU
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auch nützlich feyn wurde, zum Briten und Vor

theile andrer Thiere von ebenderfelben Art,

wenn ſie mit ihnen, in Gefellfchaft ſind, enthal

ten. Ueberhaupt wenn man mit iemanden in

Geiellfchaft tritt, fo gefchiehet es, feinen Bor

ſſ theildariun zu finden, aber nicht zum Nach

theile der Gefellfchaf-tx- welcher man fich viel-;

mehr verpflichtet-' das Gutgemein 'zu machen-,

welches man als ausdem Grunde der Gefell

fchaft hertommend erlanget. - - ' -

4) Die Gefellfchaftzunter den-Menfchen“

ist fo natürlichF daß die allerungefitte'ften Viöl-"

ker, die natürliche Nothwendigkeit erfennen,

dergleichen unter fich zu haben.-_ ſi. Die Wilden

auchdie Menſchenſrefferî, zähmen ihre'Wild

heit und unternehmen wider diejenigen) mit

welchen fie leben ',ſſnichts, was 'ſiſielrf'wider die

%remden unternehmen. “Die-Gefellfchaft u'n- *

ter ihnen ift fehr Unvolltonimen." kIhre Grund

fähe zerftdren alle ſi Gefellfchaft "mit "den Frem

den.ſſ Diefes kömmt lediglich vonder berieht

ten Erziehung) die fie gehabt haben; und wel

, the-berhi'ndert, "dah-ihre Vernunſtjwelche fo

wohl einen Theil ' ihrer Natur", > als ihrer Lei-'

denfchaften ausmachet ,"i‘hnen'- nicht entdecken

wie weit fich die-natürliche oder urſprùng—liche

Gefiellſchaft' erſtrecBe'n‘muB, deren.- Nothw'e-n

digleit fie bey fich felbft-foxunvolliommen em

— c 4 “ ſi pfinden.
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pfinden. Ueberhaupt hat die Geſellſchaft das

größte Gut aller und eines ieden zum Gegen

ſtande. Wir wollen eine Minute nur das

größte Gut eines ieden insbeſondere anſehen.

Ich darf hier nur von dem größten zeitlichen

Gute reden; denn es iſt mehr als offenbar, daß

bloß die Grundſätze, welche ich behaupte, zur

ewigen Glückſeligkeit führen können, und alle

andre entgegen geſetzte Grundſätze, durch die

Anwendung ihrer Folgerungen davon ausſchlie

ßen müſſen. Welches iſt denn nun dieſes

größte zeitliche Gut?

Es iſt dasjenige, ohne welches man kein

anderes haben kann. Es iſt alſo das Leben,

weil es unſtreitig iſt, daß man keines einzigen

zeitlichen Gutes genießen kann, wenn man nicht

lebet. Alſo iſt das natürliche Recht, welches,

auch nach den Philoſophen, die Erklärungen

davon geben, welche von der meinigen unterſchie

den ſind, das größte Gut eines ieden insbeſon

dere zum Augenmerke hat, das nicht, was ſie

ſagen, wenn aus ihren Erklärungen folget,

weil kein einziger Menſch, wenn er richtig ſchlie

ßet, ſich verſichern kann eine Viertelſtunde zu

leben. Nun können ſie nicht läugnen, daß dieß

eine natürliche Folge ihrer Erklärungen iſt.

Man vergleiche ihre Erklärungen mit der mei
v Mlgen,



[kart der Etnieitung'.

nigen, und alle die Folgen, fo aus benden Thel-*

— len aufrichtig gezogen werden können; fo wird

man an ihrer Seite ſehen , daß die Menfchen.

nicht allein einander tödten können; ,fondern

auch, daß, fo lange fie diefes vermeyntliche

Recht gebrauchen und demfelben gemäß han-x

deln, die Reeker ungebauet bleiben, werden,

und die Menſchen nicht mit der geringften Si

cherheit. erwarten können, dieg-eringfte Hülfe,

von ihres gleichen zu erhalten, fie müßten denn

eins werden, durch Vergleich Gefellfchaften

aufzurichten ; Allein die Menſchen dürfen fich

auch nicht allezeit dem, , was ausdrücklich ver-

glichen i|, unterworfen halten (auch die Spitz-

findigkeit der Böfen biethet ihnen oft allzu leieh-€

te Mittel dar, die Ausführung derfelben zu;

vereiteln): ſo wird die Unordnung-. allezeit,

fehr groß feyn, weil "*die Vergleiche nicht allen.

Uebeln abhelfen und vorba'uen können; die al

lerweiſesten _Geſelzgeber werden “keinen feften

Punct haben, worauf _ſie ihre Gefehe [Lügen-'

und fie davon ableiten können ; und es wird

niemals eine ſſſo allgemeine Regel unter allen“.

Staaten geben, welche die Dauer des Lebens;

ihrer allerfeitigen Glieder zureichend verfichern,

ihre Befißungen und die Ruhe der Gemüther) _

erhalten konnte, Auf meiner Seite, wenn,-„

anders richtige Folgerungen gezogen,wer_den,;

. c 5 muß



- :,“ "Vorrede-*

. durch Bande einer Untertha'nigkeit ergebem die

ſimuſi man ſehe'n',‘ daß alle Menſchenſi', wenn-fie; "

nach dieſen Folgerungen handeln, keinesſſeinf’

' _zigen Vergleichs nbthig haben Um .ſich fchtnei

cheln zu können , lange Zeit zu leben, das, was

"fie rechtmä'ßiger Weiſe erwerben, ruhig zu bee

ſiizen', alles, was ihnen ihre Befihungen an=ſi

genehmes und nützliches darbiethenxohneFurchti

daran verhindert'zn werden“ , einznerndſſten,

* und allen Beyftand von ihres gleichen rnit de-ſi'ſſ

ſi'o’ größerer Zuverficht zu erwarten, da die Era

ſſ kenntlichieiiîdafîirſſdurch den perfö-nlichen Nm“

hen verfichert wird, welchen diejenigen, ſo ſie

ſchuld-ig ſind, ſichrderſelben zu entledigen-ha“;

ben; und die Gefehgeber werden einen gewif

fen Punct, worauf fie ihre Gefetze stùhen, und

nur eines richtigen fchließenden und zureichend“

erleuchteten Verftandes nöthig- haben es fo ein-é"

zurichten, dah, da diefe Gefelxe teint ander-'

Augenmerk haben, als dasjenige zu entwickeln;

und vorzuſch-eeiben, was die allen'Menfchen'

gefchenkte VernunftihreLeidenfchaften zuüber

winden, und deren Licht nicht don eben die-'

fen Leidenfchaften verdunkelt _ist, 'in das inner- - '

ste ihres Herzens gegraben hat, ihre Unter

thanen derfelben Schönheit bewundern, allen:

Nuhen derfelben empfinden und fich deswegen-?

um defio mehr ſo oerehrungswür'digen Herren.

auf

. “L „

ifi



ſtatt der Einleitung.

auf ihre Hochachtung und ihre Liebe gegrün

det iſt. Man wird endlich ſehen, daß die Re

genten, ſich unter einander zu vergleichen, und

die Dauer des Lebens ihrer Unterthanen, die

Erhaltung ihrer Güter, und ihre Ruhe wider

die Unternehmungen der Völker, ihrer Nach

barn, zu verſichern, nur nach ebendenſelben

Grundſätzen, welche die Richtſchnure ihrer

Geſetze ſind, handeln und handeln laſſen dör

fen. Man lege nach dieſem alles Vorurtheil

ab, man urtheile, welches von dergleichenLehr

gebäuden am natürlichſten den Weg zu dem

größten Gute eines ieden bahnet, und betrach

te beſtändig (man kann es nicht zu oft wieder

holen) daß das größte Gut eines iedwedender

Gegenſtand des natürlichen Rechts iſt. Ich

fürchte mich vor dem Einwurfe nicht, daß es

den Menſchen unmöglich ſey, dasjenige auszu

führen, was ich für Grundſätze angebe, ich

würde meine Antworten, wie ich bereits zum

Voraus zu erkennen gegeben habe, von derna

türlichen Freyheit, die dem Menſchen gegeben

iſt, und von der Erziehung herholen, welche,

ob ſie gleich unvollkommen iſt, dennoch in ver

ſchiedenen Zeiten und Oertern, unter zahlrei

chen Völkern den allgemeinen und beſtimmten

Gefallen an gewiſſen Tugenden, und den Ab

ſcheu vor den entgegengeſetzten Laſtern »Ä



Dorrede

Hülfe der Religion und andrer unmittelbarere

Hülfe Gottes. eingeführt.

. 5) Diejenigen. welche 'in Arabien herum

’ gereifet' find. verfichern überhaupt. daß die Ara

ber die Reifen-den berauben und auch tödten.

wenn fie fich zur Wehre-felgen " ); allein fie

verfichern auch zu gleicher Zeit- . wenn fich ie

mand in ihre Zelter rettet. und Frehheit und.

Behftand von ihnen bittet. fie'“ ihm diefelben

aufs heiligfie ve-rwi-lligen. ohne daß fieihm das

geri-ngfte zu fiehlen unternehmen. * Es ifi nicht

zu zweifeln. daß die allerftärkfie Neigung diefe?

Völker zum Raube reizet. welchen fie ohne

Zweifel. als ihr größtes perfönliches Gut an;
zfehen. » Unterdeffen ift'hier-ein Umftand. deri

ihnen nicht das geringfie perföiiliche Gut zu" *

verfchaffen fcheinet. in welchem fie diefe Neigung

zu überwinden wiffen. und diefe Mäßigung ift

in ihnen eben fo» natürlich. als die Begierde zu“

rauben in allen andern Fällen. Es ift un;

möglich zu begreifen. daß es von etwas andern

herkomme. als voneihrer in diefem Stücke

durch eine gute Erziehung erleuchteten Ver

' ‘ _ ‘ - nunft

r) Des Herrn de la Roque Reifebefchreibung in Pala-_

stina —4 Cap, 147 il. 220. S. von Monteraye in feiner

tartarifcheu Reifebefchreibung. faget ebendaffelbe von

den Tartan, was la Roque von den Arabern fager.

;;;;ſiſ—iz}]_-Irſi.
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nm der Einleitung. .. .

*nunft und von ihrer Religion, welche diefe

Erziehung beftätiget und volltommen macher.

Was ist anders daraus zu fchließen , als daß

diefe Neigung die allerftärkfte in ihnen, da fie

in dergleichen Umftande nicht unüberwindlich

ift, es gleichfalls in allen andern nicht feyn

würde, wenn eine fo gute Erziehung und beſ=

fete Religion ihre Vernunfterleuchtete. Man

muß daraus auf gleiche Weiſe für alle die an

dern Lafter, die uns in eben diefen Völkern

nicht fo bekannt find, und auch für alle Laiter

bey welchem Volke es auch feyn mag, und

zwar oermdge einer Gleichheit der nothwendi

gen Folgen fchließen. Allein,wird man fagen,

warum werden indem Chriftenthume , deffen‘

Moral ſo unvergleichlich ist, als deffen Lehren

göttlich find, alle Tage unzählige Verbrechen

begangen 2 Es find in dem Chrifienthume zween

wefentliche Theile, der Gottesdienft und die

Moral; über diefen letzten Theil läßt mans

beym Predigen bewenden, und gehet [lichtwei

ier. Die Beredfamkeit, wenn fie allein, ift

fehr fchwach wider-die Leidenfchaften, daraus

fblget, daß die Menſchen in der Moral feinen

Fortgang gewinnen ,. welche fich dagegen zum

gwßen Nachtheile des Gottesdienftes ſelbst

verliehret, der niemals fo ordentlich als von

dcnehrlichften Leuten beobachtet werden€Bird

‘ enn

3773":<.-ſſſiſſ



Vorrede ſtatt der Einleitung.

Wenn man eines Theils in dem Beichtſtuhle

wider alles, was die Moral verletzet, eine äu

ßerſte Schärfe ausübte, und andern Theils die

Fürſten mit der Frömmigkeit, Ehre und Bey

fall, und mit allem, was derſelben zuwider iſt,

etwas ſchimpfliches und erniedrigendesverbän

den, ſo würden die Menſchen gar bald, ſich

nicht mehr getrauen, ſich ruchlos zu zeigen;

die Kinder, welche keine böſen Beyſpiele vor

Augen hätten, würden beſſer als ihre Väter

werden, der Gottesdienſt würde beſſer beob

achtet werden, und ich bin gewiß überzeuget,

daß man, ehe man damit die Zeit des dritten

Gliedes erreichet hätte, Urſache zu glauben ha

ben würde; daß die Menſchen eben ſo geneigt

zum Guten wären, als man ſie itzo zum Böſen

geneigt hält; wenigſtens würde man, bey Er

innerung des Vergangenen, ſchließen, daß ſie

ſich auch dem Guten ergeben können, da ſie ſich

dem Böſen zu ergeben vermogend ſind.
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Vorerinnerung.

Der Sefer möchte fich bei) Auffchlagung die

fes Buchs verwundern, wenn er es nur

in zween Theile abgetheilt fiehet, davon der er

ße vierhundert und fieben Zahlen, und der an

dre fünfhundert enthält. Vielleicht wird er

“ eine Eintheilung nach Büchern, Capiteln und

Paragraphen _zu finden vermuthet haben.

Man bittet ihn, fich dieferwegen nichts irren

zu laffen. Diefe letzte Art der Eintheilmig

ifi die gemeinſte‘, und man würde derfelben oh

ne Zweifel gefolgt feyn, wenn-inan nicht ge

glaubt härte, daß man in einem Werke , dgs

nur eine Folge von Schlüßen ift , der Ord

nung der Folgerungen und der Kette von Ge

danken vorzüglich vor der Ordnung der Mar“)

terien folgen _müffe. Allenfalls hat man zur

Gemüthsruhe des Lefers, über den Paragra

phien die vornehmften Stellen angezeiget, wo

man von einer Materie zur andern gehet, und

wer Luft hat, kann alles, was zu einer iedem

Materie gehört ineinem Zufammenhange fehen.

Er darf dieferwegen nur in das Regifter fehen,

das am Ende des Werks befindlich ift , wo er

alleò, was zu ieder Materie gehöret hinterein

ander, und die Zahlen," unter welchen fie abge

handelt ist, finden wird.

‘ ’Jnnhalt
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Das natürliche Recht u
/ *

nd ſeine erſten Fºlgerungen

ä.
Z Zott,das einzige durch ſich ſelbſt beſtehen

Ä de Weſen, und der kein Ende haben

F wird, ſo wie er keinen Anfang gehabt

hat, hat allen erſchaffenen Weſen eine allgemei

ne Bewegung und a Fasº Bassº
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eingedrückt. und hat nicht gewollt. daß-wiesen

diefem allen vollkommene Erkenntniffe hätten.-._.. —

_ 2 5- _ ">.<?" *

Zum wenigfien wiffen und begreifen wir.-daß

die Weſen entweder Geift. oder Materie. oder

aus Geift und Materie zuſammen gefetzet find.

> . ſſ “3 S. = ,

Das materialifche Weſen, welches aus theil

baren Stücken zufammengefeßt ift. ist des

Wachschums und der; Abnehmiing fähig, Es

kann bis zu einem gewiffen Puncte wachfen. -

Wenn es di enPunrt errelxht hat. {anſin es fich

eine gewiffe geit über darbey erhalten. nach wel

Öer es immer „abnimmt . ſingſſid endlich zerftöhret

wird- Der Fortgang [deezWachsthumsz und

Abnehmens. die Erhaltung und Zerftöhrung

hängen von derBe egung und Stärke der Thei

le ab. fie mögen die ein Weſen gleichartig. oder

ungleicher Art feyn. Da. aber die Vnrèeîhsung

des Schöpfers mit igdem materialifchen eſen

viel Dinge verknüpfet hat".- welche zu feinem

Wachgthume und Abnehmen fo viel. als die all

gemeine in der Welt eingeführte Ordnung es er

lauben kann. vertragen. fo folget daraus. d es

eine Act'des natürlichen Gefrees giebet . ,we ehe

das materialifche Weſen nach feiner Erhaltung

ftreben läßt. oder wenigftens geneigt dazu ma

cher. Man kann es nicht läugnen. zum wenig

sten in Anfehung- der mit Hülngliedern verfehe

nen materialilcben Weſen.
!

45
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Das geiftige' Weſen, ſi _ eiches weder Umfang

Wihrilbare Theile hat, ist an [ich felbft we

it! dem Waehsthume' noch" Abnehmen nnter.

Werfen, und kann nicht aufhören zu feyn, als

wenn es Gott vernichten will. Das natürliche

Wii; welches ihrn aufgeleget ist', reizet es al

;o W, an feine, Erhaltung zu denken, fondern

WW es, nach feinerGlüekfeeligbeit zulstteben.

. e. 55, i ' . . ,

‘ ;- Daraus Geist und Materie zufammengefeß

[* Weſen, dergleichen der Menfch“ ift, deffen

ele ein reiner Griff , >und deffen Körper von

der Seele abgefondert betrachtet, “ein mit Hülfs

niledetneveriehenes materiallfches Weſen ist, ist

, de;]? naturlirhen Gefeßen, welehe dem *mit-Hülfe

. gliedern [verfehenen materialifchen "Wehn-nnd

‘ gfllîlg'en’Weſen aufgeleget find, und die ihn

WMS zugleich an feine Erhaltung und Glück

. Mitici! denim und dafür arbeiten laſſen müf

let, gletcbmäßig unterworfen. ſi- '

r

6 5. " “,'

Ulemal alto, wenn der ;Menfeb'eine-Thatoere

_nt, deren Folgen-[einer Glückfeeligfeit oder

‘ l\miiSrhalnmg zuwider fehn können, handelt;

' WWMM Enſidzwecî-de‘r natürlichen 'Gefelze.

[Fm ‘.“ [hm werden: [eine Erhaltung und Glück

dîſi'gfi’ſſ/ imeen dermaßen vereinigte- Gegenfian

WFM" Handlungen, daß fie nur einen einigen

li Machen, indem ſeine Erhaltung e\'nnothwen-ſſ

in und krefentliehe's Stück zu [einer Gleicher->

_ A 2 ' ligkeit _
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ligkeit ist, fo lange das Geifiige und das Mate- ;,

rialilche in ihm beyſammgen bleiben.

Dielen Gelegen zu Folge, wenn nur ein “eine 7:5

ziger Men'feh in der Welt wàre, würde er“ alfa „

nur fein Leben und feine Gefundheit zu erhalten

haben, und die Erde w'ürdeihm genung'darbiee

then, davon er lo lange-“ “als feine Natur'es

ertragen kann , und auch gefund lebentünnte.

Nachdem aber die Zahl'der Menſchen vermeh

ret worden, fo haben die-“Erde! und ihre Früchte

unter ihnengetheilet werden mi‘iſſen, und “ieder

Menfch muß-nicht allein fei-n Lebenund-leine Ge

ſnndheit, foudern auch leinen Theil von-Gütern

zu erhalten. arbeiten, wohl zu oerſiehen, daßihm

feine Geſundheit und ſein Leben.-lieber als feine.

ſi Güter feyn ſollen, welche in Anlehung feiner mit

ihm vergeben-“ und welcher er nur unvollkom- -

men genießen kann, wenn feinegGelundheit in .,

übelm Stande ist.

8… €*

ſſ In Folge eben diefer-Gelehr- wenn nur ein ‘

einziger Menlch auf der Welt wàre, würde fei- ,

neGlückfeeligieit lediglich von feiner Erhaltung,

von dem Genießer der mehr…oder weniger von

Befchwerlichieit und Muhebefreyet wàre, alles Î

deſſen, was er brauchen wi'irde, und der Ver

hältniß feiner Handlungen und Gedanken gegen *

feinen Schöpfer , abhangen. Weil aber Gott

gewollt hat, daß eine unzählbare Menge von

Menſchen, zu gleicher Zeit auf dem Erdboden

hat leon folien , lo hänger die Glücifeeligteit ci;

. ſſ ne
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1.

mes ieden von ihnen nicht von dem ab, davon

es abhängen würde, wenn ein ieder Menſch al

lein auf der Welt wäre. Es hänget auch von

der Aufführung ab, die der Menſch in Abſicht

auf ſeine Nebenmenſchen beobachtet; welchevon

Natur eben ſo viel Recht, als er auf alles, was

die Erdeenthält und hervorbringet, haben. Da

her müſſen die Geſetze der Geſellſchaft kommen,

welches nur Folgen wohl verſtandener natürli

cher Geſetze ſeyn dörfen.

9 J.

Man würde das Glück, nach welchem der

mit Vernunft begabte Menſch bey der Beſtim

mung zu einer ieden That, ſtreben ſoll, übel er

klären, wenn man ſagte, es ſey das wirkliche

Vergnügen, ſo der Menſch nach geſchehener

Dhat empfindet; man wollte denn von einem

vernünftigen Vergnügen reden, das aus einer

richtigen Verbindung der Vortheile, denen man

entgegen ſiehet, und der rechtmäßigen Bewe

gungsgründe der Furcht, die man begreiſt, ent

ſpringet. Will man ſagen, der von Geburt *)

darzu beſtimmte und verbundene Menſch mit an

dern Menſchen zu leben, ſey berechtiget alles zu

thun, was ihm möglich iſt, und was er für ſein

größtes perſönliches Gut hält, ſo würde man

ſich betrügen. Ein einziges Glied einer Geſell

ſchaft, ſo unabhänglich ſie auch iſt, darf nicht

über das Recht dieſer Geſellſchaft, welches allen

ihren Gliedern gemein iſt, entſcheiden, dieſesmuß

A 3 Di€

a) Siehe die Vorrede.
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die ganze Gefellfcbaft than. Nun wird die gan

ÉBGeſell—ſchaſt niemals fager], daß das, was der

ille oder die Wahl eines ihrer Glieder ift, .

natürliches Rechtes ſey, welches allen den am

dem gemein, ohne zu unterſuchen, ob es der ge

meine Nuaender Gefellfcbaft ist, oder nicht.

Dagegen wird ſie vielmehr fagen, daß der ge

weine'Nußen der von der Natur eingeführten

Gefellfchaft unter den Menſchen, der Gegenftand

des natürlichen Rechtes". ift; Sie wird ferner fa

gen, daß der gemeine Nutzen der Gefellfchaft in

Erhaltung tbr-es Vermögens befiehe, welches die

Leiber und Güter der Menſchen und ihrſſFleié

find. Endlich wird fie folgenden Grundfäßen

gemäß entſcheiden,‘ ' - ;

- 1.05. _ . "

Der Menſch, welcher durch. das natürliche

Gefelz verbunden iſt, bestàndig an der Beför

derung ſeines Glucks zu arbeiten, welches von

feiner Erhaltung, und dem mehr oder weniger

von Veſchwerlichfeiten und Mùhe befreyeten

Genuße deffen, davon er den Gebrauch hat, ab

hängenmuß, kann diefes Glück, welches fein

Endzweek feyn ſoll, nicht haben, wenn er Dinge

thut, welche er nicht anders thun kann, als daß,

vermont einer nothwendigen Folge, feine Erhal

tung und der Genuß deffen , davon er den Ge

brauch hat, dadurch ungewiſſer werden.

I l .

Hieraus muß man fchließen, daß-ein Menſch

zu Folgeldes natiirlichen Rechts, einen andern

weder mit öffentlicher Gewalt angreifen, udo?
ſſ a
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daiwegzunehmen'fuchen fol], was dieſem andern

zugehört, welcher feine Perſon oder fein Gut zu

vertheidigen , den Anfallenden in Gefahr [ehen

wurde.

12 h,

Man muß auch daraus fchliefien, daß kein

Menſch, ohne Uebertretung des natürlichen Ge

trees, weder der Perfon noch dem Gute eines an

dern durch unmittelbare und lifiige Mittel nach

nacbten darf , weil, wenn man ihn als Urheber

der böfen That entdecfte, er eben diefelbe Gefahr

laufen wurde, als wenn er fie m-itoffenbarer Ge

walt hätt-e begehen wollen.

1 3 h.

Man muß ferner daraus fchließenF daß fich

keineeinxiger Menfch nach dem natürlichen Rech

; te fur berechtiget halten kann dergleichen Tha

ten zu begehen, wenn er fich auch verfichert hàlt,

daß er nicht für den Urheber derfelben entdecket

werden wird: ]) Weil es ſast unmöglich ist, daß

er eine vollkommne Sicherheit habe, nicht ent

deckt zu werden, entweder durch Lente, die es ge

sthen haben, was er gethan, ohne daß er es ver

mufben geEonnt, oder durch etliche Anzeigen, dic

einen Beweis machen oderdurch widerwillige

Handlungenx die er ſelbst thun kann. DieGe

iiblchte aller Zeiten beglaubigen die Stärke und

Wahrheit diefes Vernunftfchlußes. 2) Weil,

wenn er befagte Gewaltthaten zu begehen berech

flgerwàre, daraus folgen wùrde, daß das Recht

dergleichen wider fich felbft und zu feinem Scha

den-zu thun, allen andern Menſchen zukommen,

, A 4 und
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.

und folglich; feine Erhaltung und der Befitz def.

fen, was ihm zugehöret. weniger fieher .feyn

‘ wurden-_ . ;. ,.

, , 14 S. ‘ ſſ

Aus diefen erſten Folgerungen fließet das all

gemeine Gefetz der Gelellfchaftz welches- allen

Menſchen andern zu thun verhietheſ, was er nicht

gerne wollte. daß man ihm thun folle.

15 K. :. ' >

Bloß die Leidenſchaften, welche den Menſchen

benzegen, und in ihm das Licht der Vernunft ver

Wſffielstnfònnen ihn von der Vollſtrecfung die

fes allgemeinen Gefeßes abwenden. Alleinédie

Obermacht der Leidenfchaften ist allzustark, ſie

laffen die., Menfchen. ihren _wahrhaftigen .und

richtigen Nutzen aus den Augen ſetzen. Siehe

Ttimmen ſich nicht etwas, das ſich auf einen 'an

dern beziehet, aus Betrachtung deſſen, was ſieſi

gern wollten. daß. ihnen in dergleichenFalle ;ge

ſchehen möcht-e, vielmehr zu thun als nicht-zu thun,

und [affen fich zur Verachtung der richtigen

Gründe des, beſa‘gten allgemeinen Gefetzes der

Gefellfchaft-nur allzuleicht verleiten. den Perfo

nen und Gutem ihrer Nebenmenſchen nachzu

|ellen-, .. - -

16 S. .

Die Menfchen ſcheinen fast bestàndig aiſo zu

handeln. als; wenn ſie ùherzeugetwàren, daß ihr

natürlicher Stand ein Stand des Krieges fen, an

ftatt daß ihre Erhaltung. welche der Hauptzweck

ihrer? natürlichen Gefeßes ist,,erfodcrt,daſi .ſie den

Frieden und die Einigkeitnntex fieberhaften,S

. . l 7 *

i

Ì

l

]
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17 h.

Die ersten Menfchen, welche'eiferfüchtig und

nach andern Gute begierig gewefen. haben allen

andern die Nothwendigkeit zu erkennen gegeben

zu ihrer Vertheidigung alles zu wagen. und dieß

ist die .nl-fache der ersten Kämpfe gewefen.

1 8 h.

Anfänglich haben fich dieMenſchen von einerlei)

amilien vereiniget. entweder anzugreifen. oder

W in de-rtheidigen . nach diefem haben fich eili

che Familien verbunden. ihre wechfelhafte Ange

legenheiten zu unterftülzen. Allein die alfo mit

einander vereinigten Menſchen haben gar bald,

fo wie iede Familie derfelben eine größere Anzahl

hervorbrachte.. mehr und mehr empfunden. daß

fie ihre Vereinigung zu befeftigen und immer

während zu erhalten. abfonderlicher Gefeße nöthig

hatten. die den Streitigkeiten. die unterihnen

entstehen möchten. vorzuhalten. oder fie zu endi

gen vermögend wären. Nachdem ſich ihre Ge

genftände des Eigenthums und Befißes vermeh

ret hatten. fo mußten auch die Gefeße vermehret

werden. “

l9 S- ſ

Es mußten derfelben für die Menfchen von

einer Familie. und auch für die vereinigten und

miteinander verbundenen Familien feyn. Die- ’

fe Gefeße hat man nach diefem Bürgerliche oder

Civilgefehe genennet.

_20 b- '

Man hat auch gewiffe Regeln für die unter

ſchiedenen Gefeuſchasten, die allerfeits aus einer

Li s Anzahl
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Unzahl von Familien entftunden, haben müffen,

und daher bömmt das Völkerrecht, welches die

Nationen in allem, was fie gegen einander zu

thun haben , leiten muß, indem die Nationen

nichts anders als Gefellfehaften find, die aus ei

ner großen Anzahl oon Familien beftehen.

2 t 5. -

“'< Urfprung der oberfien Gewalt, mit welcher das Recht,

über alle Materirn Gefrier zu machen, verbunden ist,

und ihnen alle Glieder des Staats zu unterwerfen.

Da die Leidenfchaften die Menſchen nurmehr

als zu oft ihren wahren Nutzen aus den Augen

verliehren [affen , fo haben die Pleinsten Gefell

fchaften fo wohl, als die allergrößten nicht ohne

Häupter beftehen können und mögen, welche als.

die blügften, oder die dafür gehalten worden, die.

verfchiedenen Glieder diefer Gefellfchaften wieder

zu den Grundfägen der natürlichen (Serene und,

der Vernunft, und den richtigen Folgerungen,

die daraus fließen , zurnctbrächten,

22 _h.

Diefe ersten Häupter find die Väter der Fa

milien gewefen. Da fie die Natur unterwiefen

hatte, ihre Kinder zu ernähren und zu befchülzen,

fo lange-fie nicht im Stande waren, fich ſelbst

zu vertheidigen, und für ihre Bedürfniffe zu for

gen, fo war es auch natürlich, daß, nachdem die

Väter, und ihre groß und starÉ gewordene Kin

der Gefellfchaften unter fich machten, die Kin.

der ihre Vater zu Häuptern hatten, von wel

chen fie Hülfe zu erhalten und ihnen zu gehor

chen gewohnt waren, und welche , da fie mehr

* Erfah
l'
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Erfahrung als lie hatten€ fie beſſer regieren muß

ten. Hieraus ist die vacerliche Gewaltentltan

den, eine nothwendige Folge des natürlichen Ge

ſehes, welches die Erhaltung und das Glück dei:

Menfchen zum Llugemnerbs hat.

23 3. "«

Da die Väter. als Häupter diefer Familien,

welche urfprünglich eben lo viel unabhängliche

kleine Gefellfchaften waren, Menſchen zu regieren

hanni, die von Leidenfchaften gereizt. und durch

verfchiedene Abſichten beweget wurden, fo war

erzur Erhaltung und zum Glücie dieler Gefell

fchaften nòthig, daß die Väter wegen ihrer Auf

führung Niemandem als Gott Rechenfchaft zu

geben hatten, und daß ihre Gewalt unumfchräntt

war, damit ſie alle ihre Kinder-gun] allgemeinen

Velten zuſammen zurreten anhalten und alle il);

re Streitigkeiten entfcheidend und unumlchränbt

in Ordnung bringen konnten. Allo haben die

Väter urfprünglich in ihren Familien eine an

umfchränl-“te Gewalt gehabt. ’

24 h.

Nachdem aber die verfchiedenen Familien die

Nothwendigkeit begriffen hatten, verſchiedene der

felben zu ihrer Sicherheit und zu ihrem Giurie

mit einander zu vereinigen, fo hat ieder Hausra

tn dieſe unum ſchrc’mÉte Gewalt , die ihm eigen

irarf über keine andre Familie, als die feinige

erlincten können. \ Er hat auch über feine Fa

milie nur eine abfonderliche Gemalt behalten tön

nen. die fich auf den gemeinen Nutzen der vere

bundenen Familien bezog- delfen Handhabung

unum

l
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unumgänglich Perſonen hat anvertrauet werden

müffen, die durch einen ausdrücklichen oder ftill

.fchweigenden Vergleich erwählet waren,weildie

Natur Éein einziges Haupt von etlichen verbun

denen Familien angezeiget hat. Alſo hat die

oberfte Gewalt nothwendiger Weile in die Htm

de diefer erwählten Perſonen kommen mùſſen,

und, nach den Vergleichen, welche verfchieden

haben ſeyn können, als fich die Gefellfchaften

unter einer großen-Menge von Menfchen ausge

breitet haben, einem einzigen Manne, oder auch

etlichen gemeinfchaftlich unter verſchiedenen Be-'

dingungen anvertrauet werden können. Da

her kommen die' verſchiedenen Regierungsfor

men , deren einige monarchiſch, andere aristo;

tratiſch, oder demoÉratiſch, oder gemiſcht find.

. 25 Y.

Dieſe verfchiedene Arten der Regierung md.

, gen ſehn wie ſie wollen, die Verwaltung derfel

ben mag einem einzigen Manne, oder etlichen

anvertrauet ſeyn, ſo bleibet die oberfte Gewalt

allezeit einerley, nämlich, eine unumfchränhte

Macht, welche niemand über ſich, als Gott und

die Vernunft hat, und rechtmäßiger Weiſe über

alle mit einander verbundene Familien,und über

alles, was fie angehet und ihnen zugehört, aus

geübet werden kann. Sie ift wie die väterliche

Gewalt eine nothwendige Folge des natürlichen

Gefeßes, und kömmt von Gott fo wohl wie die

Natur, deren Urheber er ift.

,-
.

26 S.
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* * 26 Sz "_, ** _

Die höchfie Gewalt, welche eine urfnrüngli

che Macht ist, bedarf zur Ausübung über alle

die Glieder der verbundenen Familien, und alles

was ſie angehet und ihnen zugehöret, keiner an

dern Beweiſe, alspie oben angeführten Grund

ſàhe, woraus ihre urfprünglichen Rechte fließen,

davon ihr tein eine-iges streitig gemacht werden ,

kann, es müßte, denn [durch Urkunden gefchehen,

die durch die höchfte Gewalt ſelbst erlaſſen, oder

von Gott gekommen, und gewiß, flat und deut“

lich wären, weil alle Ausnahmen wider allge

meine Rechte, wenn fie ſtatt finden folien, von

zureichenden und keinen zweydeutigen Beweifen

unterstîihet werden muſſen.

9? - ſi ’ ".:

Wenn oon dieſen Urkunden der Ausnahme

gewifie, flare und deutliche gefunden werden,-fo

find die von Gott erlaffenen unzerftörlich. Kein

einziger Menſch, ſo mächtig er auch ist, darf fich

nkùhnen, das geringfte darwider zu lagen. Al

les, was fie beftimmen , muß, mit der vollkom

menſien Unterthànigteit und tieſsten Ehrfurcht

angenommen und vollftreckt werden, ſo lange es

Gott nicht gefällt, die Verordnungen derfelben

in widerrufem ſi . ſſ :.

- 28 5. - --..

Diejenigen, welche von der obersten Gewalt,

die von einer rechtmäßigen Macht herkommt,

nur erlaubt iind, mùſſen zugelaſſen und verehret

werden. Alles was fie enthalten, muß ohne

Widerfprechen vollzogen werden,.ſo lange es eben

- " dieſelbe
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diefeibe rechtmäßige Macht- von welcher fie er

laſſen worden, nicht für dienlich erachtet, fieauf

znheben. Diefe Macht aber, die fie wegen eines

Guten hat geben können, kann fie auch wegen

eines] größerer Guten widerrufen. und darf man .

tvegen Niemanden'als GottRechenfchaftgeben;

—- : _ = 29 -' ſi ' Î"

Wenn nur zween Menſchen aufder-Erde wä

ren,-fo würde eszu-ihrer' Erhaltuug'n-öthig ſeyn,

daß eine Ordtntng Unter ihnen eingeführetwäre'.

Wenn nun die Erde mit einer Unzähligen Meng

«ge-von Menſchen bedeckt ist, ſo wird deswegen
die Ordnung unendlich nothwendiger. ſſ "

- _, 30 S— '

Die Ordnung unter den Menſchen, die ganz

unabhänglich ſind, einzuführen, brauchet es nur

unterih'nen'be'rglichene Regeln, da kein einziger

tin-ter ihnen Recht hat, die andern feinem Wil

len zu unterwerfen. Gleichfalls kann fie unter Na

tionen, welche von-einander unabhangliche Ge

fellfchaften find- nicht anders, als durch vergli

chene Regeln eingeführetwerden. Allein weder

diefe Ordnung, noch die zur Einführung derfel

ben gemachten Regeln können bestehen , wenn

diefe Regeln nicht aus den natürlichen Gefetzen

hergeleitet find , den Zweck derfelben zu ihren

Hauptgegenftänden haben und ihre Folgerun

gen wohl gezogen worden find.

3 l .

Was die Menſchen, die Glieder der Gefell

ſchaften, welche unumfehränkte Häupter haben,

anbela'nget- fo können fie die Vergleiche- io ſie

. _ unter
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' unter fich'machen, nur wegen folcherDingebin

den. die ihre abfonderliche Angelegenheiten, be

treffen; Auch müffen fie-diefe abfonderlichen An

gelegenheiten nicht reizen. wider den allgemeinen

Nutzen der Gefellfehaft. mit welcher fie verbun

denfind. zu arbeiten. und ihre Vergleiche dürfen

die Gefeße des-Lander). wo fie derfelben Voll“

fnectung zu ſodern haben/nicht verletzen. Lil

lein man darf nicht ohne 'll'nterfchied glauben.

daß die Gefeßevon allen-den Verbindungen.

worinn man verfpricht. daß fie nicht vollftrectt

werden follen. verletzetwerden- Derjenige.wel

eher fich einer aßfnnderlichen Wohlthatbegiebet.

die ihm-ans einem Gefeße zuwachfen könnte.

welches einein-und allein gegeben worden zu beh

ſtimmen, wasſieſi'm ieder verlangen kann. verleßet

es nicht. in fo fern eben d'iefes'Gefetz ihm nicht

verbiethet, W.:-derfelben zu. begeben. ob er gleich

verfpricht. daß fee in Anfehung- feiner nicht voll.

ſteeckt werden foll- Die Gefeße werden nur

durch Vergleiche verleßet. wenn diefe Verglei

che zum Nachtheile eines allgemeinen Nutzens

gereichen. welcher erfodert. daß diefe oder jene

Suche gefch'ebe. oder nicht gefchehe. =

Wie wollen .den Regeln. weiBe zur Einfüh

rung der Ordnung unter den Menſchen von ei

nerlei) Gefellfchaften nöthig find. den allgemei

nen Namen des Gefetzes geben. Die Regen

'…
- =>:

ten allein können Gefeße machen. weil nur ih- " '

nen alle Glieder der Gefellfchaften. die ihnen un
ſi terthan.

\ .
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terthan, in allem und überalle zu gehorchen ge

halten ſind. -

r- 33 §. - *

Mit der oberſten Gewalt iſt nothwendiger

Weiſe die Macht verknüpft, für alle Arten der

Leute, und über alle Gattungen der Materien

Geſetze zu machen, wegen Unterlaßung der Ge

tze oder ihrer Uebertretung Strafen zu erkennen,

zur Vollſtreckung derſelben zu zwingen und da

von zu befreyen, ohne dieſes könnte die Ord

nungweder eingeführt, noch gehandhabet werden.

- . . . . . 34 § - -

- Der Vollſtreckung der Geſetze ſind alle die

Menſchen unterworfen, welche der Herrſchaft

der Regenten unterthan ſind, die ſie gemacht ha

ben, und ieder Menſch iſt ſtrafbar, wenn er ein

Geſetz, das die höchſte Gewalt, welcher er un

terthan iſt, erlaſſen hat, nicht vollſtreckt oderüber

treten hat. Allein hierzu wird erfodert, daß et

dieſes Geſetz gewußt habe, oder wenigſtens die

rechtmäßige Wermuthung wider ſich habe, daß

er es habe wiſſen ſollen. - -

35 §. - -

Jeder Menſch hat die rechtmäßige Vermu

thung wider ſich, daß er die Geſetze, ſo öffentlich

kund gemacht worden, habe wiſſen können und

ſollen. Allein die öffentliche Kundmachung,

oder, daß ich mich eines gleichgültigen Ausdrucks

bediene, die Abkündigung der Geſetze muß, wenn

ſie gültig ſeyn ſoll, an gewiſſen Oertern geſche

hen, und es müſſen dabey verſchiedene Förmlich

keiten beobachtet worden ſeyn, - §

36 H.
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' 31.6 5.

Die Beftimmung; der Oer-ter, wo die Kund

machung gefchehen ſoll, und die Türer-lichkeiten,

welche diefer Kundmachung-vorhergehen, oder

»derfelben anhängen, können in verfchiedenmLün

dern, und bey verfchiedenen Nationen unter

ichieden fern, da alles,- diefes uon-ieder Nation

ohne Besthwerlichfeit durch auSdrürklichen oder

stillſchweigenden Ver leich hac eingerichtet wer

den können. Der àergleichlst ausdrücklich,

wenn irgend eine glaubwürdige Urkunde vorhan

den ist, die derfelben Meldung thut, oder wenn

eine befiandige Tradition verfichert„daß diefe Ur

funde da geweſen fen; er ist stillſchweigend, wenn

fich der Gebrauch eingeführet hat, und ihm von

einer undenéiichen Zeit, ohne Widerfeizung oder?

Einwand gefolget wordeniftx ,

ſi 37 - , ,

Wenn ein Menfchunter einem andern ftehet,“

es mag auf eine Art ſeyn', welche es wolle. ld

[agen wir, es ſey unter ihnen Unterwfirſigteit,

und begreifen, daß es zur Handhabung, der Ord

mcehng nöthig ſey, dieſe Unterwürfigkeit zu beob

\\ ten.

— . 38 S. - _ ' '

Sie kann durch Vergleich der Völker, wel- *

che die Staaten machen, eingerichtet werden,

und diefer Vergleiche ift ein Grundgefeß,welches

rechtmäßiger Weiſe nicht aufgehoben_werden,

oder einige Veränderung-leiden-kann, … ſo fern

es nicht mit Einwilligung ebenderfeiben Völker?

' t.teſchiehe V “39 5
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39 5

Allein “wenn ſie durch kein Grundgefeß einge

führer ist, ſo habendie Regenten Recht, ſie ein

zuführen und die Grade derfelben fest zu ſehen, ,

nachdem fie es zum Wohl ihrer Unterthanenß

zur Handhabung der Ordnung und zur Erhal

tung der ihnen anvertrauten Gewalt für dienlich '

erachten.

ſi 4a S.

DieGefeße der Regenten, welchen alle ihre

Unterthanen unterworfen feyn miiffen, müffen die

Einführung und Aufrechthaltnn'g der Ordnung

zum Zwecke haben. Sie find wie die vergliche

nen Regeln unter den Gefellfchaften , die unab

hänglich von einander find , welche natürlicher

Weile nicht bestehen Ednnen, in ſo fern fie von

natürlichen Gefeßen durch“ richtig gezogene Fol

gerungen abgeleitet werden.

41 6.

Wenn fie aus natürlichen Gefeßen entfprin

gen, und derſelben richtige Folgerungen zum

wahrhaftigen Gegenfiande haben, ſo wird alles

zur Handhabung ihrer Gewalt und der Regen

ten ihrer, die ſie gemacht haben, oder von wel

… chen ſie angenommen worden ſind, beytragen,

weil fie der allgemeine Nutzen der Unterthemen

unterfiüßen und fie nicht mehr, als ein befehwer

liches Joch zu tragen , ſondern als die Quellen

der öffentlichen Glùckſecligieit werden anseſehm

werden.

!

425."
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' . 42 5

Wenn ſie hingegen den natürlichen Geleßen

und ihren richtigen Folgerungen zuwider, und

gleichlam Gebäude lind, derer Grund nichts tau

get, lo könnte ihre Gewalt, die viel zur Regen

ten ihrer beytrügt , Schiffbruch leiden, und Wenn

die Bollftrectu'ng dieler , von den Regenten ge

machten Gelege großen Schwierigkeiten unter

nerlen wäre, lo würde zu befürchten ſeyn, daß

die allgemeine Neigung der Nationen, welche

ftärkerals die Regenten felbft ift, fich nach ei

nem allgemeinem Nutzen beftimmender Aus

übung der unumlchränkten Macht einigen Nach-.

theil brachte.

43 5
Hieraus folget, daß es zum Glück der Rei/*

genten und ilnterthanen, zur Handhabung

der unter den Menſchen nöthigen Ordnung und

llntertbänigkeit, und 'zur Erhaltung des me'nfch

When Gelchlechts höchft wichtig i , daß die Re

gentili nur lolche Gelege zu machen oder anzu

WW! lich angelegen leyn lalfen, welche die riche _

llolten'Folgerungen natürlicher Gelege lind

44 -
Von zwoen Staaten, die von gleichen Um! ‘

lang, und gleicher Fruchtbarkeit find, und deren

Lagegleich vortheilhaftig istſſ wird derjenige, del

ſ?" Giltßgeber fich dielem leßtern Grundlage

um gemäßeften betragen wird, gar/bald der

Milone werden, weil die glücklichem Völkern

darinn von Tage zu Tage vermehren wer-t

Uni und ihr Fleiß, da er weniger Hmdermlle

‘ _ V, = M
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ſich zu üben gefunden hat, fle reicher machen a…
und folglich in beffern Stand Wert wird, zu ii)-' ,ſſſil‘ſi

rem gemeinem Ruhen beyzutragen. Wenn die- ;;

fer Staat mächtiger, alscder andre ist, . fo wird "‘“

es fein Regent nothwendiger Weiſe iiachſiehen

dieſer Verhältniß mehr, als der Regentdes _a'n- ſi

"dern Staats; weil die "Stärke der beyderfeiti-- ’ſi']

gen Staaten hanptfächli'cb .dasienige ist, welches ;"

von der beyderl'eitigen Starte derer ,; die fie re- ;Ì

gieren, urtheilen laßt. " . ' , _“ ‘

-_ ., 45 5
] En ift zum, größten Glücte der Regenten und

ihrer unterthanen fehr viel daran gelegen, dag

fie keine" andre Gefelze als richtige Folgerungen. „,

natürlicher Gefetze zu geben fich befieißigen und ;,

ſſ ihre Hauptaufmertfamteit und erſre Sorge-dax- n

auf-richten, das Gemüthder Völker, die fie zu ſ!

regieren haben,. auf dieallernußlichfie Art für

das gemeine Belle zu drehen. Sie können es

, durch ihre Geſetze ſelbstthun, und auch zugleich

durch den glücklichen Erfolg ihrer Gefeßgebung,

alles zum beſlen Gebrauche, der möglich ist, des

Gemüthes der Völker richten, das fo weit ge

bracht worden, als es gekonnt.

- 6
4 .

Da das Gemüthder llnterthanen in allen

Nationen durchaus nicht einerley feyn kann, fo

dörfen auch, die Gelege durchaus nicht über alle

ſi einerlei) ſeyn, ob fie gleich inteinem einzigen Lan

de den èrſien Gründen zuwider feyn ſollen. Die

größte Fertigkeit der Gefeßgeber ift, wenn fie es,

fo… machen-, daß alle ihre Gefetze als Folgerun

-ſiſi._.-ſi-ſiſſſi-ſiTx...:

MH.-cx

a”.—.'gen
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gnide'r ’ersten Gründe, in Abficht auf das Ge

muthder Unterthanen- für welche flex-gemacht

norden-gam gemeinen Befien auf die nüßlich

fte Art abzielen. ' Auf fol-“ehe Art werden die Ge

fetzgeber zugleichxfü'r fich und für ihre Unterinn

nen arbeiten- dadas wahrhaftige Gut der Re

genten, und das wahrhaftige Gut der Völker

dn ihnen unterthan find , nothwendiger Weiſe
Want einerley ift- ‘ _ſſ '

.47 S

Es ist nicht genung- daß die Gefeße eines Lan

des alle richtige Folgerungen der erſcen Gründe

iind- fie ,müffen auch einander, wederin den Aus

drückungen, dariun fie abgefaßt ſind, noch in ih

ren Gegenfianden widerfprechen. Die Ueber

einfiilnmung der Gefeße macher derfelben Schön

heit und Nuhbarkeit- ohne diefe "Uebereinfiim

mung würden ſie in der Länge nicht alle audgefüh:

ret werden können- oder doch- wenn fie'es w -

rm, allzuviel Befahrverlichkeiten daraus. ent

fptingen. , .

48 i- _ ,
Wenn fich die Gefeße nicht auf alle mögliche

Fälle erftrecken- und dieFälle- welche dieGefeße

nicht vorausgefehen zu haben fch'einen, fich eräu

gen, fo müffen die vorgefeizten Richter nach dem

llttheile ihrer Vernunft darüber entfcheid'en- es .

ware denn, daß fiel) die Regenten die Fälle, we- *

gen welcher keine Gefeße vorhanden find- felb '

zu richten vorbehalten hätten. Alsdenn mu

man vermutben, daß die Richter, tüchtige, und

gerechte Entfcheidungen zu-égzeben, bis zu denſiet

3 en '
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sten Gründen zurückgehen. um dasjenige,-guet;

kennen. was fie in den vorkommendenFällen

gfchließen follen. daß fie auch"unterfuchen'.'.'was

die Geſ-ehe, welche die Mitte Berwa'ndtfchaff

mit den Streitigkeiten. darüber fiezgu fpr'echen.

haben. gebiethen oder verbiethen. und daß fie

ihre Urtheile über diejenigen Falle. wegen wel

cher keine Gefeße- gemacht worden. den ersten

Gründen gemäß. und nach dem wahren Sinne

der eingeführten Gefege ſprechen. " .‘ '

49 S- "

Ein einziger? Urtheil über eine Streitigkeit.

welcher durch die Gefetze nichtvorgefehen wor

den. ist nur ein Vorurtheilfùr dergleichen Strei

tigkeiten ; aber etliche folehe Urtheileuber derglei

chen Streitigkeiten , machen das. was wir eine

Rechtslehre nennen. welche die Keafr'eines Ge

feßes fo lange behalt. bis der Regent deswegen *

ein anders verordnet hat._

5° H.

, Unterdeffen. weil die von den Regenten einge

ſehten Richter, wenn die Sachen vorfallen.und

nach den von den Partenen angefiihrten Bewei

fen. welche nicht alle die guten Gründe allezeit

fagen. die ſie fagen könnten. richten miiffen, kön

nen fie fich viel leichter irren. als die Regenten.

welche ſich fo viel Zeit. als ihnen beliebt. nehmen

können. Gefetze zu machen und fie nach dem größ

ten allgemeinen Gute einzurichten. das fie beffer.

als die Richter kennen mnffen. Es wäre unge

mein lehr zu wünfchen. daß der Regent. fo bald

eine Rechtslehre eingeführet würde. fich davon

ſowohl,

il:

ill-ll

“*l

in;
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ſonohl, als von den Vewegungsgri‘inden , dar

auf fie gegründet ist, Rechenfchaft geben liefie,

und fie durch ein Gefen , das mit aller nöthigen

Uuſmerîſamîeit abgefaſit worden, zu bestàtigen,

zu oeràndern, oder zumàfiigen.

5 l b

Alleiu gute Gefeßgeber könnten der Nothwen

digieir, allzu oft Gefeße wegen der Rechtslehreu

zu machen, die eingeführet werden mbchten, zu

vociommen, wenn“ fie alle gehörige Aufmerkfam

keit auf die Zufammeutragung ihrer ersten Ge

feße wendeten.

52 5

Es ist offenbar, daß ſie leichter dazu gelangen

werden, wenn fie die ersten Gründe zu beftäti

gen ſich beſieigigen und von Folgerungzu Folge-"

rung fortgehen.

53 -

Wenn fie alfo von Folgerung zu Folgerung

iottgehen, werden fie alle die Nebenabſichten,

welche die Geſehgebung haben Miß- am besten

ertennen, und wie weit ſie zu erstrecken nöthig

ist. Auf diefe Art werden fie am besten lernen,

allem vorzubeugen, was die Spinfindigieit des

menſchlichen Verstandes die Menſchen erfinden

laffen kann, welche fast allezeit durch ihren ab

ſendetlichen Nutzen oder ihre Leidenfchaften ge

leitet werden, die Vollziehung der Gefeße zu hin

tertreiben, die ihnen nicht nerſònlich giìnstig find,

die Erklärung zu ihrem befondern Vortheile zu

drehen und zu ùberreden, daß der Verstand der

Geſehe ihren Aufprüthen guufiig ist; und,wenn

B 4 allem
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allem dieſem,fo viel alsémògli—chmorgeſehen wor

deszeſehe machen, welche alle nur erdenkliche “

Fälle, die-Anlaß zu Zwifte geben könnten, ent- -

halten werden,_

. 54 \. - - ] - -
Je mehr man nachdentet , ie mehr wird man

in der Ueberzeu'gung beſestiget, daß die wohl," zue

fammenhangende analogifche Ordnung in der

Fefiftellung der Gründe und in den Gefenen zu al

lem_ gut ift, und daß aus diefer Ordnung dievou

kommenfke Gefeßgebung entstehen muß. ' ,

— 55 5

, Um den meisten Schwierigkeiten abzuhelfen,

und nicht allein die Rechtsgelehrten und Richter,

fondern auch überhaupt alle den Gefelzen untere

.w'orfene Menfchen aufs beste, als nur immer

möglich zu erleuchten und zu leiten, fo muß die

Schreibart derſelben kurz , und fie in den aller

deutlichsten Ausdrückungen abgefaffet feyn.

, . 56 9, . '

- Wenn man den Richtern, die Gefeße auSzu

legen erlaubet, fo müffen gewißiich große Be

fchwerlichkeiten daraus entftehen. Hingegen

werden nur Éleine daraus entforingen, wenn man

den Richtern befiehlet, die Gefetze allezeit nach

dem Buchftaben zu nehmen; vornehmlich, wenn

die _analogifche Ordnung in der Feftfiellung der

Grundfähe und in der Gefeßgebung wohl ver

bunden îst, und die Gefehe in deutlichen Worten

abgefaffet finde * ‘ '

57 5
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; 57 b- —

Da die von den Regenten gemachten Gelege

richtige Folgerungen der natürlichen Gefetze feyn

ſouen, lo dbrſen ſie dem Vblt‘errechte nicht zuwi

der ſehn, welches in rechten Verstande gleichfalls

von einem Ende zum andern aus dem natürli

chen Rechte encſpringt. Es muß alſo ein Ge

ſehgeber, ehe er ſeine Gefell-e machet, fick) e\stlidì *

aus dem Grunde von dem Völkerrechte unter

richten, _.

58 S' 'i’ **

, Erklärung des eigentlich ſo genannten Völkerrechts.

Die zwiſchen einigen Nationen gemachten

Vergleiche haben Verwandtſchaſt mit dem Völ

Eerrechte', aber alle die Regeln, weswegen alle

Nationen überhaupt wegen ihres größten Guts

einig ſehn miiffen, und die richtigfien Folgerun

gen des natürlichen Rechts ſind, ſind das eigene;

lich genannte Völkerrecht “) .

59 . *

Alles , was diefen Regeln gemäß ist , wollen

wir gerecht, und was denfelben-zuwider ist, uw

gerecht nennen.

60 Z. .

Warum nennet man das gerecht, was den Vergleichen

eines Staates mit einem Staate gemäß ist , we che

nur willkührliches Völkerrechts find? *

Dasjenige, ſo nur zwiſchen etlichen Nationen

ausdrückliches oder stillſchweigendes Vergleichs,

nach der oben ") gegebenen Erklärung von aus

B 5 dritti=

3) Vorrede, ,b) Siehe 36 h.

\
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drücklichen und ftilllchweigenden Vergleichen, ift,

_ wird für die anftändigfte Einlchränkung der-all

gemeinen Regeln in Abficht auf den gemeinfchaft

lichen Nutzen oder Vortheil dieler Nationen ge“,

achtet. Daher nennec man gerecht. oder unge

recht , was diefen Vergleichen gemäß, oder zu

wider ist. A _ \ ,

6: h, —. ſſ ſſ

Warum nennet man das gerecht, was‘dſſen Civilgefelzen

ſi gemäß ift. . '

Da man gleichfalls die für iede Nation ge

machten Geleße für das hält,-, was-dem gemei

nem Nutzen ieder Nation am anfiändigften ift,

lo nennec man gerecht, was den Gelegen gemäß

ift, und ungerecht, was-ihnen zu wider ift.

62_ 5.

Da aber das, was zwiſchen einigen Natio.‘

nen verglichen und in den Gelegen enthalten ift,

ſo zu lagen, nur aus Vermuthung gerecht ift,

lo höret es auf , lolches zu feyn, wenn eben die

felben Nationen, oder ebendielelben Regenten

die Vergleiche und Geleße verändern, und zwar

aus einer gleichmäßigen Vermuthung. Es ge

höret für die Regenten, die Führer der Völker,

daß fie für ihre Ehre und das Glückihrer Unter

thanen forgen, keine Vergleiche unter fich und

keine Gelege für die Länder ihrer Herrfchaft ma

chen und annehmen, als lolche , die fie für ur

lprünglich und unveränderlich gerecht halten.

Nun ift nichts urlprünglich und unveränderlich

gerecht, wie zuvorgeleget worden, als die ei??
ſſ ng e

r"
»

[e

___ſſſiſiſi

NT.-.=
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'…no-u-.

*,tigle aus den-wohl verbundenennaiùrlichenjéje.

feßen gezogene Folgeröungs.

3 . 4

_ Dieerlie Regelber Gefellfchaft, einem andern nicht zu

them!, was wir nicht gern wollten, daß es uns gethan

wur “e.

Von dieſen Folgerungen ist die allgemeinfte

das Gefen der Gefellfchaft, welches dem Men

fchenverbiethet, einem andern zu thun, was er

niht gern wollte,. daß essihm gethan würde.

… 64 . .

. Andre und dritte allgemeine Regel, die eine, Nieman

den Böfes zu thun, und wenn man dergleichen geg

' _ than hat, es zu erlegen; die andre, fein Wort unver

brüchlich in halten. , '

Von dieler ersten Regi-lover Gefeße der Ge,-**

fellfchaft kommen zwo andre allgemeine Regeln,

die eine, dali man Niemanden Böfes thun toll,.

und wenn man Schaden verurfachet hat/den

felben erfetzen muß; die andre, daß man eineune

verleßliehe Treue, fein Wort zu halten, haben

mußz und die Regenten, welche diefem allem,

wie die geringften ihrer Unterthanen unterworfen

lind, müffen beftündig darauf bedacht feyn, daß

die Menfchen, die ihnen unterthanig find, diefe

Regeln nicht ungefiraft übertreten

65 S.

Der Schade. und feine Erfehung

Unterdeffen leiden diefe Regeln etliche Aus

nahmen. Z. E. in den Fällen, wo es auf eine

gerechte Vertheidigung feiner _felbft antömmt,

und in den andern Fällen deriunumgüngOchht?)

o
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Nothwendigkeit iſt nicht allemalverbothen einem

andern Böſes zu thun, und man kann manch.

mal der Erſetzung des Schadens, den man ver

urſachet hat, überhoben ſeyn. Allein es ſind

dabey viel untersºn zu machen.

Das mögliche Böſe, ſo ein Menſch einem an

dern anthun kann, hat zu Gegenſtänden entwe

der ſeine Perſon, oder ſeine Güter, oder ſeine

Ehre, welche ein ieder sº muß. -

67 H.

Zur Wertheidigung ſeiner angegriffenen Per

ſon und ſeines Lebens kann man ſogar denAn

greifenden tödten, in ſofern die Gefahr drin

gend iſt, und man ſie auf andre Art für unver

meidlich hält. -

68 §

Eben ſo verhält es ſich, wenn es aufdie Ver

theidigung unrechtmäßiger Weiſe angegriffene

Ehre ankömmt. 69 §

"9 N.

Was die Güter anbelanget, deren Erhaltung

geringer, als des Lebens und der Ehre ihre ge

ſchätzet werden muß, und was man thun kann,

ſie zu erhalten, muß nach der Bedürfniß, dazu

man ſie braucht, nebſt derjenigen, die auf Sei

ten des Angreifers iſt, nachdem Grade der Wich

tigkeit für die Geſellſchaft, daß die Entführung

des Gutes nicht geſchehe, und nach der Wahr

ſcheinlichkeit, die man einſiehet, ſie wieder erhal

ten zu können, abgemeſſen werden. Allein über

haupt iſt derjenige, der in der erſten Hitze, darinn

- er
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er nicht Herr über fich ist, einen andern tödtet.

der ihm das. fo ihm unftreitig zugehört. zu rau

ben trachtet. zu entfchuldigen. und es giebet-Fälö

le. wo ein Menfch denjenigen. der ihm fein Guß

tauben wi]. auch mit Vorbedachtetödten und,

ihm mit größern Rechte geringere Uebel anthnn

ann. _

’ 705.,--\'.…,ſi-

Wasman bey Feftfeßung allgemeiner Grund

faee nur auf eine fo allgemeine Art fagen kön

nen. mùſſen die Regenten. Gefeßgeber. um

[iändlich durch Gefeße bestimmen, die fo wohl

mit dem allgemeinen Nutzen der Gefellfchaft. als

der Gemüthsart der Völker , die ihnen unter-.;

than find. iibereinkommen. . !" _

7! gr .

Die Verbindlichkeit den Schaden zuerfeße'n'z —

den man einem andern verurfach-et. ist eine [roth-.

wendige Folge der Regel. welche ſestgeſeizet;

Niemanden Böfes zu thun. und diefe Verbind

lichkeit. die veturfachten Schäden zu erſetzen,er-ſi ,

jirecket fich auf alle Arten des Schadens. [ Lil-';

lein diefes Wort darf nur von dem Verlullevere;

[landen werden. der iemanden wegen desjenigen.

dazu er ein vollkommenes Recht hatte, verur-ſſ

lechet worden. — -

7“- 5.

Man muß nicht allein den Verluftdeffen. was

er wirklich eingebüßet-hat. erſehen, ſondern auch;;

die Früchte oderEinkünfte. und die Vortheil-e.; -

welche ihm wahrſcheinlicher Weiſe daraus hier-z *

ien zuwaehfenkönnen. und-dieer entbehren magg—; .

' 73 .
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ſſ .73 S* .

“Man kann nicht allein unmittelbar und durch

ſich felbft einem andern Schaden verurfachen,

den man erfelzen mufi, man Éann es auch durch

andre than, welche es zwar verantworten miiſ

ſen; allein man muß es auch ſelbst verantworten.

74 b

Man berurfachet einem andern mittelbar und

durch andre Leute Schaden- wenn man die That

anstellet, wodurch der Schade erwàchst , oder“

wenn man die nöthige Einwilligung giebet, fie

zu begehen, oderwenn man demienigen, der fie

begehet, einige Hülfe ’lcistet, oder wenn man ihn

weghilft oder beſchùhet, oder auſ welche Artes

„wolle an der ſchàdlichen That Theil nimmt; oder

wenn.man ſie anràth, oder fie lobet, oder demje

nigen ſchmeichelt, der fie begehet, oder Anlaß da

zu giebet.

- 75 5

Man muß auch den Schaden verantworten,

der durch andre verurfachet worden, wenn man,

da man nach der Schärfe verbunden ist, das

Böfe zu verhindern, und es dem, der. es begehet

zu verbleiben, oder demjenigen zu helfen, dem

Gewalt geſchiehet, es nicht thut.

_ 76 5- _,

Man muß ihn auch verantworten-wenn man,

da man über die Entfchließxung deffen, der das”

Böfe gethan hat, wirken können, nicht alles ge-f

than, was man getonnt, ihn davon abzurathen,; *

ehe er es gethan hat, oder wenn man, da esge-'

fchehen,
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ſehelen, deswegen stiue fchweiget, da man ver

bunden ist, es zu offenbaren.

77 S- .

Wer mit einiger Gewaltberfehen ift, die dem

Böfen rüberkommen oder es verhindern gekonnt,

muß es verantworten,wenn er ihm zuvorzutom

men oder es zu verhindern die Mittel nicht ge

bqullicht hat, welcher er fich bedienen gekonnt und

g o t.

- 78 5

Derjenige, welcher eine fchädliche That zu ver

antworten hat, muß auch alle die Folgen ver

antworten, die daraus vermöge einer Wirkung

der Natur der That entfprungen find.

79 ö

Derjenige, welcher mit andern, wie zuvor ge

faget worden, durch That, Unterlaffung , Rath,

aucldrückliche oder stillſchweigende Genehmhale

tung, zudem geholfen, was Schaden verurfa

diet, ist mit ihnen zum vollen verbunden, ihn zu

nieren, und kann fich deswegen nur an dem,

oder denen erholen, die das Böle unmittelbarer

gethan haben, oder nach dem Verhàltniffe deſ-î

len-hunt ieder gethan, gerathen, oder unterlaf

en at. . -

' 80 S.

, Dieleallgemeinen Grundfüße wegen der fchul

diet-'n Erfetzung des Schadens, gehören zum

Wlfenechte; allein den Gefelzgebern kömmtes

i", iederhat Recht dazu, durch ihre Gefeße die

\
:\

\inweiſeste Anwendung derfelben auf befonde-x- '

“File, die fie voraquehen nndvermuthen kön- -

' nen,
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nen, zu machen. Dieſe Gefe'tze können >th

auf Verbindlichkeite'n erstrecken, welche den

Menſch'en, die ihnen unterthänig ſind, aufgeleget

worden, den durch andre Leute oder Dingo, die

ihnen zugehòren, verurſachte—n Schaden zu er

then. „

., 8! b- ., * * *

** "Eben diefe Gefeßgeber- welche das Lafier oder

die Sünde der fchädlichenThat von dem Scha

den , den fie bringet, unterſcheiden , können der

ASehadloßhaltu/ng- welche des Wölberrechts ist,

die Strafe beyfügenx welche Civilrechtes iſt.

-. ſſ ,82 . \

* Das Lafier oder die Sünde der fchädlichen

That, bestehet auſ keinerlei) Art, wenn ſie nicht

freywillig begangen worden ifi , und daher

Ebmmts, dah es keine fiatr hat einige Strafe

wegen einerwiderwilligenThataufzulegen. Lil

“lein diefe That, wenn ſie auch nicht mit Willen

geſchàhe, muß deswegen nichts defioweniger dem

ieni in der fie gethan, der Schadloßhaltung un

ter erfen, weil er demjenigen fchuldig ist, der

den Schaden erlitten hat , welcher nicht anders

als anſ deſſen llnEosten erſeht werden kann, der

ihn auch ohne Willen verurfachet hat.

ſſ 83 S

,Man kann von der Schabloßhaltung nicht be

freuet werden-,als wennman berechtiget gewefen

ist, Schaden-au oerurſachen, und man ift ihn zu

vernrfaehen berechtiget, .z. E. in dem Falle einer

gerechten Krieges, wo man ſeinen Feinden Bö

fesithun kann, nur-in dem Falleeiner gersîchfgn

o ,
*.
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Nolhwehre, in welcher man “feinem angreifenden

Gegner Böles than kann, und in welcher-derje

nige, den man einem Dritten zu thun nicht hat

Umgang nehmen können, von eben diefen angrei

fendenGegner, oder auf feine Unko'ften erleßt

werden muß. - - ſi

84 h. ‘ſi. ' .

In den bloßen Fällen der Nothwendigkeit ift

es anders. Zum Exempel, man kann eines an

dern Gut nehmen oder belchädigen , wenn

man lich ohne dieß nicht erhalten könnte, allein

man ift gehalten, den wahren Werth der genom

menen Sache wieder zu erftatten, oder den ver

urlachten Schaden zu erlegen, und wenn es wei . ,

gen ſeiner übeln Umftände unmöglich ift, es'fte

hendes Fußes zu thun, fo ift man nichts *defto

,. weniger verbunden, es mit der Zeit zu thun, wenn

il

man wieder-zu bellern Glücke kömmt. Dieß

ift der Grund wegen dieler Materie, den das

Völkerrecht vorfchreibet. Allein das bürgerliche

Recht hat andere Unterlcheidungen wegen des

größten Guts zu machen, und andere Entfchei

dungen in Anlehung derer beyzufügen, die fich

durch ihr Veelchulden oder durch ihre Nachläf

figkeicin die Rothwendigkeit geſeht haben, eines

andern Gut wegzunehmen oder zu belchädigen.

85 -

Wir können, von einer geringern Nothweni

digkeit getrieben, eines andern Gut nehmen, oder

bllchädigen, und diefe Nothwendigkeit ift die

Rettung unlersGutes. Allein wir können zu

“ilm Mittel nur in folgenden Fällen ſchreiten;

C nànffich,

_4‘4\
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nämlich, wenn unter Gut,-wider nnſer-Verfchul‘s

den, Gefahr läuft, verlohren zu gehen ; wenn uns

der 'Weg, den wirnehmen, gut zu feyn fcheirret,"

wenn es kein „ander leichteresMittelgiebet,wenn

wir nicht dahin ftreben, für uns ein Gut von ge- "

ſſ-ringern Werthe zu retten, als des andern feines,

das wir nehmen oder befchädigen ; wenn wir ei

nem andern Éeine Sache nehmen, die er eben fo

nöthig bedarf, als wir, und endlich wenn wir den

Eigenthümer fchadlos halten entweder-im gan

zen, gefetzt wenn fein Gut keiner Gefahr ausge

fetzt- worden, oder in einem gerechten und billi

gen Theile, gefeßt, daß diefes Gut einesandern,

mit deffen Schaden wir das unfrige retten, hät

te. verderben oder befehädiget werden ,müffen,

* wenn wir es auch nicht berühret haben würden. '

“86 S.

' Von der Verbindlichkeit anderer Nießen zu fuchen und

zu befördern, welche von dem Ver othe ihnen Böfcs

, ‘ znthun, abhängetz _, .

Mit dem Verbothe, andern Böfes zu thun

und der Verbindlichkeit, den Schaden zu eife

ſſ ßen, ift eine andreVerbindlichleit verknüpft, die

aber nicht fo unerläßlichift. Es ift die Verbind

lichkeit, andrer Nutzen zu lachen uad zu beför

-‘ dern. Sie gehöret haüptfächllch in den Bezirk

der Moral, und es find behnahe keine guten Ge

feße zu machen, welche Unmittelbar zu derfelben

verpflichten können„ -

ſi ,… , 87. -
Nach allen gemachten lleberlegungen darf ein

[reifer Gefeeaeber durch feine Gefeae feltnetlhln

. ſſ — er a

'
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tetthanen nicht zwingen, andern Gutes zu thun

als im Falle der öffentlichen Drangfalex und

wenn diefer Gefeßgeber fo weiſeiſi, als er es ſcyn

kann; fo wird er nimmermehr nöthig haben,

dergleichen .Geſehe zur Ausfiihrung zu bringen.

Er wird es [o einrichten, daß die öffentlichen

Drangfale ungemein ſelten, und die Hülfsmittel

wider diejenigen die nicht abgewendet werden

fònnen, fiel) in den oorlàngst gemachten Einrich

tungen und den öffentlichen Vorräthen finden

werden. . - <

. _ 8'8 é. ,

*Esgehöret für die Gottesgelehrten, dasîenige

festinſeizen, was die Religion wegen der Ver

hindlichieit, andern Gutes zu thun, borſchrrihet.

Hier minim wir nur fragen, was die auf das

Völkerrecht zurtîckweiſende Moral, _ dieſe‘rwegen

eingiebet; nun entſpringet das Völkerrecht aus

dcm natürlichen Rechte, _deffen Gegenfland der

eigne wohl rerstandene Nutzen ist, und belehrt

uns, daß es der Menfchen Nutzen erſordert, an

derer Beftes zu ſnchen, und zu befördern. In

der That welches Recht wiirden wir auf die“

Wohlthaten und Hiilfe anderer haben, wenn

wir Niemanden Gutes thäten? Die Gefellfchaft ,

kann niemals erhalten werden, als durch die

wechfelhafte Hülfe- welche/die Menſchen einan

Declcisten. Kein einziger Menfch Éann vernünf

tiger Weiſe erwarten, daß er voneinem andern

auf einigerley Art Hiilfe, erhalten werde- wenn er

ſelhst ihm bey eräiigeten Gelegenheiten nicht ge

holfen oder, durch das Beyfpiel defien, was er

' C 2 - zum

'i
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' zum Betten derer. denen er helfen können ,- - ge

than, ihm zu vermuthen Anlaß gegeben hat.-daß

er diejenigen “ergreifen werde.'die fich darbiethen

möchten. ‘ _

89 5

Von der Erkenntlichkeit und uiidankbarteit.ioelcheMa

terien der vorhergehenden nothwendiger Weiſe folgen-.

Man hat noch ftärkerellrfache. von allen Men

'fchen nichts zu erwarten . gegen welche man fich

"undankbar- erwiefen hat. Dagegen fündiget der

Menfch. der denjenigen. der die Erkenntlichkeit

gegen ihn aus den Augen gefetzet hat. wenn er

ihm alle-Hiilfe und Beyftand verfaget. nicht al

lein. nicht wider das Völkerrecht. fonderii. da er

thut. was er fich ſelbst fchuldig ifi. verdienet er-ſich

auch wohl um die Gefellfchaft. deren Gefeh'e der

Undankbare übertreten hat.

90 5.

Allein die Anwendung des vorhergehenden

Grundfaßes richtig zu machen. muß man wohl

wiffen. was die wahre Erkenntlichkeit und Un

dankbarkeitift. Nun ifidas.wasinan Erkennt

lichkeit nennen foll. eine gerechte DZiederkehr der

Hiilfe und guten Dienfte von dem. der fie erhal

ten. zu dem. der fie geleiftet hat. Was man

- Undankbarkeit nennen muß . ist eine ungerechte

Unterlaffung diefer Wiederkehr der Hülfe und

guten Dienfte. oder der Nachtheil. den wiirden]

)enigen thun oder verfchaffen. der uns Gutes ge

than oder verfehaffet hat. Alfo ift" dieErkennt- 'ſſ

lichkeit eine Tugend. und die'llndankbaekeit- ein

Laiter. - .

91 S.
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ſſ- .‘. . ſſglſifi-ſſ ſſ

Die Wiederkehr. ,der Hülfe und guten Dien

lieifi nicht gerecht. als wenn die Hülfe und gu

ten Dienfte von 'beyden Theilen zur Unterftü

tang der Gerechtigkeit oder ohne Verletzung

derfelben gefchehen.

, 92 S.

Hieraus folget. daß niemand aus Erkenntlich- ſſ

keit eine Ungerechtigkeit zum Vortheile deffen.

von dem er mittelbar oder unmittelbar eine

Wohlthat empfangen hat. thun oder verfchaffen

darf ; man darf auch aus keinem Bewegungs

grundeder Erkenntlichkeit demjenigen etwas Gu

tes thun oder verfchaffen. von welchem man der

gleichen ungerechrer Weiſe erhalten hat,oielmehr

ist dich, nach dem Völkerrechte. eine Nachlaß"

fung der Moral, wenn man demjenigen. Gutes .

thut. oder fich feiner annimmt. der eine Unge

rechtigkeit gethan oder verfchaffet hat. welche

uns für unfere Perſon vortheilhaftiggewefenifi. —

weil, mich eben diefem Völkerrechte. ,ein ieder
gegen fich verbunden ist, die öffentliche, Ordnung — ſſ

fo viel als er kann. zu handhaben." eben‘ſowohf

als zu feinem eignen Borch-eile zu arbeiten. und

daß überhaupt alle Ungerechtigkeit der öffentli

chem Ordnung mehr Nachtheil bringer. als fie
dem.we1chem zu Gefallen ſie geſchehen istzVor-ſi

theil ſchaffet. Es folget mit viel größern Rech-_

te daraus. daß die Hulfeund guten Dienfte. die
wechfelsweife geleistet'wſierden, Ungerechtigkeiteu.

in thun oder zuwegezubringen. nicht als Wir-"

- " C z kungen
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kungen der Ertenntlichéeit' cingefehen werden'dſſùr

feng Wifi ein'wahrhafter'Rünberhandrl." -

, 93 S. ] ' -

Die-unterlaffene Wiedererftattung der" Heil-,

> fe und guten Dienfte, ist dann nur ungerecht,

' wenn man, dergleichen erhalten hat, welche die

Gerechtigkeit nicht verleßet haben, und diejeni

gen nicht .wiedergiebet, die man auch ohne Ver-,

letzung der Gerechtigkeit leiften könnte.,

94 \î- , ,ſſ

Gleichfalls ift der Nachtheil , den wir demje

nigen thun oder zuwegebringen, der uns Gutes

gethan oder verfchaft hat, nicht ungerecht, wenn

wir uns in einem [olchem Zufrande befinden, daß

wir uns deffelben ohne Verlegung der, Gerech-i

_ tigkeit nicht entbrechen können,

95 S- ' ' ‘

Die allgemeine Ausübung der Ertenntlichteit

muß der Gefellfchaft höchft nützlich [eyn.' Die

\lndanEbaeÈeit Yann ihr nicht anders, als unge.“

mein fchüdlich ſehn.- Weiſe Gefetzgeberwerden

[ehrwohlthum wenn fie zum Beften der Erkennt.

ichteit und wider die Undantbarkeit Gefetze ein-,

führen. > :

- .. . ; — 96. .- ’
; Allein fie-haben dergleigchen weit mehr in An

leben!" derer zu machen, welche fich durch Ver

fdrechungen binden-„zu deren Erhaltung ieder

vermöge einer nothwendigen Folge der ersten Re

gel oder des allgemeinenG'efeßes der Geſellſchaft,

wiederum “oben “getagetworden,eine-,unvere . ‘

, brüchllche Treue anwenden foil. S

- „ ſi : ſi ' - 97 .
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97 5

Vin den Verfprechungen und der Art, derfelben Sinn

zu erklären.

Die Verfprechungen gefchehen entweder

mündlich oder ſchriftlich; fie gefchehen nun auf

welche Art fie wollen, ſo find diejenigen, die fie

ethiim nachdem“ Völkerrechtex auf gleiche Artge- ſi .
ſſ halten, fie zu erfüllen , in ſoſern diefe Verſpre-ſi

chungen v ommen ſind, das heilig daß fie eine

frehe Be imm-ang des Willens ſind, mògliche,

erlaubte, und ſolche Dinge zu thun und zu geben,

die in der Folge in der Verfprecher Vermögen

find und feyn mi‘ìſſen, daß diefe Entfchließung von

Leuten genommen werde, welche den zureichen

den Gebrauch ihrer Vernunft haben, welcher ei

ne hinlängliche Ueber-legung vorhergegangen und

ſo wohl eine hinlcingliche Erklärung) diefes Wil

"lens, als die Unnehmitng derer, zu deren Beſten

die'Verſpreehungen geſchehen, gefolg'et ift.

98 . . .

,, Die Verfprechungen find entwedeibrhdeefei- ſſ

tlg oder _freywillig. „.

99 b- —

Die benderfeitigen enthalten eine eingegange

ne Verbindlichkeit von Seiten des Verfprechers

und eine andre eingegangene von Seiten deffen,

dem man verfprieht, " Entweder ieder von bey

den ist oerbunden, etwas zu geben, oder ieder ift

verbunden etwas zu thun, oder der eine ifi ver

bunden zu thun, undder andre zu geben. Die

eingegangene Verbindlichkeit des einen, wird für

den Werth der eingeg'angCenen Verbindlich???

4 ,
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- des andern gefchätzet, ,und-daher kömmt, daß die

le Verfprechungen nicht widerrufen werden kön

nen, wenn eine von den Partenen, nachdem die

Zeit dazu erfchienen -ift,.das nicht erfüllen-wozu

fte fich verbunden hat. Allein wenn der eine

feine-Verbindlichkeit; erfüllen will, fo ift er be

rechtiget zu fodero,. dah derandre- dielei-nigeauch

erfülle, - . . …e;

.è- _,'_ _ IGOR. _ ,' . i

Die Verfprechungen, fo man frevwilligenen

net, find diejenigen, durch welche lich der Ver

fprecher zu einer,- beftimmten Sache-verbindet,

_ ohne, daß derjenige, welchem er verfpricht, zu ir

,gend einer-gewillen Verbindlichkeit gehalten ift.

_llnterdeſſen. enthalten“ fie dennoch eine Art der

wechfelhaften Verbindlichkeit, denn man fener

allezeit- domus, daß._derj'enige,welch-er einem an

dern- verhericht, fich ftillfchweigend bedinge, daß

diefer andre nichts dawider thun werde,-was die

Erkenntlichkei't von ihm fordert, und daher fol

. get, daß, nachder Gerechtigkeit, eineſifreywillige

Verfprechung, wegen einer rechtmäßigen Urfache

der Undankbarkeit widerrufen werden kann.

ſſ * -, me 5…

Wein obgleich keine ausdrückliche- Zulage" ei

ner abfonderlichen Verbindlichkeit vonSeiten

*defi'en vorhanden ift, welchem man wegen gelei

fteter Dienfte, oder dargebothener Hülfe eine

Verfprechung- gethan hat, „fo iftdiefe Verlore

chung nichts deftoweniger unwiederruflich, wenn

fie vollkommen ift, weil,.die Verbindlichkeit,wel

_che fie enthält, für den verglicheneaneis der

. ; , ' '- belegten

\



zdes-Reehts‘und der Moral,“ "4x.

l

\

beiteten dargebbthenen Hülfe oder .geleifietem

Dienfie geachtet. Die Widerrufmraeiner fol-e

then Verfptechnng würde wegeneingeführterUte-e

fache der Undankbarteit nichtftatt haben.-=>» ſi

. 102 . 74-- L‘) >” e:

Außer den Verfprechungen , welche.-mündlich

oder ſchriftlich geſchehen, bildet man ſichnochany‘

dre, welche man fiillfchweigende nennen kann, »

und diejenigen find, welche man gefchehen zufeyn

vermuthet, weil fie dieſinothwendigen Folgen von?

der Befcbaffenheit irgend einer Handlung,.finde:

- E. wenn iemand die Sachen eines andern auf

die deswegen erhaltene Vollmacht, '.oder- eines

abwefenden Menfchen, ohne. feinen Befehl-,' und

‘ ihm nnwiſſend, verrichtet, fo wird er,-vermuthee

verfprochen zu haben, daß er fich xderfelbenals“?

ein guter Hausvater annehmen wolle-, und-dai;

][ gegen wird derjenige, deffen 'Sachenzer’vetl'valt

tet, daftir gehalten, daß er verfprochenhabenhm

wegen der nützlich angtwendeten Unßofienfchad-e

loſ; zu halten. Gleichergeftalt wird ein Menſ-ch; >

der in fremde Länder reifer, dafiir gehalten, daß

er beym Eintritte in diefelben verfprochen habe,

fich den dafelbft eingeführten Gefetzen- zuunter-e

werfen, und der Regent diefes Landes. feiner?

Seits wird vermuthet, daß er ihm während fei-?

nes Aufenthalts in den Ländern feines Gebieths,

nach den befugten Gefetzen, Schutz und Gerech

tigkeit verfvtochen habe, Der Regent, welcher

den Fremden durch irgend eine Urkunde die Frei)

beit giebet, auf die Meſſen und Märkte feiner

Staaten zu kommen, mi? vermuthet, daß er th=

5 nen



ſſ 42 Wraith aber die Gmndfaeé

nen verfpnöchen habet-fie die eingekauften-Warte

ren wegfahren zu laffen. Ein Bùrgersm‘ann,

*der. einem andern einen Theil feines {denies ver"

miethet,‘ wird dafür gehalten, ohne esauSzudrùd

eten, daß er ihm verfprochen habe, ihm denfr-eyen

Gebrauch-alles -:deffen zu laffen, mas ihm nöthig

ifi indem-.felben ein und miss-zugehen u. d. 9. >>>)

,"_.'.-’*ſ…' \ ,. 103 ', : '.

« ! Manchmal find die Verfhrechungen aus Irre

thume gethan worden, nämlich auf den Grund“

unwahrer Vdrgebungen. Es giebt einige von

diefer Art, deren Erfüllung man nicht fordern
kann, es giehetſſauchewelche, deren Erfüllung fich

derVerfprecher nicht entbrechen Eann, noch gie.

bet; es-weiche, die der Verfprecher zu erfüllen ver

bundenist, allein" mit einem erlangten Rechte an

feiner. Seite, einige Schadloßhaltung zu fordern.

Allein wenn entweder die Aufhebung der Ver

fprechungenf oder die Schadloßhaltung statt fin

„den foil-„muß der Irrthum fehr fichtbar ſeyn,

und-vor der Entfcheidung genau unterfuch'etwer

dem ob er fo fichtbar entivederi daß der Verfpre

- eher das Verfprechen nicht gethan haben würde

wenn er gewußt hatte, was. er nicht getvußtF oder

daß er es nicht gethan haben würde entweder ohne

Bedingung oder unter ebe? dieſen Bedingungen.

, “ 104 .

In dem Falle-wenn es offenbar “) ist, daß die

Verfprechung nicht gefchehen wurde, wenn der

. " . Ver

a) Es istſſ offendete/z.. E. daß ich nicht verfprocheu ha

ben wurdet eine Sache zu gehen, wenn ich 9311321th

. a c,
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Veeſprecher gewußt hätte." was er .nich_t“gewußt

hat. fo kann fie aufgehoben oder als nichtig ane

gefehen werden. In dem Falle. wenn es offen/'

bar ift. daß fie' nicht ſo würde feyn gethan wor.

den. wie fie gethan worden- ist, fo hat er'Re'cht.j_

einige Schadloßhaltung zu fordern. oder. fiatt -

der 'Schadloßhaltung. dasVerfprechen nurzum
Theil zu erfüllen. . -‘ ſſ ' ' 'ſſî

, . 105 ‘S'..— , . '. "

Ein Verſprechen kann auch aufgehoben und

für nichtig angefehen werden. wenn es gleich

nicht ganz offenbar ift. daß es der Vetlprecher

nicht gethan haben würde. wenn er gewußt hät

te. was er nicht gewußt hat, Es kann eine fiat

ke Vermuthung. die in denGrundfätzen des na

, tſiurlicfſſlîn Rechts gegründet ist, dazu zureichende

. fehn ’ . . i

1ſio6 S.

hätte. daß mich durch einen unberfehenen Zufall eine

dringende Noth betreffen würde. oder ieh würde nicht

das Ganze gegeben haben. wenn ichgewußt hatte. daß:

ich einen Theil davon brauchen wurde; - ſiſſ,

b) Dieſes ist‘ der Fall der vom Cicero vorgetragenen

Streitfrage wegen eines Vaters. welcher auf diefal

iche Zeitung von dem Tode feines Sohnes. einen an

detn'Erben eingefetzei'hat. Es ifi nicht ganz offen

bar. daß diefer Vater nicht eben diefen Erbenein e

feht- hätte. wenn er feines Sohnes Tod. gewiißth t- -,

te; allein wenigfiensifi eine fiat-ke Vermuthung vor

handen. die auf die Zuneigung gegründettfi .»*welche

das natürliche Recht den Veteranen-en ihre Kinder

ein'pragen folie * - “* ’ '

*.

L
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\

* . ..106 .S- .. … = *.*.

Wenn .die Verfprechung offenbar auf eine we

fentliche Geſchichte gegründet ist, die derVer

'fprecher für wahr gehalten-hat. und esnichtwar.

fo ist ſie natürlicherWeife nichtig. ſi- . _.

, .. 197 '., . ,.

_ WenngleichwohlvonSeiten desVerfprechers

.Naihlüßigkeit mit" untergela'ufen..fich-nqch der“

Sache zu erkundigen.. und demjenigen. welchem

» er verfprochen hat. einiger" Schade zugewachfen

, ist, _fo' muß ihn der Verfprecher erfehen; allein

lediglich'aus dem Grunde".- weicher will. daß

m;:n den Schaden. den man oerurſach‘et hat-,

er ehe. ‘-' >? -

- [08 S. - '

. " Wenn die Verfprechung nur zum Theiinicht .

offenbar auf die Sache gegründet. worden. die“

zuerrthume Anlaß gegeben hat. fo zmuß fie

nach Verhältniß der verſchiedenen Gründe. die.

, dieſer gehabt hat. auch zum Theil erfüllet werden.

*Wenn es aber erhellet. daß die Verfprechung.

ohne Verletzung des natürlichen Rechts. zugleich

auf die-fe Sache eundeine andre Bewegurfache .

hat können gegrundet-werden. fo muß fie ganz ',

erfüllet werden.

'- 109 h. ' _ "

_ Wenn die Furcht die Freyheit des-'.“?Verfpre

chersjals—er berſprochen, gezwungen hat. fomuh

die Verfprechung als nichtig angefehen- werden.

In diefem Falle-kann derjenige. deut fie gefche

hen iii.":dönidem V'erfprecher weiter nichts. als .

ſeine Verzicht aiif das.-“was ihm dagegen veri

. . j [drachen

\
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fruhen" worden, oder die Wiedererfiattung

defen, was ihm zum Preife feiner Verfprechung

gegeben worden, oder den Werth für das, war)

wegen eben diefes Gegenftandes gethan worden,

fordern. Unterdeffen, da diefe Verfprechung

iwehfeitig ist, würde derjenige, welcher gezwun

genwocden, als er verfprochen hat,diefe urfprünge

lich richtige BerfprechUng gültig machen, wenn

er nach der Hand, was statt des Preifes diefer

Verfprechung verglichen worden, thun ließe oder

freywillig annühme , wodurch ſie verbindlich

wurde.

! l 0 .

Die WillenSerklärung desjenigen, welcher

berfrricht, darf nicht für zureichend geachtet wer- *

den, wenn fie nicht deutlich mit Worten oder

fchriftlich gefchiehet. Man könnte fich den an

, dern äußerlichen Zeichen eines Verfprechens ,

« welches den Weg znr Veräußerung eines Theile?

der Güter des Verfprechers, oder zu einer Art

der Veräußerung eines Theils feiner Freyheit

bahnet, allzuleicht betriegen. .

1 x 1 S.

Es folget hieraus, daß die Annehmung einer

ureyfeitigen Verfprechung gleichfalls enttueder

mündlich oder fchriftlich gefchehen muß, weil die-*

leAnnehmung unabtrennlich von einer beftimm

ten Verbindlichteit ist, dig man eingehet.

I l 2- . .

Was die Annehmung einerfreywilligen Ver

buchung anbelanget, welche denjenigen, dem fre

lethan worden, nur zur Ertenntlichteit vergin

et,
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* det, einer allgemeinen Pflicht der Gefellfchaftx fo

ift fchon genug , wenn man fie nur mit einem

* ic?

.',]

Kopfneigen zu erkennen giebet, angefehen man Î

weniger zu befürchten hat-fich hierbey zu betriegen.

_ , I“3 - ,

. DieVerfpi-eehungen, da ſie, wenn fie voll

kommen feyn folienc angenommen werden mixſ

.fen, können fo lange widerrufen werden, als ſie

“ ' nichtangenommen worden find, dafeen der Ver

„fprecher nicht eine festgefelzteſiofier nöthige Zeit

anzunehmen gegeben hat2 oder gewiß vermuthet

wird, daß er fie gegeben babe, in welchem Falle

‘ die Verfprecbungen, vor der gefetzten oder nothi

gen Beit, nicht gültig widerrufen werden können.

* l4— ;ü- _— ſſ

Die Möglichkeit der Erfüllung der Verfpre

* chungen darf nicht für nothwendig gehalten wet

den, -fie vollkommen zu machen, als mit folgen

den Einfchränkungen und Erklärungen.

": , 1 [‘S *

Wenn, man die Sache nicht hat, die man zu

geben oder zu, leihen verfprochen bak, und doch

aufrichtig geglaubtx daß man fie babe, fo kann

diefe Verfprechung unmöglich erfüllet werden

welche für nichtig angefehen werden mug, ohne

daß derjenigey dem fie gethan worden, einige

Schadloßhaltttng verlangen kann. Wenn man

* fich aber unverftändiger Weife zu einer Sache

anbeifchig gemacht hat" deren Unmöglichkeit man

hätte wiffen Eònnen, wenn man die nöthige Auf

merkfamkeit darauf gewendet hàtte, fo unterwirft

die Verfptcchungf welche nichtig wird, den (Vero

pre

Vi

\

\

ſiſi._._.L,ſi.‘,
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fruher der Schadloshaltung, nichtdes Nutzens,

dendie Verlpr'echung hätte verfchaffenfollen und

nicht erfolgec ift, fondernnnr des wirklichen Ver

lniel, den die Nichterfüllung, verurfarhet hat.

WenndieVerfprechung zweyfeitig i|,wird fle we

gen der Unmöglichkeiten an benden Theilen nich'

tig, doch dergeftalt, dali der, welchem nicht Wort

gehalten worden, und das, wozu er fich anheifchig

gemacht, erfiillet hat, Erftattung oder Schadlos

haltung zu fordern Recht hat.

1 1 6 g. _

Wenn die Erfüllung der Berbindlichkeiten

möglich war, als die Verfprechungen gethan

worden, und nach dieſem unmöglich wird, muß

man etliche Unterfrheidungen machen.

1 17 S. … *

Entweder ift die Unmöglichkeit durch unfre

Schuld, Nachläßigteit oder Untren entfianden,

oder es hat weder Schuld, Nachläßigteit noch

linbtnu von unfrer Seite Gelegenheit darzu ge

ge en.

: tg 6.

Hat von unferer Seite Schuld, Nachläßig

leit oder Untreu Anlaß dazu gegeben, alsdenn

leid wir den gleichen Werth des Verfprochenen

libllldig, und die wirkliche Unmöglichkeit diefen

gleichen Werth zn fchaffent, befreyet uns nicht

ihn zu frhaffen, wenn wir es init der Zeit thun

können, und wir können fo gar vonxden bürger

lichen Gefetzen mit einigen'Strafen belegetwer

1 x 9 g.
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ſſÎſi. -Wenn hingegen die Unmöglichkeit-ohne

Schuld, Nachläßigkeitoder Untreu von unfrei:

Seite entstanden ist, 'fo muß man ſehen , ob die

Verfprechungen freywiliig oder zweyfeitig find,

ob wir zu thun oder zu geben verfprocben haben.

1 20 €?

' In dieſem Falle, wenn die. Verfprechungen

freywillig find, entbindet uns die Unmöglichkeit?- €»

_ der Erfüllung von unſerer Verbindlichkeit, wir > '

mögen zu thun oder zu geben-verfprochenhaben.

Sind fiezweyfeitig, haben. wir zu thun verſpro

* . chen? So' müffen wir den gleichen Werth nach

richtiger Schàhung deſſén, was wir nicht them,

bezahlen. Haben wir _zu' "geben verfprochen?

Wenn es Geld ift, müffen wir die ganze Sum

me bezahlen, wenn es etwas anders ift, müffen

wir"-den Werth dafür bezahlen, und in allen die

fen befondern Füllen befreyet uns das wirkliche

Unvermögen zu zahlen, eben fo wenig von der

Zahlung, wenn wir fie naeh diefem thun können,

als wenn die Unmöglichkeitdurch unfre Schuld,

Nachläßigkeit oder Untreue entfcanden wäre.

Der einzige Unterfchied befiehet darinn, daß

wir außer diefem keiner Strafe unterworfen find.

l 2 I

Man kann Verfprechungen entweder felbft,

oder durch einen andern thun. Allein wenn

man ſie durch einen andern thun will, fo ift eine

abfonderliche Vollmacht, zu diefer oder jener Sa

che insbefondere, oder eine allgemeine Vollmacht

zu gewiffen Gattungen von Sachen nöthig, oder'

wenig
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niiigfiens muß in gewiffen Fällen die Vollmacht ſi

nohwendiger Weiſe vermnthet werden. Als.

denn, wenn die Verfprechungen fonft alles haben,

wasaöthig ist, ſie vollkommen zu machen, ver-'

bindet alles, was der Bevollmächtigte gethan

handen Verforether weder mehr noch weniger,

als wenn er" fich felbft verbindlich gemacht batte,

in fo fern der Bevollmächtigte den auSdrüct'li

Gerlind fiillfchweigenden Bedingungen und Ein

fchriiniungen ſeiner Vollmacht fich gemäß bezei

get hat.

rz: . >

Durch fiillfchweigende Bedingung und Ein

fchraniung einer VollmachtF darf man nicht ein

zig und allein diejenige veestehe‘n, welche von dem

Bevollmächtigten erfordertx daß er getreulich

handle; Sondern vornehmlich darf er die ge

heimen Vorſchriften, welche der Bevollmächtig

te mit der Vollmacht, oder feit dem er fie über

nommen hat, erhalten haben kann, nicht über

ſchreiten. Außerdem würden der Zustand deſſen,

der die Vollmacht’gegeben hat, und deffen fei;

ner, mit welchem der Bevollmächtigteunterhan

delſ, nicht gleich feyn. Es ist, nach dem Völ

kerrechte, billig, daß derienige, welcher feine Voll

macht gegeben hat, im Falle der Nichterfüllung

oder Uebertr'etung der geheimen Vorfchriften

lein ander Hülfsmittel hat, als das Recht, von

feinen Gevollmächtigten Schäden und Unroften

zu fodern. Dieſer Grundfaß ifi urfprünglich

und überhaupt unstreitig, was man auch zum

Vortheile regierender Häupter fegen room,

D deren

_ſiſi[f,-5.-.-.-__-.;r…ay—z—ſi_-

zM-‘È'ZÈÀÈL‘3—41
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xderen Abgefand'te gemeiniglich" nicht reich-ég'enug

ſi-ſend, daß fie-die Schäden und Unkoften desjeni

gen bezahlen können. was fie kraft ihrer Beglau

ebigungsbriefeßwider die geheimen Befehle ..die

.manihnen gegebenhat. thun möchtene- - :

»- ' .. [2 ' -\-_ ** * .' 3” - - . ::

Man hilft, dem Zufalle der möglichen Untreue

der Abgefandtea durchdie wechfelha'fte Zufage

der Auswechfelung der Befiäiigungen ab. wel

ches eben fo viel ist, als wenn man fagte. daß

die verglichene Zeit zur Einfenduiig der Befiäiie

gungen den regierenden Herren gegeben ſey, zu

erkennen. (ob; ihre geheime Befehle ausgeführet

worden, undwenn man denfelben nicht nachge

— :kommen ist, die durch ihreGefaiidten gethanen

Verfprechuugen zu wider‘rèiſen. — _

* . » 1 24 ". ' - - -

Wenn die' AuswechfelungderBefiäkigungen
nicht verglichen "wäre. fo würde es billig ſeynſſ,

daß man fie als verglichen vermuthete. es wäre

denn in den er'theilten Beglaubigungsbriefen der

Abgefandten ausdrücklich enthalten. es folle alles.

was fie fchließen würden. ohne daß es einer Be

fiütigung bedörfe. vollzogenwerden. in welchem

Falle die Regenten es fich ſel‘bstbeymeſſen müß

ten. daß fie ein fo großes Vertrauen übel ange-_

bracht, und allerdings dargan gebunden bleiben.

' l 2 J- . :

Eben ſo würde es miteinem Regenten feyn.

welcher ſelbst an feinem Hofe mit den Abgefand

ten einer oder etlicher andrer Mächten einen Ver

trag unterzeichnete» Er könnte es bloß dem all

zugeo
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zugroßen Vertrauen von feiner Seite zufchrei

ben. daß er feine Verbindlichkeiten eher vollzoz

gen, als diefe andre Machten'die Ihrigen vollzo

gen hätten. *

126 50

Man muß Vollmacht haben. fo wohl wenn

man in eines andern Namen gültig annehmen.

als verfprechen will. ,- ' t _ .

7 -'] 2 > .

Die Fälle. in welchen nothwendiger Weiſe

eine Vollmacht gegeben zu feyu erachtet wird.

find diefe. wo einer die Sachen einesandern ver

richtet. der es weis. und darein williget. und die-' ..

fe. wo iemand die Sachen eines andern ohne

fein Wiſſen, und ohne feine. Einwilligung . fon

dern bloß darum verrichtet. weil er nicht in der

Nähe ifi. fie ſelbst thun zu können. _oder weilerſi

fie“ vern'achläßiget. und niemand bevollmächtiget

hat. fie zu thun. In dieſen Füllen verbinden

die für einen andern gethanen Ver'fprechungen

: denfelben. aber nur in' "fo fern fie nothwendig

. find. oder wenn wahrfcheinlicher Weifedemjee

nigen. für welchen fie gethan werden*.Nuhen

daraus hat zuwachfen müfien. . Die Vollmacht

wird nur hierzu gegeben ſizgu fehn geachtet. ,

Die Verfprechimgen) find Gattungen bon”

Verträgen. indem ieder. Menfch. welcher-ver!

lbricht. eine Verbindlichkeit gegen den. welchem

1

t

I

er ver'fpricht. über firh' nimmt"; allein-alle Ver-'

diigo find nicht bloße Verfprechungen. weil es“

tecfelben vertchiedene Arten giebet. [welche nicht .

-- . . D 2 * allein
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allein Verforechungen enthalten, fondern auch

die erfte Vollfirerkung deffen, was die Abficht

der Contrahenten ist. .

, 129 .

DieVerträge beruhen auf den Gründen,wel- ,

che bey den bloßen Verfprechungen geleget-wor- ,

den. . -

1 go @. ,

Oft hänger man den Verfprechungen einen ,

Eid an; allein, nach dem Völkerrechte , giebet *

man ihnen dadurch nur eine größere Zierlichkeit,

*und der Verbindlichkeit keine Stärke, weil ohne

ſi; Eid die eingegangene Verbindlichkeit durch eine

r, vollkommene Verfprechung unaufheblich ift, und >

' ' der Eid, der eine Verfprechung begleitet, als un

befonnen und nichtig angefehen werden muß,

wenn es diefer Verfprechung daran fehler, was

fie vollkommen zu machen nöthig ist. Heber, ,

haupt muß der Gebrauch des Eides nur einge- ‘

führer worden feyn, die Menfchen ftärker zu bin

den, welche die Stärke der Verfprechungen und

der daraus fließenden Verbindlichkeiten nicht

gnungfam kannten.

_ tz! .

Nach diefen feftgefetzten Gründen, müffen die

Gefeßgeber dur ihre Gefetze und auf die nütz

lichfte und anst ndigfte Art für die Gemüths

befchaffenheit der Völker, die Pe regieren, bestim.

men, woraus man netheilen oll, daß der Wil

le der Verfprecher frei) gewefen , und welcher

Grad der Furcht ihrer Freyheit hinderlich feyn ]

toll, welehe Sachen zu _verfprechen ihnen nicht ,]

erlaube i
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erlaubt feyn follen- woraus man urtheilen ſoll,

dai fie ohne vorhergegangene gnugfame Ueber

legung verfprochen haben, wie die Forme der

Erklärung ihres Willens fo wohl beym Ver"

fprechen als-beym Annehmen feyn ſoll, in wel

î chen Fällen die Verſprecher und Annehmer den

zureichenden Gebrauch ihrer Vernunft zu haben

geachtet werden ſollen, welches der Grad der Un

“ dankbarkeitfeyn ſoll, weswegen man eine fret)

willige Verfprechung widerrufen und vernichten

kennund fol], und woraus man den offenbaren

Jtrthum in den Verfprechungen zu fchließen hat.

Sie können auch Strafen wider die Untreue der

Verlprecher, derer, welchen verfprochen worden,

derer , welche Verfbrechungen zu thun derführet

hatten, und derer, welche für einen andern ver

fprothen oder angenommen haben, erkennen.

Es kömmt ihnen auch zu die Art zu bestimmen,

wie man verfahren muß- die Erfüllung der Ver

forechungen zu erhalten, und wie fich die Richter

bezeigen ſollen, denen ſie es auftragen werden.

darüber _zu verordnen! *

1 32 .

Die Art, nach welcher man, den Sinn der

Verfprechnngen erklären muli, beruhet fo wohl,

als die Verfprechungen felbſt, auf den Grundfä

ben des Völkerrechts.

] 33 S.

Der wahrhaftige Sinn der Verforechungen

ill derienige- in welchem man gemeintglich die

Wörter oerftehetf welche man beym Verfprechen

gebraucht hat, ohne ein einziges von denenaus

D ; zulaffen,
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zulaffen, welche Verbindung mit einander haben";

und wenn diefe Wörter Künftwörter find, fo “

mußmanfie nach dem Sinne verliehen, die ihnen

die Meiner der Kunst genieiniglich geben.

'. . 134 ,C- -

Wenn in einer Verfprecklllng offenbar wider

fprechende und unnerträgliche' Artikel find, fo

muß der Sinn der letzten Artikel zur Erklärung

diefer Verforechung dienen, und alsdenn muß

man fie als etliche unterfchiedeneVerfprechungen

anſehen, davon die letztern die erftern aufhebenl

135 5

Wenn fich aber nur fcheinbare Widerfpre

chungen finden ,." die zu vergleichen find, oder die

Auedrückungennn welchen dieVerfprechung abge

faßt ift, offenbar dunkel find, oder auch einen viel

fachen Verftand leiden, alsdenn muß man zur

- Prüfung der Vermuthungen fchreiten, welche in

diefen Fällen von der Nennung der Contrahen

ten urtheilen laffen, und entweder aus der Na

tur ſelbst der Materie des Verforechensi, oder den

>Wirkungen, die natürlicher Weile daraus fol

' gen, gezogen werden müffen. ’

, - I 36 S.

Ueberhaupt muß allemal, fo oft in einer Ver

', fprechnng etwas erfcheinet, das zur Streitig

keit Anlaß giebet, die Abficht der Contrahenten

zum Gelege dienen, auch in Anfehung der Ein

fthrünknng und AnSdehnung desjenigen, was

die Verlprechung den dem etsten Anblickezu ent.

Halten ftheinet, und es braucht nur eine richtige

nwendnng der-dreh vorhergegangenen Grand

(Ze!
\“
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- ſätze, um zu finden, welches ihre Abſicht gewe

ſen iſt. -

- - - 137 §.

Allein obgleich dieſe Grundſätze zureichend

ſind, ſo würde es doch ſehr nützlich ſeyn, wenn

die Regenten ſelbſt, die Unterthanen und auch die

Obrigkeiten zu leiten, durch abſonderliche Geſe

tze die Anwendung derſelben auf eine größere oder

kleinere Anzahl von Fällen, nach der Fähigkeit

der Nationen, machten *).

- 138 §.

Von Contracten, deren an der Zahl neune ſind, die

Contracte ohne Namen ungerechnet.

Contracte ſind überhaupt alle Handlungen,

vermittelſt welcher etliche Menſchen ihres Nu

zens wegen zuſammentreten, und die vornehm

ſten Gattungen der Contracte ſind das Darlehn,

das gnvertraute Gut, die Schenkung, der

Tauſch, der Kauf, die Miethe, die Bürgſchaft,

die Verſicherung und die Geſellſchaften. Das

Pfand iſt ſowohl ein Contract, als ein Anhang,

welcher die Vollziehung eines Contracts verſi

chert. Uebrigens giebetes andre Contracte, wel

chen man keinen abſonderlichen Namen giebet,

weil ſie zugleich etwas von derNatur etlicher Gat

tungen obengedachter Contracte an ſich haben.

D 4 1 39 H.

c) Mir deucht, daß der Regent einer Nation, deren

Verſtand überhaupt ſehr fein und ſcharf iſt, ſeine Ge

ſetze über dieſe Materie auf eine kleinere Zahl von

Fällen erſtrecken könnte, als der Regent einer andern

Nation, deren Verſtand überhaupt nicht ſo fein und

ſcharfſinnig iſt.
-
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,“ [39 S.

Vom Darlehn.

Das Darlehn ifi ein Contract, vermöge deſ

ſen ein Menfch einem andern eine Sache, diefel

be Mcgebrauchen übergiebetx entweder unter der

Bedingung, daß ihm eben diefe Sache wieder

gegeben werden ſoll, oder unter der Bedingung

daß ihm dergleichen Sache in der Befchaffen

heit, Menge, Gewichte oder Maaß wiedergege

ben werden ſoll.

140 .

Der Nutzen des Ablehnersiftin dem Gebrau

che, den er mit der geliehenen Sache machen

kann, und vielleicht'in der Wohlthat, die er dar

aus ziehen wird. Des Datlehners Nutzen,

wenn das Darlehn unbefchwert ist, wird nur in

der Ertenntlichéeit bestehen, welche er von Sei

ten des Ablehners erwarten muß; allein nach

dem Völkerrechte darf man nicht glauben , daß

die Hoffnung der Erfenntlichkeitein Gegenfrand

von keinem Werthe ſey, fie hat vielmehr allen

den Werth, den ihr derjenige geben willxder fich

darauf verläßt.

Wenn das Darlehn nicht unbefchwert ist, fo

findet lich der Hauptnutzen des Darlehners in

der Woblthat, die er ſich hat iufagen laſſen, denn

was die Erfenntlichfeit des A olehners anbelan

get, fo ift er fie ihm nur nach Verhältniß der Be

dürfniß ſchuldig, die er gehabt, das Darlehn zu

einer nünlichen oder norhwendigen Anwendung

zu gebrauchen.

142 K.
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*. 142 @.

Allein ist es nach dem Völkerrechte erlaubt

Darlehne zu thun . die befchwert find? Diefes

muß man in wenig Worten ln fein gehöriges

Licht zu fenen ſuchen.

143 S. |

‘ Das Darlehn läßet fich natürlicher Weiſe

in zwo Gattungen eintheilen. in “das Darlehn

zum Gebrauche". und "in das Darlehn zurNah

rung-Wegen des Darlehnszum Gebrauche ftrei

tet niemand, daß man es nichtbefchweren könne.

allein alsdenn nennet man es nicht mehr Dar

lehn. fondern Vermiethung. '

144 Ö» .

Man muß beobachten. daß diewahrellrfache.

weswegen alle Welt geliehen muß. daß man

Verleihungen zum Gebrauche athun kann. die

nicht unbefchwert find. ist, daß die geliehene Sa

che dem Ablehner wahrfcheinli-cher Weiſe einen

Vortheil. den man fchatzen kann. bringen muß.

und es billig ist, daß der Darlehner. der auf ei

ne Zeit des Vortheils entbehret. den er felbftent

weder von dem Gebrauche. oder Verkaufe die

fer weggeliehenen Sache hatte ziehen können.

deswegen Schadloßhaltung vermittelft der Be

zahlung des Preifes. fordern könne. den der Ab

lehner wegen des Vortheils. den er aus den frey

en Gebrauche . den man übertraget . zu ziehen

glaubet. zu entrichten einig wird. Dieſer Grund

ift ohne Zweifel gut unddem Völkerrechte ge

ma .ß D 5 145 S.
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. 145 ü- ,

"Man kann; nichts gründliches wider die Föl

geruug einwenden. die nothwendigerWeife aus

“der vorhergehenden Beobachtung fiießet. daßes.

nämlich. nachdem Völkerrechte. deffen Gegeng

fiände die Erhaltung und der Vortheil der Ge

fellfchaft find. eben fo gerecht ift. daßman auch

von. einem verzehrlichen Darlehn einen Zins for.

' dern kann. der dem Vortheile gemäß i_fi.welchett"

der Ablehner wahrfcheinlicher Weiſe ans.-der gge

liehenen Sache ziehen muß. 4 -

“ ' — 146 _C. " ' -

Der Gefengeber. welchem man dieferwegen

einen Grund entgegen fehet. deraus den Haupt?

lehren der Religion. die er bekennet. hei-genom

men ist, darf alfo nur. wenn er *Gefeße aufs al

lerbefie machen will. unterfiichen. ob diefe Er.

laubniß . welche das Völkerrecht überhaupt gie

bet. verzehrlithe Dinge mit bedungenen Binſen .

wegzuleihen. inder Einrichtung'feiner Staaten.

oder in dem Gemüthe der Völker. die er regiert.

folehe Umfiünde und Neigungen findet. daß es

zum größten Wohl der Gefellfchaft nöthig fey.

entweder feinen Unterthanen diefe “ Erlanbniß

ſſ gänzlich zu entziehen. oder fie. z. E. auf Darleh

ne mit Veräußerung der liegenden Gründe. auf"

immer. oder auf eine Zeit. oder auch wohlauf

gewiffe Perſonen einzufchrünken.

' . . 147 5

Eben diefer Gefetzgeber. wenn er dergleichen

*Darlehne mit bedungenen Zinfen entweder über

haupt. oder mit Einfchrünkung erlaubet. wird

' lvel'slich

i
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weislith handeln, wenn er durch feine Ge-fetzedie

fen Zins auf einen gewiffen Fußfeßet, welcher

mit gerechten Grunde, nach, den verfchiedenen

Befchaffenheiten der Ablehner,nnd Gebräuchen,

worm fie wahrfcheinlicher Weile die geliehenen

Sachen anwenden werden, oder in Anfehungder

mehr oder wenigern Gefahr, welcher-der Dar-.'

lehner ausgefeht' ift, unterfchieden feyn könnte.“

Allein wenn diefer Gefehgeber fo weife ift , als

es zu wünfehen ift, daß die Gefeßgeber allezeit

feyn möchten, fo wird _er,d_a das getnünhte Geld

die gemeinfte Materie der verzehrlichen Darleh

ne ift, ohne Zweifel niemals einige Veränderung

bei) der Würderung der Münze machen, welches

auf ihm ankömmt, bevor er wohl unterfuchet hat,

ob der Gewinn, den er für fich über den Preis

der Materien zu fordern Recht hat, und die Vor

Pelle, welche feine Staaten von dergleichen Ver

anderungen erhalten follen, dem Verlufte gleich

kommen werden, welche befagte Veränderungen

den fämmtlichen Darlehnern “oder Ablehnern,

auch wohl allen Gläubigern und Schuldnern

nothwendiger Weiſe werden leiden [affen

148 b"

Hingegen giebet der" Gefetzgeber , dem man

irgend einen Grund entgegen feizet, der aus den.

Gebothen feiner Religion genommen wird, den

größten Beweis der Klugheit, wenn er fich an

fänglich zu überzeugen fuchet, ob diefe Religion,

zu welcher er fich ohne Zweifel nur darum-be

kennet, weil er glaubet , fie feu von Gott felbft

rorgefchrieben worden, die Abficht gehabt,] das

‘ l’effige!
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* jenige, was fich" auf das Völkerrecht beziehet,

abzufchaffen oder nur zu verbeffernz ob die Ge

bothe diefer Religionx wenn fie die Abficht ge

habt, entweder das mangelhaftigex fo das Völ

kerrecht haben möchte„ abzufchaffen , oder der

Aufführung der Menfchen Vollkommenheiten

behzulegenf welche ihr das Völkerrecht nicht wür

de haben geben können- indem fie verbiethet,

was es nicht verbothen hat; ob diefe Gebothex

fage ich, klar und fo befchaffen ſind, daß es of

fenbar iſt, es habe Gott das Darlehn verzehrli

cher Früchte mit der Zufage der Zinfen allen

Menfchenx ohne Ausnahme und ohne einige [in

terfcheidung der Zeiten und Umfiände verbiethen

wollen; und endlich, ob diejenigen, welche die

Einwürfe machen, nicht Dinge einräumen müf

ſen, welche den Grundſàhen, die fie behaupten,

und den Erklärungen- die fie ihnen geben-zuwi

dcr find,

x49 5- "

Wenn diefe Prüfung wohl gefchehen ifi-wird

es eben fo leicht ſeyn, vortreffliche Gefetze in An

fehung der Ueberzeugung zu machen, die der Re

gent erlanget haben wird, als es gewefen feen

würde derfelben fehr gute zu m‘achen, wenn die

Religion und das Völkerrecht nicht einander ent

gegen gewefen wären. »

150 .

In allen Fällen unterwirft iedes Darlehn-es

fel) zum Gebrauche , oder zur Verzehrung„ die

Contrahenten verfchiedenen Verbindlichkeiten:

Der Dariehner und Ablehner , find verbunden

alle

B…!:

,

-
_
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alle dem Darlehne eingefügte Bedingungen zu

vollziehen, und überdieß ist der Ablehner noch

verbunden, die geliehene Sache mit einer folchen

Sorgfalt zu erhalten, daß er ihren Verluft oder

Verringerung 'erfelzen muß, wenn er nicht alles

gethan hat, was der aufmerkfamfte Hausrater

zu ihrer Erhaltung gethan haben würde, es wäre

denn das Darlehn mit keiner Zulage wegen der

Zufälle des Verlufts und der Verringerung be

gleitet worden

151 5.

Von Miethen. '

Es ift oben gefagel worden, daß das Dar

lehn zumfGebrauche, fo nicht umfonft gefchiehet,

Miethe genennet wird, weil man überhaupt iede

Handlung Miethe nennet , wodurch man einem

‘ andern, gegen einen gewiffen Lohn, den Gebrauch

einer Sache, oder feiner Arbeitund Mühe giebet.

“ 152 h \

In diefer Gattung von Contrarten haben bey

de Theile Nutzen- Des Miethers feiner befie

hetln dem Gewinne, den er aus dergemietheten

Sache , Arbeit oder Mühe zuziehen fich Staat

mnchet, wozu man fich für ihn verbindet; des

Vermiethers feiner andern Theile", bejtehet in dem

Werthe, den man ihm zugeben zufaget, und wel

cher dem, was er miethet, gleich zu feyn vermu

thet wird.

153 5

Die Verbindlichkeit-ift zweyfeitig, von beyden ,

Theilen alle Bedingungen des Miethrontracts

zu
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zu erfüllen ," allein eine allgemeine für alle Conz

tracce von dieſer Art, und die nicht ausgedruckt

werden darf, ift diejenige, welche den Abmiether

verbindet, fich des Gemietheten als ein guter

Hausvater zu gebrauchen-B

[bz-e

Aus diefer allgemeinen Bedingung fließet, daß,

wenn durch irgend einen Fehler, von Seiten des

Miet-bers, den ein guter Hausvater nicht began

gen haben würde, fich fchädlicheZufülleerüuge-n,

der Miether den Schaden, wenn er nur den Ge

brauch angehet, zu tragen, und wenn er das Ei

genthum. bereift, der Vermiether zu erfetzen ge

halten ist.

Es giebet auch Zerfälle, die dem Öliether zur

Luft fallen, ob fie gleich nicht durch fein Verfe

hen gefchehen fnd, nämlich diejenigen, welche

ordentliche Folgen der Natur, oder der Lage des

gemietheten Grundfiucks , oder feiner Früchte

find, and diejenigen, welche Begebenheiten find,

'die man vielfältig gefchehen frehet Diellrfache

ifi, weil der Miether dafür geachtet wird, dal} er

über alle die ungefähren Fälle, die er hat vor

herfehen folien, gefchloffen, und den feftgefetzten

Preis zu geben verglichen habe, nachdem er zu

vor diejenigen, fo ihm vortheilhaftig, und dieje

nigen, die ihm nachcheilig feyn könnten, vergli

chen gehabt.

) 156 S

Was die außerordentlichen Zufälle anbelan

get, welche der Miether nicht hat vorausfehen

können;
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können; ſo fällt der daraus entſpringende Scha

de auf den Vermiether, und wenn die gemiethe

te Sache gänzlich zu nichte wird, ſo iſt die Mie

the aufgehoben; iſt es aber nur eine Beſchädi

gung und kein faſt gänzlicher Untergang, ſowird

der Preis der Miethe nur nach Verhältniß des

geſchehenen Schadens vermindert. -

> 157 §. . .

Der weiſe Geſetzgeber, der ſeine Geſetze auf

vorhergehende Grundſätze anwendet, wird ohne

Zweifel nicht ermangeln zu unterſcheiden, was

er als einen ordentlichen oder außerordentlichen

Zufall angeſehen haben will, ſo wie er es inBe

tracht einer genauen Kenntniß der Länder ſeiner

Herrſchaft, und der Gemüthsbeſchaffenheit der

Völker, am gerechteſten finden wird. -

158 §

- Von dem Verkaufe.

Von den andern Gattungen der Contraete

hat der Verkauf die meiſte Verwandtſchaft mit

dem Miethcontracte, welcher eine Veräußerung

iſt, durch welche man das Eigenthum ſeines Gu

tes und alles Recht, ſo man daran hatte, einem

andern um einen verglichenen Preis übergiebet,

- - I 59 §. . . .

Daraus folget, daß, wenn das Eigenthum

nicht übergeben iſt, ob man ſich gleich in der des

wegen gemachten Schrift des Worts verkaufen

bedienet hat, es kein wahrer Verkauf iſt. ZE.

Ein Fabrikante hat geſaget, daß er hundert

Stücke Tuch verkaufe, davon er dasesmº
- Pl
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nicht-übergeben könne, weil fienoch-nicht gear

beitetwären, fo iftdie gefchloffene Handlung, kein

Verkauf, fondern eine bloße Verfprechung, hun

dert Stücken Tuchzu liefern, u. d. m. Diek-ifi

nur ein Exempel, welches die Folgerung nicht

fchwächen darf, die aus, der Erklärung des Kauf

contr'acts gezogen wird. ,ſi _ . ,

ſſ tba S.

- … Der Nutzen des Käufers befindet fich in dem

Vortheile, dener von. der verkauften Sache zu

erhalten vermuthet. .' Des Verkäufers feiner ift

indem Preiſe, der ihm bezahletMerden muß,

"und den er zu einem vortheilhaftigen Gebrauche

anwenden kann. , -

l 6 [ So *,

”Was die Verbindlichkeiten anbelanget , wel-'

che aus dem Kauftontracte entliehen, fo find des

Käufers feine, daß er den verglichenen Preis zur

gefelzten Zeit bezahlen und übrigens die Bedin

gungen, denen er fich unterworfen hat, erfüllen

muß. Des Verkäufers feine“ find , daß er die

verkaufte Sache, entweder zur beniemten Zeit,

* oder, wenn keine Zeit bemerket worden, aufdie

erste Anforderung des Käufers, und zwar mit

allen Eigenfchaften, welche entweder die Natur

oderdieverglichenen BedingungendesContracts

erfordern, ausantworten muß. Allein man

ſſ muß beobachten, daß der Verkäufer, da er bis

zur Zeit der Uebergebung, als ein gezwungener

Verwahrer der verkauften Sache angefehen wer

den muß, gehalten ist, eben dieſelbe Sorge für

ihre Erhaltung zu tragen , als die gezwnngſigen

. era

\ ..
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Verwahrer für hinterlegte Sachen haben müf- *

fen "). Wenn die erforderlichen Eigenfchaften

durch irgend einen Zufall ermangeln, dafür der

gezwüngene Verwa-hrer nicht Bürge würde ge

worden. feyn, fo muß der Käufer die verkaufte

Sachein dem Stande, wie er fie findet, anneh

men-. .Wenn hingegen die erforderlichen Eigen

fchaften durch irgend eine Begebenheit erman

geln, die ein gezwungener Verwahrer zu verant

worten haben würde, fo wird, wenn die Eigen

fchaften ,wefentlich find, der Kaufrontrart nich

tig, und der Verkäufer dem Käufer Schaden

' und llnkoften fchuldig, find aber gedachte Eigen- '

ſchafrennichtweſentlid), fo bestehet der Kaltfron

tract und der Verkäufer wird dem Käufer nur

Schaden und Unkoften fchuldig °).

&) Siehe 17; h.

e) Wenn eine Suche verkauft ifi, fo kann fie der Ver

käufer nur als ein annette-antes Gut behalten, wenn '

fie aber verdirbt, darf ihm überhaupt nicht o gelin- _

de begegnet werden, als dem freywilligen erina .

rer, fo wo lweil man vorausfetzen kann, daß er er

noch nicht at übergeben köniten, oder der Käufer kei

ne Gelegenheit gehabt, wo er fie hinthun fell, als weil

es vernünftiger Weiſe eu vermuthen ift, daß die Ver

bindlichkeit fie zuerhalten einem Theile des Kauf

chillings gleich ifi. Es kann nur tween befondere

alle geben, in welchen der Verkäufer, als ein fren

williger Verwahrer angefeh'en werden könnte, nam

lich den, wv deswegen irgend ein Vergleich vorhan

den wäre, und den, wo der Verkäufer, der fie nicht

langer verwahren wolte-und nicht dazu verbunden

marc, den Käufer aufgefordert hatte, fie zu über

nehmen. E -

162 5
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' ' - 1.62 5. > "è'-"."

Wenn indeſſen der Verkäufer in Unvermögen

,oder Unmöglichkeit geriethe, die verkaufte Sache

zu übergeben, fo müßte man Unterfcheidüngen

machen. Wren das Unvermögen oder die Un

möglichkeit ohne Verfchulden des Verkäufers

entftanden, fo müßteer nur das empfangene

Geld wiedergeben. Wenn fie hingegen von fei

ner Untreu oder Nachläßigkeit herkämen, 'fowä

re er nicht allein gehalten , das Geld wieder zu

geben, fondern auch dem Käufer Schäden und

Unkoften zu bezahlen. ' . ſi

163 h. *

Mit weit flärkerm Rechte harder Verkäufer

Schäden und Unkoften zu bezahlen, wenn keine

Unmöglichkeit vorhanden, "und er gleichwohl die

Uebergebung der verkauften Sache verfchiebet.

164 S* * *

Die vorherfrehenden Grundfäße in Anfehmtg

des Kaufeontracts, finddes Völkerrechts. Was

das bürgerliche Recht anbelanget , fo muß es

nach feinem Hauptgegenftande die Fälle beftim

men, in welchen man urtheilen full, oli—das Ei

genthum übergeben worden ift, oder nicht, ob

die verkaufte Sache mit den erforderlichen Ei

genfchaften ausgeantwortet oder angebothen

worden, oder ob folches nicht gefchehen; ob die

Ermangelung der befagten Eigenfchaften an der

verkauften Sachevon des Verkäufers Verfchul

den herkömmt, oder nicht, ob diefe Eigenfchaften

für wefentliche gehalten werden follen, oder nicht,

ob der Verkäufer unvermögend gewefen, dkie ofer

"au re

-\
c
\

,.

i.
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kaufteSache auszuliefern oder nicht, und wie

zu verfahren, wenn die Unmöglichkeit fie auszu

liefern wahrhaftig oder erdichtet gewefen, und zu '

befiimmen, auf welchen Fun die dem Käufer

fchuldige Schäden und Unkofien ihrn zugefrore

chen werden follen- '

- 155' @. ſi

Es kömmt auch den Gefetzgebern zu, in Anfe

hung des Zwangkaufs ( monopolium), welcher

nach dem Völkerrechte nur alsdenn verbothen ift,

wenn er das gemeine Wefen in. eine Unmöglich

W, oder allzu große Schwierigkeit verfetzet,

dasjenige zu finden, was es zu feinem Unter-halte

brauchet, in fo fern es fich nicht entfchliefihnach

dem tyrannifchen Willen des Zwangverkäufers

(Monopolifien) zu kaufen, alle Verordnungen

-' zu machen, die fie in ihren Staaten fürfchicklich

finden

1’6'6 g.

Vom Taniche-.

Der Taufchcontract ifi nichts anders, als ein

Doppelter Kaufcontract, in welchem das , was

em ieder giebet, als die ganze Bezahlung deffen

: anQeſehen wird, was er nach der von ihm felbft

-' stich-benen Schätzung erhält.

167 S‘

DerNußen ifi alfo auf benden Theilen. Die

Verbindlichkeiten, welche diefe Art des Contracts

nach iich ziehet, find eben diefelben, welchen der

Kaufcontract unterwirft. Die Gefetzgebermuf

im prüfen, ob es ihren Unterthanen vortheilhaf

lber ifi, daß fie wegen des Taufches Gefeee mae,

E = chen,
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chen, die in gewiffen Puntten von denen unter

fchieden find, die fie wegen der Verkaufe machen

wollen. * ,

168 Z.

_ , Von anvertrauten Gute.

Das anvertraute Gut ist ein Contract, ver

mittelft delfen ein, Menfch einem andern Men

fchen eine Sache zu verwahren anvertrauen-oh

ne daß er fie gebrauchen darf.

, ,
][)9 .

Es giebet zwo Gattungen des hinterlegten Gu

tes, die eine ist eine freywillige, die andre eine ge

“3wüngene Hinterlegung.

1 70 .

Die freywillige Hinterlegung iſf/wenn man

freh ift, fie zu thun, oder nicht zu thun. '

] 7 1

Die gezwungene Hinterlegung ift diejenige,

,die man zu thun fich nicht entdrechen kann.

‘ [72 ,

Die Hinterlegung mag nun freywillig “oder

gezwungen feyn, fo ift allemal Nutzen dabey, fo

wohl für den Hinterleger, als den Verwahrer.

Der Nutzen des Hinterlegers beftehet in dem

, Gedanken, den er haben muß, daß die hinterleg

te Sache in der Gewalt des Verwahrers fiche

rer, oder wenigftens eben fo ficher, als in der fei

* nigen feyn wird, Des Verwahrers feiner kann

von verichiedener Art feyn, denn es wird entwe

der zugefaget, daß er wegen Verwahrung des

Hinterlegten bezahlet tverden foll, in welchem

Falle ſemſſNueen inder Bezahlung, die er rental

ſi ' en
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ten foll. befiehet. oder es wird verglichen. das

Hinterlegte umſonst zu verwahren. und alSdenn

befiehet fein Nutzen rn der Erkenntlichkeit.die er .

für den guten Willen . daß er das Hinterlegte

zu verwahren über fich nehmen wollen. zu erwar

ten hat .

Der Verwahrer ſn7wohl, als der Hinterleger

nehmen Verbindlichkeiten über iſich. Denn

wenn der Verwahrer das Hinterlegte umfonfi

übernimmt. fo ist ihm der Hinterleger Erkennt

lichkeit fchnldig . und wenner es unter der Be

dingung übernimmt. bezahlt zu feyn. fo ifi ihm

der Hinterleger die berglichene Summe zu be

zahlen fchuldig. Andern Theilsist derVerwah

rer verbunden. das Hinterlegte . ohne es zu ge

brauchen. aufzuheben. doch mitdiefem Unterfcbie- .

de. daß er. wenn die Hinterlegung-freywillig ist,

‘ für denVerlufi und die Verringerung der hin

terlegten Sache nicht stehen darf. und hingegen.

«wenn fie gezwungen ist, den Verluft oder die

Verringerung verantworten muß. nicht allein

wenn fie durch Betrug und Argelifi von feiner

Seite fich eräuget haben. fondern auch wenn fie

von feinem Fehler oder Nachläßigkeitherkommen,

Er ifi auch gehalten. das Hinterlegte wieder zu

geben. entweder dem Hinterleger felbfi. oder dem

jenigen. den ihm der Hinterleger angezeiget hat.

wenn es einer von beydenßverlanget. '

174

Die oorſtehenden Grundfäße wegen der hin

terlegten Güter. find des Völkerrechts;allein

E z die
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die Regenten werden , nach den Neigungen der

Völker, zur Verficherung der öffentlichen Treu,

in diefer Materie viel .Gefetze machen können.

175 * .

,,,, ; Von der Vergcherungſi

. Die Verficherungscontraete find Handlun

gen, vermöge welcher iemnnd , vermittelft einer

gewiffen Summe, die ihm bezahlt wird, es ge

fchehe, was wolle, dasjenige, was einem andern

zugehört, und unglüaklichen Zufällen ausgefetzet

ist, entweder wider alle, oder nur wider gewiffe

Begebenheiten.verficherr, fo daß, wenn fich ir

gend eine unglückliche Begebenheit eräuget, oder

die befondere Begebenheit, der Gegenfrand der

Verficherung, v-orfällt, der Eigenthümer der ver

ficherten Sache von dem, der fie verfichert hat,

fchadloß gehalten werde. '

, 1-76 ..

Der Nießen deffen, der die Verficherung l'ei

stet, beftehet inder Hoffnung, .die er fich macher,

daß, wenn die vermutbeten Unglücksfälle nicht :

erfolgen, ihm die ganze Summeheimfallen wer

de, die ihm verfprochen worden. Der Nutzen

desjenigen, der verfichern läßt, ift in der Befreh

ung von der Furcht, die er fich zu machen gerech

te llrfache gehabt hatte-.

_ 177 b

Dre Summe, welche dem, welcher verfechert,

verfprochen wird, ift die von den Partenen felbft

gemachte Schätzung und verglichene Bezahlung

der Unglücksfälle, die der Verficherer auf feine

Rechnung nimmt.

Am.—.I

178 5
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178 g.

Durch den Verficherungscontract verbinden

fich die fchließenden Parteyen wechfelsweife zu

feiner Erfüllung, ein ieder in Anfehung deffen,

was ihm zur Lait fällt. Allein alle Verbindlich

keit hört an beyden Theilen auf , und befagter

Contract wird als nichtig und; nicht gefchehen

angefehen, wenn der Verficherer in der Zeit, da

er gemacht worden, gewußt hat, daß die verfi

cherte Sache entweder von aller Gefahr , oder

von dervermutheten Gefahr befreyt gewefen,

oder auch wenn derjenige, welcher verfichernläßt,

in eben derfelben Zeit gewußt hat, daß die ver

ficherte Sache verlohren , oder das vermu

thete Unglück gefchehen war. Dieſes ist darauf

gegründet, daß die Redlichkeit die Grundlage al

ler Contracte feyn muß, und, da die Partenen

beyderfeits wegen ungewiffer Zufälle gefchloffen

haben, es kein wirklicher Contract gewefen ist,

da eine oon denſelben gewußt hat, daß keine Ge

fahr mehr vorhanden war.

179 S.

Diefe Grundfäße, welche Völkerrechts find,

können den Regenten Anlaß geben, unterfchied-_

liche Gefetze zu machen, die fich zu den Neigun

gen ihrer llnterthanen fchicken.

180 Y.

Von Gefellfchaften.

Die Gefellfchaftscontrarte find Handlungen,

wodurch zwo-?oder etliche Perſonen, entweder

nur ihr Geld, oder nur ihre Güter, oder ihre

Arbeit, oder nur ihre Geféirkiichkeit, oder augh

4 l r
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ihr Geld. Gut. Arbeit und Gefchicklichkeit. nach

, verſchiedenen Eintheilungen. oder auch“ wohl ei

nes von diefen Dingen allein an einem Theile.

oder denandern Theilen in Gemeinfchaft legen.

und diefes alles unter der Bedingung. den Ge

. winn zu theilen. und den Verlufi nach gewiffen

Verhältniffen zu tragen. 5

Igt .

Der Nutzen eines ieden der Contrahenten ift

in der Hoffnung des Antheils. der ihm von den

Gewinnen und Vortheilen der gefchloffeneu Ge

fellfchaft zufallen ſoll.

. , 1.82

Die Verbindlichkeiten befiehen von-Seiten

derer. welche Geld oder Güter in Gemeinfchaft

legen müffen. daß fie felbe die ganze Zeit über.

fo lange die Gefellfchaft dauert. zum Gebrauche .

der GefcllfChaft [affen müffen. und zu nichts an

dern anwenden dörfen . von Seiten derienigen.

die von ihrer Arbeit oder Gefchicklichkeit beyira-Ì *

gen follen. befiehen fie. daß fie calle die Arbeit

und alle Gefchicklichkeit . die zum Vortheile der

Gefellfchaft von ihrer Seite als nöthig oder nine

lich oermuthet werden, auch fo lange. als die

Gefellfchaft dauert. getreulich und redlich verrich

ten. Ein ieder. fo feine Verbindlichkeiten nicht

erfüllet . ift gehalten . zur Maffe der Gefellfchaft

die Schäden und Unkofien. fo nach der Billig

keit daraus entfpringen müffen. zu erfelzen. nur

wenn Betrug dabey ist, ſo kann die “Gefellfchaft

m Anfehung deffen, der ihn‘begangen hat, Mf.
gehoben werden. ] ſſ ' ' ' ü

. . 183 -
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' ] 183 S- *

Auf diefe Grundfäße find alle-Gefellfchaften

gegründet, und wenn fie anfangen, vergleichen fich -

alle Ge-fellfchaften deswegen. Allein es gefchiehet

"nur allzu oft ,] daß eben die Gefellfchaften, bald

hernach darüber nicht mehr eins zu feyn fcheinen.

ſſ 184 b

Jn vielen Gefellfchaften hat man llrfache, es

von der Zeit an zu glauben, da ieder in“ Gemein

fchaft legen foll, wozu er fich anheifchig gemacht

hat. Noth öfter .gefchiehet es bey Gelegenheit

der Abredung desjenigen, welche die Gefellfchaf

ter zu ihrem abfonderlichen Nutzen zu machen

fuchen, das nur einen gemeinen Ruhen verfchaf

fen ſoll; Allein am allergemeinften bemerket man

es, wenn fich die Gefellfchaften entweder zur ge

fehten Zeitendigen oder vor diefer Zeit aus einan

* - der gehen, und es aufdie Rechnungen ankommt,

die von dem Gewinnf're und Verlufte abgeleget

werden, und iedem Gefeilfchafter den ihm davon

zukommenden Antheil befiimmen follen. Manwird den Befchwerlichkeiten abhelfen, welche aus ſſ

allem dieſen entstehen können, wenn man fich

folgenden Grundfähen gemaß bezeigen wird,wel

_,che fo wohl als die vorhergegangenen des Völ

kerrechts find. _

185 h.

Alles, was etliche Perſonen in Gemeinfchaft

legen, hat entweder einen wefentlichen oder will

*kührlichen Werth. Geld und alle bewegliche

_und' unbewegliche Güter haben einen wirklichen

E 5 .Werth
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Werth. Der Werth der Arbeit und WWW

lichkeit ift willkührlich. . _ . ' '

- -. , 185 _b- , — —,

. Die Billigkeit will. daß ieder Gefellfchafter

- nach der Verhältniß des wirklichen Werthe; zur

Zeit. da die Gefellfchaft geſchloffen worden, oder

des richtig'gefchäßten willkührlichen Werths def

.fen. was er in die Gemeinfchaft gebracht hat. an

[dem Gewinne und Verlufie Theil habe. Ohne

das würde Ungerechtigkeit in der Gefellfchaft

ſeyn, welche den Namen. den ihr viel Nationen

zu geben einig geworden find. einer Löwengefell

fchaft verdiente. ‘ f

187 S- '

, Allein die Schätzung diefer Werthe. welche in

Gemeinfchaft gebracht werden. würde nicht rich

tig feyn . wenn man den Werth der Gewogen

heit nicht dabey zuließe. welchen die Gefellfchaf

ter. diefen Werthen, wenn fie deffen fähig find.

unter fich beygeleget zu haben. oft vermuthet

- werden müffen. ‘

1’88 S.

Die Gefellfchaften . fo keine Löwengefellfchaf

ten find . müffen befiehen. ohne daß die Gefell

fchafter etwas anders von einander federn kön

nen. als die gänzliche Erfüllung der Gefellfchafts

tontracte. Was die Löwengefellfchaften anbe

langet, ſo ift dabey entweder Betrug von Sei

ten irgend eines Geſellſchafters gewefen. oder es

,ist keiner dabey gewefen. Iſt kein Betrug da

bey gewefen. fo ift er nur die Schäden und Un

kofien fchuldig. welche aus obenbefagtet angles?

— ci
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heit entfpringen. welche derjenige. fo den Nutzen

davon gezogen hat. zur Muffe der Gefellfchaft

erlegen muß. im Falle des Betrugs aber ift es

billig, daß. außer den Schäden und Unkoften.

welche derjenige. fo ihn begangen hat. bezahlen

muß. die andern Gefellfchafter in Anfehung'fei

net die Aufhebung der Gefellfchaft fodern können.

189 . . - * *

Die Gefellfchaften. welche keine Löwengefell

fchaften gewefen. als man fie geſchloffen hat, wer-'

den es allezeit. wenn irgend einer von den Ge

fellfchaftern feine Verbindlichkeiten nichterfüllet.

weil er alsdenn die Verhältniffe in Unordnung

ſetzet, welche der Grund der Gefellfchaft gewe

fen find. Es ist billig, daß man alles von ihm

fordern kann. was man von ibm fordern könn

te. wenn er von der Ungleichheit einer Gefell- ‘

ſchaſt, die urfprünglich eine Löwengefellfchaftwä

re, hätte Nutzen ziehen wollen.

190 . *

Die oben eingeführten Grundfätze würden zu

reichend-feyn. wenn man in allen Gefellfchaften.

die man fchließet. zugleich das. was ein ieder Ge

felllchafter zur Aufrichtung der Gefellfch-aft bey

tragen ſoll, benennte, und deutlich bestimmte,

welchen Theil ein ieder an dem Gewinne-und

Verluste nehmen ſollce. Allein man findet Ge

ſellſchaften, in welchen nur überhaupt verglichen

wird. daß ein ieder den Gewinn und Verluft thei

len ſoll. Es braucht abfonderliche Grundfätze

fell zu fegen. nach welcher Verhältniß dergleichen

Theilungen gefchehen folien. _ S'

19! .
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* [91 5. '

Man kann fie nicht ganzrichtig ableiten, wenn

man nicht die Anlage der Gefellfchaften unter

fcheidet. -

192 g. .

Wenn die Anlage einer alfo verglichenen Ge

fellfchaft gänzlich in wirklichen Werrhen befie

het. fo müffen der Gewinn und Verluft nach

Verhältniß diefer in Gemeinfchaft gelegten wirk

lichen Werthe. getheilet werden. weil diefe Ge

fellfchaft bloß unter diefer Bedingung gemacht

zu feyn vermnthet werden kann. ohnewelches fie

eine Löwengefellfchaft feyn würde. llnterdeffen.

wenn man gerechte lirſache zu vermuthen hat.

daß dabey einem wirklichem Werthe. ein Preis

der Gewogenheit hat beygeleget werden können.

um ihn dem andern gleich zu machen, fo muß die

Theilung zu gleichen Theilen gefchehen.

193 ü- -

Wenn hingegen die Anlage ganz in willkühr

lichen Werthen befiehet. fo muß die Theilung

auch nach gleichen Theilen gefchehen . weil man

nichts anders vermuthen kann. als daß ieder von

den Gefellfchaftern . die befugten willkührlicheu

Werthe. die von beyden Theilen in Gemein

ſchaſt gebracht worden, ſreywillig anf einerley

Preis gefchäht worden find.

I 94 .

Wenn von einem G fellfchafter die Anlage in

- wirklichen Werthen gefchehen. und von dem an

dern in willkührlichen Werthen. fo muß dieThei

lung noch nach gleichen Theilen gefchehen. erfolge

»ſſ. » e e en

i

i

l

l



des Rechts und-der Moral.-';. gz ‘

ſehen die Gefellfchafter nothwendiger Weiſe ver

muthet werden, daß fie der richtigen Schätzung

der in Gemeinfchaft gebrachten Werthe, einigen

Preis-der Gewogenheit be-ygeleget haben , der

fie inAnfehung ihrer glei? gemacht hat. . >,

‘ 1195 .: '

Es muß eben fo verfahren werden], wenn die

verſchiedenen Gefellfchafter einen Theil an wir-È;

lichen Werthen', und den andern-Theil an will

kührlichen Werthen in Gesmeinfchaft legen. , .; -

1 6 '
. 9 . . _

Alle vorhergehende Grundfätze die Gefell

fchaftscontrarte betreffend, eröffnen der Gefes

gebung ein weitläufciges Feld. ſi

* I 7 . - -

Von de? Schenkung. *

, Die Schenkung darf nicht unter die Zahl de

Contracte gefetztwerren, als wenn fie eine Schen

kung unter Lebendigen bedeutet, denn die Schen

kung auf den Todesfall fowohl, als das-Tetta

ment, welches nur in Anfehung der nöthigen Zeit

fie anzunehmen , davon unterfchieden ist, ſind,

eigentlich nur bloße Verfprechungen, welche zu

éoildälrrufen der Verfprecher fich dieFreyheitvor

e t. ' ‘

198 S. * »

Allein die Schenkung unter Lebendigen ist ein

wahrhaftiger Contract, wodurch derSchenker.

dem Befchenkten das Eigenthum der gefchenkten

Sache übergiebet, fo daß, wenn keine Heberge

bung des Eigenthums dabey ift, es keine wahr

haftigeSchenkung unter Lebendigen ist.

399 b
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= * — 199" "a - *
' Allein in fo fern dasEigenthum übergeben wird,

kann fich der Schenker'den Nießbrauch oon der

gefchentten Sache vorbehalten, wie er- fich auch"

alle Bedingungen bedingen kann, die der“-Ueber

gebung des Eigenthums- zu keinem Nachtheile
gereichen ßbnnenx- * = — ſſ . ſi - -

‘ ſſ- := * "zoo g.

e -Der Nutzen der Schenkung befiehek für den

Befchen'tten,-in dem" Vortheile, den er aus der

gefchentten Sache erheben ſoll, und für den

Schenker in der bloßen Ertenntlichteit, die er von ,

dem Befchenkten erwarten ,muß.

20! .

Diefe Ertenntlichteit iſt die Hauptverbind

lichkeit die der Befchentte eingehet, und fo be

"fchaffen , daß die Aufhebung der Schenkung fo

fort statt hat, wenn er fie aus den Augen ferzet.

. "- 202 h.

-» Die andre Verbindlichkeiten des Befchent

ten find, daß er alle der-Schenkung angehäng

ten Bedingungen erfülle. -

203 _C. *

Was die Ve'rbindlichteiten des Schenkers

anbelanget, fo beftehen fie einzig und allein dar

iun, daß er die Ausübung der Rechte, die auf

die gefchentte Sache abgetreten hat, nicht ver

hindere, fondern vielmehr erleichtere, und auch,

“wenn er ſich den Nießbrauch vorbehält, in Anfe

hung der gefchentten Sache das thuex, was ein

ieder guter Hausvater thun würde, wenn fie ihm

zugehörte

204 Ö.
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**

** . 204 SÌ" ** Î." **

Die Materie der Schenkungen ift; eine von

denjenigen, worüber fick) die Gefeßgebung am

weitläuftigfien herauslaffen kann, und diefem un

geachtet allezeit aus eben diefen oben fefigefehten

Grundfähen fließet. ſi “ > . „. . ,“.

| 205 I.

Von der Bürgfchaft. -

.Die .Bürgfchaft ist eine iede Handlung, „wo

durch ein Dritter, der irgend einem andern Con

tracte, welcher es ſen , ſſ,,e,ntweder in der Zeit, 'da

er gemacht wird, oder. nachher beytritt, fich pere

fönlich verbindet, entweder alle oder etliche Ver

bindlichkeiten eines der Contrahenten zu erfülleni

Es ist eine ahſonderliche Art des Contracts, und,

nicht ein bloßer Anhang wie dastand,-welches

die Vollziehung eines Contracts verfichert: . ?

. 206 M* * ſi — ' - Ì

Der Nußen desjenigen, welchem die Bürge!

fchaft gemacht wird, bestehet in einer größerer

Sicherheit deffen, was in dem Hauptcontracte

verfvr'ochen ist. Desjenigen feiner, für welchen

die Bürgfchaft gemacht worden, beftehetdarinn,

daß er aus dem Hauptrontracte Vortheile zie

hen kann, die erohne die Bürgfchaftwahrfcheinz

licher Weife daraus nicht würde haben ziehen"

können. Was der Bürgfchaft ihren anbetrift,

fo hestehet er lediglich in der Erkenntlichkeit,wel

che der, fo Bürgfchaft macht, von dem Theile,

für welchen Bürgfchaft gemacht wird, zu erwar

ten Recht hat, denn wenn derjenige, der Qſzcthirgz'

a
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fchaft machet, in der Handlung der_Bürgfchaft

einigen andern Nußen fände, fo wurde es keine

bloße Bürgfchaft mehr fenn , fondern ein Cou

tract ohne Namen, der von verfchiedenen. Gat

tungen der Contrarte etwas hat; es wäre denn,

daß diefer "“verfprochene Nutzen nur eine Gegen- .

bürgfchaft wäre, in welchem Falle“ dergleichen

Berfprechen einzig und allein die Vestimmung

der fchuldigen Erkenntlichkeit, nach dem Verglei

che der th'eilhabenden Partenen, fenn würde.

., . . , , 207 S

- Die benderfeitigen Verbindlichkeiten- deffen,

. der Bürgfchaft macher, und deffen, welchem die

Bürgfchaft gemacht wird, find, fo weit als fich

* dieBürgfchafterfirecket, ebendiefelben, als der

fchließenden Partenen des-Hauptcontrar-ts ihre.

Was die benderfeitigen Verbindlichkeiten des

Bürgens und des Verbürgten anbelanget , fel

bige find nach dem lekerrechte folgende. Der

Bürge muß fich allezeit bereit halten die Ver

bindlichkeiten der verbürgten Parten ohne Ver

zug zu erfüllen, woben ihm doch frenftehet, wenn

er will, fich deswegen an der verbürgten Parten

fiehendes Fußes wieder zu erholen., nur daß es

diefer verbürgten Parten nicht mehr kofie, als

wenn keine Bürgfchaft für fie gemacht worden

wäre. Außer diefem könnte die Bürgfchaft,

von welcher man nichts anders gedenken kann,

als daß fie zum Vortheile der verbürgten Par

ten eingeführet worden, ihr allzu fchädlich wer

den. Andern Theils muß die verbürgte Parten

ihren Bürgen, der fie ihrer Verbindlichkeitlendent;

e ige

….
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lediget hat. wegen alles deffen ſchadloh halten,

was es ihn von dem Augenblicke an. da er fie

entlediget hat. und feinen Schaden wieder zu er

halten, gekoftet har. Ueberdieß ist fie ihm eine

dem Nutzen gemäße Erkenntlichkeit fchuldlg- den

ße aus der Bürgfchaft erhalten hat.

203 I.“

Nach dem Grunde der vorhergehenden

Grundfätze. wird ein weifer Geſetzgeber in Stan“

de ſeyn .“ viel gute Geſetze zu machen , vornehm.

lich. wer gültiger Weiſe Bürgfchaft machen

kann. oder nicht, und demjenigen abzuhelfen. was

nach den geſchehenen Bürgfchaften. fo wohl den

Bürgen. als den-verbürgten Partenen anzi-mach

theiliges geſchehen könnte.

209 h- .

Contracte ohne Namen. welchen Grundſcîhen fie unter

worfen feyn müffen ?

In den Contracten. welche ohneNamen find."

weil fie zu gleicher Zeit etwas von der Befchaf

fenheit verfchiedener Arten der Contracte haben.

. ist gar leicht zu begreifen. welchen Nutzen und

welche Verbindlichkeiten die Contrahenten. nach

den verfchiedenen Arten der Contracte. mit wel

chen ſie oerwandt find , haben; und folglich ist

es auch ;leicht zu begreifen, nach welchen Grund

fähen fie überhaupt eingerSichtet feyn müffen. _

" . 2 lO .

Die Grundfäße wegen der Manier. den Sinn.

der Contracte zu erklären. find ebendiefelben. wel-'

che oben wegen der Manier den Sinn der Ver

fprechungen zu erklären. ‘ſèstgeſehet worden finds.

-.

2 l l *
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. 21 [ S. .

' Die Contracte- mögen Namen oder keine ha."

ben, fo find fie den Gefeßen des Oberherrn un

terworfen , welchen es allein übergeben ift, die

Formen derfelben einzurichten, fo daß dieFolge

rungen des Völkerrechts für das Wohl ihrer

Unterthanen am zuträglichften fend.

212 h. ' \ ‘

Die Regenten find dem Völkerrechte unter."

worfen. Hieraus folget, daß fte, wenn fie Ver

fprechungen thun, "oder Contracte fchließen, fich

nach den oben behaupteten Grundfäßen, als zum

Völkerrechte gehörig, wedermehr, noch weniger,

- als Privatleute verbinden. *“ '

213 fic

, Es ifi unter den Verfprechungenund Con

tracten , die von einem Regenten, als Regent,

gethan und gemacht worden, lend unter-den Ver

fprechungen und Contracten diefes Regenten ,

als eine Privatperfon betrachtet, kein Unter

fchied, als darinn , daß er zur. Erfüllung der er»

[ten nach dem Völkerrechte allen oerhunden ift,

und zur Vollziehung der andern fowohl nach dem

bürgernchen Rechte, ,als nach dem Völker-rechte

verbunden werden kann. Allein wenn er als ei-..

ne Privatperfon ein Verfprechung thut, oder

einen Contract fchließet, _die irgend einem feiner“

Unterthanen vortheilhaftig ifi, fo kann er denje

nigen, dener verfprieht, oder mit welchem er

fchließet, ftrenge Förmlichkeiten, die nur vom brit-1

gerlichenReehte vorgefchriebtn ſind, erlaffen.

211} S.‘. L..-d

\
,
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- . 214 Sì .

, Die Nachfolger der Regenten müffen alle Ver

bindlichkeiten erfüllen, die ihre Vorgänger-tu

fchließen fehr fcheinbare Ursfachen gehabt haben.

‘ 215 . ]

Die öffentlichen Verträge, machen Verbinde

lichkeiten, welche zu übernehmen nurdenen zu

kömmt, bey welchen die höchfte Gewalt stehet. y

Weil aber alle Gattungen der [öffentlichen Ver

träge, entweder Verfprechungen enthalten, ,oder

Verwandtfchaft mit einigen Arten der Contraria

haben, davon zuvor geredetworden ist, fo bedarf

man zur Entfcheidung'ihrer Vollftreckung wei

ter nichts., als Grundfäße, die, wegen der Ver

ſprechungen eingeführt fmd. Diefe Maxime

leide-t gleichwohl eine Ausnahme, und zwar in

Anfehung der Bündniffe. Diejenigen, welche

in Abfichtauf den gemeinen Angriff, oder die ge

meine Vertheidigung gemacht werden, haben“

Verwandtfchaft mit den Gefellfchaftscontrarten.

Dadie Gefellfchaften als Löwengefellfchaften an

, geſehen werden, und folglich der Aufhebungoder

Bezahlung der Schäden und Unkoften “unter

worfen fend, wenn man zu einem gleichen Vor

theile nicht gleiche Werthe in“ Gemeinfchaft brin

get, fo würde folgen, daß, inxAbficht auf die glei

chen Bedürfniffe zur gemeinen Vertheidigung,

wenn die. Verbundenen am Werthe ungleiche

Hülfe verfprächen, das Bündniß aufgehoben

werden oder dem Regenten, der größere Hülfe

gegeben hätte,-' Anlaß geben könnte, deswegen

Schadloshaltungzufordern. Nichts desto‘weni

.. z ger
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ger muß diefes Bündniß und zwar ohne Schad; '

* loshaltung bestehen. Es kömmt daher, daß es

keine Ungerechtigkeit ifi, wenn man die in Ge-'

meinfchaft gelegten Werthe nach Verhältniß der

Macht der Staaten und der Großmuth derRe

.genten, die Bündniffe mit einander machen, ein

richtet. Oder, wenn man will, wird ein folches

Bündniß nicht allein Verwandtfchaft miteinem

bloßen Gefellfchaftsrontrarte, fonde er auch mit

einem Contrarte ohne Namen l) en, der etwas

von der Befchaffenheit der *Gefellfchaft und der

Schenkung hat.

2 16 J. .

Da die Contrarte ſowohl der Privatperfonen,

als der Regenten gemeiniglich das Eigenthum

der Güter betreffen, fo ifi nöthig, nach dem Völ

kerrechte die Grundfäße einzuführen, welche die

fes Eigenthum zum Augenmerke haben. “

, 217 S. '

Erklärung des Eigenthums.

Man fager, daß eine Sache jemandes eigen

fen, wenn fie ihm allezeit mit Ausfchließung aller

andern zugehört, und er die Macht hat, damit -

_,zu fchalten und zu walten.

ſi 218 Su * «

Aus diefer Erklärung folget, daß, wenn es

nur einen einzigen Menfchen gegeben hätte, kein

Eigenthum gemefen wäre, weil niemand da wä

re, mit deffen Ausfchließung, ihm etwas zugehör

te. Zu feiner Erhaltung und Wohlfiande, wel

ches die Gegenfiande des natürlichenRechtshfivitn

. :\ „, at €

"=]-\g
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hatte er Recht, alles zu feinem Gebrauche anwen

den zu können,-was auf dem Erdboden war.

- ' ] ‘ “' 219 S.

, , Urfprung des Eigenthums.

‘Wenn man die eigentliche Zeit befiimmen

wollte, wo‘ das Eigentbum ftatt zu haben ange

. fangen hat, müßte man entweder zu fcholafiifchen

Vernunftfchlüffen, oder Fabeln Zuflucht neh

men. Allein es ist natürlicher Weiſe zu begrei

fen, daß, ſo lange nur eine kleine Anzahl von

Menſchen gewefen ift, welche weder gear-beitet,

noch ihre Gefchicklichteit geübet haben, es noch

kein Eigenthum gegeben hat.

* 220

Das Eigenthum überhaupt hat feinen“ Ur

fprung von der Zeit, da die Me'nfchen ihre Ge

fchietlichteit zu üben oder zu arbeiten angefangen

haben, weil es billig gewefen ist, daß ieder, mit

Ausfchließung aller andern, der Früchte feiner
Arbeit oder Geſchicflichf‘eié genoßen. ſſ

*- ». 22 l . - -

Vor der Einführungdes Eigenthums war

alles für die Menfchen in einer Gemeinſchaft,da

bey nichts einem mehr als dem andern zugehör

te. Jede Sachewar dem, der fie am ersten ein

nahm. Allein, nach den erfien Grundfäizen,

konnte der erste Befitznehmer für fich nichts ha

ben, als was ihm zu feinennächf'ren Bedürfnif

fen nöthig war. Die Erde brachte alles hervor,

was alle Menſchen .braucbten, es war unnbthig,

daß man allzu frühzeitig für die entfernten Be

dürfnijfe forgte, und ein Menfch, der allzußber

F 3 fiUßlge

....\LA…;
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flüßige Vorräthe gemacht, hätte, der Erhaltung

vielerandern fchaden können, welches-den Folge

rungen des natürlichen Rechts zuwider undfolg

lich ungerechtgewefen feyn würde.; Da es an

ßer dem kein Eigenthum des Erdreichs.gab, wär

derjeni e, der allzu überflüßige Vorräthe gefum

’.melth tte, verbunden gewefen, fie auf einen

Grund und Boden zu legen, der ihm nicht mit

Ausfchiießung aller andern zugehört hätte, und

;ulfo dafür geachtet worden, als wenn er fie wie

der in Gemeinfchafc geleget hätte.

222 S.

Nicht allein die Erdfrüchte waren dem ersten - «

Einnehmer, fondern auch die vierfüßigen und

fliegenden Thiere und die Fifche. Nichts zeiget

den Menfchen einige Gefellfchaft an, deren Re

geln den Gebrauch, dazu fie diefes alles anwen

den können, einfchränken könnten, und hingegen

zeiger die Manier, nach welcher der Menfcheu

Zähne gemacht find, daß ſie von der Natur da

zu befiimmt find, die Thiere und Fifche zu effen.

223 s.

Als das Eigenthumeingeführet worden ist,

find noch viel Dinge in der Gewalt des ersten

Befitznehmers geblieben, und dieß mußte ſeynſi

ſowohl weil alle Menfchen nicht zu gleicher Zeit

iu arbeiten, oder ihre Gefchicklichkeitzu üben an

gefangen haben, als weil ihre Zahl vermehret

werden-follie. , _-= ſi -'

. J». .‘_. . , i

.' r…- 224 S*
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- -- 224 .
Worüber das Eigenthu'm est-firecket werden kann.

Anfänglich erftrerkie fich das Eigenthum nur

über die Aecker, welche die Menfchen bauen konn

ten, über die Thiere, die fie verwahren konnten,

und über die zur Erhaltung diefer Thiere nothi

gen Weiden, und alles Uebrige blieb in der Ge

meinfchaft.

'- 2 5.25

Man {hat das Eigenthum nicht eher über die

fe Grenzen erfirerken können, als bis die Haus

, väter, bey außerordentlicher Vermehrung der

Menfchen auf den Einfall gerathen können, von

den Häuptern der benachbarten Familien zu for

dern, daß ein gewifier Bezirk Landes für iedeFa

milie umgrenzet werden follte , der zu ihrem Un

terhalte zureichenden Vorrath gäbe, wenn auch

die Zahl der Menfchen noch größer würde. Von -

der Zeit an, da ieder Privat etwas eignes hatte,

ift das, welches vor diefem Vergleiche, dem er

ſien Befitznehmer zugehörte, der ganzen Fami"

lie, der es überlaffen geworden, eigen geblieben,

und das Haupt diefer Familie ifi der vberfte

Verwalter darüber geworden. Alles, was fich

von Thieren und Fifchen auf diefem umfchriebe

nen Bezirke gefunden, hat dem Eigenthume der

befagten Länderenen folgenS müffen.

226 . -

Als fich hierauf verfchiedene Familien zu einer

Nation vereiniget haben, hat iedes abfonderli

ches Eigenthum bestehen, und das der ganzen

Gemeinfchaft einer ieden Familie erworbene Ei

F 4 genthum
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genthum in die Gewalt des-oder derjenigen kom

men muffen. bey welehen. nach dem getroffenen

Vergleiche. die höchfte Gewalt über die Nation

feyn follte. in fofern die abfonderlichen Familien

.als fie fich in eine Nation vereiniget. nicht eins

geworden waren. fich das Eigenthum. das in vor

unter der Verwaltung ihrer Häupter war. ent

weder ganz oder zum Theil vorzubehalten.

„227 * .

Unterdeffen haben die Menfchen überhaupkale

die liegenden Gründe. deren Eigenthum auf die

Gemeinfchaften der Familien und Nationen ver

fallen ift. ein natürliches Recht behalten. ſi \?qu

muß durch ein Beyfpiel zeigen. was dießlm; e‘"

Recht ift. und mit welchen ,Elnfchränkungen es

die-Menfchen üben können. Hier ift eines.

228 5. ,

_ Eines Theile . wenn eine Nation fo zahlreich

ift. daß ihr weder die Aecker. die ihr zugethfilîſ

worden. noch alle Gefchicklichkeit. deren fie fable)

tft. ihren Unterhalt verfchaffen können. An

dern theils ift eine andre Nation fo fchwach. daß

die Menfchen. daraus fie beftehet. an fiatt daß

fie ihre Gefchicklichkeit fehr üben können. nicht

einmal fo zahlreich find. ihre Aecker zu bauen.

davon ein anfehnlicher Theil in Unwerth gefallen

ist. Ein neuangelegter Wohnfiß einer alllu'

zahlreichen Nation kann von dem Regenten der

andern nicht allein die ungebauten Aecker ver

langen. wenn erfſich den Gelegen feines Staats

und allem zu unterwerfen anerbiethet. was er

ohne Ungerechtigkeit zur Sicherheit feiner->Liter

- t nig
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thànigkeit fordern kann , ſondern er kann auch, ſi

wenn dieſer Regente diefen neuen Woh-nfitz nicht

hören will. und die Aecker feines Staats unge

bauet läßt. fich derfelben bemächtigen. indem er

fich den Gefetzen diefes Staats freywillig unter

wirft. und von Seiten des Regenten zur,.Aus

führung der befagten Gefetze alle billigen undver

nünftigen Veranstaltungen ohne Schwierigkeit .

treffen läßt. , Er kann zu gleicher Zeit .ſùrſi'alle, *

daraus er bestehet , und für ihre Nachkommen

billige Sicherheit widerdie Unternehmungen der ſi

Landeseingebohrnen. und auch des Regenten fei

ne verlangen. der ihnen eine mit Billigkeit ge

ſuchte Freyftatt abgefchlagen hat. Sie können

— auch eine Schadloshaliungdeffen fordern. was

es-ihnen gekostet hat, die Ausübung ihres recht

mäßiger Weile zurückgeforderten Rechts zu ſie’r.

langen. Ailein fie haben kein Recht zu verlan

gen. daß fie nach dem Rechte der Eroberung. die

fie wegen der ihnen ertheilten abfchlägigen Ant

wort. haben unternehmen müffen. unabhänglich

bleiben wollen. weil nach dem. was zuvorgefaget

worden. die Abficht. die ſie vernünftiger Weiſe,

als fie aus ihrem Lande gegangen. haben gekonnt, ‘

vollkommenſſ erfüllet ist, da ihnen aller Schade.

den fie gehabt haben können. erſehet ist, und fie

ſſalſo keine gerechte llrſache der Furcht fürs Zu

künftige haben. und das Recht der Eroberung.

wie man weiter unten ſehen wird f) , die unum

ſchrànkte Gewalt nicht erwerben kann, als info

I 5 . fern

f) S. des ztcn Th. 118 5. .
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fern -ſie nöthig ist‘, den Genuß einer gerechten

, Schadloshaltung zu verfichern, oder in fo fern

fie ein Theil derfelben ift. Der Anfpruch auf

eine gänzliche Unabhänglichkeit ist nur gerecht,

wenn der-Regent, mit Verachtung der gemach

tenVergleiche , nach der] Hand allzufchädliche

Unternehmungen für diefes Volk oder feine Nach

kommen'vornimmt, welche ihrer Seits der Si

cherheit , die zu ihrem Besten verfprochen wor

den, mit Recht beraubet werden können, wenn

fie derfelben zum Nachtheile der Rechte des Re

genten, oder der alten Unterthanen diefes Regen

ten misbrauchen.

‘ "" . 229 Z.

Dieſe zween 'Grundfähe, davon der letzte den

erf-ten erkläret, dörfen die regierenden Herren

nicht erzörnen. Sie zielen vielmehr auf eine ge

rechte und fichere Vermehrung der Kräfte und

der Staaten ihre der Regenten ab, derem Unter

thanen an der Zahl fehr fchwäch und die Aecker

ungebauet find. Andere Regenten gehen diefe

Grundfätze nicht an. Man hat auch nicht lle

fache zu denken, daß ein einziger Regent, ich will

nicht fagen der fehr weife, fondern nur der gefel

ſilig und freundlich ift, diefe Grundfäge verwerfen.

"ivollte.

230 €. ‘ .

Die allerklügeften und fähigften Regenten hin-i

- gegen, wenn ihre Unterthanen nicht fehr zahlreich

find, undfie viel ungebautes Land haben, wer

den den Fremden, welche konunen und ihr Land

anbauen wollen, vortheilhaftige Bedingungen

zuge
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'e',-3ugefiehen, auch die Mittel hervorfuchen, 'ſiehin-ſi

einzuziehen." * Sie werden niemals. befürchten,

daß ihre Unterthanenxzu zahlreich werden möch

ten., ‘ Die Zahl der Unterthanenx ihre Arbeit f

und Gefchicklichkeit machen die Stärke-derStan

real-, vornehmlich wenn die Regentenxsdiefeiben -

wohl zu gebrauchen wiffen, ja oft dürfen die Re

gen-ten dem Fleiße und der Gefchirklichkeit nur

freuen Ganglaffen, oder fie aufs-höchfie bee

ſchtîeen- . .

ſ': .*- "Î 23,1 S. * *=. :"”.

- Da. "alle oben angeführte Grundfäße richtige

Folgerungen des natürlichen Rechts find, fo muß

alles, was darwider hat gethan werden können,"

nach dem Völkerrechte , als urfprüng-lich-unge

"recht angefehen werden. Der einzigeFall einer

undenklichen Zeit, ohne Widerfeßung oder glaub

würdige Zurückforderung kann dergleichen [ln

gerechtigkeiten bedecken, weil fie mit Grunde eine

fteywillige Mitbewilligungder beleidigten Theile

ſ.)

‘ und ihre Verzicht-auf'ihre rechtmäßigen Rechte

vermuthen läßt.

232 fi. ,

Die Ländereyen find der Hauptgegenfiand des

Eigenthums, welches fich 'in die Tiefe und Höhe

erfireckt, fo weit als Raum zwifchen den gezoge

nen Linien von dem Mittelpunrte der Erde bis

an den Himmel, wo fich die Fläche endet, fenn

kann. Allein alles, wasfman gemeiniglich er

dichtet unbeweglich Gut nennet, und auch das,

was man unter die Claffe des Fahrniffes rechnet, .

kann auch ein Eigenthunz werde . SÌ

: 233.

I
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’ 233—54 ' * .*-*

- Die ganze Welt ist ei“ns,*daß die Büche„Tei

che, Seen und Flüße gleichfalls Theil an dem

_C'igenthume haben , und dieferwegen wird alles

diefes zwiſchen den eigenthümlich beſeſſenen Lün

dereyen ſo genau eingefchloffen, weil allzugroße

Befchwerlichkeiten für die Eigenthümer, die an

Flüßen wohnen, zu befürchten ſenn würden,wenn

es““dem erste'n, der fich deux-n' anmaßte, bliebe

234

Allein es find große Streitigkeiten uber das

Eigenthnm des Meets entfianden. Will man

Grundfütze über diefe Materie einführen, die an

beyden Theilen fo oft und fo heftig geftritten

worden, fo muß man zu gleicher Zeitwohlunter

ſuchen, welches die Gelegenheit und der Zweck *“

von der Einführung des Eigenthums gewefen,

und welches die nothwendigen Folgen nach fei

ner Natur find

In ſo fern das MZer ſich in folchem Stande

befunden hat, daß es eine vernünftige und wohl

gegründete Gelegenheit gegeben hat, das Eigen

thnm deſſelben zu erlangen, fo daß man zu glei

cher Zeit den volligen Zweck der Einführung des

Ugenthums erreichen können, und daß alle die

nüthigen Folgen diefer Einführung daraus hae . *

ben entfpringen müffen, fo muß man denken, daß

das Meer an Eigenthume hate Theil nehmen

konnen. In allen andern Fällen kann man

nicht behaupten, oder wenigfiens denken, daß das

Meer iemandeu hat eigen "werden können; *

235 5.

\
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236 g- _ ' E

Die Gelegenheiten, ein Eigenthum zu emer

ben , find vernünftig und wohlgegründet, wenn

derjenige, der es der Gemeinfchaft entziehen will,

die dem erften Befißnehmer alles urſprr‘inglich‘

ùberlaſſen hat, zur Anbauung und Verbefferung

der Sache, die er gebraucht hat, anfehnlicheAre

beiten gethan hat g) , oder wenn er dabeh eine

Geſchicklichkeit angewendet, die ihr einen Werth

gegeben hat, den fie zuvor nicht hatte, oder auch

wenn alle Dinge in ſolchem Zufiande ſind, daß

der Zufiand des Eigenthums, davon die Frage

ist, iemanden von großer Wichtigkeit feu , ohne

daß die urfprüngliche Erwerbung, die er machen

will , iemanden wer es auch feyn mag , einiges

wahres Nachtheil bringen kann. *

237 5

Der ganze Zweck der Einführung des Eigen

thums ist, daß alles Recht auf die Sache, die ie

mandes eigen gemacht werden ſoll, ihm ohne

Ausnahme dermaßen zugeeignet werde, daß nie

mand anders ohne ſeine Erlaubniß, diefelbe we

der zu einigen Gebrauche anwenden nocheiniges

Recht über diefelbe üben kann.

. 238 S- = .
Die nothwendigsten Folgen der urfprungli

\
,

chen Einführung des Eigenthums find, daß die .

Gerichtsbarkeit über die eigenthümlich geworde

ne Sache, dem Eigenthümer, um die ?lusubung

aller feiner Rechte auf eine vollstàndtge Art îſiu

ſſ ver t

g) Siehe 220 S.

!
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verſichern, oder ſeinem Oberherrn zugehöre. der

als ein folcher verbunden ist, ihn bey befagten

Rechten zu handhaben. und daß diefe Gerichts-i

barkeit über alle Perſonen, erstrecfet werden

kann. ohne daß iemand. wer es auch fey. berech

tiget ist, ſie streitig zu machen, oder in Anfehung

der Handlungen auszuüben. die in dem ganzen

Umfange deffen, was eigenthümlich geworden ist,

aeſchehen

239 6

,Aus dieſen Grundſàizſſen ſolget, daß ein Staat

Cigenthumer von einem Atme des Meets, der

zwifchen feinen Ländern lieget. und eines Raums

des Meets. fo groß er auch ſey, ſehn kann. wenn

ihn der Regent durch Aufwürfe hat einfchlieffen

laffen . in fo fern er es ohne Nachtheil anderer

> Staaten hat thun können. oder fein Befiiz ohne

offenbare Widerfeßung verjähret worden.

] 240 @.

Allein es folget auch daraus, dah weder das

offene Meer, noch die Räume des Meets. wel

che davon auf die Ufer der Küften reichen. zum

Eigenthume gehören können Es können dar

auf nur ausſchliehende Rechte erngefuhret . und

durch auSdrückliche oder ftiilfchweigende Verglei

che erlanget werden. .

24.1 5.

Privatleute können nur auf das Eigenthum

des Raums Anſpruch machen, welchen das Meer

in der Fluth bedeckt. und bey der Ebbe wieder

bloh läffet. oder aufs höchfle noch fo weit. ails

“_

**?x
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fie zu Fuße oder zu Pferde drüber nauskommen

können. - ,

- 242 h _

Unterfchied zwiſchen den urfprünglichen und abgeleite

ten Eigenthume. , ‘- .

Alles Eigenthum ift entweder urfprünglich.

(nämlich dasjenige. wodurch eine Sache. die Nie

lmands war. .Ausfchließungsweife. iemanden zu

zugehören angefangen hat). oder abfiamniend.

das heißt. daß es von einer Perfon auf eine an- ,

dre gekommen ift. und alles urfprünglicheEigen

thum. wenn keine widrigen Vergleiche vorhanden

find. gleichen Umfang der Rechte und Gerichts

barkeit verleihet. Das anftammende Eigen-=

thum behält von der Natur des urfprünglichen

Eigenthums nurdiefen einzigen Punct. daß es

auf immer das Recht verleihet. erworbene Din-e

ge fo zu genießen. wie man eins geworden ift. oder:

wie es kraft einiger Vergleiche verordnet wor

den. daß man ſie genießen folle. allein alle andre

mit dergleichen Eigenthümen verknüpfte Rechte.

ändern fich . und find in verfchiedenen Händen,:

ßärker oder fchwächer. weitläuftiger oder eingre.

fchränkter. . .

243 5

Ungeachtet der erftaunlichenMenge von Län

dern. deren Eigenthum ausgetheilet ist, finddere

felben noch viele in der Gemeinfchaft und für den;

erften Befitznehmer geblieben. Dergleichen find;

die angebauten und unbewohnten Eylande. mit,-;

ten auf dem Meere. Es ist gar nicht daran zu

zweifeln. daß fich ein Menfch. der allein barauf
andet. ſi
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landet. ein urfprüngliches Eigenthum darüber

erwerben könnte. alfo könnte es eine Familie.

oder ein Haufe. der ein Haupt erkennte. oder. —

ohne Haupt. mit größern Rechte. und noch mit

größern Rechte die Unterthanen eines Staats

im Namen ihres Regententhun.

. 244 -

Allein nach den oben angeführten Grundfä

hen, würde der allein angelandete Menfch nur

das urfprüngliche Eigenthum darüberhaben.

was er bauen und verbeffern könnte. und was

er zur Unterhaltung der Thiere brauchte. die er

verwahren könnte. wenn er fich welcher bemäch

tiget . -

— 245 @

Wenn der Haufe. der darauf gelandet wäre.

kein Haupt erkennte. fo würde ieder für fich ein

Eigenthum erlangen können. das demjenigen

gleich wäre. welches der allein Angelandete er.

langet hätte. und wenn ſie nach dieſem eine Ge- ,

ſellſchaſt unter ſich machten , oder von einander

unabhängliche Familien. fo könnten fie fich we

gen gewiffer umfchriebener Bezirke vergleichen 1).

das Eigenthum ieder Perſon, oder Familiexzu

unterfcheiden. und fie könnten auch in dieſe um

fchrieb'ene Bezirke Räume mit einfchließen. die

in der Abficht auf die Vermehrung ihrer Fami

lien vorbehalten blieben. Allein. nach dem Völ

kerrechte. wenn diefe Menfchen. irgend einen na

türlichen Haven. ohne fich deſſenzu bemàchtigens

un

h) S. 2105. * . ì) S. 22; ;.
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und in der Gegend herum ungebauteLändereyen

ließen, fo könnten fie ſich nicht widerfeßen, wenn

andre Menfchen kämen, und fich diefen Haven

und diefe ungebauten Länder zueigneten, die fie

dem ersten Befitznehmer freygelaffen, in fo fern

die Neuangekommenen keine Eingriffe wider ,

dasjenige unternähmen, was die erstern für fich

und ihre Familien erworben hatten. ‘

- . 246 . . . ſi

Eben auf diefe Art können Unterthanen, die.

auf diefen Eylanden anlan'den , und fich derfelben

im Namen ihres Herrn bemächtigen , bey ihrer

Ankunft nur ein urfprüngliches Eigenthnm über

dasjenige erhalten, was "von ihnen,-gebauet und

bewahret werden kann, und Fremde, welche ei

nen offenen und unbewahrten Havenund. in der

Gegend diefes Havens ungebaute Länder finden,

können fich diefelben entweder für fich befonders,

oder für einen andern Fürften zueignen.

, . 247 .

Zu Folge eben diefer G-rundfätze k) ift leicht

zu begreifen undzu fchließen, weffen fich Colo

nien rechtmäßiger Weife in Ländern bemächti

gen können, deren Nachbarfchaft vor langer Zeit

_ mit Menfchen befeßet ist, es mögen fich diefeCo- —

lonien den Gefeßen der benachbarten Völker un

terwerfen mourn,-oder nicht: Denn wenn fie

fich, den beſagten Gefetzen nicht unterwerfen wol

len, können ſiej nach nichts trarhten als nach dem‘

Eigenthume der Sachen, die dem ersten Befin

nehmer

k) Siehe auch zza 5. —

G
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nehmer preis gelaffen worden, und wenn fie fich

auch den Gefeizen der Völker, mit welchen fie fich

vereinigen wollen, aufrichtig unterwerfen, ſo kön

nen fie dennoch, ohne die Einwilligung der Ober

herren, nichts verlangen, als das Eigenthunider

Länder, die von langer Zeit angebaut gelaffen

worden und welche diefe Oberherren Nieman

den geben wollen. Allein fie können im Noth‘n

falle, die oben 228 g. angezeigten Sicherheiten

fordern. _ ſi >

. 248 S. . '

Es giebet Sachen,welche, nach dem fie eigen

thümlich von Jemanden .befeffen worden find,

wieder in die Gewalt des erfien Befißnehmers

kommen, allein es find nur ſolche, welche der Ei

genthümer verlaffen und dabey deutlich zu erken

'nengegeben hat, daß er nichts mehr davon ver

lange '). . ,

ſſ . 249 b» . -

Zur Erlangung eines urfprünglichen Eigen

thums wird eine Befitznehmung erfordert, allein

es ift unmöglich anders zu erklären, nach dem

Völkerrechte, das heißt auf'eine Manier, dar

über alle Nationen einig fenn müffen, worinn die

Handlung der Befißnehnmng befiehen foll, als

wenn man faget, daß alle Handlung, wodurch

ein Menfch fich entweder einer Sache a'nmaßet "’),

oder ſeine Arbeit oder Gefchirklichkeit dabey an!

. wen-det, deren urfprüngliches Eigenthum er er

. - ſi Langen

1) Siehe unten die 2 rund 2 55,
m) S.:aos. 9 99 —ſi"“

a..-‘.*.“..

\
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langen will, nach dem Vblkerrechte) als eine zu.

reichende Handlung der Befißnehmung angefe

hen werden muß." —ſſ ]

250 . .

Zur Erlangung eines abfiatnmenden Eigen

thums bedarf es keiner Befitzneh'mung, als wenn

die Handlung welche es von einem Menſchen

auf den anderh kommen läßt, dergleichen Eigen

rhum nicht ihrer Natur nach ùſibertrc‘iget.

' 25- x . ‘

Der Zuwachs gehöret zu der?; Eigenthume des Herrn

-\ der Sache, der er zuwächfi. Einfchränkungen.

' Der Zuwachs gehüret zum Eigenthume des

Herrn der Sache, der er zuwächfi, und es be- ]

darf dieferwegen keiner Befißnehmung mehr;

. Allein durch den Herrn der Suche , welcher der

Zuwachs zinvüchfi, darf man dem Eigenthümer

diefer Sache nicht verfiehen, welcher der, Zu“

wachs zuwüchft, als'wenn der Zuwachs von

der Natur des Grundes abhänget, oder der. .

Nießbrauch in feiner Hand ist; denn wenn der

Nießbrauch von dem Eigenthume getrennet ist, "

und der Zuwachs zur Natur der Früch-tegehört,

fo muß das Eigenthum davon dem Nießbrau

cher zugehbren, welcher auch den Gebrauch und

die Früchte davon haben-muß, was dem Gewinne

des Eigenthümers, alszur Natur des Grundes

eròrigſ zuwüchfi. ' - ** '

252 b. = _" — .

Der vorhergehende Grundfaß ift ,ſo befchaf

fen, daß man überhaupt, nach dem Völkerrecht-'

te, keinen andern deswegen einführen kann. [in-.

- G z terdeffen

fx
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. terdeſſen leidet er einige Einfchränkungen, diefich

auf ältere Grundfäne beziehen, z. E.

253 S -

Daher, daß der Zuwachs zum Eigenthume .'

des Herrn der Sache,-der er zuwächft, gehoert,

‘ würde nachder Schärfe-folgen, daß ein Privat,

wenn er ſiehet, daß fein NachbarfeineAetker un

gebauet läffet, und fie arkertund befäet, feine Ar

beit und Saamen verliehren müßte, wenn davon

alle Frucht zum Nußen des Eigenthümers ge

reichen würde. _ Allein-wenn diefer Privat fei

nem Nachbar Nachricht davon gegeben hat, was

er zu thun willens war , wenn diefer Nachbar

fich nicht dawider gefetzet hat, und hernach als

Eigenthümer die Früchte nehmen will, fo kann

derjenige, der gepfiüget undgefüet hat, die Be

zahlung der Lleierarbeit und des Saamens for

dern, weil er fich mit demjenigen in gleichen Fal

le befindet,]welcher, weil er eines andern Sachen

nützlich gethan, wegen feiner nützlichen und noth

wendigen linkosten wieder bezahlet werden muß.

Gleichergeflalt, wenn diefer Privatmann, nach

dem er" ſeinem Nachbar 'Nachrichtvon dem Vor

haben, auf diefe und diefe Art auf feine Länder

zu pflanzen, gegeben hat, und es ohne einige Wi

derfetzung anzutreffen gethan hat, fo kann dieſer

Nachbar als Eigenthümer nicht den geringfieu

Nutzen von der Pflanzung ziehen, bevor er den

jenigen, der fie hat thun [allen, die Unkosten der

'beſagten Pflanzung, und den Preis, den die Bäu

me gegolten, als fie gepflanzt worden, bezahlt

hat. Wenn hingegen die Ackeratbeit, Einfä

- , - _ ung

. n

in]

,‘lt

n
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ung und Pflanzung ohne gegebene Nachricht ge

fchehen find. fo ist er demjenigen nichts fchuldig. -

der fie gethan hat. weleher vermuthet wird. ent

weder. daß er dem Eigenthümer ein Gefchenk .

damit machen wollen. oder die Abficht gehabt

habe von des andern Gute Nutzen» zu ziehen

und die Schäden und Unkofien bezahlen muß.

wenn der Eigenthümer beweifet. daß ihm einiger

Nachtheil gefchehen ift, ‘

254 ü- ,

Wer auf dem Boden eines andern. ohne fei

ne Einwilligung bauet . wird auch vermuthet,

entweder. daß er dem Eigenthümer das Gebäu

de habe fchenken wollen, oder willens gewefen ſeh,

ſich eines andern Gut anzumaßen. Er ist nicht

befugt .von dem Eigenthümer das geringste zu

fodern. fo viel ihm auch das Gebäude gekoftet

haben mag. und ist gehalten, ,dem Eigenthümer

Schäden und Unkoften zu bezahlen. "wenn der

Eigenthümer beweifet. daß ihm das aufgeführte '

»Gebäude mehr Nachtheil als Vortheil bringet. .

Wenn aber das Gebäude fo befchaffen ist, dah

es leichtlich verſeizet werden kann. fo ist derjeni

ge. fo es gebauet hat . wenn er es wegfchaffen

läßt. nur gehalten. den Eigenthümer völlig Wad

loh zu halten. in Anfehnng des Schadens. den

ihm die Erbauung. die Einreißung und Weg

fchaffung verurfachet haben können. weil er nicht

nothwendiger Weife vermuthet wird. daß er dem

Eigenthümer des Bodens befagtes Gebäude

fchenken wollen. oder die Abficht gehabt habe.

fich eines andern Grunè und Boden MMM

3 -.
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ßen. Unterdeffen;wenn derjenige. fo gebauethat.

den Grund unter einem folchen Titel befäße. des

wegen er fich als den Eigenthümer hätte anſehen

können. fo ift er befugt. wenn er des Befihes entfe

ßet und genöthiget wird auf das EigenthumVer

zicht zu thun. davon er aufrichtig geglaubet. daß ſi

es ihm zugehöre. die Wiederbezahlung der nütz

lichen und nöthigen Unkoften zu fordern. Eben

fo ift es. wem diefer Befitzer von guten Glauben

zwar nicht gebauet aber. den Grund und Boden“

auf irgend-eine andre Art vrrbeffert hat. wenn

er endlich des Befihes entfehet wird.

, * , ' 255 ü- _

Derjenige. welcher auf feinen Grund mit Ma

terialien. die einem andern zugehörengbauek. muß

demjenigen. dem diefe Materialien zugehört. nicht

allein den Preis der befugten Materialien. fon- .

dern auch Schäden und Unkoften in Anfehung

alles deffen bezahlen. was es ihm koften möch

te. dergleichen an dem-Orte. wo fie weggenom

men worden, und zu der Zeit. da er fie braucht.

wieder zu haben. \

256 . ,

Allein derjenige. fo auf €Javier gefchriebennhat.

das einem andern zugehört. darfihm feine Schrift

nicht abtreten. fondern muß ihm nur das Papier.

deffen er "fich bedient hat. bezahlen. weil es kein

Papier mehr. fondern eine Schrift ist; gleich

falls darf derjenige. fo auf eines andern Lein

wand gemalt hat. ihm nur den Preis der Lein- ſi

wand bezahlen. welche keine Leinwand mehr. fon

dern ein Gemalde ill.

_ . 257 5
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257 S

Es folget daraus nicht. daß eine Mauer. eine

Decke u. d. g. worauf ein Maler in naſſen Kalk

Gemüldegemacht hat. dem Maler zugehören

müffen. weil man nicht fagen kann. daß die.

Mauer nicht mehr eine Mauer. und die Decke

nicht mehr eine Decke fen. Die Malerey ift

alsdenn ein wahrer Zuwachs des Haufes. da

von die Matter und die Decke einen Theil ma

chen. und man ist dem Maler die Bezahlung da- ſi

für nur fchuldig. wenn der Eigenthümer des Hau

fes fie zu machen befohlen. oder. als er erfahren.

daß man fie machte. fich nicht dawider gefetzt

hat. HingegenwennderEigenthümerdesHau

fes diefe Malerey nicht befohlen hat. und keine

Kenntniß davon gehabt. daß man fie machte. fo

ift er befugt fich zu beklagen und man ist ihm

auch Schäden und Unkofien ſchuldig, wenn er

beweifen kann, daß die Malerey fo befchaffen fey.

daß fie feine Mauer und feine Decke verderbe.

2 3 .M die Einführung einer€ netisch Forme in einer Mate-'

rie, die einem andern zugehort. ein Zuwachs?

J| die Einführung einer neuen Forme mei

ner Materie. die-einem andern zugehört. ein

Zuwachs? Nein. Sondern es ‘entstehet aus

diefer Einführung eine neue Sache. über welche

derjenige. dem die Materie zugehört. und derje

nige. der'eineneue Forme darinn eingeführt hat.

nach dem Völkerrechte. verfchiedene Rechte zu

üben haben.)die aber nicht zuſammen treten kön

nen- Ohne die Materiewürde man die Forme '

G 4 nicht
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nicht haben einführen können, alfo nile billig,"

‘ daß derjenige, der die Forme eingeführt hat, kein

einziges Recht über diele neue Sache üben kann,.

fo lange er nicht alle Rechte desjenigen, dem die

Materie zugehört, zu vergüten in Stande ist. “ '

259 .

Die Rechte desjenigen? dem die Materie zu

gehört, beftehen darinn, daß er von dem Preiſe

der neuen Sache, nicht allein den Werth der

Materie, fondern auch die Schäden und Unko

ften nimmt, welche aus der ihm entzogenen Frey

heit, die Materie zu gebrauchen, und welcheder,

fo die Forme eingeführt, verantworten muß, an

gefehen durch feine That die Frehheit, diefe Ma- '

„ terie zu gebrauchen, demjenigen, dem “fie zuge

hört, entzogen worden. Da derjenige, welcher

die neue Forme eingeführt hat, für diefe Schä

den und Unkoften stehen muß, fo ist er es mit

noch größern Rechte dafür zu thun fchuldig,was

diefe neue Sache etwan weniger gelten möchte,

als was die Materie vor'Einführung der neuen

Forme gegolten hat. ,

260 S.

Die Rechte desjenigen-, der die neue Forme

eingeführt hat, bef'tehen lediglich darinn, daß er

von dem Preiſe der neuen “Sache alles nimmt,

was nach Abzuge der Summe desjenigen, dem

die Materie zugehört, übrig bleibet. Gleichwohl

wenn die neue Sache durch Verfchulden desjeni

gen, dem dieMaterie zugehört, nicht fo theuer

verkauft wird, als wie ſie hätte verkauft werden

folien, kann derjenige, fo die Forme eingeſrghìt

\

\
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3- hat,von dem alten Herrn der Materie Schäden

if und Unkofien fordern, welche nach der Würde

„ rung feiner Rechte vermindert werden m_üffen.

Es ist leicht einzufehen, daß diefe Grundfäize we

' gen der Einführung einer neuen Forme in der

Materie, die einem andern zugehört, Folgerun

gen aus den Regeln des Völkerrechts über die

Verbindlichkeit, die Schäden zu erfeizen, welche

man verurfachet hat, giud. -

l) .2 l .

' Es “muß durch einen Vergleich zwifchen dem,

' welchen die Materie zugehört, und dem, welcher

die neue Forme eingeführt hat gefchehen, wenn

einer durch Bezahlung einer Summe an den anf

dern, fich die neue Sache zueignen will. Als.

denn wird dieſe Summe als der Werth deffen,"

- was er, nach-vorausgefeizter richtigen Unterfu

i chung , von der neuen Sache zu nehmen Recht

; hatte, angeſehen, davon derjenige, fo diefe Sum

„ me bezahlt hat, das ganze Eigenrhum nur als

Käufer erhält. . -

262 S.

Die vorherfiehenden Grundfätze find nur für

die Fälle, wo die Forme eingeführet worden,

ohne daß es derjenige, dem die Materie gehört,

befohlen hat, oder ohne feine ausdrückliche oder

, fiillfchweigende Einwilligung. Dennwenn er

\ es befohlen hätte, fo würde er ohne Zweifel der

ſi Eigenthümer der neuen Sache und gehalten fenn,

dem, der die neue Forme eingeführt hat, entwe

i der den verglichenen Preis, oder wenn keiner

‘ oerglichen worden ware, die billige Schätzung der '

l G s Arbeit,
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Arbeit, und dasjenige zu bezahlen, was es. den,

Arbeiter gekofiet haben würde, die neue Forme

einzuführen. Und wenn die neue Forme entwe

der mit ausdrücklicher oder ftillfchweigender Ein

willigung deffen, dem die Materie zugehört, ein

geführt worden wäre, fo müßte nothwendigen

Weiſe eine Geſellſchaft vorausgefeßet werden,

in welche der Herr der Materie diefe Materie,

und der Arbeiter feine Gefchicklichkeit nebst dem,

was er zur Ver-fertigung des Werkes für Ko

sten aufwenden müßte, geleget hütte , und, ver- >

mittelst des Lohns, der dem Arbeiter gegeben

würde, der Preis der neuen Sache, die in Ge“

meinfchaft wäre, nach Verhältniß einer richti

gen Schüßung diefer wirklichen und willkührli

chen Werthe, welche das Capital diefer Gefell

fchaft gewefen wären, getheilet werden.,

62 3 .

Der Werkmeifier, er mag auf Befehl,; oder ,

mit ausdrücklicher oder fitllfchweigender Einwil

ligung des Herrn der Materie gearbeitethaben,

kann fie verdorben haben. Als denn muß man

unterfcheiden: Wenn er Befehl gehabt zu ar

beiten , und der Herr der Materie fich nur an

heifchig gemacht, ihm einen verglichenen Preis,

oder nach würdigen Verdienste zu bezahlen, in

dem er vorausgefetzt, daß er es gut machen wür

de, und nicht vermuthen können , daß [er zu ar

beiten fich anheifchig machte, demjenigen, der ihn

gebrauchet hat, Nachtheil zuznziehen , fo muß er

den Werth der ganzen Materie bezahlen, die

ihm gegeben worden, und die neue Sache in dem

ſſ Zufian
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Zustande, darein er fie gefetzt hat, für fich behal

ten. Allein wenn er nur mit ausdrücklicher oder.

fiillfchweigender Einwilligung des Herrn der Mae;

ferie gearbeitet hat, fo muß man eine geſchloſſe

* ne Geſellſchaft unter ihneuvorausfehen, und weil .

in einer Gefellfchaft, darinn irgend eine Gefchick

lichkeit einen Theil der Anlage macher, der-oder

diejenigen, welche wirkliche Werthe darbiethen,

die in Gemeinfchaft gebrachte Gefchicklichkeitfür

das, was fie gilt, gern zulaffen, fo darf der Ar- ,

beiter nur für deu Preis der Materie stehen, die

er verdorben hat. Es wird ihm nur, weil feine .

Geſchicklichkeit vom fchlechten Werthe befunden

wird, weniger bezahlt, als er erhalten haben wür

de, wenn er es gut-gemacht hätte, undzwar nach

Verhältniß des mehr oder wenigern, fo die neue.

Sache unter dem Preiſe gelten würde, den fie-

gegolten haben würde, wenn fte gut gemacht ge-ſſ

weſen wäre. Er kann auch, wenn die Sache

ganz und gar verdorben ist, statt alles Lohns

nach der Schärfe weiter nichts haben, als was

er die Zeit über, die er gearbeitet, zum Lebens

unterhalte gebraucht hat, und muß an dem Prei.

fe der Vorräthe, die er an wirklichen Werthen

beygetragen hat, nach Verhältniffe eben fo viel

verliehren , als der Herr der Materie verliehren

muß, übrigens aber die neue Sache dem Herrn

der Materie bleibet.

- 264 g. ‘

Man muß eben diefe Grundfäße in Anfehung

eines Werkmeisters anwenden, der mit einander

vermengten und verfchiedenen Perfonen zugehö

17,7 . * rigen

[&
…. .
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rigen Materien eine neue Ferme gegeben hat.

allein in Anfehung derer. welchen die Materien

zugehört. fo werden ihre Rechte nach Verhältniß

deffen gewürdert. was fie gegolten. ehe der Werk

‘gieister ſeine Gefchick-lichkeit dabey angewendet

* _265 5.

Sind die angeſchivemmten Länder ein Zuwachs? Wie“

find fie es. und wem müßen fie zugehören?

Die Frage. zu wiffen. wem. nach dem Völ

kerrechte. angefchwemmte Länder zukommen müf

fen. kömmt auf eine genaue Prüfung und Unter

fuchung an. gewiß zu machen. ob fie ihrer Na

tur nach Zuwachfe find. oder nicht. ſi Wenn fie

dergleichen ihrer Natur nach nicht ſind, ob fie

dafür kraft einiger Vergleiche angefehen werden

können; und endlich für welches Stücks Zu

„wachfe ſie gehalten werden folien. wenn es Ver. . i

"gleiche giebet. oder man dergleichen vermuthen

muß. die fie als anachfe anſehen [affen knüffen,

266 \\. *

Eine Sache ist ihrer Natur nach kein Zu- .

wachs einer—andern, als wenn fie ihr entweder

von innen oder an ihrer Oberfläche zuwächfr. fo.

daß fie derfelben anhänget. ohne daß fie leichtlich

verſeht werden kann. oder wenn fiedaraus ent

steht. Man kann nach den oben angeführten

Grundfäizen über den Urfprung des Eigenthums

der Güter. nichts anders gedenken. _

> 26 S. *

Angelchwemmte Länder find diejenigen. wel

ehe‘ein Fluß. entweder wenn er fich zurückziehdet.

o er

”....”
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oder den Lauf verändert.. jenfeit. der Puncte läßt. —

.wo fich ,der Bewohner um den Fluß ihre. geen

dl'get. , ; .

268 5. ,

Alfo find die angefchwemmten Länder ihrer

Natur nach keine Zuwachfe. .

269 h.

Allein es ftehet nichts im Wege. daß man fie'

nicht wegen der Wirkung. die daraus folgen muß.

kraft einiger ausdrücklichen oder flillfchweigen

den Vergleiche als, Zuwachfe anfehen könnte.

.' 270 g.

Diefes vorausgefetzt. ſo giebet es entweder

ausdrückliche Vergleiche. oder ftillfchweigende.

die man als gemacht vernéuthen muß.

‘ 271 . '

Wenn es ausdrückliche Vergleiche giebet. fo

muß die Entfcheidung über das Eigenthum der

angefchwemmten Länder fich ohne Schwierigkeit

nach dem wahren Sinne diefer Vergleiche. fo

wie fie find. richten. ſi -

272 Q'.

Will man Grundfätze über die Fälle fegen.

wo" man hingegen nnr fiillfchweigende vermuthen

kann. fo muß man [ich nothwendiger Weiſe‘ in

die] genaue 'Unterfuchung. verfchiedener- Unter

fcheidungen einlaffen.

27'3 h ſſ

Der Fluß hat vor der Anfchwemmungentwe.

der zweenStaaten. die verfchiedenen Herren un

terthan find. oder Ländereyen getrennet. die un

terfchiedlichen Unterthane'n eines OberherrZ in

\ em
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dem Gebiethe verfchiedener Gerichte gehören ..

oder auch Länder. _die verfchiedenen Unterthanen

einerlei) Oberherrns. in einerley Gerichtsbarkeit

zugehoren.

274 h

Wenn er vor der Anfchwemmung zween — -

** Staaten. die unterfchiedlichen Fürfien zugehö

„ren. getrennet hat. fo müßte man nothwendiger

-Weife vermuthen . daß dergleichen Grenzen an

gewiefen worden. allen Schwierigkeiten zuvorzu

kommen. die wegen der Grenzfcheidungen ent

* stehen und manchmal Kriege verurfachen könn

:.ten. Man würde auch mit großer Wahrfchein

' lichkeit vermuthen. daß diefer Fluß als ein

Schlagbaum angefehen worden. der die Streife

reyen der Kriegsoölker diefer Staaten aus einem

in den andern aufzuhalten oder fie fchwerer zu

machen fähig ware. - —

275 S- _ ; ſi ,

Rath dergleichen Gründen würde es billig

feyn. die angefchwemmten Länder als Zuwachfe

des Staats anzufehen. deffen Gebieth dadurch '

nahe bey einander. und zwar kraft eines fiill

'ſchweigenden Vergleichs vergrößert werden wür

de. der um ſo viel vernünftiger wäre. da in der

Zeit. da vermuthet würde. daß diefer Vergleich

gemacht worden fey. nämlich zur Zeitder Schei

dung der zween Staaten. an beyden Theilen glei

che Hoffnung zu gewinnen.. und gleiche Furcht

zu verliehre-n gewefe'n 'fepn müßte. . -

276 ß.

;
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276 S.

Weil man niemals vermuthen kann und darf,

daß man durch "einen ftillfchweigenden Vergleich

über Vorfälle hat fchlieféen können, die übermä

ßige Verletzungen leiden laſſen können, wenn

man nicht wenigstens zu gleicher Zeit auch fiill

ſchweigend wegen einer billigmäßigenSchadloß

haltung gefchloffen hat; fo wurde es billig fehn,

“wenn" einer von den" beyden Staaten durch die

Linſchwemmung vielmehr Land gewönne, als er

deſſelben würde haben verliehren können, daßer

den andern Staat, nach Verhältniß deffen, in

ſo weir der Gewinn den möglichen Verlust fiber

troffen hätte, ſchadlos hielte.

277 - , “i„

Es rvürde eben fo feyn , wenn der Fluß , der

fich zurückzöge, oder den Lauf veränderte, eine

wichtige Stadt oder Festung mit einem Staate

vereinigte, die von dem andern gebauet worde-nx. -- -

Der Staat, welcher diefe Stadt oder Feſiung

gewönne, müßte den andern, der fre verlöhre,

fchadlos halten. . - —
. _ 278 S- , ſſ

. Wenn eine Stadt oder Zeitung durch An

fchwemmung den Herrn verändert, fo Éann das

Eigenthum derfelben nur an den Landesherrn

kommen, und die Schadloshaltung ist der Staat '

ſchuldig ; allein alles andre angeſchwemmte Land

muß, nach dem Völkerrechte, den Eigenthümern,

fo um den Fluß wohnen, nacheder Ebenmaße

der Länder, die ihnen der Fluß hattewegfpühlen

können, vorzugsweiſe zugehoren. Das nevicata:

a
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fällt dem Staate anheim, welcher allein die

Schadloshaltung ſchuldig ift. Das Gebieth

der Obergerichte, darunter die Länder der Fluß

bewohner liegen, darf weder mehr noch weniger, .

als die Länder diefer Flußumwohner ſelbst

wachſen. *

. 279 ü _. .

Die vorhergehenden Grundfähe. betreffen

"hauotfächlich die Anfchwemmungen, welche mit

dem Gebiethe eines Staats eine neue Strecke

Landes verbinden. Es ist noch eine andre Art

der Anfchwemmung, auf welche man den Sinn

der befagten Grundfätze anwenden muß. Es

find die Enlande, welche“in dem Strohme diefes

Flußes entfiehen.

280 S.

Dieſe Jnfeln entfiehen von dem, was der Fluß

von Erdreiche während feines Laufs mit fortge

riffen hat. __Welchem Staate müffen fie, nach

dem Völkerrechte zugefprothen werden? Ohne

Zweifel demjenigen, von welchem man am leich

teften darauf landen kann, und diefes darum,

weil durch diefes Mittel die Schußwehre zwifchen

den zween Staaten beffer und ſchwerer zu über

'fchreiten werden wird; wenn aber die Anläu

dung von benden Seiten gleich leicht wäre, fo

würde es billig ſeyn, daß fie demjenigen von den

' benden um den Fluß liegenden Staaten nicht

fireitig gemacht werden könnten, der fe am erfien

in Befih nehmen würde. ſſ

\, 281 S.

A."ſiſi
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e. Allein wem in den gewinnenden Staate mixſ

ſen diefe Inſeln zugefprochen-we'rden, wenn man

dem Völkerrechte folgen will? Den- Eigenthü

mern, die dem Fluke am ncichsten-wohnen, bis

zu der Ebenmaße der Länder, die ihnen der Fluß

"hätte wegreißen können. Der Ueberfchuß muß

dem ganzen Staatezugehbren. Die Gerichts

barkeit muß in Anfehung der Länder:,die zum

Vortheile derer, die an dem Fluke wohnen, an

gewendet werden, den Nichterfiühlen verwiiliget

, werden, welche fie bereits über die-Länder der

befugten Eigenthümer, die um den Fluß wohnen,

geübet haben, und was diejenigen'anbelanget,

die dem Staate zugewachfen find, fo gehört fie

den nächften Gerichtsfiühlen, die von dem Für

sten angeordnet find. Verführt man in einigen

Ländern anders, fo gefchiehet es kraft .der bür

gerlichen Gefeße , die darinn eingeführet find.

282 g. : *

Alle diefe Grundfätze nach der Art, wie fie ab

geleitet worden, beziehen fich auf alle Vorfälle,

die fich durch den natürlichen Lauf der Fluke

äußern. Wenn ſich aber an Seiten des gewin

nenden Staats entweder der Regent, oder einer

feiner Unterthanen eines ungebührlichen Rechts

über den Lauf irgend eines Flußes , der zween

Staaten von einander fcheidet, angemaßet und

Werke darauf gemacht hätte, vermittelfi welcher

der Lauf diefes Flußes gezwungen worden wäre,

das Gebieth des benachbarten Staats zu befchä

digen, alsdenn wäre der gewinnende Staat dem

. ' an ern
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andern eine Schadloßhaltung des ganzen Ver,

lusts des Erdreichs, welches dieſer andre-Staat,

daß er es-verlohren hätte, beweifen würde,fcl)ulo

dig, und derjenige, welcher die Werke, davon die

Unordnung hergekommen , hätte machen [allen, ‘

wäre gehalten, fie auf feine-,Unkoften ganz nie.

'derreifien zu laffen. In dieſem Fallekünnte der

Regent des gewinnenden Staats, wenn .erdie

.befagten Werke, welche dieſſìlnſchwemmungvey

urfachethätten, hätte bauen laffen, von den Ei

genthümern, die an dem Fluße wohnen, weiter

nichts fordern, als ihm dieangefchwemmten Län

der abzutreten, oder auch, nach ihrer Wahl, zur

Schadloshaltung des andern Staats, nach der

Verhältniß, was die angeſchwemm-ten Länder,

fo an die ihrigen ftoßen, mit der Zeit gelten möch

ten, gefelzt daß fie nicht das geringfte auf ihre

Verbefferungverwendeten, beyzutragen. Wenn

hingegen befagte Werke von einem Privatman

,ne gebauet worden wären, fo wäre diefer feinem

Fürften die ganze Wiedererfiattung der dem an

dern Staate bezahlten Schadloshaltuug fchul

dig, und hätte fich an den Eigenthümern, die an

dem Fluke wohnen, auf eben die Art, wie fein

Fürft, wenn die Werke auf feinem Befehl ge

macht wordew wären, feines Schadens zu er

ho en. ſi

28; S.

Wennder Fluß, border Anfehwemmunggwey

unterſchiedliche Länder, die einem Herrn unter

than fend, unterfchiede, würde man die Wichtige

keit einer Schuhwehre zwifchen dieſen zweyeu

Ländern

l
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Ländern . welche, die ;Streifereyenſſ—des Kriegs

dolks aus einem von diefen Ländern in das-fan

dre aufhalten oder, tie ſchwerer machen könnte."

nicht zu betrachten haben. . Die, .angeſchwemm

ten Ländereben... welcher * diefer.- Fl'nß an, andre

Ländereyen anlegte würden als Zuwachfe kraft

eineS-ltillfchweigenden Vergleiches. angefeheir

werden. den man gemacht zu feyn borausfeßte.

aller Schwierigkeit wegen der Grenzen zuvorzu

kommen . doch auf die Art. daß die. w an dem

Fluße wohnen. ohne Schadloshaltnng nicht mehr

Erdreich verliebten als-fie gewinnen können.

denn ieder vermuthlichgemaehter Vergleich über

ungefähre Fälle). Bücher die Schadloshaltung

nicht aus. als in. fo: fern der Hoffnung zu gewin

nen. und die. Furcht zu verliebten gleich find.]

. . . - - 2-84 5- . »

.- ſi Es folget daraus . daß die angefchwemmten

Làndereyen, nach-dem Völkerrechte. den Ge

r-icbtabarkeiten zuwachfen _müffen. unter welchen

die andern Lcinderehen, an welche fie gehangen

werden. gelegen find. indem von dem Gerichts

herrn eine anstàndige Schadloshaltung wegen

derjenigen bezahlet wird. was der Gerichtsherr

des gegenfeitigen Ufers. beweifenkann. das er

mehr verlohren, als er ha? gewinnen können. .

- Es folgetauch. daraus. dah die angefchwemm

ten Länder. nach dem Völkerrechte. auch den Ei

genthümern dieſianſidem Fluße wohnen. und den ,

Ländern. wo ſie ſich. angehangen, haben. zugehöe

ren müßen.,mit der Vedugung,,gd.ahſſſi,3 wenn fie

, _ ,.- ' H =_ mehr
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mehr (Erdreich gewonnen haben." als fie hätten
verliebten können. fie eine anftändige Schadlos-ſi

haltung “an die verliehrenden Eigenthüm'er des

gege'nfeitigen Ufers bezahlen,. “itrAnfehungt des

\ Landes, das fie zu viel gewonnen hätten. und

welches darnach gefchänet wird,—was es mit der

Zeit gelten möchte. wenn man auf feine Ver-bef

ferung keine Unkofteu verwendete. - .

, " “:"-ti '?- ' "236 S, ‘

Diefe Schadloshaltungen wegen deffen. das

man. mehr>-verlohren zu haben befindet. als man

hätte gewinner-können. *find- gerechter. als es

feyn würde. 7wenn mandie Frenheit ließ"e.diefem

Ueberfchuße zu“ folgen und ihn bis'jenfeit des neu

en Laufes des Flußes zu erh“alten._nlcht allein zu

Folge desvorausgefeßten gemachten Vergleichs

aller Verdrießlichkeit wegen der Grenzen zuvor- .

zukommen. 'fondern-auch in Anfehung der Be

fchwerlichkeiten. welche Schwierigkeit. zu allen

Zeiten über den Fluß zu gehen. das Feld auSzu

pfänden und die Gerichtsbarkeit auSzuüben. er

wecken könnten. “ - '?

_ 287 Z. - *

ſi Wenn fich eines ungebürlichen Rechts über

den Lauf diefes Flußes angemaßet und irgend

ein Werk gemacht worden . das ihn gezwungen

hat. fich zurückzuziehen oder den Lauf zu verän

dern. fo muß man. nach dem Völkerrechte. die

wegen eben diefes Falls zuvor eingeführten“

Grundfätze anwenden und vorausfetzen. daßder

Fluß. vor der Anfchwemmung. zween Staaten.

die unterfchiedlichen Herren unterthan find . ge

' trennet
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freenet gehabt. - Die Schadloshaltung muß fo

wohl wegen der GerlchtSbarkeit. als des Eigene
thums des Grund und Bodensägefcheheug .:; ſi

288 .5- _ ,

Die Grundfiiße über den Fall. wo der Fluß.

vor der Anfchwemumng? . Ländereyen getrennet

hätte.. die unterfchiedenen Privatleuten gehören

und-unter einerley- Gerichttlzwange- gelegen find.

und die Folgermigen.fo man daraus.ziehen muß.

find *ebendiefelben. als die Grundfätze. ' 'die “oben

ſſ, * wegen desFalls. wo der Fluß. vor der Anfchwem

' mung. “Länder getrennet hat. die eineriey-Herrn.

unter-verfchiedenen Gerichtsbarkeit-inn unterthan

find. angeführet worden. und. ihre-Folgerungen ;

daß beynahe'wegeii der Gerichtszwanges nicht-s

lu fusm îst- --ſi ' -'

, . 289’ 5, , . ..*_,-:- *

Was die entfiehenden Jnfelu in dem Stroh

* me eines'Fluß'esanbelanget.es ma derfilbever

fchiedene Gerichtsbarkeiten unter' *idenf. oder

deffen bende Ufer unter -' eine Gerichtsbarkeit ge

hören ; fo darf man. zu Folge desVölkerrechts“.

nicht nach der Wichtigkeit. unter den beyden

Ufern die beste Schußwehre. die 'möglich ift. zu

,erhalten..entfcheiden. .wem das Eigenthum der

“felben angewiefen werden foil. ?' Man muß zum

besten Grunde. der gefunden werden“ kann und .

aus dem natürlichen Rechte _entfp'ring'et'. Zuflucht

nehmen. Nun ifies ohne Zweifel diefer-. Was

die Anfchwemmu'ng betrift. “fo fcheinet der Fluß

das Gefen zu machen. Durch den Lauf. dener

nimmt.- und durch dieBZvegu-ng feines Wailers

!. 't, J

verliehrt /
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v’erliehrtderîeine, und der andre gewinner.- .Lllſo

Muß man, ifo-zu ’ſagen, der Abſicht des Fluren

folgen, Wenn man wohl entfcheideu will. ee … …'

29°. .S. .. . Wenn derW an einerSFe'ite fein Ufer ſſ'am

rneiſten ausbölet, und derLauf feines Wailers

an derfelben-am fchnellften-ift,_;_fo-ift;es„e'inefichen

re Anzeige, daß,.um ſichdieſes Ausdrucks noch

ferner zn'bîedienen, die. Abstcht—desslufieo ift,- das

Eigenthum der ſſentstehenden .Inſeln, vermöge ei

ner. Art des Vorzugs ,. den Eigenthümern des

gegenfeitigen Ufers zuzueignen, oder deutlicheren

reden, daß der'Flußemkbr“ darauf abzielet, die

entftehenden-Jnfeln Mit didMgegenſeit-igen Ufer

znſſveeeini en.—.- Ausdiefem Grunde werdendie

befagten nfeln, den Eigenlhümern des befagten

Ufers zugehören »müffen. -

='; _ 29] S' ’

—ſi‘-Wenn die Tiefe des Fluthbettes des Fließen

und die Schnelligkeit feines, Waffers an ieder

Seite der beyden Ufer bey nahe gleich-find, fo

muß manunterfuchen, welchem Ufer die Evian.

de am nàchsten- find, und fte den Elgenchümem

deffelben Ufers zufprechen. .

. 292 . . '

* Wenn die _Tiefe des Fluthbettes des Flußes

und die Schnelligkeit des Waffers an benden

Seiten gleich find, wenn die Entfernung zwtfchen

den Eylanden und iedem Ufer auch gleich ift, fo

ift es billig, daß das Eigenthum diefer Eylande

zur Hälfte unter den Eigenthümern iedes Ufers

getheilet werde; und die Gerichtsbarteiten ilia:
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die Ufer, müffen nach Verhältniß der Zunahme

des Eigenthumsderer, die'an demF-luße wohnen,

auch-zunehmen. … .- - ſſ -. ,. . .. '

î.- .Alles widrige, fo-man- ben verfchiedenen Völ

kern-'dießfalls findet, kömmt von demeingeführ

.ten bürgerlichen Rechte her ; .z. Ederjenige-Vor

greg der Landeseinkünfte, der den Regenten oder

Lehnsherren, dasEigenthum iedes Flußes giebet, _

davon ein Ufer unter-ihnen fiehet,und die ganzen

Flöße,derenbende Ufer unter ihrem Gebiethe find.

Nach dem Völkerrechte erfirecket fich das Ei- -

. fgenthum derer,? fo'an dem Fluße wohnen, bis in .

“die Mitte des Stroh-ms.- Unterdeffen muß man,

wasdas Civilrecht in diefem Stücke eingefüh?

rer,-,als keinegewaltfame Anmaßuag überdie

- Eigenthùmer, fo an dem ‘Flufie wohnen, fondern

als. die, Wirkung. der Vergleiche ieder Nation

Hanf-ehen, welche die Regenten durch ihre Gefeße“

nicht'verändern können, als mit Einwilligung

eben diefer Nationen-, Diefes-lft, z. E. was

man die Grundgefeize und unveränderlichen

Maximen eines-Staats, die von undenklichen ,

Jahren wegen der-*Kammereinkünfie:des Re

genten eingeführte Rechte nen-net , und wenn? ' *

man Gefeße verfaffe'n, oder Willkühre'verbef

fern will, [affen die Regenten die verfchiedenen

Stände ihrer Unterthanen»verfammeln, undge

ben nachdiefem demSchluße diefer Verfamm

lungen die Kraft eines Gefeßes durch ihre Billi

gung und'Vefiätigung- - ſi

F!) 4 293 b
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293 S- ‘? ei; “

Jfi ein gefundener Schah ein Zuwachs? _. "7.1:

J| ein gefundener Schau in einem Grund

ftücke, das iemanden als Eigenthum zugehört,

ein Zuwachs diefes Grundstùcfes.? Man muß

, unterfcheiden. Entweder diefer Schaß ist eine

hervorgebrachte Frucht der Erde, oder ist Gold, '

Silber und andere koftbare Materien , die von

andern dahin gebracht worden;

294 üIst es eine vorgebrachte-Frucht der Erde, als ſi

Bergwerke, Marmor-"Jafpisoder Brüche von

noch k'ofibarern Steinen, fo ſnd es ohne Schwie

tigkeit Zuwachfe des Grundfrücks, und müffen,

nach dem Bülkerrechte dem Eigenthümer des

Grundstucl‘s zügehören Die widrigen Gebräu- '

che, ſo in verſchiedenen Staaten eingeführt find',

find blos durch das Civilrecht als auf Vergteiche",

dievon der ,gefamm'ten Nation gemacht worden,

gegründet, eingeful ret worden.

295 ü

I| es Gold, Silber, oder andere koftbare

uff; *

** \}.

Materien, die von Jemanden hingeleget worden, ſſ

muß man noch etliche Unterfchiede machen Denn

es wird auf eine Art hin eleget feyn, entweder,

daß man es leicht heraus riegen kann, wo es ist,

oder daß inan es nicht ohne viel Mühe,Unkofi-ei1

und Schaden für den Eigenthümer des Grund

ſiſick'sst wegbringen kann, wo es hingeleget wor

den 1

29‘5 ü
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- 296 §..

In dieſem letzten Falle muß der Schatz noch

als ein Zuwachs des Grundſtücks in welchem er

verborgen worden, angeſehen werden, um ſo viel

mehr, da man nicht vermuthen kann, obes nicht

die Abſicht desjenigen geweſen iſt, der ihn alſo

verborgen hat. - - - -

– 297 §. -

Wenn er aber ſoÄ , daß der leicht und

ohne großen Schaden für den Eigenthümer des

Grundſtücks leichtlich herausgelanget und an

derswohingebracht werden kann; alsdennkönn

te derjenige, welcher beweiſen kann, daß er ihn ver

borgen hat, und ſeine Erben, ihnwieder fordern,

wenn ſie ſich erbiethen den Eigenthümer des

Grundſtücks wegen des Schadens, der ihm zu

gefüget werden könnte, ſchadlos zu halten, es

wäre dann daß man dagegen beweiſen könnte,

oder vermuthen müßte, es ſey die Abſicht desje

nigen, der ihn vergraben hat, nicht geweſen, das

Eigenthum davon zu verlaſſen. Dieſer Grund

ſatz beruhet darauf, weil dieſer auf eine Art ver

borgene Schatz, daß er leichtlich und ohne groſ

ſen Schaden für den Eigenthümer des Grund

ſtücks gehoben werden kann, nach der oben gege

benen Erklärung"), ſeiner Natur nach kein Zu

wachs iſt, aber dennoch kraft eines ausdrückli

chen oder ſtillſchweigenden Vergleichs als einZu

wachs angeſehen werden kann. /

H 5 298 §

n) Siehe 266§.
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- 298 §. . . .

Die rechtlich vermuthete Verlaßung giebet Urſache, daß

- #ºde in die Gewalt eines neuen Eigenthümers

Die rechtlich vermuthete Verlaßung des Ei

genthumseiner Sache, giebet, nach dem Völker

rechte, Urſache, daß dieſe Sache in die Gewalt

eines neuen Eigenthümers kömmt, und dieſer Ei

genthümer kann manchmal, wie zuvorgeſaget

worden, der erſte Beſitznehmer werden.

2. . . . . . ?99 $...…. -

. Allein nach eben dieſem Völkerrechte, hat der

erſte Beſitznehmer kein Recht auf das Eigen

thum, als wenn es mit der deutlich bemerkten oder

rechtlich vermutheten Abſicht verlaſſen worden,

daß es dieſer oder jener Mann ergreifen ſolle, oder

wenn die verlaſſene Sache nicht in dem umzirkten

Grenzen eines Staats iſt. Denn andrergeſtalt,

wenn das Eigenthum mit einer deutlich bemerk

ten Abſicht verlaſſen worden, es auf dieſen oder

jenen zu bringen, ſo muß es auf denjenigen kom

men, der auf ſolche Art angezeiget worden, in ſo

fern er ſich in gehöriger Zeit, nachdem er von

dieſer Benennung Nachricht erhalten hat, an

giebt, entweder in Perſon oder durch einen an

dern, der von ihm gnungſam bevollmächtiget iſt,

Beſitz davon zu nehmen, und wenn ſie in dem

umzirkten Lande eines Staats iſt, ſo muß das

Eigenthum derſelben dem ſämmtlichen Staate

gehören. Nur das bürgerliche Recht kann des

wegen anders verordnen, entweder durch eine

Folge von gemachten, oder vermutheten Ver

gleichen
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gleichen von der Nation, oder durch die Geſetze

deRegenten, von welchem man vermuthen muß,

daß er ſie ausgerechten Urſachen eingeführt,und

auf die Beſchaffenheit des Staats und die Nei
gung der Nation Acht gehabt hat. .

* - 3OG H. - ,

Dºechtlich vermuthete Verlaßung iſt der Grund der

Verjährungen, welche ein Mittel ſind, das Eigen
s thum zu erwerben,

Die rechtlich vermuthete Verlaßung derDin

ge, iſt der wahrhaftige Grund der Verjährun
gen °).

- 3o1 §

Grundſätze, welche die Verjährungen betreffen.

Die alſo gegründeten Verjährungen ſind des

SVölkerrechts, inſofern ſie, wie dasVölkerrecht,

Ä wahre Wohl und den wohlverſtaj

Nutzen des Staats überhaupt zum Zwecke j
ben. Allein eben dieſes Völkerrecht kann, die

Verjährungen vollſtändig zu machen nur die

ZÄ einesündenklichen Beſitzes feſtſetzejdj

heißt, einen ſolchen, daß ſich kein lebendiger

Menſch erinnern kann, iemals einen andj g?

ſehen zu haben. Alle andre Verjährung, die

durch einen kürzern Beſitz erworben wird, hat

ihren Urſprung von dem bürgerlichen Rechte.

3O2 H.

Daraus, daß die Verjährungen des Völker

auch

e) Siehe 231 §.

–--- =– –
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auch zwifchen- zweyen freyen Völkern . .zwifchen

zweenKönigen. zwifchen einem Könige-und ei

nem freyen Volke. oder einem Pr-ivatmanne. der

einem andern Fürften unterthan ifi._oder zwi

fchen zween Privatleuten. die zweener verfchiede

ner Fürfien Unterthanen find. fiatt haben müf

fen . ,weil kein Menfchin der Welt ifi. der fich

dem 'Völke'rrechte _ nicht unterwerfen müßte.

Die Rechte felbft. welche mit der oberften Ge

walt-(verknüpft find. müffen allemal. für verjährt

gehalten werden. wenn es offenbar.-ifi. daß die

. ganze Nation'derVerlaffung. davon fie Kennt

niß gehabt. beygetreten ift :. Allein die Verjäh

rung diefer_Rechte kann nicht ftatt haben. wenn

, die, Verlaßung nicht'rechtlich vermuthet wird.

als vonSeiten des Regentenehnnd ohne Ber

tritt der Nation . welcher fo wohl als dem Re

genten an der Erhaltung diefer Rechte gelegen

ift. welche fie ihm 'zu ihrem größernWohl. nur

unter der Bedingung anvertrauet'hat. daß fie

der Regent in ihrer .Vollfiändigkeit erhalten foll.
ſſ 303 ü- ſi , -

Aller gerichtlicher Anfpr'uch und öffentlicher

Widerfpruch gegen einen Befitz unterbricht die

Verjährung. weil es offenbarift. daß. wenn die

fe Anfprüche oder Widerfprüche gefchehen. der

rechtmäßige Eigenthümer-nicht Willens ifi. das

Eigenthum. fo er fich erworben hat. zu verlafi'en.

Allein die Zeit der Verjährung fängt wieder an

zu laufen von dem Zeitpuncte der befagten An

fprüche oder Widerfprüche. weil man feit diefer

Zeit mit richtigen Grunde zu glauben hat'anfan

. i \ gen

\
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gen können, daßder Eigenthümer die Meynung

geändert und ſein Eigenthum dem, der den Be

ſitz hatte, gern habe überlaſſen wollen.

304 §. -

Die Zeit der Verjährung kann, nach dem

SVölkerrechte, zum Vortheile des betrüglichen

Beſitzers (malae fidei) nicht laufen, weil dieſes

Dem wahrhaftigen Nutzen der Geſellſchaft über

haupt zuwider ſeyn würde, daß ein Menſch von

den Folgen ſeines Betrugs Nutzen zöge. Wenn

der erſte Beſitzer betrüglich beſeſſen hat, unddie

ſes bewieſen iſt, ſo wird die Zeit der Verjährung

erſt von dem Tage zu laufen anfangen, da der

andere Beſitzer, welcher glauben gekonnt, daß

ihm die Sache rechtmäßiger Weiſe zugehöre, in

Beſitz getreten iſt: und die Verjährung muß

allemalals unterbrochen angeſehen werden, wenn

einige nach einander folgende Beſitzer völlige

Wiſſenſchaft gehabt haben, daß die Sache, wel

che ſie beſeſſen, ihnen nicht rechtmäßiger Weiſe

zugehöre; das heißt, allemal, wenn man bewei

ſen kann, daß ſie dieſe völlige Wiſſenſchaft ge

habt haben. Die Zeit der Verjährung darf

ſeit der letzten dieſer Unterbrechungen erſt vondem

Tage an gerechnet werden, da der letzte betrüg

liche Beſitzer zu beſitzen aufgehört hat.

305 H. -

Die Zeit der Verjährung muß, nach dem

Völkerrechte, wider die rechtmäßigen Eigenthü

mer, während ihrer Minderjährigkeit laufen, ſo

daß, während dieſer Zeit, die Verjährungwº
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ſſ-als unterbrochen, noch als aufgefchoben angefe

chen werden kann-,weildas,was ihrem Stillichwei

gen gefehlt hat, die-Verlaßung-des Eigenrhums'

rechtlich vermuthen zu laffen, durch ihr Still

,fchweigen infder Mündigkeit oder ihrer Nachfol

:ger ihres; zureichend erfetzet wird; Weil man

aber nur nach diefentzGrun-de die Zeit rechnen

'darf, die während der Minderjährigkeiten ver

läuft, wenn die'endliche Frift der Verjährung '

ìwàhrend einer Minderjährigkeit fällt, fo erfor

ſi “dertdas'Völkerrecht, daß man der Zeit des un'

;denklichen Befitzes die Zeit zugiebet, die zu En

“;digung der Minderjährigkeit nöthig ifi, und auch

' :,dem Minderjährigen, der mündig geworden ifi,

j‘noch' eine'zureichende'Zeit, feine Urkunden zu un

jterfucheniund fich-von feinem Rechten zu unter'

“richten, "und ,alsdenn die “Verjährung erst für er

jlangr werden. "Gleichfalls, wenn der Minder

jährige," während der Minderjährigkeit, in welche

ſidieſſgeſehte Zeit der Verjährung“ fällt, ehe'er zur

"Mündigkeit gelanget-ifi, verftirbt, foift billig, daß

"man feinem Erben," ehe die Verjährung als-er

.Îlangt angefehen werden kann,-, eben'diefelbe Zeit

„giebet, die man den- mündig- gewordenen Un

_mündigen gegeben,.haben würde, wenn er gelebt

"hätte, undalles, weil es nöthigift, daß in der

Minute, da diefe endliche. Ftifi der Verjährung

erlöfcht, der rechtmäßige Eigenthümer im Stan. *

“de-"gewefen. fen, die Verlaßnn'g des Eigenthu'ms,

»das er eine Minute zuvor noch. hatte, zu voll

ebringen.“ Nun muß der llnmündige, nach dem

jVölkerrechte, für mündig- angefehen, werden,

- - wenn

ſi-..—eſi\jſſ.ſiſiſiſiſi
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wenn er ſich imStande befunden hat, ſeinenVer

ſtand vollkommen zu gebrauchen. …
-

“ : :: -- » .

306 §

Nach dem Sinne des vorhergehenden Grund

ſatzes muß die Verjährung auch wider die Wahn

witzigen laufen; allein wenn die endliche Friſt

der Verjährung während der Raſerey eines

Wahnwitzigen einfällt, der es nachher zu ſeyn

aufhört, ſo iſt es billig, daß man ihm von der

Zeit an, da er den Gebrauch ſeiner Vernunft

wieder erhalten hat, eine hinlängliche Zeitgiebet,

ſeine Beweiſe zu unterſuchen und ſich von ſeinen

Rechten zu unterrichten, ehe man die Verjäh-

rung als erlanget anſiehet. Es iſt auch billig

dem Erben des Wahnwitzigen eben dieſe Zeit

zu geben, der geſtorben iſt, ohne daß er den Ge

brauch ſeines Verſtandes wieder erlanget hat, es

wäre denn dieſer Erbe Verwalter über des

9Wahnwitzigen Güter geweſen, da ihm ſein Still

ſchweigen mit Recht beygemeſſen werden muß,

als wenn er ſchon in der Zeit, darein die endli

che Friſt der Verjährung gefallen iſt, Eigenthü

mer der Sache geweſen, die nachrechtlicher Ver

muthung dem Beſitzer gelaſſen worden.

307 H. .

Die Verjährung,welche das Völkerrecht nach

einem undenklichen Beſitze einführt, muß nicht

allein während der Abweſenheit des Eigenthü

mers, die Urſache ſeiner Abweſenheit mag ſeyn,

welche ſie wolle, laufen, ſondern auch veº
- s
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werden, weil), da“ erehe er ſich- entfernet reines

Lin-oder Widerfprrtch gethan hat,-welche die

Verjährung unterbrechen gekonnt, er niemanden

die Schuld als fich beymeffen kann und vielleicht

auch “mit Rechte vermuth-et wird, daß;er fo wohl

in der Ferne, als in der Nähe das Eigenthum,

fo "er hatte, dem Befitzer überlaffen habe.

3158 .S.- Allein ramingo—dem.VlſFi-ll°°5‘°"°i°V“-'ſi

jährung demjenigen, der noch nicht gebohren war

oder das vernünftige Alter erreicht hatte, wenn

die endliche Zeit" der Verjährung gekommen ist, »

und dem vermögeeinesurfprüngllchen Vergleichs

dasjenige einmal zugehören follie,:dapon das Ei

genthum durch Verjährung erlangt zu feyn vor

gegeben wird, eingewendet werden? Auf diefe

Frage, welche die allerberühmtefien Schriftfrel

ler, als-fehr fchwer aufzulöfen,"angefehen haben,

ist hier; genung überhaupt zu antworten, daß da

die fiillfchweigende Verlaßung, nach dem Völ

kſſerſirechte, eben fo_viel Stärke hat, als wenn die

' Verlaßung ausdrücklich gefchehen wäre, ihm die

Verjährung wegen alles dell'en .entgegen gefeßt

werden kann, was demjenigen, der die endliche

Frist ohne rechtlichen Aufbruch oder öffentlichen

Widerfprucb hat . vorbeofireichen [affen , durch

eine ausdrückliche, Verlaßung, diemit allen nö- “

thigen .Umftänden verfehen ist, würde haben kön

nen entzogen werden P). ,

309 5

Y" p) e. 474 und ſf. cg. des“ andern Theils.
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- zog §.

Andre Mittel, wodurch das Eigenthum verändert wer

den kann, deſſen Veränderung aber nicht anders, als

nach Maßgebung des Rechts geſchehen kann,

Aus vorhergehenden Grundſätzen folget, daß

die Verjährung, nach dem Völkerrechte, ein

Mittel iſt, das Eigenthum zu erlangen. Es

giebet dergleichen noch andere, als den Kauf,

den Tauſch, die Annehmung der Schenkungen,

und überhaupt alle Handlungen, welche mit der

Beſchaffenheit derſelben Aehnlichkeit haben. Al

lein die Handlungen mögen ſeyn wie ſie wollen,

ſo kann das unveränderliche Eigenthum nur nach

Maasgebung des Rechts übertragen werden.

31o §. -

Dieſe Vorſchriftendes Rechts ſindüberhaupt,
den Rechten, welche zuvor über die Sachen, von

deren Eigenthume die Frage iſt, erlanget wor

den ſind, nicht den geringſten Nachtheil zuzu

fügen. -

3i 1 §

Alſo hat der Käufer aneinem gekauftenGrund

Ä oder was er ſonſt gekauft hat, kein unvers

nderliches Eigenthum, als unter der Bedin

gung die Schulden des beſagten Verkäufers,

doch mit Vorbehalt ſeiner Erholung wider den

Verkäufer, die älter als ſein Kaufcontract ſind,

bis zum ganzen Werthe ſeiner Erwerbung zube

zahlen, weil die ältern Gläubiger, als der Kauf

contract, zuvor auf den ganzen Werth der ge

kauften Sache Rechte erlanget hatten,

Z 312 §
*
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3 [2 h.

Alſo muß derjenige. welcher ein Grundftück.

oder etwas dergleichen. gegen ein ander Grund

ftück getaufcht hat. aus eben der Urfache die

Schulden deffen, mit welchem er den Tauſch ge

troffen hat . die älter als fein Contract find. fo

hoch fich der ganze Wert der getaufchten Sa

che beläuft. bezahlen. do mitVorbehalt feines

Anfpruchs wider den Vertaufcher. und eines vor

züglichen Rechts auf das. was er ihm. dagegen

gegeben hat. und welchesais fein-abfonderliches

Unterpfand. nach der gemeiniglich ausgedrück

ten. ’oder wenigftens vermutheten Meynung der

C'ontrahenten. angefehen werden muß.. -

’. .ſſ Zl.? €.

. ’ - , Gleichfalls kann derjenige. welcher die Schen

kung eines Grundftücks. oder einer andern .Sa-_

che angenommen hat. das unveränderliche Ei

genthum davon nicht haben. als wenn er die,

Schulden “des Schenkenden bezahlet. die älter.

als“ die Schenkung find. Weil die Hoffnung der

Erkenntlichkeit des Befchen'kten der einzige Preis

der Schenkung ist, ſo' wird fie dadurch-um defio

weniger geringer werden, und w'enn der Befchenk

te eine Erkenntlichkeit bezeiget hat. die dem gan.

zen Werthe der gſi-ſchenkten Sache gleich kömmt.

fo wird der Schenkende feiner Seits noch zu ei

niger Erkenntlichkeit gegen den Befchenkten ver

bunden feyn. welcher nach gemachter Rechnung

der Wohlthäter feyn wird. Allein bey Gefchen

ken.Dien|en.Wohlthaten überhaupt und derEr

kenntlicht‘eit giebet es zweyerley Arten zu rechnen.

die
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die eine für den Wohlthäter. und die andre für

den. der die Wo-hl'thaten erhält. 'ſſ Der erfie

muß die Wohlrnaten-niemals höher fchäßen. als

was fie werth find. der andre-muß ihrem wah-i

ren Werthe allezeit einen Preis. der Liebe heult-_, -

gen- — Wenn "die Menfchen nach diefer Regel

rechneten und darnach handelten.. was“ würden

fientcht dabeygewinnent Sie würdennimmer

mehr fehlen. , - ' ſſ - n

.= ſi Î. 3.14 S. " . .: .. ;(.)

Allein es" ifi nicht eben fo in Anfehung gekaufter;

vertaufchter oder gefch'enkter Sachen. und deren

Eigenthum durch Uebergebung aus einer Hand .

in „die andre übertragen wird. Der,Käufer7-der

Taufcher. oder“ der Befchenkte .'. die'das Eigen

therm derfelben erlangt“ haben . ‘ ſìndſinicht gehal

ten. Ädie ältern Schuldendesjenigen 'abzutraghu.

deres auf fie gebracht hat. weil die'7vbrher'geheüe

den Gläubiger kein Recht auf"diefe" Dinge erhäl;

xen hatten. als in fo fern fie fich in der Gewalt

ihrer Gläubiger zu der Zeit. da fie fich derfelben

zar-Bezahlung ihrer, Forderungen gerichtlich an

maßen' würden-. befinden würden. Die Rechte

der-Gläubiger [über dergleichen Dinge erfirecken

fich nicht weiter . weiles der allgemeine-Nutzen

der ,Gefellfchaft erfodert. daß die. Handlung die. ,

fer. Sachen einen freuen Lauf behalte. ohne'wel

the fast die ganze .Welt fchmachten würdexoder

auch vor Hunger fierben könnte ‘l). . …. ;

7-1 JD .ſſ3'lz550

‘ ‘ci-)" Z,E.das Eigenthum eines ScheffelsGetreides wird

' von einer Hand in die andre vermittelfi der UeliMeä
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* 315 § . .

Sind die Schenkung auf den Todesfall und

der letzte Wille, welche, wie zuvorgeſaget wor

den, keine wahren Schenkungen ſind, ſondern

vielmehr Verſprechungen zu ſchenken, da ſich der

Werſprecher die Freyheit zu widerrufen vorbe

hält, nach dem Völkerrechte Mittel, das Eigen

thum zu erlangen, und wie? Die Entſcheidung

dieſer Frage beruhet auf einer genauen Unterſu

chung der Eigenſchaft und Wirkungen ſolcher

QVerſprechungen und dem Urſprunge des Eigen

thums. . -

- - : 316 § ''

Das Eigenthum iſt urſprünglich eingeführet

worden, dem Eigenthümer die nöthigen Bedürf

niſſe und Bequemlichkeiten zu verſchaffen, wel

cher Richter darüber iſt, was er zu ſeinen Be

dürfniſſen und Bequemlichkeiten brauchet.

- 317 §

bung übertragen. Wenn die Gläubiger der Ackers

leute von dem Tage ihres vorgeſchoſſenen Darlehns,

Recht auf alle die Scheffel Getreides erhielten, die

dieſe Ackerleute hätten, oder haben könnten, ſo würde

daraus folgen, daß iedermann, der ſie gekauft hätte,

- angehalten werden könnte, ſie zweymal zu bezahlen;

- ſo würde es in der Welt keine Becker geben, oder bil

ig ſeyn, daß man ſie das Brod nach dem doppelten

- Ä des Korns verkaufen ließe. Der allgemeine

" - utzen der Geſellſchaft erfordert alſo, daß die Gläu

biger der Ackerleute nur Recht auf das Korn haben,

das ſich in der Gewalt ihrer Schuldner befinden wird,

wenn ſie dieſelben in gerichtlichen Anſpruch nehmen,

-

-

-,

-
- - - - - - - - -
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' Der Eigenthümer, der Richter darüber ifi,

was er zu feinen Bedürfniffen und Bequemlich

keiten brauchet, kann, fo weit als fich fein Ei

genthum erfirecket, damit fchalten undwalten,

demjenigen Gnüge zuthun, was er dafür hält,

daß es ihm entweder nöthig oder nützlich fen.

Wenner alfo glaubet, es fen ihm nützlich oder

“nöthig, mehr zu verthun, als er einnimmt, fo

“kann er Schulden machen, dafür der Werth def

fen , ſi was er eignes hat, fiehen muß, außerdem

“würde er zu] feinen dringenfien Bedürfniffen

nichts zu borgen. finden. Wenn er alſo Schul

den gemacht hat, fo kann“ er einen Theil von fei

nem Gute verkaufen, fie-abzufragen, und das

jenige, darüber ihm das Eigenthum bleibet,defio

frener genießen, oder demjenigen leichter Genü

ge zu thun, das er vorausfiehet, daß feine Ve- _

dürfniffe und Bequemlichkeiten mit der Zeit er

fordern werden. Er kann auch fein ganzes Gut,

verkaufen, wenn er dafür hält, daß der Preis,

den er dafür bekömmt, nützlicher finn-wird, ihm

feine Bedürfniffe zu verfchaffen, und daß er al

lenfalls, fie durch feinen “Fleiß zureichend erfeizen

werde. Wenn er mehr Nutzen oder Bequehm

lichkeit findet, eine Sache zu haben, die ihm nicht

zugehört, als eine andre, die ihm zugehört, ſo

kann er einen Taufch init diefen zwoen'Sachen

treffen. Wenn er von einem andern, einige

Hülfe, Dienfi,oderzüberhaupt einige Wohlthat

erhalten hat, fo kann er fich des Eigenthums fei

nes ganzen Guts, oder eines Theils deffelben ent

I z [(bla
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fchlagen, um fich der Erkenntlichkeit zu entledi

gen, zu welcher er verbunden und welche eine

Schuld ift, und zu gleicher Zeit neue Wohnha

ſiten von den Befchenkten, zu verdienen, wenn die

Schenkung in dem ganzen Gute des Schenken

Den bestehet; denn welche Wohlthat man auch

erhalten hat, fo darf fich die Erkenntlichkeit, die

man deswegen _fchuldig ift-, nicht bis auf- diefes -

Schenken des Ganzen, was man that,-eritre

Sten r). Imgleichen, “wenn-ein Eigenthümer

dafür hält, daß die Erkenntlichkeit, die fein Be

zfchenkterhaben wird, ihm zureichend nützlich-oder

nöthig feyn werde, fo kanner. ihm auch fein gan

ges Gut fchenken. , Alles-diefes-leidet, nach dem

Völkerrechte , in allenFätlen keine Schwierig

keit, woman dasEigenthum durchdenxleben

den Eigenthümer deutlich übertragen fiehet.

. „ è,,_,,3-l85nzſſ )

Allein, wirdman fagen, man kann in einer

Schenkung auf den Todesfall oderin einem letz

ten Willen , keinen einzigen Augenblick in dem

* ' Leben desSchenkenden oder Erblaffers gedenken,

in welchem er das Eigenthum deffen, davon die

Schenkung, oder der letzte Wille Meldung thun,

-ſſ . über

c) Die größte Wohlthnt, die ein Menfch erhalten kann,

ift ohne Zweifel diejenige, welche fein Leben rettet,

wenn er in der größten Gefa r ift. Gleichwohl darf

er nicht aus bloßer Erkennt ichkeit fich feines ganzen

_ Vermögens berauben, denn er ift nicht verbunden,

Leh ohne Noth der Gefahr, vor Hunger zu fici-hen,

* * emjenigen zum Befien auszufe en, der i- E. verhin

- dert bandai er nicht erfofieni . ,

e'

‘ e
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überträget. * Wie kann es alfo durch den Be

fchenkten oder eingefetzten Erben erlanget wor

den ſeyn.) Der Schenkende auf den Todesfall,

und der Verfaffer eines Testaments thun‘in der

Zeit, in welcher die Schenkung oder verletzte

Wille gemacht worden, wahrhaftig nichts an

ders, als daß fie zu ſchenken oerſprechen, wenn

ſie sterben werden , wenn fie diefes Verfprechen

nicht aus Urfachen, die fie gut zu feyn erachten

werden, widerrufen. So lange als fie es nicht

widerrufen, bestehet es, und bleibet unter der

angeführten Bedingung verbindlich. Allein es

kann nicht eher erfüllet werden, als in der Zeit,

da es nicht mehr widerrufen werden kann, näm

lich, von dem Augenblicke des Todes des Schen

kers oder Erbverlaffers. In dieſem Augenbli

cke fetzet der Todte vermöge einer wohlgegrün

deten Rechtserdiehtung den lebendigen Befchenk

ten oder Testamentserben in Befitz, wie er den

lebendigen Erben in den Befitz feines übrigen

Vermögens fetzet. Auf diefe Art find die Schen

kung auf den Todesfall und das Testament Mit

tel, einiges Eigenthum zu erwerben Dieſes

Mittel zu erwerben ist des Völkerrechts, weil

überhaupt dem Wohl der Geſellſchaft viel dar

an gelegen ist, daß iede vollkommene Verfpre

chung erfüllet werde, wie auch einem ieden Ei

genthümer, daß er auf den Todesfall und durch

ein Testament verſchenken kann. Dergleichen

gemachte Schenkungen machen den Befchenkten

dem Schenkenden verbindlich, der allerhand

Vortheile daraus ziehen kann, und die einzige

I 4 Höffnuns
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Hoffnung dieſer Schenkungen kann demjenigen,
der das Recht hat, dergleichen zu machen, Hülfe,

Beyſtand und überhaupt großen Nutzen ver

ſchaffen. Außerdem würde das Eigenthum, wel

ches zur Verſorgung der Bedürfniſſe und Be

quehmlichkeiten des Eigenthümers eingeführer

worden, oft nicht im Stande ſeyn dieſe Ge

enſtände ſeiner Beſtimmung, ohne die Schen

ungen auf den Todesfall, und ohne die Teſta

mente zu erfüllen. Dieſer und jener Menſch,

und von dieſer Art giebet es gar viel, der ſichei

nen weitläuftigen Begriff von ſeinen Bedürfniſ

ſen und Bequehmlichkeiten machet, die er für ſich

für nöthig oder nützlich hält, würde eines Theils

ſeiner Bedürfniſſe oder Bequehmlichkeiten un

umgänglich entbehren müſſen, wenn er ſie nicht

durch Schenkungen auf den Todesfall, oder ein

Teſtament verſicherte,

319 §. -

Wasdas Völkerrecht in AnſehungderSchen

kungen auf den Todesfall und Teſtamente zu

läßt, kann das bürgerliche Recht erweitern oder

einſchränken, entweder durch Vergleich der Un

terthanen, oder durch die Geſetze, welche von den

Regenten in Abſicht auf die Beſchaffenheit ihrer

Staaten oder die Gemüthsart ihrer Untertha

nen gemacht worden.

32o §. -

Man kann nicht ſagen, daß die Vollſtreckung

der Schenkung auf den Todesfall und des Te

ſtaments die Uebertragung des Eigenthumsdes

jenigen wirke, was dem ernannten Erben der

-

Natur



.ſi-.,

ſifi'ſſſi-rſi'vſi"

€

.des Rechts und der Moral." .‘137

"Natur nach oon allen den Gütern zugehört. die

ein Menfch. der geftorhen ift. befeffen hat. . Es

gehört nach dem Völkerrechte. dieſem Erbennur

das. was ihm der geftorbene fchuldig geworden

ift. und in defl'en Velia er ihn durch feinen Tod

gefeßt hat; wollte man behaupten. daß ihm mehr

zugehöre. fo würde man dem Rechte des Eigene

thums. das der Verstorbene gehabt hat. Lib

beuch thun. . - ** ,

. ‘ 321 . - “

Ein Eigenthümer kann fich gegen feinen-nm"

türlichen Erben verfchulden. entweder. wie er

fich gegen einenieden andern verfchuldenwürdez -

oder auf eine abfonderliche Art. die nothwendi

ger Weiſe mitder Geburt diefes Erbender- ſſ

knüpft Ìst- ſi . ,

322 '.

-- Allein man muß erklären. ,was man durch“ ei

, ne Schuld verliehen mich. die auf eine Art ge“

macht worden. daß fie mit der Geburt des na

türlichen Erbens verknüpft. ist, wenn und warum

fie damit verbunden iſt, und wie weit fie ſicher

firecket.

' 323 5

- Es giebet keine Schulden von diefer Art. als

diejenigen. welche von den Vätern und Müttern

gegen ihre Kinder gemacht werden.

324 S. '
Die Väter und Mütter machen diefe Schul

den gleich von dem Augenblicke. da fie einig wer

den. eine Gefellfchaft zu machen, worinn Kinder

‘ gebehren werden können. Allein. nach dem

I 5 Völker
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Völkerrechte . erfirecten fie fich nur "auf die Um

, terhaltung und Erziehung befagter Kinder nach

dem Vermögen der Väter und Mütter. Sie

entfpringen nothwendiger Weife aus dem na

türli en Rechte. da die Natur den Menfchen ei

neZ neigung gegen die Kinder. die von ihnen ge

bohren werden. eingeben muß. wenigftens fo lan

' ge. bis diefe Kinder in Stande find. fich felbft ,

zu erhalten und zu ernähren. in fo weit es das

Vermögen ihrer Väter und Mütter ertra en

kann; Die Verbindlichkeiten. welche diefe u

neigung über fich zu nehmen vermöget. muß mit

Grunde den Tag. an welchem fich die Väter

und Mütter in Stand fetzen diefe Kinder zu zeu

gen.. die ihnen gehorchen und dienen folien. zum

Zeitpuncte haben.

- 325 ü- -

Die Kinder von Kindern. haben iedes für

fich kein gleiches Recht. wie ihre Väter und Müt

ter. auf die Güter der Großväter und Großmüt

ter; weil fie. da fie nicht unmittelbar von den

felben herkommen. ihnen ihrer Seits nichtfo viel

Zuneigung fchuldig find. und auch. weil fie ih

nen weder fo lange gehorchen noch dienen dör

fen. Allein wenn ihre Väter und Mütter todt

find. wenn die Großväter und Großmütter iter

ben. fo können fie alle zufantmen dasjenige in An

fpruch nehmen. was ihren Vätern und Müttern

zugefprochen worden wäre. und diefes wegen des

Gehorfams und der Dienfte. dazu fie ihre Ge

burt, gegen ihre Großväter und Großmütter ver

band.

"‘ i 1 326 S*

“***-_-.

-ſi‘W‘.“

Mago-!=come”.._-„„

._.-gt:!



ſi-i***-fk]

-

-.'
.

i
i

des Rechts und der Moral; 139

:, 326 S.‘

Nach den), Völkerrechte, muß das, was den

Kindern zugehört, wie gefagt worden ift, ihnen

an liegenden Gründen ausgeliefert werden, wenn

ihre Väter und Mütter dergleichen fogleich, oder

nach ihrer {Jen-ail) beſeffen haben, weil die lie

genden Gründe urfprünglich dazu befiimmet wor-.

den find, den Menfchen Nahrung und Unterhalt

zu verfchaffen, und auch weil man nicht anders

gedenken kann, daß die erfie Einführung des Ei

genxhums aus einer andern Urfache gefchehen fen,]

als. zum Vortheile der Häupter der Familien

und ihrer Kinder nach ihnen, in fo fern befagte

Häupter der Familien fie nicht rechtmäßiger

Welle veräußert haben werden. >
.*- ſſ 327 O!’ -

Aus diefem Begriffe, den man fich nothwen

diger Weiſe von dem Zwecke der ersten Einfùh-ſſ'

rung des Eigenthums machen muß,-folget, daß,

nach dem Völkerrechte, die Kinder und Enkel

von ihren fierbenden Vätern und Müttern, nicht

allein in den Befitz deffen, was ihnen gehört,-,

fondern auch des ganzen Vermögens gefetzet wer-_,

den, daß ihre Väter und Mütter, oderihre Groß-,

väter und Großmütter zur Zeit ihres Todes be

feffen haben, und welche fie gleichwohl nicht in;

Befiß nehmen können, als wenn fie dierechtmäe.

ßig gefchehenen Veräußerungen, fie mögen auf

eine Art gefchehen feyn, wie fie wollen, gewähren,

und alle die rechtmäßigen Verbindlichkeiten, die

ihre Väter und Mütter, oder Großväter und

Großmutter eingegangen find, erfüllen; weblin.

\

verfie
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verliehen , daß die Enkel'nicht mehr verlangbe't;

können, als was ihre Väter und Mütter fe

würden haben“ verlangen können.

328 .
Aus eben diefem Begrifsfe folget auch, daß, in

Ermangelung der Kinder und Enkel, überhaupt

der abfieigenden Erben, die Seitenverwandten

durch die Sterbenden in den Befitz deffen gefe

lzet werden, darüber fie in der Minute ihres To

des das Eigenthum hatten, als wenn es nach

und nach von einem gemeinem Stamme auf be

fagte Seiten-verwandten käme, welches man ge

fchehen zu fenn erachtet, indem man diefe Güter

bis zu dem letzten Stammvater, der gemein ge

wefen ifi, zurückführet , und fie von da wieder

herunterfieigen läßt, um fie unter die befagten

Seitenverwandten nach der oben angezeigten na

türlichen Erbgangsordnung zu theilen. Allein

die Auffteigenden müffen, nach dem Völkerrech

te, das, was von ihnen hergekommen ifi, vor-'

züglich vor den Seitenverwandten erben„ weil

fie nicht vermuthet werden können, daß fie es an

ders als zum Bellen der Kinder, denen fie es ge

geben haben, und ihres Gefchlechts , und in der

Mennung abgetreten hätten, eswiederzunehmen,

wenn dieſes Gefchlecht erlöfchte, oder ihre Kin-'

der ohne-Wko'mmen fiürben.

. - 329 Z. '

Was die Erbfchaft der Güter anbelanget, die

von keinem gemeinen Stamme unter den Sei

tenverwandten' herkommen, fo kann fie nach kei

nen Gründen des Völkerrechtseingerichtetwer-i

' den]
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den, nämlich folchen, die allen Nationen, als noch

wendig-e Folgerungen des natürlichen Rechtsge

mein wären„ ;, Bloß das bürgerliche Recht, hat

fie eingerichtet „ ent-Weder ;.kraft _ gen-offenes

Vergleichs der Unterthanen, oder durch heraus

ſſ gegebene Genese-det, Oberin-Ww. um unter Leu

ten, die bereits durch-Bande desGeblüts mit

einanderverbunden find, Verbindungen zu ma.

chen„ die von Tage. zu Tage fiärker werden

können. -,- - . < .. - . -:

. 930 ü» *- . : .

[Nach dem ausdem natürlichen Rechte, ente

fprungenen Völkerrechte ist kein nnterfchied un'-* _

ter den ehlichen und ;_unehlichen Kindern... Die

fey'erliche Handlung der Ehen ,. Woraus diefen

Unterfchied feinen Urfnrung berholet, ifi nur durch

eine Ausnahme von dem natürlichen Rechtgund

folglich dadurch, ,was man als, .Eivilrecht anfin

het, eingeführet- worden. Alfo'führet nur das

bürgerliche Recht einen Unterfchied der Erbe

fchaftsrechte beyden Gütern derVaterund Müt

ter zwifchen den ehlichen und unehlichen- Kindern

ein, wleauch bloß das bürgerliche Recht den un,"

_terfchied der Erbfchaftstheile center;-den ältefietz

und jüngfien, unter den Knaben und Mägdchen

einführen WML-Hafiz. E), nach dem Völker

rechte, alle gleich gebohre'n, fo wie es alle MW

- -

* fchen überhaupt find, gleiche Rechte zu den Erb

Sheitan [trendigen haben , davon fie abgefiam

Wt‘ſiflptſſ.) .,‘îſi; " ., ſſ . _ .': .‘; . ..
rſif n. ; ,,,-“:(;

Bìl C.
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331 §. -

Aus allem, was hier oben angeführet worden,

folget, daß die Erbſchaft noch ein ander Mittel

iſt, das Eigenthum zu erwerben.
- - 332 ).

- Wenn es auf die Erbfolge bey einer Krone

ankommt, darf man dasjenige nicht aus den Au

gen ſetzen, was zuvor angeführet worden, daß

das eigentlich genannte Völkerrecht aus allen

den Regeln beſtehet, darüber ſich alle Nationen

zu ihrem größten Wohl, als der richtigſten Fol

gen des natürlichen Rechts vergleichen müſſen.

-- 333 §. -

Nun folget aus dem oben *) angeführten

Grundſatze wegen des Urſprungs von der Ein

führung der oberſten Gewalt, welcher verſchiede

ne Familien oder Nationen unter einer und der

ſelben Regierung unterworfen wordenſind, noth

wendiger Weiſe, daß, nach dem Völkerrechte,

das heißt, nach den Regeln, darüber ſich alle

Nationen und auch ihre Oberherren, zu ihrem

größten Wohl, als den richtigſten Folgen des

natürlichen Rechts vergleichen müſſen, die Erb

folge bey der Krone, nach den ausdrücklichen,

oder ſtillſchweigenden Vergleichen der unter ei

ner Regierung vereinigten Nationen eingerichtet

werden muß. - -

- 334 §
- -

Es iſt kein ordentlicher Richter darüber, was

dergleichen Erbfolgen betrift. Es könnenÄ
ey

t) Siehe 24 $. -
-
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beh—nur—Richter oder Schiedsleute statt haben,

die von. den ftreitenden Partenen erwählet wor

den. Denn die ordentlichen Richter müßten

entweder einige von denen. die Anfpruch auf die

oberste Gewalt machen, oder die Verfammlung

der Völkerfeyn. die befagter oberfien Gewalt

unterthan find; nun kann keiner von denen. die

auf die oberste Gewalt Anfpruch- machen, in die

ſer Sache Richter feyn. in welcher er vor dem

Urtheile nicht-die geringste Macht über diejenigen

hat. welche-ihm die Erbfchaft entweder ganzoder

zum Theile streitig machen; und die Verſamm;

lung der Völker kann es auch nicht feyn. es wä

re denn vorher verglichen worden , weil ſie ohne-‘

das kein Recht hat, einige Handlung der Ober-*

gewalt über diejenigen zu üben. die auf eineWür

de Llnfpruch machen, welchen ſie'alles Recht der

Gerichtsbarkeit über fich'felbft übertragen har.

Allein wenn eine Streitigkeit entsteht, enttveder

wegen der ganzen Erbfchaft. oder eines Theils

derſelben; alsdenn gehört es dieſer Verſamm

lung der Völker zu bezeugen. was für urfprüng

liche, au’sdrfickliche oder stiuſchweigende Verglei

che gemacht worden, und nach diefen müjfen-ent

weder die |reitenden Parten fich felbft. oder die

eewàhlten Schiedsleute ihnen Recht ſprechenc.

335 ü

Das zuvorgefagte zeiget. dah das Eigenthu'm, *

wenn es für einige aufhòrt, gemeinighch vermö- '

ge einer Folge der urfprünglichen Erwerbung def

felben. deffen Rechte zum Vesten derer, auf ugl

e
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che es übertragen worden. in ihrer Vollkommen

heit beſtehen, in die Daélld anderer kömmet.

* öh

Berwöge einer gleichmäßigen Folge der nr

fprünglichen Erwerbung des Eigenthums. hat

der Oberherr Recht der Guter fich zu bemächti

gen, die durch den Tod eines Menfchen erlediget

worden find , welcher kein einziger Blutsfreund

fich anzumaßen Recht hat “).. Aliedie Rechte,

welche dem Eiaenthume dieſer Güter ankleben.

bestehen dem Oberherrn zum Vesten'in ihrer gan

zen Vollkommenheitmelcher, es mögen berührte-'

teSchriftftelier davon fagen. was ſe wollen. als-_

dennnicht als der erfte Befißnehmer angefehen

werden darf. :.Fn dem umgrenzten. Grund und.

Boden eines Staats. ;.und auf deffen Oberflä

che; {non das Recht-tdci! erftenBefitznehmers

keine fiat-t haben, .wie-ſchon geſaget worden " ),

eagehöret allesdemStaate. das abfonderliche

Eigenthum.. einer .ieden Familie ausgenommen.

Wenn diefes abfonderliche Eigenthumifich endi

get, ſo fällt es dem Staate heim. und folglich

dem Oberherrn. bey welchem alle die Rechte des

“Staats beruhen. . , .

3375

war. kommt das geendigte Eigenthum wieder auf den]

teil Befitznehmer?Deus Recht des ersten Befßnehmers . wenn

das Eigenthum fich endiget. hat nur bey demje

nigen fiatt. was nicht unter einen wirklich befke-*

henden

a) Siehe nſ und 426- 55..- . x). Siehe zzz f.
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_.. ……ſi. ſſſſſſ.

henden“ Staat gehört. und alsde'nn hören die vor

her mit den Perfonen verknüpften Rechte auf

diefes geendigte Eigenthum auf. weil die Perfo

nen. für welche diefe Rechte- erworben waren.

diefelben' wiederergreifen. und in' diefem Falle

gleichfam die ersten Befißnehmer diefer Rechte

find. welche fich kein andrer vor ihnen zueignen

kann.

338 ü. *

Wie wird .es gehalten wenn die oberfie Gewalt durch

den Tod eines Regenten geendiget wird?. welchem

zu folgen kein einziger Anverwnndter Recht hat.

Daraus. was angeführet worden. folget. was

gefchehen muß. wenn die oberfte Gewalt durch

den Tod eines Regenten geendiget wird]. von

deffen Blutsfreundenkein einziger Recht hat.

ihm nachzufolgen. Alsdenn fällt'die oberfte Ge

walt dem gefammten Staate wieder anheim.

deffen verfammlete Glieder fich einen y-) oder et

liche neue Herren . unter folchen Bedingungen.

die fie eingehen wollen. erwählen. oder der un

umfchränkten Regierung eine andre Forme. die

fie am anfiändigften für fir? halten. geben können.

339 -
Wie istſi es in andern Fällen. in welchen fich die oba-fie

Geivalt endiget? - -

Die oberfie Gewalt wird nicht allein geendi

get. wenn kein nothwendiger Erbe des Regenten

vorhanden ift. der mit Tode abgehet; Sondern

fie endigetfich-auch durch eine aiiSdrückliche'oder“

-- rechtlich

y) Siehe; 24 f. '

K
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rechtlich vermuthete Verlaßung aller "derer, die

Recht dazu und aufdie Nationen haben , über

welche fie eingeführet worden, in welchem Falle

es eben fo viel ift, als wenn der Regent ohne

Hinterlaffung folcher Anverwandten verfiürbe,

die ihm zu, folgen berechtiget gewefen ; oder durch

die ausdrückliche oder rechtlich vermuthete Ueber

laffung an eine andre Macht von denen, welche

Recht zu der oberften Gewalt haben, und zugleich

von den Völkern, die derfelben unterthan find,

und in diefem Falle find die Gründe einerley mit

, * denen, welche oben wegen Verlaßnng des Eigen

thums angeführt worden ; oder auch endlich wenn

die der oberften Gewalt vorgefchriebene Frifi er.

ſchienen ist, oder wenn wegen Nichterfüllung der .

Bedingungen, unter welchen die oberfieGewalt «

aufgetragen worden, die Nationen das Recht,

in welches fie wieder treten, ausüben, fie ieman

den, der ihnen gefällt, von neuem aufzutragen,

oder auch durch die Folgen des Krieges. Yu.

lein “die analogifche Ordnung der Grundfätze er

fordert, daß man diejenigen , welche diefe Mate

riebetreffen, fo lange verfchiebe, bis man vom

Kriege geredet hat.

/ 34° 5

Allein eben diefe Ordnung erfordert, daß man ſſ

nach den Grundfätzen, welche das Eigenthum

der Dinge und die oberfie Gewalt betreffen, die

jenigen unmittelbar fetze, welche die Rechte über

die Perſonen angehen, —

34: S.
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{F.,—, . Rechte über. die Pei-ionen. ſi _ __

Die vornehmfien Rechte über die Perfonen

find der Regenten ihre über ihre Unterthanen,

der Väter über ihre Kinder, der Ehmännerüber

, ihre Weiber, und der Herren über ihre Sklaven.

' > ‘ 342. .- ..

Rechte-der Regenten» era ihre Unterthan'en.

Aus denzuvor angeführten Grundfäßen über

den kaprung der oberften Gewalt ‘ ) folget, daß

das Recht der Regenten über ihre Unterthanen

fich. auf alle ihre Handlungen erfirerket, welche

der Regent durch .feine Gefebe einrichten“ kann.

343 b

Rechte der Regenten über-ihre Unterthanen.

_ Auch ein Fremder, der in einem Staate'woh

riet, oder *durchreifet“,.“iit, wegen feiner Auffüh

rung, den Gefeßen des Regenten diefes Staats

unterworfen,. er hätte denn ein abfonderliches

Privilegium. Er ifi in diefem Stärke ein Un

rerthan diefes Regenten.“ Ueberhaupt ift ieder

Menfch, der in dem Bezirke eines Staats leber,

verbunden, alles zu thun, was darinn durch die

Gelege gebothen ifi, und nicht zu thun, was dar

inn verbothen ifi. So oft er dieſe Gefeßeüber

tritt, oder ihnen nicht nachkömmt, kann man

ihn zu den vorgefchriebenen Strafen verdammen,

und der Regent allein kann ihn durch eine ab

fonderliche ;_B-egnadigung davon befreyen. So

muß _niandas Recht über“ Leben undTod verfie

K 2 We
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hen, welches in des Regenten Hand iſt, beywel

chem, nach dem Völkerrechte, die Gewalt beru

het, durch ſeine Geſetze auch für Verbrechen, die

er für ſchwer genung hält, die Todesſtrafe vor

zuſchreiben. * - -

344 H.

Rechte der Väter über ihre Kinder.

Da die Väter, wie oben geſaget worden, ur

ſprünglich die Regenten in ihren Familien gewe

ſen ſind, ſo hatten ſie eben dieſelbe Fülle derGe

walt, die von ihnen auf die Oberherrender Na

tionen, als ſie ſich gebildet haben, gekommen

ſind *).

345 H. -

Alsdenn ſind dieſe Rechte der Väter über ih

re Kinder, den Rechten der Regenten über eben

dieſe Kinder, als Glieder ihrer Staaten, unter

worfen worden, undwenn bey einigen Nationen

die Väter das Recht des Lebens und Todes, das

größte unter allen Rechten, über ihre Kinder er

halten haben, ſo hat es nicht anders geſchehen

können, als kraft eines beſondern Vergleichs der

SVölker, oder aus einer Nachſicht der Regenten,

welche dieſes Recht, das ihnen weſentlich zuge

hörte, mit den Vätern zutheilen beliebethaben").

346 H.

Ueberhaupt iſt, nach dem Völkerrechte, den

"Vätern kein ander Recht übrig geblieben, als

von ihren Kindern in allem, was dem Vorthei

le und den Geſetzen des Staats nicht Fº;
- l!

a) Siehe 24 . b) Siehe 23 u. 24 $.



: des Rechts. und der Moral. rad

ist, worüber der Regent zur Erhaltung feiner Un

terthanen zu wachen vorzüglich bevollmächtiget

ist, Ehrerbiethung, llnterthänigkeit, Dienfit und

Gehorfam zu fordern. ſi ._ 5 ,

…, 3475», .

Dieferwegen, weil der Regent vorzuglich be

vollmächtiget ist über die Erhaltung aller feiner

Unterthanen, und der Kinder fo wohl , als der

“Väter zu wachen, find die Kinder dem Staate

und Regenten, “der ihn regiert, noch mehr unter

worfen, als ihren, Vätern .ſelbst. . =

. 348 , . .

Die Pflichten 'der Ehrerbiethung, Unterthä

nigkeit, des Dienfies und Gehorfams der Kin-

der gegen ihre Väter, find darauf gegründet“, daß

fie das Leben von ihnen .haben,'darau:f, daß ihre

Väter, daffelbe zu erhalten," fich der Frehheit "be

geben haben, dasjenige zu einem ganz andern

Gebrauche anzuwenden, darüber fie fchalte'n und

walten konnten, darauf, was ihre Väter wegen

ihrer Unterweifung und Erziehung" gethan und

verwendet haben, darauf, daß ihre Väter,'wle

fchon zuvor, gefaget worden c), die Verbind

lichkeit, fie allezeit zu ernähren und zu unterhal

ten freywillig übernommen haben. Wo ist ein

fo unvernünftiger Menfch,-der nicht begreifen

* könnte ,'daß er demjenigen , 'von welchem er fo

_viel Wohlthaten erhalten hat, Ehrerbiethung

*erweifen, fich unterwerfen, dienen und "gehorchen

müffe. ";

' K 3 349 5

c) Siehe 324 u. 327 55.
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- 349 ü- '

Eben diefe Pflichten haben noch einen andern

Grund. Die urfprüngliche oberste Gewalt der

Väter. als Häupter unabhänglicher Familien.

. hat, als ſich die Nationen gebildet haben. von

ihnen nicht auf die Regenten diefer Nationen

kommen können. ohne daß die Väter nicht we

nigstens unter einem andern stehende Häupter

ihrer Familien geblieben wären. darüber fie zu

vor die einzigen Herren waren. und ohne dah fie

die Vollmacht behalten hätten. fie nach den er

sten Vergleichen der Nationen, und den Gelegen

der Regenten zu regieren. Nun ist ieder Menfch

demjenigen. der ihn zu regieren Vollmacht hat.

Ehrerbiethung. Unterthänigkeit. Dienst und Ge

horfam fchuldig. alfo find die Kinder diefes alles

ihren Vätern fchuldig. welche ſoiglich, es von.

“ihnen zu fordern berechtiget find.

350.5

Allein der Umfang diefer Unter-gewalt muß.

wie alle Untergewalt überhaupt “), durch die

urfprünglichen Vergleiche der Nationen. oder

durch die Regenten eingerichtet werden. und da

her mußauch die Verordnung anftändiger Stra

fen für die Gebrechen der llntergewalt der Kin

der gegen ihre Väter. und für die allzugroße

Härte. mit welcher gewiffe Väter ihren Kindern

zu begegnen unternehmen möchten. abgeleitet

werden.

351 S

d) Siehe ze h.
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' Rechte der Ehmänner Yber ihre Weiber. ſi _

Der Ehmann hat. nachdem Völker-rechte.

über feiue Frau Recht und Gewalt. als Haupt

der Familie. und nicht . es mögen berühmte

Schriftfteller dießfalls fagen. was fie wollen. we

gen der Vortrefflichkeit ſeinses Gefchlechts.

352 «

Wenn man unter den beyden Gefchlechtern.

woraus das menfchliche Gefchlecht befiehet.alles

wohl geprüfet hat. fo wird man nicht finden, auf

welcher Seite die . Vortrefflichkeit natürlicher

Weiſe ist. Wenn man es phyficalifch u'nterfu

chef, wird man finden, daß die Stärke. die be.

ſchwerlichen und täglichen Arbeiten zu ertragen.

und ihre Feinde anzugreifen und fich zu verthei

digen. welche ben den Männern gemeiniglich in

größern Grade. als ben den Weibern ist, durch

die körperlichen Kräfte. welche die Weiber ha

ben müffen. ihre Kinder neun Monate über vor

ihrer Geburt von ihrem eignen Wefenzu ernäh

ren. die Geburtsarbeit zu ertragen. und nach die

fem eben diefe Kinder mit ihrer Milch. die auch

ihr eignes Weſen ifi. zu nähren. fattfam erfetzt

wird. Es iſt kein phyfi'califcher Vortheilfür

denjenigen. der ſchwerere Latten tragen und mör

' deriſchere Streiche führen kann vor derjenigen.

welche vermöge ihrer körperlichen Kräfte einige

-Kinder*zur=Welt bringen und fängen kann. die

Leben dergleichen Lasten‘tragen und eben-derglei

chen Streiche führen werden "können". als ihre

-Väter.'oder die auch andre dergleichen'ziir Welt

-- =]“ - . Ki4 bringen
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bringen können. Wenn man andern Theils **

eben diefe Materie in Abficht auf den Verfiand

und die Moral aufrichtig und ohne Vorurtheil

unterfuchet. fo wird man finden, daß auch lll die

fem Stücke keine Vortrefflichkeit des Gefchlechts

(takt hat. Es gicbet erhabene und große Grif

fier und fiarke Tugenden unter den Weibern fo

wohl, alsunter den Männern. und man kann

niemals denken. daß ein Gefchlecht. welches Müc

ter hervorgebracht. als der Maccabäer. der Gra

eben. der Königinnen Semiramis und Elifabeth

ihre. geringer als das männliche wäre. Wenn

man die Verdienfie in Anfehung des Verfian

. des und der Tugend der allergrößten Männer

' und Frauen. die fich am meifien heroorgethan

haben. in Vergleichung fiellte. und zugleich die

Gerechtigkeit hätte. einzufeheni. woher jene und

diefe in Betracht der Erziehung entfproffen find.

\ die fie gehabt haben. fo würde man nach genau

er Gegeneinanderhaltung finden. daß es bende

gleich weit gebracht haben. Die Erziehung al

lein macht diefen Unterfchied. bey welchem man

allzugeneigt ift. fich zu betriegen. Man kann keinen

andern Grunddavon angeben. daß es Nationen ‘

giebet. wo die Männer gemeiniglich weniger Ver- _

fiand und Tugend haben . als die Weiber bey

andern Völkern.

353 S- “
Die Natur hat unter-den Manns-und Weibs

perfonen die Gaben getheilet. Sie hat. wie

fchon zuvorgefaget worden. die Männer gefchicr

’ter gemacht als die Weiber. fchwere Lasten zu

' ..“: … “agent
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tragen, die täglichen und befchwerlichfien Arbei

ten auszuhalten, ihre Feinde anzugreifen und fich

zu vertheidigen, mit einem Worte fich von den

Orten ihrer Wohnungen wegen aller Bedürf

niffe und-Gefchäfte ihrer Familie mit weniger

Mühe und Unanfiändigkeit zu entfernen. Zu

gleicher Zeit hat fie die Weiber auf folche Arc

gebildet, daß fie Kinder tragen, zur Welt bringen

und ernähren können, und diefe Befiimmung,

welche fie Schwächlichkeiten und Schmerzen von

langer Dauer unterworfen, hat fie befonders

mehr mit ihren Häufern und häuslichen Beforg.

niffen verknüpfet, mittlerweile ihre Ehmänner

nothwendiger Weife dieauswärtigen Bemühun

gen und-Beforgnifie über fich nehmen-müßen,

354 -

Der Mann und die Frau hatten natürlicher

*.Weife gleiches Recht an der Regierung ihrer Fa

milie, allein die Befchwerlichkeit der widerfpre

' chenden Will-ensmeynungen in zweyen Häuptern

zu vermeiden, hat nur eines darinn feyn dörfen.

Es ift natürlich gewefen , daß von Mann und

Frau , vielmehr der Mann, dem die Kinder in

allen ihren Verrichtungen folgen mußten , das

Haupt ward, als diejenige, die fie ordentlich-nur

in ihren gemeinfchaftlichen Wohnungen fehen

konnten. Lillo ist der Mann das Haupt der

Familie, und die Frau, als ein Theilder Fami

lie, ihrem Marine, als ihrem Haupte unterthä

nig geworden. Weil aber diefe Unterthänigkeit

nur eine Folge der Handlung ist, vermittelft wel

cher fie fich ihrem Ehmanne feeywillig beygefellet

, K 5 hat,
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hat, ſo ift er ihr zur Ertonntlichteic viel Evge

benheit, Gefälligkeit und Nachſtcht in dem, was

dem gemeinem Veſren der Familie und der Ver

nunft nicht zuwider iſt,5 ſchuldig.

55

Die Ehmanner, als Häupter ihrer Familien

haben alſo die Geſehe derſeiben gemacht , und-,

fich der Herrfchafc darüber immer mehr und mehr

zu verſichern, die Eriiehung des weiblichen Ge

ſchlechts auf eine folche Art gcdreher deſſen Ver

stand weniger zu erweitern und zu erheben als der

Männer ihren, und ihre Herzhaftigieit weniger

zu stàrten. Ei)! warum hat man nichtvielmeht

gedacht, daß die Èostbarſten Schätze der inenfch

lichen Geſellſchaften in den Verdienſten eines ie

den Geſellſchafters bestehen, warnm hat man der

Weiber ihren nicht den freyen Schwung gelaf

fen, dieß heißt das Vermögen der Geſellſchaft,

um ein gut Theil ſchwàchen? Was wiîrdenicht

mit der Zeit ein Staat und fein Regent gewin

“nen, wenn dieſer Regent feine Geſetse auf eine

folche Art drehete, dag, ohne die Weiber von

hàusiichen Gefchäfteny wozu fie die Natur be

fonders verbunden hat, allzufehr abzuziehen, eine

beffere Erziehung diefer Hälfte feiner Untertha

nen, welche bereits in ihrem Stande der Unter

thamgîeit , die andre fo wohl zu regieren weis,

ohne daß ſie es wahrnimmt, oder zu verwehren

ſuchet,‘111 ihren rollen Wgrth ferite..

376 ſi

Daher-* daß die Frau und der Mann valina

licher Weiſe ein gleiches Recht an der Regie

rung
\\
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, rung ihrer Familie gehabt, und daher, daß nur

die Befehwerlichkeit der widerfpcechenden Wil

lensmeynungen in zweyen Häupterngu vermei

den, nur ein Haupt feyn dörfen, und dieer Haupt

der Mann feyn mùffen, folget, daß die Frau,

wenigfiens in *Abwefenheit des Mannes, die vor

nehmfie Gewalt in der Familie haben muti , fo

wohl als nach dem Tode des Mannes. Wenn *

der Vater geftorben oder abwefend ift, find die

Kinder ihrer Mutter, nach dem Vbltereechte,

alles fchuldig, was fte ihrem lebenden oder gegen

wärtigen Vater fchuldig waren, fie find ihr auch,

wenn ihr Vater gegenwärtig ift, um fo vielmehr

Ehrerbiethung, Unterthänigteit, Dienfi und Ge

horfam fchuldig, da fie fich derfelben, ohneNach

theil der'Rechte, die ihr Vater über fie vorzüg

lich vor ihr erworben hat, entledigen können.

357 b

Rechte der Herren über ihre Sklaven. -

Ehe wir die Grundfätze von dem Rechte der,

Herren über ihre Sklaven anführen, mùffen wir

zuvor die Sklaverey oder Knechtfchaft befchrei

ben. Nun ift die Sklaverey der Stand, in

_welchem ein urfprünglich freyer, und allen an

dern Menfchen gleicher Menfch, der Freyheit der

gefialt entblößt ift, daß alle feine Handlungen

demWillen eines andern unterworfen find, und,

da er nichts für fich felbft erwerben kann , alles

was er erwirbt, für denjenigen erwirbt, dem er

unterthan ift-. ſi

* *358 5;
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358' S» ' >

Aus diefer Erklärung folget, daß das Recht

der Herren über ihre Sklaven darinn befiehet,

daß fie alle Handlungen ihrer Sklaven unum

fchränkt und nach ihrem Gefallen einrichten und

fich alles deffen bemächtigen können, was fie

durch ihre Arbeit oder Gefchicklichkeit erwerben.

359 h.

Allein kann ein Menfch , nach dem Völker

rechte, über einen andern Menſchen, der ihm von

Natur. gleich und fo frey als er ifi, ein fich fo weit

erftreckendes Recht rechtmäßiger Weife erwer- '

ben? Wenn man diefe Frage wohl unterfuchet

hat, wird man finden, daß er es kann, aber nur

in zween verfchiedenen Fällen, nämlich, wenn die

fer andere darein williget, daß er der Sklaverei)

unterworfen werde, und wenn derjenige, welcher

der Herr des andern wird, nach eben diefem

Völkerrechte ihm das Leben hatnehmen können.

360 s.

Es kann einen Menſchen, vermöge der erftaun

[ichfien Wirkung feiner Freyheit, der von Natur

allen andern Menfchen gleich ift , da er ohne

Zweifel fein Gut, feine Arbeit, und feine Gefchick

lichkeit veräußern kann, nichts hindern, daß er

nicht auch feine Freyheit, fo gar in ihrem ganzen

Umfange veräußern könnte, wenn er hierinn der

Gefellfchaft, welcher er fich felbfi fchuldig ifi, ih

rer Natur und Wefen nach nicht fchadet; nun

fchade-t er der menfchiichenGefellfchaftnach ihrer

Natur und Wefen nicht, wenn er fich freywil

lig in die Sklaverey verfetzen läßt, weil fein ?eib,

-- L..-*- . eine
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ſeine Güter. und feine Gefchieklichkeit. als Gü

ter “diefer Gefellfchaft. durch diefe-unterthänigkeit

nicht aufhören. ſiein Theil derfelben *zulfeyn'; da

derjenige. derlich freywillig in die Sila-detenner

fenen-läßt. es. nach dem Völkerrechte. nur unter

der Bedingung thun kann. daß der Herr. „dem

er fich unterwirft. ihm feine Nahrung und line

tei'halt verfchaffen und überhaupt menſchlich bee

gegnen fol]. und man außerdem keine" Urfache zu

oerm'uth'en hat, dah der Herr diefes Sklavens.

die Arbeit und Gefchi'cklichkeit deffelben. nicht zu

einem nützlichen Gebrauche für die Gefellfchaft

anwenden werde. ſſ .

- 361 s. , '

Es st'ehet auch,—nach eben diefemVölkerrech

te. “nichts im Wege. daß ein Menfch.5der einen

andern erlaubter Weiſe tödten kann. ihn“ nicht

in die Sklaverey. auch wider" feinen Willen-ver

fe'tz'en-kön'nte. an statt, dah. er ihn umbringen

Wer das Mehrere kann. kann auch. das 'Wenie

gere, und ohne Zweifel-ift der Verluft. derFreyà

heit ein-geringeres Uebel. als die Einbußedes

Lebens.- . Es werden* viel Leute nicht alſo den

ken . allein die meinen denken und begreifen es,

und - werden es allezeit; denken . und begreifen

Nun darf die innerliche Empfindung der “kleine

sten Zahl nicht Keizer-der größten- Z-ahl-ihre oder

über-dns geringere Uebel *entfcheid'en.-welchesder

großen Zahl ihre ist; ** Außer dem wird die
menfchliche Gefellfchaft. dahſſeinſſ'Medſchſi-‘in .der- ſi — -

gleichen Falle“ in dieSklaverey verfeßt werde.-mehr

dabey getretenen. als wenn er :getddtet wir? S*

* ** ' * 3 2 .
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:, Lin diefer letzten Art der Sklaverei). ift .es bil

lig, daß der Herr, .in Abficht auf die Strafen,

ein größeres Recht- über feine Sklaven habe, als ſſ

in der andern Art. Alles,-und vornehmlich die

nrfprüngliche und natürliche Gleichheit aller

' ,Menfchen, .und der Vortheil der-Gefellfchaft:

ftreiten dawider , daß der Herr feine Sklaven

mit dem Tode und auch der Verfiümmelungeie

niger Glieder befirafe , die .es-freywillig *gewor

den find, — und welche, ohne der Gefellfchaft zu

fchaden, einem andern kein Recht haben; über;- >

tragen können, das fie felbfi über ihre Leiber- nicht

hatten, welche, wie fchon-oben gefagt worden,

einen Theil-von dem Grundvermögen" der Ge-;

fellfchaft ausmachen. ,Hingegen fireitet nichts

dawider, daß der Herr, welcher einen Menſchen,

ehe er ihnin die Sklavereh verletzt, hätte tödten

können, eben diefelbe Machtbehält, ihm das Le

. den zu nehmen, wenn er es; für nöthig erachtet.

* Diefer Sklave, wenner; von feinem Herrn mit

dem Todegefiraft wird, hat die, ganze Zeit, [der

noch gelebet,;feit dem er rechtmäßiger-Wei

ſe hat können getödtet werden, noch etwas, ge

wonnen, und auch während der Zeit ifidas Le
ben diefes Sklaven öder Gefellfchaft zu einigen

Nutzen gewefen. Allein zum arößern Wohl __des

Staats kann der Regen]t„nach genauer Ueber-,

legung, durch; feine Gefetze-die Strafen belkim

men , welchen dieSklaven-fowohi freywillige,

als gezwungeue unterworfen werden können.

Er kann auch, wenn » er- théfük: dienlicher hand;

., -*-;„ * . na,
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nachdem alles wohl geprüfet worden-.- die ganze ſſ

freyw-ſi [lige Stlaverey aufheben. und auth d1e ge- ſſ

zwungene Sklaverey. und fiatt derfelben Stra

fen fotzen. welche die andern berechtigen könnten.

ihnen das Leben zu nehmen.

3-5Die Sklaverey. in zwelche lich der Menfch

freywillig verfetzet. und die gezwungene Sklave-_

rey. davon erfi geredet worden. haben. nach deni

Völkerrechte. wie man erkläret hat, vernunftige

Grunde. aber ieder andern Sklaverei) fehlt es

daran. Z E man kann keinen rechtmäßigen

Grund bey der Sklaverei) eines Kindes finden.

das von feinem Vater verkauft worden. auch

nicht den der Kinder ihrer. welche es nur darum

find. weil es ihre Väter und Mütter. oder we

nigftens ihre Mutter waren. , _ _ € .;

364 b . .

Der Vater kann keinem andern ein Recht

über feine Kinder geben. das er niemals gehabt

hat Nun hat er ja niemals aber feine Kinder

das Recht der Herren uber ihreSklaven gehabt.

365 S

Will man fagen. daß der Vater. wenn er ia

die Freyheit feiner Kinder durch Uebertrekungdes

Rechts. fo er über fie hat. an einen andern. nicht

veräußern könne. wenigftens da ihm für ihre

Erhaltung zu forgen oblieget. die Freyheit der-je,

nigen veräußern kann. die. da fie weder in. dem

Alter find. daruber zu fchalten. noch arbeiten Edn

nen, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. nacb

feiner Meynung ohne diefe Veräußerung ihrer

_ Stephen
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Freyheitinicht erhalten werden könnten; «Hier; '

auf zu antworten, muß man fich erfilich der Ver

bindlich'keiten erinnern, die der Vater in Abfehn '

auf feine Kinde-r gleich von dem Tage, da er fich

verheirathet, übernim-int. - - * -

_ 366 ß. ’

- Es ift' oben feftgefe'ßtworden .'), daß der

Vater gleich von diefem- Tage an gegen die Kin"

der, die ihmwerden gebohren werden,-eine Schuld

macher, die ihnen auch in Grundfiürten , wenn

dergleichen vorhanden find, abgetragen werden

muß, und die fich auf-alles“ .erftrertt, was zu ihrer

Erhaltung "und Nahrung.-nöthig ifi.» ' Hieraus

folget, daß, fo lange als der Vater felbfi noch

etwas zu- leben hat, .die Kinder des Unterhalts

nicht entbehren dörfen, weil auf der Perſon ei

nes ieden rechtmäßigen] Gläubigers ei-n-unfirei

ti es Recht, nach dem'Völkerrechte, haftet, die

eiahlung deffen, was manihmfchuldig ift, fo

lange zu “federn, als fein Schuldner etwas in fei

nenVermögen hat. *

- . — - 3 >7 ü

_ Man frage überhaupt. alle Nationen, wenn

man den Fall vorausfetzt, wo ein Schuldner und

fein Gläubiger ganz und garnichts zu leben ha

ben, welcher» von benden, der Schuldner oder

der Gläubiger, zur Verficherung ihres Unter

helles,-in die Sklavereyiverfetzt werden muß, al.

le werden antwort-en, der Schuldner und nicht

der Gläubiger. Alle muß decVater, feinen und

"** - «. * - [einer

;_ **,) Siebte-4 ine-CSS



der Rechts und der-Morat. - 161

1

d

][

,".

{i

ſ,

i

’.

c,

feiner xKinder Unter-hairy: verſirhern, wenn es

allen daran fehler, was ſie zum Lebensunterhal

te nöthig ;hahen, feine ;eigne Freyheit und nicht.

diefer unglücklichen Kinder ihre percio—Bern. Die

fes ist das richtigeRechtnnd eine "Folge der"

Grundfäße. . ,' 4 -, », - . —,

368 5. ,

Es mag nun der Vater durch fein, Verfchul-é

den fich und feine Kinder dahingebrächt haben,;

daß ße keine Hülfe zur Erhaltung ihres Lebens

iibrig haben, oder, es mögen fie unver.feheneUn-'

Zlücksfälle in diefen kläglichen Zuftand bericht”.

haben-., fo-darf man ſich, wenn der"-Vater feine

Freybßit veräußert hat, um das,",Sjchickfal der

Kinder, denen esan' "allem gebrechfen wird, nicht'

bekümmernr. Es giebet keine fobarbar'ifche Na

tion, darunter nicht iemand zum Mitleiden'gegen

Kinder bewogen werden fonte, deren Vater-durch

ein außerftes Elend, das durch unverfehene Un

glücksfälle verurfachc worden, indie Sklaverei»

gerathen ift, welcher entweder allein oder mit der

Hülfe einig-er andrer für die-fe Kinder fo lange

forgen wird, bis fie inlStande find, felbfi für?

ihre Erhaltung "zu forgen. \ , .

369 ‘S- " . *
Wenn der Vater in dergleichen Falle die Frenz

hei-t feiner Kinder veräußern Eònnte, fo gefchähe

es aus Noth, und er müßte fagen, daß er eben

diefe Noth gehabtz Kinder in die Sklaverei) zu

verfeizen- die allzufchwach zu arbeiten find , und

weder Vater-noch Hülfsmittel zu ihrem Unter

halte haben. GleichwohlL hat es niemand ts:c
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'oſie’c fegen, noch neunten-'n- ?Der natütlühe

Stand der Freyheit der 'Menfchen, und'die

Gleichheit unter ihnen, und die,-Empfindungen

der Menfchlic'hke'it fireitendarwiderx . _

Î 37° b- " ſſ‘

Man hat Urfache zu glauben, daß große Män

ner, aus, Mangel eines genungfamen Nachden

kens behauptet haben, es könnten die Väter-ih

re: Kinder verkaufen , entweder-weil fie fie nicht

genung gegen einander, verglichen und die wah-'

ren Grundfäee des Rechts miteinander verbun- .

> den, oder'endlich die Rechte der Väter über-ihre

Kinder, und ihre, Verbindlichkeiten gegen eben

diefe Kinder, "und die" Pflichten der“ Kinder gegen

ihre Väter nicht richtig"hgenungiunterfchieden

'habenſiff'ſi‘fſſſi ' ' ' _

37

, Die'allerge'fchicktefien Leute, welche von dem

natürlichen und Völkerrechte gehandelt, haben

einen Widerwillen empfunden, den Ausfprueh

zu “thun, daß der Sklaven Kinder felbft Sklaven

. feyn fallen; ' Allein fie haben erklärt, worauf

fich die Sklaverey diefer Kinder “in den Ländern,

wo der Gebrauch diefer Sklaverey eingeführet

ist, gründet.

: 372 5.

Siehe den Grotius, ufendorfeu von den Pflichten ei

nesMenfchen und ürgers, und derfelbenilcberfetzer

und Ausleger Barbeyrac.

Hier ift diefer Grund. Da die Perfon der!

Sklaven feinem Herrn gehört, fo ift es billig,

ſagt man, daßihm auch die-Frucht, die davon

kömmt, -
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kömmt, zugehöre; zumal da das Kind nicht auf

der Welt feun würde , wenn fich der Herr vor

deffen“ Geburt des" Rechts die, Mutter diefes

Kindes tödten zu [allen, h tte bedienen wollen.

Außerdem, da die'Mutter nichts eignes hat,kön

nen die Kinder nicht anders, als von des Herrn

Gütern ernährt und erzogen werden, welcher ih

nen lange zuvor, ehe fie im Stande zu dienen

find, die nothwendigen Dinge zum Leben darge

*bothen hat. Der Werth der Arbeit, die fie nach

diefem thun, wenn fie groß geworden find, be

trägt, wenigftens in den erften Jahren, kaum fo

viel, als, was dem Herrn ihre Kofi und Unter

haltung zu stehen kömmt. Man füget dazu,

daß, wenn die Kinder der Sklaven wieder in die **

Rechte der natürlichen Freyheit treten wollten,

fie es gleich, fo bald fie das vernünftige Alter er

reicht hätten, erklären müßten. Daß fie, da

fern fie diefe Erklärung nicht thäten, dafür ge

achtet würden, als wenn fie in ihre Knechtfchaft

gewilliget hätten, und diefes um fo vielmehr, weil

fie eher keinen Aufpruch aufdie Freyheit machen

könnten, als bis fie den.-Herrn wegen deffen, was

fie ihm wegen ihrer Kofi und Unterhaltung ge

kofiet, fchadlos gehalten hätten, wozu fie eine fehr

lange Zeit brauchen würden. Daß, obgleich

die Menſchen ihrer Natur nach frey wären, fol

ches nicht hindere, daß fie nicht auch, wenn fie

auf die Welt kämen, durch irgend eine menfch

liche Handlung, der man diefe Macht gegeben

hätte , in Sklavenftand gefeßt werden könnten.

Endlich daß die Menfcheté ebenfalls von-allerlCi

' 2 bl ge
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vilgewalt 'unabhſſànglich wären. und dennoch-".die

in einem Staate von Bürgern gebohrne Kinder

als Unterthanen diefes Staate gebohren wür

den. Gleichwohl hält fich einervon diefen be

; ,zùhmten Schriftstellern verbunden . wenigstens

einzuräumen. daß- da diefe Kinder einer filari

. fſchen Perſon durch das Unglück ihrer Geburt

,und ohne ihr Verfchulden in die _Dienſtbarkeic

ſgeſeht worden, der-Deer unter keinem ſcheinba

=.reu Vorwande berechtiget fey. ihnen härter 111 be.-_

.gegnen, als beftändigen düsliethknechten. .

_ . 373 , , .

“ 'Dasjenige. womit man einen-folchen Grund

umfioßen kann. ist leicht zu finden. 1) Daher.

Îweil die Perſon des Stlavens ihrem-Herrn zu

gehört. die Frucht. fo von ihr gezeuget wird.'eben

diefem-Herrn zugehören muffe, ift die Folgerung

.nicht richtig; wenn dieſe Frucht bey der Geburt

urfprünglich und feiner Natur nach frey und un

'unterthänig ist: nun ist der Menſch ohne Zwei

, fel urſprùnglich und ſeiner Natur nach frei)" und

ununterthänig. 2) Wenn das Kind einer fkla

vifchen Mutter das Leben dem Herrn feiner Mut

' 'ter mittelbar fchuldig ist, welche diefer Herrhät

.te können fterben laffen, ſo würde es, nach den .

oben angeführten Grundfätzen. nur in dem Fal

l'e wahr fern. wo feine Mutter durch denjenigen.

der ihr das Leben zu nehmen berechtiget gewe

fen. in den Sklavenfiand gefeßt worden wäre.

und da auch in diefem Falle das Kind dem Herrn

"feiner Mutter das Leben nur mittelbar ſchuldig

(ifi. fo könnte es dieſem Herrn nicht mehr unter

. thänig
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thänig werden, als ſeinem Vater und ſeinerMut

ter, welchen es das Leben unmittelbar ſchuldig

iſt; nun iſt der Sohn, wie oben erkläret worden,

weder dem Vater noch der Mutter eine ſo gro

ße Unterthänigkeit ſchuldig, als ein Sklave ſei

nem Herrn ſchuldig iſt. 3) Man kann wohl ir

gend eine menſchlicheÄ welcher man

durch das bürgerliche Recht die Macht gegeben

at, Kinder, wenn ſie gebohren werden, in den

Sklavenſtand zu ſetzen, erdenken und vorausſe

zen; allein, näch dem Völkerrechte, kann man

dergleichen weder erdenken noch vorausſetzen,

deſſen Grundſätzen es allzuſehr widerſtreitet, daß

ein ſeiner Natur nach freyer Menſch der Skla

verey unterworfen werde, ohne daß er dareinge

williget hat, oder, da er einem andern ein Recht

gegeben hat, ihn zu ködten, die Sklaverey eine

Gnade geworden iſt, die ihm derjenige, der ihm

das Leben hätte nehmen können, erwieſen hat.

4) Es iſt wahr, daß, obgleich die Menſchen na

türlicher Weiſe von aller bürgerlichen Gewalt

ſowohl unabhänglich, als freyſind, gleichwohl

die von Bürgern eines Staatsgebohrnen Kin

der als Unterthanen dieſes Staats gebohren

werden; allein es würdeübelgeurtheilt ſeyn, wenn

man daraus ſchlöße, daß die Kinder der Skla

ven, nach dem Völkerrechte, ebenfalls Sklaven

gebohren werden müſſen und können. Wenn die

Kinder der Bürger eines Staats als Untertha

nen dieſes Staatsgebohren werden, ſo geſchieht

es durch eine Folge der geſellſchaftlichen Gemein

aft unterſchiedlicher Familien, die ſich zu ihrerſchaf ſchiedlich S 3 , die ſichÄ
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,grſiòfiern Sicherheit und.-Wohl {) zii-einer,- ge

fammten Nation vereiniget haben. dafür es von

der ganzen Nati-angehalten worden. und auch

für das größte Gut der Kinder. die in diefen-vere

einigten Familien gebohren werden. gehalten ider

- den mußzx hingegen wurde-inderSklave-WU?,

diejenigen Kinder . die man der-fewer; bey; ihrer

Geburt unterirerfen wollte.-nichts ale-,Bbies

feyn. 5) Es ift auch wahr. daßgda die. {flavi

(chen Mütter ,ſiniehſits ;eignes‘ haben ,. ihre; Kinder

gemeiniglieh nur von den Güterndee, Herrn ere

näher und erzogen. werden .; deridere. die. Web,

wendigen Dinge zum Leben-lange zuvordarbieq

ther. ehe fie im Stande find. ihm u-dienenrdaß

der Werth “der Arbeit. diefiena diefem thun.

wenn! fie groß geworden find. wenigfiensin den

e_rften Jahren. dasjenige. was dem Herrnehre.

Kofi und Erhaltung-t glich-fefiet. nicht leicht

überfieiget; daß endlich diefe Kinder fich in einer

fehr langen-Zeit gegen den Herrn ihrer Mutter

deffen nicht völlig entledigen könnten. was jie

' mfùr den Aufwand. den diefer Herr auf ihre

ost und Erhaltung verwendethat. fchuldig wà-ſſ
ren. Wir…wollſien noch dazufetzen'. wenn man

will. daß die Schuld einesKindes von einer [kla

‘ vifchen Mutter um fo viel größer feyn würde.

da es billig feyn wurde. noch eine Summe we

gen der Gefahr dazu zu feßen. die der.H_err. wel-3

' eher dieer Kind fo bald. als es auf die Welt

gekommen ist, ernähret hat. gelaufen. deswegen

f) Siebe 24 5.

An.—...e-‘c‘e'-aa;

nie- '
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niemals ſchadlos gehalten zu werden, wenn das

beſagte Kind eher geſtorben, als es im Stande

Ä wäre, ihm zu dienen. Man kann nach

dem Völkerrechte, daraus nicht ſchließen, daß

das Kind einer ſklaviſchen Mutter auch ein

Sklave ſeyn müſſe; vielmehr muß man über

haupt bekennen, daß der Herr dieſes Kindes nicht

berechtiget ſeyn könnte, ihm härter zu begegnen,

als einem eigenem Lohnknechte. Die Schuld

dieſes Kindes, wenn man ihr allen Umfang ge

bet, den ſie nach der größten Schärfe haben kann,

kann es zu nichts verpflichten, als ſie nach einer

billigen Schätzung, entweder vermittelſt der

Freygebigkeit reicher und großmüthiger Leute zu

bezahlen, die es in Stand ſetzen können, ſolches

zu thun, oder daß es demjenigen, der es in ſeiner

Kindheit ernähret hat, wenn es ſich derſelben

nicht anders entledigen kann, einige Zeit über

dienet, weil was über dieſe Zeit wäre, welche ich

vorausſetze, daß ſie nach Beſchaffenheit deſſen,

was man dem Herrn, nach richtiger Rechnung,

ſchuldig iſt, und nach den Dienſten, die ihm das

großgewordene Kind leiſten kann, feſtgeſetzt wer

den muß, dieſes mehr bezahlen würde, als es

ſchuldig wäre. Es darf nicht allein als kein

Sklave, ſondern auch nicht einmal als ein im

merwährender Lohnknecht, ſondern nur als ein

zeitiger Lohnknecht gehalten werden, dieß heißt,

es darf nothwendiger Weiſe nicht länger bey dem

Herrn ſeiner Mutter bleiben, als bis es ſich der

ganzen Schuld, damit es dieſem Herrnverwandt

iſt, entlediget hat. Nach den Grundſätzen des

L 4 - QWolker

\ -
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- commercio;-ezine “dnia-Kindern dem Senn

feiner fklavifchen Mutternü'r als ein Lohnknechr

His zu, diefer Frist zurückgehalten werden,“ nach
.welcher'ſſ'eS'den völligen Gebrauch der Frehheit

,haben muß, und ein Gefehgeber würde einediefeii

“Grundfätzen gemäßeSacheſirhunywenn er deswe

“eendurcb feine-Gefeiertglieder-ordnete und; noch

wiel größere Beweife der 'Menfthlichkeit geben,

rrenn er die Kinder der Sklaven-bey ihrer Geburt

für frei) erklärteund anbeföhle“, daßße einein ieden,

der fie zu ernähren und zu.-unterhalten uber-fich

Nehmen wolltefund die kürziefte Zeitihres Dienßes

dafür verlangte, übergebenwerden müßen. ' 6) Es

Îiſt daraus keine Folgerungzu ziehen, daß die Kin

der der Sklaven “ das Vorrechtder natürlichen

.Frenheit'gemeiniglich nicht bindiriren , wenn fte

zu ihrem vernünftigeanlter gelangen. ‘Wenn

esin einem. Staate "den“ Kindern der Sklaven

erlaubt ist, den Genuß déexr'Freyheit zu fordern,

fo wird es derfelben'keiiie oder fehr w'enigegeben,

"die es unteilaffenwerden, ihn,-'zu fordern, fo bald

, fie den Werth “und die Folgen“ deffelben zu *erken;

nen vermögend'fmd. Allenfalls wird eSîEeine

‘llnbiliigfeit feyn, diejenigen “als“Skl'aven anzufe- ſſ

hen, die es 'unte'r'laffen, doch können fie es nie“

male; eher fern) als von.,dem Tage, da ihre [Ein

wtlligung daz rechtmäßiger Weiſe rermuthet

werden kann. ‘ i' ' '

'3i4 S- '

Nach eben diefen Grundregeln ift auch kein

Grund vorhanden, einem Menſchen in den Skla

venfland zu'feßen, der frepwillig Schulden ghe

‘ "' ;- ma t

.*.
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macht hat, undi'welchem, da er zu nichts,"- als“ *fie-zn'

bezahlen angehalten'werden*-kann,"e'infolglich,nachf

der größten Schärfe des-Völkerrechts nicht mehr-_

aufgelegetwerdendarf, ais ſeinem Gläubiger"

wie ein Lohnknecht fo lange 'zu dienen, bin..-er

durch feine Dienfie-,- alles,- was er ihmfchuldig>

ist, bezahlethnt, ' *“ ' “i

j ] "Rechte über die Lohnknechte. ,

" Dieſe Art "deri-Lohnknechte ift-einem allgemei-j

nem Rechte , daß diejenigen,; welchen fie unter

‘ than-“ find, alle ihre Handlungen einzurichten ha.?
ben, und den Strafen, die ihrem Ungehorfam'ei

gemäß .find, imgleichen den Befchwerlichkeiten,

die daraus ' entfvringen können, unterworfen.

Hierinn befiehet das Völkerrecht, wenn der 'Herr:

unabhänglich ist, und wenn “er hingegen ein unſſſi ,

terthan eines Staats ist, fo erfirecketfich die un’-’"

terthänigkeit diefer Lohnknechtenicht fo weit,

daß ‘man ſie nöthigen könnte, dasjenige'zu thun,

was dem Wohl und den Gefetzen .des Staats,

zuwider wäre, deffen Regent überdieß die Stra

fen befiintmen kann, damit fie wegen ieder Art

des llngehorfams beleget werden folien. '

37 . * . ' ‘

linker Lohnknechten muß" man ordentlicher

Weife diejenigen verftehen, welche unter gewif

fen Bedingungen andern Menfchen zu dienen

verbunden find. —

- 377 b. ,

Diejenigen, welchen fie zu dienen verbunden

find, haben ein Recht über fie, welches fich aber

ſſ '- L 5 _, allezeit
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allezeit lediglich auf die gemachten Bedingungen *

beziehet, welchen fo wohl der Herr als derKnecht .

beh'd'erfeits nachkommen mùffenſi, ;. . . -

378 b- *
Rechte, die aus dem Eigenthnme eutfpringen. _ “

_ Î Es giche} viel Rechteüber die Perfonen,_wel3

che eigenthumlich befeffen werden können.

. 379 b- . '

Aus dem Eigenthume entfvringenviel Ver

bindlichkeiten, und man muß dieienigenfizu wel

chen der Eigenthümer felbfi gehalten ist, von de- '

nen unterfcheiden, welcbe-andern Menſchen gegen

den Eigenthumer zur Last fauen. .

’ .' 380 h. ‘ ‘ .

Der Eigenthumer muß unümgänglich beob

achten, daß er feine Güter zu keinem Gebrauche

anwende, der ſick) zum Nachtheile der Geſellſchaft ſſ

drehenkann S ). -

‘ ' . 381 5

* Jm'gleichen ist iedermann gegen ieden Eigen

genthümer, mit dem er nicht in Kriege ist, ver

bunden, daß er ihn feine Güter ruhig genießen

“ und damit ſchalten iaffe, und fie weder beichädi- -

ge, verderbe, wegnehme , noch weder durch Ges *

walt noch List, weder mittelbar, noch unmittelé

bar an fich ziehe. - \

382 - *

Hieraus folget, daß ieder Menſch ,, der einen

Eigenthümer, mit dem er nicht im Kriege nh,-es

ey

g) S. den 64- u. ſ. 5. wegen der Verwandxfchaft, die

fie mit diefem und den folgenden Grundfaizen haben.

...-m‘ſim
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fen auf welche Art es wolle. in dem ruhigeuBe.

fine und Verwaltung feiner Güter fiöhret.dem-)

felben. in Anfehung _deffen. das er ihn zu genießen

und rüber zu fchalten hindert. nach dem Völ

kerrechte. dievöllige Schadloshaltung fchuldig ift.

..… . 383 5. ſi * .

f.z-Es folgetauch daraus. daß der Eigenthümer. -

deffen-Güter fich. ohne feine Einwilligung in den '

Händen eines andern. mit welchem er nicht im

Kriege ift.ébefinden. berechtiget- ifi. ſie wieder zu

fordern. fo wohl als die Früchte. welche davon

erhoben worden. wenigftens von dem Tage—die

ferWiederforderung an. * - z.

- ſi “* 384 ü- ' **

Wenn maneine richtige Anwendung diefer

Folgerungen machen will. muß man einen linter-.

fchied unter'dem 'redlichen und anredlichen ( bonaq

ec malae fidei) Befiher einer Sache. die einem“

andern gehöret. oder zugehöret'hat. und unter

den Dingen. die einem andern zugehören oder"

zugehöret haben. und noch in Natur vorhanden,

find. und denen machen . die nichtmehr in Na

tur da find.. *

385 S.

.Ein redlicher Befitzer ist derjenige. welcher ent

fcheidende Urfachen hat . zu glauben . daß ihm

das. was er befitzet. von rechtswegen zugehöre.

Ein unredlicher oder betrüglicher Befißer hingee

gen ift derjenige. welcher weis. daß ihm eine

Sache. die erbefißet. nicht zugehört. oder. da er

deswegen einigen Zweifel hat. fich keine Mühe

— - gegeben ſſ

\ \
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t

gegeben hat, in dieſem Stücke die Wahrheit zu
entdecken. ---

386 §. " ,

Ein ieder Beſitzer einer Sache, die einem an

dern zugehört, er ſey redlich oder betrüglich, muß

ſie dem Eigenthümer wiedergeben. Allein, nach

dem Völkerrechte iſt der redliche Beſitzer die

Wiedererſtattung der Früchte nicht ſchuldig, als

von dem Tage der Wiederforderungzurechnen;

dahingegen der betrügliche Beſitzer, alle Früchte,

die er hat ſammeln können und ſollen, nachge

machten Abzuge der Früchte, die er nothwendi

ger Weiſe auf die Einſammlung derſelben hat

verwenden müſſen, zu erſtatten ſchuldig iſt.

387 H.

Der redliche Beſitzer iſt die Früchte nur von

dem Tage der Wiederforderung ſchuldig, weil,

da es eines Theils nicht billig iſt, daß ein Menſch

ſich mit eines andern Schaden bereichere, es

auch nicht billig ſeyn würde, daß derjenige, wel

cher wahrſcheinlicher Weiſe Einkünfte verwendet

hat, die er Recht hatte, als die ſeinigen anzuſe

hen, zum Vortheile eines Eigenthümers ſcharm

zu machen verbunden würde, welcher durch ſein

Stillſchweigen. Urſache zu dem Irrthume des

Beſitzers gegeben, oder ihn darinnbeſtärket hat.

388 §.

Wenn der redliche Beſitzer dem Eigenthümer

wiedergiebet, was ihm gehört, ſo hat er Recht

die nützlichen, oder nöthigen Unkoſten zu fordern,

die er zur Erhaltung und Verbeſſerung der Sa

che, ſo er abtritt, verwendet hat, umſo vielmehr,

- Wenn
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:wenn diefe Unkofien in-iedem Jahre.- -die. Ein.

künfte. fo er davon gezogen. ùberstiegen haben.

Mit dem beträglichenBefißer ist es anders. wel;

cher zur Strafe feiner Unredlichkeit. aller Wie- ,

Zerfoftrderung der aufgewendeten Kosten berlu-',

[g] . ..“ “".‘ſſ:

* 389 h- ‘ ,

Der“ redliche Befißer. wenndie wiedergefor

derte Sache in feinen Händen verdorben. oder

vor der Wiederforderung verlohren gegangen ist,

ift nichts fchuld g.. wenn es aber nach der Wie

derforderung verdorben» oderver-lohren gegangen

ift. fo ist er nur dafür zu stehen ſchnldig, wenn

das Unglück. entweder durch“-fein .Verfchulden

oder feine Nachläßigkeitgefchehen ist. Der ber

trügliche Befitzer hingegen muß-dafiir stehen, fie -

mag verdorben oder verlohren gegangen feyn zu

welcher Zeit es wolle. er muß den ganzen Werth.

den fie den Tag hatte. da er fie zu befißenange

fangen und gewußt oder zu vermuthen .Urfache

gehabt hat. daß fie ihm nicht gehörte. erf-egen“.

weil der Eigenthümer. wenn er fie fo gleich. Wie

er gefollt. wiedergegeben hätte. fie hätteverkau

fen und diefen ganzen Werth daraus [öfen kön

nen. Er muß alle Einkünfte. die fie fo lange.

als er fie beſeſſen, gebracht hat, und diejenigen.

welche fie hätte bringen können und follen.erftat

ten. bis er fie bezahlt hat. wenn fie nicht verdor

ben oder verlohren gegangen wäre,

390 - _

Gleichfalls. wenn diefe Sache in den-Händen _ .

des redlichen Befieers am Werthe verringert

“ wird.,
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wird, darf derfelbe'für diefe Verringerung nicht

ſtehen, als wenn ſie, nach der Wiederforderung,

durch fein Verfchulden, oder durch feine Nach

läßigteit gefchehenift," anstatt, daß der betrügli

che- Befilzer' dem Eigenthümer wegen der Ver

ringerung diefes Werths Rechenfchnft geben

muß, zu welcher Zeit und auf welche Art , fie

' . auchgefchehen feyn mag.

\ - 39! . .

Ein ieder, der ein Gut befißt, und weis, oder

Urfache zu vermuthen hat, daß es einem andern

gehöre, muß, nach dem Vòlkerrechte, dem Ei

genthümer, wenn er ihn Fenner , Nachricht da

von geben, oder, wenn er ihn nicht Bennet, die

Sache-bekannt machen, damit der Eigenthümer

*Kenntniß, davon bekommen Eann, und die Früch

te und Einkünfte, nach Abzug “der nöthigen Un,

koſì-en, die er auf die Kundmachung‘der Sache

und Erhaltung desjenigen, das in feinen Befiß

"gekommen ist, einem Drittemanne in Verwah

rung geben, um dem Eigenthümer, wenn er be

kannt wird, ebendiefelbe Sache und ihre Friich

te, nach dieſem gemachten Abzuge, wieder zu zu

ftellen. Unterdeffen kann er die Früchte, wenn

fie verderben möchten, verkaufen oder verbrau

chen, doch unter der Bedingung, daß er derfel

ben ganzen'Werth dem Drittemanne einliefere.

Wenn er aber nach einer langen Zeit den Befi

(zer nicht entdecket, *fo kann er die Sache, die er

befißet, und die Früchte, fo er von derfelben er

halten hat, gebrauchen. Er darf fie den Armen

nicht geben, als nach verfivffener Verjährungs

. . zeit,

\
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zeit, weil er den Eigenthümer des Rechts nicht

berauben darf, fie wieder zu fordern, und-er'kann

fee allezeit-, zu welcher Zeit es auch fey , für fich

behalten, weil er“ zu vermuthen berechtigtt, daß der

Eigenchümrr fie ihm freywillig überlaffen habe

. 392 S

Eine Sache bleibet fo lange, als-ſie beftehet,

und nichtberwandelt worden ist, in Natur. 'Sie

höret nicht auf in Natur zu feyn, als wenn-fie

verdirbet, oder durch die Einführung einer neuen

Forme, eine neue Sachewitd. Was Völker

rechtens in-Anfehnng des Dinges ift, das unter

des Befitzers Händen ift, das ist angeführt wor

den; alſo fehlt weiter nichts, als daß wir anfüh

ren, was eben" diefes Rechtens ift, wenn die Sa- ‘

che in eine andere-Geftalt verwandelt worden-.

393 5- * ' >

Wenn-fie-vor der Wiederforderung von dem

“redlichen Befitzer verändert worden, fo hat der

wahrhaftige Benner nicht‘ mehr—Recht daran, -

als diefer Befitzer gehabt haben würde, wenn

diefe Wiederforderung “niemals “gefchehen wa

re " ). .Wenn aber die Veränderung erst nach

der Wiederforderung gefchehen ift-,""fo muß der

'Eigenthümer die Wahl haben, entweder die

Rechte auszuüben, die der 'Befißer gehabt ha

ben würde, ohne etwasmehrers zu verlangen,

oder den Werth, den fie vor der Wiederforde

rung gehabt hätte, von ihm zu fordern, und fie

ihm zu überlaffen- -

-. … 3,94 ü

h) Siehe den zgsniw. - \ ' - . ' .:! »
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Zeeb .

Wenn: die Sachehin-gegen, entweder vor oder

nach der Wieder orderung-.von dem .betrügli

chen.,Befißer ver ndert worden, muß der Sin,

genthümerallezeitdiezuvor erklärteWahl haben.

395 * ſſ

Es ist nicht leicht zu begreifen, wie berühmte

Schriftsteller haben glauben können, daß "eine

Sache nicht mehr in Natur ſey, wenn fich der

. Befiher derfelben entfchlagen und fie in andre

ſſ. ände gefpielet hat, Wenn fie noch ohne Ver

- - derung der Gefialt da-ifi, fo ist fie noch iuNa

tur da, wie es gefaget worden.

._.,5- _ _ſi — » 396 S. ' _ ‘ . x

.. Was die Dinge anbelanget,-.die von einem

redlichen Befiher auf einen andern. gebracht wor?

den, fo ist folgendes des Völkerrechts.

. - * 397 ,, -

*Der Eigenthümer ifi nur berechtiget fie' wie

.,der- zu fordern, in welchen Händen fie find , und

die unbetrüglichen Befitzer, welche einander g'e

»folgt find,. find ihn, nur fchuldig, was fie gewon

{nen haben, welches ſie nach Abzug deffen, was

ſiſie ihnen gekofiet'haben, abtreten„und der letzte,

den welchem die Wiederforderung gefucht wird,

ift;für fich insbefondere die Früchte fchuldig, von

.dem Tage der Klage des Eigenthümeröan. Al

lein diefer letzte aufrichtige Befißer, wenn er des

Befitzes entfehet wird, ift von demjenigen, von

welchem er fie erhalten hat, die Wiedererftat

tung deffen, was fie ihn getofiethaben, zu fodern

berechtiget. Er ist auch berechtiget, ihn zu?-bie

w i' ‘;

AncaN;.

E

.*A,___4LAB-ra
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wàhrs'leistun‘g fuor oder nach ‘ſeiner 'Entfeßung ,.

anzuhalten; Alle redlichejBef-iizer, die" auf ein

ander gefolgt find, haben eben'diefes Rechttück.

wärts. Allein, wenn die Wiedererftattung von

dem letzten Befiher,“ desjenigen an den Eigenthü

mer gefchehen ift", davon erden Genuß verloh

ren hatte, fo hat derfelbe von den vorhergegam

genenred‘lichen Vesthern Lichts zufodern. ] ;

' ' - * "ZW - . -

Wenn unter den verſchiedenen nach einander

gefolgten Befitzern einige betrügliche gewefen

find, fo kann der Eigenthümer die Erftattung der

Früchte v-onihn fodern, von dem Tage ihres un

gebührlichen Genußes an zu rechnen, bis zu dem

Tage", feiner Schadloshaltung. .
, ſi 399 ü- - - .

Wenn iemand, welcher weis, daß eine Sache

einem andern gehört, fie in der redlithenUbficht

gekauft hat“, fte-dem Eigenthümer- wieder zu ge

ben, dem er darauf ſo bald, als er gekonnt-,

Nachricht davon gegeben, fo kann er fodern,

entweder daß der Eigenthümer, fie ihm überlaf

ſe, oder ihm den Preis ſeiner' Erkanfung wie

derbezahle, in fo fern er nicht den wahren Werth

diefer“ Sache überfchreitet. Allein es giebet Re"

geln, nach welchen man" entfcheiden kann, "ob die?

fe Erkaufung aus redlichet Abficht gefthehenifi;

Es find folgende. . ' “

‘ _ 400 . *

, Ueberhaupt muß diefe Erkaufung als redlich

angefehen werden, wenn kein Verj'tändniß ,un

ter dem Käufer nnd unrechtmäßigen Befitz'erob

M walter,
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walter. undder Eigenthùmenwenn er den Preis

des Kaufs wieder bezahlet. fich nicht in einem

[chlimtnern Zufiande befindet. als er gewefen

feyn würde. wenn der Käufer . was ihm mög

lich gewefen wäre. zum größten Vortheile des

Eigenthümers gethan hätte.

, 401 Z.

Daher folget. daß. wenn der Kauf nur dar

um gefehehen. weil der ungerechte Befitzer. der

nicht in Stande ift wegen der zur Ungebühr be

feffenen Sache Genüge zu thun. im Begriffe

Rund. entweder zu entfliehen. oder fich derfelben

folchergeftalt zu entledigen. daßdem Eigenthü

mer keine Hoffnung übrig geblieben wäre. fie ie

mais wieder zu bekommen. derjenige. der fie ge

kauft hat. ,um fie dem Eigenthümer wieder zu

geben. ben llebergebung derfelben. die Wieder

bezahlung deffen. was er bezahlet hat. federn

kann. in Merit es nicht den wahren Wert-huber

!chreitet. ‘

402 F.»

Wenn aber diefer Käufer. ehe er den Preis

desKaufs bezahlt. oder ehe er gekauft hat. dem Ei

genthümer' Zeit genung Nachricht und Gelegen

heit hätte geben können. der Flucht des unge

rechten Befitzers. und dem wahr'fcheinlich unwie

derbringlichenr Verlnfte der gekauften Suche zu

.vorznkommen. fo würde er nichts ben demwahren

Eigenthümerznfordern haben. fondern er könnte

nur die Wiedergebung des Kanffchillings von

dem ungerechten Benner fordern.

“ 403 ; i
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403 5

Wenn gleichwohl der Käufer. welcher nur ver

muthet hat, daß der ungerechte und zu bezahlen

unvermbgende Befißer. entfliehen oder die ge

kauſte Sache in die Hände eines andern betriig.

lichen Befißers bringen möchte. den Kauf weit.

unter dem Preiſe des wahren Werthes gethan

hat. ſo muß es ihm der Eigenthümer wieder be

zahlen. kann aber das, was er dem Käufer be

zahlet hat. von dem ungerechten Befieer wieder

ſodern.

404 5

Wenn ein Menſch, das. was einem andern

zugehört. aus einiger Gefahr. zu retten. und es

fo lange, bis er es ihm wiedergeben kann-zu ver

wahren. einige Unkosten auſwendet, ſo kann er

die Wiederbezahlung derfelben von dem Eigen

thümer fordern *

4-05 5

Wenn aber der Eigenſithrîmer, ledem, der ihm

das, aus deffen Befitz er geſetzt i|. etwas zu ge

ben frenwillig verſprocheii hat, ſo kann der redliche '

Befiher das Verſprochene nur als ein Geſchenk

fodern , und er iſt ihm eine dieſem Geſchenkege

maße Erkenntlichkeit ſchuldig. Allein der bee-,

trùgliche Veſiizer kann nichts fodern. und wenn

er erhält. was verfprochen worden i|. ſo muß

ſeine Setenntlichkeit um desto größer ſeyn, da der

Sigenthiîmer, außer dem (Heſchente, dafür geach

tet wird. daß er ihm das Recht. feine llnred-lich

keit zu [trafen oder straſen zu _laffeu. erlaffen

abe.h ſi - M =. ,in-5 S
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- , 406 S. ſi

Derjenige. welcher eine Sache gekauft. hat. die

einem andern gehör-t. kann fie dem. von'welchem _

er fie gekauft hat. nicht wiedergeben. um fein

Geld wieder zu bekommen. als wenn eres dem

Eigenthömer ſo baldals möglich meldet.

407 S

Wie man unter Leuten. die einem Regenten unterthan

find. die Anwendung der in diefem ersten Theile an"

geführten Grundfähe fodera kann? Wie kann man

fie unter denen. die keine Unterthanen find und unter

' Regenten fordern ? .

Die von einem Staate abhänglichen Leute

können weder'in demBezirke diefes Staats noch

in einigem andern. die Vollftreckung alles deſ.

fen,»was'die vorhergehenden Grundfäee enthal

ten. anders fordern. als in fo fern ſie den, durch

die bürgerlichen Rechte. vorgefchriebenen Regeln.

fo wohl“ wegen der Uebung ihrer perfönlichen

Rechte.“ als wegen der anzufiellenden Klagen ge

mäß find. Was aber Leute. die keineunterthae

nen find. und Regenten unter fich anbelanget,

fo“ müffen diefe Grundfäize nach dem Buchfta

ben vollftreckt werden, und es darf nur noch an.

gefiihret werden. wie das Völkerrecht verlanget.“

daß die theilhabenden Partheyen fie zu vollfire-l

cken verfahren. ,

Ende des ersten Theils.

". ., ** . ,. ſi ſiVerſuſſch



 

die Grundfätze

. ,und der) Moral.")

'- ' “ ſſ and… Theil.

1-5

Rrſache des Ueber-gangs von der u'rfprünglichen Frey

heit aller Menfchen zu einem fast allgemeinem unter-"

thänigen Stande. * '

ſſ”Nextech wohl ve‘rstandenſi hätten, wie er

fich nothwendiger Weiſe auſ den all-'

= ora _ gemeinen Reißen der Gefellfchaft be

Ìehet, ſo wurden fie nicht, wie fie es find, von

rer urfprünglichen Unabhànglichreit gefafllen

?Wir-enn alle Menfchen ihren wahrhaftigen
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'

.

feyn '). Sie würden aufs hbchfte nur denen->

untergeben feyn, von denen ſie das Leben erhal-,

ten- hätten, und diefe Unterthänigkeit würde fo

leicht zu ertragen feyn , daß man das Ende der

felben zu 'fehen nimmermehr wünfchen würde.

2 s.

Vielmehr haben fie ihren Nußen übel bet->

flanden, und daher ist es gekommen, daß fie von

Natur unabhänglich fnft .alle in alle Arten der

Unterthänigkeit gefallen find, davon eine mehr

dem Zwange, als die andre unterworfen iſt, und

“deren Joch fie rechtmäßige]; Weiſe nicht abwer

fen können. ſi , - ſſ

3 .

Wenn alle die Vernunft noch hören wollten-,

fo würde nur die unumfchränkte Unabhänglich

keit verlohren feyn. Wenn die Niedrigen ih

ren Obern wie ihren Vätern begegneten, und

die Obern ihren Untern mit einer väterlichen

Gütigkeit begegneten, könnte ieder glücklich le

ben- Die von ihren Pflichten ſowohl, als von

Ihren Rechten unterrichteten Menfchen würden

ollen Saameu der Zwiefpalt unter fich erfticken,

und wenn ja Streitigkeiten entftünden, würden

die Partenen keine andre Richter ihrer Irrune

gen nöthig haben, als fich ſelbst.

, - 4 h.

- aneſſen, bis Gott den Menſchen dieſe Weis

heit eingiebet, entwrder unmittelbar durch feine

Gnade, oder mittelbar durch Hülfe der Regen

, ten,

*“) Sieb-ben 17 ii. ſ. t. des, ersten Theile.
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un, welche gleich aufmerkfam find die nützlich

.ften Gefeße'für alle Materica zu machen, oder

"anzunehmen, und fie alle mit der vollkommen

sten "Genauigkeit vollftrecken zu laſſen; find die

Regenten gefeßt, die Ordnung und Verſchieden

heit der Stände. zu handhaben, und alle Arten

der Streitigkeiten entweder in Perfon, oder

durch diejenigen, welchen fie diefe ,Beforgung

auftragen, zu entfcheiden."

Die Menſchen, welche fsrensgeblieben find," haben keine

Richter ndthig. Wie können ihre Streitigkeiten aes,

endiget werden?

Allein die wenigen Menfchen, welche freu ge

blieben find, und die Regenten bedörfen keiner

Richter, welche die Gewalt haben, die Streitig-„

keiten, .fo unter ihnen/entliehen , zu endigen.

Dieſe Streitigkeiten können nicht anders geen

diget werden, als durch einen freundfchaftlichen -

Vergleich, und vermittelfi erwählter Schieds

lente undMittelsperfonen von den ftreitenden

Partenen, oder durch den Gebrauch des Wie-,

dervergeltungsrechts, oder durch den Krieg.

6

Es wäre außer allem Zweifel unendlich zu

wünfchen, daß alle ihre Streitigkeiten durch ei

nen gütlichen Vergleich geendigt würden, nach

dem fie fich gegen einander'wegen ihrer Anfprü

che und Einwendungen erklärt hätten, fo daß fie

fich felbft-Gerechtigkeit erwieſen; oder- daß we

nigfiens der Weg der Schiedsleute und Mittels-.
perfonen öfter üblich wäre, als er es ift-. ſſ

' M e ſſſi 7 S- '

ſ
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?( Allein ie weniger alle Grundfäße und.-alle ihre

Folge-rungen entwickelt-worden; find, um fo viel

weniger hat. man Urfachezu erwarten, daß diefe

zween gelindesten Wege, den Streitigkeiten. ein

Ende zu machen, ordentlicher Weiſe gelingen kön

nen. . Die "Vorurtheile-und Leidenfchaften der

_ @îegentſſenj können allxuleieht ,Hindernifie dawider

machen, der perfönliche Eigennutz und die Lei

denfihaften ihrer Minister können derfelben auch

allzuviel machew Esiftoftallzufchwer, Schieds

lente zu finden, die unparteyifch genung“ find, iind

außerdem könnte es in vielen Umfiänden allzu

gefährlich:-feyn, wenn man ungerechten oder ein

genommenen Zänkern die Zeit ließe, fich in

Stand zu fehen, ihre übelgegründeten Anferüche

durch die Gewalt der Waffen zu unterfiüizen.

Daher kömmt es, . daß die Regenten oft genö

thiget werden, auch noch eher, als, fie die gelin

deften-Wege, davon geredet worden ., _verſiſuchet

haben,,- zu Wiedervergeltungen, oder-zum Krie

ge zu fchreiten. ' — . . ,. „ _

= , '8'4 S* '

Zumwenigften maßen n. gefiehen_,_daß die

Regenten, wenn fie", ohneéfichallzugroßen Ve

fchrverlichkeiten, auszuziehen , vor. allen Dingen

.Unterhandlnngen fachen, um einen gütlichen Ver

gleichunter'fichzu fiiften, oder Schiedsleute zu

.erwählen,“ die vernünftigften undzgerechtefien

_ Teile-Unknown fallen.-. .- _. .- .; e . ,

,B”; _ lh]; ,

*.

"' i- *. '. .:
., . ſi-n ' «,.-.*, -.. _

.! "I‘ 3 *

. . .
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entfernen.

9§. FC !

Vonden Unterhandlungen, vermittelſtwelcher die Strei

tigkeiten eines Staats mit dem andern Staate, ge

endiget werden können, und von Unterhändlern. ."

Wenn die Regenten die Partey ergreifen, in

Unterhandlung zu treten; um ihre Streitigkei

ten in der Güte beyzulegen; ſo müſſen ſie ſich

einzig und allein vorſetzen, die Sachen aufrichtig

anzugeben, und auf dieſe richtig angegebenen

Sachen, die richtigen Grundſätze des Völker

rechts anzuwenden. Wir wollen bündig ſchlie

ßen, und ſehen, was denjenigen begegnen müß,

die ſich nach dieſem Grundſatze richten, und was

hingegen denen begegnen muß, die ſich davon
* f

- --

Wenn man ſich von denden Theilendemſel

ben gemäß bezeiget, ſo wird man gar bald dar

über eins werden, was zu thun recht iſt, undun

terdeſſen keine Kriegsrüſtungen machen dörfen,

die allezeit ſehr viel Aufwand erfordern, die Unº

terthanen beyder Regenten werden alle ihre

Handlungsverrichtungen in Sicherheit mit den

Fremden fortſetzen, ieder von dieſen Regenten

wird ſich ein Recht erwerben, zwiſchen den ans

dern Regenten ein Schiedsmann oder Mittler

zu werden, und ſeine Unterthanen, die Zeugen

einer ſo vernünftigen, und für ſie ſelbſt ſo nützli

chen Aufführung, werden ihn deswegen mehr

verehren und lieben, und ihm um ſo vielgetreuer

UnD unterthäniger dienen, da ſie, nach dem Bey

ſpiele der Gerechtigkeit, mit welcher ſie ihn, ſich

M 5 - ſelbſt
- -
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_

_

ſelbſt Recht zu erweifen wirtfamlich arbeiten ſe

hen . von ſeiner Seite alle Gerechtigkeit zu er

warten haben. .

! \ h.

‘ Wenn man ſich hingegen an benden Theilen

befleißiget. die Sachen zu verkleiden. und die.

Anwendung der wahren Grundfätze des Völ

kerrechts auf die Sachen durch nichtige Spitz

ſindigkeiten zu verdrehen. fo wird daraus gar

bald ein wechfelhaftes Mistrauen entfpringen.

Sin ieder wird ſich ſeiner Seits zum Kriege ril

[ten, und hierzu wird er anſehnlichellnkoſten auſ

wenden müffen. Diefe linkosten zu beftreiten.

wird er verbunden feyn. entweder niit Angreie

[ung der geſammleten Schätze den Anfang zu

machen. oder die Unterthanen mit Abgaben zu

befchweren. oder die gewöhnlichen Bezahlungen

[u verſchieben, welches für die Unterthanen eine

abfonderliche Art der Ueberaufiagen i|. und der

innerlichen Handlung der Staaten Nachtheil

bringet. Die äußerliche Handlung wird unver

züglich dadurch leiden. weil die Handelsleute

nichtmehr geneigt feyn werden, fie fo eifrig zu

treiben. indem ſie Widerwàrtigkeiten und Ein

bußen befürchten . die ſie ein naher Krieg. der

wahrſcheinlich geworden. erfahren laffen könnte.

Dieſer Krieg. den man hätte vermeiden können.

wird die ordentlichste Folge folcher Unter-hand

lungen feyn. und der Krieg i|. wie man weis.

eine nothwendige llrſache aller Arten von llebeln.

Allein außer dem können die Ehrerbiethung und

Liebe, imgleichen die llnterthànigkeit und Treue

der

--„x--..

l
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der llnterthanen gegen Regenten. die man aiſo.

hat unterhandeln geſehen, fo wohl durch die au

gemeinen Uebel. welche fie entweder auszufiehen

oder zu befürchten haben. als dadurch geändert

werden. weil man von ieden]. der fichifelbfi keine

Gerechtigkeit zu erweifen weis. alle, Ungerechtig

keit zu fürchten Urfache hat. Endlich werden"

die Regenten. welche dergleichen Spißfindigkei

ten. die ich vorausfeße. entweder den der Sache.

oder dem Rechte unter fich gebrauchen. anfiatt

das Vertrauen von ihres gleichen zu erwerben.

um Mittelsperfonen unter ihnen zu werden (wel

ches alle Tage ſowohl ihre Stärke als Anfehen

vermehren wurde). nur als Nachbarn angefehen

werden. deren Vergrößerung. wegen des Mis

brauchs. dazu fie diefelbe anwenden möchten. ge

fährlich feyn wiirde. woraus folgen wird. daß

fie Hindernifie antreffen werden. die fie nicht am

getroffen haben würden. in fo fern fie in ihrer

Aufführung mehr Gerechtigkeit hätten blicken

laffen. wenn die Frage von einer rechtmäßigen
Verarbfiernng für fie ift. und ihre Nachbarn kei-* ſi

ne Gelegenheit verfäumen werden,—die stch nur

, anbiethen können. fie zu erniedrigen. Wenn

fie andre Erfolge haben. fo haben fie diefelben

nur befondern Umfiänden zu verdanken. die fie

weder hoffen noch vernünftiger Weiſe haben er»

warten können. _ .

' 12 5.

Endlich. wenn man an einem Theile redlich

unterhandelt, und am andern lifiige Reinke brau

cher. fo wird dadurch am allergemeinlichftecher

or
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9Vortheil für den Regenten ausfallen, der red

lich unterhandeln läßt, in ſo fern deſſen Miniſter

eben ſo viel Verſtand als ihre Gegner, oder deſ

ben auch etwas weniger haben. Hier ſind die

Beweiſe dieſes Satzes. -

--- 3 H.,

Ohne Zweifelwird für ihnder Vortheil daraus

entſpringen, wenn er entweder etwas beßers, als

was nach der Schärfe billig wäre, oder wenig

ſtens nur was billig iſt erhält, oder, da er weni

ger, als was billig iſt, erhält, deswegen durch

ſolche Equivalente ſchadlos gehalten wird, wel

che ihn die Umſtände davon zu hoffen verſprechen

können. Nun iſt leicht zu begreifen, daß er ge

meiniglich einen von dieſen dreyen Puncteners

langen wird.

, "- I 4. Q. . - -

In der That ſind entweder er und der andre

ſtreitende RegenteinanderanStärke und Macht

gleich, oder die Ueberlegenheit der Macht und

Stärke befindet ſich entweder auf ſeines Gegners

oder auf ſeiner Seite. In dieſen dreyen unter

ſchiedlichen Zuſtänden, wird es allezeit einen all

gemeinen Vortheil für den redlichen Unterhänd

ler geben, welcher daher entſpringt, daß es we

niger Verſtand brauchet, dasjenige zu befeſti

gen, zu beweiſen und zu unterſtützen, was wahr,

billig und gerecht iſt, als dasjenige zu befeſtigen,

zu beweiſen oder zu unterſtützen, was entweder

nicht wahr, oder gerecht oder vernünftig, oder

auch wohl keines von dieſem allen iſt; auch das

her, daß in ieder Streitigkeit dieGºº
. - . . . . - - - - ür
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für denjenigen aquallenzmufi , welcher der Ver

nunft nacbgiebt, und endlich daher,daß der redliche

Unterhändler,wenn er eben fo viel Ber'fiand, als

fein Gegner hat, in Stande-feyn wird, fo wohl

fürs Gegenwärtige als Zukünftige einen großen

Nutzen aus feiner Redlichkeit zu ziehen. _ » '

Allein außerdem, damit wir die Umfländedie

fer drei) unterfchiedlicher Zuftände genauer ein'

fehen, wenn zwifchen" den Streikenden Gleichheit

der Macht und Stärke ift-», wird die Verwir

rung, worein der redliche Unterhändler feinen

Gegner fetzen wird, um fo viel größer feyn, da

derfelbe alle Augenblicke zu befürchten habenivird',"

es möchte das Gleichgewicht der Macht durch

die Unterflützung zu feinem Nachtheile, bey ent

standenem Bruche, . fich ändern, welche der an

dre von andern herrfchenden Mächten mit Rech

te zu erwarten hat, welche, auf die erhaltene

Nachricht , welchergefialt man bey der Unter

handlung zu Werke gegangen ift, es für gerecht

und rühmlich halten müffen, fich mit demjenigen

zu vereinigen, der fich billig und vernünftig ere…

wieſen, und, da er den Abfichtenihres eignen Nu

tzens am ineiften gefolget ift, empfinden müffen,

daß in der Ferne von demjenigen, der feinen Ei

gennußen der Gerechtigkeit vorziehen will, nichts

guteszu erwarten und dagegen mit der Zeital

les zu befürchten feyn wird, mittlerweile von dem,

der fich angelegen feyn läßt, nichts zu verlangen,

als was gerecht ist, nichts zu befürchten, fondern

alles zu hoffen ist. Der redliche Unterhändler

kann, bey diefem Vorcheile, ohne Gefahr dar;

1 au ſi,
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auf befiehen, nichts von allem, was er rechtmä

ßiger Weife verlangen kann, nachzulaffen, wenn

man ihm nicht wenigfiens ein Equivalent darbie

ſſthet, das eben fo ftark, als dasjenige, fo er ab

treten will, und Sachen gewinnen, woran feinem

Gegner tvenig, ihm aber fehr viel gelegen ift.

Wenn-* die Ueberlegenheit der Macht und

Stärke auf deffen Seite ifi, der aufrichtig zu

Werke gehet, fo wird er mit desto größerer Leich

tigkeit zu eben diefem Zwecke gelangen, indem er

keine Urfache zu fürchten hat, daß andre Mach

,ten feinem Gegnerzu Hülfe kommen, welcher,

,da er keinen fremden Beyftand findet, fich end

lich genöthiget fehen wird, wenigfiens dem, was

gerecht ist, nachzugeben, Wenn die Ueberlegen

heit der Macht und,Stärke hingegen auf der

Seite des Regenten ist, der fich aufmerkfamer

auf feinen Nutzen, als die Gerechtigkeit bezeiget,

fo kann er die Unterhandlung durch Anführung

guter und tüchtiger Gründe verlängern und un- '

terdefi'en allen feinen Fleiß anwenden, fich durch

das Bündniß andrer Machten zu vecfiärken, wel

che wider den, der ihn unrechtmäßiger Weiſeun

terdrücken will, Eiferfucht faffen, und feiner an

fänglich überlegenen Macht und Stärke die Wa

ge halten können. Dem ſeo wie ihm wolle," fo

wird diefer nicht fo mächtige Regent, unter dem

Schutze feiner Redlichkeit, alles Uebel vermeiden,

das nur zu vermeiden möglich feynwird, und

welches er wahrfcheinlich nicht vermieden haben

würde, wenn er fich gleicher Ränke, wie fein

Gegner gethan, in_dem fetten Vorſaee ihn zu

unter-!

-
-..
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unterdrücken, oder ihm zu ſchaden, bedient hätte,

und er wird alle die Equivalente erhalten, die er,

nach den Umfiänden, darinn er ſich hefindetmur

erhalten kann. Ich räume ein, daß er dergleichen

Fällegeben kann, wo er nichts erhalten wird, und

andre, in welchen er nur was weniges erhalten

wird. Allein man muß auch einräumen, daß .

er in den Fällen, wo er wenig erhält, nach we

niger würde haben erhalten müffen, wenn er be

trüglich unterhandelt hätte, weil feine durch ge

fchickte Gegner entdeckte Unredlichkeit, ihn ver

haßt gemacht haben würde, und in den Fällen,

wo er nichts erhält, daß er nicht mehr erhalten

haben würde, wenn er auch betrüglich unterhan

delt hätte. Er würde den Misbrauch der über.

legenen Macht und Stärke des Regenten, fei

nes Gegners , dadurch nur verantwortlicher

machen. ;

15 S

Die Regenten, welche ihre Angelegenheiten

unterhandeln laffen, werden dießfalls einen gro

ßen Nutzen haben, wenn fie die Unterhändler,

welche fie brauchen wollen, wohl wählen, weil

diefes einen starfen‘Einſlufi in den glücklichen

Erfolg der llnterhandlxnßgen hat.

l .

Die Haupteigenfchaften, welche zu einem Uni

terhändler erfordert werden, find eine unver

brüchlicbe Treue gegen feinen Herrn und eine ge

naue Redlichkeit. Wenn feine Treue erfchüt

tert werden könnte, fo könnten feine Eigenfchaf

ten mit der Zeit [einem Herrn ſchà’dlicheselag

' n l

ef ,
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vſies Unterhändlers anbelanget. fo fcheinet fie den

guten Gründen. die er anführet. Staffe beyzu

fügen. und fie allein “kann ihm von Seiten der

Regenten. bey welchen er gebraucht wird. und

der Minister, mit welchen er unterhandelt. das-'

jenige Vertrauen zuziehen. vermittelft deffen tau
ſeiîſid und taufend Schwierigkeiten gehoben. und

überhaupt die Sachen geendigec und die Regen

ten viel leichter verglichen werden. Allein diefe

Eigenftbaften. fo weſentlich ſie auch find, wax,

‘ d‘en nicht zureichend fern., '

, Es ift auch höchftnbthig. daß die Unterhänd

ler. ein fanfti'nüthiges und ftandhaftes Gemüth

haben." Allein man würde ficb betrügen. wenn

man glaubte. es fey fchwer. diefe zwo *Eigenfchaf

ten mit einander zu verbinden. Sie find viel

mehr unabtrennlich-von einander. weil die Sanft

much ohne Standhaftigkeit nur Schwachheit.

nnd die Standhaftigkeit ohne Sanftmnth Wild

heit. oder wenigftens Härte ist. Das fanftmüe

thige Gemüth des Unterhändlers läßt ihn die

unvernünftigen Vorfchläge. oder die in der Ab

ficht. ihn von feinen Zwecke zu entfernen. mita]!

zugroßer- Kunfi gethan werden. geduldig anhö

ren. fie, ohne Hitze und Bitterkeit widerlegen.

- eine Gegner mit Gelaffenheit zu feinem Zwecke

eiten. oder fie gegen die Mittel oder Equivalen

te. die ihm anftändig find. geneigt machen. Sei.

ne Standhaftigkeit läßt ihn ftarkdarauf besteq

hen und nicht davon abgehen. welches er unter

'ſi * den

"a

neun. ner-Zen ‘ Was die getan-Revieren *

con

„Ad“flc-=.mr.-)
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den Bedingungen. die er als gerecht hat erken

nen laffen. zu erhalten für richtig hält. und in

allen Gelegenheiten die Würde feines Amts. auf

eine edle und beherzte Artsbehaupten.

, 18 . '

Es wird niemand läugnen. daß es von einer

Wichtigkeit ſey, nur Minister unterhandeln zu

laffen. die den Regenten. mit welchen ſie zu un

terhandeln haben. angenehm ſind. - Allein ge

wißlich werden Unterhändler. die bey einer ge.-„_

nauen Redlichkeit ein gleich fanftmüthiges und

|andhaftes Gemüth haben. allen Leuten. mit

welchen fie die Angelegenheiten ihrer Herren zu

entwickeln. haben. zureichend angenehm feyn.

19 .

Bey allen dieſen nothwendigen, und, ſo zu fa."

gen. Grundeigenfchaften. würde derjenige noch

kein guter Unterhändler feyn ., der nicht vermö

- gend wäre. alle Materien. die ihm zu unterbau

deln vorkommen möchten. zu ergründen. inieder

Sache zu fehen. worauf es ankömmt und zugleich

was Verwandtfchafr damit haben kann . und

fehr verfchwiegen zu feyn. ohne heimlich zu ſchei-z

nen. Allein welcher diefe ganze Fähigkeit mit den

ovbenannten Eigenfchaften verbindet. wird zu

reichend gut feyn. — ,

r 20 . .

Man muß bekennen. daß er noch beffer feyn

würde." wenn er. außer diefen]. die Einfichr hat

te. welche macher. daß man darinn. was die an

dern fagen-undthua. dasjenige fieber . was fie

nicht ſagenwollen, und auch deffen gewiß und

' N manch
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manchmal gewiffer ifi . als wenn fie es'ſagten;

undwelches ihn. da er dadurch zu andern nützli
chen Abfichten. außer denen. die feine Verhalſſſſſi

tungsbefehle enthalten. Anlaß bekäme. in Stand-.

feßen könnte. dieferwegen. und auchin kätzlichen

Fällen. worinn nur große-Geifier wohl urchri

len können. um neue Befehle anzuhalten. und

unterdeffen als für fiel) Vorfchläge zu thun. ohne

daß. er feinen Herrn oder fich felbfi in Gefahr"

te. , . ‘leb ſi ſſ “ C,

Ein Unterhändler kann. ohne daß er derglei

chen Einficht und dasjenige befißet. was den Na

men. eines großem Geifies verdienet. zum Befietr

der Gefchäfte feines Herrn. zu dem erwänfchten

sDannie gelangen. daß er in dem Lande. wo er

gebraucht wird.-durchgängig geliebet wird. Al

lein-‘er wird ſelten und fchwerl-ich dazu elangen

können. wenn er nicht frehgebig und prgchtigiste

Unterdeffen muß er beobachten. daß. wenn-man

keiner Wirthfchaft fähig ift. man nicht lange Zeit

frengebig und prächtig. oder nicht lange ein ehr

licher Mann ſehn kann. Es ist alſo auch dar

an gelegen. daß ein Unterhändler eine wohl ange

brachte Sparfam-keit mit der Freygebigkeit und

Pracht zu verbinden wiffe. * —

„_ * 2‘2 S.

Da die genaue Redlichkeit eine von den

Haupteigenfehaften- ist, die bey-einem Unterhänd

ler erfordert werden. fo muß fie ihrn- richtige Gren-

Zen anweifen und dieferwegen unterfcheidemwas

der Unterhändler fich felbft. was er ſeinem Herrn..
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und was er denen, mit welchen er unterhandelt,

febuldig tft." ' _ \ > -- ; . *
. ſſ/ — 23 €. .. ' .

Der Unterhändler ift fich felbft fchuldig ,' dali

er weder feine Gaben noch Fähigkeit dazu an

wendet, einem andren einigen ungerecht-en Scha-_

den zu'thnn. Daraus folget, daß, wenn er, ehe , '

er vom Hofe feines Herrneabreifet, iii-feinem Gee;

wiffen glaubet, daß die Verhaltungsbefehle, fo". .

nian ihm giebet, einenungerecht'en Endzwert haz .

ben, er diefelben über fich zu nehmen abfchlagen

muß, weil er", wenn er ſie über fich nähme,dafür. ſi

geachtet werden wurde, als wenn. er fie auszu-x

fuhren verfprochen hätte, "und in diefem Falle ein;
Mitfchuldiger feyn,und l’)ſſeſiinebòſe leſi'chtund‘

i ' den, Schaden, der ungerechter Weiſe daraus

entfiehen könnte, zu verantworten haben würde;

. ;_- „ , e

- 24- 55 , * ‘ .

“Es-folget; auch , aus eben diefem Grunde,"

dali, wenn er neue Verhaltungsbefehleeerhält,

deren Endzwetk ihm ungerecht zu feyn fchien," er"

fie nicht ausführen darf, bevor er feinem Herrn

deswegen feine unterthänigfien Vorstellungen ge.

than, in fo fern ihm diefe neuen Verhaltungsbe-?

fehle nicht ausdrücklich vorfchreiben, fie entwe

der ohne Anstand oder in einer bestimmten Zeit

auszuführen, welche zu Ende gienge, ehe er die

Uutwort auf feine Vorfiellungen erhalten hat,

,. . , _ N > - 35" i

'r) S." der?! ma'-55.1?“ err-n reelle ſſ
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ſſ _ “- 955.»— -. "ft;

Wenn es vorgefchrieben ift. Verhaltungsbe

fehle. die einen ungerechten Endzwerkhaben. ohne

Umland. oder in einer allzunahen Zeit auszufüh

ren. fo darf der Unterhändler. bey derfelben Aus

führung. nichts von dem feinigen dazu. fon

dern nur bloße Vorfchläge thun. wenn die Ver-_

haltungsbefehle , den Schwung“ nicht anzeigen .

den er denfelben geben foil. oder alles nach dem

Buchftab'en "nehmen. was ihm angezeiget wor-*

den. Eben fo muß er fich verhalten. wenn fein

Herr auf feine Vorfiellungen keine Acht hat. _

Wee-nes aber allzuoft gefchähe. vornehmlich ben

fehr wichtigen Gelegenheiten und Gefchäften. daß

fein Herr feine, gerechten Vorfiellungen nicht in

Betrachtung zöge. fo müßte er inftändig um fei

ne Zurürkrufung anhalten. und unterdeffen bis

dahin auf die erft erklärte Art gehorchen.

/ 6 \2 .'

lleber-ha “tift er fich felbft ſchuldigmichtdas *

geringfte B fes zu thun. welches er. nach dem

Völkerrechte. perfönlich verantworten-muß =).?

, - 27 . .

Der Unterhändler ist feinem Herrn eine unver- *

brüchliche Treue. einen vollkommenen Gehorfam' '

in allem-. was er nicht perfönlicb verantworten

muß. eine unergründliche Verfchwiegenheit. ſchul. '

dig. und er muß mit einem Worte alles thun.

' . . . — - was

.c).Man fehr im 'erstenſi Theile die Artikel. welche von

* *dem Schaden und der Verbindlichkeit. denfelben ttt

ſi erfetzen. handeln. . - "
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.

‘

was "er verfnrochen zu" haben . oder rerſpre‘chen

zu müffen. geachtet wird. .

.28 h- * -

Die Treue des Unterhändlers be|eher darinn.

daß er nichts thue. was feinem Herrn nachthei

lig feynkönnre. weil er. außerdem. daß er fein

Unterthan i|. dafür geachtet wird. daß ers ihm

uerfprochen- habe, und weil fein Herr.,ohne die

ſes ausdrückliche oder vermurhete Verfprechen.

außer Zweifel ſein Vertrauen nicht auf ihn gefe

ßet haben würde. Sie be|ehet auch darinn,

daß er alle feine Gaben anwende. das . was er

über fich- nehmen können und müffen. durch ehr

liche Mittel. zu-einem erwünfchten Ende zu brin

gen. Dieſer Grundfaß ] ist allgemein. und er|re

cker fich bis" auf die Verbindlichkeit. daß er alles

Gefchenk und Begnadigung von allen andern.

als feinem Herrn. ausfchlagen muß. damit ſeine

Treue dadurch nicht wankend oder verdächtig

merde.

- 29 Z.

Der Gehorfam muß fich in allem. was der

Unterhändler nicht perfönlich zu verantworten

hat. fo weit erstreifen, daß er auch Dinge. die er

für ungerecht hält. unter den oben bemerkten Ein

fchränkungen “ ), vorzutragen und zu unterſtiî

hen gehalten i|. weil er dabey nichts für fich

thut. fondern fein Herr und nicht er redet. ‘und

er kein Recht hat, weder die Gedanken undWor

te. noch die Handlungen feines Herrn zu regie

N ; ren,

e!) Siehe den 24 u. :; h. diefes Thetis. —
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ren. dem er gleichwohl feine Meynung fagen. und

bey Dingen. die er für ungerecht hält. deffen

* Werkzeug zu feyn. fo bald als möglich aufhö

ren kann. Endlich weil er.da-er.kein Recht hat.

die Anfchläge feines Herrn. einzurichten.-und fich

betrügen kann. wenn er fie für ungerecht hält. die

fem feinem Herrn Nachtheil zuziehen könnte. der

feinerSeits nichtZeit genung haben möchte.einen

andern Unterhändleran feinen Platz zu fiellen. ;

. ” }30 @, »ſſ . - _>_

, Der Grund der Verfchwiegenheie. welche ein

Unterhändler beobachten muß. ift. daß. wenn er

fie nicht beobachtete. er feinen Herrn verratheu

wurde. welcher das. was ihm angehet. nur_un

ſſ ter der Bedingung. daßer nicht "zur Unzeit davon

reden ſolle, anoertrauet. und es ihm zu vertrau

en Anlaß gegeben hat. Der Unterhändler.wel-

cher weis. was feinen Herrn betrift. oder wor

an ihm- gelegen ist, wirdalfo nicht dafiir gehal

ten. daß er allemal wiffe. von welcher Wichtig

keit es fen. und kann und muß. aus diefem Grun

- de, im Nothfaile und wenn in ihn gedrungen

wird. fo weit gehen. zu fagen. wenn er ausdrück

lich antworten muß. daß er eine Sache nicht

wiffe. die er weis. Allein er muß auf eine ge

- fchickteArt vermeiden. daß er nicht-gezwungen

ift. fo weit zu kommen. und diefes wird ihm

fchwerlich gelingen. wenn er nicht beobachtet.

x ) daß er niemals begierig zu reden fcheine. a)

daß er von freyen Stärken bejahe oder verneine.
wenn die Frage von Grundfätzen ist, aber ſeltenſſ

beiahe oder derneine, wenn die Rede von Tha-.

, ten
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ten, auch nur-gleichgültigen ist. Der Unterhändler.

\ der fich nicht begierig zu reden zeiget. wird nicht

fo oft. als ein andrer gefragt werden. und eher

in Stande feyn. die Folgerungen der Dinge.

die er fagen will. zu überdenken. ihnen die beste

Einkleidung zu geben. und nur zu fagen. was er

Î . will. Die Perfonen. mit welchen ermit mehr

Offenherzigkeit redet. als er derfel-ben zu zeigen

gewohnt ift.werden fie ihm um fo-vielmehrDank

wiffen. ihn von dem. was er gern wiffen möchte.

williger unterrichten.und fie geneigter machen.1hm

nützlich zu dienen. wenn er ihrer nöthig hat. Wenn

er gern beiahet oder verneinet. wenn die Rede

von Grundfäßen ift. fo wird er fich den Ruhm

eines fcharffinnigen-und ehrlichen Mannes viel.

leichter erwerben. wenn man. da er in öffentli

chen Unterredungen und in abſonderlichen Ge

fprächen. die beiten Grundfäße annimmt. fich

von denen. die nicht fo gut find. entfernet. und

die böfen. verwirft. ihn bet) Gelegenheiten den.

felben zu Folge unterhandeln und arbeiten fiehet.

Wenn erhingegen die Thaten auch gleichgülti

ge felten bejahet und verneinet. fo wird er ieder

mann gewöhnen. fich nicht einzubilden. daß er ‘

aus Verfchwiegenheit nicht rede. und zu glauben.

daß es bloß aus Angewohnheit gefchehe. wor

aus folgen muß. daß er einer verdrießlichen Neu

begierde weniger auSge-feizt feyn wird. wenn ihm

darangelegen ist, eine Sache geheim zuhalten.

31 .

* Der Unterhändler ist dem Regenten. mitwel

chem er unmittelbar oder mittelbarunterhaudelt.

- N 4 ithul
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ſchuldig, kein einziges verhaßtes Mittel anzuwen

den, ihn zu feinem Zwecke zu führen. Er ſoll,

z. E. die Perſonen nicht beſtechen, welche bei)

dieſem Regenten in Anfehen stehen, ihn durch

ihre Ueberredung zu vermögen. daß er ungerech

te Sachen rhue. dazu beytrage. oder ſie eingehe

*und feine Unterthanen nicht wider ihn aufwiegeln.

Jeder Regent williget darein. daß fich die andern

in Anfehung feiner. diefer Regel unterwerfen e).

32 S.

Die Verrichtungen der Unterhändler gehen

nicht allein dahin. die unter'regierenden Häu

ptern entfiandenen Streitigkeiten zu endigen.

fondern auch den Irrungen. die unter ihnen ent

. ſtehen können. durch Erklärungen und dienliche

Mittel zuvorzukommen. die beyderfeitigen Re

genten dahin zu lenken. daß ſie einander in allen

Gelegenheiten Gerechtigkeit erweifen.oder die Ei

nigkeit dnrch Bündniffe zu befe|igen. daß fie an

beyden Theilen das Beße ihrer Staaten durch

Handlungsverträge befördern. und überhaupt

an den Höfen. wo ſie gebraucht werden . alles

zu thun . was ihren Herren und den Staaten.

die ihrer Herrfchafr unterworfen find. vortheil

haftig feyn kann.

33 5

Die Ausübung folcher Verrichtungen erfo

dert nothwendiger Weiſe, daß die Unterhändler.

vermöge einer Ausnahme von dem allgemeinen

Rechte. von d'en Regenten. in deren Staaten fie

gebraucht

*) S- den 14 5. des el'-[len Thcils
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- gebraucht werden. unabhänglich- find. Es ist

leicht zu begreifen. dafi fie ohne diefe Unabhäng

[ichkeit. durch Bewegungs'grände der Furcht.

oder allerhand Verdrießlichkeiten. die man ihnen

machen. oder wider fie“ erregen könnte. allzuleicht

von dem Dienfte ihres Herrn abgewendet wer-_

den könnten. Weil es aber billig ili. daß fie ieg

mand über fich erkennen. fo müffen fie ihren Herz

ren. ob fie fich gleich außer ihren Staaten befin

den. unterthänig bleiben. und von ihnen. fo wohl

wegen der perfönlichen Klagen. die in d'en Län

dern. wo ſie ſich aufhalten. wider fie angefiellet

werden möchten. als wegen ihrer Aufführung in

* Anfehung der Pflichten ihres Amts gerichtet

werden. Es ifi iiberhaupt allen regierenden" *

Häuptern daran gelegen. wegen diefes Grund

faßes ſolchergestalt eins zu feyn . daß die Unter-'

händler. ob fie gleich in fremden Ländern find.

dafür geachtet werden. als wenn fie an dem Hofe

ihrer Herren wären.

34 S- '

Weil die Amtswärde eines Unterhändlerser.

fordert. daß diejenigen. denen fie anvertrauetifi.

eine Anzahl Perſonen von ihren Familien zum _

Staate. und Bediente zu ihrer Aufwartung bey

fich haben. fo müffen die Unterhändler allen ih

ren Anverwandten. die bey ihnen wohnen. und

allen Perſonen welche als Bediente bey ihnen

find. von welcher Nation fie auch feyn. ihre Un

abhänglichkeit mittheilen. fo daß fie unter eben

derfelben Gerichtsbarkeit ftehen. als der Unter

händler. es wäre denn. daß fie derfelbe vor den

* N 5 Gerich

4
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"Gerichten des Landes, wo er fich aufhält, frey

willig ſtellen wollte.

35 s

Der Unterhändler hat von dem Tage an, da

der Regent, zu welchem er gefandt wird, feine

Einwilligung gegeben, daß er in ſeine Länder

- kommen mag, das Recht, diefe Vorrechte zu ge- ſſ

nießen und mitzntheilen, und alles was zu feinem

‘ _ Geräthe und Gefolge gehört, ftehet unter eben- ’

derſelben Gerichtsbarkeit, welche ihm überallé

(olaz! '. . , _ _

36 b ' *

Der Unterhändler, der fich zu einem regieren

den Haupte begiebt, und durch die Länder eines

andern reifer , muß alsdenn eben diefe Verrech

. te überalle genießen, wo der Regent des Landes

gut befunden, daß er als Unterhändler durch

reifee . ſſ. x

… 37 S

Wenn er an dem Orte angekommen ist, wo

ertfich aufhalten fo'll, und dem Hofe der? Regen

ten, zu welchem er abgefandt worden, folget, fo

muß fein Haus der Gerichtsbarkeit feines Herrn

unterworfen feyn, außer in den Fällen, wo er

darein williget, daß die Gerichtsbarkeit des Lan

des darinn geübet werde, aus ebendemfelben

Grunde, weil man fonfr unter dem eVorwunde,

die Gerichtsbarkeit des Landes zu üben, wenn

es wider feinen Willen gefchähe, dem Dienfie

feines Herrn fchaden könnte

(_ '.". ' 38 S‘

]
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feine Familie oder Bedtente. es feu. in dentOrte.

..tuo er.-wohner. oder-in denen.-é won—ee durchreifet.

die feinem Herrnzuftehende Gerichtsbarkeit-üben

will. die Gefängniffewiefer Länder dazu entleh

net, ftr erfordert. das. Völkerrecht. "daß.- dieîdurch

feineGewalt gemachten Gefangenen.-mit eben

derfelben Vorficht. diemnn gemeiniglich der Ver

…

" wenn; » ‘z- .

Wenn ein Unterhändler. der entweder über

wahrnng der. eignenGefangenen diefer befugten ,

Länder beobachtet. verwahret werden, in fa fern

der Unterhändler den'Stockmeiftern eben-die Gee,

bühren. fo ihnen für die ordentlichen Gefange

nen bezahlet werden. richtig bezahlen. und auch

den Gefangenen. für welche er die Gefängniffe

entlehnet hat. den Unter altgehörigreichen läßt.

widrigenfalls die Menſ lichkeit erfordern wür

de. fie auf freyen Fuß zu-.fiellen., “ -- ſſ

39 S- ſi =" '- '

Wenn es billig ist, daß die Unterhändler Vor

rechte genießen. die erfi erkläret worden.!fo ift es

.nicht weniger billig, daß fie derfelben nicht unge

firaft inisbrauchen können; allein ihre Herren

müffen diefe Misbräuche heften-fen . fo daß die

Regenten. zu welchen fieabgefandtworden.oder .

durch deren Länder fie reifen. deswegen Gnug

thuung erhalten.

- 40 S.

Die Regenten. bey welchen fie fich aufhalten.

können auch. bis ihre Herren deswegen Recht

ergehen laffen. federn. daß-fie fich aus ihren

Staaten begeben. wenn die Misbräuche fehr groß

find. ,
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find'. und auch. ohne fich an ihren Perſonen lu ‘

vergreifen. genau auf fie Achtung geben laffen

und alle nöthige Vorfichrigkeiren vorkehren.da

_mir fie ber ihrer Entfernung ihrer Unabhänglich.

keit nicht von neuen misbrauchen können.

41 è. .

— Gleichwohl giebet es Fälle. wo diefe Vorrech

te des tlnterhändlers Statt zu haben aufhören

können. Nämlich diejenigen. in welchen das

Wiedervergeltungswcht an ihm ausgeüber f )

. fwerden kann, und diejenigen. in welchen diefer

Unterhändler offenbar als Feind gehandelt hat.

Alsden'n ist es billig. daß. da er die Schranken

[feines "Amts überfchreiret. er auch die Vortheile

deſſelben verliehre . und da er als Feind gehan

delt hat. ihm auch begegnet werde. als wie einem

Feinde begegnet werden würde. Daraus fol

get, daß ieder Unterhändler. in welchem Umftane

de es auch fei). abfchlagen kann und ſoll, Befeh

'le feines Herrn auszuführen. welche darauf ab

zielten. daß er Feindfeligkeiren begehen müßte.

weil fein Herr nicht ,von ihm verlangen kann,

dah er ſich der Gefahr ausfeße . Strafen zu er

leiden. die ehrenrührig feyn könnten.

42 S.

Was die Ehrenbezeigungen. die man den lin.

terhändlern erweifet. die Vorzüge. fo man ihnen

verwilliget. und mit einem Wortedas ganze Ce

remoniel in Anfehung ihrer. anbelanget. fo kann

diefes alles durch keine einzige aus Grundfäßen

' des

f) Siehe den folgend-'

A_nzd
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des Natur-und Völkerrechts gezogene Folge

rung befiimme't werden.und hänger lediglich von

den Vergleichen ab. die unter den regierenden

Häuptern gemacht worden find. und. wenn man

will. eine Art eines. wilikuhriichen Völkerrechts

machen. - , ;

.. :f; --,\-43 s. — . ſſ .

Wenn die bloßen Unterhandlungen nicht zu“?

Stande gebracht werden können. oder man denz

guten Erfolg derfelben mehr “verfichern will . ſo‘

erwählen die Regenten Schiedsleute.-welchen ſiej

Gewalt geben ihre Streitigkeiten ju entfcheideneé

., 5-448- . , ' ' '*'

* * .. Von, Schiedsleuteu.
['*

ſi .Da dieSchiedsleu'tedie einzigen Richter ſinò;

welche die regierenden Häupter haben können. fa",

müffen fie auch. die Pflicht der Richter erfüllen.

und ihre Entfcheidungen nach den Grundfäizen'.

des Völkerrechts einrichten. und weiin„fie.Mit-i

tel oder Equivalente dorſchlagen, fo darf es nicht!

anders.-als mit: Beyfiimmung der theilhabenden

Pai-teren. reich-hen., . .. .

45 S, . = ..“-,e.“

Wein “ob fie gleichdas Amt der Richter ver-“

treten .' fo haben fie-doch nicht wie die ordenelb

chen Richter die Macht. zur Voilfirerkung ihrer:

Entfcheidungen zu zwingen , »weil die Macht

des Zwanges nur bey dem Obern desjenigen-fire

het. den man derfelben unterwirft. Nun find

die von diefen Regen-ten erwählten Schiedslen-ſi
te nicht ihre Obern- -- »» * ſi- “*** «"È-.*“

e - * 4 .
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46§. - - >

Das Recht, ſo ſie haben, ihre Entſcheidungen

durch die Gewalt der Waffen zu unterſtützen,

kömmt nicht von ihrem Amte, ſo ſie als Schieds

leute führen, ſondern vom allgemeinem Vor

theile der Geſellſchaft her, welcher erfordert,daß

man demjenigen rechtmäßiger Weiſe helfen kann,

bey welchem man, nach einer unparteyiſchen Prü

fung gefunden, daß er Grund hat anzugreifen,

oder ſich zu vertheidigen. Da die Schiedsleil

te, welche entſchieden haben, aus dieſem Grunde,

ihre Macht mit der Regenten ihrer, denen ihre

Entſcheidungen vortheilhaftig geweſen ſind, ver

einigen können, ſo können ſie auch unpartheyiſch

bleiden, wenn es ihr perſönlicher Nutzen erfor

dert, welches nicht in ihrer Freyheit ſtehen wür

de, wenn ſie die Macht zu zwingen hätten, wel

che die ordentlichen Richter haben undnothwen

dig geübet werden muß, wenn man deswegener

ſucht wird. - " - -

w 47 §. -

Müſſen ſich die Regenten, welche Schiedsleu

ke erwählet haben, die unter ihnen entſtandenen

Streitigkeiten zu entſcheiden, der Vollſtreckung

der Entſcheidungen dieſer Schiedsleute ſelbſtun

terwerfen? Es ſolltebey dem erſten Anſehen ſchei

nen, daß die Bejahung dieſer Frage keinen Ein

wurf leiden dörfte, allein wenn man derſelben

wohl nachgedacht hat, findet es ſich anders.

- : 48 §.

- Wenn die Regenten Schiedsleute erwählen,

und ihnen die Macht geben, zu "sºººº
- PUM
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_Uusfprucheverb

miiffen—ſie die aufrichtige Meynung haben—, ſſſich

den erfolgenden Entfcheidungen'zu unterwerfen.

Dieſe Wahl wird-auch gemei-niglichxmid dem

Verfprechen, fich denfelbenzu unterwerfen ver- »
geſellſchaftetſioder begleitet. Allein :.diefe geheime

Meynung, oder das ausdrücklicheVerfprechen, “

hat keinen andern Grund, als in, derZuverficht,

dah diefe erwählten Schiedsleute': eine zureichen

de Einſicht haben, .und vollkommen unparteyifch . -

ſind. Diefes Zutrauen-lift gleichfani eine,'Be

dingung", unter‘iwelcher fichzdie Partenen zum

enden.?

- . ſi , … “49. R*] ſſ : '

Sie dörfen fich alſo, nachdem Wölke-ererbte,"

nicht für verbunden-halten, _ſich derEntfcheidn-ng - -

diefer Schiedsleute-zii-unterwerfen, als wenn es
offenbar ift, dah diefe Schiedsleute, welcheſiwee

gen der Sachen und des Recht-s Ezureichend zeri.

leuchtet und unterrichtet fend, miteinervollkom

?>er .Unparceylichkeitverfahren-undentfchieden

aen. -. ., ' .

' \ ‘ . 59 Su, _ . .

Wenn die Schiedsleute Privatperfonen wei-'

ren, ſo würde manwegen ihrer Einfichtund

Fähigkeit zu zweifeln keine Urfache haben.-,. wel-,

che allein zu der, für fie fo ungemein rùhmlichen; .

gefchehenen Wahl würden haben Anlaß-geben

können, und man würde eben fo wenig zweifeln

dörfen, dah fie nicht alle nothwendige Aufmerk

famkeit angewendet hätte-n, fich wegen der An

gelegenheiten , darüber fie'entfcheidennfollten,

wohl intimer-richten. Wlan. WWMM}? nebe

\ men ſſ
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inen faft allezeit andre Regenten zu Schiedsleue“

"ten ihrer Streitigkeiten, und da diefe zit-Schieds

leuten genommenen Regenten nicht vermuthet

werdentönnen, daßfie'die Angelegenheiten un

terfuchetund'entfchieden haben, als nach dem

Gutachten ihrer Räthe, welche nicht eins-genung

feyn könnten ,. fo wird-es ſast allezeit zweifelhaf

-tig bleiben, welcher von Seiten derSchiedsleu

te Einficht und Fähigkeit genung gehabt hat, und

elche von Thaten und Rechte zureichend unter

richtet gewefen find.

SI, .

Die Unparteylichkeit der Schiedsrichter wird

noch:weniger offenbar ſeyn. . Denn wenn es

ſi . Privatperfonen find, fo- wird man allezeit große

Urfache zu befürchten-haben, daß, da fie, oder

die Perſonen, welche bey ihnen das meifteAnfee

hen haben, durch einen großen Nutzen bewogen

worden fo zu entfcheiden , wie fie gethan haben,

die-fer große Nahen fiarken Einfluß in die Ent

fcheidungen habe. Wenn die Schiehsleute Ne

genten find, fo wird fich der Zweifel der Unpar

- tenlichkeit um ſo vielmehr verdoppeln, da gewiffe

Perſonen unter dem Rache diefer Schiedsrich

terbey' den Entfcheidungen ihre Angelegenheit

mit einflechten können, nicht zu gedenken, daß die

zu Schiedsleuten erwählten Regenten felbft ei

nen verborgenen großen Nutzen, fo wohl gegen

wärtigen, als zukünftigendabey haben können.

- 52 9.

Hieraus folget, daß, nach dem Völkerrechte,

fo“ lange,-Wheel) ein Zweifel wegen derE???»

“* ig

-

....
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Fähigkeit und Unparteylichkeit der Schiedsleute

ſtatt haben kann, die Regenten, welche die theil

habenden Parteyen an den gegebenen Entſchei

dungen ſind, ſie nicht vollſtrecken dörfen, wenn

ſie, nach dem ſie die Sachenunddas Rechtſelbſt

geprüfet, und auf das allergenauſte haben unter

ſuchen laſſen, überzeuget bleiben, daß ſie nicht

gut ſind. Denn wenn ſie, nachdem ſie dieSa

chen und das Recht aufs genauſte unterſuchet

haben oder unterſuchen laſſen, in Zweifel blei

ben, ob die Entſcheidungen der Schiedsleutegut

oder böſe ſind, ſo müſſen ſie dieſelben vollſtrecken,

weil in Ermangelung anderer Rechte, oder ge

wiſſer Grundſätze, deren Anwendung man ma

chen könnte, das von den Schiedsleuten geſpro

chene Urtheil ein Recht iſt, welches die Parteyen

derjenigen, zu deren Vortheile das Urtheil aus

fallen würde, zugeben, verglichen zu haben ver

muthet werden. -

53 §.

Man hat Urſache zu glauben, daß, wennman

die Streitigkeiten unter regierenden Häuptern

ſeit langer Zeit den Urtheilen der Schiedsleute

ſelten überlaſſen ſiehet, ſondern man oft Mittels

perſonen gebrauchet, der Innhalt des vorherge

henden Grundſatzes Urſache daran ſey.

- - Von Mittelsperſonen. -

Die Mittelsperſonen ſind auch nicht, wie die

Schiedsleute verbunden, deutlich zu erklären,

was ſie von den Streitigkeiten, dabey man ihre

- - O GZer
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Vermittelung zuläßt. denken. weil fie keine Rich-'

ter find. Ihre Verrichtungen befiehenxdarinn.

= daß fie die Bitterkeit uud den Groll. diefich der

Gemüther bemächtiget haben möchten. befänfti

- gen. und alles. was billiger Weife zum Frieden

- führen kann. vorfchlagen- und an bendenTheiien

annehmiich machen. -

_ 55 5

Allein- fie find eben fo wohl.als die Schiedsleute

verbunden.ftch-nach den Sachen und demRechte.

darauf fich die Streitigkeiten beziehen. gründlich

zu erkundigen.' Denn wenn-fie davon nichtvoll

kommen unterrichtet wären. wie könnten fie fich

fchmeicheln in,Stande zu feyn. billige Vorfchlä

ge zu thun. und was würden fie gegen Antwor

ten-; von welchen man vergabe. daß fte auf das

.Recht und die Billigkeit gegründet wären. ein

wenden können ?] Wenn fie aber vollkommen da

von unterrichtet find . fo wird es" . ohne daß fir

den“ Grund ihrer Meynung über die str‘eitiſige Sa

‘che zu erkennen" geben und" fich daran. was das"

,st‘renge Recht erfordern möchte. halten dürfen.

ihnen viel leichter feyn. a-nfiä'ndige und auf die

Unn'tä'nde und verfchiedene'n Belange. die in Be.

trachtung-gezogen“ zuwerd'en' verdienten. billig ein'

gerichtete Vorfchläg'e zu thun. und die Einwürfe.

fio man ihnen machen möchte". zu beantworten.

Kein anderer antand kann fie vor dem Ver

dachte der Parteylichkeit in Sicherheit fenen .

welcher dem guten Erfolge ihrer Vermittelung

ungemein fchädlichifi. .. . - „ F.

i- FC. ,
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56 §.

- Es kann auch Mittelsperſonen bloß eine voll

kommene Erkenntniß des Rechts der Parteyen,

berechtigen, wenn ihre Vermittelung keinen Er

folg hat, und keine Hoffnung mehr dazu übrig

iſt, ihre Kriegsmacht mit einer von den Parteyen

ihrer zu vereinigen. -

Wenn die Verſöhnungsmittel keine ſtatt fin

den, oder Gefahr dabey iſt, die Langwierigkeiten

derſelben zu erfahren, ſo muß man, wie ſchon

oben geſaget worden *), deswegen zu Wieder

vergeltungen oder zum Kriege ſchreiten.

- 58 § - -

Von Wiedervergeltungen. . .

Wenn man eine Beleidigung durch Thaten
rächet, die denen gleich ſind, wodurch man be

leidiget worden, oder ſich des Nachtheils durch

Thaten erholt, die denjenigen gleich ſind, wodurch

der Nachtheilverurſachet worden, ſo nennet man

es, Wiedervergeltungen brauchen. Allein dieſes

iſt nicht erlaubt, als wenn die Beleidigung un

gerecht geweſen, oder der Schade unrechtmäßi-

ger Weiſe gethan worden iſt,

.... 59 § . . . . . .

Das Völkerrecht billiget überhaupt, ſich in

dieſen beyden Fällen der Wiedervergeltungen zu

gebrauchen, allein der gemeine Nutzen der Ge

ſellſchaft will, daß man ſich derſelben nicht eher

O 2 gebrat

Siehe den 1 . dieſes Theils. . . . . .
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gebrauche, als wenn man gerechte Urſache zu be

fürchten hat, daß man außerdem nicht zuläng

lich gerächet, oder ſchadlos werde gehaltenwerden,

- 6c) §.

Hieraus folget, daß, da die bürgerlichen Ge

ſetze gemacht ſeyn ſollen, oder doch deswegen ge

macht zu ſeyn vermuthet werden, die gerechte

Rache ieder Beleidigung und Miſſethat, und

iede gerechte Schadloshaltung zu beſtimmen, ie

dermann im Stande iſt die Vollſtreckung der

bürgerlichen Geſetze zu erhalten, und alſo keine

Wiedervergeltungen brauchen kann und darf.

61 §. - -

Bloß in den Fällen, wo die bürgerlichen Ge

ſetze keine Statt haben, kann man das Recht der

SWiedervergeltungen brauchen, gleichwohl muß

man entweder beym Beleidiger, oder bey deſſen

Regenten, wenn er dergleichen hat, um Gerechtig

keit angehalten haben, unddieſelbe abgeſchlagen,

oder allzu lange verzögert worden ſeyn, oderman

muß auch Urſache zu befürchten haben, daß man

keine Gerechtigkeit erhalten werde, in welchemFal

le man Wiedervergeltungen brauchen und billige

QVorſichtigkeiten anwenden kann, damit man im

Stande ſey, das Recht derſelben zu gelegener

Zeit auszuüben- -

- . 62 §... - -

Um zu erklären, wie man am gerechteſtenver

fähret, wenn man zum Rechte der Wiederver

geltungen ſchreitet, muß man vor allen Dingen

einige Umſtände erwägen.“ -

6g H.
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etwas davon nachzuleffifl-ſi

—.

. € 6.3 . _

. Wenn die Beleidigung? oder der Schade ei

nem Regenten perfönlich angethan worden, oder

in ſeinen eignen Gütern und Rechten gefchehen

ifi, fo _kann dieſer, wenn er bey dem andern des

ivegen Rechenfchaft verlanaet, fich mit "einer

_Gnungthuung begnügen, wie er will, wenn aber

die Beleidigung oder Schade einem feiner Un

terthqnen angethan worden ifi, lo muß er_ auf

alle gehörige Gnungthuung dringen, *in fo fern

derjenige, welcher die Beleidigung oder den Scha

den erlitten hat, nicht-freywillig darein williget,

] In deffen Entfiehung, oder indenandern oben _

erklärten Fällen , Midas-Recht der Wiederver

geltungen gerecht, allein es kann fich rechtmäßi

ger Weiſe nicht weiter eintreten, als auf die

gänzliche“ Schadloshaltung, worunter-die Schä

tzung alles deffen , was die Erhaltung derfelben

gekofiet, als eine n'othwendige Folge, der—Klage'

wegen zugefügten Schadens begriffen-ifi h ).

Weil eine weitere Ausdehnung des Rechts der

Wiedervergeltungen keinen andern Gegenftand,

als die Befirafung der Beleidigung oder des

Schadens haben könnte, und die' Strafen, wie

es zuvor gefaget worden, nur durch das bürger

liche Recht eingeführetwerden können '-)- Das _"

Völkerrecht läßt nur die Schadloshaltung zu,

' * ;D 3 ſſ denn

** b.)_Siehe den 78 €. des erſien Theils. “

' i)*Siebedm.-81_s.des.c'rlteu Cecilie
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denn wenn man strafen können will, muß man *

der Obere desjenigen feyn, den man [trafen will,

nun. erkennet kein einziger Regenteinen Obern

über fich. Außerdem giebet es keine Regeln,

nach welchen das Völkerrecht dieStrafen be

stiminen könnte, fie müßten alfo willkührlich

feyn; nun würde hierbey allzugroße Befchwer

lichkeit für die Gefellfchaft unter den.;Nationen

feyn-. - Und man kann fich nimmermehr *einbih

den, daß alle Nationen eins werden können,-fich

derfelben zu unterwerfen. ſſ

. »- ." . 65 S* .

Wenn ein Regent oder Privatmann, das

Mitglied eines Staats, von einem andern Regen

ten, »odetandern Privatleuten, die unter einen (in-.

dern Staat gehören, beleidiget worden ift, oder

einige—n Schaden erlitten hat, ib wird es eine

Staatsfache. Folglich gehört es für den Bf!

herrfcher des beleidigten oder befchädigten

Staats, deswegen den dem, andern Veherrſi.

ſcher Recht zu ſuchen, und zu urtheilen, wenn es

billig ift, deswegen zu Wiedervergeltungen zu

fchreiten. Daraus folget , daß" das Recht der

-ſſWiederoergeltungen nur auf Befehl und mit

kEtnnnllignng diefes Beherrfchers geübet werden

ann.
,

.

66 g. -
Das Recht-der Wiederrergeltungen kann ge

übet werden, entweder durch die Macht des Re

genten und Staats, oder der Privatleute ihre,

ſi welchen der Regent die Gewalt giebet eszu üben,

und es wurde. zur Sicherheit der gerechten Rughe

. . \ o ed
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oder Schadloshaltung, die einer von ſiſeinen lin

terthanen verlangen könnte, billig ſehn, daß ihm

viel eher, ' als allen andern, wenn er darum an

fuchte , die Befvrgung, das Recht der Wieder

. vergeltungen zu üben, gegeben würde.

ſi * - 6.7“ S- . . .

*Da die Ausübung des Rechts der Wieder-"ſi vergeltungen die gänzliche Schadloshaltung, fo

wie fie erkläret worden , zum Gegenfiande hat,

fo muß, was daraus kömmt, zum Nutzen desje

‘ nigen, der beleidiget worden ist, oder Schaden

erlitten hat,-; und deffen, der zur Ausübung des

Wiedervergeltungsrechts die Unkoften gemacht

hat, fn vieleines- ieden Antheil betrift, verwendet

werden. Allein der beleidigetworden ifi, oder '

den Schaden erlitten hat, muß zuerst ſchadlos

gehalten werden, weil, der andre nurdie Ver

.bindlichkeiten erfüllet hat, welcheder Staat ge

gen alle fein "lieder bei) der etſten Vereinigung

der Nation, eruvmmen zu haben allezeit ver-_

muthet wird. . - .

63 h.

_. So lange, als bende nicht gänzlich fchadlos

"geftellet find, kann und ſoll ihr Regent den Ge

' branch des Wiedervergcltungsrechts billigen und

leiden. Wenn aber etwas von dem, was aus

den Repreſſalien kömmt, nach ihrer gänzlichen

Schadlosfiellung übrig bleibet, fo muß es dem

Staate, wider welchen man diefesRecht ge
brauchet hat, wieder gegeben werden. ſſ' '

* - DA. 595
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.
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z-f ', ì ., 69 S' ' '

Jedermann wird einräumen-', daß “es gemei

niglich ſehr fchweriiſt, die Schadloshaltungen

richtig zu wi'trdern, da diejenigen, welche fie zu

fodern haben, nicht angehalten werden können,

die richtigfien Beweife von der Summe ihrer ,

Forderungen vorzulegen, und unrechtmäßige'r'

Weiſe mehr ſodern können, als manihnen ſcbul

dig ist, und ihre Gegner ihrer Seite; den Werth

deffen, was fie durch Wiederoergeltu‘ngen ver

lohren haben, nicht hoch genung fchähen können.

Allein dieß iſi ein unvermeidliches Unglück, wes

wegen man nur nach eineni einzigen *Grundfatze

eins werdenrann, daß da die Sache derer, wel

che beleidiget worden find, oder Schaden erlit

‘ ten haben,, und derjenigen, die zur Erlangung

der SchKdlosfiellung beygetragen haben,an fich

felbfi vortheiihaftiger, als ihrer Gegner ihre ist,

man fichnämlirh auf ihre Bejahung im Zweifel

verlaſi'en _mufi. Misbrauchen was diefer

Grundfäß3vortheilhaftiges für ſ' [hält, fo be- '

filzen fie, was fie zuvielxerlialten haben, nicht »

rechtmäßiger Weiſe, und können es mit gutem
Gewifien nicht behalten ; allein es wird doch we- ſſ

nigstens ein Vortheil darausentfpringen, daß

diejenigen, welchen die Uebung des Wiederver

geltungsreehts mehrgekofiet hat, als fie ſchul

- dig gewefenwären, dadurch behutfamer werden

mnffen, damit ſie in Zukunft weder ungerechte

preleihdigungen erweiſen, noch ungerechteSchäe

denken...-.„ … ſi

e (*.* ' . ' 70 S.

i
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- - 7o §. -

Da die Fälle, welche Anlaß zur Wiederver

geltung geben, eine Staatsſache machen, ſo hat

ohne Zweifel der beleidigte oder beſchädigte

Staat Recht, ſich ſeines Schadens an jedem

Gliede, welches esſey, des andern Staats, wo

die Beleidigung oder der Schade hergekommen

iſt, zu erholen, weil alle Glieder eines Staats

Dafür haften müſſen, was von dieſem Staate

verſchuldet wird. „ Weil aber die Privatperſo

nen, welche die Beleidigung oder den Schaden

gethan haben, die urſprünglichen Schuldner der

Schadloshaltung, ſo ſind diejenigen, welche

durch die Uebung des Wiedervergeltungsrechts

beſonders gelitten haben, berechtiget, ihrer Seits

die gänzliche Schadloshaltung auf Unkoſten die

ſer urſprünglichen Schuldner wieder zu fodern,

deren Schuld ſie nur als ihre Bürgen abgetra

gen haben, und ihr Beherrſcher muß ihnen die

Schadlosſtellung auferlegen. " "

71 §

„Da die Beleidigung oder der Schade durch

Gewaltthaten an den Perſon ſowohl, als an den

Gütern geſchehen kann, ſo iſt es billig, daß das

Wiedervergeltungsrecht durch gleichmäßige Ge

walthaten an Perſonen von gleichem Stande

und Würden geübet werden kann. Die Leiter

der Menſchen ſind, wie es zuvorgeſogetworden“,

ſowohl ein Theil von den Capitalien der Geſel.

ſchaft, als ihre Güter. Alſo haben die Staa,

D5 ten

k) Siehe den 9 . des erſten Theis, sº
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.ten in Anfehung derfelben auch gleiches Recht.

?e‘o’es von ihren Gliedern i| einer gleichen Bürg

ehaft.'und allen den Folgen. die diefe Bürgfchaft

haben kann. unterworfen. ſi * . .

72 S,

Weil aber die Leiber der Menfchen unendlich

fchähbarere Capitalien der Gefellfchaft. als ihre

Güter find. fo erfordert der gemeinfchaftliche Nu

gen der allgemeinen Gefellfchaft unter allen Men

fchen .' daß man mehr Behutfamkeir anwende.

wenn es aufden Gebrauch des Wiedervergel

tungsrechts an den Perſ-men ankömmt. als wenn

es nur ihre Güter bereift. Es i| billig diefes

Recht nicht eher zu üben . als nach einem hart

'näekigren Verweigern von'Seiren des Regen

ten eines Staats. von welchem die Beleidigung

oder der Schadehergekommen i|. deswegen Ge

rechtigkeit zu erweifen. oder, wenn man fa| ge

wiß verficherr i|. daß diefer Regent die fchuldi

ge Gerechtigkeit nicht handhaben werde. oder

wenn die Gefahr allziigroß und allzunahe i|.

daß die Beleidigungen oder Schaden durch den

verzögerten Gebrauch des Wiedervergeltnngs

rechts wiederholer werden möchten. als z. E.

Wenn die befagten Gewalttbaten an den Perfo

ſi nen der Kriegsgefangenen begangen worden find.

] 73- -

Unterdeffen i| es billig. daßman fich aus Vor,

ficht der Perſonen verfichere. an welchen man

das Wiedervergeltungsrecht ausüben könnte.

bis der Regent des Staats. wo die begangenen

Gewaltrhaten ihren l-lrfprung genommen haben.

D e
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die'ſſſchnidige Gerechtigkeit e‘rweiſſſet‘, damit man

die Geißeln einer gerechten Rache nicht entwi

fchen laffe. . "

. 74 h

. Allein man kann das WiedervergeltungSrecht

weder-an denen Perſonen noch—an allem, was

den Handelsieuten zugehört. üben. in 'fo fern es

nicht gefch'ieht. Beleidigungen zu rächen. oder fich

wegen der Schäden zu erholen. die in den Staa-'

ten ihrer Herren andern Handelsleuten gethan

worden. denn in diefem Falle hat die Ausübung

derWiedervergeltungen ati-ihnen und an allem. '

was ihnen zugehört. staft.‘ - '

ſſ 75 b

Manchmal ist die Ausübung des Wiederver- .

geltungsrechts ein kleiner Krieg. manchm'alaber

ifi er dem Kriege in nichts ähnlich.

76- _C. - , . ‘ _

Die Uebung des Wiedervergeltungsrechts

hat nicht die geringfie Verwandtfchaft mit dem

Kriege. wenn. 'z. E. ein Regent. der in den Län

dern feines Gebiethes Unterthanen eines andern

Regenten findet. in deffen Staaten irgend einer

von den feinigen ungerechter Weiſe eine Gewalt

that an feiner Perſon erlitten hat. weswegenman

ihm Gerechtigkeit zu erweiſen verweigert. fich

deswegen durch eine gleichmäßige Gewaltthat

rächet. die er entweder anbefiehlet. oder billiger;

- 77
Die Uebung des Wiederdergcltnngsrechts ist

hingegen ein "kleiner Krieg.-wenn. z. E. da das

'Kriegsvolkhdrrdie'llnterthnnen-einesRegenten.

luer "



120 Verfucb uber-die Grundfige — _

zur Friedenszeit, Streifereyen in einfre‘mdes

Land gethan haben, der Regent diefes Staats

dergleichen Streifereyen in die Staaten, wor

aus die ersten geſchehen find, anbefiehlet oder bil!

liger, oder wenn man, da zu Friedensieiten-Schife

fe einer Nation von den Schiffen einer andern

Nation , ungerechterWeife in der See wegge

nommen vder befchädiget worden, fich rüfiet,diee

ßBefchimpfunb zu rächen, und der Schadlos

- altung vorzufehen, Allein diefe Arten von klei;

nen Kriegen müller aufhören, fo bald die Be

lchimpfungen geräcbet find, und, die rollftändige

.Schadlochaltung erhalten ifi. : >

78 . *

. Es kann'bey Ausübung derWiederbergeltum

gen in den Fällen und auf dieAtt, wieeseeft er
- kläret worden,niemals einige wichtigeBe chwſiere

lichkeit feyn, Niemand-kann eine“ gere te Ut

facbe haben-limit beklagen, Wenn man hinges

gen das Wiedervergeltungsrecht weiter triebe, ſo

. würde der Beleidigte-Beleidiger werden, und .

derieniae, der zu erfi dem" andern Schad-erinne

_ füget hätte, würde berechtiget feyn , - einige Erfee

bung erfordern.. .Wenn ander-n Theile, da ei.

ne Beleidigungſi oder ein Scha-de von einem

Staate einem andern Staate angethan wor;

den, die fchuldige Gerechtigkeit verweigert wür;

de,-oder man keine Urfach'e diefelbezu hoffen hät

te, und darauf keine Uebung _des Wiedervergel- .

taugt-rechts erfolgte, ..lo relieve eSſiaemeinia‘lid)

gefchehen, daß vonSeiten der.-Nation,v_onwelz .

cher .die, Beleidigung,-ererbteSchadedngefitaft

herge
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hergekommen wäre, eines oder das andre wie

derholet würde, und zwar auf ſolche Art, daß

man deswegen Krieg führen müßte, welches man

zum wahren Beſten der Regenten und ihrer Un

terthanen nicht ſorgfältig genung vermeiden kann,

. 79 H.

Der Krieg iſt manchmal gerecht und auch unvermeidlich.

Gleichwohl iſt der Krieg ungeachtet aller

Drangſale, die er nach ſich ziehet, manchmalge

recht und auch unvermeidlich.

-
80 §. -

Was iſt der Krieg, undwem kömmt es zu, ihn zuführen?

Wir nennen den Zuſtand Krieg, worinn ſich

diejenigen befinden, welche die unter ihnen ent

ſtandenen Streitigkeiten durch die Gewalt der

Waffen auszumachen ſuchen. -

81 §. ,

Menſchen, die Glieder eines Staats ſind, dör

fen weder wider andre Glieder deſſelben Staats,

noch wider einige unabhängliche Perſonen Krieg

führen, es geſchehe denn aus dringenden Bewe

gungsgründen einer gerechten Vertheidigung,

oder wenn der Angriff von dem Regenten mit Ge

rechtigkeit erlaubet oder geduldet wird, weil ſie ſich

außerdem in Gefahr ſetzen würden, dem Staas

te ungerechte Schäden zu verurſachen.

* - 82 s - -

Aus eben dieſem Grunde dörſen auch Glieder

unterſchiedener Staaten einander nicht bekrie

gen, wenn es nicht in dringenden Fällen zu ihrer

gerechten Wertheidigung geſchiehe, oder "Ä
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der Angriff von ihren Regenten mit Gerechtig

keit anbefohlen, erlaubet, oder wenigſtens gedul

det wird. " " .. ,
-

83 §.. . .

Wie iſt es, wenn die Urſachen des Krieges gerecht find?

Der Krieg, welchen Bewegungsgrunderauch

haben mag, kann unter Gliedern eines und deſ

ſelben Staats, und unter Gliedern von unter

Ä Staaten in keinem andern Falle als

enjenigen, deren Ausnahme die zween vorher

gegangenen Grundſätze in ſich halten, gerechtſeyn, *

und auch da würde er es noch nicht ſeyn, als in

den Umſtänden, da er zwiſchen unabhänglichen

Perſonen, oder von einem Staate wider einen

andern Staat geführet würde
- - - - - - 84 d

Allein unter unabhänglichen Perſonen, oder

Staaten iſt der Krieg von Seiten desjenigenge

recht, der ihn entweder aus Bewegungsgründen

einer gerechten Vertheidigung, oder eine unge

rechte Beleidigungzurächen, oder ſich die Gnung

thuung wegen eines unrechtmäßiger Weiſezuge

fügten Schadens zu verſchaffen, oder rechtmä

ßig erworbene Rechte zu vindieren führet“).
- 85 H. - * -

Der Krieg iſt auch von Seiten desjenigenge

recht, welcher, da er, ohne den geringſten Zwei

fel deswegen zu haben, erkennet, daß ihn ein an

derer mit Gerechtigkeit führet, ſeine Kriegstnacht

mit dieſes andern ſeiner vereiniget, oder ſeiner

Seits

1) Siehe den §, dieſes andern Theil. . . . .
-
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Seits den, der Unrecht hat, angreifet, er mag

mit dem, der Krieg zu führen gerechte Urſache

hat, in Bündniſſeſtehen, oder auch nicht das ge

ringſte Bündniß mit ihm geſchloſſen haben. Die

Staatskunſt, welche die Moral regierender

Häupter iſt und, ob ihre Gegenſtände gleich

verwickelter ſind, als der Privatperſonen ihrer

Moral ihre nach eben denſelben Grundſätzenge

Ädnet werden muß, erfordert, daß es alſo ſey.

Alle Menſchen ſind, wie bereits oben geſaget

worden"), von Natur verbunden, den gemei

nen Nutzen der Geſellſchaft, ſo ſehr als ſie kön

ſº zu befördern; nun iſt die Handhabung der

Drdnung der weſentlichſte und größte Vortheil -

der Geſellſchaft Ä. Alſo iſt der Krieg, den die

ſer Grundſatz billiget, gerecht, weil er keinen an

ÄGegenſtand als die Handhabung oderHer
ſtellung der Ordnung hat.

Aus eben dieſer natürlichen Verbindlichkeit

aller Menſchen gegen die Geſellſchaft folge, daß

der Krieg von Seiten desjenigen ungerecht ſej

würde, wenn er einem andern, auf welche Artes

auch ſey, entweder unmittelbar oder mittelbar

Hülfe leiſtete von dem er nicht überzeuget wäre,
daß ſich das Recht und die Gerechtigkeit auf ſei

ne Seite neigten.

87 §

m) Siehe in der Vorrede.

*) Siehe den 29 $. des erſten Theils,
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87 §.

Allemal, wenn der Krieg gerecht iſt, kann

man ihn führen. Allein ſoll man es allezeit

thun? Nein, ohne Zweifel, ſowohl nach dem

allgemeinen Grunde, daß man nicht verbunden

iſt, alles zu thun, was man rechtmäßiger Weiſe

thun könnte, als nach den abſonderlichen Grün

den, welche folgende Grundſätze enthalten.
8 4

Man kann den Krieg nicht anders als einUn

glück anſehen, weil er ſowohl dem, der angreift,

als dem, der angegriffen worden, und manch

mal auch andern Schaden thun muß

- . . 89 N.

- Bey den Berathſchlagungen, ob ein gerech

ter Krieg zu führen, oder nicht zu führen ſey, darf

der Schade, der einen andern darauszuwachſen

könnte, nicht davon abhalten, weil entwederdie

ſer Schade auf die Feinde fallen würde, und es

iſt erlaubt, ihnen während eines gerechten Krie

ges böſes zu thun *), ſo daß man nicht einmal

gehalten iſt, ſie ſchadloszu ſtellen, da dieſer Scha

den entweder von ihren perſönlichen Fehlern,

oder den begangenen Fehlern anderer Leute, de

ren Bürgen ſie ſind, hergekommen iſt, oder auf

unparteyiſche Perſonen, und alsdenn würde es

ein Fall der Nothwendigkeit ſeyn, in welchem man

mit der Schadloshaltung dieſer unparteyiſchen

Perſonen frey kommen würde ?).

90 $.

Siehe den 33 § des erſten Theiſs.

p) Siehe den § des erſten Theils.“
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. , ,… ., 90—5- … ,

‘ Wein der Schade. den man fichfelbft und

den [einigen zuziehen kann . erfordert. daß man

große Aufmerkfamöeit'dabty anwende. Und

weil bis zum glücklichen Erfolge des Krieges.,es

nothwendiger Weife uns und den unfrigen viel '

koften muß. fo' erfordert" der wohlve-rftandene

Eigennutz. daß man fich Gerechtigkeitzu verfchafq

fen alle die €Wege uerfucbe . die man nur nerina.

chen kann , ohnedaß man fich allzugroßen Beg

fchwerlichkeiten ausfeßt ‘l). =
m

9! b

Wenn dieſe Wege allzngroßen Befchweriich

keiten unterworfen. oder. ohne Erfolg unternome

men worden find. fo erfodert ebenderfeibe wohl

verfiandene Eigennuß. daß. ehe man den Krieg

zu führen fich entfchließet. man ]) die Beleidii

(gung. die man erhalten hat. und ihre Folgerun

gen. oder den erlittenen Schaden. und die Fol

gen. fo daraus entfpringen können. oder auch

das. was man wiederzufordern berechtiget i|.

und den Schaden. der aus deffen Entbehrung

entfpringet. 2) das. was es uns und den unfri

gen wahrfcheiniicherWeife toften wird,.ſich Gee

rechtigteit zu verfchaffen und 3) das, was man

auch wahrfcheinlicher Weiſe gewinnen kann.

wenn man Krieg führer. die Erfeßung des Scha

dens zu erhalten. wohl gegen einander erwäge.

Diefe genau mit einander verbundenen Würde

- ,. , rungen

a) Siehe den ‘ und z Z, diefes ,anbrrn Thetis. ‘

\“ i"
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rungen müſſen es beſtimmen, ob der Krieg zu

führen iſt oder nicht.

92 §.

Wenn ein Regent, nachdem alles dieſeswohl

überrechnet und verglichen worden iſt, findet,

daß er mehr dabey zu verliehren hat, wenn er

Krieg führer, als die Schadloshaltung werth

ſeyn möchte, die er ſich wahrſcheinlicher Weiſe

verſchaffen könnte, ſo wird er klüglich handeln,

wenn er ſo lange in Frieden bleibet, bis er den

Krieg mit mehr Vortheile führen kann.

O 3 H.

Wenn die Beleidigung oder der Schadegerin

ge iſt, ſo mußman entweder nur das Wiederver

geltungsrecht gebrauchen, oder öffentlich bewei

ſen, worinn die ſchuldige Gerechtigkeit beſtehet.

Weil aber eine Häufung verſchiedener leichten

Beleidigungen oder Schäden ein anſehnliches

Ganzes machen kann, entweder an ſich ſelbſt,

oder in Anſehn der Folgerungen ſind, ſo werden

ſich viel Fälle finden, wo man Krieg führen muß.

94 F. -

Ueberhaupt muß derjenige, der ſeine Macht

nnd Hülfsmittel ſchwächer als eines andern ſei

ne befindet, von dem er einige Beleidigung oder

Schaden erlitten hat, keinen Krieg anfangen,ſo

gerecht auch ſeine Urſache dazu ſeyn mag, weil

daraus vermuthlich nur eine Vergrößerungdes

Schadens für ihn und die ſeinigen entſtehen könn

te. Was er ſich ſelbſt und den ſeinigen ſchuldig

iſt, erfodert, daß er ſeine gerechten Bewegungs

gründe, die er zum Kriege hat, deutlich F
- ge
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leget, und gute Unterhändler brauc‘het, fich Bünd

niſſe zu oerſchaffen, vermittelfi welcher er fich in

Stand feßen kann, feinen Feind mitguten Er

folge anzugreifen. Wenn er unterdeffen fähe,

daß die neuen Schäden, die er wegen feiner ge

ringern Macht befürchten müßte, nicht fo furcht

bar, als die wahrfcheinlichen Folgen der ange

thanen Beleidigung, oder des zugefügten Scha, *

dens wären, wenn er ohne Rache oder Schad

losfiellung bleibet, 'fo dürfte er keinen Anfiand

nehmen, den Krieg auch mit einer fchwächetn

Macht und Hülfsmitteln. als feines Feindes fei

ne find,-anzufangen. . _

. 95‘ 5- '

Es wäre zu wünfchen, daß, wenn man fich in

Krieg einläßt, man fich entweder für" fich felbfi,

oder durch Hülfe feinerBundesgenoßen, fiärker _

befände, als fein Feind, iind in diefem Falle darf

’ man _fich nicht bedenken, {ich indenfelben einzu

laffen. _Allein mandar nicht allemal fo lange

warten, fich dazuzubefiimmen, bism'an fräi-rer

ist, denn es giebet verfchiedene Fälle, wo es fchon

genung, wenn man fo [kart, als fein Feind ifi.

ſſ: . 96 S‘ . _ '

Es ist genug, daß die Macht gleich fey, in fe -

fern man neue Bündniffe zu hoffen Urfache hat,

wenn der Krieg angegangen fenn wird, oder wenn

man von dem Verfiande derer,- die “man zur

- ühru'ng deffelben brauchenwill, da fie mehr

. ähigkeit als ihre Feinde haben, gerechte Urfache

zu vermuthen hat, daß fie dadureh ftärker als _ſiſſeſi

Leiden, oder auch,dafer'n e‘îauzug'efahelich‘ſchſi?
ſſ' ſſ ' .2' . l
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ne, wenn derjenige, der die Beleidigung oder den

Schaden gethan hat, ſich deſſen, daß man ſich

nicht beſtredet hat, Rache zu üben, oderSchad

loshaltung zu erhalten, zu ſeinem Vortheile be

Diente.

97 § " ,

Wenn man von ſeiner Macht und ſeiner

Hülfsmitteln und ſeines Feindes ſeinen küglich

urtheilen will, muß man die Anzahl der Mann

ſchaft, die man auf beyden Theilen ins Feldſtel

len kann, ihre Herzhaftigkeit, die gute oder böſe,

die beſſere oder ſchlechtere Kriegszucht, die ſie zu

beobachten fähig ſind, die Wirkungen,welchedie

ſe Zucht hervorbringen wird, den Witz und die

Fähigkeit derer, die ſie anführen und commandi

ren ſollen, das Land, ſo man anzugreifen oder

zu vertheidigen haben wird, und die beyderſeiti

geu Einkünfte in Betrachtung ziehen.

«)8 W.

Wenn iſt der Krieg unvermeidlich?

Der Krieg iſt unvermeidlich, wenn ihn der

Feind unrechtmäßiger Weiſe angefangen hat,

und nicht geneigt zu ſeyn ſcheinet, ihn auf eine

billige Art zu endigen, oder wenn, da die Belei

digung oder der Schade, den man erlitten hat,

groß iſt, oder die Folgen als höchſt gefährlich an

geſehen werden müſſen, kein ander Mittelvorhan

den iſt, Rache zunehmen, oder Schadloshaltung

zu erlangen, oder den Folgen zuvor zukommen,

oder auch endlich wenn man, da die Rechte, wel

che man zu vindiciren gerechte Urſache hat, ſo

beſchaffen ſind, daß derſelben Nichtgebrauch oder

- - - - - - - - - Deg
? S. "...“ -
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der Mangel der Wiedetforderung gefährliche

Folgerungen nach [ich ziehen würden ,. man zur

Uebung" derfelben nicht anders, als durch den

Weg der Waffen gelangen kann. _

99 ,- ſſ * *

Wie iii es, wenn „die nie-Zn des Krieges zweifelhaf

"kigfiud?' "

- Wenn eg wahr ift, wie es weiter oben bewie

fen worden f) , daß man nicht allemal Krieg

führen fo'll, wenn man gerechte Urfache darzu hat,

fo muß man ihn um fo vielweniger, wenigfiens

angreifend führen, wenn die Urfachen deffelben

zweifelhafng finde "

10°. .- . .

Daß man den Krieg, wenn die llrfachen def

felben zweifelhafklg find, dettheidigend führen

kann, kömmt daher, weil man mit keinem tüch

tigen Grundeverpfiichtet werden kann, in An

forderungen ode'r Anfvrüche zu willigen, Deren

Gerechtigkeit man nicht erkennen ‘

' [QI .

Allein derjenige,“ welcher, unter dem Berman;

de eines folchen Zweifels, den "Krieg vertheidiz

gend führte, würde nicht zu entfchuldigen feyn,

wenn er nicht alles, was-ihm. möglich gewefen

wäre- gethan hätte, fich zu unterrichten und feine

Zweifel zu heben. Die Redlichkeit ist unter den re

gierenden Häuptern noch nothwendiger, als ,ein-*

ter Privatperfonen, die irgend einem Staate un

terthan iind, denn wenn dieiePr'ivatperfonen da

P 3‘ wider“

,_ ?) Sieber-en 87 S.Neſes-andem-Theils.
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wider handeln, ſo kann die Strafe deswegen

wenigſtens unmittelbar, nur auf ſie fallen, da

hingegen die Rache, die manwegen Unredlichkeit

der Äegºten nimmt auch unmittelbar unzähli

ge Menſchen treffen Ä,
I O2 N. - - - - -

Im Zweifel über die gerechten Urſachen des

Krieges, den man angreiſend führen wollte, iſt

überhaupt unter denen zugleich gerechten und löd

lichen Wegen, die Zwiſtigkeiten zuendigen, wel

che ſo viel Aufmerkſamkeit verdienen, ohne deswe

gen an Krieg zu gedenken, iſt keiner als der Weg

der oßen Unterhandlung, oder der Schiedsle

te, oder der Mittelsperſonen.

IO3 N- -

Was das Loos anbelanget, wozu man eh

mals Zuflucht genommen, ſo kann man nichts

anders davon ſagen, als daß es an ſich ſelbſt kei

ne vernünftige Sache iſt, die Entſcheidung ſehr

wichtiger Angelegenheiten gänzlich auf das blinde

Glück ankommen zu laſſen. Gleichwohl würde

es noch weit beſſer ſeyn, dieſe Partey zu ergrei

fen, als einen blutigen Krieg zu führen, wenn

Äkeine andre, als eine von dieſen beyden
Parteyen zu erwählen wäre.

IO4 H. -

Die abſonderlichen Kämpfe betreffend, deren

an ſich gleichfalls hedienet hat, verſchiedene

Kriege zu endigen, ſo iſt überhaupt nicht zu zwei

fen, daß es weder gerecht noch vernünftig iſt,

Dieſen Weg zu erwählen, wenn man den Weg

der Unterhandlung und der SchiedsleuteÄ
- ey
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der Mittelsperſonen nicht ohne Erfolg verſuchet

hat. Wenn man auch dieſe zween Wege ver

eblich verſuchet hat, ſo iſt doch noch zu unter

cheiden, ob die Regenten ſelbſt, oder einige von

ihren Unterthanen tº: ſollen. . .

I G5 J.

Wird von einem Kampfe unter zween Re

genten gefraget, ſo wird man faſt allezeit finden,

daß die Folgen dieſes Kampfes, wenigſtens für

einen Staat dieſer zween Regenten, und gemei

niglich auch für die beyderſeitigen Staaten zwee

ner Regenten allzugefährlich, und einfolglich die

ſer Kampf ungerecht ſeyn würde. Ein ieder be

ſonderer Kampf ſetzet das Leben der beyden Käm

pfer in Gefahr, minſtens muß man vermuthen,

daß der Tod eines von beyden der Ausgang die

ſes Kampfes ſeyn werde. Es iſt nichts gefähr

lichers für einen Staat, als wenn er ſeinen Ober

herrn verliehrt, der ſehr gut, oder auch nur mit

telmäßig gut iſt, oder wenn die oberſte Gewalt

durch ſeinen Tod auf einen Unmündigen verfal

len muß, oder wenn bey ſeinem Tode die Erb

folge zur oberſten Gewalt nicht verſichert iſt.

Nun äußert ſich, wenn es auf den Kampfunter

zweenen Regenten ankömmt, faſt allezeit, daß

wenigſtens der Staat des einen von beyden die

ſer Gefahr ausgeſetzt ſeyn wird, welche vielmehr

zu fürchten als der glückliche Ausgang der zwei

felhaften Sache zu wünſchen iſt. - -

106 H. W

Gleichwohl kann man einen Fall dichten, in

welchem dieſe Gefahr, die von allen, n
- - 4 *

- *«

- -



,— -v

'232 Dietach ererbte“ ei,-unen

àuſi fürchten fern wird“. wenn nàmlichpben einer ,

erledigten oberften “Gewalt. um die Erbfchaft

derfelben von zweenen Linwerbern.1die.außerdem

keine oberfee Gewalt hätten. _ujnd deren Recht

durchaus zweifelhafrig ist, geftritten wird. Ale"

le_inin diefem Falle würde es weit gerechterfeyn. *

es der. Nation zu überlaffen. denjenigen bon-bey.»

den *Anwerbern zu erwählen._derfich.nach ihrem

Urtheiie. am besten darzu fchirtet. fie zu regieren.

als bender: Leben einem gefährlichen Knmpſe'ausj

zufeßen. deffen AuSgang die oberfceGewa t dem

”"??“ zutheilen könnte. der fle am wenſſigstenf

ver tente. . '. '. ‘ _ , .

..

-- 107 Z. ,' * - — '

Das Mittel eines befondern Kampfs unter

Unterthanen ftreitender Regenten "würde nichtfo

Ungerecht als ein Kampf unter den Regenten

felbit und ohne Zweifel beffer ſeyn, als der Krieg.

welchedas Leben und die Güt eine *allzugro

ßen Menge von Menfchen in e ahr ' eizen wür-.

de. Allein es" würde" nicht vernünftig feyn. dieß?

falls zu diefeni Mittel zu fchrrite'n. wenn die Strei

tigkeiten . weswegen das Recht der theilhaben;

' den Partenen zweifelhaftig wäre. geendigetwer

den könnten. entweder durch eine Theilung der

im Streit,“.befangenen Dinge. oder wenn man.

im Falle einer "erledigten oberften Gewalt. deren

Theilung allzu viel Schwierigkeiten finden wür- *

der der Nation die Wahl unter den Unwecbern

ùberlteffe._ſiſi. ‘ ., :> . . .

l
.

.)
.

[|

108 S*
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Unterdeſſen dienet der Beſitz, ſo lange als die

Urſachen des Krieges zweifelhaftig ſind, zum

Rechte, und er iſt auch ein ſolches Recht, denn

man Abbruch zu thun vernünftiger Weiſe we

der verſuchen darf noch kann, als mit Hülfe kla

rer und entſcheidender Urkunden des Eigen

thums. Allein ein Beſitzer, wenn er angegrif

fen wird, iſt zureichend berechtiget, den Krieg zu

führen, wenn er nach einer zureichenden Prü

fung aufrichtig überzeuget iſt, daß die Beweiſe

ſeines Gegners weder klar hoch entſcheidend ſind,

und der, welcher nicht beſitzet, dafern er denBe

ſitzer angreifen will, wenn aus einer zureichen

den Prüfung, die er aufrichtig angeſtellet hat, in

ihm ſelbſt eine aufrichtige Ueberzeugung entſte

het, daß ſeine Rechte des Eigenthums klar und

entſcheidend ſind. . . . . . . .

" - * - I 99 S. . . . . . . .

Ein Regent darf ſº an, daß er dieſe

Ueberzeugung, nach einer zureichenden Prüfung,

erlanget habe, wenn er ſich dabey nur auf ſeine

Einſichten verlaſſen hat. Der wohlverſtandene

Nutzen des Staats, den er zu regieren Recht

hat, welcher von ſeinem perſönlichen Nutzen alles

zeit unabtrennlich iſt, erfordert, daß er bey der

Prüfung der Urſachen des Krieges, einige Glie

der ſeines Staats, deren Verſtand, Fähigkeit

und Redlichkeit im größten AnſehenÄ zu.

Hülfe nehme und ſie zu ſeinen Räthen über eine

ſo wichtige Materie mache, doch ſo, daß er nicht

gehalten iſt, dem Gutachten der meiſten nachzie

P 5 geben,
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.

geben, denn ihm allein kömmt das Recht der

Entſcheidung mit Ausſchließung aller andern

zu *), in ſo fern dieſfalls kein widriger Ver

gleich vorhanden iſt.

. 1 10 $.

Wenn alle die Räthe, deren Gutachten der

Regent gefordert hätte, einhellig und ſtandhaf

tig glaubten, daß der Krieg nicht gerecht ſey, und

er zu gleicher Zeit auf ſeinem Glauben beſtünde,

daß er gerecht wäre, ſo würden die Gerechtigkeit

und Vernunft wollen, daß der Krieg unterblie

be, und er vermuthe, daß er ſich betrogen hätte,

wenn er ſiehet, daß ſo viel Leute, die verbunden

ſind, ihm nachzugeben und ſeine Meynung zu

unterſtützen, die Herzhaftigkeit gehabthätten wi

derſtreitende Meynungen zu zeigen und darauf

zu beſtehen.

1 1 1 §

Wenn hingegen dieſer Regent glaubte, daß

der Krieg nicht gerecht wäre, und einen wohl

beſtellten und zahlreichen Rath fände, der einhel

lig überzeuget wäre, daß er es ſey, ſo würden

ebendieſelbe Gerechtigkeit und Vernunft erfor

dern, daß er ihrer Meynung nachgäbe, um ſo

vielmehr, da ſeine Räthe, welchen daran gelegen,

ſich ihm durch ihren Beytritt nach ſeinen Re

gungen gefällig zu machen, nichtvermuthetwer

den könnten, daß ſie alle einen perſönlichen Nu

tzen gehabt hätten, denſelben- zu widerſprechen,

und ohne Zweifel durch gewiſſe Grundſätzeé
- - (s

:) Siehe den 24 und 2 s. des erſte Teils.

- -
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Gerechtigkeit und den wahren Nutzen des Re

genten und Staats darzu müßten ſeyn beſtim

met worden, - - - - -

- - - - . --- II 2 §. - \'

Die Urſachen, wegen einer Beleidigung, die

man erhalten zu haben meynte, Krieg zu führen

oder nicht zu führen, könnten deswegen zweifels

haftig ſeyn, weil der vermeyntliche Beleidigerbe

haupten könnte, daß die Beleidigung nicht uns

rechtmäßig, ſondern nach dem Wiedervergel

tungsrechte geſchehen oder allzugeringe ſey, als

daß ſie Anlaß zum Kriege und den kläglichen Fol

gen, die er notwendiger Weiſe nach ſich ziehet,

geben ſollte. In dieſen Fällen würde man auch

zureichend berechtiget ſeyn, den Krieg zu führen,

wenn derjenige, der ihnunternehmen wollte, n

einer zureichenden Prüfung, aufrichtig überzeu

get bliebe, daß die Beleidigung ungerecht und

nicht allzu geringe wäre. Allein wegen dieſer

Prüfung und deſſen, was daraus folgen müßte,

müßte man die vorhergehenden drey letzten

Grundſätze anwenden. - -

--- - - 1 13 §. - -“ - -

-, erechte Krieg in den zuvor ausgeführten Fällen

Ä inÄ andernÄ Ä

die Nothwendigkeit erfordert. Wie iſt es alsdenn?

Der gerechte Krieg in den Fällen, worinnweis

ter oben ) behauptet worden iſt, daß er esſey,

kann es in allen andern Fällen nicht ſeyn, als

im Falle der Nothwendigkeit, welcher hier aus- T- - geführet

t) Siehe den 84 und 8 $. dieſes andern Theils,

***

A
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geführet und erkläret werden muß, wie und mit

welchen Mäßigungen und Einſchränkungen die

Nothwendigkeit den Krieg rechtmäßig machet.
I IA

Wenn ein Staat außerordentlichen Mangel

än nöthigen Dingen zur Erhaltung der Glieder

hat, und der Regent, welcher bey den Regenten

der benachbarten Staaten, unter der Bedingung,

ſie nach dem gängen Preiſe zu bezahlen, darum

angeſuchet, keine hinlängliche Menge derſelben

hat erhalten können, ſo kann er ſeine Untertha

nen "), auch mit gewaffneter Hand, was ihnen

unumgänglich davon nöthig iſt, in den Ländern,

wo es offenbar mehr davon giebet, als für die

Landeseingebohrnen nöthig iſt, wegnehmen laſ

ſen, doch daß er zugleicher Zeit denen, die es das

durch eingebüßet haben, den Werth dafür erſetze,

oder ihnen wegen der ehſten Bezahlung, dieihm

zu thun möglich ſeyn wird, anſtändige Verſiche

rungen gebe.

15 §. - -

Wenn durch irgend eine außerordentliche Bes

gebenheit oder Zufall die Weiberin einem Staa

te fehlen, da es derſelben zu dieſer Zeit in einem

andern Staate ganz offenbar mehr, als derſelbe

brauchet, und ein Theilunverſprochene Jungfern

oder Weiber giebet, deren Anzahl mehr als zu

reichend iſt, wenn ſie ſich nach dem Staate, wo

die Weiber mangeln, zu verheirathen willigen,

und der Regent des volkreichen Staats, in die

- - eWR

-

u) Siehe den sº s des erſten Theils,
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„KMW-___...

femStiicEe durchaus we.igert,fie ausfeinem Lande

"zu laſfen,ſo tanu ſie der andre Regent,auch mit gre

waffneterHand entführen [affen ; in fo fern er auf .

feinerieyfflieiſe einigenéVrautſehah fordert _", ).;

11 . _ , _._

Allein diefe durch die Nothwendigfeitſſ derne-“e

lachten Kriege wiirden ungerecht.-werden, wenn

man dabey nicht alle obenerwähnte Mäßigun

gen und Einfchränlungenbeobachtete , fowohl

gs wenn man ſie länger dauren ließe, als die

it der Nothwendigteit. _ . .

.
.

.

_ ' 117 . = ſſ .

Eben diefe Kriege tönnen auch keine Urfachem .

einiger rechtmäßigen, Eroberung geben, weil fie,

dafern fie Anlaß zu irgend einer Eroberung gäx

ben, hierinn den Sndzweci, der ſie gerecht ma,

chet, ùberſchreiten würden, und es nur ein Vor

wand feyn könnte, diejenigen wegen ihrer Une

menfchlichteit zu firafen,wider die man fiezu fähi- ’

ren fich in der Nothwendigkeit befunden hätte;

nun giebedwie es weiter oben gefaget worden Y,

nur das bürgerliche Recht, Gewalt zu firafen.

i 18 €. ' -

Von, Eroberungen. -

Daraus, daß nur das bürgerliche Recht Gee '

walt zu strafenf giebet, folget, daß in andern Fäh
ſſſſlen, wo der Krieg gerecht ist, das heißt, wenn er

entweder aus Bewegungsgründen einer gerech

… .… '. *. ' ' — tei;

x) Siehe den er S. des eren Theile,

*. "Siehe den er g. des e en Theile, und den 64. dic-’

[es andernTheils. .ſiſi. , ; ſi

‘, __...,, =>.

!
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ten Vertheidigung, oder eine ungerechte Belei

digung zu rächen, oder wegen unrechtmäßiger

Weiſe zugefügten Schadens Schadloshaltung

zu erhalten, oder rechtmäßig erworbene Rechte

zu vindiciren, geführer wird, das Eroberungs

recht ſich mit Gerechtigkeit nicht weiter erſtrecken

darf, als auf das, was nach einer nur möglichen

richtigen Würderung, entweder der Erſetzung

der Beleidigung, oder der gerechten Schadlos

haltung, oder dem gleichen Werthe der vindice

ten Rechte, wenn man derſelben beraubet ble

bet, und außer dieſem allezeit den Koſten eines

rechtmäßig unternommenen Krieges gleich

kömmt. Denn wenn man dem Eroberungs

rechte einen weitern Umfanggeben wollte, könn

te es nur unter dem Vorwande geſchehen, die

Ungerechtigkeit desjenigen zu ſtrafen, wider den

man Krieg zu führen gerechte Urſache und Recht

gehabt hätte.

1 19 §.

- Dieſe Würderung, nach welcher man die ge

rechten Grenzen der Eroberungen beſtimmen ſoll,

wird (manmuß es geſtehen) mit derzuwünſchen

den Richtigkeit ſehr ſchwer zu thun ſeyn. We

gen dieſer Beobachtung iſt eben derſelbe Grund

ſatz feſtzuſetzen, der oben *), wegen der richtigen

Grenzen des Wiedervergeltungsrechts, beyeiner

gleichmäßigen Beobachtung, feſtgeſetzt worden.

2o ,

andern Theils.“

-*

» Sº rºs -
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Die Eroberungen. auch in fo *fe'rnßfie diefer

Würderung gleich find. würden nicht gerecht

feyn. und derjenige. fo fie gemacht hätte. 'würd'e

zur. nach dem Völkerrechte. nicht behalten können].

. “wenn" fie fein Gegner. da er fich "zur Erfeßung

'der Beleidigung. oder lleberlaßung der rechtmä

ßiger Weiſe vindicirten Rechte erbiethet. zu glei- ‘

"_cher Zeit die bunte Wiederbezahiung der Kriegs

koften anböthe. Allein außer dieſem find die der

.befagten Würderung gleichbommenden Erobe

rungen gerecht. weil'fie alsdenn das einzige Mit

tel find. dasjenige. was man zu fodern hat. zu er

langen. und der Staat. welcher von den). was

fein Regent Gutes thut. Nutzen ziehet. auch da- '

für. was er Böfes oder wider die Gerechtigkeit

thut. und alles. was daraus folget. {leben muß.

Dieſes muß als eine-Bedingung angefehen wer

den. unter welcher fich. die Glieder des ganzen

Staats ihrem Regenten Znterworfen haben.

* l 2 l . '

Allein die Eroberungen können an Seiten des

jenigen. der fie während eines Krieges macher.

der nicht gerecht i|.- niemais gerecht fern.

* ,] 22 g- * *

Der wohlverftandene Nußen aller Regenten

überhaupt erfodert. daß fie fich wider eßen.wenn -

nicht allzngroße Befchwerlichbeiten f r fie zu be

fürchten feyn. daß derjenige. welcher Unrechtmä.

ßiger Weiſe Eroberungen machen will.-fte mache

'oder behalte. wann er fie fchon gemacht _hat:

Die Kriese. fe fie führen werden. um'fich derzei

er

. !
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der zu ſetzen, werden in Anſehung deſſen, was

weiter oben feſtgeſetzt worden ), gerecht ſeyn,

in ſofern ſie ſie gemeinſchaftlich mit dem Re

genten führen, über den man ſie zu machen ſuchet,

oder bereits gemacht hat; denn niemand, der,

nicht der Oberherr eines andern iſt, hat kein

Recht, weder eine Beleidigung zu rächen, wegen ..

welcher dieſer andre ſich zu rächen ſich ſelbſt be

giebt, noch für ihn zu fordern, daß man ihm dass

jenige wiedergebe deſſen Wiedererſtattung er

nicht verlanget

123 §. -

Den Nutzen in ein helles Licht zu ſetzen, den

alle Regenten überhaupt haben, ſich den Erobe

rungen zu widerſetzen, die man unrechtmäßiger

9Weiſe über andre machen wollte, und diejenigen

wiedergeben zu laſſen, die auch ungerechter Wei

ſe gemacht worden, darf man nur zeigen, was

eines Theils diejenigen, die ſich den ungerechten

Eroberungen widerſetzen, und andern Theils die

jenigen, die ſich nicht dawiderſetzen, diejenigen,

welche die unrechtmäßiger Weiſe gemachten Er

oberungen wiederzugeben Beyhülfethun und die,

Ä dazu helfen, für ſich ſelbſt zu erwarten

(b2M. -

1 24 M.

Derjenige, welcher ſº ohne daß er für ſich

ſelbſt nicht allzugroße Beſchwerlichkeiten zu be

fürchten hat, dieſen ungerechten Eroberungen

nicht widerſetzet, darf vernünftiger Weiſe nicht

- erwar

- a) Siehe den 3 . dieſes andern Theils. . .- -
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erwarten", daß ihm in dergleichen Falle von dem,

dem er nicht geholfen hat, da er es thun können,

oder auch von einem andern werde geholfen wer

den-„weil e'r iedem Anlaß gegeben haczu glauben,

daß ihm .in der Noth oon ihm nicht werde ge

holfen werden l’). Hingegen wird er diejenigen,

welche er dieſe ungerechten Eroberungen unge

ſtraſt hat machen [affen , bühne machen, daß fte

dergleichen über ihn ſelbſt zu machen verſuchen

werden, wenn es ihnen leicht oder möglich feyn

wird. .

125 S. *

. . Allein derjenige, welcher fich diefen ungerech

ten Eroberungen widerfeßet, die man über einen

andern unternimmt, hat alle llrſache, von allen

Seiten Hülfe zu erwarten, wenn er derfelben be

dörfen wird, und er- wird dadurch einen ieden,

der einen ungerechten Krieg mit ihm anzufan

gen verfuchen wollte, inGEgrerbietigEeit erhalten.

] 2 .

Eben fo ist es, fo wohl in Anſehung desjeni

gen, der zur Wiedergebung der gemachten un.

gerechten Eroberungen mit geholfen hat, als des

jenigen, der nicht mit dazu geholfen hat. Allein

ein ieder, welcher, ohne daß er fich allzugroßen

-Veſchwerlichbeiten ausfeßet , dazu helfen kann,

muß, ehe er fich beſiimmet , mit großem Fleiße

unterſuchen, ob diejenigen , tiber welche die Er, .

oberungen ungerechter Weiſe gemacht worden,

noch berechtiget find, fie wiederzufordern; denn

es
1») Siehe den 87 s. dee erstegheiſils.
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es kann unter gleich unabhänglichen Perſonen

nicht erlaubt ſeyn, für einen andern dasjenige zu

fodern, was dieſer andre ſelbſt kein Recht hat
zufodern, und es giebet ohne Zweifel Umſtände,

in welchen diejenigen, über welche ungerechteEr

oberungen gemacht worden, derſelben Zurückge

bung zu fodern nicht mehr berechtiget ſind.

I 27 H.

Derjenige, über welchen ungerechte Eroberun

gen gemacht worden, iſt nicht mehr berechtiget,

derſelben Wiedergebung zu fodern, wenn die

CVerjährung wider ihn iſt erlanget worden, und

wenn man urtheilen will, ob dieſes geſchehen iſt

oder nicht, ſo muß man ſich der oben“) feſtges

ſetzten Grundſätze wegen der Verjährungen wie

der erinnern. -

- 128 §.

Allein es iſt den oben beſagten angeführten

Grundſätzen in Anſehung der Verjährung noch

beyzufügen, daß die öffentlichen Wiederforde

rungen, oder Proteſtationen, welche den Lauf

der Verjähruna hemmen, wider den Beſitz un

rechtmäßiger Weiſe gemachter Eroberungen für

zureichend geſchätzet werden müſſen, wenn die be

ſagten Wiederforderungen oder Proteſtationen

entweder von dem beraubten Regenten oder von

Ä Nachfolgern, oder auch von der Verſamm

lung, welche die ganze Nation, die ihm unter

than iſt, vorſtellet, geſchehen ſind, weil der Na
- - - täOW.

c) Siehe den 300 und ff. §§. des erſten Theils.
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. ition eben fo wohl, als dem Regenten daran ge

legen ifi, daß der Staat nicht zerriffen bleibe.

' 2
1 9 h. _

Gleichergefialt kann die Zurück-"gebung auch

ungerechter Eroberungen von dem Regenten

nicht mehr gefordert werden, der durch irgend

eine glaubwürdige Urkunde verfvrvchen hat, dem

Eroberer den ruhigen Befih derfelben zu laffen;

..in fo fern feine Verfvrechung vollkommen ift d),

und derfelben durch keine glaubwürdige Urkunde

der Verfammlung, die die ganze Nation, dieihm

nnterthan ifi, vorfiellet, rzniderfprochen worden.
ſſ 1 30

Unter andern nothwendigen Bedingungen, ei

ne Verfprechung vollkommen zu machen , wie

oben gefa-getworden c), müffen fie die Wirkung

einer freyen Befiimmung von dem Willen des

Verfprechers feyn, und nach diefem ifi gefaget

worden f ), daß die Verfprechung, wenn die

Furcht die Frenheit des Verfprechenden, als er

verfprochen, gezwungen hat,. als nichtig angefe

hen werden muß. Daraus fvlget, daß, wennes

offenbar ift, daß die Furcht die Fre-nheit desRe.

. genten, welcher ungerechte Eroberungen denjeni

gen, der fie gemacht hat, richtig befitzen zulaffen

verfvrechen, gezwungen hat, diefer Regent feine

Verfprechung als nichtig anfehen und als wenn

er fie nicht gethan“ hätte anfetzen kann, und daß

_ , O. 2 ihm

&) Siehe den 97 u. ff. ff, des ersten Theils.

e) Siehe den 97‘ g. des ersten Theils.

f) Siehe den tog b. des erfien Theils,
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ihm andre Regenten mit’ Gerechtigkeit helfeit .

können. “

ſi * rzt g, «

Es ift offenbar. daß die Furchtdie Freyheitdes

Regenten. der die Berfprechung gethan. gezwun

gen hat. wenn es gewiß ist, daß er. wenn er fie

nicht gethan .“ für fich und feinen Staat großen

Gefahren ausgefeht gewefen. und man vernunf

, tiger We'ife keinen andern Bewegungsgrund be

' greifen kann. der ihn zur Leiſtung der beſagten

Verfprechung hätte befiimmen können. ſſ

[ 3 2 . ſi

Es ifi gewiß. z. E. daß der Regent. der diefe

Verſprechung gethan hat. wenn er fie nicht ge

than hätte. großen Gefahren ausgefeßtgewefen.

wenn der Eroberer. als er fie angenommen hat.

fich im Stande befunden hätte. daß er feine Er

oberungen. allen Wahrfcheinlichkeiten nach. noch

viel weiter hättetreiben können . oder wenn der

beraubte Regent fich außer Stande befunden

hätte. die Kriegskoften länger anzufchaffen. oder“

rauch. wenn fich feine Unterthanen empöret oder

agiſ dem Puncte geftanden hätten. fich zu em.

p cen.

[ 3 3 5.

Man kann vernünftiger Weife nicht begrei

fen. daß ein Regent durch andere Bewegungs

gründe als die Furcht. die feine-Freyheitgezwun

gen hat. zu verfprechen befiimmet worden wäre.

einem Eroberer den ruhigen. Befitz unrecht

mäßiger Weife gemachter Eroberungen zu la ffen.

wenn nicht aus der Urkunde. darinn diefe Vesſpre

* ung
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...?-"___?“

chung enthalten ist,erhellet, daß-ihm der Eroberer.

statt deffen , das er ihm ungerechter Weiſe ab

genommen. etwas _v-on gleichem Werthe gege

ben hat. >., _ . - , .

’ 13,4 5

Allein es ist damit ganz anders. wenn der Er

oberer. bey Annehmung diefer 'Verfprechung.ir

gend einen gleichen Werth gegeben oder ver

fchaffet hat; weil diefer gleiche Werth als ein

berglichener Preis der gethanen Berfprechung .

angefehen werden muß.

* 135- S- -

Diefer gegebene oder verfchafte gleiche Werth

macht eine Art des Taufchrontracts. der an fich

felbft wegen des Unterfchieds des wirklichen

Werths unter den vertaufchten Dingen nicht

aufgehoben werden kann. weil derjenige. der die

Sache von geringern Werthe angenommen hat.

vermuthet wird. daß er derfelben einen Werth

der Zuneigung beygeleget haben kann. -

* 136 Q.

_ llnterdeffen kann diefe Art des Taufchcon

tracts wegen des Mangels der wohlbewiefenen

Freyheit an Seiten desjenigen. der weniger, er

halten. als er abgetreten hat. aufgehoben werden. . .

Allein man kann diefe Aufhebung nicht mit Ge

rechtigkeit vortragen . als wenn man .den erhal

tenen gleichen Werth wieder-zugeben fich erbic

thet, dafern man“ von Seiten des andern die un.

gerechten Eroberungen wieder abtritt; und wenn

man. da diefes Anerbiethen-nicht angenommen

worden. zum Kriege. und wiederin dgnlſſòeſih

, O. z , der
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der unrechtmäßig gemachtenEroberungen kömmt. “*

fo muß man dennoch diefen gleichen Werth wie

dergeben. es wäre denn. daß er die Kriegsunko

sten nicht überftiege . die man zur Wiedererlan

gung des Befiizes der befugten Eroberungen auf

wenden müffen. und man befagten gleichen Werth

zur Schadloshaltung diefer Uukoften zurückbe

bielle." ‘ ‘

137 S— ” .

' Wie der Befchluß des Krieges feyn muß. wenn rr'g

recht feyn foil?

Ueberhaupt muß der Befchluß des Krieges.

wenn er anders gerecht feyn foll. fo befchaffen

feyn . daß alles. was man an beyden Theilen

fchuldig ist, bezahlet werd-e. Man ift demjeni

gen nichts fchuldig. der den Krieg unrechtmäßig

führer . es mag angreifend oder oertheidigend

feyn. Alles was er in einem dergleichen Kriege

xerwirbt.ifi übel erworben. Er hingegen ift feinem

Feinde nicht allein alles. was ervon ihm zu fodern

Recht gehabt hat. fonderie, auch die Kriegsunko

sten, die er aufgewendet hat. nnd'auch die Zu

rückgebuug alles deffen. was ihm in diefem Krie

ge abgenommen worden. fchuldig.

-* 138 'S. . '

' Wenn ieder Regent feinen Nutzen wohlver

|ünde. fo würde er diefe Grundfäize beftändig

big Augen haben und feine Aufführung darnach

ri ten. .

> _ . o 139 S. *

_, Ehe wir diefen letzten Saß beweifen. foifi dien

. lid) hier-zu fagen. daß. obgleich dieVerfprecbene

* * > einen
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einen Eroberer in dem ruhigen Befiße unrecht

mäßig-gemachter Eroberungen zu laffen, wegen

Mangels der Freyheit an Seiten des Verlpree.

chenden urlprünglich unvollkommen geweſen, es ',

gleichwohl llmftände geben Énnn, in welchen die '

Aufhebung derfelben keine Statt haben würde. \

Wenn nämlich der Verfprechendex der'naéhher

irgend einen andern Vertrag mit diefem Grobe-:

rer mit gänzlicher Freyheit gemacht hat, keine-‘

einzige Vorbehaltüng hätte einfließen laffen, die

[ich auf diefe durch Zwang, oder aus offenbarer

Furchtz abgetretenen Sachen und Rechte bezie

hetf'denn in diefem Falle würde eineVerlaßung

der Eroberungen rechtmäßiger Weile vermnthec

werden. Dergleichen Borbehaltungen , wenn

fie verglichen worden waren, würden das Recht

befestigen, die ungerechten Eroberungen wieder

zufordern. Allein diele-Vorbehaltungen müßtenſi

des Wiederforderungsrechts ausdrücklich ge-x;

denken. , ' - ;

140 Z. - *

Der wahreNuaenx welchen ieder Regent fin- —

den mùfite, wenn er die Grundlälze belländig'vor"

Augen hätte die erfilich wegen des einzigen recht- “

mäßigen Belchlußes eines- Krieges leftgelelzet:

worden, wird durch dieErklärung desjenigen be

wielen , was aus einer beftänd'igen Anwendung

dieler Grundlage erfolgen niüßt'e- und daraus
was hingegen gelchehen muß , und nicht .geſchej-ſſ

hen kann, wenn man fich denlelben zit-folgen nicht

'angelegen lena lället. * ' . " " '

’ ** Qeſſ **:-ne

..a
V

|

Q
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141 5.
.

\

Allein, damit diefe Erklärung methodifcher ge- }

ſchehe, und die Folgen derfelben begreiflicher wer

den, fo muß man noch den Fall, wo alle Regen-ſi

ten eins wären, allezeit den befagten Grundfa

"ßen gemäß zu handeln, von demjenigen unter

fcheiden,-wo eſich nur einige Regenten’unterwor

fen haben wurden, fie auS'zuuben.

1ſſ42 S.

Anfänglich wollen wir vorauelfeßen, daß ſich

die Regenten nicht verglichen, eine bestàndige An

wendung derſelben zu machen, und ſich nichtdar

zu verbunden hielten; was müßte daraus folgen?

Ein ieder würde fich, durch die Herrfchfucht an

getrieben, ſeine Staaten zu vergrößern, wenn

der Erfolg'des Krieges glücklich wäre, leichtlich

in einen Krieg einlaffen können, und der Stürt

ste würde gemeiniglich llrſache haben, große Vor

theile davon zu erwarten.; Allein, wenn man

über diefe Materie nach Grundlagen urtheil

te, würde man bald ſuchen müffen, diefen ver

abſgheuungswtîrdigen Grundfaß zur Regel ein

znfuhren, daß unter Regenten kein Gefeiz,

als dasjenige iſf, welches der Stürkfke auf

legen kann und will. ; Wenn man nach die

erm gedrungen wäre, bündig zu fchließen, fo müßte

man fagen, daßder Regentvermöge der Stärke

Recht habe, Gefeße zumachen, und die Völker

denfelben "zu unterwerfen, und vielleicht würde

. man dadurch den Regenten zu ſchmeichelnhund

'- . - ’ i nen

QGPIÎLICQQZBQ
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ihnen einen größern Begriff von ihrer Gewalt

zu geben glauben S ). - >

Allein, zu gefchweigen, daß diefes allem, was

zuvor feftgefeßet worden, und deffen Richtigkeit

man hat begreifen müffen, fchnur gerade zuwider

ifi, fo würde daraus als nothwendige Folgerun

gen fließen, daß es weder Gerechtigkeit, noch Un

_- gerechtigkeit geben, keine gewiffe Regel der Mo,

ral zu fehen , und die Vernunft nur Thorheit.

feyn würde. - . .

Wenn die Regenten durch die Stärke das

Recht hätten, die Völker ihren Gefeßen zu unter

werfen, fo würde daraus folgen, daß die Untertha

nen ihrer Seits auch Recht hätten, eben diefe

Regenten abzufeßen und gar ums Leben zu brin

gen, wenn fie ftärker als diefe geworden wären.

Daß die Unterthanen , ftärker zu werden, Rot-“

ten machen könnten. Daß bloße Privatperfo

nen gleichfalls wider' das Leben ihrer Regenten

Anfchläge machen könnten, wenn fie hierzu ftark

genung wären, oder es durch einige Arglift, die

die Stärke erfetzte, bewerkfielligen könnten. Man

kann an dergleichen Folgerungen nicht ohne

Greuel gedenken. Allein zum Glück hat man

oben behauptet " ), daß die Regenten nichtvon

der Stärke das Recht haben, Gefeße zu machen,

und denfelben die Unterthanen zu unterwerfen, ‘

und viel reinere Quellen gezeiget, woraus die.

Gewalt der Regenten, und die unumgänglich

Q 5' Wölbi

gì Dieß ifi des Hobbes Lehrgebäude; Ì

h) Siehe den 23, 24, 2; u. ff. bb, des erften Theile,
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nöthlge'Pfiicht der Ehrerbiethung und :Unter;'

- thänigkeit ihrer Unterthanen gegen fie entfpringet.

Wenn keine andern Gefetze unter den Regen

ten waren", als diejenigen, welche der Stärkfie

' auflegen könnte und wollte, fo würden die aller

heiligsten Verträge an fich felbfi nicht die gering

fie Kraft haben , weil fie niemals anders ver

muthet werden könnten, als daß fie durch Zwang

gemacht worden, und der allerfefiefie Friede wür

de gebrochen werden können, ohne daß iemand

berechtiget wäre, fich darüber zu beklagen, und

ohne daß es eines andern Vorwandes, als der

neuerlangten Stärke des Regenten, der Krieg

anfangen wollte , bedörfte. .Es würde keine

Handlung eines Staats mit dem andern feyn,»

die zu irgend einer Zeit ficher wäre. Alle Na

tionen müßten fo wohl zu Waffer als zu Lande

gerüfiet bleiben, und zu Friedenszeiten eben fo

fiark, als zu'Kriegszeiten. Man würde die Kla

gen über begangene Eingriffe und Gewaltthätig

keiten einer Nation gegen die andere niemals

auf einen tüchtigen Grund fiützen können, und

das Leben der Regenten würde mitten unter ih

rem Hofe nicht ficherer feyn alsdes geringfien

' ihrer llnterthanen feines, wenn fo verwegene

Menſchen, in der Abficht , es ihm zu nehmen,

aus benachbarten Staat-en aüsgiengen. Mül

fen fo klägliche Folgerungen nichtFurcht und Ab!

fcheu erwecken, und können die Grundfätze, wor

aus fie fließen,.wol)l mit dem natürlichen Rech

te verglichen,. werden , deffen Gegeufiände die

Erhal

*-_.*--czc-:x-ey=-I-9-Q
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Erhaltung und der Wohistand der Menſchen

ind 1).

' Man würde kein Ende finden, wenn man an

der abfrheuiiche Folgerungen, welche dieſelben

Grundfäße nach fich ziehen würden, umfiändlich

anführen wollte. = -

143 S

Wir wollen vielmehr vorausſehen, daß alle
Regenten wegen der Grundſaſihe, die wir den

einzigen gcrechten Befchluß des Krieges zu be

merken angeführet haben, eins wären und die

befiändige Anwendung derfelben beobachten woll

ten. Jn diefem Falle würde gar bald eine all

gemeine Ruhe auf dem ganzen Erdboden und

auf immer herrfchen. Denn wer würde fie ent

weder durch einen ungerechten Angriff oder Ver-*

theidigung fiören wollen, wenn nichtsanders als

die Verringerung "feiner Macht daraus folgen

würde? Der unerfihöpfliehe Quell des Wohl

fiandes, der daraus für dieMenſchen überhaupt,

und folglich für die Regenten felbfi entfvringen

würde, deren wohlverfiandener Woh'lstand von

ihrer Unterthanen ihrem unabtrennlich ist, be

darf keiner Erklärung. S ‘

[44 o

Allein, wird man ſagen , man kann fich nicht -

einbilden , daß alle die Regenten zu einer Zeit,

wegen der verſchiedenen Leidenſchaften , die ſie

mittelbar oder unmittelbar zu handeln reizen, fo

weife feyn können. Wir wollen alfo vorausfe

' " " 7 Zelle

i) Siehe den 5 in E. 55"- des erfieir Theile. >"
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ßen. daß fich einige unfern Grundfäezen befiän- ]

dig gemäßcbezeigen . und die andern fich nicht

darum bekummern. allein zugleich wollen wir

auch vorausfetzen. daß beyde entweder an fich

ſelbst oder durch Hülfe ihrer Räthe gleiche Fei-

higkeit zu regieren haben. .

Derjenige. welcher fich unfern Grundfäßen ge

mäß bezeiget. hat nichts zu fürchten als von den

jenigen. welche offenbarlich ganz entgegengefeßten

Gründen folgen. Er braucht weniger Kriegsoolk.

fo wohl zu Friedens - als Kriegszeiten. als andre.

die fich von allen Seiten her zu fürchten haben.

Der Krieg. wenn er ihn zu führen gezwungen

ift. wird ihn um deftoweniger k sten, ie weniger -

Mühe er haben wird. Bund noffen zu finden,

als die andern. welche durch ihre ungerechte Auf

führung rechtmäßige Urfache zu befürchten geben.

daß fie der glückliche Ausgang endlich kühn ma

chen möchte. auch diejenigen felbft. die ihnen zu

vor beygestanden haben. ohne Grund anzufallen.

Er wird feine Staaten nicht vergrößern. als

nach einem mit Gerechtigkeit unternommenen

oder ausgeführten Kriege. und auch in diefem

Falle wird die Vergrößerung Schranken haben.

Allein diefe Vergrößerung wird um desto ge

wiffer. da er oermittelft feiner Bundesgenoffen.

die Kriegsunkoften länger aushalten kann. als

feine Feinde. Hingegen können diejenigen. wel

che nach verfchiedenen Grundfüßen handeln. und

ihre Staaten weit mehr zu vergrößern fich feh mei

cheln . diefen Erfolg nur als fehr ungewiß anfe

hen. und ihn nicht erhalten. indem fie die ge

rechte *

Q"

==:.a{37:1
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rechte Eiferlucht ihrer Nachbarn reizen, denen es

von Tage zu Tage angelegentlicher wird, lich mit

denen, die unrechtmäßiger Weile beraubet wor

den, zu verbinden, und fie zu zwingen-ihnen die un

‘ gerechten Eroberungen wiederzugeben- und auch

die Kosten des dielerwegen unternommenen Krie

ges zu bezahlen. " ' . *,

Derienige, welcher fich belländig nach unfern

Grundfäßen richtet- da er in Kriegszeiten die

Schätze feines Staats weniger erlcho'pfet, und

auch in Friedenözeitenruhigew als die andern ist,

ſindet um desto leichter die Mittel, die Anzahllei

ner Unterthanenlzu vermehrenx fie zu bereichern

und fich dadurch mächtiger zu machen. Braucht

es etwas mehr, dasjenige zu beweiſen, was wir

oben k) zur Grundregel gefeßthabeni Eswür

de gar gar leicht ſeyn, es noch umftändlicher und

ausführlicher zu beweifen. -

, 1 45 5

Ueberhaupt ist fo wohl für die Regenten als

"andere Menfchen keine Regel wenigerer Schwie

rigkeit unteewſiorfen, als diejenige, daß man fich

unveränderlich angelegen feyn läßtz nichts zu thun.

als was gerecht ift. Man kann kein wahrhaf

tiges Gleichgewicht begreifenf als dasjenige-wel

ches die auf das Völkerrecht gegründete Gerech

tigkeit zur Erhaltung der Rechte eines ieden ein

führen muß. Das Gleichgewicht der Stärke

1st nur ein Hirngelpinli. Welche Einrichtung

die Regenten auch unter fich machen wollen?- fo

- wurde

k) Siehe den 136 h. diefes andern Theile".
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würde kein Gleichgewicht, als nach dem Sagen"

derjenigen feyn, die dndurch zu gewinnen oder die

-Stärbfien zu werden , oder zu bleiben glaubten,

und überdieß würde diefes vermeintliche Gleich

*gewicht-alle Minuten ,in Unordnung gerathen.

“Wollen. alfodie. Regenten , welche mit Grunde

einen Ekel vor den vielfältigenKriegen haben,

'die Welt aufrichtig beruhigen ?—ſſ So vergleichen

fie fich unter einander, Wegen-desjenigen , was

am gerechteften ist, das.heißt,-wegen desjenigen,

«wie zuvor gefagt-worden 1), daruber alle Natio
ſſ nen, zu ihrem größten Wohl, als den richtigsten

«Felgen des natürlichen Rechts eins feyn müffen,

«ſſiind'wenden alsdenn die allgemeinen oder befon

“dern Mittel an, die ihnen ihre Klugheitan die

Hand giebet, die Vollſtreciung desjenigen,wor

über fte eins geworden anſzu handhaben. *

14 . > . .

Wenn die Eroberungen in dem Umfange un

“derManier“,.die:ertläretworden m), gerecht find,

das heißt , in ſo fern ſie gerechte Schadloshal

tungen der Urfachen und unvermeidlichen Folgen

„des Krieges, “und folglich-die Abtragung der

Schulden eines Staats gegen den andern find,

fo kommen die'-eroberten Ländermit Gerechtig

keit,-unter die Gewalt des Eroberers, und wach

fen den Ländern feiner Herrichaft zu, denen fie

.einverleibet werden.. Alleiu'die Frage, zu wii-'

:fen, unter welchen Bedingungen dieſe Einverlei

,. ,..…ſi': :;: n > - bung

1) Siehe den er und 79 s. des eesten Theils.

m) Siehe den 92 Si‘dieſes andern Theile.
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bung mit Gerechtigkeit geſchehen kann, erfordert

genau unterſuchet zu werden, und dieſe Unterſu

chung würde zu frühzeitig ſeyn, wenn man ſie

unternähme, ehe man feſtgeſetzt hätte, was das

Völkerrecht während des Krieges erlaubet.

I 47 ).

Ehe wir uns in dieſe andre vorläufige Unter

ſuchung einlaſſen, iſt dienlich, von einigen Arten

der ungerechten Kriege zu reden, ob es gleichzu

reichend ſeyn könnte, überhaupt zu ſagen, daß

Der Krieg an Seiten eines ieden ungerecht iſt,

der ihn zu führen nicht zum weyigſten eine von

den Urſachen für ſich hat, die ihn, nachdem was

oben geſaget worden, gerecht machen können. 2

148 §. . ?

Der Krieg, welcher einzig und allein anf die Furcht ei

nes allzumächtigen Nachbars, oder der im Begriffe

ſtehet, es zu werden, ſich gründet, iſt ungerecht.

Der Krieg iſt auf Seiten desjenigen unge

recht, welcher ihn anzufangen keinen andern

Grundhat, als die Furcht vor einem bereits allzu

mächtigen Nachbar, oder der allzumächtig wer

den möchte. Man würde wider dieſen Satz den

Folgeſchluß vergeblich anführen, der daraus ge

zogen werden könnte, daß es, da das natürliche

Recht die Menſchen antreiben muß, für ihre Er

haltung und ihren Wohlſtand zu arbeiten, wei

ter keinen Grund brauche, ſich zum Kriege wi

der einen Regenten zu entſchließen, deſſen gegen

wärtige oder nahe allzugroße Macht, der Erhal

tung oder dem Wohlſtande ſeiner Nachbarn all

zuleicht Nachtheizuziehen könnte. DasÄ
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liche Recht lehret zwar die Menfchen , für ihre

Erhaltung und ihren Wohlftand zu arbeiten;

allein es muß durch erlaubte Mittel gefchehen,

und diefe wohlangewendeten Mittel werden alle

zeit zureichend feyn. _ ]

[49 .

' Es frage fich derjenige, welcher verfucht wird,

feinen Nachbar aus keiner andern Urfache zu be

kriegen, als weil diefer Nachbar allzumächtig ge

worden ifi, oder es bald werden wird, felbfi, ob

er es für billig halten würde, wenn er der mäch

itigfte wäre, oder bald werden würde, wenn fei

] ne Nachbarn, ohne daß fie eine andre Urfache

darzu hätten, ihn angriffen. Es ifi alfo nicht

billiger, daß er feinen Nachbar aus diefem einzi

gen-Grunde bekriege ").

. l 50 .

Allein es ift überdieß nicht billig, einem andern

"Schaden zu thun, der uns dergleichen zu thun,

"vielleicht weder will, noch kann.

1 5 ! S. ſſ

Allein es ifi billig und vernünftig allerley gute

"und kluge Vorfichtigkeiten anzuwenden, und da

durch dem Misbrauche einer allzugroßen Gewalt
zuvorzukommen; — ſſ

152 S. '

Î Dergleichen find, daß man feine Grenzplätze

befefiiget und fich mit Bündniffen verfiätket.

Je mächtiger ein Regent wegen des weiten Um

fangs feiner Staaten, oder wegen ihrer Lage,

“ _ oder

n) Siehe den 14 i. des eiiien Theile.
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oder Fruchtbarkeit wegen der Anzahl oder der
Gemüthsart der Völker, die er beherrſchet, um

deſtomehr hat man Urſache zu befürchten, daß

er oder ſeine Nachkommen derſelben, zumNach

rheile der benachbarten Staaten und ihrer Re

genten, zu misbrauchen ſuchen möchten. Dieſen

letztern, keinen davon ausgenommen, muß dieſe

Furcht gemein ſeyn. Alſo iſt einem ieden daran

gelegen, mit den andern zuſammen zu treten, um

dieſen Misbräuchen vorzubeugen, und ſich vor

Dem Uebel, das ihm dadurch zuwachſen könnte,

in Sicherheit zu ſetzen. Dieſerwegen kannund

ſollÄ mit Bündniſſen verwahren,welche,

wenn die Unterhandlungen wohl geführet wer

den, um deſto leichter zu machen ſind, da alle

Theile wegen ihres größten Nutzens darzu ge

neigt ſeyn müſſen; denn der größte Nutzen iſt,

die größte Gefahr entweder zu vermeiden, oder

ihr zuvorzukommen: Nun iſt man der aller

größten Gefahr, die man iemals zu befürchten

haben kann, ohne Zweifel von Seiten des Mäch

tigern, der es allzuſehr iſt, oder wird, über kurz

oder lang ausgeſetzt. Wenn ein allzumächtiger

Regentgegen einen andern Regenten, der in Anſe

hung ſeiner allzuſchwach iſt, einige Ungerechtig

keit ausüben will, wenn er ihn, z. E. ungerech

ter Weiſe angreift, ſo können ihm alle die an

Dern mit Gerechtigkeit, wie ſchon oben geſagt

worden"), den Krieg ankündigen, wenn auch

derjenige, dem mit der Unterdrückung gedrohet

- . . . . . . . wäre,

o) Siehe den 89 §, dieſes Theils,

-
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wäre, in keinem Bündniſſe mit ihnen ſtünde

Gleichfalls iſt es billig und eine ſehr weiſe Vor

ſichtigkeit von ihrer Seite, wenn ſie zum voraus

Verbindungen unter ſich ſchließen, einem ieden

beyzuſtehen, der unrechtmäßiger Weiſe von die

ſem allzumächtigen Regenten angegriffen wer

den möchte, welchen dergleichen Verbindungen

zureichend in Zaume halten werden, zumalweya

er die Grenzen der Staaten ſeiner Nachbarnbe

feſtiget, und ſie dadurch vor einem plötzlichen Ein

falle von ſeiner Seite, in Sicherheit ſiehet.

I 53 . . .

Von dem Kriege der Än, wider den unrecht

mäßigen Beſitzer der oberſten Gewalt",

Wenndie oberſteGewalt unrechtmäßiger Weiſe

an ſich geriſſen worden, könnenalsdenn die Unter

thanen wider den unrechtmäßigen Beſitzer Krieg

führen, und in welchem Falle können ſie es thun?

Dieſes erfordert, genau unterſuchet zu werden.

154 H. . . . -

Allein man muß vor allen Dingen ſagen, daß

man denjenigen für keinen unrechtmäßigen Be

ſitzer anſehen darf, welcher, er mag es urſprüng

lich ſeyn, oder den, der es geweſen, vorſtellen,

entweder durch einen langen Beſitz ), oder ir

gend einen Vergleich, ein wahrhaftiges Recht

erworben hat. Man darf denjenigen nur als

einen unrechtmäßigen Beſitzer anſehen, deſſen Be

ſitz niemals aufgehört hat, ungerecht zu ſeyn.

- - - . . . K 55 §

5 P). Siehe den zoo u. ff. §§. über die Materie der Ver

jährungen des erſten Thes“

- -
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So lange der Beſitz desjenigen, der den Platz

des rechtmäßigen Regentens inne hat, nicht auf

gehört hat, ungerecht zu ſeyn, ſo haben weder

die Nation noch ihre Glieder einige Verbindlich

keit gegen ihn eingehen können, weil die Verbind

lichkeiten der Nation gegen den rechtmäßigenRe

genten beſtändig -

Unterdeſſen, weil der Nation ſowohl als dem

rechtmäßigen Regenten ſelbſt darangelegen iſt,

daß die Ordnung in dem Staate erhalten wer

dedaderunrechtmäßige Beſitzer das Regiments

rüder führet, ſind ihm die Unterthanen in allem,

was die Verwaltung des Staats betrift, und

5 .

dem Nutzen des rechtmäßigen Regenten nicht zu

wider iſt Ehrerbiethung und Gehorſam ſchul

dig. Sie können rechtmäßiger Weiſe keinen

Krieg wider ihn führen, als in Fällen, die hier

erklärt werden müſſen. -

-
157 §. . .

Allemal, wenn ſich der rechtmäßige Regentin

Stand ſetzet, ſich ſeiner Rechte mit gewaffneter

Hand wieder anzumaßen, können die Untertha

nen nicht allein, ſondern ſie müſſen ihm auch mit

allen ihren Kräften wider den unrechtmäßigen

Beſitzer helfen. Die ganze Nation muß ſich al

lezeit bereit halten, dieſe Verbindlichkeit zu er

füllen.
-

158 §.

Wenn der größte Theil von der Nation ſich

beſtimmet, dieſe Verbindlichkeit zu erfüllen ſº

R 2 kann.
-
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kann kein einziger Privatentſchuldiget werden,

wenn er dazu nicht mit ſeiner Perſon, oder we

nigſtens mit ſeinem Vermögen beyträger
- - 159 $.

Wenn der Staat aus verſchiedenen Provin

zen beſtehet, ſo kann auch kein Privat von ieder

rovinz entſchuldiget werden, wenn er, da die

meiſten ſeiner Provinz beſagte Verbindlichkeit

erfüllen wollen, ſich weigert, dazu gleichfalls mit

ſeiner Perſon, oder mit ſeinem Vermögen bey

zutragen. . . . . . . . .? -

68 §. . . .

Derjenige, welcher hingegen ſiehet, daß der

größte Theil der Nation oder ſeiner Provinz

nicht geneigt iſt, ſich zum Vortheile des recht

mäßigen Regenten zu erklären, kann ihm in al

lem, was ihm möglich iſt, mit Gerechtigkeit hel

fen, und er iſt ſehr zu loben, wenn er es thut.

Allein er iſt nicht unumgänglich dazu verbunden.

Seine unabläßige Pflicht beſtehet darinn, alles

zu thun, was ihm möglich iſt, ohne daß er ſeine

Nation, oder Provinz, oder ſich ſelbſt in allzu

offenbare Gefahr ſetzet, wenn er dem unrecht

mäßigen Beſitzer den Beyſtand, den er etwann

erfordern möchte, beſtändig abſchläger, und ab

ſchlagen läßet, und ſich allezeit geneigt zeigt, ſei

nem rechtmäßigen Herrn zu helfen und zu dienen,

wenn ſeine Landesleuten beytreten wollen. Denn

übrigens ſind ſeine Verbindlichkeiten nicht ſo be

ſchaffen, daß ſie ihn verpflichten, ſich zu verder

ben, wenn ſein rechtmäßiger Herr die Zunei

gung der Unterthanen nicht ſolchergeſtalt zu ge

- winnen

- -
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winnen vermocht hat, daß ſich der größte Theil

beſtimmet, zur Unterſtützung ſeiner Rechte alles

zl Wagen. - -

161 H.

Die Unterthanen können nicht allein, wenn

der rechtmäßige Regent ſich in Stand ſetzet, ſich

ſeiner Rechte mit gewaffneter Hand wieder an

zumaßen, wider den unrechtmäßigen Beſitzer

Krieg führen, ſondern auch, wenn dieſer Regent

ſeine Unterthanen ermahnen läßt, ſich öffentlich

für ihn zu erklären. Imgleichen allemal, wenn

die Unterthanen ihm aus eigener Bewegung die

Ä der oberſten Gewalt, welcher

ihn der unrechtmäßige Beſitzer beraubet hat, wies

der verſchaffen wollen. Es bedarf hierzu keines

andern Beweiſes, als was oben geſaget wor

den ), daß nämlich weder die Nation, noch ih

re Glieder, ſich zu einer Verbindlichkeit gegen

den unrechtmäßigen Beſitzer anheiſchig machen

können, ſolange ſein Beſitz nicht aufgehört hat,

ungerecht zu ſeyn,
162 H. . .“

Aus dieſem Beweiſe folget, daß, wenn der

rechtmäßige Regent ſeine Rechte dem unrechtmä

ßigen Beſitzer durch irgend einen ausdrücklichen

Vertrag überläßt, und die Unterthanen ihm nicht

ausdrücklich die Macht gegeben haben, dieſe

Ueberlaßung zu thun, dieſe wieder in ihr Recht

treten, ſich einen neuen Regenten zu erwählen,

und folglich, wenn ſie ſich dem unrechtmäßigen

R 3 Beſitzer

a) Siehe den 7 . dieſes andern Theils. -



262 Verſuch über die Grundſätze

Beſitzer unterwerfen, Vergleiche von ihm for

dern können, welchen derjenige, der zuvor ihr

rechtmäßiger Beherrſcher war, nicht unterwor

fen geweſen iſt, 63 § -

- * I 63 H.

Allein wenn die Unterthanen, da dieſeUeber-

laßung geſchehen und bekannt worden iſt, ohne

öffentliche Widerrede und Proteſtation, dem

unrechtmäßigen Beſitzer zu gehorchen fortgefah

ren haben, ſo werden und müſſen ſie angeſehen

werden, als wenn ſie in die beſagte Ueberlaßung

gewilliget hätten, vermittelſt welcher der unrechte

mäßige Beſitzer ihr rechtmäßiger Herr unter

ebendenſelben Bedingungen, unter welchen es

der Regent war, dem er gefolget, geworden iſt.

*- 164 H. -

Wie iſt es in Anſehung des Regenten und Staats, an

deren Seite der Krieg ungerecht iſt? -

Alle Feindſeligkeiten, die von Seiten derjeni

gen, die einen ungerechten Krieg anfangen oder

fortſetzen, begangen werden, ſind auch ungerecht.

Daraus folget *), daß aller Schade, der dar

aus entweder durch den Tod der Feinde, oder

die Verheerung und Plünderung ihres Landes

entſtehet, nach dem Völkerrechte erſetzet werden

muß.

165 §. -

Dieſem, was zuvor angeführet worden *),

zu Folge, muß ein ieder, der dieſen Schaden ent

- - - -
weder:

r) Siehe den 64 u.7 § des erſten Theils.

s) Siehe den 73 u. ff. §§. des erſten Theils.
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weder durch fich felbft verurfach'et, oder 'auf ira:

gend eine-Art Theil "daran gehabt hat, für den

felben haften. . Daher kömmt es, daß,“ wenn-" .

der Krieg von einem Staate wider einen Staat

geführet wird , "alle die—jj Glieder" desjenigen-, an

deffen Seifert ungerecht gewefen, die dem andern

verurfachte'n' Schäden verantworten mllffen. -ſiſi

* ' "166 S. ſſ

Der Staat, welcher den Schaden erlitten hat,

ift berechtiget, die Erfeizung deffelben zu fodern

und fo lange Krieg zu führen, bis er fie oder das

erhalten hat, was ihm fiatt derfelben, verglichen

worden.. _ ſſ _ .-_

— ' 167 5.

Außer der allgemeinen Verbindlichkeit des

Staats, an deffen Seite der Krieg ungerecht ift,

find diejenigen, welche durch ihre Gewalt, oder

durch ihre Rathfchläge, oder durch ihre perfön

liche Thaten Schaden vernrfachet haben, abſons

derlich verbunden, ihn zu erfetzen, doch daß dieje

nigen, welche ihn nur gethan haben, weil fie durch

die Gewalt ihrer Obern dazu gezwungen gewe

fen, deswegen diefe Obern felbft in Aufbruch neh

men können. .
'1- ' ſi , 168 S; '.

Alles, was in einem ungerechten Kriege ge.

nommen worden", muß, nach dem Völkerrechte,

wiedergegeben werden, wenn es noch-bestehet,

und ein ieder, der Befitzer davon ift, stehet in

?lnſehung derjenigen, denen es geraubetworden,

m ebendenfelben Verbindlichkeiten, worinn, wie

R 4 oben
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oben ausgeführet worden *), ein ieder Beſitzer

von Dingen, die ihm nicht zugehören, gegen den

wahren Eigenthümer ſtehet. - " -

-; - I 69 §- -

Die fünf vorhergehenden Grundſätze machen

leicht begreiflich, wie wichtig es für die Sicher

heit eines ieden Regenten und Staats iſt, keis

nen ungerechten Krieg zu unternehmen und aus

zuhalten.
-

- - - - - - 17o §.

Von den Manifeſten und Urſachen, wegen welcher es

nöthig iſt, ſie kund zu machen. -

Es iſt eben ſo wichtig, daß ein Regent, der

Krieg führen will, es ſey angreifend, oder ver

theidigend, ſich angelegen ſeyn laſſe, die Bewe

gungsgründe, die ihn darzu verbinden, glaub

würdig zu befeſtigen, und ſie bekannt zu machen,

wenn er ihn anfängt.

- - 17 I H.

In der That wie würde wohl der Regent,

welcher Krieg führen will, wenn er die Bewe

gungsurſachen dazu nicht glaubwürdig beſtätig

te, ſich ſelbſt überzeugen können, daß der Krieg

von ſeiner Seite gerecht wäre? Wie könnte er

verlangen, die Vortheile daraus zu ziehen, welche

die Gerechtigkeit allein, wie es oben ausgeführet

worden"), unveränderlich machen kann? Wie

könnte er ſich ſchmeicheln, diejenigen unter den

andern Regenten, welche die Gerechtigkeit be

F..- - - - - - » -- ſtimmen

et) S, den 384 u. ff. §§, bis zu Ende des erſten Theils.

u) Siehe den 149 n. ff. . dieſes andern Theils.

- - - -
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ſtimmen könnte, ihm mit aller ihrer Macht zu

helfen, durch Bündniſſe feſt mit ſich zu vereini

gen? Er würde vielmehr verdienen, daß alle die

andern Regenten Eiferſucht und Unruhe gegen

ihn faßten, welche diejenigen, deren Handlungen

nur durch den Ehrgeiz beſtimmet werden, erre

gen können,

Dergleichen gegründete Regungen der Eifer

ſucht werden nothwendiger Weiſe von einem

Mistrauen begleitet; das ſich über alles erſtre

cket. Auch die allerunſchuldigſten Handlungen

an Seiten eines Regenten, den man für ehrgei

zig hält, ſcheinen verdächtig. Auch die guteVer

waltung der Angelegenheiten ſeines Staats,

ſcheinet bey ſeinen Nachbarn den allgemeinen

Zweck zu haben, ſich einer unrechtmäßigen Ge

walt über ſie anzumaßen. Er findet bey allem

Hinderniſſe, weil alles, was er thut, ſeine Nach

barn beunruhiget, welche, da ſie allezeit geneigt

ſind, ſich wider ihn zu verbinden, beſtändig zahl

reiche Kriegsvölker bereit halten, ihn anzugrei

fen, und dadurch nöthigen, daß er ſich in einer

ſtarken Kriegsrüſtung zum Nachtheile ſeiner Un

terthanen, die davon leiden, und ſeines Staats,

der dadurch entkräftet F. halten muß.

I 73 M.

Der Regent hingegen, der ſich nur befleiß

get, ſeinen Nachbarn Bejſe von ſeiner Ge

rechtigkeit zu geben, machet, daß er von ihnen

allen verehret und von keinem einzigen beneidet

wird. Er wird in ſeiner Macht immer mehr
" - - v . R 5. - - - - - - und
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und mehr befefiig'ek. undkann ohne Hinderniffe

alles Gutethun. was er nur will. Er braucht

> weniger Kriegsoolk. weil er. es mehr nöthig hat“.

- die Unterdruckten zu befchützen. als fich zu ver-'

theidigen. ' Er wirdumfo vielweniger zu be

fürchten Urfache haben. angegriffen zu werden.

da er alle diejenigen bereit .fiehet . ihm beyzuiteé

hen. denen er Recht gegeben hat. feine Hülfein

ihren Bedürfniifen zu erwarten. und in [einen

Staaten“ fo viel Soldaten . .als er .Unterthanen

hat. die Waffen für ihn'zu'zergreifen bereit fin

“ den wird. Folget daraus nicht, daßden Regen

ten. wenn fie Krieg führen. fehr viel daran gele

gen ist , die Bewegungsgründe bekannt zu ma

chen. die fte befiimmen . denfe'lben zii. unterneh

men oder auszuhalten? ü ' ſiſiſi'. _

174 - ., * ,

Wenn die Bewegnrfachen. des Krieges Blind

gemacht worden find. (welches durch das bekann

te Mittel der-Manifefie gefchiehet) wird derRe

gent. dem es gelinget. die Gerechtigkeit des Kriegs

auf feiner Seite .an Tag zu legen. alle Arten der

Vortheile [daraus ziehen.. 8. E. iii es nicht ein

fehr-großerfür einen Regenten. der Krieg füh

ret, wenn er feine Unterthanen geneigt machet.

die Laſt deffelben geduldiger zu ertragen? Wenn -

man…nundie Gefchichte liefe't. und diejenigen.

,welch‘eſſ'ſſéîſirfahriing' e'rſilanget haben.“ fich wohl er

innern. was fie" gefehen.ha'ben: fo wirdallemal

gewiß bleiben. daß'e'in' Regenhwenn .ek'feine Un

terthanen überzeuget'hat . daß er den'Krieg mit;

Gerechtigkeit-führe. fie vielgeneigter findet. €?

' ' “* too
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wohl mit ihren Perſonen, als Gütern dazu bey

zutragen. Keine ganze Nation machet förmli

che und recht bündige Schlüße, allein viel Leute

unterſuchen und urtheilen. Aus ihrer Unterſu

chung und Beurtheilung entſpringet die Beſtä

tigung gewiſſer Sachen, auf welche man bekann

te Grundſätze anwenden kann, oder welche der

gemeine Mann um deſtowilliger annehmen wird,

da er findet, daß ſie auf das gemeine Beſte zie

len. Es braucht weiter nichts, den allgemeinen

Sinn der Nation zu befeſtigen, welche ſich zu

denken beſtimmen wird, daß der Krieg, den ihr

Regent unternommen hat, entweder gerecht oder

ungerecht ſey. Wenn die ganze Nation von

dem Gedanken eingenommen iſt, daß der Krieg

gerecht iſt, ſo wird ein ieder geſtehen, daß alſo,

der Regent Recht hat, ihn zu führen. Niemand

wird nach dieſem läugnen, daß der Staat und

ieder Unterthan insbeſonder nicht zu den nöthi

gen Koſten beytragen müſſe. Es kann nach die

ſem die Nation nichts unwillig machen, als der

Mangel der Wirthſchaft bey der Einnahme und

Ausgabe, oder die Wahl der eingeführten Auf

lagen. Wenn der Erfolg der Kriegsverrichtun

gen glücklich iſt, wird der Ruhm des Regenten

und der Nation dadurch erhoben. Die Nation

wird deswegen ihrem Regenten immer geneigter

werden. Jeder wird ſich ieden Tag mehr auf

muntern, ihm mit ſeiner Perſon, oder wenigſtens

mit ſeinem Vermögen zu helfen. Wenn die

Begebenheiten unglücklich ſind, werden die Un

terthanen die SchuldÄ auf dasÄ
- - ze



268 Verſuch über die Grundſätze

eit ungewiſſe Waffenglück, oder die Heerführer,

Ä auf die üble Wahl, dieÄ
getroffen haben kann, Äh

allezeit um ſo viel leichter vermögen können, daß

ſie alle mögliche Bemühungen von neuen an

wenden, den Sieg gegen ihren Regentenzulenken,
–“ 175 9 - --

Wenn aber hingegen der allgemeine Sinn der

Nation mit dem Gedanken ſchwanger gehet, daß

ihr Regent einen ungerechten Krieg unternom

men hat, oder unterhält, oder ihn deswegen in

SVerdacht hat, ſo wird ſich ihre Zuneigung gegen

ihn nach dem Verhältniſſe, was er deswegen dem

Staate mehr an Leuten und Gelde koſten wird,

verringern. Wenn die Begebenheiten des Krie

ges glücklich ſind, ſo werden die Unterthanen we

niger auf die Ehre, die ihrem Regenten und dem

als auf denTod ihrer Anverwandten undFreun

de in den Gefechten, und die Ueberlaſt der Auf

lagen, die ſie einzig und allein ertragen müſſen,

den Ehrzeiz ihres Herrn zu vergnügen. Wenn

die Erfolge unglücklich ſeyn, werden ſie die Un

terthanen nur für Widerwärtigkeiten anſehen,

die ihr Regent ſich und ihnen zugezogen hat,

Der Regent wird viel ſchwerer Soldaten fin

den. Die Unterthanen werden die Auflagen

nur mit Widerwillen bezahlen, und wer weis,

ob ſie ſich nicht, von dem Verfalle des Ruhms

der Nation gereizt, und aus Verdruße,daßman

ſie zur Behauptung einer böſen Sache zu be

sº Fenn urses sº
unge

ieben, und man wird ſie

Staate daraus zuwachſen wird, ſehen dörfen,
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Ungehorſame oder zum Auſruhre werden verlo

cken laſſen. -

176 §

. Die Manifeſte, deren beſtändiger Gegenſtanp

ſeyn muß, zu beweiſen, daß der Regentin deſſen

Namen ſie erſcheinen, den Krieg mit Gerechtig

keit anfängt, müſſen den Kriegserklärungen auf

dem Fuße folgen. Es iſt eine nothwendige Fol

ge des angeführten Beweiſes, daß die Beweg

Urſachen des Krieges nicht allein glaubwürdig

dargethan, ſondern auch bekannt gemacht wer
Den müſſen, . . .

Iſt es nöthig, daß der Krieg förmlich erkläret werde,

und von welchem Theile muß es geſchehen?

Allein iſt es nöthig, daß der Krieg förmlich

erkläret werde? Ohne Zweifel iſt es von Seiten

deſſen nicht nöthig, der nicht der Anfänger iſt,

und, nach dem Völkerrechte weiter zunichtsver

bunden ſeyn kann, als daß er zugleicher Zeit, da

er ſich vertheidiget, bekannt machen läßt, daß

ihn der Anfänger mit Unrechte angreifet,

- 178 §.

Es iſt wegen dieſer Frage keine Schwierig

keit als in Anſehung desjenigen, der einen an

greifenden Krieg führet. Dieſes muß unterſu

chet werden.

- 179 §.

Wenn zwo Staaten in Frieden miteinander

ſind, ſo ſtellt man ſich eine allgemeine Ordnung

vor, die nach Vergleichen über alleaus:
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che oder ſtillſchweigende Puncte unter ihnenein
führet worden iſt *). " “

18o H.

Daher kömmt es, daß die beyderſeitigen

Grenzplätze in Friedenszeiten nicht mit einer eben

ſo ſtarken Beſatzung von Soldaten verwahret

werden, als zur Zeit des Krieges; und wenn

auch ebendieſelbe Kriegszucht bey Bewahrung

der feſten Plätze in Frieden, wie im Kriege, be

obachtet wird, ſo geſchiehet es nur wegen eines

ſtillſchweigenden Vergleichs, an beyden Theilen

zur Vermeidung der Ueberfallungen Vorſich

tigkeiten anzuwenden, deren Folgerungen gefähr

licher als irgend einer andern Art des Frieden

bruchs ihre ſeyn würden.

181 §

«? »

- - - - - -

Wenn irgend einer von den

oder ſtillſchweigenden Vergleichen, davon die

Handhabung der allgemeinen unter dieſen beyden

Staaten eingeführten Ordnung abhanget, über

treten wird, ſo haben der Staat, der dadurch

leidet, und ſein Regent Recht, deswegen Krieg

zu führen; wie es oben ausgeführet worden;

weil aber derjenige, der dieſes Recht hat, es auf

unterſchiedliche Arten üben kann, als durch blo

ße Wiedervergeltungen, oder durch einen flüch

tigen Einfall in das Land, woraus die Uebertre

"tung gekommen iſt, oder durch die bloße Ergrei

fung oder Wiedereinnehmung des Beſitzes des
- - - -- ent

x) Siehe den 29 u. 30 § des erſten Theils.
- -

ausdrücklichen
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jenigen, was unrechtmäßiger Weiſe weggenom

men worden, (welche Mittel aber ſich nicht auf

den ganzen angegriffenen Staat erſtrecken und

keine langeFolgen habendörften) oder auch dur

einen förmlichen Krieg, der bis zur gänzlichen

Abſtellung der Beſchwerungen dauert, und den

ganzen angegriffenen Staat zum Gegenſtande

hat; ſo iſt den beyden Staaten daran gelegen

und zu ihrem Beſten nöthig, daß der Regent,

welcher angreift, ſeine Abſicht und ſeinen End

zweckglaubwürdig zu erkennen gebe. Dieſes

kann nur durch Kriegserklärungen zureichendge

ſchehen, welche dem ganzen angreifenden und

dem ganzen angegriffenen Staate melden, was

ſie zu thun und zu erwarten haben.»

- 8? § - - -

Dieſe Kriegserklärungen, welche entwederpur

oder ſchlecht, das heißt, ohne beſtimmte Schran

ken weder wegen der Zeit noch Oerter, oder be

dinglich und in gewiſſe Schranken eingeſchloſſen

ſeyn können, können ausdrücklich wider den an

gegriffenen Staat und diejenigen, welche ſich ſei

ner Wertheidigung annehmen wollen, gerichtet

werden. Allein es kann ein Regent, ohne daß

er es weitläuftig ausdrückt, oder daß es einer

neuen Kriegserklärung bedarf, wenn er eines an

dern Kriegsmacht mit ſeines Feindes ſeiner ver

einiget ſiehet, ihn überall angreifen, wenn unter

ihnen nicht etwan ein Vergleich beſtehet, der die

ſem zuwider wäre,
- - - - -

- -

)

. . . . . . . . . . . . . . . | 83 $.
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83 § . . .

Unterdeſſen, wenn die Kriegserklärungen ge

chehen ſind, kann man die Feindſeligkeiten ohne

Anſtand anfangen ).

: ... , 184 §.

s Krieges

. Itzo müſſen wir dasjenige feſtſetzen, was die

Unterthanen, nach dem Völkerrechte, zu thun

verbunden ſind, wenn ihr Regent Krieg anfan

gen will, wenn er ihn unternommen hat, oder
ausführen muß. . . . . . . . - ..

Life ': - 185 §-“ :

Wie iſt es in Abſicht auf diejenigen, welche der Regent

um Rath fraget?

Diejenigen, welche ihr Regent, der den Krieg

unternehmen oder ihn aushalten will, um Rath

fraget, müſſen mit allerÄ ſie

fähig ſind, prüfen was gerecht und ungerecht iſt,

damit ſie nichts ungerechtes anrathen, weil ſie

widriges Falls allen Schaden, der aus ihren bö

Wozu ſind die Unterthanen in Anſehun

:: verbunden? - -

- f. »

- - - - - -

ſen und ungerechten Rathſchlägen entſpränge, zu

verantworten hätten *). - -

. . . - 186 § -

Allein es muß ihnen nichtgenung ſeyn, daß ſie,

nichts als gerechte Dinge, nach der Meynung

je ſie, nachdem ſie alles wohl unterſuchet, da

von haben, anrathen. Sie ſind auch ver“

den,

y) Siehe den 7 u. 7 . dieſes andern Theº

z) Siehe den 74 und 79 $ des erſten Theil,
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den“.('tt1le'özn thun. was ihnen möglich ist, ihren

Regenten “von allem abzuwenden. was er unge-,

rechtes "zu thun verfucht werden könnte. und..

wenn ee'es gethan hat, ihn zur Erfeßung der

Schaden zu vermögen. und in Stand zu feßen.

daß er- dergleichen nicht von neuem verurſachen

kann; Außer den Gründen , welche aus

dem. was oben zur Behauptung diefes Grund

faßes. angeführet worden °), fiießen . müffen '

diejenigen . welchen die Regenten die' Ehre an

thun. fie zu Rache zuziehen. wohl darauf den

ken. was ihr perfönlicher Nahen erfordert. Sie

werden finden , daß ihr Stillfchweigen wegen der

begangenen oder zu begehendenungerechtigfeit ih

ren Regenten wohl auf eine turzeZeit angenehm

feyn. und fie in dem Anfehen. darinn fie bey ih

nen ſtehen,befestigen kann. daß aber. wenn diefe

Regenten entweder wegen der llngerechtigfeiten

felbst, die fie begangen haben, oder wegen der lin-.

glüctsfälle. die ihnen daraus hätten zuwa'chfen

können. die Augen eröffnet haben. die Schuld

nothwendiger Weiſe anſ diejenigen zurückfallen

muß. welche ſie durch diefes niederträchtige. und

pflichtoergeffene Stillſchweigen, entweder in dem

Irrthume beftarket. oder inden Abgrund geftür

- zet haben. und ihnen eine fchimpfliche Ungnade

oerurſachen muß. weswegen fie niemand bekla

gen wird.weil fie folche nur allzufehr verdienet ha.

ben. Allein außerdem können fie niemals fieber

feyn. daß ſich mächtige Feinde. die ste haben,Elde;

’ . . . o .

._a) Siehe den 77 5. des erfienSTheilt.
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Hofparteyen nicht befireben werden-, fie zuperdete;

ben, und wenn fie [lark angegriffen werdeii-. von

wem köniien fie mit Rechte, Gerechtigkeit und

Schutz erwartenzda lie durch ihr Beylpiel alle an

dre eine ungerechte uiid knechtifche Gefälligkeitzu

gebrauchen gelehrtz und fich dadurch untüchtig ge

macht haben, iemand andern zu überzeugen-daß

fie geneigt gewefen wären, ihm "nach der Gerech

ti'gE‘e'it, mit der Gefahr ihrem Herrn zu misfaL

len, zu hellem oder ihn zu beſchiitzen. ,

187 [I'll ſſ . .. i . . .

Wie in Aitſthlm'a?ì der Unterthanenf welchen der Regent '
Wdie Frey eitl ßi- entweder die Waffen zu ergrriftn,

oder zu gauſe zu bleiben?

Wenn,-ider Regent, welcher Krieg führer, lei

nen llnterthanen die Free-heit laßt , entweder zu

dienen, oder in Ruhe in Haufe zu bleiben, fo

müffen fie'in diefem Stucke eben den Regeln fol

gen-, die oben wegen aller Perfonen gegebenroor

den, die es zu überlegen haben, ob fie den Krieg

führen wollen oder nicht. .

xBSSſi

Wie in» Anfehun'g der Vermehrung von Steuern/- wr

zu. der Krieg Anlaß gicbet? '

Die Verbindlichkeit den Krieg zu führer-„- ift

eine Belchwerung des Stunts, wozu ein ieder

feiner Glieder heyne-tragen gehalten ist

189 S “

Man kann zur Unterhaltung des Krieges beh

tragen, entweder mit feiner Perlen oder mlt lei

nem Gute, und manma auf eine von diefen Ac

W":

\

\
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ten, welche es ſey, dazu beytragen, ſo thut man

der Verbindlichkeit gegen den Staat Genüge.

- 190 §.

Man träget mit ſeiner Perſon dazu bey, wenn

man ſich dieſerwegen waffnet, und nach denBe

fehlen ſeines Regenten oder der von ihm vorge

ſetzten Befehlshaber, wenn es nöthig iſt, käm

Pſet. Wenn man aber einen Sold empfängt,

ſo befreyet der Kriegsdienſt, den man leiſtet,

nach dem Völkerrechte, nicht von der Verbind

lichkeit, von ſeinem Vermögen dazu beyzutragen.
- -

Der Regent kann gemeiniglich die Kriegsko

«ſten nicht beſtreiten, als wenn er die Anlage der

Steuern, womit ſein Staat beleget iſt, auf eine

oder die andre Art vermehret, und der Beytrag

zu dieſer Vermehrung der Steuern iſt die Ma

nier, nach welcher diejenigen, welche die Waffen

nicht freywillig tragen, gehalten ſind, zur Fort

"ſetzung des Krieges beyzutragen.

-

Unterdeſſen kann das Wohl des Staatso

erfordern, daß derjenige, welcher auch ohne Sold

die Waffen ergreifen wollte, nicht Herr wäre,

dieſe Partey zu nehmen, um ſich von dem Bey

trage zur Vermehrung der Steuern, der die

Behauptung des Krieges zum Gegenſtandehäte

te, zu befreyen.

. ?

-

* *., - -
- -

S 2 so §.
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Ein ieder, der die Waffen ergreift, mußden vo feÄÄ ft, muß rgeſe

Cinieder, der die Waffen träget, wenn der

Krieg angegangen iſt, muß denjenigen gehorchen,

die zu gebiethen vorgeſetzet ſind, und zwar in al

lem, was der Krieg mit einem gerechten Grun

de billiget. Alſo muß man ißo feſtſetzen, was
der Krieg billiget. s

-
- - -

- - - - - 194 § -

Welches iſt der gerechte Endzweck des Krieges. Fol

gerungen, ſo daraus gezogen werden, dasjenige zu be

ſtimmen, was der Krieg, erſey angreifend oder ver

theidigend, billiget oder nicht billiget.

Wenn man ſich deſſen erinnert, was oben")

davongeſaget worden, welches die gerechte Ur

ſache des Krieges ſey, ſo wird man nothwendig

ſchließen, daß der Endzweck des Krieges vernünf

tiger Weiſe kein andererſeyn kann als entweder

ſeine unrechtmäßiger Weiſe angegriffene Perſon,

Ehre oder Gut zu retten, oder ſich die Erſetzung

einer ungerechten Beleidigungzu verſchaffen, oder

die Schadloshaltung eines ungerechter Weiſe

zugefügten Nachthels, oder die Wiedererſtat

tung der rechtmäßig erworbenen Rechte zu er

hatten, oder einem andern gleiche Gerechtigkei

ten zu verſchaffen (und allezeit noch außer dieſem

ſich, und denen, derer Partey man nimmt, die

Bezahlung der Unkoſten des rechtmäßig unter

nommenen Krieges zu verſchaffen) oder die

Dinge

b) S. den 84, 893,94und14 $. dieſes andern Theils.
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i

Inge) zu haben, die uns hbchfr nothwendig,

m ° . , __ * *

1955. \-_._

Em ieder, der einem andern gerechte Urfache

zum Kriege gegeben hat, “hat hierinn Regelnder

Gefellfchaft überfchritten. Es muß folgen, daß

derjenige, der den Krieg mit gerechtenGrunde ſſ *

führer, , nach, dem Völkerrechte nicht verbunden

li!, fo langealser ibn führer, die Regeln eben

dlele); Geſellſchaft zu beobachten. fo oft es zur

Erreichung des billigen Endzweeks des Krieges

nòthig iii,-fienicht zu beobachten. “

. * azz…-, -. 195 So .

Allein man kann daraus nicht fchließen, daß,

wenn es diefen bill-igen-Endzweck- des Krieges zu

erreichen nichtnbthig ist, die Regeln der Gefell

fchaft nicht zu beobachten, der Krieg die Nicht

beobachtun ._vder Uebertretung derfelben einfüh

ren oder er tfertigenkbnne'." AlSden'n ift-“man _

vielmehr, nach dem Vblbe'rrechte, verbunden, fich

in dem allergerechteften und allerhißigfien Krie

ge nach denfelben zu richten, als wie man es in

Friedenszeiten ift 4). ſi ‘ -

1 97 I
Nach diefen dreyen letzten Grundfäßen kann

man leichtlich entfcheiden, was der Krieg billiget,"

und was er nicht billiget, wenn man beobachtet,

daß das Völkerrecht nurbilliget, was gerecht ift,

***! 'ſi * . d.;} Sì in

‘ c) Siehe den 98 f. diefes andern Theils.

d) Dieſes beziehet fich darauf,..was oben im 64,117 u.

_ ns.}; diefes andern T_heils gefaget worden. _

a.,-„7. .,.

... :* col '
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in ſofern es ſich nothwendiger Weiſe auf einen

gerechten Endzweck beziehet. Hierinn iſt das

Völkerrecht von dem bürgerlichen Rechte unter

ſchieden, welches ſehr oft Dinge erlaubet und gut

heißet, die urſprünglich und an ſich ſelbſt unge

recht ſind; es iſt auch wahr, daß ſie nur, nach

dieſer Vermuthung*), erlaubet ſind, weil ſie

der Geſetzgeber für gerecht gehalten, doch ihm und.

ſeinen Nachfolgern vorbehalten hat, zu erkennen,

wenn ſie beſſer unterrichtet worden, daß man

ſich in dieſem Urtheile betrogen habe, und das

gegebene Geſetz zu verbeſſern; und daß ieder

Menſch, der etwas thut, welches die bürgerlichen

Geſetze erlauben, das thut, was er nicht thun

ſoll, ob er gleich deswegen nicht geſtraft werden
-

kann,

198 § .

Ebenfalls thut derjenige, ob er aleich nicht ge

ſtrafet werden kann, gleichwohl Dinge, die er

nicht thun ſoll, wenn er das thut, wasabſonders

liche Vergleiche unter einigen Staaten erlauben,

wenn es in ſeinem Urſprunge nicht gerecht iſt“).

- - I99 H.

Wir wollen hier nur feſtſetzen, was durch den

Krieg, nach dem eigentlich genannten Völker

rechte *), wider, welches zu handeln man ſich

nicht zureichend berechtiget halten könnte, ohne

daß ſowohl für die Regenten als ihre Untertha

- - a.", MM/

e) Siehe den 6. S. des erſten Theils.
f) S, ebendaſ. S. # des erſten Theils,
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wen, allzuklägliche Folgen daraus entſprängen*),

gebilliget oder nicht gebilliget wird.

2od §.

Wenn man den gerechten Endzweck des Krie

ges erreichen will, muß man, ſo wohl wennman

angreift, als wenn man ſich vertheidiget zureichen

de Kräfte anwenden. Es ſind alſo zween Ge

genſtände, wozu man ſeine Macht, während des

Krieges anwenden kann, der Angriff und die

Vertheidigung,

2o1 §.

Was die Vertheidigung anbelanget, ſo darf

die Macht, ſo man dabey anwendet, nur wider

diejenigen gerichtet werden, die in Perſonangrei

ſen, denn das heißt ſich nicht vertheidigen, wenn

man ſeine Macht wider diejenigen gebrauchet,

von welchen man nicht angegriffen worden iſt.

- - - - - - 2C2 d.

Derjenige,welcher ſeine Macht nur wider die

jenigen richtet, von welchen er angegriffen wor

den, darf den Schaden nicht verantworten, der

aus dem Gebrauche ſeiner alſo eingerichteten

Macht für andere entſpringet in ſofern er ſich

in dem Falle einer gerechten Vertheidigung be

findet ). Wenn er ſeine Macht wider andre,

als diejenigen, von welchen er angegriffen wor

den, richtet, ſo hat er keinen einzigen tüchtigen

Grund für ſich anzuführen, der ihn von der Er

- - S 4 ſetzung

h) Dieſes bezichet ſich darauf, was oben zu Ende des

J. im erſten Theile, ausgeführet worden.

i) Sicheſden 83 §. des erſten Theils. -
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ſeſſſzung des Schadens. den erihnen verurfachen;

kann. befreyen könnte. wenn er keine gerechte Ur

. fache hat. fie anzugreifen.

203 S* ſſ- ’

Derjenige. der ſich zum Kriege gerüftet hat.

da er fich nichts anders als den gerechten End

zweck des Krieges. den erfiihren will. vorfetzen

darf. kann vernünftiger Welle nicht glauben.

daß er andere anzugreifen Recht habe. als dieje

nigen. die'fich in Perſon dawider ſehen, daß er, -

diefen Zweck erreiche. oder die fich ihrer Seits

ger-öfter haben, ſich demfelben zu widerfetzen.weil

er) wenn er fie nichtangreift. feinen Zwectnichts

defio weniger erreichen wird. und vielmehr.wenn

er fie angriffe, dadurch die nothwendigen Kriegs

verrichtungen verzögern könnte. und. da er fie in

die Nothwendigl-‘eit ſehet, ſich zu vertheidigen,

die Feinde. wider dieer zu fechten hätte. vermeh

ren wurde. , ſſ - _ -

: , 204 9.

--Der gerechte Krieg berechtiget alſo einen ie

den. der in feiner Perfon angegriffen wird. und

fein Leben in Gefahr fiehet. denjenigen das Le

ben zu nehmen. von welchen er angegriffen wird ")

205 S.

! Er berechtiget auch diejenigen anzugreifen. die

fich zum Kriege gerüfiet haben. und and} ieden

zu ._tödten . der lid) ger-öfter hat. um stchdem

Fortgange des Krieges. den fie führen. zu wider

feßen. oder der eine That thut . welche diefen Fort- .

. , QMS
k) Siehe den 675. dee" erficn Theile, . .
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gang unmittelbar zu hemmen vermögend iſt.

Allein er berechtiget ſie nicht, diejenigen, die ſich

in keinem von dieſen beyden Fällen befinden, in

ihren Perſonen anzugreifen und folglich zu töd

ten. Dieß hieß den Zweck des Krieges über

ſchreiten, und folglich in dieſem Stücke das Völ

kerrecht übertreten. . .

2O6 S.

Es folget hieraus ganz offenbar, daß das

Kriegsrecht nicht erlaubet, weder die Weiber,

die man in dem feindlichen Lager findet, noch die

Kinder, die man auch darinn findet, und noch

nicht im Stande ſind, Waffen zu tragen, zu

tödten, oder in ihren Perſonen anzugreifen, es

wäre denn, daß beyde einige feindſelige That

verübten.

", 2o7 §

Es folget auch daraus, daß das Kriegsrecht

die bloßen Einwohner des Landes, wenn ſie kei

ne Feindſeligkeit begehen, welche den Fortgang

des Krieges unmittelbar zu hemmen fähig iſt,

weder zu tödten, noch in ihren Perſonen anzu

greifen erlaubet.

- 2o8 §.

Es folgt auch, daß man, wenn ein Platz mit

Sturme eingenommen wird, nur die Beſatzung

und Einwohner über die Klinge ſpringen laſſen

kann, welchemit Grunde vermuthetwerden kön

nen, daß ſie perſönlich zur Vertheidigung des

Platzes beygetragen haben, und weder die Wei

ber noch Kinder, ſo man darinn findet, noch die

bloßen männlichen Einwohner tödten, oder an

- S 5 ihren
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ihren" Perfekten“ angreifen kann" nnd ”dayſ, wenn
man nicht gewiffeNa'chricht hat," daß-fte zur ſi

Vertheidigung des Platzes einige Feindfeeligkeit

begangen-haben. ſſ‘ſſî" "" ' ' ' ' *

' -- * ſſſſ "20.945'

Allein, da man-eins ifi, daß-der Krieg über-.

haupt, nach dem Völkerrechte, berechtiget, alle

diejenigen zu tödten , die fich feinem Fortgange

perfönlich und unmittelbar widerfetzet. haben, es .

ift gleichwohl dienlich dazu zufügen, daß es etwas.

löbliches fey, wenn es nicht allzugroßen Befchwcr

lichkeiten unterworfen ift, diejenigen zu verfchoe

nen, die es nur- gethan haben, weil fie dazu ge,-.

zwungen worden-, und das Völkerrecht erfor

dert, daß man denjenigen kein Uebels thue,wel

che, da" ße keine Verbindlichkeit über ſid) genom- '

[nen, fich dawider zu feßen, es zu; thunaufgehöo
ret haben. . “ - ;ſi ſi

_ -, - . - «z…—g. y . -

' .Der Krieg berechtiget, denentda's' Leben zu

nehmen, welche als Kundichafter des Feindes"

gefangen worden, weil fie fich damals-in Begrif

fen folcher Thaten befanden, wodurch fie fich

dem Fortga'nge des Krieges unmittelbar wider

felzten. Allein“ wen'luihre Verrichtungen, als

Kundfchaffter geendiget find, fo kann der Krieg

kein Recht mehr geben ,'“ihnen das Leben zu neh-'

, men.) 'Diefes Recht kömmtnur demjenigenzu,

der ihr*-Oberherr-ift,=-'als fie-das“ Kundfchaffet

Handwerk getrieben hann, tind’ſie' als ihr Here

ftrafen kann," weil-fiezwenn-fie diefes-Handwerk

1,’J.'\-ÎÎ ?“ ',“ zum

‘
}
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-

-

zum Vortheile ſeiner Feinde treiben, wider die

ihm ſchuldige Treue gehandelt haben.

- 2 I I §. . . .“

Wenn die Frage aufgeworfen wird, zu wiſ

ſen, ob Der Krieg diejenigen zu tödten berechtie

ge, die man tödten könnte, wenn ſie nicht um das

Leben gebethen, oder ſich aufGnade ergehen hät

ten, und welche ſich hingegen auf Gnade erge

ven, oder um das Leben hitten; ſo muß die Ent

*

allgemeinen Grundſätzen gezogen werden !).

– ?? § – _ _ .“

Wenn man den gerechten Endzweck des Krie

ges erreichen will, ſo iſt nöthig, ſeine Feinde, ſo

viel als man kann, alles deſſen zuberauben, was

ihnen denſelben zu führen dienet. Daraus fol

get überhaupt, daß, wenn man ſeinen Feind der

Hülfe derjenigen nicht berauben kann, welche,

da ſie ihm den Krieg führen helfen, getödtetwer

den könnten, wenn ſie nicht um das Leben bä

then, oder ſich auf Gnade ergäben, als wenn

man ſie tödtete, der Krieg ſie zu tödten berechti

get, ob ſie ſich gleich auf Gnade ergeben, oder

ums Leben bitten. - -

2 I 3 ).

Allein, wenn man ſeinen Feind ihrer Hülfe

berauben kann, ohne ſie zu ködten, ſo muß man

ihnen das Leben ſchenken, und ihnen ſtatt des

Tödes, den man ihnen anthun könnte, wenn ſie um

keine Gnade bäthen, oder ſich nicht auf Gnade

. . . . . . . . . und

Der de 19, 56 und 197§dieſes andern Theils
* * *

ſcheidung derſelben aus den oben ausgeführten
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und Ungnade ergäben, eine ſolche Unterthänig

keit auflegen, wie man will. Das Völkerrecht

erfordert dieſes, weil man, wenn man anders

verführe, den gerechten Endzweck des Krieges

überſchreiten würde. --

Weil man, wenn man ihnen in dergleichen

Fällen das Leben ſchenket, nicht anders vermu

thet werden kann, als daß man es in der Abſicht

gethan habe, ſeinen Feind ihrer Hülfe zu berau

ben, wenn man ſie zu Kriegsgefangenen oder

Sklaven gemacht hat; ſo bleibet man allezeitbe

rechtiget, ſie in den Fällen mit dem Tode zu be

legen, wenn ſie bey irgend einer Begebenheitwie

der in des Feindes Hände fallen könnten, und

wenn ſie verſuchen oder ſichÄ ſich von der

Gefangenſchaft oder der Sklaverey loszuma

chen. Wenn man gelinder gegen ſie verfähret,

zeiget man mehr Milde, als das Völkerrechtdes

wegen fordert.
-

215 §.

Von Kriegsgefangenen und Sklaven. Welches iſt ihr

Zuſtand, und welches ſind die Folgen deſſelben ?

Mann kann diejenigen nur zu Kriegsgefange

nen machen, die ſich in dem Umſtande befinden,

daß ſie getödtet werden können, wie zuvor erklä

ret worden. Dieß hieße den gerechten Endzweck

des Krieges überſchreiten, wenn man außer dies

ſem alle die andern zu Kriegsgefangenen machen

wollte. Allein daraus, daß diejenigen, welche

zu Kriegsgefangenen gemacht werden, ohne ih
- MLU.
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nen Ungerechtigkeit zu erweiſen, getödtet werden

könnten, folget"), daß ſie auch, nach dem Völker

rechte zuSklaven gemacht werden können. In den

Ländern, wo man ſie der Sklaverey nicht unter

wirft, geſchiehet es nur aus Milde oder Groß

müthigkeit, welche Empfindungen der Menſch

lichkeit nicht unnachläßlich ſind.

216 §. ." -

Diejenigen, welche alſo zu Sklaven, oder

bloßen Gefangenen gemacht worden, müſſen,

nach dem Völkerrechte, in einem oder dem an

dern Stande, denjenigen zugehören, durch deren

Willen ihnen das Leben gerettet worden, und ſie

können nicht anders als Kraft der bürgerlichen

Geſetze in die unmittelbare oder mittelbare Ge

walt des Staats kommen.

- 217 § ,

Sie mögen nun als Sklaven, oder bloße Ge

-

fangene in die Gewalt einiger Privatperſonen,

oder des Staats ſeine kommen, ſo muß man al

lezeit an ihrer Seite einen Vergleich vorausſetzen,

der ſie zur Erkenntlichkeit wegen des Lebens, das

man ihnen gerettet hat, verbindet, nichtszu thun,

um ſich der Gewalt ihrer neuen Herren zu ent

ziehen, als zu einer Bedingung, ohnewelcheman

ihnen das Leben genommen haben würde, ſodaß,

wenn ſie ſolche nicht erfüllen, und vielmehr dawider

handeln, ſie ſich gegen dieſe neue Herren ſchul

dig machen, welche ihnen wegen eines Verbre

- chens

m) Siehe den 39 und 36 §, des erſten Theils. .

/
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chens das Leben, ſo ihnen gerettet worden, neh
F.MLN können. -

-

- - -

- -

-
-: . . . . . . . . . 2 18 H- . . . . . ::: 9 -

s: Dieſe Sklaven, oder Gefangenen werden von

der Sklaverey oder Gefangenſchaft nicht be

freyet, als durch diejenigen, deren Gewalt ſie uns

terworfen geweſen, und in den Fallen, in wel

chen, ohne ihre Theilnehmung, ihr voriger Re

gent, oder deſſen Kriegsvölker, da der Krieg

noch währet, Mittel gefunden haben, ſie entwe

der mit Gewalt oder Liſt ihren neuen Herren zu

entführen. Allein in dieſen Fällen ſind ſie da

von befréyet, weil der Staat, den man ihrer

Hülfe hat berauben wollen, nach dem Völker

rechte nicht vermuthet werden kann, daß er in

geringſten in die Vergleiche gewilliget hat, die

als vorausgeſetzt, von ihnen zur Rettung ihres

Lebens gemacht worden, und dieſer Staat alle

zeit das Recht behalten hat ſie als ein Gut, das

ihm entwendet worden, wiederzunehmen: -

- 21 () - - - - - -

Unterdeſſen, wenn der Krieg auf Seiten der

jenigen, welche ſie in die Gefangenſchaft oder

Sklaverey verſetzt haben offenbar ungerecht iſt,

können ſie ſich der Gewalt derjenigen, die ſie der»

ſelben unterworfen haben, mit Gerechtigkeitent

ziehen, weil, da alle Feindſeeligkeiten "), die von

Seiten derer, die einen ungerechten Krieg anfan

gen oder aushalten, auch ungerecht ſind, dieje

nigen, welche ſie zu Gefangenen oder Sklavert

“. - - - gemachte

a) Siehe den 8 §- dieſes andern Theils, ... ... "
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gemacht, keine gerechte Urſache gehabt haben, ſie

zu tödten,Ä auch nicht, in die Gefan

genſchaft oder Sklaverey zu verſetzen. Alle mit

ihnen gemachte oder vorausgeſetzte Vergleiche

können keinen andern Grund als der Furcht

ben, der ſie nichtig machet. Sie können ſich den

Staate wiedergeben, dem ſie entführet worden,

allein man kann nicht ſagen, daß ſie dazuverbun

den wären; denn es kann ſie nichts verbinden,

ihr Leben, wenn ſie der Sklaverey oder Gefan

genſchaft entkommen, zum Vortheite eines

Staats von neuem zu wagen, welcher das, was

nöthig geweſen wäre, ſie dafür zuve wahren oder

herauszureißen, entweder nichtthunkönnen oder
- -

wollen. .“ -

- - - - 22O g –

Die Sklaverey iſt ein immerwährender

Stand, und von welchem man nicht vermuthen

kann, daß ein Menſch einen andern Menſchen

denſelben in der Abſicht unterwerfe, ihn daraus

zu helfen, ob er gleich das Vermögen dazu be

hält. Der Sklave wird von der Minute an,

da er es iſt, ein Glied des Staats, dem er un

mittelbar unterworfen iſt, oder deſſen Unterthan

ſein Herr iſt, und dergeſtalt, daß er in Anſehüng

des andern Staats, dem er entführet worden,

für geſtorben geachtet wird. Er hat keine einzi

ge Gewalt mehr über das, was in dem Lande

iſt, in Anſehung deſſen er nicht mehr ebet, und

dieſes iſt deſto gerechter, weil da ſein Wille dem

Willen ſeines Herrn durchaus unterworfen iſt, er

die Tht vºr Gewalt, die er vorher gehabt,

---

. . . . . . . .

v.
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nicht anders als dem Willen dieſes Herrnge

mäß üben könnte, welcher, als er ihn in die Skla

verey verſetzt, nur die Rechte über ſeine Perſon,

und das, was aus Thaten, die er ihm erlaube,

oder erlaubt zu haben vermuthet wird herfließet,

erlanget haben kann 21 § . .

22 1 § - -

Weil aber, wenn die Urſache auſhöret, auch

die Wirkung aufhören muß, ſo tritt der Sklave,

wenn er ſeine Freyheit wieder erlanget und wie

der in das Land kömmt, in Anſehung deſſen er

für geſtorben geachtet war, nach dem Völker

rechte, in alle ſeine alten Rechte, doch ohne daß

(1:

er dasjenige vernichten kann, was der - oder die

jenigen gethan haben, welchen während ſeiner

Skaverey das Eigenthum und die Theile der

Gewalt, die er zuvor gehabt hatte, heimgefallen

ſind, gleichwohl aber Schadloshaltung von ihnen

födern kann, wenn ſie nicht als gute Hausväter

damit umgegangen ſind, oder die geſchehenen

Weräußerungen in ihren Nutzen verwendet

haben. - - .

- 222 §.

Es iſt in Anſehung eines bloßen Kriegsgefanº

genen anders. Sein Zuſtand kann nicht als
jmerwährend angeſehen werden, vielmehr wird

er nur ſo lange zu dauern geſchºb. ſein Löſes

geld bezahlet wird. Daher kömmt es da alle
die Rechte, die ihm erworben waren demſelben

beſtändig zugehören. Die Uebung der beſagt

Rechte iſt ihm nur unterſaget, weil der Zuſtand

jnerſ nicht vermuchen laſſen kann, daß
- - E

*
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2) Siehe ten 97 [„a-serem Yetis, ſi

;et'feeywillig etwas entfcheiden oderverordnen

könnte, und folglich alles, was er entfcheiden

. und verordnen würde, null ,und nichtig wäre °)ſſ.

Die Uebung feiner Rechte, während diefer Un.

terfagu'ng, bleibet in der,-Gewalt des- oder der- '

.jenigen, welchen er fiegegeben hat, ehe-er zum '

:Gefangenen "gemacht-worden, wenn _er fie auf

eine zu RechtbefiündigeWeife gegeben hat : oder

wenn er fie nicht auf diefe Art gegeben hat, fo ge

hört- fie dentenigen -zu, welchen die .befggtenRech

ſite auch heimgefallen feyn würden ,;_tpenn er ge,

fiorben wäre, aber unter'der Bedingung, daß

beyde diefelben, als guteHausväter gebrauchen. ,

_ 223 S‘ - . - -

Daher kömmt auch, daß der bloße Kriegsge

fangene, wenn er wieder in völlige Freyheit ge

;feßt ist, an welchem Orte er auch fen,.dnsRecht

wiederhekömmt, alle feine wefentlichenRechte,

mit Ausfchließung alle-r “andern, zu üben , ſiweil

ee, da e'r fie nicht verlohren hat, fich'derfelben

“anzumaßen nicht in fein Land zurück kommen

darf. . Die Uebung feiner perfönlichen Rech

.te bleibet ihm nur fo lange unterfaget, bis er fich

:wieder- in dem Bezirke des Staats, daraus er
gegangen war,. eingefunden hat, ‘ _ . . ſi

2,24 h. ſſ

Die Sélaven und bloßen Kriegsgefangenen

find auf gleiche Artverbunden, in Anfehnng ihrer

ordentlichen Aufführung den Gefeßen des Regen

Men, in deffen Bezirteder Staaten ſie [ich (_>er

‘ ’ ‘ en
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ſden p), nach anommen, und folglich desjenigen

* Regenten ſeinen, von dem ſie mittelbar oder

“unmittelbar als Sklaven oder Kriegsgefangene

abhangem wenn fie in dem Gefolge der Armeen

find-j weil diejenigen- welche in dem Gefolge der

j Armeen find undvon ihnen abhangenj Means fie

bestehen-ſſ dafür gehakten- werden, ale wenn fie in

demStaate des Regentenwären, dem fie dienen. .;

22 5 g.

Die bloßen-Kriegseiefangenen mi‘nſen ſo wohl,

als die SÉlaven, denPeivatuerfonen gehorchen

welchen ſie unterworfen find, undzwar in einem,

was- nicht urfpri'inglich ungerecht oder den Geie

tzen des Landes, darinn fie [ich befinden, zuwider

tft > 226 S;. _ *

Diejenigen ihrer Seite» welchen fie unterwor

fen find-j mùffen ihnen mit Gelindigßeit begeg
ſinen. Man-kann, nach dem Völkerrecht-ex das

. alien-Nationen gemein ist, in dieſem Stàckenne

"diefen aligemeinen Grundfatz feftfelzen. _ Die

" "Regenten allein können durch Vergleiche unter"

“fich-j und ieder von ihnen in feinen Staaten durch

bürgerliche Gefeße dieferwegen umfiändlicheu

Regeln vorfcheeiben. - -

227 J.
Die Folge“ desfenigſſen, was der Krieg billiger iind nicht

billiger. .

_Daransj daß" der“ Kri‘eg, in den ober-ebenen!

ten; Fallen, ſeine Feinde zu-tödten-od'ec zu Krifegs

. " . _ ge an!

e) Siebe benz—fm. des niken Sheik- » —

fini‘

.*..-”
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€::‘a‘ca.daLi">“-ZZZ.

“gefangenen und Sklaven zu machen berechtiget,

*foiget, daß man ihnen, in eben diefen "Fällen, ihr.

.Gut mit mehrern Rechte nehmen kann. Allein

kann man auch das Gut der Feinde, die man zu

tödten nicht berechtiget ift, wegnehmen oder be

fchädigen? Ohne Zweifel kann man es thun,allein

nur in dem Falle, wenn es wegen des gerechten

Endzwecks des Krieges unumgänglich nöthig

ift ‘l ). -

2 2 8 J. ſſ

Es ifi zur Erlangung des gerechten Endzwe

ekes des Krieges nöthig, den Feind auf allen Sei

ten feines Gutes zu berauben, wenn er fich def- '

fen wahrfcheinlicher Weiſe bedienen könnte, ei- '

nigen Vortheil über uns zu erhalten, oder uns

zu hindern, dafi wir dergleichen nicht über ihn er

hielten

229 6.

Daraus folget, daß der Krieg, nach demVöl

kerrechte, die Felder-, davon die Etude wahr

fcheiniicher Weiſe wider uns nützlich feyn könn

te, zu verwüften und was ihm statt eines Vor

raths dienen könnte, zu verheeren und zu ver

nichten, die Hölzer, die feiner Armee zu verfchie

denem Gebrauche dienen könnten , m verbren

nen, das grobe Gefchüß-des Feindes wegzunehg

men, die Fefiungen, welcher er fich bemächtigen

möchte zu fchleifen, berechtiget, und zwar alles

.ohne daß der Feind deswegen einige Schadlosé

haltung zu fordern berechtiget ist. Allein es fol-.

T : . get

a) Siebe bea-97 s. dieſeînndetn. Theate— »… --ſ_…

,.}
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get nicht, daß er Häufer und heilige oder öffent

liche Gebäude, wo er fich nicht befefiigen könn, ‘

te, zu verbrennen berechtige.

, . 2 30 Ö. ' .

Es ist zur Erlangung des gerechten Endzwecks

des Krieges nothwendig, daß man in dem feind-e .

liehen Lande alles wegnehme, welches den Fort

gang deffelben verfichern oder befördern kann, >

und daher kömmts, daß die Kriegsvölker in dem

feindlichen Lande die Lebensmittel und das be

dörfende Futter, fo wohl als die nothwendigen

Fuhren, fie und ihre Geräthfchaften fortzubrin

gen, wegnehmen, oder fich liefern laffen können.

Weil aber diefes den Aufwand des Staats,un

ter welchen fie gehören, vermindert, fo ifi er des

wegen beym Schluße der Rechnung wegen der

Kriegskoften diefem Staate, wenn er den Krieg

mit Gerechtigkeit führer, um fo viel weniger

fchuldig,

231 g, -

- Die Brandfchaßungen, die man in dem feind

lichen Lande einhebet, haben zween Gegenftände,

den einen, die feindliche Macht der Hülfe zu be

rauben, die fie zur Aushaltung des Krieges ent,

weder ganz oder zum Theile von den Steuern

erhalten könnte, die fie felbft in dem Lande erhit

be, den andern, fich felbft der befagten Brand

fchaßungen zur Befireitung *der llnkofien des

Krieges, den man feiner Seits auszuhalten hat,

.zubedi-enenß Weil aber derjenige, welcher die

“Brandfchaßungen einhebet, dadurch zum Vor

aus, zumSchaden des feindlichen Staats, we- ,

gen
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gen eines Theils fchadlos gehalten wird. was er

nach dem gerechtenEndzwecl-e des Krieges von '

demfelben zu fordern befugt ift. fo wird die Schuld

des befugten feindlichenStaats um fo viel vermin

dert. als die Brandfchaßungen betragen. die er

hat einheben laffen.

233 5.

Weil man in der Abficht auf den gerechten

Endzweck des Krieges keinen einzigen Grund fin

den kann. der dazu bewegen könnte. die Häufer

oder heiligen und öffentlichen Gebäude. die den

Feinden zugehören. entweder zu verbrennen oder

zu befchädigen. zumal wenn fie fich nicht darin

nen befefiigen können. fo übertritt man die Re

geln der Gefellfchaft unrechtmäßiger Weife und

handelt folglich wider das Völkerrecht . wenn

man fie. außer dem ausgenommenen Falle. oer

brennet oder befchädiget ſ). Daraus folget.

daß. wenn eines oder das andre gefchehen. man

deswegen die Schadloshaltung fchuldig wird.

und ihr Werth gegen einen gleichen Theil von

dem Betrage der Kriegskofien aufgehoben wer-'

den muß; denn der Staat ift Bürge für alles.

was die Priuatperfonen . die er zum Kriegfüh

ren brauchet. über dasjenige thun. was das Völ

kerrecht billiget. und kann deswegen nur diejeni

gen Privatperfonen in Anforuch nehmen. die es

gethan haben . oder die Oberhäupter und Be..

fehle-haber des Kriegsvoik? die es befohlen oder

3 . zu

!) Siehe den 197 rx diefes andern Theile.
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zugelaffin haben.'wenn es der Regent verbothen : ]

hat.

- 233 5- —

Die in dem vorhergehenden Artikel enthalte

nen Wahrheiten miſlſſen begreiflich machen. wie

viel daran gelegen ist , daß fich ieder Regent be

fleißige. feinen Kriegsvöliern zu verbiethen etwas

zu thun. was dem Vblberrechte zuwider ist, und

unter de'nfelben eine genaue und feharfe Zucht

zur Beobachtung diefer Verbothe einzuführen.

234 .C

Das Recht des Stärkften darf in Kriegszei

ten eben fo wenig zugelaffen werden. als zur Frie

denszeit; weil. wenn matt es zuließe. nothwené

diger Weiſe daraus folgen würde. daß fo lange.

als es fiatt hätte. das Leben aller Menfchen. die

in den krieg-enden Staatenleben von dem Re

genten an bis aufden geringfien ihrer llntertha

nen nicht ficher wäre. Vielmehr ist der Erhal

tung und dem Wohlstande des menſchlichen Ge

fchlechts weſentlich darangelegen, daß es zu al.

len Zeiten verbannt fey. und alle Nationen des

wegen eins feyn müffen.

2 .

S nldigc Erfetzungen ife glachthcile, die beh Gelegen

eit des Krieges vcrurfachet werden.

Daraus. daß der Staat für alles. was die

Privatperfonen. die er den Krieg zu führen brau

cher. über dasjenige thun. was das Völkerrecht

billiget. folget unumgänglich. daß er überhaupt

«lies,.was ſein Kriegsvolf an Dingen. die dem

feindlichen Staate zugehören. und wahrſchegili

er
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cher Weiſe nicht darzu hätten dienen können-„ent

weder daß er mehr Fortgang im Kriege hätte

machen oder verhindern Eònnen, daß man ihn

wider ihn machte, verheeret und geraubet hat,

erſehen, und folglich der Staatz deſſen Kriegs

volk dergleichen ungerechte Verheerungen und

Plünderungen begangen hat, nach dem Völker

rechte, _die Abkürzung des Werths der befagten

Plünderungen und Verheerungen von dem, was

er, als den Krieg mit Gerechtigkeit führend,!ve

gen der Kriegsloften zu fordern berechtiget wä

re, leiden muß.

236 S.

Was von dein, fo der Krieg zu federn Recht gegeben

abgerechnet werden muß.

Aue eben dieſen Grundfähen muß man ſchlie

Ben, daß alles, was ein Staat oder feine Glie

der ſich von den Gütern des feindlichen Staats

zueignen, von dem, was ihn der Krieg mit Ge

rechtigkeit zu fordern berechtigen abgerechnetwer

. den muß. Denn noch einmal zu fagen-dasWi

derfpiel könnte ſich nur auſ das Recht des Stärk

sten gefunden, deffen Folgen nicht anders alarm-.

natürlich feyn können". .

237 S

Was man wider die Staaten thun kann, welche een

Feinden mit ihrer Macht helfen.

Alles was man wider den feindlichen Staat

thun kann, wie hier angeführet worden, kann

man auch ohne Zweifel wider die andern Staa

T 4 ten
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ten thun,- die ihm mit ihrer Macht helfen °),

- undzwar auf eben diefe Art. “ :“ ,

238 S.

Was man in Anfehnng der unparteyifchen Staaten?

thun kann und foil.

Allein in Anfehung der unparteyifchenStaaa;

ten darf man fich nur erinnern, was weiter oben

gefaget worden c), und eZ'hier anwenden.

239 . .

Wenn man,'indem man in einem "gerechten

Kriege feinen Feinden eine Schlacht liefert, ei

nem unparteyifchen Volke, inden Perfonen der

jenigen, daraus es beit-eher, Uebels thut, weil

man es nicht Umgang haben können zu thun,

jvenn man dem Zweckedes Gefechtes nicht all

zugroßen Schaden thun wollen, fo finddie Fein

de die wahrhaftigen Urfachen diefes liebels,nnd

müffen es folglich erfehen u). Ebenfo ift es in

Anfehung des Schadens, den man denxGütern

diefes unparteyifchen Volks in einem Gefechte,

- das" man in. einem gerechten Kriege an einem

oder dem andernTheile hat liefern müffen , ge

than hat,

_ 240 S.

Wenn ein Befehlshaber fein Kriegsvolk nicht

erhalten kann, ohne dalj-er Lebensmittel und Fut

ter in einem unparteyifchen Lande nimmt , und

. . man

3) Siehe den ]8] 5. diefesandern Theils,

:) Siehe den so, 24, u. 87, h. der ersten und den 1778.

diefes andern Thetis. ' ’

f) Siehe den :; h. des erfie-n Theils.‘
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man ihn nicht gntwillig damit verfehen will , fo"

kann er dergleichen mit Gewalt wegnehmen inf..

fen, .in fa fern er den Werth dafür- .bezahlen läßt
odſſer wenigftens ſolche ‘Anstalten macher, daß-* er

ſich dieſer .Gefellfthaftspfiicht fo bald als möglich
entledige x). > _ -*

2-41 5. .

Wenn Kriegsuölter wegen einerNothwen

digÉeit, die nicht fo drängend ist, 3. @. auf den

Feind durch einen ficherern Weg loszugehen,

oder den Krieg mit einem wahrfcheinlich beffem

Fortgange zu fùhren, oder bey Zurückziehungen

in Fallen, wo es die Noth erfordert, durch die

Länder eines unparteyifchen Staats gehen oder

darinn bleibenîmùſſen, muß der Schade-fo dar

aus entstehet, ganz erſeizt, oder \deſſen Werth be

zahlet werden, und zwar alles fo gefchwindj als

es, nur immer möglich-ifi Y ). “

* 242 s. ‘ '

Ein unparteyifcher Staat hbret nicht auf es

zu feyn , wenn er einer der widrigen Partenen

freywillig-Lebensmittel liefert , in ſo fern er der

gleichen der andern nicht abfchläget. Er höret

nur auf unparieyifch zu ſeyn, wenn er, ohnedafi

er dazu gezwungen wird, zuin Dienfte einer der .

beyden ?lrmeen Llrtillerie, oder fie zu verst‘àrEen

Kriegsvoié liefert, oder wenn ſein Regent, der den

Officirern deet'einen Theils in den.,Ländern feines

_ __ .… ",' .ſi * T's-t'" ’ ., Ge

. 'x)é?_i_e_hse“den '84' Sedeseſirſien und 114. diefes andern

7 y) Siehe den 87 5. des erfieii Theils. -
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Gebieths Soldaten zu werben erlaubet, denOf

ficierern von dem andern eine gleiche Erlaubniß

abfchläget, oder auch, wenn eben diefer Regent,

der feinen Unterthanen unter der einen Armee

Dienfte zu nehmen erlaubet, und ihnen es unter

der andern zu thun nicht erlaubet.

243 S.

Allein das , was dem feindlichen Staat, zu

gehört, und das, was unparteyifchen Staaten

zugehört, kann fich an einem und ebendemfelben

Orte befinden. Man muß zeigen, was das

Völkerrecht in den Fällen, da fich diefes cràu

gen kann, vorfchreibet.

244 .

\- Man muß unterfcheiden, ob es in dem feind

lichen. Lande, oder unpartéyifchen Landern ift.

245 .

Wenn das, was ganz offenbar einem unpar- *

tehifchen Staate zugehört, fich in einem fremden

Lande, oder (welches einerley-ifi) fich aufder

See in feindlichen Schiffen befindet,-fo muß-man

nochmals unterfcheiden; denn entweder find es

Dinge, die dem Feinde zur Fortfetzung desKrie

ges leichtlich dienen könnten, und alsdenn kann

'man fich derfelben entweder bemächtigen, oder

fie vernichten, in fo fern man den befagten un

parteyifchen Staat .fchadlosfiellet, oder es find

Dinge, die dem Feinde zur Forkſ-eating des Krie

ges zu keinem nahen Nutzen dienen würden, in

welchem Falle man fie entweder unberührt laf

fen muß ,ſi oder fie nur wegnehmen darf, fie dem

unpartehifchen Staatewiederzugeben, oder wenn

man
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man fie durch irgend einen Zufall weggenom-=

men, vernichtet oder befchädiget hat, fo muß man

die Schadloshaltung dafür ganz bezahlen z).

246 Y.

Wenn hingegen das, was dem Feinde *ge

hört, entweder in einem unparteyifchen Lande,

oder auf der See in Schiffen gefunden wird,die

einem Staate gehören, der die Unparteylichkeit

beobachtet; fo muß man außerordentliche Acht

haben, daß man nur, was dem Xeindezugehört,

wegnim-mt, verheeret oder beſchadiget, und hin

gegen alles, was dem unparteyifchen Staate ge

hört, erhält, und, wenn man aus Verfehenoder

Noth Dinge, welche dem unparteyifchen Staa"

, te zugehören,wegnimmt, verheeret oder befchä

Diget, ihn deswegen ſchadlos stellet.

247 b

Wasman thun kann und muß, wenn der Regent allen"

fcincn Unterthanen entweder gcbiethet oder erlaubet,

wider alle diejenigen von der feindlichen Macht zu

fireifcn.

Nach demjenigen, was zuvor fefigefetzet wor

den, um zu erkennen zu geben , was der Krieg

billiger und was er nicht billiget, können die Sol

daten und iedermann, welcheausdrücklichenBe

fehl haben fich zu waff11e11,_ Regeln der Auffüh

rung machen, oder dürfen fich vielmehr nur dar

nach richten, was wir gefagt haben. , Eben fo

muß es für diejenigen feyn, welche, wenn ihrRe

gent allen ſeinen llnterthanen entweder öffentlich

, erlaubt,ſ

- z) Siehe 11111197 g, diefes andern The-ils,

].
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erlaubt. oder. gebothen hat. wider alle Unterthaz ſſ

nen der feindlichen Macht zu fire-ifen. fich diefem

zu Folge gewaffnet haben.

248 S.

Allein man muß diefe nicht mit denjenigen der

mengen. welche entweder keine einzige Feindfeez

ligkeit gethan oder fich nicht geräfiet haben. der-»

gleichen zu thun. wenn auch ihre Regenten allen

ihren Unterthanen öffentlich erlaubt oder gebo

then hätten. wider alle die llnterthanen von den

feindlichen Machten zu fireifen. Diefe letztern.

da fie fich ruhig halten. geben zureichend zu er

kennen. daß fie den Krieg nicht billigen. oder we

nigfiens keinen perfönlichen Theil daran nehmen

wollen. alfo würde es ungerecht feyn. wenn man

fie angriffe. und fie würden nicht durch den Krieg.

fondern durch den allgemeinen Bewegungs

grund ihrer gerechten Vertheidigung berechtiget

feyn. die Angriffe. fo man wider fie richtete. zu

rückzutreiben. Sie müffen mit den Unterthanen

der feindlichen Machten. die wie fte keinen ver

fönlichen Theil an dem Kriege nehmen wieder

um fo verfahren. als wie allem. was ihnen durch

ihren Regenten nicht rinkerfaget oder verbothen

ifi. in FriedenSzeiten verfahrenwärden.

ſſ eee S

Worinn der Glaube. den man unter enden beoba, ren full. befiehet? . Ft ch

. _ [Vornehmlich müffen fie glauben. daß ihnen

obneget, die vollkommenen Berfprechungen. die

. ' . ſſ ſie
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"fie ihnen gethan haben. zuhalten ’ ). " Allein find

fie gleichfalls verbunden. die Verfprechungen zu

halten. die fie den bewaffneten Feinden gethan .

haben , und überhaupt'welches ist' das Gefen.
daß mſian unter Feinden beobachten muß? Die. ‘

fe wichtige Frage verdient eine llnterſuchung. = —

‘ 250 S.

Diefe allgemeine-Frage e'nthältfolgende zwo

Fragen. 1 ) Kann der Krieg die Verbindlich

keiten. welche aus den Verfprechungen entfprin

“gen. stàrfer machen? 12), Kann er die Stiirke der

felben ſchwàchen? ; " ' î

' 2 5"!

Es kann nur zwo allgemeine Artende'r'Ver

fprechungen geben. namlich die vollkommenen

Verfprechungen und die unvollkommenen-Ver

fprethungen. das heißt. denen es an irgend einer

Lvon den erforderlichen Bedingungen.-die fie voll

"kommen machen, ſehlet [* ). - -

2 5 2 S' — _. . .e

Die vollkommenen Verfprechungen find ihrer

Natur nach fo befchaffen. daß. da fie". wenn fie

zweyſeitig, nur alsdenn. wenn fie aus Irrthum

geſchehen find. oder eine von den Parten das;->“

'jenige. was fie in Anfehung ihrer enthalten._nicht

erfüllet. und wenn fie e-infeitig find. nur wennstze

“gleichfalls aus Irrthume gefchehen. oder d'erj -

nige. dem fie gethan worden. ſich undanfbar er,"

“_ ' wiefen

ſi ſia) Siehe den 97 ;. des erfieu T 's. wo dieErtlärnits

der_vollkommenen Verfprechu gen befindlich i|.

\ b) Steht der. 97 u. il. gg. der ersten Theile..- >,
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wiefen hat, widerrufen, werden können, daraus

folget-i daß ſie, außer in diefen ausgenommenen

Fällen, unnachbleiblich erfüllet werden müffen.

, Wenn, wie es zuvorgefaget worden ‘ ), die Ver

bindlichkeit fie zu erfüllen fo fiarkift, daß ihr auch

der allerheiligfte“ Eidſchwſiuſir keine Stärke behfü

' ' gen kann, wie könnte man wohl begreiſen, daß

ihr der Krieg dergleichen beylegen konnte?

». __ _ _253 5

_Die unvollkommenen Verfprechungen hinge

gen find ihrer Natur nach fo befchaffen,daß dar

aus, da ſie unoollkommenfind,“ folget, daß ſie

keine einzige Verbindlichkeit hervorbringen, wel

{che ſieſizu erfüllen unterwürfe. Die glücklichen

Erfolgedes Krieges können die Stärkeigebenzu

zwingen, daß man die unvollkommenen Verfpre

=e_hun'generfülle; allein ſie können hierzu nichtdie

geringfte Verbindlichkeit weder des Rechts nach

der Moral fügen; denn alle mit Verfprechungen

verbundene Verbindlichkeit des Rechts und der '

Moral “niuß unabhanglich von Begebenheiten

feyn, welche nicht durchdie befagten Verfpre

_Ìchungen angezeiget find, oderfieh nichtnothwen

diger. Weiſe darauf beziehen. Nun müßtedas,

was der Krieg der Erfüllung unvollkommener

;Verfprechungen von Zwange beylegen würde

da es feinen lieferung nur in der Stärke“ derje

nigen hat, welchen fie gethan worden, von Be

gebenheiten abhangen, welche den Werfer-echten

. ** ' . ' ‘e“

o) iSi-herren? BOEHM“! Theile-_., .

\ i
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gen fremde-find, und-"wahrend des“ Krieges oft

diefe bald nur Parten zur-ftärkfien machen.

. 234 5, - ,. ., .L

6 Der Krieg kann die Stärke der unvollkon't-i
'menenVerfpreehungen nicht fchwachen“, weil fie ſſ

an fich; felbst nicht die geringfte Stärke haben,

die-zur Erfüllung 'derfelben'zwingen könnte.

… .., . 255 ..E-.» . ., . . …. |

Was die vollkommenen Verfprerhungen an.“

belanget, fo . kann der Krieg die Stärke einge

gangene Verbindlichkeiten zu erfüllen fchwüchenx,

aber nur. in den Füllen ,' wo enim-Erreichung

des gerechten End; _,ecks des Krieges nöthig ift,

ee eie-e eie-[en. >-- .
_ . ein“ cx?“ .. .

Aire .hestehet überhaupt, nach dem Völkerrech

,te, der Glaube, den-man unter Feinden neoſ» * '

achtenmuü, einzig "und allein darinn, daß man

alle“ die vollkommenen .Verihrechungen, die man —

den Feinden gethan hat, darinn erfülle,_wasdem

gerechten Endzweake des Krieges nicht nothwen

. diger Weite zuwider iii-(,

Unterdeffen, da man fie" nur in Anfehung def

ſen, was alfo dem ererbtenEndzwecke des Krie

es zuwider ist, ni t erfüllet, ift man, nachdem

Y)Zöikerrechte, verbunden , den Werth oder dai!

Equivalent der verfhrochenen Sachen zu liefern,

Krenn fich, da die befagten VerfprechungenJaus

er

e) een man,-erinner. in,-*r. eat-teien,
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Jrrthume gethan worden“), nicht findet, daß

der verglichene Werth derbeſagten Sachen nicht

bezahlt worden iſt, oder diejenigen, denen ſiege

than worden, wenn ſie zweyſeitig ſind, dasjenige

nicht gethan haben, wozu ſie verbunden waren),

oder, da dieſe Verſprechungen einſeitig ſind, die

jenigen, welchen ſie gethan worden, die Erkennt

lichkeit gegen den Verſprechenden aus den Augen

geſetzt haben *). . . . . . . "

- - - e 258 §. - -

Es iſt dienlich, hier zu Beyſpielen die vor-

hergehenden Grundſätze, auf einige Fälle anzu

wenden. . . . . .

259 § . . . . -

Wenn der Verſprechende, als er verſprochen

hat, nicht in völliger Freyheit geweſen iſt, zu ver

ſprechen, oder nicht zu verſprechen, ſo iſt die Ver

ſprechung im Kriege, wie in Frieden unvollkom

men und nichtig und der Verſprechende nicht ver

bunden, ſie zu erfüllen. Allein man darfdaraus

nicht ſchließen, daß ein Kriegsgefangener nicht

verbunden wäre, ſein Löſegeld zu bezahlen, wenn

er unter der Bedingung, daß er es bezahlen ſolle,

in Freyheit geſetzt worden. Wenn das Völ

kerrecht erlaubet hat, ihn zum Gefangenen zu

machen, ſo hat es auch zu gleicher Zeit demjeni

gen, deſſen Gefangener er war, Gewalt gegeben,

den Werth ſeines Löſegeldes nach ſeinemG
* - . . . . . len

e) Siehe den ro; und fl. ss. des erſten Theils, -

f) Siehe denj F # z.
s: z) Siehe den ióo . des erſten Theils. ... º2
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len zu beftimmen.» Dieter Preis muß bezahlet

werden, nicht weil er verfprochen worden, fon

dern weil er eine Schuld von der Summe ifi,

darüber derjenige, der fie feftgefeßt hat, der ein

eine Richter war. -'

_ . , . 260 s.

‘ Eine vollkommene Verfprechung, die einem

Feinde gethan worden, ihm Lebensmittel oder

Futter zu liefern, deren Gebrauch dem gerechten

Endzwecke des Krieges zuwider feyn würde, darf

nicht erfullet werden, allein wenn der Feind, als

er die befagte Verfdrechung angenommen, den

Werth dafiir bezahlet, oder, was ftatt deffen

verglichen worden, geliefert hat, fo muß det-Ver

forte-hende entweder diefen Werth wiedererfiat

ten", oder ein richtiges Equivalent der verfpro

chenen Dinge liefern, fo daß derjenige, welchem

er verforochen hat, gänzlichfchadlos gefielletwer

de. Alles diefes kann in Anfehung deffen, was

dergleichen in Friedenszeiten gethane Berfpree

chungen betrift,und welche feit dem darzwifchen

gekommenen Kriege zu erfüllen wären, nicht [wi

261 S.

Es könnte zweifelhaftig fcheinen, ob diefes, in

Anfehnng dergleichen Verfprechungen , welche

zur Kriegszeit gethan worden, statt haben müßte.

Allein man muß , das Völkerrecht in diefem

Stiirke feftzufeßen, unterfcheiden, ob dergleichen

Verforechungen entweder von Privatperfonen, .

“oder von dem Regenten felbft , oder mit "feiner

Genehmhallungfind gethän worden.- 62 ö

, 2 .

. derftritten werden.
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262 s

Was diejenigen anbelanget, welche von Pri

vatperfonen, gethan worden wären, fo würden

fie, nach dem Völkerrechte, nur wegen der Wie

dererfiattung des erhaltenen Werths für dieder

fprochenen Dinge verbindlich feyn, aber lediglich

darum, weil fie in Anfehung deffen, was fie von

= unerlaubten Verbindlichkeiten enthielten " ), un

vollkommen wären, denn es ifi für die Glieder

eines Staats eine unerlaubte Sache, dem Fein

de dasjenige gn liefern, womit er den Krieg wi

der ihren Regenten mit beffern Fortgange oder

mehr Leichtigkeit führen kann.
- 26 3 J. ſſ

Dergieichen Verfvrechungen , welche zur

Kriegszeit von dem Regenten, oder mit deffen

. Genehmhaltung gethan word-en , wenn fie nicht

aus Irrthume gefchehen, find verbindlich, aber

lediglich darum, weil diefer Regent, da er fie ge

than hat, vermuthet werden muß, daß er fich in

Anfehung ihres Innhalts, dieferwegen des

Rechts begebenhabe, dasjenige nicht zu thun,

was dem' gerechten Endzwecke des Krieges zu

wider wäre; wenn fie aus Irrthume gethan

werden, kann nichts mehr daraus folgen, als die

Verbindlichkeit, den Werth der verfprochenen

Dinge, wenn er bezahlt worden, wiederzugeben.

_ 264 S.

Wenn ein Regent zur Friedenszeit einem an

dern Regenten eine einfeitige und vollkommene

Vet-.

h) Siehe _den 97 S. 115.1111111 Theile.
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Verfprechung gethan hat. und von Seiten des

verfprechenden Regenten ein gerechter-Krieg dar

zwifchen kömmt. fo kann er fich von allen Ver,

bindlichkeiten. die fich auf diefe Verfprechung be

ziehen. befreyt halten .; weil der andre Regent.

da er einen ungerechten Krieg wiederihn entwe

;: der unternimmt oder unterfirieet. hierinn wider

die Erkenntlichkeit. welche diefe frevwillige Ver
fprechung verdiente. gehangdelt hat. ſi

. 26 5 . \ſi

In eben dem Sinne kann man die Anwen

dung derfelben Grundfäee aufalle Fälle machen.

“ 266 .

Wozu find die Unterthanen Sms eroberten Landes ver-

bunden?

Ein Staat bemächtiget fich vermöge einer or

deutlichen Wirkung des Krieges entweder des

ganzen Gebietbes eines andern. oder eines Theils

deffelben. Es ifi eineBefißnehmung.we_lche. der

Krieg mag gerecht feyn. auf welcher Seite er wol

le. dem Regenten des gewinnenden Staats die

Rechte der oberfienGewaltdes erobertenStaats.

welche der Regent. dem diefes Gebieth entriffen

worden. zuvor hatte. unterdeffen überträget.

o2 7 .

Folglich find diellnterthanen. welchediefeser

oberte Land bewohnen. verbunden. fich den Ge

felzen des Eroberers zu unterwerfen. welcher.

wenn der Krieg gerecht ifi. rechtmäßiger Befißer

deffelben ift. und welchem man. wenn der Krieg

feiner Seits ungerecht ifi. wenigfiens den Ge

horfam fchuldig ifi. als. wie man ihn. wie “zuvor

_ u = è.eſajgetî
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\

gefaget worden.- einem unrechtmäßigen-Deffner.

der das Regimentsruder fnhret. fchuldtg ift x).

268 S

Diefer neue Zwifchenregent. kann. nach den!

Völkerrechte. feine Rechte. weder über die Per

fonen. noch uber die Sachen. weiter attSdehnen.

als der andre Regent. über welchen er die Er

oberung gemacht. gehabt hat; weil die Untertha

nen. welche für Bürgen der Thaten ihres Re

genten. und der Schulden des Staats. darun
ter fie gehören . gehalten werden müffett k), es

nicht feyn können. als nur in Anfehung und bis

zur Erfüllung der ausdrücklichen oder ftillfchwei

genden Verbindlichüeiten . die fie übernommen

haben. Er könnte die Ausdehnung feiner Recha

te auf keinen andern Grund fieifen. als daß er

der Stärkfie wäre. allein die Stätte. welche die

Vortheilex giebet. alles leicht zu thun. dann. nach

dem Völkerrechte. nicht das geringfie Recht

geben k)',

269 S

Wenn diefer neue Regent weniger forderte.

als derjenige. welchem er inzwifchen alfo folgen

würde. vorher zu“ fordern berechtiget war. fo"

würde, es aus einer Wirkung feiner Gütigkelt

und Großmuth gefchehen. '

270 F

" i) Siehe den 155 S. diefes andern Theils.

k) Stehe den 120 h. diefes andern Thais.

, '— L) Siehe den m n.234; d“. diefes andern Theile.

' .- ,n
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, ‘ > 270 h..

Solange als diefe Zwifchenrechte der ober

sten Gewalt dauern, müffen die Einwohner der

eroberten Länder den alten llaterthanen des Er

oberers gleich geachtet werden, undebendiefelben

Freyheiten und Vorrechte genießen, welche iene

genießen, in fo fern es nichtden Bedingungen

zuwider ist, unter welchen-fie fich ihrem vorigen

Regenten unterworfenhaben. — , - .

'. 2 l . .

Von Wiederkunft-F?recht? .(Pol‘rlimînii), -

Hieraus ſolget , daß, obgleich diefe Verbin

"Pungnur Vorfehungsweife geſchieht, fo wohl als

der Sairoche-(mean ich ſo reden darf) der er

oberten Länder zu dem Gebiethe des Eroberers,

das Wiederkunftsrecht statt hat; weil es ſcheint,

- daß diefes Recht nichtbeffer erkläret werden kön

ve, als wenn man ſaget‘; es ſey dasjenige, wel

ſi ches entweder von den Perrot-ten, welche wieder

: in das Land ihres alten Regenten kommen, oder

bon iedem Eigenthümer über das, was er als

fein Eigenihum in dem Bezirke des Staats, def

" fenGliederift, findet, erworben wird. '

„272 .. ..

Man thut alfo ben den WiederkunftSreehte

—'(Poffliminiì) nichts, als daß man wider in den

Befiß desjenigen tritt, deffenman beraubet ge

weſen, und das andern übergeben worden war. -

Das Work, welches man gebraucht, es anSzu

drücken, kömmt von den benden lateinifthen Wör

= tern, post und limen, als wenn man fagen woll

ten, nach den Grenzen- ' .. . _ ',

lt 3 273 5
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ſſ- 273 h.

*“ "Man darf die Grundfäße'über das Wieder

, kiunftsrecht an fich felbft, und woraufes urfprüng

* lich angewendet werden muß , nicht aus dem ei

. gentlich genannten Völkerrechte, welches näm

lich allen Nationen gemein feyn muß m), het

:holen, Wir wollen alfo fehen, was in diefem

iStücke aus dem eigentlich genannten Völker

rechte, dem wir hier-von- Punrte zu Punrte, und

von Schluffe zu Schluffe zu folgen uns bemühet

haben, entfpringet. " ’

274 h "
Weder die gegebene Erklärung von den Wie

ſiderFunftsrechte, noch was darauf von feinen

Wirkungen gefaget worden, widerfireitet dein

ſi. Völkerrecht-3 , und alle die “Nationen würden

‘ ohne Zweifel deswegeneins feyn. _ Es kömmt

— alſo weiter auf nichts an, als zu zeigen, worauf

:es nach den richtigen Folgerungen aller zuvor

feftgefeßten Grundfähe angewendet werden muß

. 275 b- -
_ So wohl die Perſonen, als Dinge können

auf gleiche Art bald vor, bald hinter den Gren

zen eines Staats feyn. — Wenn man erkennen '

:wili, welche Rechte, die fich auf Perſonen oder

=Dinge beziehen, erworben werden, wenn nach

. dem fie vor denfelben fich befunden haben, wenn

. bende hinter den befugten Grenzen wiedergefun

. den werden, fo muß man nothwendiger Weiſe

* uwtffen, welche Rechte verlohren worden war-{r,

«; > , ſſ' ’ ae '

ſſ m) Siehe den ſ: 5- des nnen Theile. '

\
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als fie fich vorderfelben befanden, und wenn und

auf welche Art diefe Rechte verlohren worden

waren. -._ .

' 276 Ö.

Wenn es Perſonen betriſt, welche, nachdem

fie fich “außer dem Bezirke „des Staats befunden

haben, ſich in einem Lande, das darunter gehört,

“wiederfinden; fo muß man erfilich nnterſuchen,

auf welche Art fie fich außer dem befagten Be

zirke befnnden, und wie ſie fich wieder auf den Län

dern, die einen Theil diefes Staats ausmachen

gefunden haben.

277 . '

Diejenigen, welche fich nur außer dem Bezir

ke eines Staats befunden haben, weil das Land,

darinn fie gewohnt, unter eines andern Regen

ten Hertfchaft gekommen ist, mit deffen Gebie

the es vereiniget worden, haben nur das Recht

verlohren, an den perſbnlichen Vortheilen der

»Unterthanen des Staats Theil zu haben , wel: .

chem das Gebieth diefes Landes entriſſen worden,

und oerliehren Ebnnen, zu eben der Zeit da fie das

Recht erworben haben "), an den perſbnlichen

Vortheilen der Unterthanen des andern Staats

in deffen Bezirke fie fich alfo befunden haben,

Theil zu nehmen. Sie haben, da fie unter die

Herrfchaft eines andern Herrn Fo‘mtnen, nach

dem VblÉerrechte, alle ihre wirElichen Rechte,

ſo wohl darfiber, was fie in dem Lande, das den

Herrn verändert hat, befejfen haben, als dar

.ſi . ”114 .":ſſ'“ uber

n) Siehe d'en 270 S'- diefcs'anderii Theile. **
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über behalten, was fie zuvor in den Staaten ihres

vorigen Regenten gehabt, und dürfen nicht ange

fehen werden, als wenn fie ihres Vaterlandes

gänzlich verlui'tig wären. Weil fie nur wegen

der Lage des Orts ihrer Wohnung, der von ei

nem Staate unter einen andern gekommen ifi,

'.den Herrn perfönlich verändert haben , fo ifi es

billig, daß fie, wenn fie in dem Staate, deffen

.Glieder ſie ehmals- gewefen , auf welche Art es

auch fey, wieder wohnhaftig werden, das Recht,

,an-denperfönlichen Vortheilen der Unterthanen

diefes Staats Theil zu nehmen, und zwar nach

dem Wiederkunftsrechte, von neuen gewinnen.

., 2.78 S.

._ Diejenigen, welche fich nur alsReifende, oder

wegen zeitige-r Gefchäft, außer dem Bezirke des

Staats-, davon fie Glieder waren, befunden ha

ben, und nicht oermuthec werden können, daß fie

nicht wiederzukomnien willens gehabt, haben,

nach dem Völkerrechte, durch ihre Abwefenheit

Weder die geringfien wefentlichen noch perfönli

„chen Rechte , die fie erworben hatten, berlohren.

Bloß die bürgerlichen Rechte haben ihnen diefel

ben nehmen, oder die Uebung derfelben für ſie

auf eine Zeitlang aufheben können. Folglichifi

ihnen das Wiederkunftsrecht unnühlich, und,

nach dem Völkerrechte,ihrentwegen kein Streit.

: 279 S

Die bürgerlichen Gefeße können denen, welche

„aus dem Bezirke des Staats, auch mit dem Vor

fahr wiederzukommen, gehen, fo wohl diewefent

lichen, alsperfönlichen Rechte nehmen, WWW

e en

(
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„fel-ben Uebung auf eine Zeitlang aufheben. Die

Gründe davon find, mei] ieder Staat über alles,

was in fein-em Bezirke ifi, fo wohl über die Per

ſonen, als über die Dinge Recht hat; weil die

fes-Recht befon-ders darinn befiehet, für die Er

haltung bryder zum größten Wohl des Staats

zu forget); und weil folglich, da es denjenigen,

welche Recht haben, ihn zu regieren, .zukömmt,

darüber zu urtheilen, was zu feinen größten Wohl

gereichet, und deswegen zu verordnen, wenn ſie

nrtheilen, es erfordere fein größtes Wohl, daß

ein ieder, der fich entfernet, auch wenn er wie

derzukomtnen willens ift, feiner perlönlichen und

wefentlichen Rechte“.entweder auf eine Zeitlang

oder auf immer beraubet werde, fie verordnen,

daß er derfelben beraubet feynfoll, und alsdenn

ein ieder, der derfelben alfo entfeteet worden, nach

...dem Wiederkunftsrechte , nicht wieder in Beria

derfelben treten kann, als in den Fällen, welche

die bürgerlichen Rechtedießfalls billigen, ;

28a 5. < "

'Was diejenigen anbelanget, welche fich außer

_dem Bezirke des Staats befunden haben, und, ſſ

allda Sklaven gewefen find ° ), fo haben fieda

durch alle die perfönlichen und wefentlichen Rech

te verlohren, die fie hatten, Siemüffen fienach

dem Wiederkunftsrechte wieder erlangen, wenn

ſſ fie, nach dem fie in völlige Freyheit gefeßt wor

' ven,-wiedee in den Bezirk des befugten Staats

u 5 kommen

9.) Siehe ben eee s. dieſesſiandern Thetis-.
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kommen P). Allein diefes Recht kann ihnen

nur zu fiatten kommen. wenn fie, rechtmäßiger

Weiſc freu gelaffen worden ‘l ). -

.’ 2 gx .

Was die Kriegsgefangenen anbelanget. weil

fie diefer Stand. darinn fie fich befunden haben.

nur die Uebung der Rechte. die ihnen erworben

waren. verliehren laffen. (und zwar auf die Art.

wie oben erklärt worden) r) fo hat das Wie

derkunftsrecht zu ihrem“ Vortheile nicht weiter

fiatt. als wegen der Uebung ihrer perfönlichen

. Rechte. die fie wieder erlangen. wenn fie wieder

in den Bezirk des Staats. daraus fie gegangen

“waren. kommen. '

. 282 s. “

‘ ' Wenn die Frage von Dingenifi. die fich außer

dem Bezirke des Staats befunden haben . und

wieder hineingekommen find.-fo muß man-diene

beweglichen Dinge von den beweglichen unter

fcheiden. und beobachten. daß das eigentlich ge

nannte Völkerrecht. das allen Nationen gemein

feyn muß. keine erdithteten unbeweglichen Dinge

zuläßt. deren Begriff nur durch Vergleiche uu

ter_einigen Nationen. oder durch die bürgerli

_ chen Gefeße hat eingefiihret werden können.

283 5- .

., Man darf nach dem eigentlich genannten Völ

kerrechte. und den hier angefuhrten Grundfä

ßen

.») Siehe den … g. diefes andern Theils.

q) Siehe den 218 s. ebend. _ .

:) Siehe den 222 u. 223 5. diefes andern Theile,
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ßm nichts für unbeweglich anfehen . als Uecker.

ihre Zubehörungen 5), und die damit verbun

denen. Rechte. Alle andre-Dinge müfien. nach

eben diefem Völkerrechte. unter die Zahl der be

weglichen Dinge gefelzt werden. Auf diefen

Grund fieifen fich folgende Sätze. die man mit

Grunde nicht läugnen kann. _ —
ſi 284 :S. ſſ - ' -.'

Die unbeweglichen Dinge können. fo zu fagen.e

nicht von “einem Staate zu “einen andern gehen.

als durch Eroberung oder Vergleich zwifchen den
Staaten. - —ſſ

.. 285 Z. ’ ' -'

Wenn fie durch Eroberung von einem Staa

te zum andern übergehen. muffen die Eigenthü

imer. die in dem Staate bleiben. dem fie abge

nommen worden find. eben fo wohl. als diejeni

gen. die den Herrn verändert haben. das Eigen

"rhum und auch den Nießbrauch davon behalten.

es wäre denn. daß der neue Regent. fich wegen

der Kosten eines gerechten Krieges defio eher zu

erholen. deswegen anders verordnete. Wenn

er wegen einer andern leficht fich derfelben an

ſi maßete. würde er ungerecht handeln c).

* 236 S. > . *

Da die Eigenthümer weder das Eigenthum

noch den Nießbrauch der unbeweglichen Dinge. ſſ

die von einem Staate zu einem andern übergan
ſſ ſſgen'ſind, verlohren haben. fo brauchenfie reines

, Wieder
* ſſ ’) S- den 271 u. ff. SS. des ersten Theils in welchen die

“ Grundfähe wegen der Zubehörungen [angeführt find.

*) Siehe den 236 s. diefes andern Thais, -

/
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* Wiedertunftsrechtsdiefelbenzu vindieiren wenn

' die unbeweglichen Dinge wieder in den Bezirk

des Staates kommen, darunter, fie vorher ge. .

hört haben. .

“ 28.7 5. -

. Allein wenn der Regent des Staats, zu wel

chen die befagten unbeweglichenxDinge überge

gangen ſinſid, die Eigenthümer derfelben beraubet

hat, um fich wegen deffen, was man ihm für die

Kriegsnnboften ſchuldig war, zum Theil zu erho

len, fo muß man unterſuchen, ob er das Eigen- ,

rhum oder den Nießbrauch einem andern übergee i

ben hate *

* 288 Se

Hat diefer Regentdas Eigenthum übergeben?

Und es gethan, um fich wegen deffen, was man

ihm ſchuldi war, zum Theil ſcha'dlos zu halten,

fo hat er g ltig darüber verordnet, und das Ei

genthum ist mitGereehtigteit übergeben worden,

Diejenigen, auf welche es gekommen zst, müffen

es behalten, auch wenn die beſagten unbewegii

chen Dinge wieder in den Belli? des Staats

, gekommen ſind, darunter ſie zuvor gehört haben,

' und diealten Eigenthümer haben nur den Werth

deffen, was ſie verlohren haben, zn fordern, den

;ihnen der Staat, deffen Schuld fie zum Theil

bezahlt haben, fckluldig ist.g ſi.

' ‘, 289 *

Hat eben, diefer Regent , nur den Niet

branch einem andern übergeben? So ift des

. WienerljunſtSrecht noch nicht zu leben. Die

-u€‘îigenthnmer treten durch eine Folge des VFW;

' ' - . ' ' k um
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thums , das nichtve'rlohren worden, ist, wieder

in den Befite des Nießbrauchs, "wenn die unbe

weglichen Dinge wieder in den Bezirk des

Staats kommen. Allein es ift wahr,daß.ihnen

der Staat, deffen Schuld fie auch zum Theilbe- .

zahler haben, die Erfehung des Genußes, den fie

verlohren haben, fchuldig ift.

. 290 .

Wenn hingegen der Regent des Staats, dar

unter die unbeweglichen Dinge gekommen find,

darüber verordnet hat, ohne daß es gefchehen,

fich wegen der Unkofien eines gerechten Krieges

fchadlos zu halten, oder wenn feine Unterthemen

fich derfelben ohne feinen Befehl bemeichtiget ha.

ben, fo gehören die befugten unbeweglichen Din- **

ge von der Minute an, da fie wieder in den Be

zirk des Staats gekommen find, darunter ſie zu

vor gehört ( und zwar nach dem Wiederkunfts

rechte) den Eigenthümern, die derfelben berau

bet worden. Die Nutzungen, die fie verlohren

haben, find Schulden eines Staats gegen den

andern geworden, deren Bezahlung derjenige,

wo die wahren Eigenthümer wohnen, von dem

andern für fie zu fodern Recht hat. -

291 .

Wenn die unbeweglichen Dinge von einem

Staate unter einen andern durch Vergleich ei

nes Staats mit dem andern kommen, fo gefchie.

het es entweder unter der Bedingung, daß der

ſelben Eigenthum denen bleiben foil, die es hat.

ten, (und diefe Bedingung darf nicht ausdrück

lich verglichen werden, es ift genung, wenn "da?

. ' a
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das Gegentheil derfelben nicht verglichen bar,—mn

fie vermuthen zu laffen) oder auch unter der aus

drücklichen Bedingung.- daß der neue Regent

fiber befugtes Eigenthum verordnen können foil.

, 292 5.

In dieſem leßten Falle gehöret das, worüber

der neue Regentverordnet hat, denjenigen recht

mäßiger Weiſe, welchen' es übergeben worden

ist, und wenn es wieder in den Bezirk des Staats

kommt, darunter es zuvor gewefen , fo können

die alten Eigenthi‘ìmer, die in dem Bezirke des

befagten Staats geblieben ſind, davon nichts

wiederfordern. -

- 293 5

Wenn hingegen das Eigenthum, nach den

Vergleichenz in den Händen derer-diees hatten,

geblieben ist, fo giebet ihnen die Wiederkunft der

befagten unbeweglichen Dinge in denBezirk des

gedachten Staats kein" einziges-neues Recht.

— 294 S* _

Allein es könnte geſchehen, daß der neue I)ie-'

gent feine Gewalt gebrauchtez und überunbe

wegliche Dinge verordnete , dariiber ihn diabe

' ' ‘ſ fagten Vergleiche zu verordnen nicht berechtiget

hätten. In diefem Falle müßten die Eigenthüe

mer, welche in dem Bezirke des Staats„ woraus

diefe unbeweglichen Dinge genommen worden,

geblieben find, nach dem Wiederkunftsrechte

wieder in derfelben Befitz treten, wenn fie zii

rü>_ kämen-'. unddie Eingang der Neigungen

[,

....-.n44sz-lp—z._...ſi‘ſi***

die
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fordern teine statt haba- .

die fie verlohren hätten, würdeihnen der Regent,

welcher fie derfelben beraubet, fchuldig feyn,

295 5- '— —

Gleichwohl möchte es bei) folgenden Falle zwei- -

felhaftig fcheinen, daß diefe Erfehung der verlohr

nen Nutzungen fchuldig wäre. Ein Privathat

zu gleicher Zeit unbewegliche Dinge in zweenen

, Staaten gehabt, die wider einander Krieg ge

führet haben. So lange diefer Krieg gedauert,

hat der Regent des Staats, in deffen Bezirke

diefer Privatmann nichtgewohnt (der hingegen in

dem Bezirke des andern Staats wohnet) ihn der

Nuhungen'der in feinem Staate gelegenen un

beweglichen Dinge beraubet. Kann diefer Pri.

vatmann mit Gerechtigkeit verlangen, daß man

ihm die Erfeßung der Nutzungen, die er verloh-Z. -

ren hat, fchuldig rep? ,

296 S.

Zur Behauptung, daß diefe Erfetzung nicht

fchuldig fey, kann man fagen," daß, da alles was

fich auf den gerechten Endzweck des Krieges be

ziehet gerecht ift, diefe Betäubung der Nutzung

gerecht gewefen ift zu verhindern, daß derin dem

feindlichen Lande wohnende Eigenthümer nicht

mehr im Stande wäre, dem Feinde mit feiner

Perfon zu dienen, und die von eben diefem Fein

de feinen Unterthanen aufgelegte Abgaben zu be

lahlen, und daß alfo, da diefe Beraubung ge

recht gewefen, deswegen Schadloshaltung zu

r

_ 139.75 a
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che die Entfcheidung, nach dem Völkerrechte,

nach ſieh ziehet. Es ist wahr, daß diefe Berau

bung des Genuffes gerecht gewefen, weil fie fich

nothwendiger Weife auf den gerechten Endzweck

des Krieges bezogen hat, wodurch der Regent,

der ſie verordnet hat,.zureichend berechtigetwor

den ist, zu verhindern, daß der in dem feindlichen

Lande wohnende Eigenthümer denfelben nicht

zum Schaden des Staats gebrauche. ' Weil

fie aber nur in dieſer Abficht gerecht gewefen ist,

fo würde es nngereeht feyn, wenn dieſer Eigen-*

thümer des Vermögens beraubet würde, "über

kurz oder lang die Früchte diefes Befißes zu al

lem Gebrauche anzuwenden, der dem Nutzen des

befagten Regenten und ſeines Staats nicht zu

wider wäre. Was hatalfo dieſer Regent, nach

dem Vòlterrechte, während des Krieges, thun

können? Er hat die Früchte von diefer Befißung

einnehmen [affen können, allein er hat den Be

trag davon einem Dritten in Verwahrting ge

ben müffen. Von dieſer Summe hat er einen

billigen Beytrag zu den Steuern, die er ſeinen

nnterthanen anfgeleget hat, nach Verhältniß

deſſen, was er von denen gefodert hat , die zur

Führung des Krieges nicht mit ihren Perſonen

beygetragen haben, nehmen [affen können: Al

lein, nach geendigten Kriege, muh er den lleber

fchuß derfelben, der Verwaltung des Eigenthu

mers wieder übergeben laffen, der denfelben nach

feinem Willen in allem," was dem Nutzen “des
* _, ; ſſ Regen

»

297- h- ſſ

Hier ist die Antwort auf diefen Grund, wel- .

ambo—fc—Jſiſi—ſiſi
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Regenten iind'Staats nicht zuwider“ zu feyn ge.

.. achtet wird " ), gebrauchen kann. ,

“i - - „298 S*:

t’" Die Regenten. welche hierinn anders verfah

j ren wollen. können es nichtmitGerechtigkeit.als;

;: nnterdemSchirme einigerVe-rgleiche. oder ei.

i ner Art eines fiillfchweigenden Vergleichszwv- .

_7 fchen einem Staate mit dem andern thun. wel

'-7=- cher den-beyderfeiti'gen Regenten Gewalt gie'bet.

j ſich, während des Krieges . aller der Güter zu

_« bemächtigen. diein den Ländern ihres Gebieths.

.::; den Einwohnern der feindlichen Ländergzugehö

î ten.. Alsdenn_wieddieVollsteecknngdieſerVer.

gleiche. eine-_ Aufhebung derNuizungengegen ein

i‘i ander wirken. welche die Einwohner bender

?!?-** Staaten verliehren. Allein in diefem Falle ift

er ieder Regent. alien feinen Unterthanen. welche in

den feindlichen Ländern Güter befißen. und der

ſixi. felben Genuß uerlohren haben. die Erfeßung und

:ſi'g Schadloshaltung fcbuldig. -

299 S. _ .

;": Die beweglichen Dinge können viel leichte

nnd dftermls die unbeweglichen von einem Staa

’:; te in den andern kommen; weil diefes g'efchiehet.

“Î fo wohl wenn man fie aus einem Staate in den

- andern

] u) Die Unterfnchung diefer Sache findet f'ch weiter

l unten nach derjenigen. welche das Wiedcrk nftsrecht

in Anfehnng der beweglichen Dinge beirift. Siehe

den 317- u. ff. se. diefes andern Theile. imat. den

zzz-5. ebend. -

' X
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andern führet. als wenn ein Staat mit des an

dern Schaden größer wird.

300 .

Wenn bewegliche Dinge aus einem Staate

in einen andern geführet werden. fo gefchiehet es

entweder zum Gebrauche oder Nutzen des Ei“

genthümers. oder auch zum Vortheile eines an

391 E. “ “*

Wenn man die beweglichen Dinge-zurn Ge

brauche oder Nußen des Eigenthümers aus ei

nem Staate in einen “andern führer. fo bedarf

er. da er den Beffa derfelben nicht verliehret.des

WiederkunftSrechts nicht. diefelben zu brauchen

[dern. der fie haben will.

, und darüber zu verordnen.-wenn fie wieder in

den Bezirk des Staats kommen. woraus frege

gangen waren.

JOT 5. ..

Allein wenn er des-Befreier? derfelben enrfetzet

worden. ehe fie wieder hineinkommen. fo“ muß

man prüfen. unter welchem Titel und warumet

den Befitz derfelben verlohren hat.

. _ ., 3—0; 5 - *

Ent-weder er hat fie aus einiger Wirkung fei

,nes Willens. oder feiner Vorgefehten ihres ver

lohren.» und in diefem-Falle. die beweglichenDin

ge mögen- nach diefem in einem Lande feyn , in

welchem fie wollen. kann er fie nicht wiederfin

dern'. es wäre denn wegen ermangelnder Voll

_fireck'ung der Bedingungen feiner Entfelzung;

und wenn die befugten Bedingungen nichterfül

[er werden feyn . fo bedarf er. fie wiederzufoe

dem

]
\
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dern, feines Wiederfunftelrechts ; oder er hat

nuch-den Befiß derfelben verlohren, wenn-“fich

derfelbeniemand fo wohl wider ſeinen, als ſeiner '

.Vergeſehten Willen bemàchtiget hat, und «in die- '

.ſem Falle muß man wiffen, ob derjenige, der fich

ihrer bemächtiget hat, es unter einem gerechten

Titel gethan hat.

304 .
i Mantamiſſſirh der Gitter eines‘andern', unter

Eeinemſſgerèechten Titel, als wegen Bezahlung

der rechtmaßigen Schulden aniuaßen, wenn die

.ſe Schulden gewiß find, und diejenigen,. welche

die Bezahlung derfelben anzu-befehlen Recht ha- '

ben, auch die Befilznehmung der,- Dinge, die

start der Bezahlung dienen folien-, anbefohlen

haben, oder: unter dem Titel der gerichtlichen

Einziehung wegen irgend eines Verbrechens oder.

.ſſuebertretung der gegebenen Gelege, wenn die ge

richtliche Einziehung erkannt worden, oder auch

noch zur Kriegszeit, wenn man fie zur Erfeßung

deffen , was der Krieg zu fordern Recht _giebet,

wegnimmt, oder endlich durch Ausübung des

;Wiedervergelrungsrechts um zu dergleichen “'Er

fetzungzu gelangen. . ' . . ,, :

'— 305 S- ' ' '
; In den beyden eesten oben gemeldeten Fällen,

wird der Eigenthümer des Eigenthums derge

stalt beraubet, daß er nichts davon wiederfor

dem kann, wenn auch die Dinge, die er alfo'ver

lohren hat, wieder in den Bezirk des Staats

kommen, daraus fie gegangen waren. In den

be den-andern alien ile-es eben fo, wenn die

- _ 9 I a a ’ Abrech
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Abrechnung gefchehen ift; allein wenn fie noch

nicht gefchehen ist , fo ift das Eigmthum nicht

ohne Rückkehr verlohren, und der veriohrneBe- 1

fig, kömmt, nach dem Wiederkunftsrechte, wie»

der zudem Eigenthumer, wenn die Dinge wie

der' in den Bezirk des Staats kommen, daraus-.

fie gegangen waren. »

ſſ 306 S]"

Wenn “fich der beweglichen Dinge.“- die zum

Gebrauche oder Nutzen des Ei-genthümers aus

einem Staate in einen andern verführet wor

den, irgend ein andrer bemüchtiget, ohne daß er

gerechte Anfprüche darauf. ausgeführter hat, und

“diefe Dinge kommen wieder inden Bezirk des

Staats, daraus fie gegangen waren, fo muß

der Eigenthümer vermöge einer Folge desC'igen

{home,—das- er-nichtverlohren hat,ivieder in Be- -

“fiß derfelben kommen., undder-Staat, deffen

*Glied er- ift, ist berechttget, die Schadloshaltung

für ;ihn zu fordern, wenn die befugten Dinge be
ſſfchàdiget-worden find.ſi _ , ,

. -- 307

' “Hat-"man unbemegliche Dinge aus einem

Staate in einen andern geführter, um dem Eigen

thümer diefelben zu entziehen und zum Vorthei

je eines andern? So muß man unterfuchen, ob

man es- mit Rechte gethanxhat, oder nicht

“> vee-H… *

ſſ Man-hat es unter keinem gerechtenVoi-wan

de thun können ,“ als in der Abficht der Vergel

tung, welche 'der- Krieg, nder das Wiedervergel

len,

è“.-.-A[**-*m—.-ſi..
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len, wenn die beſagte Vergütung geſchehen iſt,

kann das Wiederkunftsrecht darbey nicht ſtatt

Ä aber kann und muß es, nach

dem Völkerrechte, geübet werden, wenn dieſe

- Vergütung noch nicht geſchehen iſt, und die be

weglichen Dinge wieder in den Bezirk des

Staats gekommen ſind, daraus ſie gegangen
paren. ...
-- ...

. . . . - 369 §. - :

- Wenn hingegen dieſe Dinge aus einem Staa

fe in einen andern geführet worden, ohne daß es

unter dem einem oder dem andern von dieſenge

rechten Titeln geſchehen iſt, und ſie kommenwie

der in den Bezirk des Staats, daraus man ſie

geholet hatte, ſo kann der Eigenthümer, vermö

ge einer Folge des Eigenthums , deſſen er nicht

gültig entfetzet worden, den Beſitz derſelben wie

der ergreifen, und der Staat, deſſen Glieder iſt,

iſt auch berechtiget, Schadloshaltung für ihn zu

fordern, wenn die beſagten Dinge beſchädiget

worden ſind. . . . .

- º 31o § -

Wenn ein Staat mit dem Schaden eines an

dern größer wird, ſo gereichen die beweglichen,

Dinge, die ſich in dem Lande, welches dieſen Zu

wachs ausmacht, befinden, zum Nutzen des ver

größerten Staats, welcher über die beſagten be

weglichen Dinge, wie über die unbeweglichen

Recht hat *). - - -

/ ZE 3 31 1 §.

x) Siehe den 79 $. dieſes andern Theils.
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Unterdeffen-dürfen'die beweglichenDinge eben“

fo wenig als die-=unbétdeglichen aufhören,-' den

Eigenthümern-zuzugehören, fie "mögen- in' belag-_,

ten Lande des kZuwachfestwohnhaft feyn, oder;

in dem Bezirke-des andern Staats ,; der-kleiner

geworden , “als er“ war ,. bleiben:; runner-denn,

daß man fie derfelben beraube, um den Werth

der befugten Dinge von-dem, was der Kriegzu «

fordernRecht gegeben-hat, abzurechnen. ſi :- Dirie

Ausnahme ifi gere, t,_wei_l alle—die Gliedereines

Staat-s,wie oder ge aget worden, Bürgen für die-_

Schuldendiefes Staats find. Es ifi hierbehnur

eine wichtigeBeobachtung zu machen. Hier iſt ſie;

-. …— .JJZ .--' rifinire-'.“.

Da iedes Gliedein-es Staat-s Bürgefchdit

Schulden diefes Startset, io kannten alles,.

was ihm in ſibeſagtemſſSta‘ate- zugehört, nach

dem Völker-“rechte, genommenundvon befugten

Schulden "abgerechnet werden Y), und es kann

deswegen nur diefen gefammten Staat in An

fpruch nehmen. Folglich„wenn ein'Staat mit

dem Schaden eines andern“ größer wird, erlaubt

das Völkerrecht demReg'enten'des größer gen,

wordenen Staats, fich'des Eigenthume? des Lan

des, das den Zuwachs macher, anzumaßen und

damit zu fchalten , _fo w'phlals' der beweglichen

Dinge, die fich in diefem Lande befinden, in fo

fern er den Werth derfelben", von den],wasihnt

* der andre, der kleiner geworden, als er war, fchul

. dig

Y) Siehe deb-35 S- diefes andern Thale,-“ '
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dig ift, aîbziehet.’ Allein hat er auch Grund, es

zu thun? Diefe Frage muß man mit Unterfchie

de beantworten. Denn entweder wohnen die

Eigenthümer in befagtem Lande des Zuwachfes,

oder nicht. Wenn fie darinnen wohnen, verrin

gert ihr-neuer Regent durch diefen Abzug die

Hauptfumme der Schuld, deren Bezahlung zu

fordern er Recht hat, 11m ſo viel undzwar zum

offenbaren Nachtheilefür feinen gefammten zu

gewachfenen Staat. Er hat alſo keinenGrund

d'ie befugteAbrechnung zu machen, er müßte fich

denn ,' weil der ſchnldige Staat nicht mehr int

Stande wäre, zu bezahlen, die befagten - beweg

lichen nad unbeweglichen Dinge zur Linderung

der Unterthanen, die mit ihren Perſonen oder

Gütern zur Vergrößerung der Länder feines Gez

births beygetragen haben, iueignen. Wenn die .

Eigenthümer nicht in dem Bezirke feines Staats

wohnen, fo iſt es in Anfehung der unbeweglichen

Dinge, aus gleichen Grunde eben fo, und es blei

bet nur wegen der beweglichen Dinge, die man

viel leichter“ aus ſeinem Staate bringen könnte,

Schwierigkeit übrig. Allein man muß beobach

ten, daſ} , da er zum größten Wohl ſeines

Staats 2), die beweglichen Dinge fo wohl,als

die unbeweglichen 111 erhalten Recht hat, erver

hindern kann, daß die beweglichen Dinge, die in

dem befugten Lande des Zuwachfes gefunden wor

den, nicht daraus gehen, woraitsfolget, dah es

anch ſein und ſeines Staats Nutzen ift, die zahl-'

'ſi- X 4 bare

:) Siehe den 379 5. dieſes andern Theile.
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- bare Summe-durch die Abrechnung derfelben be

weglichen Dinge. die in dem Lande des Imbach-_, .

fes gefunden morden. nichttderringere. fo lange

der fchuldige Staat noch im Stande ifi. fich fei

nee Schuld zu entledigen. "Folglich. obgleich ein

Staat'mit dem Schaden eines andern ._grdßer

wird. und der Regent-bewegliche und. unbewegx,

.liche Dinge-".die er,:in demeu'w'achfe feines Staats
gefunden hat. fich zueignen und darùbeeſſfchnlten

konne . um den Werth derfelben bey dem, was

ihn der Krieg von. dem andern Staate. idee klei

ner geworden.-als er war. zii, fordern berechtigen

hatte, in Rechnung zu bringen; fo hat doch er kei-_

nen Grund es zu iban. ,als in dem“ einzigen Falle.

wo der _.fchuldige Staat nicht rnehrim Stande

weil-Meine Schuld abzutragen. und dieZueignung

oder Veräußerung der befugten unbeiuegiitben,
undſibeweglichen Dinge zur,-Linderun' der [in-.:

_terthanen gereichte. die zum Wachs ume des.

Staats beygeteagen haben. - * ' .

' 3 l 3 _h, , ,

Wenn die beweglichen Dinge. welche aus dem

Bezirke eines SÌtaats durch die Vergrößerung

eines andern ge ſidmmen find. in dem Veline il).

rer Eigenthümer geblieben find. fo bedürfen diefe

des Wiederkunftsrechts nicht. wenn fie wiederin

den Staat konimen.-daraus fie gegangen find. -

, 3x4 S, ,

-Wenn hingegen die Eigenthiimer des Befißes

öerfelben beraubet worden fia-d. und man den

Werth derfelben in die Rechnung desjenigen e

bruchi hat. ,was der Krieg Recht gegeben h .

l

___—4,»._.—.A
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zu ſordern; ſo ſind ſie des Eigenthums derſelben

rechtmäßiger Weiſe und ſolchergeſtalt beraubet

worden, daß ſie nicht das geringſte Recht mehr

haben, ſie wieder zu fördern, ob ſie gleich wieder

in den Bezirk desjenigen Staats, daraus ſiege-

gangen waren, kommen,

... - .. 315 H. . . . - - - - -

Endlich, wenn die Eigenthümer den Beſitz der

beſagten beweglichen Dinge, die aus dem Be

zirke eines Staats durch die Vergrößerung eines

anderngegängen ſind, verlohren haben, ohne daß

der Werth derſelben von demjenigen abgerech

net worden, was der Krieg zu fordern Rechtge

geben hatte, ſo können ſie nachdem Wiederkehrs

rechte den Beſitz derſelben wiederfordern, wenn

dieſe Dinge wieder in den Bezirk des Staats,

daraus ſie gegangen waren, kommen.

Die hier oben angeführten Grundſätze bie- -

thet das eigentlich genannte Völkerrecht dar.

Es kann geſchehen, daß man durch Vergleiche

eines Staats mit dem andern Staate andere

derſelben einführe, oder dieſe erweitere, z. E.

wenn man die Perſonen undDinge, die ausdem

Bezirke eines Staats gegangen ſind, und ſich

in eines andern Freundes oder Bundesgenoſſen

ſeinem befinden, anſehen läßt, als wenn ſie wie

der in den Staat gekommen wären, daraus ſie

gegangen waren. Allein dieſe Veränderungen

oder Erweiterungen dürfen niemals angewendet

werden, wenn die Vergleiche nicht ausdrücklich

3. 5 ſind
"
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ſind oder wegen eines ununterbrochenen Ge
brauchs für ſolche geachtet werden wüſſen."

317 H.

Indem man die Grundſätze des Völkerrechts

wegen des Wiederkehrrechts unterſucht, hatman

auf eine unzählige Menge von Leuten ſehen müſ

ſen, welche entweder unbewegliche oder bewegli

che Dinge in andern Staaten außer denen, in

deren Bezirke ſie wohnen, beſitzen. Es iſt er

kläret worden, wenn und wie, da die Perſonen

oder Dinge aus einem Staate in den andern

kommen, die Perſonen über die Dinge, die in

dem Bezirke anderer Staaten, als wo ſie woh

nen, ſind, oder geweſen ſind, ihre Rechte erhal

ten, wenn und wie ſie dieſelben verliehren, und

wenn und wie ſie ſich derſelben wieder bemäch“

tigen. Es iſt ausgeführet worden, daß unter

deſſen ieder Staat über alles, was in ſeinem Be

zirke iſt, Recht hat; daß dieſes Recht vor allen

andern beſonders darinn beſtehet, für die Erhal

tung ſowohl der Perſonen als Dinge zum größ

ten Wohl des Staats zu ſorgen; und daß es

denjenigen, welche den Staat zu regieren einen

gerechten Titel haben, zukommtzuurtheilen, wel

ches ſein größtes Wohl iſt.

Daher kömmt es, e abſonderliche

Glied eines Staats, ſo lang es in dieſem Staa

te iſt, nicht mit Gerechtigkeit handeln, und, in

welchem Lande es auch wohnet, das, was ihm in

beſagten Staate zugehört, weder beſitzen und ge“

nießen, noch darüber verordnen kann sºÄ
ees

3 1 Z M.
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Geſetzen gemäß, die darinn angenommen ſind,

und nichts, als was das größte Wohl des

Staats iſt, oder darauf abzielet, zu enthalten

vermuthet werden. -

---- 3 I 9 §.. . . . ?"- 3 -

Das Völkerrecht in Anſehüng der Güter,Ä

ſchiedenen Staaten liegen, und einer Perſon gehören:

Weil aber dieſe als gerecht vermuthete Geſe

tze, es nicht allezeit in der That ſind, und all

nicht ſeyn können), wenn ſie dem Völkerrechte

zuwider ſind, ſo iſt dienlich dasjenige zu ergrün

Den, was dem Völkerrechte in Anſehung der

Güter gemäß iſt, die in verſchiedenen Staaten

liegen und einer Perſon zugehören. Dieſe Un

terſuchung wird hier um ſo viel eher einen Pla

verdienen, da ſie einige Verwandtſchaft damit

hat, was bey der Abhandlung des Wiederkehr

rechts ausgeführet worden, und da die Leutege

meiniglich durch die Folgen des Krieges, deſſen

Materie noch nicht erſchöpft iſt, zu gleicher Zeit

Eigenthümer von Gütern ſind, die in dem Bes

zirke verſchiedener Staaten liegen.

320 §.

Die Leute, welche Eigenthümer von Dingen

oder Rechten ſind, die in verſchiedenen Staaten

liegen, müſſen, nach dem Völkerrechte, währen

der Zeit, da ſie ieden der beſagten Staaten be

wohnen, dieſelben genießen und darüber verord

nen, wie alle die andern Einwohner thun, #
ihre

. . . . . "

k) Siehe den 75. des erſten Theils.
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ihre Güter nur in einem Staate allein haben,

Es giebet hierbey keine Schwierigkeit, als wegen

des Genußes und der Verordnung der beſagten

Dinge und Rechte, welche in den Staaten lie

gen, worinn dieſe Eigenthümer nur zu der Zeit

wohnen, da ſie dieſelben genießen oder darüber

verordnen wollen, . . .

- - - 32 I H. .

Dieſer freye Genuß und Verordnung kann

ſich in iedem Staate nicht weiter erſtrecken, als

inſofern es der Regent zum größten Wohlſei

nes Staats für dienlich erachtet hat.

– – z... -- 3*? N: . . . . . . . . .

Allein der Regent würde übel davon geurtheis

let haben, wenn er durch ſeine Geſetze hätte ver.

hindern wollen, daß die Eigenthümer der in ſei

nen Staate gelegenen Güter, dieſelben nicht ge

nießen und darüber verordnen könnten, wenn ſie

nicht in demſelben wohnen, wie ſie ſeine Unter

thanen, die in ſeinem Staate wohnen, genießen

und darüber verordnen könnten, da der Werth

dieſes Genußes und Verordnung nicht aus ſei

nem Staate gehen. Denn es iſt offenbar, daß

eine ſolche Verhinderung, die dem Völkerrech

te zuwider ſeyn würde, dem Staate niemals zum

geringſten Wohl gereichen kann.

323 H.

Hingegen können die Einrichtung des Staats,

die Regierungsforme, und die Gemüthsart der

Unterthanen ſo beſchaffen ſeyn, daß dem Staate

Nachtheil und Schade zuwachſen könnte, wenn

die Perſonen, die außer ſeinen Bezirkewº.
UnD,
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Wand, wenn ſie das, was in dieſem Bezirke iſt, ge

nößen und darüber verordneten, den Werthvon

den beſagten Genuſſe und Verordnung heraus

gehen ließen. Daraus folget, daßes dem Völ

kerrechte nicht zuwider iſt, und auch ein Regent

vielleicht demſelben gemäß handeln würde, wenn

er allen Genuß und Verordnung verbiethetoder

auf einige Zeit aufhebet, woraus der Ausgang

des Werths von beſagten Genuße und Verord

wung aus ſeinem Staate nothwendiger Weiſe

folgen würde. Allein dieſes Verboth oderzeiti

ge Aufhebung müßte zugleich den Eigenthümern,

die in fremden Ländern wohnen, und ſeinen ei

gnen Unterthanen, die in den Ländern ſeinesGe

bieths wohnen, gemein ſeyn. -

- . . .“ 324 §

Ueberhaupt würde es dem Völkerrechte zuwi

der ſeyn, wenn ein Regent fremde Eigenthümer

von Gütern, die in ſeinem Staate gelegen ſind,

darüber zu verordnen hinderte, wie er es ſeinen

Unterthanen, die in den Ländern ſeines Gebieths

wohnen, zu thun erlaubte, wenn es nicht der ge

rechte Endzweck des Krieges erforderte. Dieß

iſt ein allgemeiner Grundſatz, an deſſen Anwen

dung und allen richtigen Folgerungen demgemei

nem Wohl aller Nationen gelegen iſt. Wir

wollen hier, Beyſpielsweiſe, die Anwendungdeſ

ſelben auf einige Fälle von der Zahl derjenigen

machen, welche die größte Schwierigkeit zule

den ſcheinen möchten

345 $.
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_ Ein Privateigenthümer von Gütern, die in

zweenen, verfchiedenenx Staaten.: gelegen find,

kann, nach dem Völkerrechte, über feine Güter,

die außer dem Bezirke des Staats, in welchem

_er wohnet, liegen , vermittelft Teftaments ver

ordnen, in ſofern er alle die Formalitäten er

füllet, die zur Forme der Teftamente in dem Lan

de, worinn die befagten Güter liegen,vorgefchrie

(ben find, und diefeGüter von folcher Befchaffen

_heit feyn, daß die Einwohner des Landes ver

,mittelft Testaments darüber verordnen können.

.Er kann,-auch feine teftamentarifchen Vetore

nungen "zum Bellen allet Perſonen machen, zu

deren Nutzen er lie machen könnte-, ,wenn er ein

Einwohner des Landes wäre. Es findet ſich kein

einziger Grundfatz des Völkerrechts, der Anlaß

geben könnte, in diefem Stücke einige Unterfchei

ming zwiſchen den Eigenthümern, die Einwohner

.der-Landes find, und,denen,-die es nicht find, zu

zulaſſen, es wäre denn wegen beweglicher Dinge,

.die vermittelst Testaments vermacht worden.

, _ , . 326 , . _ : . . ' .

_ * Dieernterfcheidung ift nur für die Fälle, wo

- dieGefeße des Landes, in welchem lich die be

weglichen Dinge, zur Sterbezeitdes Teftament

machers befinden, entfcheiden, daß die Bonfire

rkung der teftamentarifchen Verordnungen , in

Anfehnng der beweglichen Dinge nach dem Ge

.ſehe, dasſſin . dem- Orte-, - wo der Teftamentma

‘ cher wohner, angenommen ift, ſi eingerichtet wer

den foil, ohne daß fie von fremden Ländern re

' : den

I
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. _ heißen mögen. befinden. die Gefeßeder

,_Gefeßes._ der befugten

"(B'-"?:?

dem Uledennſſmufi wegen der Bonfirerkung te

fiamentarifcher Verordnungen in Anfehung der

beweglichen Dinge. unterdenen. die von einem

Menfchen.-der in dem Bezirke des. Staats woh

net. wo diefeDinge fich befinden. und denen.

die von, einem Fremden gemacht worden . ein

Unterfchied feyn ; weil inden Fallen. two der Re

gent eines Landes. in welchem fich Din e wie fie

. egenfen
.anderenLänder nichrangeno'mmen hat.,fo können

.die Gefe'tze derfelben dabeh nicht angewendetwer

-den. was fich in .denLändern feines Gebiethes

befindet. . Hieraus folgen: _ſiaſi, wenndieGeſeee
A

_ des Landes. in weichem durch Testament ver"

fchenkte bewegliche Dinge fich befinden .' ohne

von fremden Ländern zune-den. entfcheiden. dai

dieVollfirerkung tefiamentarifcher Verordnun

gen in Unſſſehnng beweglicher Dinge nach dem

(Serene, »das in dem Orte.-woda Tefiaments

macher die. Wohnung hat,-angenommen Wool]

steecket werden foil. diexes nur inſiAnfehun‘g des

ewenlicben Dinge statr

haben kann. die fich itt-„den. Ländern vondem Ge- '

biethe des Regenten befinden. in'deffenStaafe

der Tefiamentsmacher gefiorben ift. aber-"nicht

_wegen der, beweglichen Dinge statt habenkann

und darf. die W in dem ande-r'nStgate befin

Î den. und in' deren Anfehung die Volifireckung den

__-te|amentarifchen Verordnungen. fo wohl was

die beweglichen . als-unbeweglichen Dinge be,

trift . nur nach dem Gefeße eingerichtet werden

kann. und muß. das an“ dem Orte angenomi

. . Î , ., WB
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men iſt, wo ſich die beſagten beweglichen Dinge

befinden. - - -

– - 327 § . .

Weil der Tod nach einerley Erdichtungen des

CVölkerrechts"), ſowohlden lebenden Beſchenk

ten, als den lebenden Erben in Beſitz ſetzet, ſo

müſſen ebendieſelben Grundſätze und Unterſche

djen, die man oben in Anſehung der Tea
mente feſtgeſetzt hat auch bey dem, was dieErb

ſchaften betrifft, ſtatt haben. Nach dem Völ

kerrechte müſſen die Güter, die in einem andern
Staate, als demjenigen, darinn der Eigenthü

mer geſtorben iſt, gelegen ſind, wie oben ausg“

führet worden“), auf die natürlichen Erben
kommen, in welchen Ländern ſie auch ſeyn, und

zwar nach den Geſetzen des Landes, worinn ſich

die beſagten Güter befinden, die wegen des An

heils, das iedem Erbenzugehören ſoll gemacht
worden ſind. Es darf hierinn keine Unterſchei

dung gemacht werden, als wegen der beweglichen

Dinge, die einen Theil der Erbſchaft mache

in den oben erklärten Fällen wegen der bewegliº

chen Dinge, die vermittelt Teſtaments verſchenkt

worden. " - - - -

- ...38 $ . -

Die oben angeführten Grundſätze, ſowohlin

Anſehung des Wiederkehrrechts, als der Güter,

die Eigenthümern zugehören, welche nicht in den

Staa

b?Ä Ä 318 §.Ä T f

c) Siehe den 320 und die ff. §§ bis und mit dem 33°desÄ §§ -
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Staaten wohnen, wo dieſe Güter gelegen ſind,

können, nach dem Völkerrechte, keinen Abbruch

leiden, als kraft gemachter Vergleiche eines

Staats mit einem andern Staate. -

229 §.

Allein wenn man dergleichen unter Staaten

gemachte Vergleiche wohl ergründen und den be

ſagten Grundſätzen in irgend einem Lande Ab

bruch thun will, und zugleich alles, was damit

Verwandtſchaft hat, wohl prüfet, ſo wird man

finden, daß ſie entweder ohne zureichenden Grund

gemacht worden, oder auf Urſachen gegründet

ſind, die ſich auf irgend einen Fehler der Regie

rungsforme beziehen, den man entweder nicht

wahrgenommen, oder nicht abhelfen gewollt hat.

- - 33O §.

Es ſind oben *) wegen Treu und Glaubens,

den man unter Feinden beobachten ſoll, allge

meine Grundſätze angeführet worden. Nach

Dieſen Grundſätzen muß man ſich beſtimmen,

wenn es auf die Vollſtreckung der zu Kriegszei

ten gemachten Vergleiche ankömmt, ſie mögen

entweder durch die Regenten, oder ihre Miniſter,

oder durch Mächte, die unter einer andern Ober

herrſchaft ſtehen, oder durch bloße Privatperſo

nen, als ſolche betrachtet, gemacht worden ſeyn.

- 33 1 §.

Allein es iſt dienlich hier die Anwendung de

ſelben auf die vornehmſten Gattungen der be

d) Siehe den 249 u. ff. §§. # andern Theils,

ſagten
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fagten Vergleiche zu machen,- welche entweder

quadrückiich, oder ftiufchweigend fehn können.

332" b- - -ſſ —

Die vernehmften Gattungen von ausdrüct- j

lichen Vergleichen der Regenten, oder ihrer Mi

nifter, find diejenigen, welche wegen der Waf- ,

fenftillftände, oder ficherer Geleitei, oderPäße,

oder auch wegen des Löfeg'eldes der Gefangenen -

gemacht werden. ſi ' :

33; S * +

Von Waffenstillstànden‘. > '

Unter" dene Namen eines Waffenstifliîanm-a

vernetzen wir hier alle durch Regenten odeeihcg

Miniflerverglichene zeitige Verfchiehungen der
\

Feindſeligteitene \

J 3 4 >

Die Vergleiche derfelben" werden“ auf eine kün

gere, oder kürzere Zeit, entireder für alle Länder,

w'orinn die fchließenden-ParteheniKriegsvolk ha

‘ben, oder-aiich nur für“ einige-' Länder, oder .Der

ter, wo ſie dergleichen haben, gemacht; .

. 335 Se =“

. Diefe Vergleiche müffen nach dem völligen"

Umfange der Bedeutung ihrer Ausdrücke, dar

înn fie abgefaßt find, nnddie man allezeit in den]

vortheilha'ftigften Sinne, den fee haben können,

derftehen muß, vollftreeket werden ; weil die be

fugten Vergleiche allezeit für fich felbit einen vor

theilhaften Endzw'erk haben, nämlich- das Leben

. und Blut der Menfchen zu“ erfparen, und auch

manchmal, den. Weg zum Frieden unter den trie

genden
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genden Parteyen zu bahnen. Man kann leicht

begreifen, daß man ſich von einem ſolchem End

zwecke entfernen würde, wenn man über dieBe

deutung der Wörter grübeln, oder ſie allzuſehr

nach der Schärfe º wollte. -

- - 386 §.

Die beſagten Vergleiche verbinden ſo wohl

die Regenten, als alle ihre Unterthanen, die ſie

betreffen, und welche Kenntniß davon haben

müſſen. Nun muß ieder Menſch angeſehen

werden, daß er Kenntniß davon habe haben müſ

ſen, wenn ſie nach der Forme kund gemachtwor

den, die in den Ländern, wo ſie ſich eräugen, ge

bräuchlich iſt.

337 §. -

In der Minute dieſer Kundmachung müſſen

die Feindſeeligkeiten die bemerkte ganze Zeit über

aufhören. Allein derjenige, dem dieſe Kundma

chung zu thun anbefohlen iſt, muß, ohne Aus

nahme, für allen Schaden ſtehen, der aus einer

unnöthigen Verzögerung der Vollſtreckung die

ſes Befehls entſtehet *). - ,,.

, 338 H.

Die wegen eines Waffenſtillſtandes gemach

ten Vergleiche ſind an ſich ſelbſt und in Anſehung

ihres Gegenſtandes von ſolcher Beſchaffenheit,

daß ſie niemals als erzwungen angeſehen und

aus dieſem Grunde aufgehoben werden können.

Denn im Grunde bringen ſie den Rechten, wel

che die kriegenden Theile wieder fordern, keinen

- W) 2 Rach

•) Siehe den 7 . des erſten Teils,
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Nachtheil, indem derfelben Verjährung-durch den

Waffenstillsta‘nd ſowohl, als durch die Fortfe- _

hung der Feindfeeligkeitunterbrochen wird. Und '

wer könnte fich beklagen, daß er fie zu machen

gezwungen worden wäre? Es könnte von derfe

nigen Partei) nicht gefchehen , deren Macht die

Oberhand hatte, denn fie hat wegen diefer Urfa

che keinen Zwang "leiden können. Es könnte

auch eben fo wenig von der fchwächeren Parten

gefchehen, denn ohneZweifel würde ihr derWaf

fenftillfiand am vortheilhafrigfien feyn, und die

jenigen, welche bey Machung eines Vergleichs

am meiften gewonnen„ haben keinen einzigen

fcheinbaren Grund anzuführen, daß man fie ge

zwungen habe, ihn zu machen, Endlich, wenn

die Kriegsmacht auf beyden Theilen gleich ifi,

kann der Zwang “von keiner Seite bewiefen

werden. ,

. 339 S- .
Unterdeffen muß man einräumen, daß, wenn

in einem Waffenstillstande von einem Regenten

während der Zeit, da er von feinen Feinden ge

fangen gewefen, gewilliget worde-n, man ihn we

der in ſeinen Staaten, noch an der Spitze feines

Kriegsnolks kund machen könnte, "und man in

- diefem Falle nicht verbunden wäre, ihn zu voll

ziehen. _ Diefes ifi- dem vorhergehenden Grand.

[atze nicht zu wider. Diefer Regent hat wäh

rend feiner Gefangenfchaft nicht aufgehört ein

Regent zu feyn, allein, !) die Uebung der Rech

' * ' tt

f) Siebe den m_ s. diefes a_ndernſiTh'eili
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,_ le der oberften Gewalt wäre ihm unterfaget ge- ,

;;; zdeſenſſ und man würde bloß darum, weil er

g durch die Einwilligung zu befagten Waffenfiill

i, [lande etwas gethan hätte, dazu ihm das Recht

unterſaget war, nicht verbunden feyn, diefen

Waffenstiustand weder kund zu machen, noch

zu vollziehen; es ift auch wahr, dah, wenn eben

diefer Regent in den Waffenstillstand gewiliiget

7 “hat , der oder diejenigen, welchen die Uebung

'r der Rechte der oberstrn Gewalt während feiner >

Gefangenfchaft übertragen worden wäre, den

Vergleich deffelben beftatiget hatten, als denn die

Kundmachung gefchehen und die Vollftreckung

darauf folgen müßte.

- 340 . -

Eben diefe Vergleiche„ deren Gegenftand die

e Einführung eines Waffenstillstandes ist, können

auch nicht, als aus ththume gefchehen, wider- _

rufen werden. Denn fie find nicht auf diefe

oder jene That gegründet, fondetn allezeit auf

das erlaubte und löbliche Verlangen, dasLeben

und Blur der Menfchen zu erſparen.

341 b. '

Da die vorhergehenden Grundlüße gewiß,

und die befagten Vergleiche allezeit zweyfeitig

find, fo folget, daſ} man zum Nachtheile der Ver

forechungen, die fie enthalten, die Feindfeeligkei

ten nicht wieder anfangen kann, als ,wenn fredie

widrigen Partenen zuvor wieder angefangen ha

L‘, ben. Allein indiefem Falle kann man Wand die

' ‘ Parket), von welcher Seite die ersten Feindfee

ligkeiten gefchehen find , ist der Uebertreter des

‘D 3 ' Waffen

,.,
ll

k]zî—E—S‘

'“YYY-=;
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Waffenftiliftandes. und. nach dem Völkerrechte.

' ' als einſolchee verbunden. die Schäden. welche

aus diefem Bruche entliehen. zu erfeßen.

Well unterdeffen die2 Feiudfeeligkeiten entwe

der aus einem Misverftande. oder ohne Befehl

des. Regenten. oder auf eine folche Art wieder ſi

könnten angefangen worden feyn . daß der

Schimpf oder Schade wenig zu bedeuten hat;

fo ist allemal, wenn man etwas dergleichen hier

beh vermuthen kann. die klugfte und gerechtefie

Parten“. welche diejenigen. die fich Urfache zu be

,klagen haben. ergreifen können. daß fie deeme

gen Recht und Schadloshaltung fordern. und

fich aufs höchfie durchs Wiedervergeltungsreche

_ Rache verfchafi'en Es ift auch wahr. dal;i

wenn die befugten Feindfeeligkeiten ohne Befeh

des Regenten gefchehen wären. man nicht fagen

könnte. daß der Stilifiand gebrochen wäre. und

man folglich. nach dem Völkerrechte. den Krieg

nicht wieder anfangen könnte. zumal wenn die

ſſ jenigen. von welchen befagte Feindfeeligkeiten be

gangen worden. oon ihrem Regenten. der ge

neigt wäre Gerechtigkeit zu erweifen. und eine

gerechte Schadloshaltung zu verfchaffen. ver

läugnet wiirden. '

Die Vergleiche der4“)?lZafiienfiillfiände enthal

ten auch. ohne daß es einer ausdrucklichen Er

wähnung bedörfte. eine beyderfeitige den Unter

thanen bender Regenten gegebene Erlaubniß.an

alle die Ortner. wo der Stillfiand fiatt barbe;

° 1
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.

iii»

ſoll . hin und wieder zu reifen . iedoch unter der

Bedingung. daß es ohne einiges Gefolge oder

Zurßftung gefchehe. welche Argwohn oder Uefa-

che zur Furcht geben Eònnten. Hingegen wä

ren ausdrückliche Verforechungen. diefe Erlaub

niß auszufchließen. nöthig

, 344 - ,

Wenndieansdrùcflichen Vergleiche desWaf

fenftillftandes (welches niemals gefchehen follte)

nur die Perfonen und nicht die Güter vor Feind

ſeeligEeiten in Sicherheit fetzten. fo wurde da

durch gefchehen. daß. wenn man die Güter weg- .

nehmen oder befchädigen wollte. man die Perfo

nen, denen fie zugehbrten. berechtigen wurde zu

fechten. um dadurch die Wegnehmung oderBe

fchädigung zu verhindern. Derjenige. welcher

einzig und allein in diefer Abficht fbchte , wurde

den Waffenstiflstand nicht brechen. fovielllebels

ſier auch den Feinden thate; weil man nicht ver

muthen Eònnte, daß der Waffenstillstand an ei

nem Theile die Erlaubniß auSgefchloffen hätte.

dasjenige zu vertheidigen. was er dem andern

Theile anzugreifen erlaubt hätte.

345 H

Der .Waffenfiillftand. da er nach der gege

benen Ertiärung nur eine zeitige Aufhebung der

Feindfeeligteiten ist, kann. dafern dieferwegen

nicht ein ausdrückliches Verfvtechen gefchehen

ifi. die Freyheit nicht ausfchließen. an heyden

Theilen alles zu thun. was man thun-könnte.

wenn man in Frieden wäre. Es, folget alfo.

daß man beyderfeits feine Plätze befeftigen. auf

Y 4 dem
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ſi dem Lande, das man inne hat, Verfcba'nzungen

machen, und fein Kriegsvolk Arbeiten und Be

wegungen machen [affen kann, wie man will, in

fo fern es ohne Aumaßung des Landes gefchiehet,

das der Feind, mit dem der Stillitand gemacht

ist, in Befitze hat. Nun wird er dafür geachtet,

imBefitze alles des Landes zu feyn, welches, zur

Zeit, da der Waffenftillftand kund gemacht wor

den, von feinem Kriegsvolke befeßt war, und

desjenigen, fo hinter der Spitze feines Lagers

war, imgleichen feiner Vorposten, er mag fein

Volk darinn gelaffen, oder es daraus zurückge

zogen haben. Nach dem Völkerrechte kann

man fich,wührend des Waffenstiustandes, keines -

einzigen Stücks von allem diefen Lande weder mit

Gewalt, noch mit Lift oder Beftechung bemäch

tigen.

346 S.

Es folget auch, dal} man während des Still

standes Hülfsvblker und Lebensmittel annehmen

kann; allein es ift auch wahr, daß der Feind oer

hindern kann, damit diefe-Hülfe nicht durch das

Land gehe, das er in Befiße hat, und nichtwider

Benquffenstillstand handelt, wenn er es ver

in ert.

347 ‘S.

Man verstehet die Materien übel, welche die

Waffenftilli'tände und das Wiederkehrrecht be

' treffen, wenn man überhaupt fager, es fey wäh

rend der Waſfenstillstànde kein Wiederkehrrecht.
ſſ Cin Waffenstiflstand hingegen kann des Wie

derkehrrechts nur in Anfehung desjenigen berau

ben,
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ben , was ein Feind auf Treu und Glauben zu

feinem Gebrauche in die Oerter zuführet und

bringet, wo der befagte Waffenstillstand statt baz

ben muß, und davon er den freyenGebraurh bee .

halten muß, gleichwie ihm auch erlaubt feyn

muß, es wieder weg oder in fein Land zurückzu

führen, fo lange der Waffenst—illstand dauert;

und was in dem feindlichen Lande ift, kann man.

nicht daraus wegführen, um es nach dem Wie.

derEehrrechte wieder zu gewinnen. Uebrigens

muß diefes Recht, nach dem Vòlterrechte, auch

zur Zeit des Waffenstillstandes, den oben 3)

angefiihrten allgemeinen Grundfäßen unterwor

fen ſeyn. . .

348 S

Wenn man einen Waffenstillstand vergleicht,

kann man auch wegen einer Strafe eins werden,

die derjenige leiden foil, der dawider handeln

wird. Da in diefem Falle der Uebertreter, auf

Anfuchen des andern Theils, fich der bemerkten

Strafe unterwirft, fo ist dieſer nicht berechtigek,

die Waffen eher wieder zu ergreifen , als nach

‘ - derfioffener Frist des Waffenstiustandes. Ale

lein, wenn der Stillstand von einem oder dem

andern Theile übertreten wird, und der andre die

Waffen wieder ergreift, ohne daß er die Strafe

fodert, fo hat er Éein Recht mehr fie zu fordern;

weil man zu vermuthen Urfache hat, daß, da er

die Wahl gehabt, entweder die Strafe zu for

dern, oder die Feindfeeligkeiten wieder anzufan

°:" 5 gen*- e
g) Siehe ben‘z71undff.s5. des andern Theile, ’
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gen, er das letztere davon vorgezogen, und dem ‘

Rechte , das erfte zu fordern abgefaget habe. ’

Wenn endlich der Uebertreter fich der bemerkten

Strafe zu unterwerfen abfchläget, fo kann der

andre Theil, der fie gefordert hat, die Waffen

wieder ergreifen, ohne daß er deswegen das Recht

verliehret, die befagte Strafe zu fordern. Al

ilein wenn fich der Uebertreter der Strafe zuun

terwerfen erbiethet, ehe der andre die Waffen

wieder ergriffen hat, fo ift diefer auſ keinerlei)

Art berechtiget, fie wieder'zu ergreifen.

349 S

So bald als die Frist des Waffenstillstandes

verfioffen ist, können die Feindſeeligîeiten wieder

angefangen werden, ohne daß eine von denPar

tenen einer neuen Kriegòerflàrung nöthig hat.

., zza @.

Allein kann man fre wider diejenigen iiber

welche, da fie durch irgend einen nnvermnthetell

und unüberwindliehen Zufall verhindertworden

fich zurückzuziehen, fich, nach verfloßener Filll

des Waffenftillftandes, auf den feindlichenLäll

dern befinden? Außer Zweifel wür-dees nuraus

Großmuth gefchehen , wenn man fich derfelben

enthielte. Dasjenige, was weiter oben h) als

von dem Kriege gebilligee , angeführet worde]?

- ist aufdie Schuld eines Staats gegen den an

dern gegründet, dafür ein ieder Unterthan Buk

ge. ist und fich über nichts als fein iinglückbellei;

' 9

h) Siehe den 199 11. ff. eg. diefes andern Thrus

\
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gen kann, wenn ercfich indemFalle befindet,

daß man diefe Burgfchaft wider ihn üben

kann. “ ,

35 1 5- — _

Unterdeffen muß man den vorhergegangenen

Grundfatz nicht bis-auf den Fall ausdehnen,woi '

diejenigen, die fich auf dem Grund und Boden

des Feindes nach Verlauf des Waffenfiillfian

des befänden, nur deswegen darauf waren, weil

fie die Feinde ungebührlicher Weiſe gehindert

hätten, fich währenddes annoch dauernden-Still

ftandes zuruckzuiiehen. Die-Feindfeeligkeiten,

die man wider fie, wenn man ſie in dem feindli

chen Lande nach dem Waffenfiillfiande findet,

ausüben wollte, würden als die Wirkungen ei

ner ungerechten lirfache, ungerecht feyn.

3.52 r- ,

Eben fo verhält fich das Völkerrecht in Anfe

hung deſſen, was die Ausubung der Feindi'eelig

keiten wider diejenigen betrift , die fich im feind,

lichen Lande befinden, wenn, nachdem eine von ſſ *

den Parteyen den Stillfiand übertreten hat, die -

andre die Waffen wieder ergreift. .Nun ift der

jenige, welcher, nachdem fein Gegner den Waf

fenstiustnnd übertreten hat, die Waffen wieder

ergreift, berechtiget, es zu thun, da niemand eine,

wechfelhafte Verfprechung zu erfüllen verbunden

werden kann , wenn derjenige, dem fie gethan

worden, die über fich genommenen Verbindlich

keiten nicht erfüllet hat.

355 i
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353 h.
'Von fichern Geleiten und Päffen.

Die fiebern Geleite, oder Pàffe, welche eine

andre Art von Vergleichen find, die die Regen

ten oder ihre Minister, während des Krieges nta

chen können, haben zu Gegenftänden, entweder

Perſonen und Dinge, oder. nur Dinge, oder

auch allein Perſonen.

354 S* '

Es find-günftige Handlungen", welche nicht

nach der Schärfe der Airsdrückungen, darinn

fte'abgefaffet find, fordern nach der Abficht oet

standen werden mùſſen,‘die man mit Grunde

vermuthen kann, daß fie “diejenigen gehabt, wel

che fie gemacht haben.

35 i'- *Allo fchließt ein Paß, Hder't'iberhauot fürdie

Geiftlichen gegeben ist, dle Bifchöfe und alle bis

auf die geringften Kirchenbedienten ein. Wenn

er überhaupt für die Soldaten gegeben wird, fo

find die Befehlshaber fowohl als die Getneinen

imgleichen die Bootsleute der gerüfteten Kriegs.

fchiffe darunter begriffen. Alles was zu dem

ordentlichen und nothwendigen Gefolge und Ge

rache derer gehört, welchen die Pàſſe ertheilet,

wird auch geachtet, daß es in befugten Päffen be

griffen feu. '

356 5

Alfo enthält ein Paß, der iemanden ertheilet

wird, an diefen oder jenen Ort zu gehen, das

Berboth an alle Perſonen, demjenigen, der fich

dahin begiebet, einige Hinderniß zu machen, ußw

1 m
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ihm das gerin'gfie'Uebel'zu th.un.'weder auf fei

nem -Wege.énoch wenn er angekommen ifi. doch

der Vollfireckung der'LandeSg-eleße unbefchadet.

welchen er fich in feiner. Aufführung gemäß zu

bezeigen. verbunden ifi. Der für Dinge ertheil

te Paß enthält gleichfalls das Verboth . denfel

ben weder auf dem Wege. noch an dem Orte.

wo fie hingebracht werden folien. einigen Scha

den zu thun.

. 357 b» '

Allein die bloße Erlaubniß hinzureifen..enthält

weber diejenige. wieder zuruckzureifen. noch ei

nen andern fiattfeiner dahin zu fchirken. Sie

enthält auch die Freyheit nicht. etlichemal dahin

zu, reifen. es wäre denn der Pnß auf eine Art.

oder auf eine Zelt-_ertheilet worden. welche An

laß zu verntuthen gießendaß er verfcbiedeneRei

fen billige. Die Erlaubnis., eine Unzahl bela-,

dener Wagen durchzulaffen . enthält die Frey

heit noch nicht. verdorbene Sachen darauf zu

laffen. wegen welcherabfonderlicheVerfprechun

“gen nöthig find-9 . \ . . _ ,

_ſſ geb.,-S*- . . . . .

Vergleiche wegen des Löfegelds oder-der Answechfeluug

der KriegSgefangenen. ſſ ſſ '

Die Vergleiche wegen des Löfegeldes . oder

der Ausmechfelung' der Gefangenen enthalten ei

ne Erlaubniß . ohne daß man diefelbe-qbfonder

[ich verfprechen darf. fich wieder in ihrLand zu

begeben. ohne daß fich iemand dawider felgen oder

ihnen einiges-Uebel thun kann.doch der Boon-fire- .

uns“
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ckung der LandeSgefeße-unbefchadet. welchendie ,

Gefangenen unterworfen find. fo lange nedai- *

inn bleiben, oder auf ihrer Reife dadurch gehen ')

360 Si. :

In den Ländern. wo man die Kriegsgefan

genen in die Sklaverei) berfeßt. müffen die Ver

gleiche. die wegen ihrer Befreynng gemachtwer

den. nach dem Völkerrechte. ebendiefelbe Fier

heit enthalten.

361 ,C

Es muß in Anfehung deffen ,. was die Frei

ſſlaffnng oder ohne entgeldliche Freyheit Der

Kriegbgefangenen betrift. eben fo feyn. als nai

lhre verfprochne . oder vermitteln einen Prefect.

,oder einer Answechfelung verglichen-e FWW

“fung oder bloße Befreyung bereift. ' '

' * * * ' * 362 g. " -

, Wenn deerriegSgefanaene. der in die Sile

inere:,» verfeßt und nach diefem freygelaffen wo!

“den. stirbet, ohne "daß er den 'verglichenen P","

“für feine Fteylaffung bezahlt hat. fo bleibet iitt

fer Preis dafür- dem Herrn nichts destowemtfi

fchuldig. Allein von wemkann diefer. nachteil;

--,Vblterrechte. die Bezahlung derfelben-ford?!"

Man muß unterftheiden. denn entweder ſ_st Wi“

*freygelaffeneSklave geftorben. ehe er wieder!"

fein Land gekommen. oder er ift gestoebeſl/"W‘

dem er Wieder hineingetommen ift. ' -

, . . = . 2535“

= * i) Siehe det] m ‘s. des teilen Sheik?: ».:— *
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- Wenn er geftorben, ehe er wieder in fein Land

gekommen ist, ſo kann der verglichene'Preis für

feineF'renlaffung' bloß von feinem Petulat, oder

von dem, was er nach feinerFreylaffung'erwor

ben hat,. gefordert werden, weil er in dem Au- ,

ſi genblieke daier in die Sklavereh verfeßt worden

alles Recht über die Güter verlohren hat, die

ihm vorher zugehörten, und von ebendemfelben

.Llugenblicfe- an "auf diejenigen gekommen iind,

auf welche ſie gekommen feyn würden, wenn er

.anstatt , daß er zum Sklaven "gemacht worden,

eines natürlichen Todes geftorben wäre. Wenn

'dieſe den Preis feiner Freylaffung bezahlen, fo

thun fte es aus bloßer GrJoßmüthigkeit. …

' . . 354 ' » i * * ..“

Allein wenn er gefiorben, nachdem er wieder

in fein Land gekommen ist, fo kann der Herr,-.der

ihn freygelaffen hat, weil er in der Minute,- da

,er wieder hineingekommen ist, alle Rechte 1) wie

,der bekommen hat, die .er vor feiner Sklaverey

über das, was ihm damals zugehzbrte, hatte, den

Preis feiner Freylaffung von befugten Rechten

-auſ ebendie Art fordern, wir es ein ieder recht

mafiiger Gläubiger thun könnte. .. ,

l

l

, 365 .. , ,
Unterdeffen,wennderPSreisderbefagtenFreg.“

[affung verglichen worden ist, daher von dem

alten Regenten diefes freygelaffenen Sklaven's

- bezahlet

k) Siebe den zza .S. diefes andern Thetis,

l,) Siebenter-Ml- diefes antun Shells.- .. ".'. .
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bezahlet werden folie, fo mag der gedachte freg

gelaffene Sklave an einem Orte gefiorben feyn,

, wo er will, nach dem man ihn in völlige Frey, -

heit gefetzt hat, fo kann diefer Preis von dieſem

Regenten gefordert werden, wenn er fich verbind

lich gemacht hat, ihn zu bezahlen, es wäre denn,

daß der 'befagte freygelaffene Sklave entweder

.auf Befehl von dem Regenten des Herrn, oder

. ohne deffen Befehl vom irgend einem feiner Un

terthanen auf eine _boßhaftige Art gehindert wor

den,.wieder in fein Land zu kommen. .Der

Grund diefer AuSnahme ist , weil der Regent,

der den Preis-der Freylaffung - feines. Unterthe

ſſnen 'zu bezahlen verfvrothen hat, nichtvertnuthet

werden kann, daß er diefe Verfprechung in einer

andern Abficht gethan habe, als diefen Untertha

“nen zu feinem und feines Staats Vortheile wie

Der zu gewinnen, und es folglich nicht getecht

zſeyn wurde, wenn der. andre Staat, welcherdie"

>>Erreichnng feines .Endzwects verhindert hätte,

fdie Erfüllung. deffen ,- was er dazu zu gelangen

.verſprochen hätte, fordeörnßtbnnte.

;, .‘ 36 ‘… . .

— Wetm— man wegen des' Preifes und der Be

dingungen der Befreyung bloßer Kriegetgefan

genen eins geworden-ift, fo wird nöthig feyn, fich

ſiin verfchiedene Unterfnchungen einzulaffen, näm

lich zu wiffen, ob der Vergleich aufgehoben wer

den Yann-unter dem Vorwande, daß man bu

ſifunden habe, der Gefangene fer) von einem an

fehnlichern Stande und Vermögen, als man ge

glaubt hätte, oder wovon derjenige, welchemdte ,
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Bezahlung "des Lbfegeldes verfprochen worden,

es fordern Panni, oder was man zu deffen Ve.

zahlung anwenden kann, oder auch, wenn dieBe

dingungen, unter welchen die Freylaffung des

Gefangenen verwilliget worden, nicht erfüllec

worden, ob er fich wieder in ſeine Gefangenfchaft

stellen muß.

' 357 5- _

Wenn ein Menfch einen andern zum Kriegs

gefangenen machet, fo erweifet er ihm eine Gna

de. Alsdenn wird eine Art eines zweyfeitigen

Vergleichs unter diefen beyden Menfchen ge

fchloffem Der eine entfaget dem Rechte, das

er hatte, den andern zu tbdten ‘"), der fich fei

ner Seits verbindet, fo lang als er will das Ge

, fängniß "zu hüten,.welches anfiatt des Todes ist,

ſi den man.…ihm hätte anthun können. Dieſer,

ſ der den andern zum Gefangenen macher, kann

'. der Strafe, die er ihm durch Beraubung feiner

. Freyheit aufleget, diefe oder jene andere Veran- .

' bung, die er will behfügen, alscdcr Güter, die

dem Gefangenen in dem" Bezirke des Staats ge

hören, in. welchen dieſer: Gefangene kön1_mt,und

alSdenn wird diefe andre Strafe gleichfalls ür

eine Bedingung geachtet, ohne welche/der e"

fang-ene wùrde feyn getödtet worden. ſſ Daher

kömmt es, daß, wenn man einen Menſchen zum

Kriegdgefangenen machenman alles, was er bey

fich-hat., und alles Gefolge, das ihn umgiebet

und

m) 'Sieheden er; 5. dieſeîsſiande'rn Theile.- ſſ …

Z
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und ihm zugehört, nehmenkann “): allein man

muß alles diefes nehmen , wenn man ihn zum

Gefangenen tnachet , oder ſich ausdrücklich das

Recht vorbehalten, nach diefem mehr zu nehmen,

als man genommen hat.. Ohne diefes ist der

Vergleich bollzogen, und derjenige, der diefem

Menſchen das Leben gefchenket hat', dem er es

nehmen konnte, hat weiter kein Recht, als über . )

feine Freyheit, und kann ihm nichtmehr nehmen,

als was er fich; da er ſeinem Gefangenen dasLe

ben gefchenket, durch das“ Recht zu nehmen-aus“

drücklich vorbehalten hat. Folglich-kann er nicht

fordern, daß ihm diefer Gefangene offenbare,

worinii fein Reichthum beſtehet, und der Gefan
gene“ hingegen» kann es ihm verheelen. ſſ

Fragt fichs nach diefem, dem Gefangenen fei

ne Freylreik zu geben ?' Diefes kann nur durch

einen neuen Vergleich gefchehen.- Derjenige in

gaffen Gewalt diefer Gefangene ifi, kann ihm die

Freyheit geben oder nicht, und“ ſie ihm nur unter

folchen— Bedingungen geben, die er fordern will

Ede" er fich deswegen“ entfch'ließt , kann er fich

nach- dem Stande und Vermögen feines Gefan

genen erkundigen. _ Er kann, wenn er will, fich

deswegen auf das oerlaſſen, was ihm derjenige
fager], mit welchen wegen des Preiſesſi‘und der .

Bedingungen des Lbfegel-des gehandelt wird, und

alsdenn, da die Erklarung deffelben“ die Nicht

fchnur des Vergleichs fo wird, daß man nicht

uermuthen kann, dah- der Vergleich gefchehen

- ' _ feet!

n) Siehe denM K*, diefes. ande-rnTheils zu Ende„
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W feyn würde-, wenn man argwohnen gekonnt, daß

i? die Erklärung falfch wäre, ist der beſagte Ver

W gleich nach dem Rechte nichtig, wenn die Erklii

ÎſiÎ’ rung falfch ist, und folglich kann der gemachte

Vergleich “wegen des Löfegeldes “des Gefangenen

"€ aus dem Grunde, daß fein Stand und Vermö

?} gen anſehnlicher find, als derjenige, der ihm fei

«: neFreyheit wiederzugeben geneigt gewefen, ge

l- glaubt hatte, widerrufen werden. Wenn aber

Î! derjenige, in deffen Gewalt der Gefangene war,

ii wegen des Preiſes und der Bedingungen. feines

[i Lòſegeldes,eins geworden ift, ohne daß er von

i"- dem-oder denjenigen, mit welchen er deswegen

i' eins geworden ift, die Erklärung feines Standes

und Vermögens gefordert hat, fo kann diefer

ii" Vergleich unter dein Vorwande, daß der Ge

:7 fangene von,-eineni anfehnliehern Range und

i; Vermögen fey, als er geglaubt hätte, nicht wie

i‘ derrnfen werden; weil er niemand als fich ſelbst

e' deswegen die Schuld geben darf, dah er feinen

c’ Vergleich allzu unbedachtfam gemacht hat, und

«! weder der Gefangene noch derjenige , der wegen

li feines Löfegeldes unterhandelt hat, verbunden ge

i wefen etwas zu erklären,weswegen man ſienichc

,, geſraget hat. Naeh eben diefen Grundfützen

' Muß man fich in Anfehungides gemachten Ver

gleichs wegen der Freylaßung eines'Gefange

nen, der in die Sklavereh verfeßt worden, richten."

* 368 Se , _ſſ
Wovon kann man fordern, daß die verglichee ſſ

tie Bezahlungwegen des Löfegeldes eines bloßen

Kriegdgefangenen gefchehen folle ? Dirfe Bezah

” -- Z a luna
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lung mag entweder im Namen des Staats. oder

' von einem andern Privatmanne. als dem Ge

fangenen. oder von dem Gefangenen felbft ver

fprochen worden feyn. fo ift fie der Verfprechen

de fchuldig. und fie kann von allem was ihmzu.

gehört. in welchem Lande es auch fey. gefordert

und genommen werden.

369, S» ſſ

. Gleichfalls kann derjenige. der fie verfprochen

hat. zu befagter Bezahlung ein Stuck von dem.

was ihm zugehöret. anwenden. welches er will.

worunter alles. was der GefangenemitGerech

tigkeit. wie oben erkläret worden. vor demjeni

en. in defi'en Gewalt er fich befunden. hat ver

geelen önnen. und auch. wenn diefer Gefangene.

in die ' klareren oerfetztworden. das Peculiarit,

welches ihm zu haben erlaubt gewefen. begriffen

werden muß. - _ _ ,

. 370 ß, »

Endlich. wenn die Bedingungen. unter wel

chen die Loßlaffung des Gefangenen verwilliget

worden. nicht erfiillet worden find. muß fich der

Gefangene alsdenn wieder ins Grfängnifi stellen?

Man muß unterfcheiden.denn dieErfüllung der be

fugten Bedingungen war entweder phyfifch un

möglich. oder fiewar es nicht. Wenn fie phyfifcher

Welle unmöglich befunden wird. fo kann man

nicht vermuthet]. dafi derjenige. der dem Gefan

genen feine Freyheit gegeben hat. diefe Gnade

mit einer Bedingung. deren Erfüllung von dem

Willen keines Menfchen abhieng. im Ernfieba

be verbinden wollen. Es f.olget daraus. bande:

„ ' . . ‘ ‘ fager
»s":.

\
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ii fegte Gnade beftehen muß. "und der Gefangene

ii nicht “verbunden i|.“ fich- wieder ins Gefängniß

in zu fielle'n; - Allein man muß auch unterfuchen. ob

.. die phyfifche Unmöglichteit-der Erfüllung. dem?

r jenigen.“ der die Bedingung gefordert. hat be“

. kannt feyn können oder folien. oder ob-fie ihm

hat unbekannt feyn mllffen. Denn wenn fie

ihm hat befannt‘ feyn folien. fo ift der Gefange

e: ne auch nicht verbunden. den Werthdes Vor

,,; theils-zu'bezahlen . der demjenigen. welcher die

n Bedingung gefordert hat. aus der Erfüllung der

:. Bedingung wahtfcheinlicher Weife würde haben

. zuwachfentnüffen; und wennhingegendiephyfi

;. fche Unmöglichkeit der Erfüllung der verfproche

.. nenBedingung.*demjenigen. der fie gefordert

. hat., weder bekannt-hat feyn können noch follen.

. fo muß der Gefangene. ob er gleich nichtoerbun

' den ist, fich wieder insGefängnißzu ftellen. doch

wenigftens verbanden feyn. demjenigen-. der ihm

,, die Freyheit wiedergegeben hat. den Werth des

, 'Vortheil's zu bezahlen. der ihm aus der Erfül

. lung diefer-Bedingung wahrfcheinlicher Weife

zugewa'chfen feyn-“würde. wenn fie nicht phyfifch

. unmöglich gewſſefen'wàremeil man alsdennoer

muthen muß. daß die-Freyheit des Gefangenen

, ihm nur in der Abficht desjenigen der ihm diefe

Gnade erwiefen hat. ertheilet worden. dieſen

Vortheil. oder wenigftens einen gleichenWerth

daraus zuziehen. Wir wollen diefe Grundfäße

wenigftens auf einige befondereFäll'e anwenden.

:) Ein Gefangener ist unter der Bedingung in

Freyheit gefeizt worden.- daß man eineni-andern

' '- Z 3 GB
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Gefangenen die Freyheit wiedergeben ſollte, der

eher, als es ooilfireckt werden können, oder un: ,

ter währenden Vergleiche gestorben wäre, ohne

daß es diejenigen, welche beſagten Vergleichge

macht, haben wiffen können und müffen. So

ift "die Erfüllung diefer. Bedingung. phyfiicb \m

ntögiich, Der Gefangene, der feine'Freyheit,

wieder erhalten hat, ift nichtderbundenillchidia

der ins: Gefälle-til? zu ["t-ellen, in fo fem WW

gerechten Werth des _Löfegelde-s für den.,aueen

gefrorbe'nen Gefangenen,- bezahlet, zu welch'erVe

ablung er verbunden istvſſ =) _Manhateinen

cfangenen die Freybeit-unte'r der WWW

wiedergegeben, daß ein.-andrer Gefangenllk dll

{einige wieder erhalten -fellte ; allein diefer war

zur Zeit des Vergleichs todſ, und dener-ige, it

deine-Loßlaffung verſnrochenſiſihat es fo wobl

Wilen können, als müffen. In diefem,Fale»i]l

der lohnt.-lafleur Gefangene nichtverbundenewe

der [ich wied-er ins Gefängniß zu |elleu,no(bW

Werth. des Löfegeldes für diefen andern, gelloll

benen Gefangenen zu bezah,len._ Dieferunde

füße, welche die bloßen Gefangenen betreffe"

müffen auch. bey denen„ die-indie Sklavereyveb

fetzt worden find., angewendet werden. ';

Wenn die _ Vollſrrectung. der verforoeheren

edingnnngen wegen Lolita *ung der Kriegsst

fangerien nicht phyfifch unm glich-und diefeVoll

Wertung gleichwohl nicht erfolget ift, fo können

fich diefe Gefangene nicht von der Verbindlich-.

keit freu halten, fich wieder ins Gefängnil lll

lle-leni der Fell mee; (cromie er will, es emi

(Öl...
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denn diejenigen, welche die Bedingungen gefor

dert haben, vermittelst eines neuen und jun-gern

Vergleichs darein gewilliget.

371 5

Die, Rechte, welche man uber die bloßen

Kriegsgefangenen und diejenigen erhalten hat,.

“die in die Sklaverei) verfeßet “worden find, kön

nen von einem Menfchen einem andern übertra

gen werden, entweder nach dem Willen derer,

die fie erlanget haben, oder nach den bürgerlichen

Rechten , welche auch die beſagten Rechte ein

fchränten können. Diefem ifi Èein einziger

Grundfalz des Völkerrechts. “zuwider.

- 372 S

Ein Gefangener kann zu gleicher Zeit fein Löa'

fegeld etlichen unterfchiedlichen Perſonen ſchul

dig feyn, und zwar, wenn er, da er anfänglich,

ohne daß er fein Lofegeld bezahlt hat, auf freuen

Fuß gefielletworden, von irgend einem.andern,

wieder gefangen worden, der ihn zum Gefange

nen zu machen Recht hat.

* 373 S

Welches die Untermachten find, welche die oben gedach

ten verfchiedencn Arten von Vergleichen machen

können.

- Es tonnen während des Krieges von Unter

machten eben ſowohl, als von den Oberherren

und ihren Staatsräthen Vergleichegemacht wer

den; und dieſe Untermachten ſnd diejenigen, wel

the das Kriegsvole als Oberfeldherren com

mandireu. .

Z 4 374 5
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. . , | . . "", 374‘5. ,» ‘. [e:

_ Jeder Menfch, dem die Gewalt, das Kriegs

volf' unumſchrànft zu. corumandiren, anrertrauet

wird, Fann mit unterfchiedlichen Arten der Macht

bekleidet feyn , davon einige von Natur feiner

Bedienung anhängen , und andere derfelben

Grenzen überfchr'eiten. _ : ' '

' ' . , ' 375‘ S- ' ,
Wenn man von Vollmachten redet die der

Bedienung eines unum'fchränkten Befehlhaber's

des Kriegsvo'its von Natur anhangen, lo

muß man überhaupt nicht n'ur'dieje'nige, die

Kri'egszucht zu handhaben, und beobachten ili

laſſen, ſondern zugleich diejenige, anzugreifen,

und fich zu wehren, oder stille zu liegen, nachdem

es der unumfchränbte Befehlshaber dem ihm

vorgefchriebenen-Endzwecke am gemäßeftenund

nüßlichfien zu feyn erachtet, und auch diejenige

verliehen, alles, was nach ſeinem Urtheil, dar

aufabzielet, den glücklichen Fortgang der Kriegs

verrichiungen, die er entwirft zu erleichtern, i!]

befehlen und ausführen zu laſſen, zur Kriegelili

dasjenige zu erobern, an deffen Befiße dem Ri

genten , und Staate, dem er dienet, gelegenlstſ ?

und zu allen Zeiten fo wohl das ihm untergehen ‘

Kriegsvolf, und das Land, das feiner Venda!)- .

rung anvertrauet ift, als die Perſonen und Gut ‘

ter, fo fich in dieſem Lande befinden, zu" erhalten

- 637 - —

Alle diefe unterfchiedliche allgemeine Arten der

Vollmacht, welche in iedem unumfrbränften Bi

fehlshaber Fahigkeiten, Erkenntniffe und TUM]
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den erfordern, davon hier zu reden derOrt nicht

iſhfhnnen—entwede'r durch .die Gefrier des Staats,

Verhal-tungsbefehle,:diezfiexnemeinigli'rl) beglei

ten, oder die den unumſchranîteaVefehlshabe-rn

gegebenen \ Verordndngen enthalten, einge

fchränktL-werden, ' ? ">>-fr ‘ ſſî ,.

-; 377 S, .;:i*.- ſſ ' .

Allein wenn'fie nicht“ eingefchränkt find, fo

verbinden alle die Vergleiche, die fich darauf—bee
ziehen,ſiſo wohl-den Regenten, dem der-Befehlen

haber dienet, als den Befehlshaber" felbft, die

Soldaten, welcheih'm unterthänig febn mùſſen;

und die Einwohner des Landes, wo er Recht zu

-' gebiethen hatte. *Der Regent ift berbUnden,

weil die Vergleich-e auf den Glauben der Bollé

macht „die er gegeben hat, gemacht und ange

- nommen worden find, ohne welches man nicht

vermuthen kann, daß alle Partenen denfelben

beygetreten feyn würden, und diefe'Bolimacht

allezeit dafür geachtet-wird, daß fie von Seiten

deffen, der fie gegeben hat, eine Verfprechung

enthalte, alles," was derjenige, der damit verfe

hen ift, thun wiirde, für genehm und wohl ge

than zu halten.l Der Befehlshaber ist verbun

den, als wie es ein ieder ist, der Vergleiche ma

chet. Die Kriegsbölker und Einwohner des

Landes find auch “verbunden, wenn diefe Verglei

che-aufdem Glauben der Vollmacht, die dem Be

fehlshaber über fie gegeben worden, gemachtund

angenommen worden, und dafür geachtet wer

den,-daßfie einen allgemeinen gegebenen Befehl

an ieden, der der-Gewalt desjenigen, der fie ge

" . ſſ ' Z 5 macht
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macht hat, unterworfen ift , enthalten, der nieht

aufgehoben werden kann, als-durch einen andern

ausdrücklichen und jüngern Befehl ebendeffelben

_Commendanten. - - : : :. -:— i **

.. 378h-' ſi

- Wenn die Gewalt der oberfien Befehlsha

ber durch öffentliche und angenommene Gefetze

eingeſchrànkr'ſſist, fo verbinden ihreVe-rgleiche al

le diefelben Perfanen, allein "nur in fo weit,-ais

fie diele Gefebe billigen,- welche geachtet werden,

daß fie den Fremden eben fo wohl,- als den Reichs

einwohnern bekanntfeyn follen.

379 - —

Wenn die Vollmacht der Commendanten 11111:

durch Befehle. oder abfonderliche Unterweiler

gen eingefchränkt ift, muß man unterfcheiden

Denn , dieſe Befehle oder Unterwei-fungen find

entweder zur Zeit, da die Vergleiche gettiailit

worden, denen bekanntgewefen, mit welchen ſie

gefchloßen worden, und in dieſem Falle, muff?"

fich die Verbindlichkeiten. darauf beziehen, als

wie es auf öffentliche und angenommene Gel-ii

gefchehen würde; oder die befugten Befehlen-t

Verhaltungsverordnungen find zur Zeit, in wie

cher die Vergleiche gemacht worden, nicht "F‘

kannt geweſen, und in diefem Falle müffendn

Verbindlichkeiten gegen diejenigen, mit wild)!"

und zu deren Vortheile, die Vergleiche geſchwſ‘

ſen worden, ohne Einfchränkung erfüllet werden

doch dem Rechte des Regenten, von welchembi’

ſagte Befehle oder. Verhaltungsunterriäikl et

laffen worden, unbeſchadet , diejenigen, an nx);

***" u

>
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ei

_che fie gerichtet gewefen und die fie erhalten ha

ben. wegen ihrer Nichtvollfireckung zur Verant

wortung zu.-ziehen °). -

. * * 380 S.

'- Was die Vollmachten-anbelanget.welche_die

Schranken der Bedienung des Oberbefehlsha

bets ùberfcbteiten, fo muß- “er mit befonde'rn und

glaubwürdigen Titeln verfehenfeyn. welche- ihn

:berechtigent diefe Vollmachten auswüben. Die;

jenigen. welche mit den Oberb'efehlshabern Ver}

gleiche gemacht, die'fith nothwendiger-Weife dar?.

.auf beziehen. was ihre-ordentliche Bolli'nacht
i,]ftbertrift. ohne daß fie die Vorlegung diefer abe

fonderlichen und zureichenden Titel fordern.-könn

nen nichtgeachtetwerden, als wenn fie die Noth?

wendigkeit von der Vorlegung diefer Titel nicht

gewußthätten.undmüfien angefehen werden.als

wenn fie aufs gerathewohlder Vollfireekung'oder

Nichtvollfirerkung diefer Vergleiche gehandelt

_ hatten. welche eigentlich nur den Commendanten.“

als ein Priuat verbinden.

. .‘ 381 Q. ,

Wenn aber die abfonderlichen und glaubwür

digen beygelegten Titel der Vollmachten. die fich

weiter erfirerken als die Rechte. welche von Na

tur mit der Bedienung des Oberbefehlshabers

verknüpft find. denjenigen vorgelegetworden. mit

welchen fie zu Folge diefer Titel Vergleiche ge

macht haben. fo find diefe berechtiget . fo wohl

von

.e) Siehe den m n. ff. 55. dei,;rſienfihcild. _
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von dem Regenten und Befehlshaber, als dem

Kriegsvolke und den Einwohnern der Länder,

welche dieſem Befehlshaber zur Zeit der beſagten

Vergleiche unterthänig waren, die Vollſtreckung

derſelben in Anſehung der beygelegten Titeldie

ſer neuen Vollmachten zu fordern.

: 382 §.

Unterdeſſen müſſen die Befehlshaber den Mis

brauch, den ſie mit ihren Vollmachten gemacht

haben, und den Schaden, der daraus entſprin

get, verantworten, und dießſowohl in Anſehung

der Geſetze des Staats, darunter ſie gehören, als

des Völkerrechts. Dieſe Unterwerfung iſt ihnen

mit allen Perſonen gemein, welche mit irgendei»

ner Untergewalt, wie ſie heißen mag, bekleidet

ſind, und, wenn ſie ſich mit falſchen Titeln ſchmü

cken, allen Schaden, der daraus kömmt, verant

worten müſſen und den Strafen unterworfen

werden, die von den Geſetzen des Staats für

dergleichen Verbrechen vorgeſchrieben ſind.

383 §. - - -

Wenn die Befehlshaber ſolche Vergleiche ge

macht haben, daß, da ſie ihre bekannten Voll

machten überſchreiten, ſie weder für ihre Regen

ten, noch die Kriegsvölker und Privatperſonen,

die ihnen untergeben waren, einige Verbindlich

keit hervorgebracht haben, ſo können die Ver

bindlichkeiten entweder aus der Genehmhaltung

des Regenten, oder aus dem Inhalte der Ver

gleiche oder aus dem, was daraus folget, ent
ſtehen.

-

384§.
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- 384 §. S.

. Verſchiedene Gattungen der Genehmhaltung des Re

genten, welche fähig ſind die Äden Untermachteug
ſchloßene Vergleiche zu rechtfertigen.

Die Genehmhaltung des Regenten kann ent

weder ausdrücklich oder ſtillſchweigend ſeyn, und

wenn ſie ausdrücklich iſt, darf man gar nicht

zweifeln, daß die Vergleiche, ſo bald ſie darzu

gekommen, eben ſo ſtark ſind, als wenn ſie der

IRegent ſelbſt gemacht hätte. Allein wenn ſie

nur ſtillſchweigend iſt, ſo bedarf es einer Unter

ſuchung, in welchen Fällen ſie Verbindlichkeiten

hervorbringen kann.

385 §.

Die ſtillſchweigende Genehmhaltung iſt über

haupt diejenige, da das Stillſchweigen die Ver

gleiche als bekannt vermuthen läßt.

- 386 H.

Ein Unterthan, der mit einiger Gewalt beklei

det iſt, hat im Namen des Regentenund Staats

Vergleiche gemacht, welche ſeine Vollmachten

überſchreiten. Der Regent hat Kenntnißdavon

und giebet kein einziges Zeichen der Misbilligung.

Man hat Urſache zu vermuthen, daß er ſie ge

nehmhalte, weil er ſie beſtehen läßt, da er ſie

durch einen bloßen Widerſpruch vernichten kann.

Allein er füget durch ſein Stillſchweigen noch

kein Verſprechen dazu, das ihn bindet; und es

iſt billig, daß, da man ſeine Genehmhaltung ver

muthet, man auch vermuthe, ſo lange er nichts

thut, das einer Beſtätigung gleich iſt, er habe,

da er ſich nicht verbunden hält, ſich Zeitnehºe
wollen,



;3‘55 .Verfuch über die Grundfäee

‘\

__ eben iii—c ibn verierochenen _Bonheite nanu“; *

wollen, darüber zu rathfchlagen, was ihm and !

j'tändiger feyn möchte,“ entweder das Verfahren ‘

"feines Unterthanen öffentlich zu billigen oder zu

widerrufen, und dadurch die Vergleichezu rer

nichten, die von diefem Unterthanen gemacht

Werden , und, da fie feine Vollmachtenüdet

fchreiten, den Staat oder den Regenten betreffen

387 -

Allein wenn ein Regen? die Erfüllung“ deffen,

was in feinem Namen verfprochen worden, ohne

Widerfpruch vollstreckt oder erlanbet, fo kann“

er nicht mehr vermuthet werden, daß er fich ba

be Zeit nehmen wollen, wegen der öffentliche!

Genehmhaltung oder Widerfprechung zu rath

fchlagen; die Befiäcignng der Vergleiche ist lk

füllet, weil man nicht begreifen kann, daß, da er

die Erfüllung deffen, was er gewußt, das rem

feinem Namen verfprochen worden, entweder

felbfi vollfirertt, oder erlaubt hat,;er es in einer

andern Abficht gethan habe, als offenbare Be

weife feiner Genehmhaltnngzu geben. Wenn

find er und fein Staat" verbunden , die Verglei

che nach ihrem ganzen Inhalte zu halten-, als

wenn er fte felbfi gemacht hätte,

388 .Die ?DierbindlichfeitenS des Regenten und

Staats find ebendiefelben, wenn der Regenknul

etwas gethan hat, das auf keinen andern Grund

gedeutet werden kann, als auf die Genehmbai?

tung der ihm bekannt gewefenen Vergleichen-lf

infonderheie wenn er fich der in diefen Vergil!

ji]
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eli-Nutzen gemacht hat-, davon er keinen Nutzen.

zu ziehen verlangen kann).-ais in fo fern er allem, „

was-darinn enthalten ift, nachkömmt. Auf die-"

ſe Art können Verbindlichkeiten aus dem entfie

hen, was aus Vergleichen folget, welche die"

Vollmacht-;,- derer, die ne, gemacht haben , über

fchritten haben. ’ - ‘

389 S

ſi Die, obgedachtrn Grundfälze wegen der Stär

ke der-fiillfchweigenden Genehmhaltung, und der

Wirkung, die daraus folgen muß, betreffen nur

die Vergleiche, in Welchen das Verfprechen der.

V_estàtigung des Regenten nicht gethan werden

ist. . Denn" wenn hingegen die Beftätiguug ver

fprochen worden ift, fo ist diefes Verfprechen ein

wefentlicher Theil der Vergleiche geworden, und

muß als. eine Bedingung angefehen werden,oh

ne welche ſie nicht gemacht, feyn würden, und de:.

5 ren Nichterfüllung fie nichtig macher. Wenn

die Beftütigung nicht gegeben worden} ſo find

an beyden Theilen keine Verbindlrchkeiten , fon

dern nur Anfange, woraus Verbindlichkeiten ent

. stehen, daſern die Bcftütigung erfolget. . Alles

was der Regent, ohne Auslieferung der befugten

Befiätigung hat thun können, und alle Vor

theile, die ihm die Vergleiche haben verfchaffen

können, können keine Folgerungen nach fich zie

hen. Alsdenn find beyde Partenen in ebendem

felben Stande, darinn ſie feyn würden, wenn die-]

fer Regent, da die Befiürigung nicht verforo

chen worden, etwas gethan hätte, das auf eine

wahrhaftige ,Gcnehmhaltung zu deuten ware,

abi;
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oder einigen Vorthe'rlfiaus den-Vergieiche‘ngu

zogen hätte, mit Proteſtation) daß diefes det

Freyheit, die erſich vorbehalten wolle,-* nichtnach.

theilig Genn folie, die befagten Vergleiche entwe

der öffentlich zu billigen, oder nicht-zii billigen,

und demjenigen, der ſie gemaeht-hangt] wider

ſprechen. . . ‘ M.:;

390 é

* Kraft der Vollmacht,- die mit der Bedienung

eines Oberbefehlshabers verknüpfet.i|,irerwil

* liget: er entweder zeitige Verfchiebungen der

Feindfeeligteit, von Seiten der Kriegevòlter,

die unter ſeinem Gebiethe ftehen , :zoder giebet

Päffe, welche nach ihrem Inhalte,“ in-deann

de darinn er gebiethet, fiatt haben màffen, oder

handelt wegen des Löfegeldes der, Gefangenen,

die er gemacht hat,—oder auch von feinem Volle

gemacht worden, oder unterhandelt endlich we

' gen der Aaswechſelung derbeſa—gtenſiGeſangenen,

welches ein zweyſeitiges Lòſegeld iſt P).

ſſ 391 S

Es befchließen auch diewidrigen Oberbefehls

haber Éraſt der Vollmacht, die mit ihren Bedie

nungen nothwendiger Weite verknüpft ist , dle

Capitulationen, wegen Uebergebung *fefter Plä

ne und die Bedingungen unter fich, , welche die

Befatzungen und Einwohner befagter Plätze be

treffen. Nach dem, was überhaupt oon den Vol]

machten gefaget worden, die mit den Bedienun

. gen des Oberbefehlshabers verknüpft fig-lf;

, . - ‘, ef

- p) Sieheſſdcn 166 f. des'èrſien Thrill.

»
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** fcheint es unnöthig zu feyn, Exempel davon mit

größeren Umfränden zu geben.

392 d

Von Vergleichen, die während des Krieges von Pri-.

rather-fenen mit den Feinden des Staats gemacht _

_ werden können. ſſ '

Wenn Privatperfonen während des Krieges

mit Feinden des Staats Vergleiche machen, fo

ist das Recht eben fo, als wie es vorhergehend ‘1 )

wegen der Frage, welches überhaupt die Treue

ist, die man unter Feinden beobachten foll, ange

führer worden. Allein man könnte hier einige

abfonderliche (“ragen vortragen, die einigrc

Schwierigkeit f hig zu ſehnſcheinen. Wir wol- ſſ

' len ihnen zuvorkommen, wir wollen fie ſelbst bor

-;, tragen und nach diefem darauf antworten.

3113 5

Verbindet das gethane Verforechen eines

‘ Kriegsgefangenen, fich wieder in die Gefangen

fchaft zu ftellen, denfelben, wenn der Regent des

Staats, dahin er zurückgekommen ift, es ihm

verbiethet? Ohne Zweifel ift diefe Verfprechung,

ungeachtet diefes Verboths verbindlich, und der

Gefangene muß fie erfüllen, weil er, wenn er fie

nicht gethan hätte, nicht würde freygelaffen wor

den feon, und es niemand erlaubet feyn kann,

einer bedingten Gnade , die man ihm zugeftan.

den hat, zu misbrauchen; denn kurz, weil ihm die

Freyheit nur unter diefer Bedingung ertheilet

worden, er höret nicht auf, in welchem Landes;

an

q) Siehe den 249 Mi. SS. diélſes andern Theile.
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auch ifi. in der Gewalt desjenigen. der ihn zuvor

gefangen hielt. und der Regent. der ihn durch den

Tod. damit man ihn verfchonen wollte. auf im

mer hätte verliehren können. bis zu feiner völli

gen Befreyung keine andre Gewaltt'iber ihn hat.

als die er über ieden Fremden. der fich in dem
Bezirke feines Staats befände. haben wurde r).

Das gemeine Befie aller Nationen erfordert.

daß diefes fiir unverbrüchlich gehalten werde.

Aus einem noch fiärkern Grunde muß fich diefer

Gefangene wieder in die Gefangenfchaftfiellen.

wenn der Regent. in deffen Staat er zurückge

kommen ifi. es ihm nicht verbiethet. und die Furcht

der Wein Begegnungen. die ihn nicht abhalten

darf. in diefem Stücke feiner Pflicht nachzukom

men. für ihn keine rechtmäßige Entfchuldigung

feyn würde. Jeder Regent. der in feinem Staa

te einen Kriegsgefangenen findet. der auf fein

Wort freygelaffen worden. thut. wenn er ihm

anbefiehlet. fich wieder in die Gefangenfchaft zu

begeben. und ihn auch gar ausliefert.eine Hand

lungder Gerechtigkeit. die er zu thun Recht hat.

weil er iedermann. der in feinen Staaten leber.

zwingen kann. die Vergleiche . welche er recht

] mäßig gemacht hat. zu halten.

394 d

. Jfi ein Gefangener. der feine Freyheit unter

der Verfprechung . daß er nicht an einen gewif

fen Ort zurückgehen. oder wider denjenigen. def

fen Gefangener er gewefen. nicht dienen will,“:

halten

r )Siehc den 343 5. des ersten Theils.

I
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halten hat. gehalten. dergleichen Verbindlichkei

ten zu erfullen? Man iönnte die Verlaugnung

dieſer Frage mit nichts unterstuhen, als demVor

wande und der Liniührung. daß die Vergleiche.

Welche unerlaubte Zufagen enthalten. in Anfe

hung diefer Zufagen null und nichtig ſind', daß

. man diejenige Zufage. feinem Oberherrn ganz.

und gar nicht. oder zum Theilnichtzu gehorchen.

als unerlaubt angefehen werden miiffe . und die

Verſprechung, nicht in ein gewiffes Landzuruck

zugehen und wider iemand zu dienen. die Zufage

den Befehlen feines Oberherrn nicht zu gehor

chen enthalte. wenn er dergleichen gabe. die der

befugten Verfprechung zuwider ſind. Allein es

ift zu beobachten. daß man vrrmuthen muß. daß

der Gefangene ohne diefe Verfprechung feine

] Freyheit nicht erhalten hätte. folglich fein Ober

herr aller Rechte iiber feine Sìleri'on auf'immer be

raubet geblieben wäre.und er nicht angefehen wer

den Éann; als ob er eine unerlaubte Sache ver

fprochen habe. wenn er. das Vermögen zu er

halten. um fich wieder unter die Gewalt feines

Oberherrn zu begeben. fich anheifchig gemacht

hat. ihm'in gewiffen abfonderlichen Puncten nicht

zu gehorchen. da er es nicht beffer hatmakönnen Die Beobachtungen find die G ede

der Entfcheidung .

3 55.

Zur Verficherung die Vergleiche zu erfüllen.

welche,wer es auch fei). mit den Feinden macher.

werden öfters von ihrn Pfänder oder Geifeln

gegeben.

' Na 2 395 5
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396 @.

Von Geheim

Die Geifeln find Leute, welche mit ihren Per

ſonen Mr die Erfüllung der Vergleiche stehen,

und man kann zwo unterſchiedliche Gattungen

von Geifeln betrachten, diejenigen, welche fich

.ſelbst frenwillig geben, und diejenigen, welche man

.auf Befehl des Regenten giebet.

397 » - -

Es ist außer allem Zweifel, daß fich ein Menſch

aus puren freuen Willen zur Geifel geben kön

ne, weil ieder Menfch, da er den freyen Gebrauch

feines Willens hat, dergestalt Herr über feine

Perfon ist, daß er feine Freyheit ohne Vorbe

halt veräußern und fich in die Sklaverey verfe

hen laſſen kann ‘ ).

. . 398 I» ,
Derjenige, welcher aufBefehl des Oberherrn

"zur Geifel gegeben wird, kann, nach dem Völ

kerrechte, nichtanders als mit ſeiner Einwilli

gung dazu gegeben und angenommen werden;

denn weil der Regent kein Recht über das Leben

ſeiner llnterthanen hat, als in fo fern ſieſo ſchwe

re Verbrechen begangen haben, die ihnen nach

denſſ Gefetzen t) die Todesstrafe zuziehen mùſ

ſeu,.',ſo kann auch, nach dem Vòlferrechte, dem

Regenten tiber die Frehheit feiner Unterthemen

nichts einiges Recht geben, als die von ihnen

begangenen Verbrechen oder derfelben Einwilli

.. OW

s) Siehe den 360 5. de:? ersten Thetis. *

t) Siehe den 343 S. des ersten Theile".
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gung; nnn giebet man keine Miffethater zu Gei

feln, und wenn man dergleichen ohne ihre Cin

wiiligung giebet, fo würden fie nicht als Geifeln,

fondern als Mifiethäter des Rechts, ihrer Frey

heit zu gebrauchen beraubet werden können.

399 ü

Allein es ift nichtnöthig, daß diefer zur Geifel

gegebene Unterthan feine Einwilligung durch ir

gend eine Urkunde und öffentliche Erklärung dazu

gebe. Es ist genug, wenn er fich, da er weis,

oder willen foil, wie weit fici) die Verbindlichkei

ten der Geifeln erfirecken, obne Widetfpruch zur

Geifel ausliefern läßt. Alsdenn es um fo viel

billiger, daß feine Verbindlichkeiten durch fein

Stiufchweigen vollkommen werden, da fie eine

größere Gewißheit der Vollfireekung der Ver

gleiehe, welche in der Abficht des Wohls und

Vortheils des Staats, deffen Glied diefe Geile]

ist, gemacht zu feyn erachtet werde, zum Gegen

ftande haben. Dieſer der Gefellfchaft vortheii

haftige und nützliche Gegenfiand, und die Mit

tel demſelben Genüge zu thun, müffen zum all

gemeinem Befien der Geſellſchaft von iedem an

genommen zu feyn vermuthet werden, wenn er,

da er Kenntniß davon hat, oder haben foil, kein

einziges Zeichen des Widerwillens oder einer

förmlichen Widerfetzung blicken läßt. Andern

Theile ist auch zureichend , wenn er nur mundi

lieb erkläret, daß. er nicht der Meynung fey, fich

den Verbindlichkeiten der Geifeln zu unterwer

fen, um zu verhindern, daß er, nach dem Völker

rechte, nicht gültiger Weiſe zur Geifel gegeben

Aa 3 and
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und'angenommen-werden kann, weil alsd'enn fei

ne Einwilligung nicht mehr zu vermuthen ist.

Nur kömmt es darauf an, zu wiffen, wenn und

gegen wen diefe mündlichen Erklärungen gefche

hen mùffen, wenn ſie dieſe Wirkung thun folien.

_ 4c-o g'. .

Sie *mr'iffen gegen den Regenten gefchehen,der

die Geifeln verfprochen hat, und fie liefern will,

oder gegen ſeine Vorgeſenten; weil", wenn man

fie ihnen nicht thut, man dem Regenten und

Staate zu deffen Nutzen die Vergleiche gemacht

worden wären, den Verluſt des Vortheils ver

urfachen könnte, darauf er fein. Augenmerk ge

richtet gehabt, und den er fich durch die Wahl

anderer Geifeln, die ihre Einwilligung nicht ge

weigert hätten, würde haben verfchaffen können.

Sie màffen auch gegen-den Regenten gefchehen,

an welchen die Gelfeln nach den Vergleichen ge

liefert werden folien, oder gegen ſeine Vorgeſetz

_ 'ten; ohne dieß würde diefer Regent Recht" ha

ben, die Einwilligung der Perſonen, "die ihm zu

Geifeln gegeben worden, zu verniuthen, undes

würde unbillig feyn , wenn diefe Vermuthung

nicht zu feinem Nutzen gereichen ſollte, da er, in

demrr nach derfelben Grunde die Geifel an

nimmt, oder annehmen läßt, die in den Verglei

chen enthaltene‘n Verbindlichkeiten, zu deren Voll

[irerkung er perfönliche Bürgen haben follte,voll

kommen gemacht haben wurde,

-- . 401 5.

Die befagten Erklärungen. mùſſen gegen den

Regenten gefchehen,_der die'Geifeln verfprochen

: — ’ hat,

P
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hat, oder gegen ſeine Vorgeſehten, gleich zu der

Zeit, da die Perſonen, welche zn Geifeln zu die

nen befiimmt worden, Kenntniß davon haben,

oder aufs längfie, wenn man die erste Llnftaltzu

ihrer Auslieferung machet, nachdem man ihnen'

von ihrer Befiimmung Nachricht gegeben hat.

Sie müffen bey dem Regenten gefchehen, dem

;;: die Geifeln verfprochen worden find, oder ſeinen

«: Vorgeſehten, wenn man im Begriffe stehet, ihm

ſſ- die beſagten Geifeln auszuliefern, weil in diefer

-- Minute, die Einwilligung, in Anfehung feiner,

lr

_7„=-*=»_-:

nothwendig ifi und er wegen ermangelndesWi

derfpruchs das Recht erlanget, fie zu oermuthen.

Allein dafern die Geifeln diefe Erklärungen in

den befagten Zeiten weder gegen ihren Ober

herrn und feine Vorgeſehten, noch auch beh

dem Regenten, derzſie angenommen hat, oder

ben den Perſonen gethan haben, die von ihm er

nennet worden ſind, ſie als Geifeln anzunehmen,

fo find fie gültig verbunden; weil, da fie durch

ihr Stiuſchweigen gegen ihren Oberherrn ſich,

anheiſchig gemacht haben, zur Verficherung der

Erfüllung ihrer Vergleiche, als Geifeln zu die

nen, ſie durch keine einzige nachfolgende Wix

derfprechung ſich entbrechen können, bey dem an

dern Regenten die Verbindlichîeiten,welchemit

dem Stande der Geifeln verknüpft find, zu er

füllen, und, da fie andern Theils fich gegen die

ſen andern Regenten durch ein gleichmäßiges

Stillſchweigen verbindlich gemacht haben,dnrch

diefese allein ihren Oberherrn von der Art der

Gewehr befreyen, die er verfprochen hat, and

A a 4 dle
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die Wahl, die er mit ihnen getroffen hat, gültig
machen. ſi

402 S.

Aus dem , was erlt angeführet worden, daß

die Geifeln , welche mit ihren Perſonen für die

Vollfireckung der Vergleiche ftehen , nur kraft

ihrer Einwilligung wahrhaftig Geifeln werden,

folget, daß, wenn fie vor dem Alter ausgeliefert

ſſ- worden, darinn fienach den Gefeßen ihres Lan

des vermuthet werden müffen, daß fie den freyen

und zureichenden Gebrauch ihres Verfiandes

haben, Verbindlichkeiten einzugehen , man an

ihnen kein einziges Recht der Gewähr ausüben

kann, ’ ſi

, , - 403 S
» Es folget auch, daß man, nach dem Völker

rechle, an ihnen kein einziges Recht der Gewähr

ausüben kann, wenn, da ihre Einwilligung aus

drücklich gefchehen oder fverm'uthet werden müf

fen, nicht frey gewefen find, fie zu geben oder

nicht zu geben, ,

404 b

4Es'folget weiter, daß Geifeln, die vor dem ver

nünftigen Alter überliefert, oder anfänglich ge,

zwangen worden, ihre Einwilligung auf welche

Uff es auch len zu geben, durch keine nachfol

gende Einwilligung verbunden werden können,

wenn fie, da fiediefelbe geben, nicht in völliger

Freybeik gewefen find, fie abtufchlagen, und dat

man ohne dieß kein“ einzigesRecht über fie erlan

get'haben kann.

405 S
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Es folget überdieß. daß die Geifeln. da fie es

entweder aus ihren freyen Wilien oder mit ih

rer ausdrücklichen“ oder rechtmäßig vermutheter

Einwilli ung werden. in Anfehung deffen ver

bunden ünd. wozu fie. wie fie haben wiffen ſollen,

bestimmt gewefen. und Recht geben können es"

ihnen leiden zu laffen=- Z. E. fie haben einwilii

gen können. in die Sklaverei) verfeßt zu wer

den “), und fie haben wiffen folien. daß man fie.

in erman'gelnder Volifirectung der Vergleiche.

darein verfeßen würde. wenn es unter den fchlie

ßenden Regenten ein eingeführter Gebrauch ge

wefen ift. folglich ift die Verfeßung- in die Skla

verey wegen ermangelnder Vollfirecknng der

Vergleiche. nur-eine [Folge der Verbindlichkei

ten. die fie übernommen haben. als fie darein ge

williget. daß fie zu Geißeln übergeben würden.

Allein fie haben das Recht nicht geben können.

fie in Ermangelung der befagten Vollftrectung

umbringen zu laffen "), folglich-können fie die

Verbindlichkeiten. die fie gegen diejenigen über

nommen haben. denen fie zur Geifel gegeben

worden. nach dem Völker-rechte. nicht unterwer

fen. beo diefer Gelegenheitsden Tod zu leiden.

, 406 .

' Unterdeffen ftehet. nach dem Völkerrechte.

nichts im Wege. daß man die Geifeln. wenn fie

wider dir Gefeße des Landes. darinn fie fich be

Aa 5 finden,

u) Siehe denzsos. des ersten Theils. *

' x) Siehe den 352 5. des erften Thetis.
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finden. gehandelt haben. mit denin befagtenGei

fegen enthaltenen Strafen y), wegen aller an

dern Falle. außer der Nichterfüllung der befug

ten Vergleiche . belege ; weil ihnen der Stand

ſſ der Geifeln kein einziges Vorrecht giebet noch

Shen kann. daß fie ungeftraft dawider handeln
‘ſſ nnten.

407 S

Es giebet nur drei) Fälle.- in welchen fich _die

auf gültige Art verbundenen Geifeln retten fön

uen. und zwar [) denjenigen. wo fie gewiß find.

daß. wenn die Vergleiche. dafür fie Bürgen find.

nicht erfüllet worden. befchloßen worden ist, fit

mit, dem Tode zu belegen; denn in diefem Falle

, kann ihnen nichts verbothen werden. was ihnen

nöthig ift. einen ungerechten Tod zu vermeiden z)

Der 2) Fall ift . wo .' wenn die henennten Be

dingungen nicht erfüllt worden find. die Geifeln

wüßten. daß der Gebrauch des Landes. wo [*16

find. fonft gewefen wäre . ihres Gleichen wegen

folcher Nichterfüllung hinrichten zu [affen . und

man 'nicht öffentlich erklärt hütte. daß man die

fem Gebrauche nicht folgen wolle ; denn alsdenn

würden fie eben fo viel- Grund haben, einen un

gerechten Tod zu fürchten. als wenn ſie dazu vee

dammt worden wären. und diejenigen. denen ſil

entwifchten. dörften ihre Entweichung lediglich

den Beyfpielen der Ungerechtigfeit und Barba

W!

- y) Seachem; goeserſienshens. .

z) Diefcs beziehct [ich auf die Grundfähe. WWW“

gerechte Vertheidiguug feiner felbfi betreffen.
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reh- die fie gegeben hätten, beymeffen. Der 3)

Fall endlich ift, wo, wenn der Gebrauch,-die

Geifeln wegen Nichterfüllung der Vergleiche,

dafür fte Bürgen geworden find, hinznrichten,

nicht eingeführt gewefen, der Regent, der Gei

feln ausgeliefert, neuerlich das gefährliche Erem

pel gegeben hat, diejenigen hinrichten zu laffen,

die ihmgegeben worden waren. AlSdenn hat

dieſer Regent, wenn er feine gemachten Verglei

che nicht erfüllet hat, Anlaß zum Wiederdergel

tungsrechte gegeben, und dieGeifeln, die er über

liefert hat, können der Schärfe deffelben zuvor

zukommen, fich retten, in dem fie fich nichthaben

verbinden können , den Tod ohne Begehung ei

nes Verbrechens Zzn leiden. Allein wenn der

Regent, dem ſieausgelieſertworden ſind, fich

des Gebrauchs des Wiederbergeltungsrechts be

giebet, alsdenn können fre fich nicht retten, und

müffen, wenn fie fich gerettet haben, fich wieder

in feine Gewalt begeben.

408 b

Jn keinem einzigen andern Falle können fich

die Geifeln, nach dem Vòlferrechte, retten,

weil fie, wenn fie fich retten, wider die Verbind

lichÉeiten handeln würden,die fieüber fich genom

men haben, mit ihren Perſonen für dieVollfire

ckung der Vergleiche zu liehen, und ohne zurei

chenden Grund zu allen den Schäden Anlaß ge

ben würden, die aus dem Kriege, der wahrſchein

ligher Weiſe wieder anheben würde, entstehen

Ponnunſſ

* _409 b
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409 5

Wenn die Vergleiche, bey deren Gelegenheit

die Geifeln gegeben worden, alle erfüllet find, fo

müffen fie in Freyheit gefeßt werden, und man

- kann fie, nach dem Völkerrechte, nicht länger

zurückbehalten, wenn fie nicht irgend ein Ver

ſi brechen begangen, oder einigen Schaden verur

fachet haben, der nach den Gefetzen des Landes,

wo fie find, Recht giebet ihnen die Freyheit zu

verfugen. Eben fo ifi es, fo bald die Vollfire

ckung der befagtenVergleiche wegen irgendeiner

natürlichen llrfache unmöglich gemorden ift, die

man weber dem böfe'n Willen der Geifeln noch

desjenigen", der'fie gegeben, beymeffen kann, und

fo befchaffen ifi, daß fie den Gegenfiand der Ge

währ vernichtet hat. 8. E. ein Kriegsgefange

ner ifi freygelaffen worden, in dem er zur Sichen <

heit feines gethanen Verfprechens fich wiederin

die'Gefangenfchaft zu fielien, Geifeln gegeben hat.

Dieſer Gefangene stirbet; von diefer Minute an

müffen die Geifeln, die ergegeben hat, in Frey,

heit gefeßt werden, wenn diefe natürliche [irla

che, der Tod, welche den Gegenfiand der_Ge

währ vernichtet hat, weder dem böfen Willen

der Geifeln, noch des Gefangenen, der fie gege

ben hat, beygemeffen werden kann.

410 S,

Wenn aber die natürliche Urfache, welchedie

Volifireekung der Vergleiche unmöglich madre!,

den Gegenfiand der Gewähr nichtſinernichtet

hat; alsdenn kann man die Geifeln zurückbe

. halten,

* i
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halten, weil dieſe Vollftreckung entweder ganz

oder zum Theile wieder möglich werden kann.

41 1 5. ' _

Man kann fie auch zurückbehalten, wenn die

natürliche Urfache, die den Gegeniiand der Ge

währ vernichtet hat, ihrem béſen Willen herge

meffen werden kann; weil jederzeit der Grund

ieder Verbindlichkeiten entweder die a-usdrücklt-,

ehe, oder wenigftens vermuthliche Verfprechung

ift, aufrichtig zu handeln, und zur Vernichtung

der Berbindlichkeiten, nichts. ungerechtes zu

thun; alsdenn find die Geifeln, wenn der Werth,

den der Gegenftand der Gewähr hatte, kein will

kührlicher Werth gewefen, und fie ihre Freyheit

haben wollen, verbunden, diefen ganzen Werth

nach einer richt-igen Schäßung zu bezahlen ; und

wenn der befagte Werth willkührlich gewefen;

müffen die Geifeln , zur Strafe ihrer unredlich

keit, angehalten werden, diefen Werth, nach der
Schätzung desjenigen„ demſſſie zur Geifel gege

ben worden, zu bezahlen. Dieß ift-ein Beyfpiel

diefes lehrern Falles, nämlich eines loßgelaffe

nen Gefangenen, der zur Sicherheit feines getha

nen Verfprechens, fich wieder in die Gefangen

fchaft zu ftellen, Geifeln gegeben hat, und durch

irgend eine Wirkung des böfen Willens der be

fagten Geifeln geftorben wäre. In diefen] Fal

le können diefelben nicht verlangen in Frehheit

gefrier zu werden, als in fo fern fie demjenigen,

dem fie zur Geifel gegeben worden, den Werth

des Lòfegeldes für den Gefangenen nach fein-er

Schälen-no foi wie er ſie machen will.- (enables;

‘ 4 1 = .
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' * ‘ 412 S.

Ueberhaupt iſt es eben fo, wenn die natürliche

Urfache , welche den Gegenfiand der Gewähr

vernichtet hat, nur dem böfen und verkehrten

' Willen desjenigen, derfie zur Geifel gegeben hat,

'bengemeffen werden kann; weil - dieſe überhaupt

für die Thaten derjenigen,. die fie zur Geifelge

geben haben, als für ihre eigne Thaten Bürgen

find. llnterde—ſſen,ſſwenn ein losgelaffener Ge

fangener-, der zur Sicherheit feines gethanen

Verfprechens, ſich wieder in die Gefangenfchafc

zu begeben, Geifeln giebet ,- fich freywillig entlei

bet hat, hat man llrſache zu behaupten , es fer

billig, daß die Geifeln nicht gehalten wären, das

Löfegeld des todten Gefangenen nach der will

kührlichen Schätzung deffen, der ihn hat loslaſ- ,

fen wollen, zu bezahlen-, fondern in Freyheit zn "

fehen wären, dafern fie nur das befagte Löfegeld

. nach der gehörigen und billigen Schätzung des

jenigen bezahlen, das für einen ieden andern Ge

fangenen von gleichen Vermögen, Stande und '

Würde zureichend feyn würde. Dem Grunde

diefer Ausnahme widerfireitet das Völkerrecht

deswegen, dafi derjenige, der einem andern Gna

de erwieſen hat, den wahren Werth desjenigen, -

was er gefodert hat, da er fie ihm erwiefen, durch

eine Begebenheit verliehrt, die er hätte zuvorfe

hen ſollen, and man nicht ſagen kann , daß der

jenige, {welcher einen Gefangenen , unter feiner

Verfprechung, fich wieder in die Gefangenfcbaft

zu stellen, losgelaſſen hat, hütte vorausfehenfol

len, dal? der Gefangene auf eine Art handeln

— „ * würde,
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würde, *die der natürlichen Empfindung, welche

die Menſchen zu ihrer Erhaltung antreibet, fchnur

gerade entgegen ift. Wer foil nun Bürge fur

die Bezahlung diefes wahren Werths feyn, als

der Geifel, der zur Sicherheit der Wiederkunft

des Gefangenen in feine Gefangenfchaft, feine

Freyheitverpfandet hat? Da aber der Gctfel

gleichfalls den Fall,"wo fich der Gefangene frey

willig entleiben würde, ebenſo wenig hat vor

ausfehen müffen, fo) fener fich das Völkerrecht

auch dagegen, daß man mehr als diefen wahren

Werth von ihm fordere, und ihm'mit eben der

Schärfe begegne als wenn er diefen Mord, da.

für er Bürge ifi, felbft begangen oderdnrch einige

Wirkung feines böfen Willens verurfachet hütte.

. ., . , 4l'3 S. ' ſi

Müffen die Geifeln nach dem Todedes Re

.- genten, der fie eines andern Gewalt hat überge

ben laffen, in-Freyheit gefent werden? Diefe

Frage zu beantworten, muß man die Verträge,

wo der Regent fo wohl feinen Staat, als fich

felbft verbindlich gemacht, von denjenigen unter
fcheiden, in welchen" er nur'perfönlicheVerbind- ſi

ichketten übernommen hat; Iſf die Fragevon ſſ

dieſer “lenken Gattung der Verträge; So müf

fen die Geifeln nach dem Tode. des Regenten,

der fie überliefert hat, in Freyheit gefeizt wer

den. ' Allein wenn die Frage von Verträgen ift,

wodurch der Staat verbunden worden, fo iftder

Tod des Regenten nicht zureichend, ihnen die

Freyheit zu verfchaffen

4145
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*414 S- ‘

Die Geifeln. welche nach dem. was zuvor er- ,'

'Bläret worden. zureichend einwiliigen. als folche

übergeben zu werden. treten dadurch den gemach

ten Verträgen bey. und fchließen einen wahrhaf

tigen Bürgfchaftscontrart a*).- Allein die zur

Sicherheit der Vollstreckung der befagten Ver-'

gleiche gegebene Pfänder find nur“ Folgen der

felben. -

41 s 5"

Von Pfändern.

Allein diefe Folgen find fo befchaffen. dafi fie

darinn wefentlicheTheile der Vergleiche werden

weil derjenige. der ein Pfand ausliefert. zu dem

jenigen. in deffen Hände er es übergiebet. zu fa

gen geachtet wird. wenn ich in der gefetzten

Zeit: das nicht chua, dafür euch das pfand

zur Derſichernng iſf, ſo foil das befiegte

pfemd euch ftact der Uolistreckung deffen,

was id), euch verſprochen habe. dienen und

ener eigen feyn. als wenn ich in diefer-enim

te das Eigene-hum deflfelhen, durch eine Ue

* berg-ebnet pon Sand in Z.,-end. an euch "über

- tragen h tte. Gleichfalls wird derjenige. dem

das, Pfand gegeben wird. da er es empfängt.

dafur geachtet. daß er es zum Voraus ftatt des

Preifes der Nichterfüllung deffen. was ihm bet

fprochen worden ist, annehme, Dieferwegen

nd die fchließenden Theile benderfeits verbun

„“)- Derjenige. der das Pfand gegeben gar,

. * tik.

aj-Siehe den zo} u. [T. 55. des erfien Thais.
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hat, wenn die Erfüllungdeffen. was verfprochen

.. worden. in der gefeizten Zeit nicht erfolgetift.

." nach dem Vòlterrechte, keinRecht mehr. eswie

.. derzufordern. allein er ist auch nicht mehr oer

f". bunden. das. was er verfprochen hat. zu erfüllen.

“… weil er eine verglichene und angenommene Sa

"Z" che von gleichen Werthe dafür gegeben hat; und
ſi'ſſ andern Theilshat derjenige. welcher das Pfand

M' empfangen hat. Recht. es zu behalten und als

eine Sache. darüber er das Eigenthum hat. zu

gebrauchen.“ allein eristſi nicht mehr berechtiget.

_. die Vollstrecfung desjenigen zu verlangen. was

“; ihm oerfprochen worden ist, und dafür das Pfand.
ſſ‘ſi; das ihm eigen geworden. ein Equivalent ift. da

ll für es von ihm ſelbst gefchützet und als. ein fol

"a-ſi ches angenommen worden. '

ſſ’ſi - 416 In *;

V. ' Aus dem vorhergehenden Grundfaße foiget,

ii daß derjenige. der, das Pfand gegeben hat. bis

i' zur Zeit. die zur lVollstreckung deffen, was ver

‘fſi [prochen worden, bestimmet wordenist , der Ei

ffi genthümer deffelben bleibet. Folglich leidet er

ffiſif‘ darunter. wenn dastand vor diefer Zeit ver

hſi dirbet oder Schaden leidet. Weil aber derje

Si nige, der es empfangen. feinen Nutzen dabei), ge.

i" funden hat. indem es ihm zur Sicherheit der

i“ Vollstrectung deffen. was ihm verfprochen wor

ii‘ . den ift. hat dienen folien. fo ifi es. nach dem Völ

kerrechte. billig. daß er als einer. der dafür for

i gen folien. angefehen Werde. und diefen Eigen

l thümer wegen des Verlnfts des Pfandes. oder ’

des Schadens . der ihm iugestofien, fchadlos

Bb halte.

."a

»
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halte, wenn eines oder das andre durch Argelifl

oder Betrug von feiner Seite, oder auch durch

ein Verfehen oder eine Narhläßigteit, derer Erin

wachfamer Hausvater fähig gewefen feyn wür

de, fteh eräuget hat,

417 S

Wenn das, foverfprochen ifi,in der zur Voll

fireckung bellimmten Zeit vollftreetet worden, fo

hbret das Pfand nicht auf, demjenigen , der es

gegeben hat, eigenthümlich zuzugehören, ob es

gleich in deffen Händen bleibet, der es empfan

gen hat. Um feftzufeizen, ,wenn und wie diefer

für den erfolgten Verluft oder Schaden des

Pfandes frehen muß, fo ift nöthig zu beo dachten,

daß das, was zum Pfande gegeben worden, ein

folches nicht länger ift, “als es zu der Minute, de

derjenige, der das Pfand gegeben, demjenigen,

der es empfangen, zureichende Beweife vonder

Vollftrerlung deffen, was derfprochen gewefen,

gegeben hat, da er Recht gehabt, es zurück zu

nehmen, das befagte Pfand aber in den Händen

*defi'en, der es empfangen hat, bleibet, fo iftes

nichts mehr, als eine Hinkel-[age, und diefer darf

nicht mehr dafür stehen, ‘als wie ein 'freywilliger

oder gezwungener Vet-wahrer eines hinterlegten

Gutes, nach der obigen Erklärung l’), dafür

stehen müßte c). Allein bis zu diefer Minute,

"muß er dafür stehen, wie es in dem vorhergehen

den

b) Siehe den 17; g. des erfien Theile.

0 Siehe den 170 n. 171 g. ebend-if.
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den Grundfatze erkläret worden , wie derjenige,

der ein Pfand empfangen hat, dafür stehen muß.

, ' 4l8 S. .

Jede Sache, die zum Pfande eines gethanen

Verfprechens gegeben worden, ohne daß das Ziel ]

der Vo'llfireckung bemerket worden, kann zurück

genommen werden, wenn man. dasjenige erfüllet, .

was verfprochen worden ift. Es kann kein eini- .

ger Verlauf der Zeit, welcher es auch fey, Un

iaß geben, dem Rechte, das derjenige hat, der

das Pfand gegeben, es wiederzunehmen, wenn

er das, was er verfpcochen hat, chat, die Ver

jährung entgegen zu fetzen “); weil man feine

freywillige Verlaßnng einer Sache, welcher er

“fich nicht wieder anmaßen konnte, als wenn er

dasjenige erfüllte, was er zu erfüllen entweder

nicht im Stande oder nicht geneigt gewefen,nie

mals hat vermuthen können.

' 419 5

Allein, wenn das Pfand dergleichen “zu feyn

aufgehörthat, und, wie erst er'kläret worden eine

Hinter-lage geworden, kann “alsdenn der Verlauf

der Zeit Anlaß znr Verjährung geben? Ueber

haupt muß man hierauf mit Nein antworten.

Weil", da die Hinterlage ihrer Natur nach die

Freyheit ausfchließet, die hinterlegte Sache zu ge

brauchen e), lo lange die Hinterlage befiehet,

der Verwahrer weder den Gebrauch noch den

Bb 2 Bee-filz

d) Siehe den 300 S. des erfien The-ils.

e) Siehe den 17: h, ebendcffelbcn.
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Befitz hat, und nur der lange Befiß der Verjäh

rung den Wegſſbahnet f ).

420 5,

Diefe Hinterlage bestehet fo lange, als derle- '

nige, der das Pfand gegeben, es in den Händen

desjenigen läßt, der es empfangen hat, und nie

mand als deffen Erbe oder Nachfolger, kann un

ter dem Titel eines redlichen Befihers , die Ver

jährung entgegen felgen.

42] 5.

Esist mit den Pfändern nicht wie mit der

Geifeln, welche man zurückbehalten kann, wenn

die Vergleiche, zu deren Sicherheit fie gegeben

worden, vollftrerket find. Mann kann, nach dem

Bölkerrechte , die Pfänder, zur Sicherheit der

Schulden zurückbehalten, auch folcher, die nicht

aus den Vergleichen herkommen, zu deren Vet

ficherung fie gedienethaben , es müßte denn ein

abfonderlicher Vergleich vorhanden feyn, wo

durch man es zu thun Verzicht gethan hat. Der

Unterfchied kömmt was oben angeführet wor

den K), daß die Geifeln weder gegeben noch an

genommen werden können, als mit ihrer Einwil

ligung, Die Perfonen ſind zwar Bürgen fiir

die Schulden des Staats, aber nur in ſo fem

ſie zur Abtragung derfelben von ihren Gütern

beytragen, fie müßten denn darein willigen, ihre

- Freyheit zu verpfänden, deren fie nicht beraubt

werden können als in Betrachtung diefer Einwil

— ligung.

f) Siehe den 3015. des erstenTheils.

:) Siehe den 398 S. diefe-s andern Theile.

h-mn-*-......
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ligung. Die Pfänder hingegen find, Güter des

Staats, darauf deffen Schulden ohne alle Ein

willigung haften. Der Regent, der fie erhal

ten hat, kann fie zur Sicherheit der Bezahlung

ieder Schuld, die er von demjenigen, der fie ge

geben hat, zu fordern ber chtiget ist, zurückbehal

ten. Aus eben diefem Gr nde kannein Pribat

mann, nach dem Völkerrechte, der zur Sicher

heit einiger Schuld Pfänder erhalten hat,die man

ihm bezahlet, zur Verficherung einer andern Bw

zahlung, die er von eben diefem Schuldner for

dern kann, zurückbehalten. '

422 S.

Allein fo wohl die Geifeln, als die Pfänder

müffen nicht allein für die Vollfireckung der

förmlich ausgedrückten Vergleiche haften, fie

müffen auch für die fiillfchweigenden stehen, wel

che nach der Befchaffenheit der auSdrücklichen

Vergleiche, darinn enthalten zu feyn geurtheilet

werden h).

423 h.

Wenn man Geifeln und Pfänder zur Sicher

heit der Vergleiche geben kann , die man wäh

rend des Krieges mit den Feinden machet, fo

kann man derfelben auch zur Sicherheit derjeni

gen gebeu,welche die Friedenbfchlüffe, und Bünd

nißverträge enthalten.

Bb 3 424 S.

k) Siehe den m 9. des erfien Thetis.
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424 6.

Von Friedensfchlüffen.

Die Friedensfrhlüffe find diejenigen, vermöge

welcher die fchließenden Partenen einander, un

ter gewiffen Bedingungen verfprechen, gegen ein

ander wegen der Gründe, die den Krieg verur

fabchet hatten, Seine Feindfeligteit mehr auszu

‘u en.

425 S

Alfo gehört es für diejenigen, welche/den Krieg

führen, den Frieden zu fchließen. Allein fieföu

nen durch die Bedingungen, darüber fie einswet

den, niemand auf eine gültige Art verbinden, als

wer ihnen unterthan ift. Wir wollen einige

Veyſpiele hiervon geben. C

» 6 .42 .

Menfehen, die Glieder eines Staats find, kön- >

nen weder andre Glieder ebendeffelben Staats,

noch Glieder eines andern Staats, noch unab

bänglirhe Perſonen befriegen, als in den oben et

klärten Fällen ‘). Allein gefeßt fie thun es recht

mäßiger Weiſe oder nicht, fo tönnen fie doch oh

ne allen Zweifel verfprerhen, Éeine Feindſeiiaieit

.' mehr zu verüben , und die gegenfeitige Verlore

Chieng , daſ; man dergleichen nicht weiter gegen

fie thun wolle, annehmen ; allein fie können durch

die diefen beyderfeitigen Verfprerhungen beyge

fügte Bedingungen, weder ſich, noch ihre Güter,

noch das geringfie, was dem Staate fchüdlia),

oder den darinn eingeführten Gefetzen zuwider ist,

verpfän

i) Siehe den Zr, g: n. rz ,b. des erften Theile.



des Rechts und der Moral. 391

verpfänden. weil, es nicht in ihrer Macht ftehet.

"daß fie dem Staate zu fchaden vermögen. deffen

Gefehen fie fich auch nicht entziehen können.

427 .

Wenn. Staat wider Staat Krieg führet. fo

kömmt es. den Regenten beyder Theile zu . fich

wegen des Friedens in Unterhandlung einzulaf

fen, und ihn zu. fchließen. Allein die Regenten

würden ihre Macht überfchreiten. wenn fie durch

die Bedingungen eines Friedensfchluffes über

das Leben einiger ihrer Unterthanen verordneten.

ohne daß fie verurtheilet worden. fo fchwere Ver

brechen begangen zu haben, welche ihnen dieTo

desftrafe nach den Gefetzen zuziehen müffen k).

Dergleichen Bedingungen alfo würden nichtdie

geringjte Verbindlichkeit machen. und auch, die

Einwilligung der alfo geächteten Unterthemen

würde fie noch nicht verbinden. und den befagten

Bedingungen einige Gültigkeit geben 1').

428 b

Sie würden auch ihre Macht überfchreiten.

wenn fie durch einen Friedensfchluß'über die Frey

heit ihrer Unterthanen "'), ohne derfelben Ein

willigung. oder ohne daß fie Verbrechen began

gen hätten. die Recht gegeben hätten. fie ihrer

Frehheit zu berauben. verordneten. Alfo wür

den dergleichen Bedingungen für fich felbft nicht

die geringfte Verbindlichkeit machen. und nur

Bb 4 durch

k) Siehe den 34; 6. des erfien Theils.

1) Siehe den 362 s. des erftcn Theils.

m) Siehe den 3935. diefes andern Theile.
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durch die Einwilligung der Unterthanen bei) der?

felben Vollftreciung gültig werden. '

429 b

Was die Güter feiner Unterthanen anbelan

get. fo kann er durch einenFriedensfchluß ver

ſprechen, diefen oder jenen Theil davon auszu

liefern. weil alle Güter der Glieder eines Staats

ungetheilt für die Schulden diefes Staats-haf

ten und für die Handlungen des Regenten stehen:

Der über diefe Schulden zu urtheilen. und die

Bezahlung anzubefehlen Recht hat, Derglei

chen Verfprechungen müffen' vollstreckt werden,

doch mit Vorbehalt des Aufpruchs derjenigen.

deren Güter zu Folge der befagten Verfprechun

gen ausgeliefert worden. wider den gefammten

Staat. Dieſer Aufbruch kann ihnen mit Ge

rechtigkeit nicht verfaget werden. und der Regent

muß ihn bis zur Erhaltung alles dell'en gültig ma

chen. was es ihnen über ihren billigen Beytrag zur

Bezahlung der Schuld. wegenwelcher ihre Gü

ter übergeben worden find. gekostet hat.

. — 430 S

Allein es fragt ſich, kann die oberste Gewalt

eines Landes durch einen Friedensfchluß abgetre

ten werden? Dasjenige. was in diefem Stücke

dem Vblkerrechte gemäß ift. fest zu fenen. find

“*“verfchiedene Dinge zu betrachten. und vornehm

lich muß manxunterfuchen. ob die oberste Ge

walt dem Regenten unter dem Titel des Eigen

.‘ thums .zugehdre. denn wenn fie ihm eigenthülncih

. _ . i
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lich zugehbret , fo hat er Recht, darüber zu ver

ordnen ").

43 r 5

Es fleht, nach dem Vbllerrechte, nichts im

Wege, daß eine oberfte Gewalt, demjenigen, der

fie befihet, eigenthümlich zugehört-n könne, und '

' diefes eine von den Bedingungen fey, unter wel

chen lich die zufammengethanen Familien °), -

entweder gleich der der ersten Zufammengeſel-

lung , oder nach diefem gegen ihr Haupt haben

verbinden können. Allein diefe Bedingung muß .ſi

klärlich ausgedruckt worden feyn. Wenn fie es

nicht-geworden-ift, fo kann man nimmermehr

vermuthenf daß die Abfuhr der befagten znfani

mengethanen Familien gewefen fey, fich nichtal

lein der Herrfchaft des Regenten, den fie erwäh

let oder angenommen haben, fondern auch aller

Perfonen zu unterwerfen, welchen "fie diefer Re

gent, auch-wohl verführt, oder gezwungen über

tragen wollte.

“ Die oberfte Gewalt ift lein Gut, das wiedie

andern Gattungen von Gütern P), dem Befitzer .

einzig und“ailein zn feinem abfonderlichen Nu

teen" in" die Hände gegeben wird. Esmüffen

zwar daraus große Vortheile für den Befiger

entfpringen , allein der wefentliche Gegenftand

derer, die fie auftragen, ift der allgemeine Vor

“cheil ihrer Gefellfchaft 4%, und wenn auch die

, b 5 fich

n) Siehe den 317 6. des erfirn Theile.

o) S.“ den 24 s. ebendnſ. p) Eden 316 5.ebendaſ.

_ q) Siehe den zz und 14 s. des ersten Theils._
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fich zuſammen gethanen- Familien ausdrücklich

verfprochen hatten, daß die oberfre Gewalt dem

erwühlten oder angenommenen Regenten eigen

thü-ml-ich zugehören- follie, fo könnten fie doch nie

mals vermuthet werden, daß fie diefen allgemei

nen Vortheil aus den Augen gefeßet haben foll

ten. Man könnte nur vermuthen, es habe fich

ihr Vertrauen in diefen Regenten fo weit er

fireckt, daß es ihnen keinen Zweifel gelaffen, er

würde die empfangene Macht, auch wenn er fich

entfchließen würde, die oberfie Gewalt entweder

ganz oder zum Theil einem andern zu übertra

gen, allezeit zu einem guten Gebrauche anwen

den. Diefes würde den Grund des eingeführ

ten Eigenthums und der übernommenen _Ver.

bindlichkeiten in Anfehung der fich zufammenge

thanen Familien feyn; und vermuthlich ifi dich

das Eigenthum der oberften Gewalt, welcheshat

gegeben, werden können, worauf Gratins gefe

hen, wenn er von väterlichen Königreichen gere

det hat, davon er nicht klare und deutliche Be

griffe genung gegeben zu haben fcheinetl

432 -

Wollte man dasjenige umzufioßen, was. erfi

gefaget worden, daß die oberfie Gewalt , wenn

fie zum Eigenthume übergeben feyn foil, es durch

eine deutlich ausgedrückte Bedingung werden

müffe, einwenden, daß es mit dem Eigenthunie

der oberften Gewalt eben fo feyn müffe, als mit

der Erbfolge bey eben diefer oberfien Gewalt,

melche gemeiniglieh eingeführte würde, ohne daß

man deswegen einigen ausdrücklichen Vergleich

' — gemacht
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gemacht habe , und mit richtigen Grunde alfo

habe eingeführet werden können? So würde das

Gegentheil durch den Unterfchied leicht zu zeigen

feyn, der zwiſchen dem Gegenfiande der Einfüh

rung der Erbfolge bey der obersten Gewalt,und

dem Gegenfiande der Verwillignng des Eigen

thums ist, daß, nach dem Völkerrechte, die Grund

* füße wegen der nothwendigen Vergleiche bey

benden fehr unterfchiedlich feyn müffen. Der

Gegenfiand der Verwilligung des Eigenthums

ist überhaupt der perfönliche Vortheil des Eigen

thümers ‘), und nichts als ein folcher Gegen

.ftand ift demjenigen von der Einführung der

obersten Gewalt mehr entgegen, welcher der all

gemeine Vortheil und Wohlfiand der Völker

ist ’). Es wird nimmermehr natürlicher Wei

fe zu begreifen feyn, daß die Völker diefe zween

Gegenftände hätten vereinigen wollen, alfo mixſ:

ſen fie in diefem Stücke ihren Willett durch ei

nen ausdrürklichen Vergleich an Tag legen.

Hingegen ift der Gegenftand der Einführung des

Erbrechts bey der oberi'ten Gewalt, dem allge

mrinem Nutzen und Wohlfiande der Völker in

nichts entgegen. In der That kann der Ge

genfiand der befugten Einführung kein andrer

feyn, als fich zu verfichern, allezeit gute Herren

zu haben , welche man von ihrer Kindheit an in

- den Grundfähen einer guten Regierung erzogen

zu fehen hoffet, und allzugroße Befchwerlichkei

ten

:) Siehe den zin S. des erfien Theils.

s) Siehe den :; and 24 g. ebendaf.
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ten zu vermeiden, welche öftere Wahlen nach ‘

fich ziehen würden. Es ist natürlicher Weiſe

zu begreifen, daß fich die Völker diefen Gegen

ſtand haben vorstellen können , weil er zu ihrem

allgemeinen Nuhen und Wohlftande abzwecket.

Daher kömmt und muß, nach dem Völkerrech

te, kommen, daß, wenn ohne eine neue Wahln- -

nige Nachkommen eines erwählten oder ange

nommenen Oberherrn, nach einander regieret

haben, und für Oberherren erkanntworden find,

die Erbfolge als kraft eines fiillfchweigenden

Vergleichs, der einem ausdrücklichen Vergleiche

gleichgültig ist, eingeführt angefehen werden muß

Diefer Vergleich wird mit richtigen Grundren

muthet. Allein wenn derRegent, der die ober

fte Gewalt nicht kraft eines ausdrücklichenVei

gleichs der Völker, die ihm unterworfen find

zum Eigenthume erhalten hat, Theile davon oh

ne die ausdrückliche Einwilligung eben diefer

Völker veräußert hat, fo kann man nicht mit

gleichen richtigen Grunde die Verwilligung des

Eigenthums der befagten oberfien Gewalt vet

muthen, fo wohl weil es, wie es erft erkläretwoi

den, natürlicher Weife nicht zu vermuthenist/

als weil das Stillfchweigen der Völker, berbe

legenheit der Verankerungen, welchen fie ſich

hätten widerſehen können, natürlicher Weiſe wai

ganz anders vermuthen laßt, daß fie nämlich diege- '

dachten Veräußerungen genehm gehalten haben

433 .

Wenn die oberſie Gewalt einem Regeliim

zum Eigenthume durch einen ausdrücklichen ??;

gel
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machen.

gleieh übergeben worden, fo kann er fie entwe

der ganz oder zum Theile an wen er will abtreten,

ohne daß diefe Abtretung von der Einwilligung

feiner Unterthanen unterfiühet werden darf.

Wenn er ſie aber nicht durch einen folehen aus

drücklichen Vergleich erhalten hat, alsdenn ifi

die EinwilligUng der'Unterthanen nothwendig,

die Abtretung der-oberfien Gewalt gültig zu

434 5

Diefer erforderlichen Einwilligung müffen die

gefammte Nation, oder wenigfiens die Abgeord

nete ieder Landfchaft beytreten, doch ſo, daß die

Meynung der größern Zahl über der kleinern ih

re die Oberhand behalte. Diefer Grundfatzifi

es, den man als den alleranftündigfien zum ge

meinen Wo'hl aller Nationen in den Fällenein

führen muß, wenn die Abtretung der oberfien

Gewalt in Abficht auf den allgemeinen Nutzen

.der geſammten Nation, oder zur Tilgung der

Schulden des Staats gefchehen würde.

435 **

Allein wenn man fie thun will, unddabey den

abfonderlichen Vortheil des Regenten zum ein

zigfien, oder vornehmfien Gegenfiande hat; fo

find die Einwohner des abgetretenen Landes zu

fagen berechtiget, daß die Berbindlichkeiten, die

ſie gegen dieſen Herrn übernommen , da fie fich

ihm unterworfen haben, ihr Wohl zum Haupt

gegenfiande gehabt, und folglich der befagteRe

gent, wenn er nicht in der Abficht handelt, ihnen

ihr Wohl zu verfehaffen, fie ihrer Verbindlich

eiten
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keiten nicht entledigen könne. als wenn er ihnen

die Freyheit läßt fich einen andern Herrn zu ei

wählen. Sie können auch andern Theils mit

richtigen Grunde fegen. daß die Verbindlichkei

ten, die fie mit andern Völkern eingegangenfind.

mit welchen fie die Geſellſchaft gemacht oder be

williget haben. und welche keinen andern Gegen

stand, als den gemeinen Nußen aller Gefellfchaf

ter gehabt. die Mehrheit der Gefellfchafter die

Gefellfchaft nicht unter Bedingungen zerreißen

könne. die nicht wahrhaftig in der Abficbt auſ

diefen gemeinen Nutzen für alle. oder zurBezah

lung ihrer gemeinen Schulden. fondern nur

hauptfächlich in der Abficht auf den abfonderli

chen Nutzen des Regenten berfprochen worden

find. Hieraus wird folgen. daß die Abtretung

.der obersten Gewalt ihres Landes gültig zu ma

chen, die Einwilligung der größten Anzahlfeinel

Einwohner oder der Abgeordneten aus den men

fteindGemeinden. daraus es beftehet. nöthigftll]

Wr . , -

, 436 S
Die Abtretung der oberften "Gewalt. welcli

wie in den beyden vorhergehenden Grundfälli"

gefaget worden, von den meiften Völkern oi)?e

den im Namen des gefammten Staats verfan

melten Abgeordneten verwilliget worden. und

ohne Zweifel auf die zu Recht beftändigfte und

ftärkfte Art gefchehen- Allein es kann die be

fagle Einwilligung ohne diefe Verfammlungöic

Stände zureichend feyn. die Abtretung detobtl' '

[ten Gewalt gültig zu machen. und zwar weg;
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die ausdrückliche Einwilligung abfonderlich von

den Völkern iedes abgetretenen Landes gegeben

worden. oder wenn. nachdem die Abtretung durch

glaubwürdige Anfchläge bekannt geworden,der

jenige. dem fie gefchehen ift. den Befih von den

abgetretenen Ländern nimmt. oder für fich neh

men läßt. ohne daß fich .die mehrsten Völker. oder

Abgeordnete dawider fetzen oder Widerfprüche

einlegen. und ohne daß ihr Stillfchweigen. oder

llnth'àtigkeit einigen fehrwahrfcheinlichen Zwan

ge beygemeffen werden kann. Alsdenn wird ei

ne rechtmäßig vermuthete Einwilligung vorhan

den feyn. die einer ausdrücklichen Einwilligung.

welche in der zu Recht befiändigfien Forme ge

geben worden. gleichgültig ift.

437 -

Hingegen. wenn die befagte Abtretung nicht

durch öffentliche Anfchlägebefanntgemachtwor

den wäre. fo würde das Stillfchwe'igen der Völ

ker oder ihrer Abgeordneten ihre Einwilligung

nicht rechtmäßiger Weiſe vermuthen laſſen, und

die Völker könnten allezeit vorgeben. daß die

Befihnehmung nur durch eine ungerechte Ge

walt gefchehen wäre. wider welche es. nach dem

Völkerrechte. keines Widerfpruchs bedörfen wür

de. als die-Verjährung zu verhindern. Wenn.

da die Völker nicht im Namen des geſammten

Staats in die Abtretung der oberften Gewalt

gewiiliget haben. die meisten unter ihnen oderih

ren Abgeordneten fich dawiderfeßten. oder Wi

derfprüche einlegten. fo würde es eben fo viel feyn.

als wenn diefe Mehrheit im Namen desgefamm

ten

’ l
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ten Staats feine Einwilligung verweigerte, oder

'widerfpräche- Endlich, wenn das Stillfchwei- ;

gen und die Unthätigkeit diefer Mehrheit einen

fehr wahrfcheinlichen Zwange beugemeffen wer

den könnten, fo könnten fie die Eimvilligungnoth

— nichtvermuthen laffen,welche, wenn fie eucharis

drücklich gegeben worden wäre, dennoch nichtig

feyn würde, und widerrufen werden könnte,wei[

fie aus Zwange gegeben worden, und iede Ein

willigung nothwendiger Weife Verfprechungen

enthält, zu deren Erfüllung“ man nicht gehalten

ift, wenn ſie nicht vollkommen find,. und welche

nicht als vollkommen angefehen werden können

wenn fie nicht ungezwungengethan worden ‘)

438 h

, “'Die Veräußerung _deffen; was,-[man oft die

eigenthümlichen" Güter der l\rone nennen

,und naeh einer allgemeiner Benennung, die

eigenthnmlichen, Guter _des Regenten, els

ein foleher betraehtet, heißen follte, kann nicht

gültig gefchehen, als wie eskerklärt worden, daß

die Veräußerung der oberften'Gewalt felblili'

, ,fchehen' kann ;, weil diefe eigenthümlichen Güter

.in allen ihren Theilen der oberften Gewalt eine

verleibet find, und deren Verwilligung, nachli

ler Vermuthung, dem Regenten nur darum tu'

gefianden worden, damit ſie ihm, fo viel als fil

konnen,dreUnkojien verfchaffen folien, die erlälle

lich aufwenden muß. ,

- 439 i

!) Siehe den 97 Z. des erfien Theile.
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439 b- ,

Dieferwegen, weil man das, was einem-nicht

zugehöret ") nicht gültig verpfänden kann, fo

kann ein Regent, der unmündig, oder ein erklärter

Wahnwißiger, oder ein Gefangener ifi, keine ver

bindliche Friedensverträge machen. Diefer

Grundfah ist zum Voraus bey Gelegenheit der

Waffenftillfiände entwickelt worden "). Frie

densfchlüffe, die in dergleichen Umfiänden ge- .

macht werden,würden,wenn fie gültig feyn follten, -

von der Befiätigung deffen oder derer, welchen ſſ , " ' .

inzwifchen die Uebung der Rechte der oberften

Gewalt aufgetragen werden wäre, unterfiüßec

werden mùffen, -

-_ 440 s

Es ist überhaupt nicht eben fo mit einem Re

genten, der von feinen Staaten verjaget worden.

Wenn er in einem Kriege-verwickelt ist, fo kann

er ihn durch einen Friedensfchluß endigen. Al

lein es ift dienlich, hier zu erklären, welcherley

Verbindlichkeiten aus einem folchen Vertrage

entfiehen können. -

441,15. ** .

Entweder ift diefer Regent unrechtmäßiger

oder rechtmäßiger Weiſe verjaget- worden. J|

er es rechtmäßiger Weiſe geworden, fo hat er

von diefem Augenblicke an, alle. feine Rechte der

lohren. Er kann Verzicht thun, fie künftig

gültig zu machen , und: dieſe Verzicht verbindet.,

ihn

nz) Siehe den 354 h. diefes andern T als. — ,

X) Suche den 339 S. die es mugen T “ls. * -

* , c
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ihn gültiger Weiſe; allein er kann die Völkerzu

nichts verbinden, welchefeiner Herrfchaft nicht

mehr unterthänig feyn dörfen. (Wenn erdagee

gen unrechtmäßiger Weiſe verjaget worden, fo

hat er dadurch kein einziges von- feinen Rechten ]

verlohren, und kann folglich alles verfprechen,

was er hätte verfprechen können, wenn er nicht

verjaget worden wäre. In fo fern-er diefeMaüt

nicht überfchreitet, find die Vergleiche, die er me

chet, verbindlich, dafern fie alle die erforderlichen

Eigenfchaften haben,um dieVerfprechungen voll

kommen zu machen _Y). Allein daraus, daß die

betagten Vergleiche alle diefe Eigenfchaften bu

ben müffen, folget, daß fie nicht verbindlich lil)ll

können, wenn fie nicht ungezwungen aemflchſ

worden. Nun könnte man nicht' mit Grurll

bl-haupren, daß fie mit freyrn Willen gema-“lll

Morden wären, wenn fie während der Zeitgl

macht worden find-, da dieſet Regent, der von

feinen Staaten verjagetfworden , fich in einer

unmittelbaren oder mittelbaren Abhänglichielt

des unrechtmäßigen Befitzers befunden hàlti,

oder wenn die überlegene Stärke der Waffil

des unrechtmäßigen Befihers der einzige Belvi

gunatlgrund gewef; nfeyn würde, der den venue

ten Regenten wabrfcheinlicher Weiſe hätte vet

anlafi'en können, Frieden zu machen.

ſſ 442\ b.
Die überlegene Stärke der Waffen kann

wohl, nach dem Völkerrechte, richtigen MM

— l

]) Siebe ben 97 it. iſ. 95. m teilen Titelli

\

' .

5—
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ihren unveränderlichen Werth geben- allein fie

kann, nach eben diefem Völkerrechte, “nicht das

geringſte Recht geben e)-- Dieler Saß ift einè

nothwendige Folgerung alles deffen, was zuvor
fefigefetzetworden °). .Alſo macherſſdiéVertràì

ge, welche keinen andern.(Bewegungsgrund, als

die Ueberlegenheit der Waffen haben, nach" dem

Völkerrechte, nicht die geringfie Verbindlichkeit,

und können fie auch nicht machen,-wenndas,

was ſie enthalten ,“ urfprünglich ungerecht ist.

Allein-wenn das, was fie enthalten, an fich ſelbst

gerecht ist, dah es zum-Vortheile desjenigen, der .

die-überlegene Macht gehabt, hat können "verwil

liget werden, fo find fie deswegen nichts deſto we

niger verbindlich , ſiweil- die wahrhaftige Quelle

der Verbindlichkeiten, died-araus entwrnigenfin

den‘ nothwendigen Regeln zur Erhaltung und

zum Wohlfiande'des menfchlichen Gefchlechcs,

und nicht laden Ueberlegenheit ifi,.worauskeine

- einzige gültige Verbindlichkeit entfiehen kann.

Iſſ ' ' . - clas-S*. .:

Aus diefem Grundfa'ße mah man diejenigen

Regeln ziehen, welche die/Art, betreffen, den Frie

' d‘en, nach dem Volterrechte, wohl zu unterham

deln und zu ſchliehen; _

- 444 S» *

' , Jeder vernünftiger Friede un fo wiejen das

Völkerrecht erfordert»,- wenmman ihnmachet,

*» .f , rCzce ſſ-ſſmuw

'_ „=) Siege den 583 *g*, diefes andern ”Thetis-. ,
a) Ste e vornehmlich-dener, 79, 144, 143, i“,-234,13 ſſ .

835 S. diefes andern Thetis. : - _
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muß die Endigung der Streitigkeiten zuin-Gegen- ,

fiande haben, welche die Gelegenheit zum Kriege

gegeben-,“ folchergefialt , daß kein gerechter und

vernünftiger Bewegüngsgrund übrig bleibe,wor

*aus d'erſelb'e wieder entftehen könnte. Man nen

ne das immerhin Frieden, was dieſem Gegen

fiande keine Genüge gethan hat, fo ift es doch

ſi kein wahrer Friede, fondern nur eine Berfchii

' “bung der Feindfeligkeiten, bis fich derjenigedcr

gerechte Urfachen zum Kriege behalten hat, im

“Stande und Willen befindet, ihn wieder anzu

teuer-***? Î **

- , 445 S, ,
' Dasienige alfo, was man zur Unzeit undoble

Grund Friede genennet hat, wird wahrfchcitlllf

ether Weiſe keine andre Wir-tung hervorbrin

gen, als daß es denjenigen, welchem manſigerichf

-te ilrſachenrdes Krieges gelaffen hat, alle rötli

ge Behutfamfeiten und Anfialten nehmen laßt,

um fich in Stand zu feiern, den Krieg wieder an'

'zuſangen, und gleichfalls feinen Gegner, mit-dem

er fich übel oder vielmehr nicht wahrhaftig rer

—- glichen hat, veranlaffet, alle/Vorfichtigteitenvot

zukehren, um fich in Vertheidigungsfiauyei“

halten, weil er befiändig wohl gegründeklfill.

befürchten, daß er ihn angreifen werde. Daher

kömmt die allzeit lebhafte Bewegung der Geml'

ther an den beyderfeitigen Höfen, und auch von

beyden Theilen die übermäßigen Befchwerutliln

der Unterthanen, als die größte Quelle dei"… ]

glücks für die Staaten. _

446 s' i
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. , 446 S. . . .

Dieß ists', worauffldie Regenten . welche in

eine Friedensunterhandlung treten wollen . und

die Staatsdiener. welche Vollmacht haben. un

ter ihrer Gewalt und auf ihren Befehl zu unter

handeln. beftändig fehen'müffen. Wenn fie das

nicht aus den' Augen regen, ſo werden'fie' die

Nothwendigkeit empfinden. keinen Frieden zuun

terhandeln. und ihre „Verträge nicht anders zu

fchließen als auf folche Art. damit man ihre

*Verglei e‘nicht anſehen kann. als wenn fie ein

zig und allein wegen Ueberlegenheit der Macht

verwilliget worden wären; weil widrigen Falls.

wenn die befagten Vergleiche einzig und allein als

Folgen der Ueberlegenheit der Macht a'ngefehen

werden könnten. die Verbindlichkeit nichtig feyn

würde. und es allezeit einen gerechte llrſache

zum Kriege. oder fich ihrer Erfüllung zu entbre

chen, oder derſelben Vollftreckung zu widerrufen

geben würde. -

447 5

Einen gründlichen und folchen Frieden zu fchlie

ßen. daß die fchließenden Regenten “und ihre [in

terthemen alle Frucht deffelben einernden können.

der in einer wahrhaftigen Ruhe und Linderung

der Unterthanen beftehen müßte. giebet es. nach

dem Völkerrechte. nur ein einziges Mittel. (we

‘ nigfie'ns ist es überhauptdas allerficherfte).daß

‘ man nämlich bey dem Vertrage die Gerechtigkeit

zum Grunde lege. Um nun diefen Grund zu

legen. fo wird am bernünftigften feyn. wenn man

* fich anfänglich] erinnert . wEe-lches die llrfache des

e 3 Krie
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Krieges und der Zufiand gewefen. in welchem

die kriegenden Partenen waren. als der Krieg

angefangen hat.

448 b».
_ſſ Die Arten der Kriegserklärung und die Ma

nifeste , welche ihnen haben folgen müffen l').

werden leichtlich darthun. welches die Urfache

des Krieges "gewefen ift. Man wird hierauf.

nach dem Vòikerrechte nnterfuchen und gewiß

machen müffen. auf welcher Seite der Krieg mit

' , Gerechtigkeit unternommen oder auegehalten

A

worden °).

449 -

Nach dem diefe Unterfüchung mit guten Ee

foige gefchehen ist, wird es weiter auf nichts an

kommen. als daß man. mit einer richtigen An
wendung des zuvor fefigefehten Grundfaßes d),

darüber. was als der gerechte Schluß des Krie

ges angefehen werden muß. eins wird. was eine '

der kriegenden Partenen der andern fchuidig ifi.

um einzurichten. wie die ganze Schuld. entweder

fan Gelde. oder durch Abtretung der ganzen ober

sten Gewaltdes fchuldigen Staats. oder eines

Theils derfelben abgetragen werden foil = ).

; 45° S'

'-' Allein. wird man fagen. man hat keine Urfa

che zu hoffen. daß die Regenten iemais einräumen

wrrdeli,

b) Siehe den 17° irff. Si. diefes andern Theile.

e) Siehe den 84, Si' und 36 S. ebend,

d) Siehe den 1z7 5. ebenda];

e) Siehe den 98, 99, no und 433 €» <<Vai
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. werden, daß fieden Krieg _unrechtmàfifger Weiſſſe

gefùhret haben, fowohl aus Hochmuthe,als-aus

Furcht vor den Folgerungen, die man zu mehre-,

rer Schwächung ihrer Macht gewiß daraus zie
Q

hen wurde;

451 e. >

Hierauf zu antworten, wie es feyn folie-ift nòn

thig zu betrachten, daß es fich auf gleiche Art zu

tragen kann, wenn man den Frieden unter-han

deln will, daß der Regent, der die Gerechtigkeit

auf feiner Seite hat, entweder der fiärtfte,oder

im Begriffe es zu werden, oder der fchwächfie ist,

*daß er mehr Land, als fein Feind, oder weniger

gewonnen hat. Wenn der Regent, der die Ge

rechtigkeit fiir fich hat, der 'ftärkfte ifi, oder bald

werden wird „ oder wenn er mit einer Kriegs

macht, die dem Scheine nach feines Feindes fei

ner fast gleich ift, mehr Land als diefer gewon

nen hat, welches eine wirklichelleberlegenheit der
ſi Macht beweifet, fo braucht es nur gefchiektelln

terhändler, welche diefen Regenten zu bekennen

vermögen, was die Gerechtigkeit erfordert, daß

er es bekenne. YllSdenn Yann, da die Macbtund

der glückliche Erfolg der Waffen die Gerechtig

keit nnterftüßen, der gründliche Friede, davon der

Abriß iiberhaupt vorgeleget worden, gefehloffen

werden. Es ift wahr, daß,wenn derjenige, wel

cher den Krieg unrechtmäßiger Weiſe unternom

men oder ausgehalten hat, wenn der Friede un

terhandelt werden foll, wegen der Anzahl und ,

Befchaffenheit feines Kriegöoolis der stàrfste zu

feyn, oder es bald zu weéden fcheinet,oderwenn

’ c 4 >

\.

/
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er fich durch Gewinnung mehreres Landes denn

fein Feind als einen folchen bewiefen hat, man

nicht viel Urfache zu hoffen haben wird, daß er

feine Ungerechtigkeit bekenne, und daß man folg

lich dem Friedensfchluffe die Gerechtigkeit auf die

oben erklärte Art zur Richtfchnure geben könnte.

Allein gefeizt, daß der Friede gefchloffen werde,

und daß es nicht auf diefen Grund gefchehen fey.

Wo ifi derjenige, welcher, wenn er bündig urthei

let, daraus, daß man es nicht fo weit hat brin

gen können, die fchließenden Partenen auf eine

Art, wie es billig gewefen feyn würde, zu ver

gleichen, wird fchließen können , daß diefer Ver

trag verbindlich fen, und man von den Verglei

chen, die darinn verfprochen worden, nicht wie

der abgehen könne? Dieſ} wird ohne Zweifel nie

mand andere feyn, als der das Gefetz des Stärk

fien in dem Völkerrechte einführen wollte, denn

aus dem, was er darinn einführen würde, wür

de vielmehr nach einer nothwendigen Folge fol

gen, daß man nicht allein von den Vergleichen

eines folchen Friedensfchluffes fondern auch den

Vergleichen eines ieden Vertrags, er möchte noch

fo vernünftig, noch fo weife, und den wichtigfien

Regeln zur Erhaltung und zum Wohlfiandedes

menfchlichen Gefchlechts noch fo gemäß feyn ,

wieder abgehen könnte. Es würde der Menfch

nicht mehr feyn, welcher glaubet. wie wir , daß

das Völkerrecht in ganzen und überalle das Ge

feß des Stärkfien, als ein Ungeheuer, das durch

feine Folgerungen iede Geſellſchaft, welche es ſep,

_ zerfiöret, ganz und gar ausfchließet. Er wird

> ' vie -
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vielmehr fagen, daß diefen Friedensfchlußverbind

lich ist, wenn er alle erforderliche Eigenfchaften

hat, die Verfprechungen vollkommen zu ma- ’

chen f), dah er aber, wenn esihmdarnn ſehlet,

keine Verbindlichfeiten gemacht‘hat, und man

vornehmlich von. den Vergleichen, die darum zu

gefaget worden, in eben den Fällen, die oben g)

bender Materie von Wiedergebung der Erobe

rungen auSgeführet worden , wieder abgeben

kann. Dieſe Fälle find diejenigen, welche eine

Furchtvermuthenlaffen, welche die Freyheit des

Verfprechenden,da er verfprochen,gezwungen hat.

2 . ,

> Wenn. man von einem Friedensfchluffe, der,

ohne dah man die Gerechtigkeit dabey zur Richt

fchnure genommen hat, gemacht worden, wie

der abgehet, ſo können die Drangfale, fo daraus

entstehen, nur denen beygemeffen werden, die fich

geweigert haben , "ihm einen *ſo rechtmäßigen

Grund zu geben. Aber außer Zweifel wird man

dieferwegen demjenigen nicht den geringften Vor

wurf zu thun haben, weleher, da er die Gerech

tigkeit auf feiner Seite gehabt, während der Un

terhandlung, alle Beweife zuſammen genommen

hat, und er kann hingegen aus einer ſolchen Vor

ſichtigieit große Vortheile ziehen. In der That

wird er fich dadurch in Stand ſehen, die Auf

richtigkeit zu zeigen, mit welcher er verfahren ift,

und zu beweifen, daß er nichts gefordert, als was

.Cc 5 gerecht,

f ) Siehe den 1196. diefes andern Thetis.

g) Siehe den lZ0 a. fi. er. diefes andern Theile.
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gerecht, und nichts verworfen, alswas ungerecht,

und er kann, wenn ſich der Krieg wieder entzün

det-, denfelben zu endigen einen viel vortheilhaf.

tigern Frieden fchließen, als er ohne dit-fes ma

chen könnte. Wenn ein mitfolcben Proben ver

ſehener Regent feine Staaten mit Gerechtigkeit

regieret, und fiel) zugleich angelegzn feyn läßt,

feine ganze Aufführung gegen andere Regenten

nach der Gerechtigkeit und Redl-chkeit einzurich

ten, fo wird er vermuthlicher Weiſe über kurz

oder lang wieder gewinnen, was ihm die linge

rechtigkeit und Stärke hat entreihen können. Er

kann dabey allezeit den Widerfiand von Seiten

des unrechtmäßigen Befitzers antreffen, allein

die Zahl feiner Bundesgenofien wird fich alle

Tage vermehren , und der Bundesgenoffen des

unrechtmäßigen Befißers ihre vermindern, und

endlich wird des befiändig gerechten Regenten

wohleingerichtete Staatskunfi den ungerechten

Befißer fo weit bringen können, daßer ganz und

gar keine Bundesgenoßen mehr hat, und nicht

mehr im Stande iſi, ſich zu vertheidigen.

453 ü- ,

ſi nnterſideffen-ist nöthig abfonderlich zu betrach

ten und hier zu erinnern, wie es fich zutragen

kann, daß die kriegenden Partenen an bey-)en

Theilen keine anfehnliche lleberlegenheit weder

gegenwärtige, noch nahe gezeiget haben. - Ju

diefem Falle hat man nichttlrfachezu vermuthen

wenn fie einen Frieden, wie er auch feyn mag,

- gemacht haben, daß die Furcht die Freyheic eines

oder des andern von ihnen gezwungen gibe

ter

——

...—.

..
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Hieraus muß folgen, “daß," ob fie gleich dem Ab

riffe, dM wir (wenigftens überhaupt als den |

rherfien) vorgeleget haben, nicht gefolgt find,

dennoch die Vergleiche, die fie gemacht, in fo fern

fie übrigens mit dem verfehen find, was die Ver

forechnngen vollkommen machen kann, Ver-bind

lichkeiten gemacht haben, von welchen fie, nach

dem Völkerrechte, nicht wieder abgehen können.

_, '454 .

Der Zufammenhang der zuvor angeführten

Sätze, hat uns von einem Gegenfiande entfer

net, auf welchen hier wiederzufommen dienlich

ift. Wir haben behauptet, daß die Abtretung

einer oberfien Gewalt, die allein von dem Regen

ten, der das Eigenthum derfelben'hat, gefchiehk,

und diejenige, welche, da fiebon dem Regenten

geſehehcn , der kein Eigenthümer derfelben war,

.von der ausdrücklichen oder stillſchweigenden Ein

willigung der darunter gehörigen Völker unter

“ früher wird, gültig iind " ). Allein diefes würde

insgemein nicht wahr gen-ungf'eyn, wenn , da

die abgetretene oberfie Gewalt von Alters her

mit einer gewiffen Erbfolge beleget worden wä

re, "derjenige , welcher zur nachgefeßten Erbfolge

ernennet worden, einiges Recht behielte die be

fagte oberfie Gewalt zum Nachtheiie der gefahe

henen Abtretung wiedertufordern. Man muß

alfo unterfuchen, ob ein Fürfi, der zur nachgefra

ten Erbfolge (Substitutio ) einer oberfien Gewalt

ernennet worden, nach dem Vòlterrechte, dieſe

ſi oberſte

WSW den 43: il. ſì. 55. diefes andern Theile.

\
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oberfte Gewalt wiederfordern kann.wenn fie ab

getreten worden. wie-wir gefagt haben. daß es

gültig gefchehen kann ; xund dieferwegen muß

“man erſtlich festſeizen, was die nachgefetzte Erb

folge ift. ob eine oberfte Gewalt mit dergleichen

Erbfolge beleget werden. und von wem es gefche

hen kann: .

' — 455 5

Manmnß durch die nachgefetzte Erbfolge iede

Urkunde verfrehen. wodurch der Eigenthümerei- ſſ

nes Gutes. der fich entweder des Eigenthums be

,giebet. oder es in diefem oder jenem Falle-zu über

geben verfpricht. bezeichnet. wer daffelbe nach und

nach genießen foil. bis es in die Hände desjeni

gen fällt. der nach ihm der wahre Eigenthümet
deffelben ſeyn ſoli. ſi '

ſi - 456 5

Die nachgefeßte Erbfolge ift dem Völkerrech

te in nichts zuwider; in align den Tallin,—wo die .

ältern Gläubiger des Eigenthümers der Rechte.

die fie auf das _mit einer folchen Erbfolge beleg

te Gut haben '), nicht beraubet werden. wider

' ſtreitet ſie dem Hauptendzwecke der Einführung

. desEigenthums nicht; allein fie würde dem Völ

kerrechte in den Fällen zuwider feyn. wo fie die

fem Hauptendzwecke der Einführung des-Eigen

thums widerfireiten würde. - —

‘ > -‘ ' :* ſi 457 il

i.) Diefes bezichet fichanf das. was im lo u. fiff.

des erficn Tileiis gefaget wird. Siehe auch M

322 Q'. 11- ff; cbcndaſelbst. ." ‘ j ‘. ,
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" . : 477 S. ſſ,__ ,' : .

Die nächgefeßte Erbfolge-einer obersten Ges.

walt kann entweder überhaupt.-nach demVbiterz

rechte. nicht gültig feyn. oder fie ift es. wenigf'tens

nur in Abficht auf den vorhergehendenGrund=

fag. = Weiifie aber . ’nachſiſider gegebenen Sitia-'

rung der nachgefehten Erbfolge überhaupt. nur

von dem Eigenthümer gemacht werden kann. fo

kann fie von dem Regenten. der die oberfte Get-] ſſ

walt nicht eigenthümlich hat. nur mitausdrück

licher oder‘wenigstens. fiillfchweigender- Einwilli

gung der darunter gehörigen Volker, fo wie fie

zur Abtretung ebe'nderfeiben oberftenF-Gewglt

nöthig feyn würde. gültiggemacht werden; Da

hingegen der Regent. der die oberfie-Gewalt

zum“ Eigenthume hat. fie mit der nachgefeizten

Erbfolge belegen kann. ohne daß es der gering

sten Einwilligung bedarf.-] Man muß dazu fü

gen. daß die oberste Gewalt von der Verfamnn

lung“ der Nation zu *eben der Zeit-. „da fiequm

erwàhltenſſRegenten übertragen wird . mie-einer

nachgefeizten Erbfolge beleget werden könnte.- - .

,. .. 458 O' . ...:...)

- 'NachdemdiefeGrundfäß-efefigefeßt.€fnkömmt

'esweiter auf nichts-an. als fich der Frage...-da.

“von die Rede ift. zu-erinnern und darauf zu ant

worten. “Eine mit einer nachgefehten; Erbfolge

b‘elegtefobersteſiGewalt “ift-auf die regelmäßigen

Art abgetreten worden. ſſ ſiDerjenige, welcher zur

'nachgefetzten Erbfolge ernennet worden war. be

findet fich in einem foichen Stande. daß er kei

ne Hinderung dabey hat.“. derfelben zu"-genießt.].

a s
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ſſ - *

als in Anfehung der gefchehenen Abtretung.

Kann er, nach dem Völkerrechte, diefe abgetre- '

tene oberste Gewaltwiederfordern ? Nein er

kann es nicht, und fiche warum.-, ** .,

ſi Die “Einführung der ober‘sten Gewalt über

haupt und folglich des Eigenthums iede-r ober

fteu Gewa-lt, hat allezeit den allgemeinen Nießen -

der Völker zum Zwecke gehabt , welche nicht

vermuthet werden können, dafi fie diefen Gegen- [

fiand, auch da fte diefes Eigenthu - ihrem Re
genten übergeben, aus den Augengel-Jeet hätten ‘).

Aiſo hat nach dem, wasſſ erft, angeführt worden,

‘ die nachgefegte Erbfolge der obersten Gewalt,

nach dem Völker-rechte, nicht gültiger Weifege

macht werden können, als in.-fo fern-fie dem all

gemeinen Nutzen der Völker nicht widerstritte.

***-_".

Nun würde es dem allgemeinen Nutzen der Völ- *

ker offenbar widerftreiten, wenn die nachgefeßte

Erbfolge einer oberften Gewalt verhinderte, daß

die Abtretung derfelben nichtunveründerlich wä- .

re, weil dergleichen Abtretungen gemeiniglich nur

zur Tilgung der Schulden des Staats gefche

hen, die man anders nicht bezahlen kann. Folg

lich muß die Abtretung der'oberften Gewalt,

wenn fie fo gefchehen' , ,wie-zuvor gefaget wor

den m) , daß fie es feyn muß, wenn fie gültig

' feyn foll,.ungeaehtet der nachgefeßten Erbfolge

Wehen,: und derjenige, der dazu ernennet war,

. * * - \ kann,

* le) Siehe den 2"; und 24 “g', des ersten Theile,

1) Siehe“ den 431" s. dieſes andern Thais. _

: m) Siehe den 433 u-“ffe-SS- diefes alldem Thel"
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kann, nach dem Völkerrechte, dieſe alſo abgetre

tene oberſte Gewalt nicht wiederfordern. -

- 459 H - -

Die oberſte Gewalt, die nur von dem Regen

ten, der Eigenthümer davon war, oder von dem

Regenten, der das Eigenthum derſelben nicht

hatte, mit ausdrücklicher oder ſtillſchweigender

Einwilligung der Völker abgetreten worden,

kömmt auf denjenigen, zu deſſen Vortheile die

Abtretung geſchehen iſt, was die Verbindlichkei

ten der Völker anbelanget, die ſie gegen ihren

alten Regenten vor der Abtretung übernommen

haben. Zu größern oder weitläuftigern Ver

bindlichkeiten würden neue Vergleiche erfordert,

denn der eigenthümliche Regent kann einem an

dern nicht mehr Rechte geben, als er derſelben

hat, und die Einwilligung der Völker bey derAb

tretung eines Regenten, der kein Eigenthümer

war, kann nur vermuthet werden, daß ſie gege

ben worden, die Abtretunggültig zu machen, wel

che der Regent allein nicht würde haben thun

können, und kann ſich folglich ohne neuen Ver

gleich nicht weiter erſtrecken, als was die Abtre

tung des Regenten allein, wenn er die oberſte

Gewalt zum Eigenthume gehabt hätte, würde

haben enthalten können.

- 460 H.

Je wichtiger die Materien ſind, darüber man

Vergleiche machet, um ſoviel mehr muß man

ſich befleißigen, die beſagten Vergleiche klar und

deutlich abzufaſſen. Es folget daraus, daßwen

die Friedensſchlüſſe, allezeit Materien von der

- -
größten
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größten-Wichtigkeit betreffen, diejenigen, welche

fie-machen, nicht zuviel Fleiß anwenden können,

diefelben auf eine Artabzufaffen , daß nicht die

geringste Zwegdeutigteit übrig bleibet, es .mag

fichaucl) eräugen, was-da wolle, Allein darzu

zu gelangen ift wefentlich nöthig ,- daß die Unter

händler iede Materie in ihrem ganzen Umfange

. überlegen, auf alle Nebenumfiände fo wohl, als

was damit Verwandtfchaft “habe, ſehen, und

alles, was ſich eràugetg Yann, vorausfehen.

.., 4 [ : ; _

* Unterdeffen, wennauch-die Unterhändler bey

allem diefem Aufmerkfamkeitangewendet haben,

wird es doch unmöglich feyn, daß nicht etwas hin

zuzufeßen oder einige Erläuterung zu geben fene

ſollte‘. Es mag nun auf Zufätze oder Erklärun

gen ankommen, fo muß die Abficht, welche die

Contrahenten gehabt, in Anfehung deffen, was

zuvorgeſaget worden “ )6, allézeit zur Regel dienen.

. .‘ \ 4 2 .

l

l

|

Im Zweifel ist einer allgemeinen Regel zu fol- *

gen, daß nämlich alles, was für fich ſelbst vor

theilh'aftig ist, vielmehr ausgedehnet , als einge- ‘

ſchrànft werden muß, unddas, was anſich ſelbſi

verhaßt oder nicht vortheilhaftig, vielmehr einzu

fchränken, als auszudehnen ist.

. 463 b.

An stch-ſelbstist nichts northeilhaftiger, ale

was darauf abzielet , daß “ein ieder habe, was

ihm gehört,. und" wasman ihm fchuldiÖill

, ‘ *:,Î ‘ſi .. * te

i n) Siehe-ben 136 5. des ersten Theil‘,

}“

l
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Daraus folget, dah alle Erklärungen eines Frie

denéſchluffes, gemeiniglich zum Vortheile desje

nigen ausfallen mi‘ìſſen, der den Krieg mit Ge

. rechtigkeit geführet hat; weil er durch derglei

chen Vertrag ſehr ſelten erhalten haben wird,

, was man ihm ſchuldig ist. Wenn dieſes ge

. ſchehen, ist noch zuſehen, wie viel, nach demVöl- .

kerrechte, daran gelegen ist, dah man bey Unter- .

‘, “handlung des Friedens eins werden könnte, wer

den Krieg mit Rechte unternommen oder ausge.

halten hätte. Wieviel leichter wurde es ſeyn,auher

der Gewißheit, die daraus von dem Zuſtande der

ſchliehenden Partenen, in Abfehn aufdie voraus

-gefehenen und geſchicklich erklärten Dinge ent

fpringen wurde °), die Zweifel wegen deſ.

; fen zu heben, worüber nach der Zeit Irrungen

entstehen könnten, weil es'nicht hat voraurzgeſe

hen werden können, oder nicht wohl erklär-et wor
ſig; den ist. . ſſ

. . 464 g.
, Wenn ein Friedensſchluh Erklärungen zu er

fordern fcheinet, ſo machetman gemeiniglich einen

neuen Vertrag, darinn man fie giebet. Wenn

dieſer neue Vertrag zur FriedenSzeit gemacht

wird, und ohne einigen Schein des Zwanges, ſo

. werden die Unterhändler und ihre Herren einen

großen Nutzen davon haben, wenn fie die Folge

rungen, die daraus entfpringen, nicht aus den

Augen fetzen. Denn wenn er keine Vorbehal

tungen, oder Widetſprechungm gegen den Sì!]?

' a t

*) Siehe ben er! S- diefes andern Theile.

Dd



iat-8 Verfuch über die Grundidee _

halt des Friedensfchluffes enthält, der erklärt

werden ſoll, fo muß er als einefreye Einwilligung

in die Bollftreckung des beſagten Friedensfchluf

fes angefehen werden, von welchem, wenn der ,

neue Vertrag ſonst nur mit allen den erforder

lichen Bedingungen, welche die Verfprechungen

vollkommen maehen, verfehen ifi, nicht mehr ab- ,

zugehen ift P), wenn er auch urfprünglich nicht

verbindlich gewefen wäre ; da hingegen der Man

gel der Verbindlichkeitinach den Ausdrü>ungen, .

in welchen die Vorbehaltungen oder Wſiiderſpre

chungen, wenn dergleichen geſehehen, abgefafiet

find, befiändigeinerley bleibet. Derjenige, deſ

ſen Einwilligung in dem erfi erklärten Falle frey

zu feyn vermuthet wird, kann fich deswegen nicht

beklagen , weil es nur an ihm gelegen hat, daß

man diefe Einwilligung vermittelfi der Ausneh

mungen und Widerfprechungen, die er hätte thun

können, nicht als frey hätte vermuthen können,

oder vermittelfi der Weigerung,die er hätte thun '

können, fich in Erklärungen einzulaſſen, und weil

er allenfalls, wenn er zur Erläuterung fchreiten

muß, deswegen die Schuld nur fich felbft und

feinen Unterhändlern geben darf, welche es fo

hätten machen follen, daß der Friedensfchluß

keiner Erklärung bedorft hätte.

465 .b

went unterdeſſen ein Friedensfchluß erklärt

werden, der in folchen Umfiänden gemacht wor

den, wo es offenbar ift, daß eine von den krie

genden

e) Sicht der eee i. diele-inneren Theile,

l
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el genden Partenen fiärkergewefeni|.als die andre.

ile fo muß man diefen andern Grundfah zum Grun

de legen. daß die Erklärung im Zweifel.der Par

a ten, welche als die fchwäcblke unterhandelt hat.

riff vortheilhaſtig ſenn muß; weil man nothwendij

it ger Weiſe vermuthen muß. daß es hauptfächlich

je von der stàrîsten abgehangen hat . fich fo deut-'

li- lich. als es feyn müffen. zu erklären.
;iiÎlſi 466 S

in So aufrichtig. bei) Machung des Friedens. “

in; die Abficht der fchließenden Partenen. und ihre

alii Begierde. keinen Krieg wieder anzufangen. feyn

nigi kann und foil. fo kann man doch leicht begreifen.

Sii daß fie über kurz oder lang wieder darein gera

in then können. Diefes kann gefchehen. entweder

f.. weil. eine neue Urfache deffelben darzwifchen
ig kömmt. oder weil der Friede“ von einem oder dem

zx andern Theile gebrochen wird. Kömmt eine? ſi

.. neue Urfache des Krieges d-arzwifchen? Dieler-“ '

*.*; wegen haben wir hier nichts beyzufugen. als was

ſſſiſchon oben geſaget worden ‘i). Allein deswe

ill gen. wenn es fich eräuget. daß der Friede von ei

.. nem oder dem andern Theile gebrochen wird.

li] find unterfchiedliche Grundregeln fefizufetzen.

i 4 > -

…‘ Wenn muß man den Fue-[den alt gebrochen anfehen?

Aus der oben gegeben Erklärung r) der Ferie-‘

;.densfchlüffe folget . daß man den Frieden nur"

'.; bricht. wenn man aus %ſachen, die fich aufdie.

n d 2 * jenigen.

', 11) Su Anfange des 7 S- diefes andern Theils.
O =) Siebten]MM eudeffelben.

'.
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jenigen. welche den Krieg veraniaffet haben. den

derJriede geendiget hat, Feindfeiigkeiten begehet.

64 8 -

Da diefe Urfachen gut oder böfe feyn können.

“fo muß man daher fagen. es könne gefchehen.

daß man den Frieden rechtmäßiger. oder unrecht

mäßiger Weiſe bricht.

64 9 -

Was zuvor wegen eines mit Gerechtigkeitge

führten Krieges gefaget worden . muß aufden

rechtmäßig gebrochenen Frieden angewendet wer

den. wie auch dasjenige. was wegen des unge

rechten Krieges gefagetworden. auf den unrecht

mäßig gebrochenen Frieden angewendet werden

um »

47° @?
Weil aber die lirſachen des Krieges zweifel

haftig feyn können. fo kann es gleichfalls zweifel

haftig feyn . ob der Friedensbrueh gerecht. oder

ungerecht ift. In dieſem Falle find die Grund

fähe. denen man. nach dem Völkerrechte. folgen

muß. ebendiefelben. weiche oben ‘) wegen der “

zweifelhaften llrſachen des Krieges. und der Fol

gen. welche die Zweifel über die Gerechtigkeit

und Ungerechtigkeit des Krieges haben müffer.

ſeſtgeſeet worden find.

47! -

Außer Zweifel ist der Friedensbruch aufSei

ten desjenigen gerecht. der nur Feindfeligkeiten

begehet. weil die andre fchließende-Partey ben

der

[) Sicht denten inf. ;. vieles andrea Theile.
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der Friedenshandlung, ohne rechtmäßige Urfache

deutliche und ausdrückliche iArtikel diefes Frie

densfchluffes nicht erfüllet hat, oder weil ſie auch

ohne gerechte Urfache dawider gehandelt hat, was

die' Eigenfchaft des gefchloffenen Friedens erfor

derte.

472 b

Hingegen bricht derjenige, welcher gleichfalls,

ohne gerechte Urfache , Feindfeligkeiten begehrt,

um Uebertretungen zu unterfiüßen , die von fei

»: ner Seite entweder den klaren und ausdrückli

chen Artikeln des befagten Friedensfchluffes, oder

ſſ dem, was die Eigenfchaft des gefchloffenen Fele.

dens erforderte, zuwider begangen worden, den

Frieden unrechtmäßiger Weife.

473 -

Unterdeffen muß man beobachten,-daß ver

fchiedene Begebenheiten die Unmöglichkeit her

vorbringen können, die durch einen Friedensfchluß

übernommenen Verbindlichkeiten zu erfüllen.

Alsdenn wird nöthig feyn zu beobachten,ob die.

fe Unmöglichkeit unumfchränkt und fo befchaffen

ift, daß das, was unmöglich ift, nicht aufhören

kann, unmöglich zu feyn; denn in diefem Falle

ist man der Partey, zu deren Vortheile die un

möglich gewordene Sache verfproehen worden,

nur den Werth der Wohlthat fchuldig, derihm

aus der Vollziehung des gethanen Verfprechens

hätte zuwachfen können, und ſie würde-den Frie

den unrechtmüßiger Weiſe brechen, ,wenn fie es

thäte, da die andre diefen Werth zu bezahlen

oder etwas anders von gleichen Werthe dafür

DD , e in
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zu geben oerwilligte. Hingegen, wenn die um

mögliche Sache es zu feyn aufhören könnte , fo

wurde es billig feyn, der Parten, zu deren Vor

theile das Verſprechen gethan worden wäre, die

Wahl zu laſſen, entweder fo lange zu warren, ]

bis die Erfüllung des Vetfpreehens moglich wird,

oder den Werth des Nußens zu fordern, der

ihm aus deffen Vollziehunghätteznwachfen kön

men," oder auch ſich von feinen gegenfeitigen Ver

bindlichkeiten, ſo viel diefer Werth beträgt, zu

beſreyen. Die andre Partey,wel>e diefe Wahl

‘ ſich, zu beruhigen weigert, und den Frieden bricht,

würde es unrechtmäßiger Weiſe thun, und an

dern Theils wiirde derjenige, zu deſſen Vorthei

le das Verfprechen gefchehen wäre, den Frieden

auch unrechtmäßigen Weiſe brechen, wenn et,

da ihm, dieſe Wahl gelaſſen worden, wegen un

möglich gewordener Vollziehung des gethanen

.Verſprechens die Feindfeligkeiten wieder anfing.

474 -

Ueber'haupt oerfpreche'n die Regenten, wenn

ſie einen Friedenoſchlufi machen, nicht allein für

fich, fondern auch für alle ihre Unterthanen; Sol

_thes iſt, nach dem Vòlferrechte,die Eigenſchaſt

eines ieden Friedensfchluffes. Es können eini

ge abfonderliche Vergleiche gemacht werden,

“ welche hauptfächlich zum Vortheile einiger Pri

vatperfonen eingerichtet find, oder welche abfor

derlich-einlge Perſonen verbinden ſo geſchiehetes

Mezeit in der Abſicht auſ das Veste der Gefell

fchgft, wenn diefe abſonderliche Vergleiche unter

den behderſettigen Staaten gemacht werden, ??

.. - .. , _ . tr. ; ..
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für der ganze Staat,von-de enSeit—e “iederVer

gleich kömmt, Bürge ift-.= lles,wasnichtaus

drücklich zum Vortheile'oder Nachtheile irgend

einer Privatperfon mit Ausfchließung der ande

ren verfprochen wird, ist nn'umſchrànft allgemein.
Die Begehung der Feindfeligleiten, die in den ſſ

' Friedensfchlöffen enthalten ist, bin-det alfa alle

Unterthanen, auch die ſchliehenden Regenten nicht

ansgenommen, und feßet fie auch in Stand,daß

fie nicht fürchten dörfen, angegriffen zu werden,

wenn nicht irgend eine "neue Urfache des Krieges,

oder irgend ein Grund, den Frieden zu brechen,

darzwifchm kömmt.- '

" 475 5

Allein , gefeßt dah ſie entweder Feindfeligkeit

begehen, oder man dergleichen gegen ſie begehrt,

wenn muß man den Frieden als gebrochen anfe

hen? Dieſes muh man gegenwärtig unterfuchen.

. .. 476 5.

Wenn llnterthanen eines Staats in Frieden,

zum- Nachtheile des geſchloſſenen Vertrags, oh

ne Befehl- ihres Regenten Feindfeligkeiten be

treiben, fo hat man Seine llrſache , den Frieden

als gebrochen anzufehen, eben fo wenig, alswenn

Unterthemen diefes Staats fchlechte'Gewalttha

ten oder Plactereyen verübten. Alsdenn darf

man, nach dem Völkerrechte , nur die Gewalt

mit Gewalt vertreiben, wie man es allezeit zu fei

ner gerechten Vertheidigung thun kann, oder

aufs höchfte Wiedervergeltungen gebrauchen,

wenn man dabey beobachtet, was weiter oben

D d 4 gefaget
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gefaget worden ').< *Unterdeffen, wenn mannur

Gewalt mit Gewalt vertreibet, ist der angegrif

fene Staat doch noch berechtiget, von dem Re

genten der Verbrecher zur Erfetznng der Schä

den , die fie gethan haben, Gerechtigkeit zu for

dern. Wenn es deswegen zu Wiedervergeltun

gen kömmt, fo gehört es den .beyden Regenten,

unter fich zu vergleichen, wenn die Schuld des

Staats dem Staate bezahlet werden, oder was

dieſelbe zu tilgen gethan werden foil. 'Daß der

Friede wegen begangener Feindfeligkeiten von

Unterthanen ohne Befehl ihres Regenten, nicht

als gebrochen angefehen werden darf, kömmt

daher, weil ieder Friedensfchluß zwiſchen Regen

ten ein Vergleich des Staats mit dem Staate

ifi, der, wie ieder andrer Vergleich, nur von de

nen gebrochen werden kann, die ihn zu machen

Recht gehabt haben ")

- 477 *

Allein man wird'gerechte Urfachehaben zu ver

muthen, dah die Feindfeligkeiten auf Befehl des

Regenten begangen worden find, wenn er fie zu

- billigen fcheinet, und nach diefem Grunde wird

man Urfache haben, den Frieden als gebrochen an

zufehen. Nun wird es ohne Zweifel zureichend

ſcheinen,dah der Regent die befugten Feindfeligkei

ten billigen werde, wenn er, nachdem er Kenntnih

davon hat„und die verurſachten Schäden erfeßen

laffen kann , es zu thun oernachlàhiget. Die

Kennt

[) Siehe den ;r u. ff. SS. diefes andern Theile,

u) Siehe den 4-7 s. diefes andern Theile.

M...—.._
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Kenntniß der Feindfeligteiten, wird durch die ſſ

Kundbarteit der That, und die Klagen, fo'man

deswegen _'geführet hat, gewiß. DieMacht, die

Schäden erfetzen zu laſſen, muß für bewiefen gel.

ten, wenn" die mishandelnden Unterthanen nicht

im Stande der Empörung wider den Regenten

find; endlich kann die Nachläßigteit, die Schä- ..

den erfehen zu laffen, nicht in Zweifel gezogen were

ſi den, wenn er eine Zeitverfireichen läßt, ,diezurei- '

chend'geweſen wäre, zur Befir'afung foleher Aus

fchweifungen, wenn fie in. einem Staate began

- gen würden, zu gelangen.

478 5

Wenn der Friede wegen folcher Feindfeligkei

ten, die man alſo vermuthen kann, daß “fie der

Regent gebilliget hat, als gebrochen angefehen

werden kann, fo muß er noch vielmehr gebrochen

feyn, wenn der Regent die befagten Feindfelig

keiten befohlen hat. Allein fie mögen befohlen,

oder nur gebilligetworden feyn oder dafür geach

tet werden, der Friedensbruch mag gerecht oder

ungerecht feyn, fo muß, wenn er gerecht feyn fell-,

darauf folgen, daß das, was einer oder der a-n- -

dre Theil fchuldig zu feyn befunden wird, nach

Verhältniß deſſen, was weiter oben von der

Endfchaft des Krieges gefaget worden ") , be

zahlet werde. Nun wird man allemal, wenn

_ der Friedensbruch gerecht gewefen ifi, demjeni

gen, der ihn gebrochen hat, alle feine gemachten

Untofien , und die Erfeßung aller Schäden, die

. Dd s er

x) Siehe ben 137 s.;rieſec andern Thetis .
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er erlitten haben kann. außer der Vollftrerknng

desjenigen. was der Grund des Friedens gewe

fen ist, oder wenigftens eine Sache von gleichen

Werthe fchuldig feyn. Hingegen. wenn der Frie

densbruch ungerecht gewefen ift. wird der Frie

densbrecher feinem Gegner allezeitdie Erfeßung

der Schäden. die er ihm hat verurfachen können.

Und die. Bezahlung aller Unkoften. die er'wegen

Erneuerung der Feindfeligkeiten hat aufwenden

müffen. “fchuldig. und überdieß muß der Frie

densfehluß vollfireekt werden.

472. S* ]

Wenn'zween Staaten.- kraft einesVertrags.

in Frieden. find . ifi denn .der Friede gebrochen.

wenn dieGlieder eines-oon diefen Staaten. mit

Genehmhaltung ihres Regenten. wider den an

dern Staat unter de-r Armee einer dritten-Macht.

die mit diefem andern Staate in Kriege, ist, die

nen ;? DiefeFrage ift von berühmten Schrift

ftellern abgehandelt-worden. und worauf hierzu

antworten dienlich feyn wird. Dieferwegen

Wollen wir uns der Erklärung-erinnern. die wir

von den Friedensfchlüffen gegeben haben Y ). Es

wird daraus folgen. daß.- wenn der von diefer

dritten Macht angefangene oderlausgehaltene

Krieg. die] Streitigkeiten. welche der Friede ge

endiget. nicht zum Grunde hat. der Friede indie

fem vorgetragenem Falle nichtgebrochen ift. Z|

diefem Falle kann nur eine neue Urfache des

": . Krieges

y) Stehe den 4-4“ c. diefes andern Thale.
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eiii '
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Krieges feyn '), und der Regent. welcher [einen

-.Unterthanen der andern Macht zu dienen erlau

bet hat. kann nicht angeſehen werden, als wenn

' er_ ihr mit ſeiner Kriegsmacht geholfen hätte î');

zumal wenn er zu gleicher Zeit feinen Untertha

mender Macht. mit welcher er in Frieden ift.

zu dienen aufrichtig erlaubet hat, welche'in die

fem Falle kein Recht haben wird, ihm als einem

Feinde zu begegnen. Allein bey Gelegenheit

deffen. was wir hier fagen. daß es eine nene ilr

ſache geben könnte. den Regenten. welcher fei

nen Unterthanen wider denjenigen. mit welchem

ſier einen Friedensfchluß gemacht. zu dienen erlaubt

hat. zu bekriegen. ist dienlich dazu zufugen. daß

eine neue Urfacbe des Krieges. welche mit der

ſi Materie-, den Bedingungen und demEndzweeke

eines Friedensfchluffes keine Verwandtfchaft ,

hat, .die durch dieſen Vertrag eingegangenen

Verbindlichkeiten. weder aufheben. noch fchwä

chen. fondern die Vollftreekung derfelben nur fo .

lange verfchieben kann. als es nöthig feyn wird.

cdhen. geìechten Endzwerk des Krieges zu errei

en

tio-ü

Es giebet Friedensfchlüffe. welche unter die

fer ausdrücklichen und wechſelhaften Verfpre

chung gemacht worden find, daß die Theliha

benden'in Zukunft. als gute Frennde leben wloi

en.

:) Siehe den ms. diefes andern Theile, _ '

a) Siehe den 237 5. ebendaf. *ſſ _

b) Siehe den 19; 5.— ebendaf. “ '

i)

\
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len. Wenn man fest fegen will, was für Ver

bindlichkeiten eine folche Verfprechung macher,

fo muß man wiffen , was man in den Friedens

}‘tchèugen durch die Wörter gute Freundexver

e e . .* -

Die Freundfchaft der Regenten, und eines

Staats mit einem Staate, kann nicht von den

jenigen zärtlichen und lebhaften Freundfchaften

feyn, welche machen, daß ieder Freund nichts an

ders will, als was fein Freund will , welche ihn

den. Nutzen feines Freundes feinem eignen Nu

tzen vorziehen laffen, welche das Vergnügender

Gefellfchaft unter Privatperfonen machen, und,

da ſie lediglich durch die. Uebereinftimmung der

Gemüther und Empfindungen gezeuget werden

können , durch unveränderliche und wechfelhafte

Gefälligkeiten und Dienfte unterhaltenwerden,

Von einemStaate gegen einen Staat., kann

man keine andre Freundfchaft begreifen, als wel

che darinn beftehet, daß-fie in allem und überal

le Merkmale. einer aufrichtigen und beftändigen

Redlichkeit giebet, die Glieder-des freundfchaft

lichen Staats mit mehr Offenherzigkeit als an

drer eStaaten ihre aufnimmt, ihnen Handlungs
vorzuge giebet, die ihremiwohlverftandenen Nu

tzen nicht fchädlich find,— ſie vor der drohenden

Gefahr-warnet, und ihnen alle Hülfe leiftet, die

man mit Gerechtigkeit und ohne fich felbft zu

fchaden leiften kann ; kurzwider den freundfchaft

lichen Staat nichts zu thun, als wenn man dar

zu gezwungen_wird,_und die-Streitigkeiten eines

Staats mit einem Staate nichtgiitlich- beyklegen

ann.
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kann. Die Friedensfchlüffe, welche unter der

Berfprechung, als gute Freunde zu leben ge

macht worden, verbinden alſo nur hierzu, allein

fie verbinden zu allem dieſem. Folglich hat man

“keine gerechte Urſache einen ſolchen Frieden zu

brechen, als wegen offenbarer Uebertretung die.

fer wefentlichen Puncte des fiillfchweigenden Ver-'

gleichs.

48! S'

Ein Regent thut nichts wider die Freundfchaft,

welche durch folche Verträge verfprochen wor

den, wenn er in den Ländern feines Gebiethes

einige Unterthanen des frenndfchaftlichen Staats

aufnimmt, die fich darinn niederlaffen wollen.

Er bezeiget ſich hierinn vielmehr der Freund

fchaft gemäß, welche ſowohl iedem Gliede des

freundfchaftlichen Staats, als dem Regenten ‘

deſſeiben Staats verfprochen ifi. ’

482 C.

Es fagen berühmte Schriftfieller, es fen an

ders, wenn er die Einwohner einer ganzen Stadt,

oder große Haufen von Leuten annimmt, welche

einen anfehnlichen Theil des freundfchaftlichen

Staats ausmachen. Allein diefer Satz fcheinet,

nach dem Bölkerrechte, ohne Ausnahme nicht

wahr zu feyn. Man muß einräumen, daß er we

gen der Fälle wahr ist, wo dieſe Ueberläufer aus

ihrem Baterlande keine wichtige oder gerechte"

Urfache gehabt hätten, fich über die Regierungzu

beklagen, oderivon dem Regenten des Staats,

wo fie fich niederzulaffen willens wären, darzu

angelocket worden wären. Allein man Eugen mit

. „ > einem
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keinem Grunde behaupten, daß, wenn fich die

Einwohner einer ganzen Stadt, oder große Hau

fen von Leuten, die unter einer-allzufcharfen Re

gierung geplackt werden, retten /und in den Län

dern eines freundfchaftlichen Staats niederlaffen

wollten, der Regent dieſes Staats, da er fie nicht

boshaftiger Weiſe verlocket hat, wider die

reundfchaft handelte, die durch einen Friedens

[uh verfprochen worden, wenn er ihnen eine

Freyftatt "giebet.

483 h. '

Er wird auch eben fo wenig wider diefe Freund

fchaft handeln, wenn er Leuten, die aus dem

freundfchaftlichen Staate verbannet find, Auf

enthalt verstattet; denn es kann derjenige kein

Recht haben zu fordern, daß dasjenige, deffen er

ſich ſreywiuig beeaubet, keinem andern zum Nu

tzen gereiche.

484 6.

Er wirdauch nicht wider die verfprochene

Freundfchaft handeln, wenn er Leuten, die we

gen unglücklicher Händel fliehen müffen, und ihr

Leben in Gefahr fenen würden, wenn fie nicht

entfiöhen, Aufenthalt giebet; Allein er wird da

wider handeln, wenn er Leuten eine Freyftatt

“giebet, die des Diebftahls, Raubes, betrüglichen

Banterots und anderer Verbrechen fchuldig find,

an deren Beftrafung dem Staate, worinn ſîe be

gangen worden, vielgelegen ift, und diefer Staat

wird kraft der Gefeße der verfprochenen Freund

fchaft zu fordern berechtiget feyn, daß ihm der

gleichen Miffethäter auf Befehl des Negenteg.

«.ſi. . di
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dal Landes, wo ſie hingefiüchtet find, ausgelie-x
fert werden. , _ . ſſ

Wenn man die Folgerungen davon wohl über

leger, was wir hier ſagen, was das Völkerrecht

zwiſchen freundſchaſtlichen Regenten und Staa

ten vorfchreibet,-fo wird man finden, dah es eben

diefes Völkerrecht zwifchen Regenten und Staa

ten erfordere, die einander keine Freundfchaft

verfprochen haben, und auch zwiſchen Regenten

und Staaten, die gegen einander Krieg führen.

Denn wie könnte man fich mit einigen Scheine

der Vernunft einbilden, man könne Böfewich

ten eine Frevfiatt geben, wenn es nicht entwe

der aus Menfchenliebe oder in der Abficht auf

feinen eignen Nutzen gefchiehet. Allein-ift dich

eines Theils eine wohlverstandene Menfchenliebe,

welche, da fie verhahten Gliedern eines“ Staats

Vorfchub thut, auf nichts abzielte, als, unter dem

Schirme der Unfirafbarkeit in diefem Stante

mehr Unordnungen zu ſtiſten? Und was kann

andern Theils ein Staat gewinnen, der fichVö.

ſewichte beygeſellet? Aufs höchfie die beweglichen

Güter, die .fie mitbringen , und was aus ihrem

Fleiße entfiehen wird. Zugleich aber werden fie

ihr boshaftiges Gemüth, und eine durch die Un

firäfiichkeit gefiärkte Neigung zum Lafier mit

bringen. Die neuen Verbrechen, welche fie ver.

muthlich begehen werden, die Grundfäßewenen

fie gefolget find und folgen werden, die Beyfpie

le, Welche fie gegeben haben und die fie noch ge

r ben werden , werden Quellen der Verlufiefür

den Staat, der in die Verfuchung fällt, _ fie gigſ

zune [

l
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„zunehmen. Wenn man richtig rechnet, fo wird

man überhaupt, wenn man fich mit Bbfewich

ten vermenget, allezeit mehr Schaden als Nußen

zu erwarten haben.

485 S. ſſ

Von Bündnifien. «

Man macher Bündniffe, entweder den Frie

den gründlicher zu machen , oder den‘Kriegen,

die fich entzünden möchten, zuvorzutommen, oder

denen, die fich bereits entzündet haben, einen bef

fern Erfolg zu oerſchaffen. Einige find angrei

fend, andre vertheidigend, andre endlich zugleich

angreifend und vertheidigend, das heißt, wenn in

den Bündnißverträgen die fchließenden Partenen

gemeinfchaftlich zu handeln verfprechenj, entwe

der einen gemeinen Feind anzugreifen, oder An

fälle zurückzutreiben, oder fowohl anzugreifen,

als fich zu vertheidigen.

,486 h.

Wir wollen uns erinnern, was weiter' oben

wegen der Berfprechungen geſaget worden ‘)

Sie find “nicht verbindlich, wenn fie nicht vollkom

men find, und fie find nicht yollliommen, wenn

fie unrechtmäßige Dinge zum Gegenfiande ha

ben. * Nun ifi es, nach dem Völkerrechte, ein

unrechtmäßiges Ding 4), wenn man den, dec

ungerechter Weiſe angreift, oder fich vertheidi

get, mit feiner Kriegsmacht unterfiüßet. Alf?

da

e) Siehe den 97 g. des erften Thetis.

. ‘ d) Siehe den 86 i. diefes andert] Theils.
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darf man ſich nicht verbunden halten, ſich ſei

netwegen in Krieg zu verwickeln, man mag ein

Bündniß, wie es auch ſey, mit ihm geſchloſſen

haben.

487 §. -

Allein, wird man ſagen, wenn dem ſo iſt, wel

chen Grund wird man wohl auf die Bündniß

verträge machen können, deren Vollſtreckung,

die zur Ruhe und Sicherheit der Staaten ſo nö

thig iſt, iede ſchließende Partey, unter dem Vor

wande, daß ſie den Krieg an Seiten des Bun

desgenoſſen, der um ihren Beyſtand und die ver

ſprochenen Hülfsvölker anhält, für ungerecht hal

te, vernichten kann? Die Antwort auf dieſen

Einwurf iſt leichtlich zu finden. Entweder iſt

der, welcher die verſprochene Hülfe abſchläget,

wohlgegründet, zu glauben, daß der Krieg von

Seiten ſeines Bundesgenoſſen ungerecht ſey,

oder er hat Unrecht ſolches zu glauben, oder zu

ſagen. Im erſten Falle betrachte man,welches

der gerechte Ausgang eines ungerechten Krieges

ſeyn ſoll *), ſo wird man finden, daß er nach

dem Völkerrechte, alle Arten der Einbußen für

diejenigen nach ſich ziehe, die dazu beygetragen

haben. Man wird mit Grunde nicht behaupten

können, daß derjenige, welcher, da er ſeine Hülfs

völker, auch die von ihm verſprochen worden,

nicht darzu beyträget, daß ſein Bundesverwand

ter ſo gerechte Einbußen leiden muß, ihm den ge

ringſten Nachtheilzuziehet. Die Pflicht,v:

e) Siehe den 137 S. dieſesº Theils. - -
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für ihn aus dem gefchloffenen Bündniffe entfprin

get, kann ſich nicht weiter erstrecken, als dal} er

ſeine Vermittelung auf das wir-kfamfie. als ihm

möglich feyn wird. anwende. feinem Bundes-ge- ‘

noſſen einen geſchwinden Frieden zu verſchaffen, »

und ihm inder Minute beystehe, wenn esſioffenbar

i|.-daß man allzuviel von ihm fordern will. Jm

andern Falle. wenn namlich-derjenige. welcher

feinem Bundesgenoffen die Hiilfe. fo er ihm-ver

fprochenhat. oerfaget. nicht wohlgegründet ist

zu behaupten. daß diefer Bundesgenoffe den

- Krieg unrechtmäßiger Weiſe führer. fo glaubet

er es entweder aufrichtig. oder es ist nur ein eit- Î

ler Vorwand. deffen er'fich bedienet. Glaubet

er es aufrichtig. fo muß ihm fein Bundesgenoſſe

aus dem Irrthume helfen. und wenn er fiel) auf

klare Beweife nicht-giebet. alsdenn iftdiefer Bun

desgenoſſe berechtiget, ihm als feinem Feindezu

begegnen.-weil er fich deffen. was er fchuldig ift.

zu entledigen weigert. Mit viel 'ſtàrkern Grun

de, wird er demjenigen als Feinde begegnen kbn

nen, der die verfprochene Hülfe nur unter einem

eitlen Vorwande abfchläget. ſich aber zureichend

'verfichern könnte. daß die angeführte-Ungerech

tigkeit des Krieges nur ein Vorwand ift. wenn

er nicht die Vorſichtigkeit gebraucht hat, ſeinem

Bundesgenoffen. "der ihm die verfprochene Hülfe

abſchlàget , die Gerechtigkeit feiner _ Anſpri‘iche

wohl,-zu beweifen. . . \

', Was wird aus allem-diefem. :als "nach dem

Völkerrecht? felkgefeßt.erfolgen? Man ſuche fici

keiner Viindniſſe, die man fich beforgt hat. tu

, bedie
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bedienen, uin einen unrechtmäßigen Krieg zu

führen. Wenn man ihn mit Gerechtigkeit füh

ret, wird man fich allezeit im Stande befinden,-,'

es zu beweifen' und andern Theils wird derjeni

ge, welcher verfucht wird, die Hülfe, fo er ver

fprochen hat, abzufchlagen, fie um fo vielweni'ger

leichtünnig verweigern, weil er zu befürchten hat, -

daß fein Bundesverwandter ihn felbst mit Ge

rechtigkeit bekriegen werde; wenn feine rWeige

rung nicht wohl gegründet ist. Dieß ift das al

Ierbeste, was gefchehen, undwas man zum größ

ten Wohl aller Nationen wünfchen kann.

— 488 s. -

' Ein angreifender Bündnißvertrag ift alfo nicht

verbindlich, als daß er die fchließenden Partenen

zu einem gerechten Angriffe zufammentreten läßt. ‘

Gleichfalls ist ein vertheidigender Friedensver

trag nur verbindlich, in fo fern er eine gerechte

Vertheidigung zum Gegenstande hat., Gleich

falls find auch die Verträge eines angreifenden

und vertheidigenden Bündniffes nur in Abficht

aufeinen gerechten Angriff und auf eine gerech

te Vercheidigung verbindlich. Allein außer der

' erforderlichen Gerechtigkeit der Gegenftände von

diefen unterfchiedlichen Gattungen der Bündniß

verträge, müffen die befagten Verträge, um die

Verbindlichkeiten, die darinn verfprochen wer

den, überhaupt noch alles haben, was weiter

oben fefigefetzt worden ift f), als nothwendig,

die Verforechungen vollkommen zu machen.

Er z Diefe

k) Siehe den 97 u. ff. gh. des erſien Theile,
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Diefe Verbindlichkeiten können weder als nich

tig angefehen , noch davon abgetreten werden,

als wie diejenigen, welche die einfachfien Ver

ſprechungen enthalten.

489 5

So lange diefe Verbindlichkeiten befiehen,

machen fie Schulden eines Staats gegen einen

Staat, welche vermittelfi der Waffen eingetrie

ben werden können. Allein wenn die Regenten

. ihren wahren und weſentlichsten Nutzen wohlver

stehen, fo werden fie fich unveränderlich befieifii

gen, dergleichen Schulden mit der allergenaufien

Treue abzutragen. In der That erinnere fich

derjenige,der einen Bündnißvertrag getnacht hat,

nur, warum er ihn gemacht hat. Er wird fin

den, daß es darum gefchehen, weil er geglaubt

hat, daß ihm diefes Bündniß nöthig wäre, oder

ihm 'wenigftens nützlich feyn ſollte. Er denkt

nach diefem ans Zukünftige, fo muß er fich über- .

zeugen, fo groß und fo mächtig er auch fen, daß

ihm andre Bündniffe nöthig oder nützlich feyn

werden. Er muß daraus fchliefien, daß ihm al

fo ſehr viel daran gelegen ifi dafi er durch feinen

Fehler die Hoffnung, dergleichen machen zu kön

nen, nicht verliehre. Darf fich nun derjenige,

welcher die Verbindlichkeiten eines Bündniß

vertrages nicht erfüllet hat, vernünftiger Weiſe
ſchmſſeicheln, andre machen zu können? Nein,ge

wlfiltch nicht, und er kann diefes Ungläcknieman

den,_als fich felbft zuſchreiben- Unterdeffen fehlt

es nicht an eErempeln, daß Regenten, nachdem

fie nicht erfullet gehabt, was fie ihren Bundes

getroffen
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genoffen ſchuldig waren, derfelben andre wieder

gefunden, auch wohl mit-ebenderfelben Bundes-,

verwandten, die fie verrathen hatten, neue Bünd

niffe gefchloffen haben. Allein es ist zureichend

den Grundfaiz, der zu beweifen ifi, gewiß zu ma

chen , daß ſie dſſieſelben nicht haben vermuthen

dörfen. Außerdem .unterfuche man, wie dieſe

neue Bündniffe , die man vernünftiger Weiſe

nicht vorausſehen konnte, gemacht worden find,

und was daraus folget. Man wird finden,daß

fie denen, welche Beyfpiele der Untreue gegeben

hatten, weit mehr geÉostet haben, als ſie ohne

dieſe Exempel geÉostet haben würden. Oder es

* werden auch dieviel fchwerern Unterhandlungen,

um diefe neue Bündniffe zufchließen, vielZeit ge

kofiet haben, während welcher man wichtige

Verrichtungen würde haben thun können; oder

man hat auch wohl von diefen Bundesgenoffen,

— die ſich untreu erwiefen hatten, befchwerliche Si

cherheiten für fie gefordert oder auch bedungen,

daß fie nach den beobachteten Verhältniffen,

mehr Aufwand thun, oder weniger Nutzen zie

hen follten, als ihre nene Bundesgenoſſen; alles

dieſes hat ſich auch oft eräuget. Man kann mehr

oder weniger verliehren, wenn man fich ungetreu

erweifet, allein man wird immer mehr und mehr

verliehren, ie öfter die Beweife der Untreue wie

derholet werden. Ueberhaupt hat der Bundes

verwandte, der fich ungetreu erwiefen hat, alles

Vertrauen von fich entfremdet, und daher Fbm mt

es, daß man fich nur mit Zittern mit ihm in

Bündniß einläßt, und daß neue Bundesgenof

Ee 3 ‘T“,
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fen, wenn er dergleichen findet, um desto geneig

ter find, fich wegen ihres beſondern Nutzens von

ihm abzuziehen, weil fie befürchten, er möchte ih

nen zuvvrkommen, und fich gleichfalls feinesVor

theils wegen von ihnen abziehen. In einer fol

chen Befchaffenheit der Gemüther find alle

Glücksfälle für den gemeinen Feind , und alles

ifi für die Bundesverwandten zu fürchten.

Hingegen wollen wir einen Regenten anfehen,

der feinen Bundesgenoffen befiändig getreu ifi, es

wird demfelben niemals daran fehlen, und daraus

wird eine Art der" Vermehrung feiner Macht,

ohne Befchwerung und Unterdrückung feiner lin

terthanen, folgen. Seine Treue, welche ihm

Bundesverwandten ohne Zahl verſchaffen wird,

weil fie ihren Nutzen dabev finden werden, es

zu feyn, wird ieden, der verfucht werden könnte,

fein Feind zu werden, in Ehrerbiethigkeit halten.

Wenn er Krieg führet, wird feine Kriegsmacht

mit feiner Bundesverwandten ihrer vereiniget,

mit allem möglichen guten Erfolge wirken, weil

fie mit einem wechfelhaften Vertrauen wirken

wird; denn weil ( man muß fich hier nicht be

triegen) ein verdientes Mistrauen nothwendiger

Weiſe ein wechſelhaſtes Mistrauen nach fichzie

het, fo ist auch derjenige, der einem andren ge

rechte llrſache des Mistrauens gegeben hat, im

Stande, ſich diefem andern zu vertrauen, oderes

liegt wenigfiens nur an ihm, fich in diefen Stand

zu feßen. Es ifi dieſerwegenſikeine Vorfichtig

keit mit dem Regenten zu nehmen, der als ein

ehrlicher Mann bekannt ist, deſſen Redlichkeit

> und
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und wohloerſtandener- Nutzen find zureichende

Bürgen. Er wird Herr "feyn Berficherungen, ]

die ihn vor aller Furcht in Sicherheit feßen wer

den, von dem Regenten zu fordern, deſſen Red

lichkeit nicht fo beiannt feyn und der kein Recht

haben wird,dergleichen oon ihm zu fodern. Die

Armeen der Verbundenen, die unter einem M

che Schirme vereiniget find, haben nicht mehr zu

fürchten, als wenn fie aus dem Kriegsoolke ei

nes einzigen Regenten befiündeni '

490 S

Unter Bundesverwandte-n werden die Ver

bindlichteiten nicht darinn eingeſchrànét, was ge

ſchrieben iſt g). Es giebet derſelben stillſchweie

gende, welche nicht ausdrücklich verſprochen wer

den dürfen, und allezeitvermuthetwerden. Der

gleichen ift diefe, einen gemeinſchaſtiich angefan

genen Krieg nicht allein zu endigen, denn dieß ifi

eine nothwendige Folge eines ieden gefchloffenen

Bündniffes. Der Gegenfiand aller diefer Ber

träge ifi, allen Bundesverwandten die abfonder

lichen Angelegenheiten eines ieden , oder eines

und des andern unter ihnen gemein zu machen.

Diefen Gegenfiand zu erfüllen und den Zweck

zu erreichen, den ſich die Bundesverwandten vor

gefeßthaben, fangen fie den Krieg gemeinfchaft

lich an. Sie würden ihren Gegenftand verlaf

fen und fich von ihrem Zwecke entfernen, wenn

fie den Krieg anders, als gèmeinſchaftlich endig

e 4 ten.

c) Siehe den lo: 5". des erſien Theile.

1
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ten. Die oerſorochenen Hülfen find einzufor

dernde Schulden fo lange man den gerechten

Endzweck des unternommenen Krieges nicht er

reichet hat, und man kann. wenn man fie nicht

abtràget, von dem, der die Abtragung derfelben

zu fodern Recht hat. oder von dem. der Bürge

dafür geworden ist, wenn man bey ihm um die

WirEung ſeiner Bürgfrhaft anſncht , als ein

Feind gehandelt werden h). _Weil der Schluß

des Krieges nicht gerecht ist ’), als wenn alles,

was man von beyden Theilen ſchuldig, und was

man den Bundesverwandten desjenigen. der fei

nen abſonderlichen Frieden machen wollte. oder

darum verſuchc würde. ſchuldig feyn könnte. be

zahlet ist, fo könnte er nicht aufhören ihn gemein

.ſchaftlich mit ihnen fortzufetzen. ohne dawider zu

handeln. was ſie von ihm zu fodern Recht haben

würden. Er darf alſo den Krieg nicht anders.

. als gemeinſchaftlich mit ihnen endigen.

491 S. ‘

Allein diefe Verbindlichteiten haben Schran

ken. und es würde nicht billig feyn.daß die Ruhe
aller veſſrbundenen Staaten durchaus von einem

einzigen Bundesverwandten abhienge. der hart

nürtigt darauf beftünde. alle billige Friedensoor

fchlüge zu verwerfen. Wir wollen uns bemü

hen. diefe SchranEenſifest zu fetzen. wie es das Vòb

kerrecht erfodert.

492 i

!1) Siehe den =o7 S. des ersten Theils.

1) Siehe den xz7 J. diefes andernTheils.
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Derjenige. welcher wegen des Friedens in

Unterhandlung treten'kann. darf nichts mit dem

gemeinen Feinde fchlteßen. ohne daß er feinen

Bundesverwandten Nachricht davon gegeben

und ihnen zugleich erkläret hat. daß er stch nicht

von ihnen abfondern wolle. wenn fie gerechte

Vorfchläge nicht gänzlich verwerfen.

ſi 493 5

Er muß diefer Erklärung zu Folge aufrichtig

handeln. fo daß er. fo lange ſeine Bundesver

wandt-en folche Vorfchläge nicht halsftarrig ver

werfen. deren Vollstreckung man als einen ge

rechten Schluß des, Krieges anfehen muß. feinen

abfonderlichen Frieden nicht mache.

- 494 .Allein wenn ſie ſich weigsern folcheVorfchläge

. anzunehmen. fo kann derjenige. der die Unter

handlung zum Vortheile ſeiner Bundesverwand

ten 'ſo weit geführet hat. den Frieden für fich be

ſonders machen. Nachdem er feinen Bundes

verwandten feine Neigung. ihn zu machen. gemei

det hat. Dieſes ist dem Vòlkerrechte gemaß.

welchem zu Folge. wie es geſaget worden, die

Bündnißverträge nicht verbinden. als in fo fern

ihre Vollstrerknng, zur Verfchaffung der Gerech

tigkeit abzielet. _

495 S- \

Unterdeffen giebt es einen Fall. wo man nicht

verbunden ist, mit ſeinen Bundesverwandten

gemeinfchaftlichFrieden zu machen. Es ift der

jenige . wo man eine gewiſſe Kenntnifi hat, daß

Ee. 5 ſie
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fie ſelbst. in Unterhandlung stehen, ihren abfon

derlichen Frieden zu machen. ' AlSdenn zeigen

ſie zureichend, daß fie. den Verbindlichkeiten des

Vertrages feine Genüge thun wollen, welchen

man feiner Seits fichzu unterwerfen, nicht mehr

verbunden ift k-). , ſſ

' 496 g.

Weil aber in dieſem Falle die Untreue eines

Bundesvermandten, einem andern nicht berech

tigen kann wider die Treue zu handeln, fo muß

der Friede, den man fchließen- will, gemeinfchaft

lich muitlden Bundesverwandten gefchloßen wer

den, welche nichts gethan haben, fich von dem

Bündniffe, darein fie getreten» find, abzureißen.

497 -

Wenn die Bündnißverträge beftehen, und die

Verbindlichkeiten, die daraus entfpringen, gültig

find, fo müffen fich die Bundesverwandten “in

Unfehung aller Gegenftände diefer Verträge für

dermaßen oereiniget erkennen, das alles, was ei

nem angehet, auch dem andern angehet, als wenn

es ieden perfünlich beträfe. Allein das Volter

rechi erfordert nicht, daß das, was einem Bun

desverwandten angehet, dem ander mehr angehe,

als es diefem andern» angehen follte, wenn es ihm

perfonlich beträfe. Daher kömmt auch, (wie

ſchon geſaget worden) daß ein Regent fich nicht

verbunden halten darf, einem Bundesverwand

en,!der einen ungerechten Krieg führet, Hülfe

volier, wenn fie auch verfprochen worden, zu lie

> - ‘ fera,

lc) Siehe den 99 S.. des. erfienTheils.
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fern, weil das Völkerrecht nicht allein nicht will,

daß ein ungerechter Krieg feines eigenen Nußens

wegen geführet werde, fondern vielmehr will, daß

er gar nicht geführet werde-_

498 b.

Man darf auch daraus nicht fchließen, daß

ein Bundesverwandter nicht verbunden wäre,

zum Vortheile eines andern den Krieg anzufan

gen, aus dem Grunde, daß er nicht geneigt feyn

würde, ihn in dergleichen Falle wegen feines ei

gnen Nutzens anzufangen. Man iſt nichtHerr

darüber zu ſchalten, was die Perſonen angehet,

deren Angelegenheiten mit den feinigen gemein

geworden find. Man hat einen Bundesver

wandten, der Krieg anfängt, oder anfangen will :

Muß man erst berathſchlagen, ob man ihn auch

anfangen will? Man darf fich nicht fragen, ob

man im gleichen Falle geneigt feyn würde, ihn

anzufangen, oder nicht, fondern, ob man es fchul

dig oder nicht fchuldig ist. Es find weiter

oben allgemeine Gründe wegen“ der Fälle fefige

feßet worden I), in welchen man für fich ſelbst,

einen gerechten oder zweifelhaften Krieg anfan

gen foll, oder nicht. Man muß die Anwendung

diefer Grundfäße aufrichtig machen, wenn es

darauf ankömmt zum Vortheile feiner Bundes

verwandten einen Krieg anzufangen. Müßte

man ihn, zu Folge diefer Grundfäße, in gleichen

Falle wegen feines eignen Nutzens anfangen?

So

1) Siehe den 87 u. ff.g.bisqu_den n . dices“…
dern Theile-. 6 f LS ſ
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So muß man ihn zum Besten ſeiner Bundes

genoffen anſangen. Dörfte man ihn aber für

fich felbfr nicht anfangen? So darf man ihn

noch weniger für feine Bundeöverwandten an

fangen. ‘

499 5-

]Wenn ein Bündniß in der Abficht, einen

gründlichern Frieden zu machen, gefchloffen wird,

und der Friede zum Nachtheile eines von den

Bundesverwandten gebrochen worden ist, ſo muß

er von allen den andern-auch in Anfehung ihrer

als gebrochen angefehen werden, und fie müffen

den Krieg anfangen,wenn der Bundesverwand

te, der den Schaden erlitten hat, Anfuchung

thut, daß fie ihn anfangen; und das in allen

. Fällen, wo fie es thun müßten , wenn ihnen der

Schade felbft angethan worden wäre. Diefer

Schade ist alsdenn eine Ungerechtigkeit, deswe

gen fie ihren beleidigten Bundesverwandten rä

chen müßten. ſſ

* 500 5.

Allein wenn der Friedensbruch von einem

Bundesverwandten kömmt, “ kann der Regent,

wider welchen die Feindfeligkeiten begangen wor

den find, nach dem Völkerrechte, wider die an

dern Bundesverwandten handeln, als wenn der

Friede von ihnen felbfi gebrochen worden wäre?

' Das Völkerrecht erfordert, daßer es nicht thue,

ehe und bevor er diefe andern aufgefodert hat,

fich zu erklären, ob fie den Friedensbruch unter

fiützen wollen, oder nicht. Dieſer Bruch, wie

es
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es zuvor gefaget worden "'), kann gerecht" oder

ungerecht feyn, wenn erſſ'ungerecht ifi, ſo können

diefe Bundesverwandten dem Friedensbrecher

keine Hülfe leifien "). , Er mah alſo warten, bis

ſie, nach geſchehener Aufforderung, Zeit gehabt

zu erklären, was ihre Meynung in diefem Stſſùi

cke iſt.ſſ 'Eswürde ungerecht feyn, fieeher anzui

greifen. Unterdeffen kann man ihnen nach de‘n

llmstànden,;diemehr oder weniger drängend-feyn

können , mehr oder" weniger Zeit zu berathfchla

gen geben." Wenn fie in einer gehörigen und

zureichenden'Zeit erklären, dahſie dem Friedens

brecher keine Hülfe leiſten wollen, fo muß "man

fie ohne Zweifel ruhig laſſen. Wenn ſie hin

gegen erklären, dah ſie Willens find, ihrem Bun

desverwandten beyzufiehen, alsdenn kann man

den' Krieg mit Gerechtigkeit wider fie anfangen,

und wenn der Bruch ungerecht ist, kann man es

wider den Friedensbrecher thun.

In gleichem Falle kann man fie auch bekrie

gen, wenn fie, nachdem fie zureichende Zeit zu

überlegen gehabt, irgendeine zweydeutige Erklä

rung geben , und welche von ihrer Seite Unred

lichkeit vermuthen läßt, oder'wenn fie fich zu er

, klärenweigern. Dieſes erfordert unterfuchetzu

werden.

Sie haben nur über zween Pnncte zu berath

fchlagen gehabt. ]) Ob der Friedensbruch ge

recht, oder ungerecht’geweſen ist. 2) Ob fie ihn

' unter

m) Siehe den 468 n. fſ. hh, diefes andern Thetis.

n) Siehe den 486 h. diefes andern Shells,

\ /
'
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unterfiüßen wollen, oder nicht., Aiſo haben fie

fich wegen diefer beyden Punrte erklären follen.

Es ifi demjenigen, welcher von den Bundes

verwandten des Friedensbrechers verlangendafi

fie fich erklären ſolien, leicht-fich in den Stand zu

fehen, zu erkennen, ob der Bruch gerecht , oder

ungerecht iſt. Es muh ihm foiglich auch leicht

fern zu entfcheiden, ob in einer zwehdeutigen Er

klärung wegen diefer Sache , Betrug ifi, oder

nicht. Wenn Betrug darinn ifi, fo hat er Ur

fache eine deutliche Abſicht zu oermuthen, dah

man den Friedensbrecher, unter dem Vorwan

de des gefrhloffenen Bündniffes, vermittelfi der

Waffen unterfiüßen wolle, fo bald die Unefiände

günfiig feyn werden. Das Völkerrecht ifi nicht

dawider, dah man einem ſoichem förmlichen Vor

ſalze zuvortomme, und diejenigen bekriege, welche

eine zweydeutige Erklärung gethan haben, wenn

man mit Grunde es wider den Friedensbrecher

thun muh; ſo muß man es auch wider fie thun,

dafern man eine offenbare Gefahr fiehet, wenn

man- es nicht thut. Es ifi eben fo in Anſehung

derjenigen, denen man eine zureichende Zeit und

Erläuterungen gegeben hat, um zu erkennen, ob

der Bruch gerechtoder- ungerecht ifi, und welche

ſich darüber zu erklären weigern; denn ihr Still

ſchweigen kann nur der llnredlichkeit beygemef

fen werden, woraus man ebendiefelben Folge

rungen ziehen muh.- Ailein wenn auf Seiten

dererjenigen, deren Ertlàrungenézweydeutig find,

keine, Unredlichkeit heroorleuchtet, ſo muß man

nur darauf beſtehen, dah fie fich deutlicher erklä

' ren,
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ren, und fie fo lange ruhig laffen. bis man lin-]

.redliehkeit in der Widerfetzung.-fieh deutlich und *

ausdrücklich zu erklären. ſiehet. — ]

- Wenn die Erklärung. weiche wegen der Ge

rechtigkeit. oderllngererhtigkeit des Friedensvert

rhes nicht zweydeurig ist, es wegen der Vestim

neu-ng ist, den Friedensbrecher mit Gewalt der

Waffen zu unterftühen oder nicht zu unterfiützen.

fo muß man unterfrh'eidem Denn diefe Bundes

verwandten haben, entweder erkannt. daß .der

Friedenebruch ungerecht ift.*. oder fie haben er

klärt. daß fie ihn für gerecht halten. Jmerften *

Falle ſich bedenken. heißt wählen. Der Bun

desverwandte. welcher die Unternehmung "feines

Bundesgenoffen für ungerecht 'erkennet. und.:

wenn er darum befraget. wird.. ihn-zu unterfin

ßen nicht —abſaget,-ist'von dieſem Augenblicke an.

“ felbf'r ungerecht. Man-hatvanfeiner-Seite nicht.

allein Ungerechtigkeit-zu erwarten. fondern es.

wird auch "offenbar. daß: ihm nichts fehler. den:

Krieg anzufangen.-als zureichende Kriegsmarhr.

odergünftige Umi'iände- *; Man "kann und muß

diefen. :bſſòſſſen Libſichten zuvorkommen. indem man

ihn ang-reifer. wie es; gefaget worden, daß man

demjenigen zuvorkommen kann. welcherieinezwehſſ.

deutige Erklärung wegen der Gerechtigkeit oder

Ungerechtigkeit deb-Friedenßbruches mitBetrüg

lichkeit gegeben hat. Haben hingegen die Bun

desverwandten. welche stch zu erklären aufgefo

dert worden. erklärt. daßfie den Bruch, für ge

recht-halten. und nur Zweydeutigkeit wegen der

Vestimmung laffen. ob ſie dem Friedencbgeîher

* e en
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helfen oder nicht helfen wollen? Jn'diefem Falle

ist der Friedensbruch entweder wirklich gerecht,

oder er ist es nicht. Weil man,wenn er gerecht

ifi,.den Friedensbrecher felbft nicht bekriegen darf,

ſo hat man noch weniger Recht, ‘ es gegen feine ;

ſſVundesoerwandten zu thun. Wenn er'unge

recht iſt, fo muß man ſeine Aufführung noch nach

der Redlichkeit oder Unredlichkeit des Bundes

verwandten richten. Ist er unredlich ? Das

Völkerrecht erlanbet, ihn anzugreifen. Allein

ifi er redlich, fo will das Völkerrecht, daß man

neue Verfuche thu'e , um ihm die Wahrheit zu

erkennen zu geben,/und ihn unterdeffen in Ruhe

laffe, fo lange" er den Bruch für gerecht hält, ob ‘

er es gleich nicht ist, und zur Hülfe des Friedens

brechers nichts unternimmt. Die Redlichkeit

oder Unredlichkeit derer, welche man aufgefordert

hat, fich zu erklären, wird fich gemeiniglich durch

ihre eignen Erklärungen," oder durch ihre Auffüh

rung entdecken. Wenn ihre Erklärungen von

offenbar böfen Gründen unterfrüßet werden, fo

find fie gewißlich nicht redlich; und fie find es

noch wenigerſiſſwenn ihre Aufführung dasGegen

ſi theil von-dem 'Jnnhalte ihrer- Erklärungen deut

lich beweiſet. ' —

' Befc-hluß. ſi

Wenn der Leſer in dieſem Werke nicht alles

abgehandelt findet, was er darinn erläutert

und unterfuchet zu fehen hätte wünfchen können,

fo bitte ich ihn, fich zu erinnern, was ich in mei

. ner
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ner Vorrede gefaget habe. Es ist nur ein Ver-'

ſnch, den ich habe geben wollen. - J| hierzu nicht

zureichend, daß die ersten Gründe, welche fefige

feht worden, und die anſehnliche Linzahlvon Fol

gerungen, die darausgezogen worden, begreiflich

machen, daß man, wegen ieder Materie des Völ

kerrechts, welche es auch feyn mag, weiter nichts

gis Folgerungen ziehen darf, die Wahrheit zu

“nden. .

Wenn ich alfo rede,-ift leicht zu begreifen, daß

ich vorausfeße", es fey alles wahr, was ich gefagt

habe. Ich bekenne, daß ich es glaube, wenn ich

aber fchlöffe, daß ich es zu glauben Grund hätte,

weil ich alle nur mögliche Aufmerkfamkeit ange- _

wendet habe, alle Vorurtheile auf die Seite zu

legen, und nur richtige Folgerungen aus den er

sten Grundfätzen, welche bey mir keinen gegrün

deten Zweifel haben zulaffen können, zu ziehen, fo

bekenne ich, daß“ ich Unrecht haben würde.

> Die ganze Welt ist der rechtmäßige Richter

über meinen Verfuch. Alſo muß ich das öffent

liche Urtheil derfelben, mit eineraufrichtigen Nei

gung, mich demfelben zu unterwerfen, erwarten,

Gott ifi mein Zeuge, daß ich fie habe. Ich bit

te dieſen erleuchteten Richtendem ich mich voll

kommen zu unterwerfen erkenne und erkläre,wei

ter um nichts, als daß ich ihm vorfiellen darf,

daß diefes ein Werk der Urtheilskrait ifimnd es

alfo bierbey auf nichts ankömmt, als zu wiffen,

ob dieersten Gründe, die mir zur Richtfchnure

gedient haben, wohlunterfiünet und in eine zu

reichende-Deutlichkeit geFfe?t worden find, unta

«. o



Ago Verſuch über die Grundfäne

ob alles. was ich nach diefem gefaget habe. aus

diefen Gründen bündig gefolgert worden . denn

alles, was aus wahren Gründen gefolgert wird.

iſt wahr. '

Inzwiſchen getraue ich mir auch zu fchmeicheln.

"daß meine ftrengften Richter es mir wenigstens

einigen Dank wiffen werden, daß ich beftündig

mit Schreiben befchüftiget gewefen bin; weil es

offenbar ift. daß ich nur überalle die Quellen

von dem Glücke des menfchlichen Gefchlechts ha

be.fuchen müffen. fo viel. als es iemand thun

konnte. der nicht als ein Gottesgelehrter ſchreiben

dor te.

— Ich habe in meiner Vorrede die Folgerungen

verglichen. welche. nach meinem Bedünken über

haupt. fo wohl aus den ersten Grundfäßen. die

ich für wahr halte. als aus denen. die ihnen ent

gegen geſelzt find. gezogen werden müffen. Wenn

in dem Werke diefe Vergleichung nicht in allen
ſeinſien Theilen bewiefen wird, ( welches nicht nö

thig war) fo ist fie. nach meinem Bedünken we

nigstens in den Haup-ttheilen. davon die andern

abhangen. bewieſen.

Ich muß. ehe ich fchließe. noch eine wichtige

Sache fagen. die mich rühret. Ich feße einen

Regenten voraus.- der alles annimmt. was ich

für wahr angegeben habe. nnd'fich demfelben was

mittelbar oder unmittelbar Verwandt-niß damit

hat. in allem gemäß bezeiget. Seine Unterthe

nen werden, von Tage zu Tage glücklicher wer

“ den. Ihre Anzahl wird fich immer mehr und

mehr vermehren. und follte fie auch nur dnia)

e nen
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einenZulauf von Fremden anw'aehſen, die gleiches

Glück-mit ihnen zii-genießen wünfchen. …Jh‘r

Fleiß-wied fich-mehr nndnüßlicher üben. ' Folg

- lich wird der Staat-dadurch blühende-r und r i- ,

cher-und. der Regent-mächtiger werden, fo wo l

in Anfehung deffen, was die Macht des Regen

ten-mit der Macht des Staats gemein hat, als

weil Niemand Nießen hat:, fich derrAusübung

einer Gewalt zu widerfe-ßen, deren inan nicht mis

brauchet, und welcheanftattwankendoderfchwä

cher zuwerden, vielmehr, wenn ſie nur. einwenig

gefchonec wird, durch einen-natürlichen Fortgang

geftürkt und weitlünftiger werden muß. ‘

> Alle diefe ,Vortheile geben fich zu-erkennen,
der Staat magſi-ſeyn—ſſwieer will, den diefer Re

gent zu regieren hat. - Allein es ift wahr, daß

fie merklichee und unmerklicher , und, daß der

Fortgang derfelben größer oder kleiner feyn wird,

nachdem derStaat größer oder] kleiner, - das.

Land der Fruchtbarkeit fähiger oder unfähiger,

die Lagezdeſſelben voetheilhaftiger oder nachcheiſſ

liger, die Gemüthsart der Völker geneigter oder

ungeneigter- gegen das möglich größte Wohl des

Staats", und der Regent entweder durch ſich

felbft , oder durch ſeine Staatsdiener,-fühig'er_

oder unfähiger, und forgfamer oder nachläßiger

ift, alle was an fich felbfk-gut ift, oderwasgut

werden; - n, zu feinem Nutzen “anzuwenden.

' Es würde dagegen leicht zu beweifen feyn, daß

die Unterthanen eines. ieden Regenten, der zu» glei

cher Zeit widrigen oder nicht'fo wohl zufamnren

hangenden Grundfäeen folget, weit unglückli

, ef , che
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cher feyn. Es werden daraus noch zween gro,

fie‘Vortheile für denRegenten, den ich voraus

fene , entfpringen : "Seine Unterthanenwerden

niemals daran denken, die Länder feines Gebieths

zu verlaffen, ihre Wohnungen anderswo aufzu

fchlagen, und die Fremden werden in Menge

kommen und fich-feinen 'Gefegen unterwerfen.

Nun beruhet die wahre-Stärke desStaats nicht

fowohl auf dem Umfange, der Fruchtbarkeit und

Lage des Bodens, die er in fich faffet, als auf

der Anzahl, dem Fleiße, und überhaupt der Ge

müthsart feiner Einwohner- Ich ſage daher,

daßdiefer Regent, den ich vorausfeße, wenn er

Herr voneinem fehr. großen, fehr fruchtbaren

und fehr-. wohlgelegeneneStaate ist , entweder .

ohneSchwerdtfchlag mitder Zeit alle die benach

barten Staaten zum Vortheile des feinigen von

Volke entblößen, “oder die benachbarten Regen

ten nöthigen “wird, eben fo "weife, und eben fo ge

recht, als erist, z'uwe’rden. Die größten Erobe

rungen haben nichts, welches dem Gemüthe den

Begriff ein-es Ruhms vorftellet, der demjenigen

gleich ’ist,‘derſſdem Regenten, von dem ich rede,

aus einem ,oder dem andern von diefen-Erfolgen

zuwachfen würde. -

J habe ohneeswahrzunehmen, nicht von

Clara rfen' geredet, die "„man-mir machen" könnte.

Allein ich halteſie alle für-leicht aufzulöfen ;“ Doch

will ich hier nur diejenigen, diemir die meiſie

Aufmerkfamkeit zu verdienen fcheinen, anführen
und darauf antworten.-: ſſ ' * 7

};, ] ſi , (Lrster
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Wer Einwurf:-e Man darfnicht erwarten.“

dati‘ein einziger Regent." der nicht allein an ſei

ſi nen eigenen Nutzen. fon'dern auch auf das Wohl

feines 'Sraats denket, die-Parker ergreife. fich

demjenigen. was diefer Verfuch-enthält. inallem

gemüß-bezeige. In der That müßte er,‘ um al

len den Nutzen darauszu'zieh'en . den e'r davon-'

zu hoffen Urfache haben-würde. zuvor die Zeit

gehabt haben.alle diebenachbartenVölker und ih- ‘,

re Regenten. oder wenigfiens diefe leßtern von fei

ner befiündigen und unoerànderlichen Entfchlie

ßung zu überzeugen. nichtszu thun und zu dulden.

als was gerechtift.nnd nichts abzufchlagen. was

die Gerechtigkeit von ihm erfordern würde. Yiel

[eicht würde er nicht ſo lange leben. fie deffen zu

überzeiigen. wenigstens würde-er viel Jahre brau

chen. dazu zu gelangen. in welchen er alles. was

gerecht feyn würde. daß er es verlöhre . verlieh

ren, und mitlerweile nicht alles.was gerecht feyn

würde. das er es gewönne.gewinnenwürde.da die

Regenten. feine Nachbarn nicht mit eben fo viel

Gerechtigkeit und Redlichkeit handeln. als er'Da

alle Dinge von diefer Art in allen Staaten nicht

gleich ſind,ſo würde dieUngleichheit zum Nachthei

le des Regenten und Staats gereichen. auf deren

Seite die Gerechtigkeit undRedlichkeit feyn wür

den. Dieſes ist dem Völkerrechte zuwider-.

Antwort. Man darfnicht glauben. daß der

Regent. der aufrichtig und unveränderlich,“ ent

fchloffen ist, fich in allem und überalle gerecht zu

erweifen. lange Zeit brauchte zu beweifen. daß er

es wäre. und feine Nachbarn dell'en zu überzeu

Ff z een
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gen. Ich glaube vielmehr als unzweifelhaftig

daß er gar geſchwind dazugelangenwürde,wenn

er anfänglich, ich will nicht ſagen meinen Ver

ſuch, der es nicht verdienen möchte, ſondern ir

gend ein ander Werk, das ebendieſelben Abſich

ten zum Gegenſtande hätte und beſſer gemacht

wäre, öffentlich annähme; wenn er zu gleicher

Zeit in dem Inwendigen ſeines Staats alle Ge

rechtigkeit ausübte, und in Anſehung anderer

Regenten, mit denen er Streitigkeiten haben

könnte, in den vorkommenden Gelegenheiten ſich

ſelbſt Gerechtigkeit erwieſe, und befließe, die Par

tey der Regenten, wider welche andre die Stär

ke ohne gerechten Grund anwenden wollten, öf

fentlichundgleichwohlzugelegener Zeit,das heißt,

wenn es nicht allzugefährlich für ihn ſeyn würde,

ihnen zu helfen, behauptete. Es ſeyſo! erwür

de verliehren, was er verliehren ſollte; allein er

würde auch alles, was er gewinnen ſollte, leicht

lich gewinnen, weil ihm hierzu in allen Gelegen

heiten Bundesgenoſſen helfen würden, die er ſich

zu verſchaffen keine Mühe haben würde, welche

ihrer Seits den größten erdenklichen Nutzenha

ben würden, ihm mit Nachdrucke und Aufrich

tigkeit zu helfen und ſich niemals von ihm abzu

ziehen. Es würde alſo dieſerwegen zwiſchen den

Staaten diejenige, von dem Völkerrechte ver

worfene, Ungleichheit nicht ſeyn. Vielmehr

würde eine ſo vollkommene Gleichheit, als ſie nur

ſeyn könnte darinnſeyn. Man folge dieſen Be

griffen in allem, was damit Verwandtſchaft ha

n kann, ſo wird man keine einzige war
(s

\ >
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Befchwerlichkeit- fehen. Hingegen wende man

fich auf welche Seite man wolle, ſo wird man

bey reifemNachd'enken einer Menge von den al- ,

lergefährlichfien Befchwerlichkeiten, die zii-erden

kennur-niöglich find, entgegen fehen, = -

. Andrei: Einwurf. Man kann von den Anſ

gelegenheiten, Anfprùchen und Rechten aller Rei

genten der Welt, nach den Regenten ihren ur

theilen, diein Europa-herrfchen- > Da es fo ift,

fo wird man Grund zu fagen haben, daß, wenn

man fich in allem nach dem, was diefer Verfuch

enthält, oder nach dem,“.was ein iedes andres fo

wohl gemachtes Werk, als es nur feyn könnte,

nach dem Lehrgehäud'e, das diefer Verfuch ent

wickelt, enthalten mürde, richten wollte; fo wür

de daraus eine Verwirrung von Klagen aufal

len Seiten entfpringen, welche Kriege ohne Ende

nach fich ziehen könnten, wenn man fich nicht frey

wiliig darzu verfiünde, die Grenzen aller Staaten

*zu verändern, welches'nicht ohne große Befchwer.

lichkeiten gefchehen könnte- Man fiehet keinen

Staat in Europa, bey welchem nicht einige ande

re viel, und auch mit Grunde, wenn die Rechte

wohl nnterfnchet würden, zu federn-hätten. Die

Streitigkeiten eines Staats mit einem Staate,

Urfachen des Krieges„würdeu aiſo—auſ allen Sei

ten entfiehen- Wenn könnte man? hoffen fie alle

zu endigen, ſo wohl- durch verderblicheKriege für

alle Staaten, als durch Einführung der“Gerech-.,

tigkeit in allen Ländern vermittelfi der Verände

rung der Grenzen, welche verſchiedenen Völkern

und Staaten, denen viefl daran gelegen ifi, daß

4 der
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der gewöhnliche Laufder Handlung keinen andern

Weg nehme, höchfi fchädlich feyn würde.

Antwort. Daß es keine Machtin Europa

gebe, bey welcher nicht einige andre,und auch mit -

Grunde, wenn ihre Rechte unterfuchet würden,

viel zu fodern hätten, ifi ein bloßes Vorurtheil,

daß aus fehr undeutlichen Begriffen und ohne ei

nige unterſuchung angenommen worden. Es ifi

wahr, daß es überhaupt unter allen den Machten

von Europa eine Menge von" großen Anforüchen

gegen einander giebet. Allein würde man" wohl

gerechte Urfache haben zu verſuchen, fie alle gül

tig zu machen]? Es ifi fehr weit gefehlt. Wenn

man nur deswegen einsifi, was in dieſem Ver

fuche fefigefehetworden …°.-);-. ſo muh man daraus

fchließen, dah die meisten oon diefen weitläuftigen

Anfrrüchen, nach dem Völkerrechte, verſchwin

den mùſſen. Es würde leicht zu beweiſen feyn,

daß es ſolche Machten giebet (oon den größten)

welche nach unferm genau-befolgten Lehrgehäude

nicht eines Daumens breit Erde verliehren dörf

ten. Unter den. andern Machten finden fich auch

welche, die nichts,-oderweniſigveriiehren dürften, .

zumal wenn man fich aufeiner Zufammenkunfi, "

wo die Gerechtigkeit, die- Redlichkeit und mit ei

nem Worte der wahre Sinn des, Völkerrechts

herrſchete‘; ernfilich befieißigen wollte, die Ernen

tungen unter den verfchiedenen Staaten nad) der

Billigkeit einzurichten.. - Die Veränderungen

- ' - det

o) Siehe den 127,1- ,: u.‘ . .die es ande 'iSiehe auch ehendîſ. zd4en 39278 uſ. il. filmW
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der Gr'enzen würden geringer und-lange nicht ſo‘

wichtig feyn. als man deutet. Alles-was dabey,

nach der Schärfe-des Völkerrechts. unumgäng

lich- gewefen feyn würde. “würde noch niehtgefche

hen feyn. Ein herrſchender Geift desFriedens.

müßte einigebewegen. einen Theil ihrer Rechte."

in der Abfitht das andre gültig zu machen. freu'-'

willig und ungezwungen fahren zu laffen. und die?

andern bestim—inen, einen Theil von dem. wasfie

unrechtmäßig b‘esthen,’zu verlaffen, in der Abficht'.“

fich von derwohlgegründeten Furcht.,einmal das

Ganze zu verliebten." zu beftehen. und die-Rufo!

sten zu erfparen. welche ihm-.d‘ieſeſiÎurcht derne-'

facher. Ein Fürft- befißetunrechtmäßiger Weife'

ſi ein Gebieth. das“-ihm eineMillion Einkünfte trà-'

get; Er würde Unrecht haben. wenner es nicht

einmal zu berliehren befürchtete.- . Er hält stch ver-'

bunden. zu deffen Erhaltung Verfithtigkeiten ait-'

zuwenden. .Wrnn er wohl überre'chnet.was ihm”

diefe Vorfiehtigkriten ein gemeine-s Jahr über ko

sten, fo wird erfinden. daß'fie ihm nicht vielme

niger koiten. als diefeMillion. die er fich nicht ent-.

gehen [affen wollte. vielleichtwird er auch finden.

daß fie ihm noch mehr tosten. Allein er wird

nicht inne. was er anderwärts berliehret. in An

fehung deffen. was ihn feine wohlgegründete

Furcht zur Vermehrung des Reichthums feines

Staats zu thun verhindert. woraus für ihn eine

Vermehrung der Einkünfte hätte zuwachfen kön

nen. die vielleicht fo ftark und noch ftärker gewe

fen feyn würden. als diefe Million. dieihm zu er

halten eben-fo viel koftet. und welche er beym
ſſ i_- .. “Fis Schluße
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458 Vet-fach] über die Grundfäize ec.

Schluffe der Rechnung verliehren kann. Wenn

dieſer vorgetragene Fall nicht ohne Ausnahme,

auf ieden Regenten, der ein unrechtmäßiger Be

fazer ift, angewendet werden kann ,' fo ift er ive-_

nigstens bey den meisten anzuwenden. Dem fey

wie ihm wolle, fo fcheinet mir diefe Antwort den

Einwurf dergestalt zu-fchwächen, daß er aufs

höchfte. weiter zu nichts tauget,_.,als begreiflich zu

machen, dah die Regenten, welche befänden, dah,

wenn fie ein wohl zufammenhangendes Lehrge

bäude des Völkerrechtes annähmen, dabey für

fie-zu verliehren- feyn würde, fich denifelben ent

weder nicht gemäß bezeigen oder widerfeßen wür

den,fich darnach zu richten. Diefes ist mehr als

zu leicht zu glauben,“ und ich ſelbst bin nicht weit

von diefen Gedanken entfernet. Allein ich habe

erkläret , was *gefchehen würde, wenn die großen

Machten, .die den Annehmung; deffelben nichts

verlöhren, es , annehmen und fich demfelben ge

mäß bezeigen wollten. Ich. habe es nur gefagt,

weil ich es für eine Folgerung des vorhergegan

genen gehalten habe, und wennich davon Stück

weife keine Beweife gegeben habe, fo ist es ge

ſ_chehen, weil ich geglaubt, daß, fie mit leichter

Mühe- dazuzufeßen. waren. .

,' îſſ : ’ . Regiſter.

....-ſi-‘ſſ—M_
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Negrita _ ?

Der Anhang-gehört dem Herrn der Sache, zu welcher fie

ſſ kömmt, eigenthümlich « < ; 251 fides 1.2Th.“

Richtige Einfchränkungendes-vorhergehenden Grundfa

es' " — 'ſ ' " " 25-3 ebend.Witze ifi es mit einem Gebäude, das auf einer; andern

- Grunde, obne feine Bewilligung gebauet worden?

- ;. 254- ebend.

Was ist derjenige fchuldig, der auf feinen eignen Grund

mit Materialien-gebauct hat, ,die einem andern gehö

ren? ] > 254 ebend.

Wie ist es mit einer Schrift, die aufeinesandern Papier

gefilzt worden? oder mit einem Gemälde, das auf ei:

-: nes andern Leinwand gemacht worden? 256 ebend.

Wie ist es miteinem Gemälde, [Jas auf die Mauer oder

- die Decke eines and'ern gemacht worden? 257 ebend.

J-st die Einführung einer neuen Forme in einer Materie,

die einem andernſſzugchéce, ein Anhang, und was fol-,

get daraus? ' " 258 ff. ebend.

Sind die angefchwemmte Erde Anhänge? 265 ebend.

S. Anſchwemmung.

Was bezeichnet einen Anhang? . 266 ebend.

Jfi ein gefundener Schatz auf dem Grundfiücke, das ei

nem andern zugehört, ein Anhang diefes Grundfiücks,

und wie wird es in diefem Stück gehalten? 293 ſf. cb.

Linſchwemmung.

Sind angefchwemmte Actker Zuwachfe! 265 ebend.

Was einen Anhang bewertet Es folget daraus, daß die

angefchwemmten Dierker ihrer Natur nach keine Anhän- -

ge oder Buwachſe find 266 f. ebend.

Man kann fie aber wegen der Wirkung, die daraus fol] ‘

gen muß, kraft einiger ausdrücklichen, oder fiillfchwei

. genden Vergleiche, als Anhänge anfehtn 269 éléend.

…ſſ , . tuti
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Wenn ausdrückliche Vergleiche da ſind, muß das Ei

genthum der angeſchwemmten Länder nach den beſag

ten Vergleichen geordnet worden 271 H. des 1 Th.

Wenn nur vermuthliche Vergleiche da ſind, muß man

Unterſcheidungen machen 272 u. f ebend.

Wie iſt es, wenn der Fluß, vor der Anſchwemmung,

zween Staaten, die verſchiedenen Regenten gehören,

getrennet hat? . . . . . . . . . 27qu, f. ebend.

Wie aber, wenn die Anſchwemmung daherkömmt, daß

der Regent des gewinnenden Staats, oder einer von

- ſeinen Unterthanen durch Anlegung einiger Werke den

Lauf des Fluſſes verändert hat? : 282 ebend,

Wie, wenn der Fluß, vor der Anſchtdemmung zwey ver

ſchiedene Länder, die einem Herrn unterthan ſind, ge

trennet hat? - 283 u.f ebend.

Wie, wenn der Fluß vor der Anſchwemmung Aecker un

terſchieden, die unterſchiedllchen Privatperſonen zuges

hören, und unter einerley Gerichten liegen? 288ebend.

Wie iſt es in Anſehung der entſtehenden Inſeln in dem

Strohme eines Fluſſes, er mag die Grenze unterſchied

licher Gerichtsbarkeiten ſeyn, oder es mögen beyde

Ufer unter einerley Gerichten gehören? 289 ebend.

. . . Anvertrattes Gut.

Erklärungen des Contracts wegen anvertrautes Gutes

- - - - - - - . ." - 168 ebend.

Verſchiedene Gattungen des anvertrauten Gutes, und

ihre abſonderliche Erklärungen 191 u. f. ebend.

Nutzbarkeit und wechſelhafte Verbindlichkeiten, des Mn

vertrauers und des Aufhebers 122 u. 123eb.

Wenn die zum Pfande gegebenen Dinge ein anvertrau

tes Gut werden können? ſiehe Pfand.

Beſitznehmer. - -

Urſprung des Rechts des erſten Beſitznehmers 221eb.

Umfang dieſes in ſeinem Urſprunge genommenen Rechts

222 ebend.

Als das Eigenthum eingeführet worden, ſind viel Dinge

- in der Gewalt des erſten Beſitznehmers geblieben

- - 223 ebend.

Bey
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Benfpiele bon Dingen, die in der Gewalt des ersten Be

fitznehmers geblieben find ſi 24; ti. f. des 1 Th.

Einige Dinge„ die von iemanden eigenthümlich' beſeſſcn

— worden. kommen wieder in die Gewalt des ersten Be

fitznehmers * 248 ebend.

Die rechtmäßig vermuthete Verlaſſung des-Eigenthnms,

_ eröffnet das_Recht des ersten Vcſihnehmers ebend.

Wenn und wie? . 299 ebend.
Das Recht des _erfien Befißnehmers hatnicht statt,wennſi

das Eigenthum anfhöret, als dabei), was unter keinem

befiehenden Staat gehört. 337 ebend.

Bàndniſſe. ‘

Verſchiedene Arten der Bündniffe 485 9. 2 Th.

Wenn find dergleichen Verträge verbindlich? 486 f. eb.

So lange di‘e Verbindlichkeiten, welche diefe Gattungen

von Verträgen machen, bestehen, machen fie Schulden

eines Staats gegen den andern Staat, die durch den

Weg der Waffen einzutreiben find; Wie viel den Re

genten darangelegen ist, dah he fich angelegen ſeyn laf

fen, diefe Schulden mit der genauſicn Treue abzu

tragen _ ‘ ' 489 ebend.

Die Verbindlichkeit-zwifchen Bundesverwandten, einen

Krieg, der gemeinfchaftlich angefangen worden, auch

nicht anders als gemeinfchaftlich zu endigen, wird al

lezeit vermuthet 490 chend.

Richtige Schranken der Verbindlichkeiten dieſer Art

- ' 491‘ ff. ebend. .

Wie und warum nnîſſen fich Bundesgenoffen als unver

' brüchlich vereiniget anſehe‘n ' 498 ebend.

Wie ist es, wenn der Friede zum Nachtheile' deiI Bundes

getroffen gebrochen worden? * - 4'9'9 ebend. ,

Wie, wenn der Friedensbrneh von einem der Bundesver

wandten ‘geſchiehet? ' * * zoo ebend.

Bùîrgerliches Recht. ,

llrſprung des bürgerlichen Rechts und Endzweck feine

Regeln -, _ _ 17, 18 n. 19 S- der? r Th.

Warum man gerecht oder ungerecht nennet, was denbür

gerlichen Gef.-ßen gemäß oder zuwider 61 ebe-eddi

[*
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Db es aufhören kann, gerecht oder ungerecht zu feyn

. 62 i. des 1 Th.

Folgerung, welche die Regenten dat-ausziehen folien.

; .’ ebend.

Bürgfchaft. ‘

Erklärung des Bürgfchaftstontratts ' 20; ebend.

Nutzen und wechfelhafte Verbindlichkeiten des Bui-gens,

- des Verbürgten, und desjenigen, dem die Bürgfchaft

gemacht wird. 206,207 ebend.

Taeter-arte. '

Die Conn-acre find den Grundfäßen untertvorfen,welche

die Verfprechungen betreffen _ ' 129 5. ebend.

S. Derfprechungen. _

Erklärung der Contracte überhaupt, und berſchiedcner

Gattungen derfelben 138 ebend,

E; Darlehn, anvertrautes Grit, Schenkung, Verkauf,

Hug-eh, Miethe, Bürgfehaft, Yerficherung, Gefell

a t. . .

Was ein Contract ohne Namen ifi 209 ebend.

Die Grundfähe über die Manier, die Contracte zu ecki-ie

ren, find ebendiefelben, welche wegen der Manier, die

Verfprechungen zu erklären fefigefetzt worden noch.

Alle Contracte find den Gefchen der Regenten unter

, worfen ’ zu ebend.

Allein die Regenten felbfi find verbunden ihre gethanen

Verfpreehungen, und gemachten Conti-acre zu ooustre

en,- r , 212 ebend.

Verſchiedene Arten, wie fich ,die Regenten durch Verfett

chungen und Conti-arte verbindlich machen können,

und was daraus folgen muß -. 213 ebend.

Wenn müfi'endie Nachfolger der Regenten die von ihren

. Vorgängern eingegangenen Verbindlichkeiten erfüllen?

' “ ' .l204 ebend.

Die öffentlichen Verträge find entweder bloße Verfpre

chungen, oder Contracte. Nach welehenGrundfäßen

muß die Materie ihrer Vollfirecknng entfehi'eden wer

‘ſide‘tt? | ' 215 ebene.

-'} <<. «…::: -ſi „;: ÖM
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Derlehn."

Erklärung des Darlehns 139 g. des : Th

Wethfelhafter Nutzen des Leihers und Boi-gers eb149,

141 end.

“ist es, nach dem Völkerrechte erlaubt. Darlehn4ezu thun.

dienithtfreywilligtfind? 142 u. ſ. ebend.

Verbindlichkeiten. die aus dem Darlehn entſpringen

, 1-50 eb.

Darlehn zum Gebrauche. S. miethe.

!Eid.

Sieber der Eid denVerfprechungeneinigeStärte lzqeb. ‘

!Eigenthnm

Erklärung des Eigenthums 7-ebWenn hat das Eigenthum angefangen. fiatt zu2hla7benſt

218 u. f. eb.

Vor Einführung des Eigenthmns war alles in einer oer- “

neinenden Gemeinfthaft Dem ersten Vesthnehmgr

221 e .ſſ

Als das Eigenthum eingeführet wordenifi.find oielDin

ge in der Gewalt des erfien Vesthnehmers gebliebege

223 e .

Wie weites fich damals erfireckt haben muß 224 eb.

ie es fich in der Folge weiter erfireckcn gekonnt zag,

2b26e.

Das natürliche Recht über eigenthümlich beſeffeneSadye

ist erhalten werden 227 eb.

Beyfpiel . 228 eb.

Hauptgegenfiände des Eigenthums 232, 233 eb.

Eigenthum des Meeri! 4u. f eb.

Jedes Eigenthum ist entweder urfprünglich. oder abge- '

leitet. Rechte. fo iedervon diefen Arten des Eigen

thums anhängen 242 ebend.

Zur Erlangung eines Eigenthumsifi eine Vesthnehmung

nöthig Wie muß die Befihnehmung gefchehen?

249

Zur Erlangung des abgeleiteten Eigenthnms ifi die Be

fiiznehmung nicht allezeit nothig 250 eb.

Das Eigenthum erfitecft fich auf die Anhänge 25 gli;

a



Regiſker.

Das Eigenthum kann nur nach den Vorfchriften des

Rechts erlanget werden 309 5.des 1 Th.

Welches find die Vorfrhriften desRechts? zion. f. eb.

Eigenthümer von Sachen und Rechten. die in unterfebied

[ichen Staaten liegen. müffen diefelben genießen und

damit fchalten. während der Zeit fie in iedem diefer

Staaten wohnen. wie alle die andern Einwohner thun.

die ihre Güter nur in einem einzigen Staate haben

- 320. :Th.

Wie dürfen fie diefelben während der Zeit. da fie nicht

darinn wohnen. genießen und darüber verordnen?

321 u. fiebend.

Lebe.

Man kann Schulden gegen feine natürlichen Erben über

nehmen. entweder wie man fie'mit einem iedem andern

fehließet. oder auf eine abfonderlirhe Art. die nothwen

diger Weiſe mit der Geburt diefes Erbens verbunden

i 3215. 1 Th,

Was muß man durch diefe abfonderliche Art der Schul

den verfiehen? ; 322 tnf. cb

t'èrbgùter, Rammergr‘iter. ' '

Die Veräußerung der Erbgüter des Regenten." als folche

betrachtet. kann nicht anders gültig gefchehen. als die

Veräußerung der höchfien Gewalt felbfi 438. 2Th.

erenntlichkeit.

Erklärung derErtenntlichkeit. und Folgerungen. bieder

aus gezogen werden _mtìſſenſi . 90 11. f. [Th.

Nach dem Völkerrechte ifi die Hoffnung der Erkenntlich

keit von einem andern kein Gegenfiand ohne Werth.

Sie hat vielmehr allen Werth. den ihr derjenige gie

bet, der fich darauf ver-läßt ' 100 u. 14ocl1.

!Eroberung. ' ' '

Das Recht der Eroberung kann fich mit Gerechtigkeit

nicht weiter erfiretken. als auf die billige Schätzer-i

_ desjeni'gen.-was eine oder die andre Part rechten-ißt

. fchnldig ist _ ' ’98 u. fides zii

Die
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Die .Eeobenmgee tamen auf Selim-derjenigen; der lie

„ in- einem ungerechten Kriege. macht, niemals gerecht

| it _ ' ' 12! h. desi-Wh.

Wie%d) alle Regenten nach ihrem wohlverfiandenenNm

ßen gegen denjenigen, der ungerechte, Eroberungen ma

. cher oder, gemaehet hat, zubezeigenhabem r=n u. f. eb.

In welchem Falle derjenige, von welehem nngerecheeEvi

, oberungen gemaeht, worden,-“nicht mehr; berechtiget ift,

derfelben Wiedergebung zu federn - 147 u. f. eb.

Beweife, des obgedachten wohlverftandenen- Nutzens der

Regenten 140 u-. f. ein

Wenn die-Eroberungen gerecht-find, kommen fie mit Go

. ſſ rechſſti eit unter die Gewalt des Eroberrrs, und

ſſ wach en den Ländern feines Gebiethes zu, denen-fie

einverleibet werden 146 ebend.

Die Völker, welche die eroberten Länder belvohnen, find

verbunden, fiel) den Grieben- des Eroberer-s zu unter

werfen, welcher, wenn der Krieg auf feiner Seite ge

recht ifi-, rechtmäßiuék Befißertnird, und weichem,-'

, wenn der Krieg auf feiner Seite ungerecht ift, wenig

stens als einem-geevaltfamen Befilzer, der das Regi

menta-udc: führer, Gehori'am geleistet werden muß

267 ebend.

Der Eroberer kann [“eine Rechte, naeh dem Völkerrecht“

weder über die Perſonen noch die Sachen, außer über die

Lenigen erftreaken, die der Negentgehabt, von welchem er

ie Eroberung gemacht 248 ebend.

Solange eine Eroberung in der Gewalt des Eroberers

_ ift,- müifen die Einwohner des Landes feinen alten [in

terthemen gleieh geachtet werden. 270 ebend.

Sreyheir.

Erklärung der Frenbeit des Menſchen, des Midbrauchs,‘

— ben er damit macht, und der Hülfe, .die er in und aur

ßer fich hat, es nicht zu thun. Vorrede.

» Sriede. '

Erklärung des Friedensfchluffes 424 s. a Thi

Denen, die den Krieg führen, kömmt es zu Frieden zu

. fchließen- Allein lie-cefalica durch die Bedingungen

.ſſ, ’ Gg daruber
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d"aefiberſieeins werden,ni<ts'gi‘iltig derpfänden) was

. nicht von-ihnen. abhängt ' 425 5.2Th.

Beyfpiele _ 426 u. f. ebend.

Wenn es die Abtretung einer obersten‘ Gewalt anbettifc,

muß man hauptfäcb'lich unterſuchen, ob fie dem Re

genten als einEigenthum gehört - 430 u. f. eb.

Die oberfie Gewalt-kann dem Regenten zum Eigeuthu

me gegeben worden feyn, allein diefe Bedingung muß

deutlich ausgedruckt worden feyn > ' 431 eb.

Beweis diefes Satzes » ‘ -- — ebendaſ.

Einwurf und Antwort 432 eb.

Wenn dem Regenten "die oberfte Gewalt durch einen aus

drücklichen Vergleich zum Eigenthume übergeben wort

den, fo kann- er damit ſchalten, ohne daß er die Ein

willigung feiner Unterthemen bedarf. Allein ohneder

c. gleichen Vergleich ist die Einwilligung der Unterthe

nen nöthig, die Abtretung der obersten Gewalt gültig

zu machen. 43; eb.

Anwendung des letzten Theils von dem vorhergegangenen

Satze ' 434 u. f. eb.

Die Veräußerung der Kanimergi'tter deri-Regenten, als

folche betrachtet, kann vielleicht nicbtgültiger gefchehen,

als die Veräußerung der oberfien Geldalt felbft 488 ch.

Urfaehe, warum die von einem Regenten gemachten Frie

densfchlüffe, der nicht miîndig, oder für blödfinnig er

klärt, oder ein Gefangener ifi, nicht Verbindlich find,

und was fie gültig zu machen erfordertwird 439 eb.

Wie ist es, wenn ein von feinem Staate verjagter Re

gent einen Friedensfchluß machet 440 u, ſ. eb.

Welches ſoll der wahre Gegenfiand einesieden Friedens

fehluffes feyn , ohne welchen es kein wahrer Friede ist

ſi - 444 <

Was nothwendig auf jeden Friedensfchluß folgen muß,

der diefen Gegenfiand nicht gehabt 44; eb.

Wie der Friede, nach dem Vo'lkerrechte wohlzu unterbau

deln und zu fchließen 446 u. f. ell

Einwurf und lllntwnrt “oti

Jcîue, worinn der genaue Gebrauch diefer Art nichtrö

thig feyn kann, den Frieden gültig zu machen" 455833 eb

enn
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Wenn den “einer abgetretenen'oberfien “Gewalt der Alters

eine Nacherbfchaft eingeführt gewefen , erhält alrdentt

_ derjenige, der zum Nncherben ernennet worden, eini

ges Recht, diefe oberste Gewalt-, zum Nachtheile der

' Abtretung, wieder zufodern? . , 454 erf. S. 2Th.

Eine abgetretene obrrfie'Gewalt,tiimmc nur in Anfehung

.' der Verbindlichkeiteu der. Unterthnnen gegenihren al

Î ten Herrn, die vor der Abtretung 'ge'fchlofi'en worden,

; an denjenigen, zu deffen-Vortheile .fie gefchehen iii.

. .. ». v "(:--. ., 459gbend,

Diejenigen, welcheFrirdenMerträge frhließen, können,

nicht Fleiß genung anwenden, fie auf eine Art abzu-r

é faffen, daß, es er age„fieh auch .WSUW wolle, keine.

Zwehdeutigteit mehr nötig bleibe ' 46° eb.

“ S, Unterhändler.. . ;_- ſſ _; - _

Wenn muß “man den Frieden, als gebrochen anfehenbd

Er kann rechtmäßigen oder unrechtmäßiger Weiſe gebro

‘ chen werden, oder es kann zweifelhaftig bleiben. Was

ist in dieſen Fällen zu thun? '468 u. “f. eb.

Wie ist es, wenn die in einem Friedensfchlufi'e übernom-*'

menen Verbindlichkeiten nichtzu erfüllen find 473 eb.

Wie ist es, in Anfehiing der Feindfeligkeiten zum Nach

rheile des gefchloffenen-Vertrags, wenn die nntertha

um eins Staats in Frieden find? * 476 n. fiel).

Wie ist es, wenn diefe ilnterthanen, mit Genehmhaltung

ihres Regenten, wider den Staat, mit'dem der Friede

gefchloffin ist, unter dem Kriegsheere einer dritten Macht

dienen? - 479 eb.

Wenn die Friedensi'chlüffe unter dem ausdrücklichen und

bender-fettigen Verfprechen, künftig als gute Freunde

zu leben, gemacht worden, was für Verbindlichkeiten

entliehen daraus? _ 380 n. f. eb.

Geifeln'.

Erklärung der Geifeln. 396 s. 2 Th

Wie und von wein kann ein Menfch znr Geifel gegeben,

- und mori-men befieben feineVerbindlechkeiten? 397b ***-il

. ſi . — ,. .e e *
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Wieſiweittcinnenſſſſdie 'befagten Verbindlichkeiten ausga

" dehnt werden? 405 5. des z Th.

Es fiehet. nach dem Völkerrechte nichts im Wege. die

Geiſeln, wenn fie wider die Gefege des Landes, darinn

ſie fich befinden. gehandelt haben. wegen aller andern

Fälle. als die Vollfireckung der Bedingungen. deswe

gen fie als 'Geifeln gegeben werden, den Strafen zu

"unterwerfen- die von befugten Gefeßen fefigefeßxöfinbd

'
€. 4 .

In welchen Fällen die gültig verpfändeten Geifeln fich

retten können . ſi . 407 ebend.

In allen andern Fällen können fie fich nicht retten. und

ſſ warum? 408 ebend.

In welchen Fällen die Seifeln in Frehheit gelegt werden

mùffen _. ' 409 n. f. eb.

In, welchen Fällen fie zuruck behalten _werden nismen

‘ . e end.

Die Geifeln. welche ſich giiltig verbinden. machen einen

ſi "wehrhaften Burgfchaftscontraet , 4i4 ebend.

Gefellfrhafr. , _

Natürliche Gefellfchaft unter allen Menfchen und Bewei

. ſe, daß diefe Gefellfchaft da ist 13° f. [ Th.

Andere Beweife diefer Wahrheit. Vorrede.

Die einzige vernünftige Art zu entfcheiden. was diefe Ge

fellfchaft fodert oderbilliget 9 11… f. [ Th.

Erste allgemeine Regel diefer Gefellfchaft 14 eb.

Andre allgemeine Regeln. fo aus diefer ersten Regel flie

ßen _ _ ' 64 ebend.

Erklärung der Gefellfchaftscontratte 180 eb.

Nutzen und wechſelhafte Verbindlichkeiten der Gefellfchaf

ter 18! u. f. eb

Gefetze. ,

Was nennet-man Gefeße , und wem kömmt das Recht

zu. Gefeize zu machen? 32, 33 h. [Tb.

Die Gefeize mùſſen vollstreckt werden. 34 ebend

Fälle.. worinn man fie gleichwohl nicht verleßet. ob me]

"fie gleich nicht vollsteertet , und denfelben nicht unter

-tl)an feyn darf 31 ebend

, Man
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Man kann nur Gefehen unterworfen, werden, die man

hat wiffen müfi'en 345. des [Th

‘Wa's ifi nöthig, wenn ein Gefeiz als eines, das man hätte

wiffen folien, angefehen werden ſoll ;; u. 36 eb.

"Welches ſoll der Endzwecf der Gefeße feyn und warum.’

40 ue f. ebend

*Verfchiedene Hauptaufmerkſamfeiten, welche die Seftig

geber anwenden müfi'en, wen'n fie Gefetge trenclfienb ;:

“ u e “[d.

‘Wie man den Gelegen zu fiatten kömmt, die nicht weit

[äuftig gcnungtfind 48 ebend.

Was daraus für ein Equivalent für die Gefrier entfiehen

kann ſi 49 ede'-nd

-_ Siehe Rechtsgeleheſamlîeit. ‘

Ob“ es dienlich ist zu erlauben, daß man die Gefeße aus

legen dürfe 56 eb.

Die Gefehe dürfen dem VJIEetrechte nicht entgegen ſehn

S. Dolflerrechr. e.bs_7e

-Die Menfchen, welche unter einen Staat gehören, kön

nen weder in dem Bezirke diefes Staats, oder einiges

andern ſeinem etwas verlangen, aks nach Verhältniß

der Gefehe 407 eb.

Gleichgewicht, zwifchen den Mathieu.

Man kann kein wahres Gleichgewichtèwiſchen den Mach

ten begreifen, als das die, auf das sifre-recht gegrün

dete, Gerechtigkeit, zur Erhaltung der Rechte eines ie

den einführen muh- Das Gleichgewicht _der Machten

ifi nur ein Sgimgeſpinst. 1453. 2 Th

- Güter-.

Güter, die in unterſchiedlichen Staaten liegen und einer

Perſon gehören, wenn und wie können fie die Eigen

thünier genießen und darüber verordnen? 320% u. f.

e end.

Die zuvor angeführten Grundfähe wegen der Güter, die

Eigenthümern zugehciren, welche nicht in den Staaten

wohnen. wo dieſe Güter gelegen find, können nur kraft

der gemachten Vergleiche eines Staats mit einem

Staate Abbruch leiden . 329 ebend.

G e ; Bent



Regime-.

Bunf und Verkauf.
ſſ Erklärung des Kaufcontracts, und was daraus folget

' 158,1598, des I Ih.

Nutzen und wechfelhafte Verbindlichkeiten des Käufers

' und V rkänfers 160 u. f. ebend.

' Knechte leibeiqne. ‘

‘ Erklärung der leibeignen Knechte, woraus der allgemeine

Begriff der Gewalt der Herren uber die Sklaven folget

* 357, zza eb

Man kann alle indie Rngchtſchnft verfeßen, die darein

willigen, rind alle, die man tödteri kann _ _ 339 eb.

*Beweife 360, 361 eb.

Nachdem die Knechtfehaft aus einem oder dem andern

vondiefen Quellen hertönimt, muß auch die Gewalt der 4

Speri-en uber die Sklaven unterfchiedlicb feyn 362 eb.

Es ifi kein vernunfnger Grund zuallen andern Arten der

Knechtfrhaft als diefe ztveen 3.63 eb

Beweis, daß es kein der unf-"tiger Grund zur Knecht

[d);—«ft eines Kindes giebet, das von feinem Vater ver

kauft worden ' _ 354 u f eb.

Beweis, daß man auch keinen billigen Grund zur Knecht

fchaft der Kinder hat, die nur. eine Folge;der Knecht

, fcktaft ihrer Väter und Mutter ist 37r u f- eb.

Was man, naeh dem Vblkeuechteſimit diefen Kindern ma

_.chen follte ebend.

Beweis, daß es aueh keinen vernunftigen Grund zur

Knechtfcklaft der Cchuldner giebet, die ihre Schulden

nicht bezahlen konnen. Worzu fie, nach dern- Völker

rechte gezwungen werden tonnen 374 cb

Diejenigen, welche im Kriege zu Sklaven gemacht wor

den, muffin denjenigen zugehören, durch deren Wil

len ihnen das Leben gerettet worden. Bloß durch

die bürgerlichen Gefeße könnentfie unter die unmittel

bare (*dewalt des Staats kommen 216 g. :Tb.

, Man muß auf Seiten der Knechte allezeit einen Vergleich

vorausfetzen, der fie bindet, nichts zu thun, um feh der

Gewalt ihrer Herren zu entziehen 217 cb.

» Die einer en Fälle, in Welchen fcb die Sklaven von ihrer

Stl-apena für freu gelafi'en halten kénnenzxsxa4955?

\G
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Die Sklabeeen îst ein fortdauerndtr Sterile. Folgerun

gen'die daraus gezogen werden müffen 219,220 2Th.

* Die Sklaven find den Gefelzendes Regenten unterwor

fen, in deffen Staate fie find '- 224 eb.

Die Sklaven müffen den Privatperfonen: gehorchenchenen

fie unterthan findt in allem, was nicht urfprünglich

ungerecht. oder denGefeiZen-des Landes. wo fie ficl)’

' befinden, zuwider ifi * ' ' 225 ebend.

Diejenigen ihrer“ Seits. welchen-die Sklaven unterthan

findz *müffen- ihnen mit Gelindigkeit begegnen.- - Die

bürgerlichen Gefeize allein können dießfnlls-umfiändli

. - chere Regeln geben. », - - - 226 eb.

nrſache, warum. der freygelaffene Sklave den Preis feiner!

' Freylafi'ung bezahlen muß. ob er gleich. als er ihn ver

glichen. als-barga gezwungen hat angefehen werden
ſſ -:— können“ 259 eb. ſi

Eben fo verhält es fichwegen des Lofegeldes eines Kriegs

; gefangenen - ' : ' ebend.

*Die Vergleiche zur Freylafiimg der Sklaven-enthalten ei

ne Erlaubniß. fich .in the Land zu begeben ' 360 eb.‘ _

Wenn der freygelafftne Sklave fiirbet. ehe er den Preis

ſeiner Freylaffnng bezahlt hat, bleibet er in dieſen Preis

dem Herrn dennoch fchuldig. Allein wovon kann;,ert

die Bezahlung deffelben fodern? * ‘363 uf. eb.

Worauf etftreckt es fich..was der Sklave zu diefer Bezah

lung anwenden kann? 369 eb;

Wie kon-nen die Rechte. fo man über die Sklaven erlan

get, von einer Perfon auf eine andere gebracht wer-_

den? 371 eb.

Krieg. *

Der Krieg ift. ungeachtet aller Drangfale. die er nach stch

ziehet, manchmal gerecht und unvermeidlich 79 eb}

Erklärung des Krieges 80 eb.

.Welche überhaupt dorfen niemals Krieg anfangen?f 8bl

u e

Welche überhaupt können ihn anfangen? 84 eb,

Wenn der Krieg gerecht ift. kann man ihn anfangen.-aal

_lîlxxmnfi man ihn auch allezeicanfangen2_ 86 u f-eb_

‘-‘ GS 4 Erklär
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Erklärung, M‘hai! Volta-rechi "in'-diefem Stücke erfo

, dert 86S.des2Tb.

, a?!» woder Krieg unvermeidlich ift 98 ek.

an muß niemals den Krieg anfangen, wenigfiens (ei

, nen angreifenden, wenn die ili-fachen deffelben zweite!

Weis find * 9, <

Urfaehe, weSwegen man ihn vertbeidigend führen kann,

. wenn die Urfachen zweifelhaftig find _ Ico eb.

Allein, welcher den Krieg vertheidigend unter dem Vor,

wande eines folchen Zweifels führte und night alles ge

than hätte, was ihm möglich gewefen ware, denfel

. benzu heben wurde-nicht zu entfchuldigen feyn la:-ib.

Unterfuchung der verfchiedenenPiittel den Krieg zu endi

,_ *gen, deffen liefe-chen zweifelhafrig find mz u.-f. eb.

So *lange die iir-fachen des Krieges zweifelhaftig find,

*dienet der Befiß statt S'è-emeiſes. Allein der Befinee

muß nach.-:einer- zureichende-r Priifung, überzeuget feyn,

. mg ["ein Gegner keine gnnng klare und entfcheidende

»“ Beweife hat. Andern theils muß bey demjenigen, der

,=- den Befitzer angreifen will, aus-einer zureichenden Prü

L flmg die Ueberzeugung entstehen , daß feine Beweife

- ?dentlieh und entfdheidend find - ros eb.

Ein Regent darf nicht glauben, dafi er diefe Ueber-zeugung

. nach einer zureichenden Prüfung erlangt habe, wenn.

- er fich €dießfnlls nur “'auf [eine Einfirht verlaffen hat.

. Waser thun muß _ rc? u. f. eb.

Der gerechte Krieg in den zuvor angeführten F lien kann

es nieht in allen andern feyn, “außer im Nothfatle

,- uz eb.

Erläuterung der Nothfälle, in welehen der Krieg gerecht

ift ' 114 u. f. cb

Deegleieben Kriegetönnen-leine iii-fache zu der geringfien

rechtmäßigen-Eroberung geben, Siehe Leobernn .

„ _ r 17 e .

ueberhaupt muß-der Schluß'eines Krieges, wenn er ge

recht feyn full,,fo beftbaffen feyn, dafi alles, was nine

von bendenTheile-n fchuldig ifi, bezahlt werde 137 :I

Beweife, daß'die Regenten, wenn fie ihren Nutzen MM

verwenden, den JnnhaltZdirfes legten Sammie-es?

_ an ig

_ |
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ig in Gedanken haben und ihre Aufführung darnach

richten würden 138 u. f. des 2 Th.

Verſch ene Gattungen des ungerechten Krieges 147 u. f.

Der Krieg iſt an Seiten desjenigen ungerecht, welcherkei

- ne andre Urſachen hat, ihn anzufangen, als die Furcht

eines allzumächtigen Nachbars, oder der es bald wer

den wird I48 u. feb.

Andre Unterſuchung des Völkerrechts wegen deſſen, was

den Krieg eines Staats, oder ſeiner Glieder wider den

gewaltſamen Beſitzer der oberſten Gewalt betriftÄ
U. ſ. Eb.

Alle die Feindſeligkeiten, welche von Seiten derer began

gen werden, welche einen ungerechten Krieg anfangen,

oder aushalten, ſind auch ungerecht. Aller Schade,

- der daraus entſpringt, mußerſetzet werden. S Scha

Oe - 164 U f. eb.

Es iſt iedem Regenten viel daran gelegen, er mag einen

angreifenden oder vertheidigenden Krieg führen wollen,

daß er die Bewegungsgründe, die ihn denſelben zufüh

ren antreiben, glaubwürdig beweiſe, und ſie bekannt

mache, wenn er ihn führet I7o u. f. eb.

Siehe UUIanifeſte.

Iſt esnöthig, daß der Kriegförmlich erklärt werde?177uf.

S. Kriegserklärung.

Wenn die Kriegserklärungen geſchehen ſind, kann man die

Feindſeligkeiten ohne Verzug anfangen 183 eb.

Was die Unterthanen thun müſſen, wenn ein Regentden

Krieg anfangen will, oder ihn unternommen hat, oder

ihn aushält I84 u. f.eb.

Wie müſſen ſich diejenigen verhalten, welche der Regent,

der den Krieg anfangen will, ihren Rath verlanget?

185 u. 186 eb.

Wieiſtes in Anſehung derer, welchen der Regent die Frey

heit läßt, zu dienen oder zu Hauſezu bleiben? 187 eb.

Wie iſt es in Abſicht auf die Vermehrungen der Abgaben,

wozu der Krieg Anlaß giebet? 188 u.f, eb.

Einieder, der die Waffenträget, wenn der Krieg angegan

gen iſt, muß denen gehorchen, die zugebiethen vorgeſe

tzet worden, in allem, wasder Krieg billiget 193 eb.

Gg 5 Unter
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nnferfnchung helfen..-was der Krieg billiget und nichtbilx

,» liget [94 u. f. 5. des 2 Th.

ile-berhaupt billiger der Krieg alles. was fich nothwendi

; ger Weife auf feinen gerechtenéndzweck beziehet,und

„>> er billiget die Nichtbeobachtung-der Regeln der Gefell-*

fchaft bei) demjenigen nicht. was fich nicht nothwendi

, ger Weiſe auf diefen gerechten Endzweck beziehet. ebend.

Unterfchied iu diefem Stiîcke miſchenſſdem- Volke-ererbte.

und dembürgerlichenNechte ſi . 197, 193 eh,

Die Anwendung der Macht hat währenddes Krieges zween

_ Gegenfiändeden Angriff und dieBertheidigung 200 eb.

Wenn man fich oertheidigct. darfman feine Macht wider

.dieienigenbtauchen. von welchen man angegriffen wirbd

_>; - __ 20: e .

Wenn man angreift„ darf man feine Macht nur wider

, '. diejenigen richten. welche man anzugreifen gerechte iit

; - fache hat - - 201 eb.

Man hat nur gerechte Urfache. diejenigen anzugreifen.

. welche fich dem gerechten Endzivecke des Krieaes in

Z- Perfonwiderfetzen. oder fich demfelben zu wider-felgen.

fich gerüfiet haben 203 eb.

Welche find diejenigen. die der Krieg zu tödten billiger. '

n:.dder mislzillſiigetìſi 204 u. f. eb.

Man kann nur diejenigen zu Kriegsgefangenen machen.

‘ die‘ſirl) in denilmfiänden befinden. da man fie tobten

. kann ; man kannſie aber auch zuSklaven machen 125 eb.

S, Kriegsgefangene und Knechte leibeigene,

Der Krieg billiger das Gut eines andern wegzunehmen

_ und zu befchädigen. aber nur in fo fern es fich nothwen

, dig auf den gerechten Endzweck des Krieges beziehet

. - 227 eb.

Anwendungen-diefes Grundfaizes 228 u. feb

Das Gefen desStärtfien darf weder in Kriegs-noch Frie

denszeiten zu gelaffen werden 234 eb.

gar die Scheiden ist der Staat Bürge 235 eb.

Alles. was ein Staat. oder feine Glieder fich von dem

, feindlichen Staatezueignen, muß von dem was der

. Krieg mit Gerechtigkeit zu fordern berechtigeti abgi

rechnet werden - , . 236 eb.

Zilles.

!“
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Alles, was man wider den feindlichen Staat them kann,

kann man auch wider die andern Staaten thun. die

ihm mit ihrer Macht helfen 237 h. des2Th.

Was kann und muß man _wider unparteyifche. Staaten

thun? .: 238 u f. eb.

ſiWa's kann und muß man thun. wenn ein Regent allen

feinen ilnterth'gnen erlaubt oder befohlen hat. wider al

le von der. feindlichen Macht zufireifen.“’ 247 u 348 eb.

Worinnen befiehet die Treue.welcheman unter Feinden bei

obachten muß? : * . 249n_.f. eb.

Kriegeerklarungen. ſi „ - ’

Ist es nöthig.dafiderKrieg förmlich erklärettverde.? 177 u f.

* Wenn die Kriegserklärungen gefchehen find. kann man die

Feindfeligkeiten ohne Verzug anfangen .* 83 eb

Kriegngefangene * “Z’

'ſſMan kann nur diejenigen zu Kriegsgefangenen machen. die

fich in den Umfiänden b.‘ finden. da fie getödtet2werden

konnen . .

ſiſiDie Kriegs-gefangenen muffin. nach dem Völkerrechte. den

)enigen zugehören. nach deren Willen“ ihnen das Leben

erhalten worden, Siekom'men nur nach den burgerli

chenGefehen.unter die unmittelbareGe'walt des'Sccſiiags

. 2'lb e . ,

* Man mufi allezeit einen fiillfchweigenden Vergleich von

Seiten diefer Gefangenen vorausfelzen. der fe nickltszn

thun verbindet. um fich der Gewalt derer.deneu!ſie'un

tedgebenifind. zu entziehen 217 eb.

Nur in einigen Fällen konnen fich die Kriegsgefangenm

vonihrer Gefangenfchgft befreht halten eis,- rg eb.

Der Zustand der Kriegsgefangenen ift“nichtwie der Skla

ven ihrer immerwährend. Folgerungen. die daraus

entfpringen 222,223 eb.

Die KriegSgefangenen find den Gefeßen des Landes. dar

inn fie find. unterworfen 224 eb.

Die Kriegsgefangenen _mtifi'en den Privatperfonen. denen

fie untergeben find. in allem gehorchen. was nicht ur

fprunglich ungerecht. oder den Gefehen des Landes. dar

inn fe fich befinden. zuwider ifi ., Îsdeſi

' n ern
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Andern theils müfien diejenigen, welehen diefe Kriegsge

.' fangene untergehen find,. ihnen mit Gelindigkeit bege

' gnen. Das bürgerliche Gefeß allein kann dießfalls

_ umstcîndlichere Regeln "geben * 226 g.ves nTb,

Urfache, warum der Kriegsgefangene fein Loſegeld bezahlen

_ _ muß, ob er gleich gezwungen worden, es zu vetſprecbegt

“ . , . 259e «

Die Vergleiche wegen des Löfegelds und der Auswechfe

lung der Kriegsgefangenen, enthält eine Etlaubnih, dah

"—- ſieſich’in ihr Land begeben können" ggg eb.

Können die Vergleiche wegenderLoslaffnng eines Kriegs

', "gefangenen, unter dem Vorwande, daß ervon vorneh

-' mem Stande und großem Vermögen ifi, als man ge

glaubt hat, widerrufen werden? _ 367 eb.

Wovon kann man die verglichene Bezahlung für das Lofe

. geld eines Kriegsgefangenen fodern? _ 368 eb.

:'Wie'roeit erstrecket fich dasjenige, was der Kriegsgefan

ſiſſ gene zu diefer Bezahlung anwenden kann 369 eb.

"Mah ſich der Kriegsgefangene wieder in die Gefangen

; _ ſchast stellen , wenn die Bedingungen, unter welchen

man ihrn die Freyheit zugefianden hat, nicht erfüllet

worden find? 370 eb.

'Wiekönnen 'die Rechte ,' welche man über die Kriegsge

fangenen erhält, oon-einer Perf-m auf eine andere get

, bracht werden? _ _ 371 eb.

Kann ein Kriegsgefangener fein Lsfegeld zu gleicher Zeit

unterſchiedlichen Perfonen'fchuldig feyn? 372 eb.

Verbindet die gethane Verfprechung eines Kriegsgefan

' genen, fich wieder in dieGefangenfchaftzu'ftellen,wenn

': es der Regent, in deffen Staat er wiedergekommen iii,

vethiethefl 393 eb.

'Zst einKriegsgefangener,der feine Freyheitunter dem Ver

ſhrechenmicht an einen gewifi'en Ort zurück zu gehen, oder

wider den, deff-tn Kriegsgefangener er gewefen ist, nicht

zn dienen, gehalten, dergleichen Verfprechungen zu er

full ? 394 ch.

Manifeste—ſi

es ist fehr nöthig, dah ein Regent-, der Krieg führen wil

es ſehvertheidigend, oder angreiſendſi, fick) angelegen leon

la e,
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l-affe. die Beinegungögründe. die ihn dai-gu reinmglauli

> würdig zu beweifen. und fie bekannt zu machen. wenn -

er den Krieg anfängt 170 5.2Th,

Beweife diefes Satzes 17] eb.

Die Manifefte.welehe den ' nien Beweis. daß der Regent.

in deffen Namen fie er cheinen. den Krieg mit Gerech

tigkeit führe.» allezeit zum Gegenfiande haben folien.

maffin gliela) nach den Kriegserklärungen folgen 176 eb
ier e. ſi

Erklärung des Miethtontracts ! 51 5. des r.'The'

Nutzen. und wechfelhafte Verbindlichkeiten fo aus diefer

Art des Contracts entfpringen 152 u. f. ebend,

Mittelsperſonen.

Verrichtungen u. Pflichten der-Mittelsperfonen 54 5.2 Th

ZÎÎonopotium, Zwangkauf.

In welchen Fällen istſidas Monopolimn nach dem Vol-_

kerreehte verbothen? 165 s. des 1 Th.

Uacherbfehaft.

Erklärung der Nacherbfrhaft 455 ;. QA).

In welchen Fällen kann die Nacherbfohaft als dem VW *

' kerreohte nichtzuwiderangefehen werden? 456eb.

Folgerungen. was die Naeherbfchaft einer oberfien Ge“

' walt betrift 457 u. 458. ebend. ,

anchfelse, f. (Erbe.

Wie die Güter von einer Perſon auf eine andere dureh die

' Nachfolge kommen 326 f. [ Th,

“ Die Nachfolge ifi ein Mittel. das Eigenthuin zu erlan

- ' gen 331 ebendt

Wie-nul? die Nachfolge bei) einer Krone eingerichtet wer

" den? 332 u. f. ebend.

Woher kommt die Nachfolge eines Regenten ben den Geiz

tern feiner Unterthanenk 336 ch;

Wochenend-igkeit.

VerfchiedeneGattungen der Nothwendigkeit. welcbe einem

andern Schaden zu thun billigen- Sie beftehen nicht

von der Schabloshaltung 84 n. 85 ebend.

Anwendung diefer Grundfätze auf Fälle-. wo man den

ſ Krieg ausNothwendigken führer nz u. f. s. 2 Th.

_ ingl. 227 n. f. u. 249 n,. 242.

, nuven
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rîntzen. * ’ _

Zufiand, darinn fiih dieMenfchen befinden würden, wenn

fie alle ihren wahren Nutzen wohl verfianden hätten

„ — .. . ..iſisdeszîh:

Was ihnen begegnet ist, weil fie ihn übel verfianden ha)

„ben _. ‘ . “.“, Lc.

Zufinnd , darinn fie fich befinden würden,] wenn fie die

Vernunft noch hören women . . ; >,

Ihr gegenwärtiger Zustand _ 4 abend.

Vderfte Gewalt.

urfprung der oberfien Gewalt, und woher fie riîhxèet 2(é€

”. - l a

Allgemeine Rechte der oherfien Gewalt 25 ebend.

Erste Folgerungen der Rechte, die mitder oberfien (Dewalt

, verknüpft find 4 * 25 u. f. eb

Nachfolge der) der oberfien Gewalt f ſi

' ' S.“ flachfolge. .

7 Wie ist es. wenn fiel) die oberfie Gewalt durch den Tod

,i. des Regenten endiget, von defi'en Anderwandten kein

' einziger Recht hat, [bgm nachzufolqen? 338 €5

Andre Mittel, wodurch die oberfieGewalt geendiger wird

339 eb.

Ordnung. ,

Nothwendigkeit der Ordnung unterden Menfchen agg.

des 1 Th.

Welches überhaupt die Regeln find, nach welchen die Ord

nung eingeführet werden kann go, Z] u. 32 ebend."

Wem es zukümmt, die Ordnung unter den Menfchen

von einer-[ey Gefellfchaften einzuführen. S. Gefeße.

32 ebend

Die Unterordnung ist zur Erhaltung der Ordnung noth

wendig. S. Untergebung.

Die Päffe find günfiige Handlungen, die nicht nach der

‘ Schärfe der Ausdrückungen, fondern nach der Meynung

,.ſſ verfianden werden inufi'en, welche. "wie man mit Grune

‘ de vermuthen kann, die Ausgeber derſeldensgehgt

' - ”354 - 2 -

?lnwendnng diefes Grundfages 355 ebend.

pren
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pfänöer. .ſſ

Das Pfand ifi nicht fo'wohl ein Contract“, als ein Ant

, hang, welcher die Erfüllung des Contracts verficbert

.'…— _ -139 b. des l Th.

Die zur Sicherheit der Vollftreckung eines Vertrags ge]

gebenen Pfänder, find Anhänge deffelben,und wie 414.

_ nnd 415 i. des 2 Th.

Wenn find die Pfänder in dem Eigenthume desjenigen,

* der fie gegeben hat, und wenn werden fie demjenigen ei

gen, der fie empfangen hat? Wenn werden fie ein an.

vertrautes Gut, und können gewiffe Verlaufe der Zeit,

in Anfehung ihrer, Anlaß zur Verjährung geben2f41€

' u e .

Die Pfänder können, auch nachdem die Vergleiche, wee

' gen welcher man fie gegeben hat, vollfireckt worden find,

zurückbehalten werden 421 ebend.

Unterfchied zwifchen den Geifeln und Pfänder]; ,ebend.

Allein die Geifeln und Pfänder müffen bende für die Voll

fireckung der Vergleiche, auch der ftillfchweigenden fie

hen ebend.

Recht der Natur.

Erklärungen diefes Rechts nach dem Karneades, nach dem

_Fgobefius, und nach andern neuern Philofophen

. ] . Vorr.

Widerlegung diefer Erklärung ebend.

Wahre Erklärung des natürlichen Rechts eb.

,Verfchiedene Beobachtungen, welche diefe Erklärung im

terfiüßen . ebend.

Rusführung der Grundfähe des natürlichen Rechts. Jm

ersten Theile mit Anfang des 1 d.

Rechte über die perfonen.

Der Regenten über ihre Unterthanen 342, 343- S. 1 Tb

Der Väter über ihre Kinder 344 n. .f. ebend

Der Männer über ihre Weiber 351 u-f- eb.

Der Sperren über ihre Sklaven 357 u.f. ebend. —

Ueber das Lohngefmde, und was man darunter verfiehet

- 375 u. ſ. ebend. -

' ' ,u, f. eb.Rechte _ſe aus, dem Eigenthume entfrnngen zeìechm



Benifica

Kechtsgelebrſam‘c‘eiten.

Woher entftehen die Rechtsgclehrfiimkeitm, und Wem]

»muß man fie als eingeführt anſehen? 48 U..-398.1 Th.

Wie fehr eine wichtige Qiufmerfi'amlrit der Regenten „u

wiinſchen wäre, wenn fie Reckusgelehrfamkeiren eia

führen * 50 ebend

_ Schade.

Man darf niemanden Uebels thun, undwenn man Seba

den derurfarhet hat, muß man ihn erfeßen 64.51 Tb

Allgemeine Ausnahmen von diefer Regel 65 eb.

, S, gerechte Vertheidigung, und flothwendigkeit.

Verſchiedene Manieren, wie man Schaden thun kann

und wie weit man die Erfelzung deffelben erfirecken ma

72 u, f. ebend)

Der wider Willen derurfachte Schaden mußerfeßt wer

den 82 ebend.

Man kann-von der Schadloshaltung nieht freygefrw

. chen werden, als- wenn man Schaden zu thun berech

_ tiger gewefen iii-, Allgemeine Baite, wo man ihn zu

thun berechtiget ifi ' 83 ebend.

Wenn ein Staat mit einem Staate Krieg geführt hat,

fo müffen alle Glieder desjenigen, auf'defi'en Seite der

Krieg ungerecht ifi, die dem andern dernrfachten Sebri

den verantwmen 16; 8, des zîh.

Der Staat, welcher den Schaden erlitten hat, ifi berechti

' get, deffen Erfeßung zu fodern, und den Krieg fo lange

zuführen, bis er fie, oder das, weswegen er fich ver

glichen, fiatt ihrer erhalten hat 166 ebend.

Welches find, auher der allgemeinen Verbindlichkeit des

Staats in diefem Stücke, die abſonoerlichen Verbind

lichkeiten derer, die durch. ihre-Gewalt“, durch ihre Rath

fchläge, oder durch ihre perfönliehe Thaten diefe Schä

. den berurſache—t haben? 1 67 ed

Allee, was in einem ungerechten Kriege genommen won

den, muh wiedergegeben werden 168 eli

\ . Schatz. ,

Ifi- der gefundene Scheiß auf einem Grunde„dfli'edß

gen-thurn. einem andern gehört, ein Anhang diefes Gne

Wſi‘ìſſ * _ __\\ , _- : _ ; 293 i, u-ſif-ſi rih

.-.-—ſi-

Schein
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Schenkung. , .. , .

Nur die Schenkung unter den Lebendigen ist einChntrace

' ' [97 5. des LTI).

Erklärung der Schenkung unter Lebendigen 198 ebend. ,

Nutzen und wechſelhafte Verbindlichkeiten des Schenkers

und des Veſdienkten . 200 u. f. eb.

Sind die Schenkungen auf den Todesfall. nach dem Völ

kerrechte. Mittel. das Eigenthum zu erlangen. und wie

geſchieht die Uebergebungder alſo gefchenkten Dinge

315 u. f.,ebend. _

schieden-ate. _ .

Pflicht der Schiedsleute. der einzigen Richter. welcheNe
genten haben können ſſ 44 g. desî2 Th.

Db fie gleich die Verrichtung der Richter thun. fo haben

fie doch nicht die Macht. zur Vollstreckung ihrer Ent

[cheidungen lu zwingen . 45' ebend.

Das Recht. fo fie haben, ihre Entfeheidungen durch die

, Waffen iu nnterstt‘leen, kömmt nicht von ihrem Titel

der Schiedsleute 46“ ebend.

Müffen fich die Regenten. welche Schiedsleute erwählet

haben. den Ausſpruchen der beſagten Schiedsleute un

ſſ ‘ terwerfen? 47u.f. eb.

Stärke.

untetfuchung der vornehnifien Folgerungen von dem.

was man das Gefeh des Stärkfien nennet 142 g,

des 2 Tk).

Das Gene des Stärkfien darf weder in Kriegs-noch

Friedenszeiten zugelaffen werden 234 eb.

Die Stärke kann alles zu thun leicht machen. aber. nach

dem Völkerrechte. kein einziges Recht geben 248 eb.

Die Dbermacbt der Waffen kann zwar. nach dem Völ

rechte. die gerechten Aufpruche unterfiüßen und un

veränderlich gültig machen . aber kein einziges Recht

geben - 442 eb.

Strafen. =

Die Strafen find des bürgerlichen Rechts und nicht des

Völkerrechts 81 €» 1 Th. 54 n. 1175-23?!)

Sp h Man
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“Man darf wegen widerwilLigerVerbi-echen keine ſſènaſe

leiden. “und warum * ' 82S- des 1 Th.

Tîuſſh‘ * . ' i, ***-' . .‘: …“”,

Erklärung des Taufchcontratts . _ _ 166 (..eb.

Ruhen nndeechfilhafte Verbindlichkeittn des *Tnxicvebs

ſſ "_ ** “']_ 74: |

* "Treue. ' ' _ , “ ’ſi ** ſiſi ‘

Worinn beftehet die Treue. welche "man unter Feind-“en be

obachten muß? , 215 S- n- f..? Th.

Verjährung. _ _ . ’ ' > __ __

Welches der“ “wahrhaftige Grund der Verjähruij'genifi.

. * _ _ . . ' 309551555.

Die Vet'ähr'iingen find des Völkerrechts. nach welchem

fie eri; nach verlaufener Zeit einefiundenklichen Befi

ges vdllfiändiZ find ‘_ , ſſ ; .' 301 eb.

Sie müffen an unter zweyen freyen Völkern. unter

“zween Königen. unter einem Könige und unter einem

freyen Volle. oder einem Untert'hanen eines andern Re

genten. und unter zween Privatperfonen. “die eines Re

genten Unterthanen find. 'fiat't haben _ 302 eb.

Wie ifi es. wenn ein Widerfpruch oder öffentliche Prore

fiacion wider den Befiß vorhanden ifi? 303 eb.

Muß die Verjährung zum Voetheile eines unredlicden

Befitzers laufen? , __. _ gde] eb.

Muß fie wider die Mitiderjahrigen laufen. "und trieb?

_ _ſſ ,, _ _ _ ° ( o

Muß fie wider die Unfinnigen laufen? 302 ed.

Muß fie wider die Abwefenden laufen? 307 eb.

Kann fie demjenigen entgegen gefeßt werden, der bey ven

laufener Frifi nicht gebohren war. oder das vernünf
tige Alter nicht “erreicht hatte? __ ſi 308 eb.

Kann die Verjährung wegen der Dinge angeführet wer

den. die zquändern gegeben worden? 408 u. f. 2Th

Vecfichecnng (Aſſecuranz ). .

Erklärung des Verficherungscontraets 175 S. des ! Tb

Nutzen und Verbindlichkeiten aufbeyden Seiten. fo wohl

_ des Verficheeers. als des Verficherten 176 u. f. ebend.

_ Veri
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Verſprechungen. ‘

Man muh, was manverfprochen hat, mit einer unver

brlìchlichen Treue halten ſi 64 h. des I Th.

* Wie dle Verſprechungen geſcbehen. “Was fie vollkom

men machet. Verbindlichkeit fie zu erfüllen, wenn fie

vollkommen find ' “ ſi 97 eb.

Die-Verfprechungen find entweder zweyfeitig, oder einſeitîg

> 98 e i.

Kennzeichen der zwehſeitigen Verſprechungen und was

"darausfolget 99 n. mr eb.

Kennzeichen der einfeitigen Verfnrechung, Folge, ſo dale,

[00 e .

aus zu ziehen ist

Stillſchweigende Verſprechungen 102 ed.

Aus Jrrthum*gethane-Verfprerlenngen 103 eb.

Aus Furcht geſchehene Verfprechungen rog eb.

Wie "muß“ die Willenserklärung des Vccſprechenden ge

ſcheheni , 1 lO eb.

Die muß die Vernehmung der Verfprechungen gefehehen?

ſſ . [11 u. uz eb.

Widerrufnngder Verfprerhnngen , wegen ermangelnder

_ Annebnnmg ' r :; eb

Verſorechungen, deren Erfüllung unmöglich ist 11,4 eb.

,Verſprechungen,ſo durch einen andern gethan werde m eb.

umcrſehied 'gwiſchen den Verſprechungen und Contraeten

*- , , . . 128 eb.

Sind dieéVerfprechungen, welche mit einem Eide beglei

tet werden, fiärker als andre? 130 eb.

WiemuhmandenSinn derVerfprerhungen erklären zzz eb.

Worinn bestehet die Treue, die man unter Feinden beob

achtenniuß? 249 2 Th.

“ Pertheidigung. ' '

Schaden, die man einem andern wegen ſeiner rechtmäßi

gen Vercheidigung thun kann 65, 67, 69, 7° und

,“ 83 @. des \ Th.

Vertrag. Siehe Friede, Waffenſiillstand, Bünd

nih, imgleichen Contract-. .

Es können Verträge oder Vergleiche von den Unter-mach

ten fo wohl gemacht werden, als von den Regenten

und ihren Staatsdienern. 373 h. des a Tb

Sph 2 Unter
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nnterfiichung der Gewalt der untergebenen Mathieu in

diefem Stücke. Verbindlichkeiten, die daraus enrfprin.

gen 392 g, des 2 Th.

Undankbarkeit.

Erklärung der Undankbarkeit 90 Z. 1 Th.

Welche Verfprechungen wegen Undanlbarleitwiderrufeu

werden können oder nicht * 129 eb,

Unrechtmäßige-e Deffner.

Linterfuchung des Völkerrechts, was den Krieg eines

Staats, oder feiner Glieder wider den unrechtmäßigen

Befiher der oberfien Gewalt detrift 153 g. 2 Th.

(Welcher als ein unrechtmäßiger Befißer anzufehen L|

ebend.

Gchorfain, den man ihm inzwifchen fchuldig ifi ebend.

Untergebung.

Was die Untergebung ift. [Sie ifi zur Handhabung

dcr-Ordnung nothwendig 36 s. IT!).

Wie und von wem kann fie eingefühtet werden? 39 eb.

Unterhändler.

Wenn die Regenten, ohne fich allzugroßen Veſcbwerlich

keiten auszufetzen, vor allen Dingen zur Wylegung

ihrer Streitigkeiten in Unterhandlung zu treienſildlmi

nehmen fie die klügfte und gerechtefie Entſdîlieſilènhg

8 S- = *
Das einzige, was fie fich in diefem Falle vorfeßen folien,

ift, bai? ſie die Sachen aufrichtig beweifen, und die

irichtigen Grundfäge des Völkerrechts dabey anwen

en '
9 ebend.

Was denen, die fo verfahren, begegnen muß io ebend.

Was hingegen denen begegnen muß, die vabeh anders

verfahren , x [ u.f. rb

Wie viel den Regenten daran gelegen ifi, daß fie ihre [in

terhandler wohl erwählen | eb.

5
Haunteigenfchasten, welche beh einem Unterhändler er

fodert-werden 16 u. f. rl]

Weisweiler bey einem Unterhändler zu wiînfchen wire

‘ 20 n. artb

Ridi“

i
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Richtige Schranken der Redlichkeit, die bey einem Unter

‘ händler erfodert werden 22 u. f. g. des 2 Th.

Worinn die Treue und der Gehorfam befiehen, die ein

Unterhändler feinem Herm fchuldig i'st‘ 27 u. f. eb.

Andre Pflichten des Unterhändlers 30 u. 31 eb.“

ſi Verrichtungen der Unterhändler 32 eb.

Vorrechte der Unterhändler. Sie find nothwendige Fol

gen ihrer aufhabenden Verrichtungen 33 u, f. eb.

Was gerecht ist, wenn fie diefer Vorrechte misbrautcheln

. ' 39 n- .’e .

Ehrenbezeigungen, die man ihnen erweifet 3 ed.

Je wichtiger die Materien find, welche-die Unterhandler

abzuthun haben, um fo vielmehr tnüifen fiefich *befiei

ßigen , die Vergleiche darüber deutlich aufztßfeßeßi

4 0 e .

Hierzu zu gelangen ist nothwendig, daß die Unterhändler

iede Materie unzerfiückt abfnfi'en, fo wohl auf alle Re

benumfiände als alles, was damit Verwandtfchaft

hat. fehen, und alles was daraus entliehen kann, vor-' ſiſi

ausfehen ebend.

“ Unterdell'en wird es, fo groß auch ihre Aufinerkfamkeit

fen, dennoch unmöglich feyn, daß dabey nicht irgend

ein Inferi} oder eine Erklärung nöthig feyn ſollte 46:

n. f, ebend.

Oälkerrecht. ' *

Urfiorung des Völkerrechts, und Endzweck feiner Regeln

. r7, 18 n. 20 é. des I Th.

Erklärung des eigentlich genannten Völkerrechts 58 eb.

Warum man gerecht und ungerecht nennet , was den

Vergleichen, die unter den Rationen gemacht worden,

gemäß oder zuwider tft? 60 ebend.

Ob es aufhören kann, gerecht oder ungerecht zu feyn

- . 62 ebend. ,

Folgerungen, welche die Regenten darausziehen folien

62 ebend.

Waffenstiuſmnd.

' Erklärung des Waffenstillstandes 333 s. des 2Th.

52h 3 Ver



Regifker,

Verfchiebene Arten der Waffenfiillfiände, fo wohl in An;

fehung der Zeit, als der Länder, worauf fie fich erfire

cken 334 S* des 2 Th.

Sie muffin indem ganzen Umfange ,der Bedeutung aller

Ausdrückungen,in denen fie abgefaßt find,boll|rrckt,und

allezeit in dem allergünfiigfien Verfiande,»den fie haben

können, verstandenzwerden 335 eb.

Die Waffenfiillfiände binden fo wohl die Regenten, als

alle-ihre Unterthanen, die fie angehen, und Kenntniß

davon gehabt haben muffen 336 eb.

Gleich bey Kundmachung des Waffenfiillfiandes müffen

die Feindfeligkeiten aufhören. Verbindlichkeit desje

nigen, der die Knndxnachung, die.er zu thun ,Vefehl

hat, ohne Noth verzogert 337 eb.

. ian kann die Waffenfiillfiände nicht als aus Zwänge

gemacht anſehen, und fie aus diefeerundenichthal

ten ‘- 338 ebend.

Erklärung des Falles„_ wo der Waffenstiustand von ei

nem Negenten, der m der Gefangenfchaft ift, verwil

liget worden wäre, 339 ebend,

, Die Waffenfiillfiände können nicht als aus Jrrthume

gemacht angefehen und deswegen widerrufen wgſ-zen,

* 340 e end.

Was man während des Waffenstillstandes thun und nicht

thun kann. Wer der Störer deffelben und wozu er

verbunden ist \ 341 u. f. cb.

So bald die Frist des Waffenstillstandes erlofchen ifi, kann

man die Feindfeligkeiten ohne neue Kriegserklärung wie

der anfangen - \ 349 cb.

Ausnahmen etlicher limfiände, in welchen man keine

Feindfeligkeiten begehen darf, obgleich die Frist des

Waffenfiillftandes erlofchen ifi 350 n. f. eb.

Wiedeeîunfmrecht ( Postlimìnium ).

Erklärung des Wiederkunftsrechts, und woher diefes

Wort kömmt - 271 u. 272 g. 2 Th.

Wie ift es, wenn fich Perfonen, nachdem fie fich außer

dem Bezirke eines Staats befunden haben, in irgend

einem Lande, das darunter gehört, wieder einfinden?

276 u. f. et.

Wie'
.



Register.
[‘

Wie ifi es, wenn die Sachen, die außer dem Bezirke eines

Staats gefunden worden, wieder hineinionnnen? lln

terfcheidnngen des Völkerrechts hierbeh, zwifchen unbe

weglichen und beweglichen Dingen 282 u.f. des 2 Th.

. Die vorhergehenden Grundfäße über das Wiederkunfts

recht, können, nach dem Völlerrechte, keinen Abbruch

leiden, als kraft gemachter Vergleiche eines Staats

mit einem Staate ſi ] 328 n.329 eb.

Wiedervergeltnngerechr ( Repreſſaìlles ).

Befehreibung diefes Rechts 58 fi. des2Th. '“

Das Völkerrecht billigeres, allein der gemeine Vortheil

der Gefellfchaft erfodertx daß man es nicht allezeit

brauche 59 ebend.

Fälle, wo man es überhauptnicht brauchen muß Goeb.

Fälle, wo man es mit gehörigen Einfchreinkungen gebrau

chen kann 5! ebend.

Wie man am gerechtesten verfährt, wenn man Urfache

zum Wiedervergeltungärechte hat? 62 u. f. eb. *

Verfehiedene Manieren es zu üben 66 ebend.

Was daraus folgen muß, und wie weit es fich erfirecken

kann ſſ 67 u. f. ebend.

 



-

-

-

-

-

-

-
-4

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

1
.

-

-



–---

-

-

--

-

--

-



‘
.

.
.
-
.

-
-
.
…
i
-

.
|

.
|
\
.

|
.
.

|
.

1
.
|

i
.
.
.
-
.

|

.
n
i
l
-
1
.
l
l

n
-
|
.

.

.
|
|
-
|
.

|

]
I

[
l
.
.
i
-
I

]
.
'

l
l
l
F
-
l
l
i
-
[
E
l
]

.

\

.

4
o

*

.

I

4

.

.
|
!

.

'

\

.
l

.

]
ſ

.

.
|

»

»

.

.
o

.

\
‘

o

w
\

l
.

a

f
fi

.

|
;

.

l
l
.

.

p

.

A
I

I
\
\

.
.
.
l
i

‘

.
I

\
.

.
»

|
»

.

.
\

|
.

_

.

.
..

.
.

.

»
\

l
d

.
.

\
\

.
.

[
,

l
«

.

\
.

l
l
l

.
.
.

.
l
.

.
l

I

.

_
.

a
..

x
.

.

I
*

\

\
o

u
n

*
I

.
.

l
|

.
\

.
.
I

.
.

\

_
»

i
\

l
l
1

I
-

.
.

.
-

I

.

l
.

.
.

o

*
.

|

.
)

.
I

.
o

.

.
«

.
A

\

a
.

.
a

.
.

-
l

.
|

I
«

\
|

*
I

.
*

.
*

.

I
P

|
*

>

'!



-
-

-
>
-
-

-
-
-
-

>
.

-

-

-
-
-

-

Y
-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

/

-

-
-

-
-

.
«

-

-

-

-

-
-

>
-

/

-

-

«
.

-
-

.
-

-

.
-

-
-

s

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-

ſ
º

-

-

%
.
-
-

-
-

-

e

-

-
-

-
-

-
-

r
-

-
-

-

-

-

>
<

v
.

-

-
-

-

-
-

.
.
-

-

"

-

-

-
-

-

-

-
-

*
-

-
-
-

-
-

-
-

-

-
-

V

-
-

-
-

-

1
-

»

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-
Y

-

/
-
-

-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
,
-

-

-
-
-
-

-

-

a
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

-



 


	Front Cover
	*. - ...
	' des * ...
	* ...
	Vorrede ...
	Daß Daènatt'irlicheſi Recht des Menſchen ...
	liche Thiere gehalten hat. Hieraus fahn’marf ...
	  ...
	pfinden. Ueberhaupt hat die Geſellſchaft das ...
	XXXXXXXXXXXXXXÉX_ ...
	» ...
	neeennnnneennnn ...
	\ ...
	  ...
	eingedrückt. und hat nicht gewollt. daß-wiesen ...
	e \. ſſ , ...
	4 Perlach na die Grundfirhe ...
	i ...
	\ ...
	12 Verſnch über die Grundidee * ...
	39 ...
	allem dieſem,fo viel alsémògli—chmorgeſehen wor ...
	' ...
	' zum Betten derer. denen er helfen können ,- - ...
	  ...
	l * 'r . ...
	des Rechts und der Moral, ‘45 ...
	, …,... ...
	  ...
	._ſi IÌ ”S' .. _. ...
	>de's Rechts-.und der Moral. .49 ...
	,“ [39 S. ...
	die Regenten werden , nach den Neigungen der ...
	„ . "——'—'r-| * i‘. ' ...
	  ...
	ſehen die Gefellfchafter nothwendiger Weiſe ver ...
	  ...
	go Verfuch über dieG/rundfäae ...
	  ...
	_ ’ . ...
	  ...
	,ſiſſ--—-z—>_ſi _ _ …ſi ...
	  ...
	,. ...
	  ...
	des Rechts und der Moral. I23 ...
	- Allein ramingo—dem.VlſFi-ll°°5‘°"°i°V“-'ſi ...
	3 [2 h. ...
	.ſi -., ...
	i ...
	' ', ;-des,.üiee1ts.undder-Morel. 3,41“ ...
	rechtlich vermuthete Verlaßung aller "derer, die ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	… ...
	gebrauche, als wenn man gerechte Urſache zu ...
	. (' ...
	'ſi-ſiﬁeſſſié ſiRedStsſiitnd. der Moral. 229 . ...
	,— -v ...
	.] _ .… ...
	„>! :*," ...
	...?-"___?“ ...
	  ...
	141 5. ...
	\ ...
	liche Recht lehret zwar die Menfchen , für ihre ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	“=*“- fa? >! ...
	ee eie-e eie-[en. >-- . ...
	‘ ”\ ...
	\ ...
	"‘", "'—’ “Ì”. ...
	328-ſi Berfuch über die Grundfäge ...
	Wand, wenn ſie das, was in dieſem Bezirke iſt, ...
	\ ...
	350 Verfuch iiberrdie Gruudfäße ...
	' \ ...
	von dem Regenten und Befehlshaber, als dem ...
	‘\ ...
	  ...
	die Wahl, die er mit ihnen getroffen hat, gültig ...
	/ ...
	il ...
	402 Verſuch über die Grundfüize * ...
	ſſ - * ...
	- ...
	\ e ...
	Negrita _ ? ...
	ſiſi—u m ...
	Das Eigenthum kann nur nach den Vorfchriften des ...
	:" ...

